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s ist die nachstehende Zusammenstellung eine Fortsetzung und zugleich ein vorläufiger

Abschluß mehrfacher gleichartiger Bestrebungen innerhalb der Familie.

Schon nm das Jahr 1639 befand sich die Familie im Besitz eines Stamm¬

baumes. Derselbe war gewiß nicht irdischen Gutes wegen gefertigt, sondern zu dem

Zwecke, um der Familie die Erinnerung an ihre Vorfahren zu erhalten. Die Mitglieder

der Familie legten, wie die Seite 173 mitgetheilte Aenßerung eines jugendlichen Mit¬

gliedes derselben aus dem Jahre 1656 crgiebt, Werth darauf, einer lnrniiin innjorum

virtutidns cllnrn anzugehören.

In gleichem Sinne hat Christoph Friedrich, der eonres pnintinuZ, die Nachrichten

über sich und seine Familie im Jahre 1741 im Zedlerschen Universallexikon niedergelegt

und haben seine Nachkommen die Erinnerung der Abstammung von ihm bewahrt.

Auch die Sammlung der in den Hübnerschen Stammbaum aufgenommenen No¬

tizen ist Wohl nicht ohne Anregung oder Betheiligung Seitens der Familie erfolgt.

Diese Bestrebungen der Familie bilden die Grundlage der nachstehenden Zusam¬

menstellung, aber daß dieselben einen so außergewöhnlichen Erfolg gehabt haben, ist einer

besonderen Gunst der Umstände zu verdanken.

Diese Umstände können zwar im Wesentlichen ans der Zusammenstellung entnom¬

men werden. Ich glaube jedoch, daß es die Mitglieder der Familie interessiren wird,

dieselben im Zusammenhange übersehen zu können und einzelnes Nähere über die Ent¬

stehimg der Zusammenstellung zu erfahren.

Von entscheidender Wichtigkeit war zunächst der Umstand, daß den Nachkommen

Christoph Friedrichs, des vonres pnlntinus, die Erinnerung der Abstammung von ihm

erhalten wurde. Dazu mag Wohl mit beigetragen haben einerseits der von ihm ererbte

Geist und andererseits die Seite 188 erwähnte Anordnung in seinem Testament, in Folge

deren seine Nachkommen, so lange sie dieselbe in Ehren hielten, in einem gewissen Zu¬

sammenhang bleiben mußten und ihn nicht gänzlich vergessen konnten. Aber seine Nach¬

kommen lebten in beschränkten Verhältnissen, in einer kleinen Stadt und auf dem Lande.

Wie leicht konnte da nicht die Erinnerung an einen längst verstorbenen Borfahren ver¬

wischt werden, das Testament abhanden kommen und die Anordnung aus dem Gedächtniß
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schwinden. Daß weder das Eine noch das Andere geschehen ist, war Wohl vorzugsweise

die Folge nachstehender Umstände.

Die Nachkommen Christoph Friedrichs blieben durch mehrere Generationen in

Gronau heimisch. Sein Leichenstein in der Kirche war zwar durch den darüber befind¬

lichen Fußboden ihrem Anblick entzogen, aber sie verwahrten außer dem Testament auch

noch die Knpferplatte mit seinem Bildniß, sein großes Notariatssiegel und das kaiserliche

Comitiv. Grade diese sichtlichen Zeichen und Zeugnisse der ansehnlicheren Stellung ihres

ihnen auch in seiner persönlichen Erscheinung gegenwärtig bleibenden Ahnherrn haben ge¬

wiß am meisten bewirkt, daß seine in beschränkteren Kreisen lebenden Nachkommen sich für

ihn interessirten und deshalb auch die Erinnerung der Abstammung von ihm festhielten.

Wahrscheinlich aus gleichem Grunde, nämlich wegen des Vorhandenseins eines

sichtbaren Erinnerungszeichens, des Geschenks von Luther und des damit verbundenen Fa¬

milienwappens mit der Umschrift: (ülssLllkuI: von Or. Nurtiu ImUiei-, (S. 37 und

223 ff.), erhielt sich bei den Nachkommen Christoph Friedrichs die Tradition, die Familie

sei mit Luther verwandt und habe wegen dieser Berwandschaft den Schwan in das Wap¬

pen aufgenommen. Namentlich mein Bater kannte diese Tradition. Dagegen war in

den Urenkeln Christoph Friedrichs, soviel ich weiß, keinerlei Erinnerung bezüglich der Bor¬

fahren desselben vorhanden. Dieselbe wurde vielmehr erst dadurch erneut, daß vor etwa

30 bis 40 Jahren mein Bater und seine Nachkommen Kenntniß erhielten von den Arti¬

keln Plathner in Zedlers Universallepikon. Dadurch wurde der Trieb zu weiteren Nach¬

forschungen angeregt. Der in der Zeitfuchsschen Chronik aufbewahrte Auszug aus der

Plattnerischen Genealogie war nach dem Verlust der Genealogie selbst der wesentlichste

Anhalt für die ältere Zeit.

Wärend meiner Anwesenheit in Ratibor im Jahre 1842 erhielt ich durch meinen

damaligen Collegen, den Assessor Hübner aus Mühlhausen, einen Bruder des Verfassers

des Hübnerschen Stammbaumes, Kunde von den Verwandten in Mühlhausen und in

Folge eines im Jahre 1850 von Erfurt aus in Mühlhausen gemachten Besuches Kennt¬

niß von dem Hübnerschen Stammbaum.

Auf diesen Grundlagen waren seit einer Reihe von Jahren, namentlich durch

meinen Bruder Herrmann und mich, weitere Nachforschungen angestellt worden. Aber das

dadurch zusammengebrachte Material war doch in keiner Weise danach angethan, der Fa¬

milie durch den Druck mitgetheilt zu werden.

Erst meine Anstellung in Berlin ermöglichte mir, durch Benutzung der Königlichen

Bibliothek die vorhandenen Quellen in umfassender Weise zu verfolgen, und erst die da¬

durch gewonnenen Resultate bewogen mich zu dem Entschlüsse, dieselben zusammenzustellen,

von sämmtlichen Mitgliedern der Familie Auskunft über sich und ihre Borsahren und

Nachkommen einzuholen und das Erkundete der Familie mitzutheilen.

Daß ich aber demnächst die Nachforschungen bis in die Archive ausdehnte und

dadurch so reiches Material erlangte, war die Folge des Znsammentreffens eigenthümlicher

Umstände.

Alle Bemühungen, bezüglich des Or. Salomon Plathener mehr zu ermitteln, als



aus Zeitfuchs und Zedler zu entnehmen ist, waren gescheitert. Erst die Günther Hein-

richsche Leichenrede gab ungefähre Auskunft über die Zeit seines Todes.

Aus den in der Gothaer Bibliothek befindlichen Leichenreden hatte ich nun zwar

ersehen, daß Günther Heinrich und Andreas in Langensalza gewohnt hatten. Da jedoch

Günther Heinrich mit seiner Familie nach Weimar verzogen und Andreas kinderlos ver¬

storben war, schienen mir weitere Nachforschungen m Langensalza nicht angezeigt. Dage- ^

gen kam es mir wegen der in der Familie vorhandenen Tradition bezüglich des Schwanes

im Wappen darauf an, wo möglich ein altes Familienwappen zu ermitteln. Denn von

älteren als dem auf dem Bildniß Christoph Friedrichs hatte ich damals noch keine Kennt-

niß. Deshalb und weil ich die Andreassche Leichenrede dahin mißverstanden hatte, der¬

selbe sei in Langensalza gestorben und in der Kirche 8t. LsreZorii daselbst begraben, bat

ich den mir bis dahin unbekannten Kreisrichter Bertram, nach dem etwa vorhandenen

Leichenstein zu forscheu. Dies Mißverständniß hatte die glücklichsten Folgen. Der Lei¬

chenstein wurde natürlich nicht gesunden, dagegen interessirte sich Herr Bertram für die

Sache und theilte mir vollständig mit, was die mir bis dahin nicht bekannte Göschel-

Hentschelsche Chronik über Mitglieder der Familie ergiebt, namentlich auch die Notiz über

das Begräbniß des Or. Salomon Plathener. Grade diese Notiz hat den Anstoß dazu

gegeben, daß die bisher in Archiven verborgen gewesenen reichhaltigen Nachrichten über

ihn der Familie mitgetheilt werden können. Um mich über die damaligen kirchlichen Zu¬

stände in Chnr-Sachsen zu unterrichten, bat ich nämlich Herrn Or. Pfund nm Verab¬

folgung eines bezüglichen Buches der Königlichen Bibliothek. Derselbe behändigte mir

das Richardsche Buch über Krell und dies leitete mich in das Hanptstaatsarchiv in Dres¬

den. Auf meine Bitte um gründliche Nachforschung wurden daselbst die Seite 78 ge¬

dachten Akten ermittelt.

Inzwischen hatte ich aus den Knlomonis lUatlmeri tmmininm eoiitzor-

(iin.6 rejieientis den Sachverhalt in Betreff der Entsetzung des Kanzlers Or. Salomon

Plathener ersehen. Bei Nachforschung nach dem Pfarrer Götz in Sondershausen fand

ich die Seite 109 gedachte Notiz in den unschuldigen Nachrichten, welche auf Quellen in

Sondershausen hinwies. Mein deshalb an das Kirchenministerium und das fürstliche

Archiv daselbst gerichtetes Gesuch gelangte zur Kenntniß des Fürstlichen Ministeriums,

dasselbe ordnete Nachforschungen an und hatte die Güte, mir die Einsicht der dort er¬

mittelten Akten in der hiesigen Königlichen Bibliothek zu gestatten.

Durch diese Erfolge ermuthigt, habe ich mich demnächst an die übrigen Archive

gewendet, in welchen ich Quellen vermuthete. Im Jahre 1865 aber habe ich einen Theil

der Gerichtsferien benutzt, in Stolberg, Gondershausen, Langensalza und Mühlhansen

persönlich nachzuforschen.

Die Familie wird aus dem vorstehend dargelegten Sachverhalt und aus dem In¬

halt der nachfolgenden Zusammenstellung ersehen, daß dieselbe zwar einerseits ein Erzeug-

niß des eigensten Geistes der Familie ist, aber andererseits auch das Ergebniß vieler von

dem Wollen und Thun der Familie völlig unabhängiger Umstände.

Sie ist ein Erzeugniß des eigensten Geistes der Familie, denn seit Jahrhunderten



ist Sinn und Streben der Familie darauf gerichtet gewesen, achtbarer Vorfahren in

Ehren zu gedenken und die Erinnerung derselben festzuhalten.

Sie ist aber auch das Ergebniß besonderer günstiger Umstände. Denn von glei¬

chem Sinn und Streben sind viele Familien, welche in gleichen oder bedeutenderen Ver¬

hältnissen gelebt haben, als unsere Familie, beseelt gewesen und doch ist ihnen im Ver¬

laufe der Zeit die Rückerinnerung an entfernte Borfahren entweder gänzlich verloren ge¬

gangen oder doch auf das dürftigste beschränkt worden.

Den Werth der Darstellung aber wird die Familie hoffentlich in aller Zeit nicht

darein setzen, daß ihr durch dieselbe ein weitreichender Stammbaum aufbewahrt wird, son¬

dern darein, daß ihr dieselbe Kunde giebt von den Verhältnissen, in welchen ihre Vor¬

fahren gelebt, und von dem Geiste, in welchem sie gewirkt haben.

Das dadurch den Mitgliedern der Familie erhaltene Bewußtsein der Angehörig¬

keit an eine seit Jahrhunderten achtbar dastehende Familie, das ist der Schatz, welchen

die Familie besitzt. Möge sie denselben hüten und bewahren, und möge der daraus ge¬

richtete Sinn aller Mitglieder der Familie den Erfolg haben, daß auch in der fernsten

Zukunft die Familie nur achtbarer Vorfahren in Ehren zu gedenken hat.

Für die Mitglieder der Familie bemerke ich:

Die Zusammenstellung ist in so vielen Exemplaren vorhanden, daß bei sorgsame-r

Aufbewahrung Seitens aller Mitglieder der Familie noch für eine lange Zeit hinaus jedes

einen eigenen Hausstand führende Mitglied in den Besitz eines Exemplars gesetzt werden kann.

Um aber für alle Fälle den gänzlichen Untergang des Werkes möglichst zu ver¬

hindern, werde ich die hiesige Königliche Bibliothek und verschiedene andere Bibliotheken

um dessen Aufnahme ersuchen, namentlich auch:

1. die Bibliothek der Kirche 3t. Nnrtini in Stolberg,

2. die gräsliche Bibliothek in Stolberg,

3. die gräfliche Bibliothek in Wernigerode,

4. die Bibliothek des Gymnasiums in Quedlinburg,

5. das Fürstliche Archiv in Sondershausen,

6. das Hauptstaatsarchiv in Dresden,

7. die Bibliothek des Gymnasiums in Langensalza,

8. das Rathsarchiv in Mühlhansen,

9. die Herzogliche Bibliothek in Gotha,

10. die Großherzogliche Bibliothek in Weimar.

Denjenigen Herren, zu deren Kenntniß die Znsammenstellung kommt und welche

bei Erforschung der Quellen behülflich gewesen sind, statte ich hiermit Namens der Fa¬

milie den verbindlichsten Dank ab, und knüpfe daran die Bitte, wenn etwa noch unbe¬

nutzte Quellen zu ihrer Kenntniß kommen, mir oder einem andern Mitglied der Familie

davon Nachricht zu geben

Schließlich will ich der Zusammenstellung folgende Bemerkungen voranschickcn.

l. Ich habe bei der Correctur die größte Sorgsalt darauf verwendet, die mitge-

theilten Urkunden durchaus getreu wiederzugeben. Zum größten Theil konnte ich freilich
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nur Abschriften zur Vergleichung benutzen. An deren Uebereinstimmnng mit den Origi¬

nalen ist jedoch, soweit dieselben von Archivbeamten gefertigt worden sind, nicht zu zwei¬

feln. Auch bezüglich der von mir gefertigten Abschriften kann ich im Allgemeinen für

deren Richtigkeit einstehen. Vereinzelt mögen Jrrthümer vorgekommen sein. So ver-

muthe ich, daß mitunter in den Originalen ein c steht, wo ich ein k geschrieben habe.

In den Seite 9 gedachten Rechnungen ist der Name Pletener mehrfach abgekürzt geschrie¬

ben, nämlich das er nur durch einen Zug hinter dem n ausgedrückt. Ebenso ist der Name

in dem Seite 10 erwähnten Namensverzeichniß geschrieben, und zwar „Der pletener" mit

dem Zuge hinter dem n, „Dij pletener" aber noch mit beigefügtem Punkt, welcher, wie die

anderweiten Namen ergeben, in bedeutet, so daß nicht „Dij pletener", sondern „Dij plete-

nerin" oder „Dij pletenern" zu lesen ist. Die Seite 9 gedachten Rechnungen liegen mir

nicht mehr vor. Es ist anzunehmen, daß auch in denselben der Zug hinter „Dij pleten"

in gleicher Weise zu lesen ist.

2. Die bei den einzelnen Personen vorkommenden Zeitangaben habe ich bei der

Correctur mit den in meinem Besitz befindlichen Quellen genau verglichen. Sollten ein¬

zelne Angaben nicht richtig sein, so bitte ich, mich davon in Kenntniß zu setzen.

3. Anlaugend den von mir herrührenden Tept, wird die Art der Entstehung der

Zusammenstellung manche Eigenthümlichkeit erklären. Einzelne Mängel der Fassung sind

dadurch veranlaßt worden, daß die Zusammenstellung nur stückweise gefertigt werden

konnte und mehrfach Stellen erst nachträglich eingeschoben worden sind. Eine gewisse Un¬

gleich artigkeit der Schreibweise aber hat ihren Grund einerseits in der Beschaffenheit des

Manuscripts, indem darin die Namen und manche andere Wörter mit lateinischen Buch¬

staben geschrieben waren, z. B. tlnmitüci' nicht Günther, andrerseits in einem Ueber-

sehen bei der Correctur, namentlich bei solchen Wörtern, welche ich gegen die übliche Weise

ohne h schreibe.

4. Der Stammbaum auf Tafel 1. wird den Mitgliedern der Familie durch ei¬

genes Studium verständlich werden, ebenso das Prinzip, nach welchem die einzelnen Per¬

sonen bezeichnet worden sind.

Bezüglich der Wappen ans Tafel 2. bemerke ich: Auf dem Original von Xro. II.

erscheinen die Weinblätter nicht so fein ausgezackt, wie die Zeichnung darstellt. Sie sehen

vielmehr ähnlich aus, wie die Blätter auf dem Wappen Xro. III. Die feinere Anszackuug

ist eine Zuthat des Zeichners, welcher das Original copirt hat. Auf dem Original von

Xro. IX. sitzt der Schwan in der Krone. Genaue Ansicht des Originals läßt hierüber

keinen Zweifel. Das Siegel Christoph Friedrichs, des comes pnlntinns, auf seinem Testa¬

ment zeigt ganz deutlich einen in der Krone sitzenden Schwan. Dieser Umstand ist mit

Rücksicht auf das Seite 224 Bemerkte erheblich.

5. Ergänzend und berichtigend führe ich außerdem noch an:

n. Daß in den Archiven, insbesondere in Stolberg und Wernigerode, noch Man¬

cherlei, was für die Familie von Interesse ist, verborgen liegt, ist anzunehmen.

Das gräfliche Archiv in Wernigerode wird gegenwärtig geordnet. Es werden

demnächst Nachforschungen vielleicht möglich werden und Erfolg haben. Bei
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der Theilnng des Archivs zwischen den gräflichen Linien von Stolberg und
Wernigerode scheinen nämlich, wie ich ans mir gemachten Andeutungen entneh¬
men kann, auch solche Urkunden und Akten, welche eigentlich die Grafschaft

Stolberg betreffen, nach Wernigerode gekommen zu sein. Auch die Bibel, in
welche Luther im Jahre 1544 (nicht 1546, wie Zeitsnchs S. 386 angiebt,)

eigenhändig eingeschrieben hat: „Meinem alten guten Freunde Nicolen Oemler,
der mich pusilleu und Kind aus seinen Armen hat in und aus der Schule

getragen, mehr denn einmahl, da wir alle beyde nicht wußten, daß ein Schwa¬
ger den andern trüge", befindet sich jetzt in der gräflichen Bibliothek in Wer¬
nigerode unter Li. n. 234. Daß insbesondere Urkunden, welche den Dr. Ti-
leman Pletener betreffen, in Wernigerode vorhanden gewesen sind, darauf deutet
das S. 221 erwähnte Siegel, welches wahrscheinlich einer Urkunde von 1535
entnommen worden ist.

k. Der Seite 173 ausgesprochenen Vermuthung, der dort gedachte Sohn Gott¬
frieds (VI. 4.) möge ein jüngerer Bruder von Andreas (VI. 3.) sein, steht
der Umstand entgegen, daß derselbe schon 1645 junn stndirt, Andreas aber
erst 1649. Im Stammbaum habe ich ihn als älteren Bruder von Andreas

aufgeführt.
o. Der Vollständigkeit wegen will ich endlich noch mittheilen, daß auf dem Seite 172

gedachten im Besitz der Frau Sekretär Platner befindlichen Bild von Andreas
vermerkt ist: 1666. Dottkrieät Reellen Deeit. Ob darauf die Worte

netnts sun oder netntis sune stehen, kann ich nicht bestimmt angeben.

Berlin, den 8. Mai 1866.

Mo Plathner.



Alri Anfertigung der nachstehenden Zusammenstellung ging meine Absicht anfänglich dahin, die
in gedruckten Werken über die Mitglieder der Familie aus älterer Zeit mehrfach vorkommenden
Nachrichtenbis zu den ältesten Quellen zu verfolgen, und die Resultate verbunden mit Auskunft
über die Mitglieder der Familie ans späterer bis auf die neueste Zeit zur Kenntniß der Familie
zu bringen.

Im Verlaufe der Nachforschungenergaben sich aber reichhaltige bisher in Archiven ver¬
borgene Quellen, und es stellte sich heraus, daß voraussätzlichdurch gründliche archivalische For¬
schungen noch mancherleiwerde zu ermitteln sein.

Diese gründlichen Forschungenanzustellen, war mir aber bisher nicht möglich, und es ist
ganz unbestimmt, ob und wann weitere derartige Forschungenvorzunehmenausführbar sein wird.

Dagegen habe ich von den bezüglichen Archiven wenigstens soweit Einsicht nehmen können,
um die Ueberzeugungzu gewinnen, daß dasjenige, was etwa noch in Archiven verborgen ist, zwar
bezüglich einzelnerMitglieder der Familie mancherlei Aufklärung geben kann, daß aber in der Haupt¬
sache das vorhandene Material als ein genügendes anzusehen ist.

Ich habe es daher für zweckmäßig erachtet, lieber das vorläufig Ermittelte der Familie
mitzutheilen, als wegen des Strebens, noch mehr zu ermitteln, Alles ins Unbestimmte zu verschieben.

Die Zusammenstellung selbst anlangend, konnte es nicht in meiner Absicht liegen, unter
Berücksichtigungder einschlagenden Zeitgeschichte eine Geschichte der Familie zu schreiben oder Bio-
graphieen einzelner Mitglieder zu liefern. Ein derartiges Unternehmen würde, abgesehen von seiner
Zweckmäßigkeit,ein tieferes Eingehen in die Geschichte und ein gründlicheres Durchstudiren der
Quellen erfordert haben, als mir möglich war und ist. Andererseits aber wollte ich mich nicht
darauf beschränken, nur genealogische Notizen und kurze Andeutungen über die Lebensverhältnisse
der Familien-Mitglieder zusammenzustellen. Meine Absicht geht vielmehr dahin, die zu meiner
Kenntniß gelangten reichhaltigenNachrichten über die Mitglieder der Familie ans älterer Zeit der
Familie mitzutheilen, und damit Auskunft über die Mitglieder der Familie aus späterer bis in die
neueste Zeit zu verbinden.

Es kam dabei zunächst darauf an, alles Ermittelte getreu wiederzugeben.
Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich das bezüglich der Familien-Mitglieder aus älterer

Zeit in gedruckten Quellen Ermittelte so wiedergegeben, wie es in denselben enthalten ist. Ich
habe dies namentlich deshalb gethan, weil ich glaube, daß eine solche Darstellung für die Mitglieder
der Familie, denen die Quellen nur ausnahmsweise zugänglich sein werden, von größerem Interesse
sein dürfte, als eine Verarbeitung des in den Quellen Gefundenen, und weil gerade dadurch sich
am anschaulichsten herausstellt, wie weit das Mitgetheilte Anspruchauf Glaubwürdigkeit hat.

Auch den Inhalt der zu meiner Kenntniß gelangten ungedruckten Quellen habe ich mög¬
lichst unmittelbar und vollständig wiedergegeben. Ich habe dies namentlich auch deshalb gethan,

i
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weil diese Quellen nicht als erschöpftangesehen werden können, und für den Fall weiterer Nach¬
forschungen die vollständigeKenntniß des Inhalts der bereits ermittelten Urkunden möglicherWeise
von wesentlichem Interesse sein kann und jedenfalls eine gute Grundlage bildet.

Es werden vielleicht manche Mitglieder der Familie damit, daß ich auch die lateinischen
Quellen nur in ihrer ursprünglichenForm aufgenommen habe, nicht einverstanden sein. Ich habe
es deshalb gethan, weil es wenigstenszum Theil schwierig gewesen wäre, das Charakteristischedes
lateinischen Ausdrucks durch eine Ucbersetzung wiederzugeben,und weil ich angenommen habe, es
werde für diejenigenMitglieder der Familie, welche des Lateinischen nicht mächtig sind, keine we¬
sentlichen Schwierigkeitenhaben, sich die bezüglichen Stellen übersetzen zu lassen.

Was mir von den Mitgliedern der Familie über sich und die Ihrigen in den Jahren 1864
und 1865 mitgetheilt worden ist, habe ich sachlich getreu wiedergegeben.

Ich habe demnächst geglaubt, daß es für die Mitglieder der Familie von Interesse sein
wird, ausführlich Kenntniß nehmen zu können von solchen Dokumenten, welche zwar in der Haupt¬
sache nur einen einfachen oder unbedeutenden Inhalt haben, aber nebenbei die Verhältnisse, in
welchen die Vorfahren der Familie gelebt, die Art und Weise, wie sich dieselben darin verhalten,
bewegt und ausgedrückthaben, und überhaupt deren Persönlichkeitveranschaulichen. Hierin liegt
der Grund, weshalb ich verschiedene derartige Dokumente vollständig aufgenommen habe.

In hervorragenderWeise wird ein Ahnherr aller jetzt noch lebenden bekannten Mitglieder
der Familie, der Kanzler Qr. Salomon Plathener, das Interesse der Familie in Anspruch nehmen.

Seine öffentliche Wirksamkeitfällt in die Zeit des bittersten Streites der calvinistischen und
lutherischen Theologen und der Verfolgung der sogenannten Krypto-Calvinisten oder Philippisten.
Auch ihn traf das Loos, als angeblicher Calvinist seiner Aemter entsetzt zu werden und andere Un¬
bill zu erfahren, und verschiedene nach seinem Tode über ihn veröffentlichte Nachrichten stammen
aus verleumdendenoder tendenziös gedeuteten Quellen. Glücklicher Weise aber sind die den wahren
Sachverhalt ergebenden Dokumente zum großen Theil erhalten und zu meiner Kenntniß gelangt.

Dieselben recht ausführlich mitzutheilen, bestimmten mich — abgesehen von den bereits
hervorgehobenenGesichtspunkten -— folgende Gründe.

Zunächst glaubte ich, daß es wenigstenseinzelnen Mitgliedern der Familie erwünscht sein
werde, von dem Inhalt der Dokumente möglichst unmittelbar Kenntniß nehmen zu können. Dem¬
nächst giebt eine möglichst unmittelbare und vollständigeWiedergabe derselbendie sicherste Gewähr
für eine durchaus getreue Darstellung des Sachverhalts, an welcher zu zweifeln, Anlaß genommen
werden könnte, weil einem Nachkommendes Dr. Plathener nicht die dazu erforderliche Unbefangen¬
heit zuzutrauen sei. Hierzu kommt, daß eine nur mittelbare Wiedergabeder Dokumente mehrfach
eine Abschwächung des Inhalts derselben sein würde^ indem derselbe theilweise die vorliegenden
Verhältnisse und handelnden Personen in sehr bezeichnender Weise charakterisirt. Nebenbei werden
auch manche Einzelheiten für die Familie von Interesse sein, sowohl in Bezug auf die äußeren
Verhältnisse als in Bezug auf den Charakter, die Sinnesart und Denk- und Ausdrucksweise ihres
Ahnherrn, von welchem ein recht getreues Bild zu gewinnen, der Familie erwünscht sein wird.
Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich einzelne Dokumente unverkürzt wiedergegeben, bezüglich
deren sachlich eine Kürzung thunlich gewesen wäre.

Einzelne Dokumente unverkürzt wiederzugeben,bestimmte mich noch ein anderer Grund.
Ihr Inhalt ist ein derartiger, daß gerade aus den Einzelheiten derselben ein Schluß gemacht wer¬
den kann auf die Glaubwürdigkeit der darin enthaltenen Angaben, was bei solchen Dokumenten
von Erheblichkeit ist, bezüglich deren der wahre Sachverhalt anderweit nicht festzustellen ist.

Endlich aber war für mich der Umstand entscheidend, daß eine nochmaligeEinsicht der
Dokumente für die Mitglieder der "Familie mit Weiterungen verbunden sein würde, ich aber für
wünschenswert!) halte, daß die Familie jeder Zeit in der Lage sei, geeigneten Falles durch vollstem-
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dige Darlegung des wahren Sachverhaltes jeder aus unvollständigerKenntniß der Quellen hervor¬
gehenden Entstellung entgegenzutreten.

Uebrigens habe ich bei Darstellung des Sachverhalts an dem Grundsatzefestgehalten, mich
einfach auf Wiedergabe des Inhalts der Dokumente zu beschränken, und hiervon nur insofern eine
Ausnahme gemacht, als ich die Glaubwürdigkeit hinter dem Rücken des Or, Plathener gemachter
Angaben der Prüfung unterzogen und die unrichtigeWiedergabe eines in neuerer Zeit in tenden¬
ziösem Sinne veröffentlichten Dokuments nachgewiesen habe.

Indem ich die nach vorstehendenGrundsätzen gefertigte Zusammenstellung zur Kenntniß
der Familie bringe, glaube ich als selbstverständlich voraussetzen zu dürfen, es werde Seitens aller
Mitglieder der Familie dahin gewirkt werden, daß die aus alter Zeit herrührenden Erinnerungen
an verschiedene Mitglieder der Familie im Besitz der Familie werden erhalten und sorgsam be¬
wahrt werden.

Ich schließe mit dem Wunsche,welcher vor länger als zwei hundert Jähren gegen ein Mit¬
glied der Familie ausgesprochen worden:

Kit supisr totam täiuiliain Di^VBIlbiI>IrVrViVI Gratia Osi st Vinns nralnin
avei rnnoetur!

1»



Autllen der genealogischen Angaben.

Die in der nachfolgenden Darstellung enthaltenen genealogischen Angaben haben zu ihrer
Grundlage:

1) für die Zeit von etwa 1460 bis etwa 1640 eine „Plattnerische Genealogie".
Dieselbe hat dem N, Joh, Ann Zeitfnchs vorgelegenbei Anfertigung seiner 1717 herausgegebenen
StolbergschenKirchen- und Stadthistorie. Er giebt nach ihr S, 379 einen summarischenAuszug
des Geschlechts und gedenkt ihrer als „der Plattnerischen (Z-snoirlo^is, welche mir aus des seeligen
Drc>I. et Dootoris Rüsc>Ic>Ai ckolr. Lrnesti Gerhards volnininibns lVIZtis errriosis der Dun.
Grützmann Düster LsnnrmA. gütigst eomrnnnioiret hat."

Johann Ernst Gerhard starb 1668. Gedachte Genealogie war also damals schon vorhanden.
Ich glaube, daß sie auch 1639 schon vorhanden war, und zwar deshalb, weil in dem Auszuge,
welchen Zeitfuchs giebt, Gottfried Plathner, welcher 1639 Bürgermeister in Mühlhausen ward, nur
als Rath bezeichnet wird. Daß Guenther Heinrich Plathner, welcher erst 1641 WeimarscherHof¬
rath ward, als solcher von Zeitfuchs aufgeführt und der 1653 erfolgten Verheurathnng seiner
Tochter Elisabeth mit Johann Ernst Gerhard gedacht wird, steht dem nicht entgegen, weil dies
spätere Zusätze von Gerhard oder Zeitfuchs sein können. Jene Honrath wird in mehreren damals
erschienenen Werken erwähnt.

War die Genealogie 1639 schon vorhanden, so ist anzunehmen, daß sie nicht von Johann
E rnst Gerhard, welcher erst 1653 mit der Familie Plathner in Familienverbindnng trat, gefertigt,
sondern durch Guenther Heinrich Plathner an ihn gelangt ist.

Ob Letzterer oder wer sonst dieselbe angefertigt hat, ist nicht zu ermitteln, dagegen ist an¬
zunehmen, daß auch Christoph FriedrichPlathner, der eomss pnlatinus, eine PlathnerscheGenealogie
besessen hat.

Die in Johann Heinrich Zedlers 1741 erschienenemgroßen vollständigen Universal-Lexikon
Bd. XXVIII. enthaltenen Artikel „Plathner" sind nämlich unverkennbar von Christoph Friedrich
Plathner eingesendet („aus überschickten schriftlichen Nachrichten"). Dieselben ergeben, daß Christoph
Friedrich Plathner vom Inhalt der Zeitfuchsschen Kirchen- und Stadthistorie Kenntniß gehabt hat.
Hätte er die darin erwähnte Plattnerische Genealogie noch nicht besessen, so würde er sich dieselbe
gewiß verschafft haben. Der Inhalt der von ihm eingesendeten Artikel „Plathner" berechtigtaber
auch zu der Annahme, daß Christoph Friedrich Plathner dabei eine Plathnersche Genealogie benutzt
hat. Gedachte Artikel enthalten nämlich für die ältere Zeit nur genealogischeAngaben, Namen,
Stand, Frau und Kinder. So weit Christoph Friedrich Plathner mehr angiebt, hat er es anderen
Quellen entnommen.
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Hiernach nehme ich an:

Die Familie Plathner befand sich schon 1639 im Besitz einer Genealogie, eines Stamm¬

baumes, von welchem Zeitfuchs einen summarischen Auszug giebt, und welchen auch

Christoph Friedrich bei den Artikeln „Plathner" in Zedlers Lexikon benutzt hat.

Speziellere Lebensbeschreibungen enthielt der Stammbaum, die Genealogie, nicht.

Diese Genealogie aufzufinden, ist nicht gelungen; es kann nur noch auf den Zcitfuchsschen

Auszug und die Angaben von Christoph Friedrich, die ich durch die Abkürzung Chr. Fr. bezeichnen

werde, zurückgegangen werden. Beide stimmen nicht völlig mit einander überein. Der Grund da¬

von ist nicht zu ermitteln. Es ist aber anzunehmen, daß, wo eine Verschiedenheit besteht, die An¬

gaben von Christoph Friedrich die richtigen sind. Trifft einen der beiden Verfasser der Vorwurf

einer unrichtigen Auffassung der Genealogie, so kann dies Christoph Friedrich füglich nicht sein, da

er als Mitglied der Familie die Genealogie gewiß gründlich stndirt hat. Dagegen ist die Annahme,

Zeitfuchs möge die Genealogie nicht richtig aufgefaßt haben, nicht unbedingt abzuweisen, da derselbe

nur gelegentlich einen Auszug giebt, und die Genealogie zum richtigen Verständniß vielleicht ein

genaueres Eingehen erforderte. Hat aber Zeitfuchs die ihm vorgelegene Genealogie richtig wieder¬

gegeben, so ist anzunehmen, daß Christoph Friedrich, welchem der Zeitfnchssche Auszug bekannt

war, nicht ohne Grund abweichende Angaben gemacht hat.

Wesentlich ist übrigens nur eine Abweichung. Zeitfuchs sagt: Des Bürgermeisters Tileman

(II. 2.) Kinder seien: Or. Tileman (III. 1.), Martin (III. 3.), Johann (III. 4.) und Letzterer

Vater des Stolbergischen Nathsherrn Andreas (III. 2.). Christoph Friedrich aber nennt als Kinder

des Bürgermeisters Tileman (II. 2.): I)r. Tileman (III. 1.), Andreas (III. 2.), geboren 1495,

Bürgermeister in Stolberg, Marlin (III. 3.), Johann (III. 4.), Salomon (III. 5.). Gerade bezüglich

dieser Abweichung aber ist erwiesen, daß die Angaben von Christoph Friedrich der Wirklichkeit ent¬

sprechen. Denn der noch vorhandene Extract aus des I)r. Tilemanu Testament und die Auslassun¬

gen des Or. Salomon (IV. 6.) und seiner Zeitgenossen stellen fest, daß Or. Tileman» (III. 1.)

und Andreas (III. 2.) Brüder waren, und die Guenther Heinrichsche Leichenrede nennt den Vater

von Andreas: Tileman.

Die anderweiten Abweichungen erscheinen unerheblich, sie betreffen nur die Zahl der Söhne

von Tilemann (II. 2.), Andreas (III. 2.) und Salomon (IV. 6.).

Wie weit im klebrigen der aus den Angaben von Zeitfuchs und Christoph Friedrich sich

ergebende- Stammbaum durch anderweite Urkunden bestätigt wird, ist aus den bezüglichen Orts an¬

geführten Beweisen zu ersehen.

2. Die Nachkommenschaft von Salomon (IV. 6.) anlangend, so stützt sich — ab¬

gesehen von der Nachkommenschaft von Christoph Friedrich (VII. 5.) — die Genealogie außer auf

die Angaben von Zeitfuchs und Christoph Friedrich, die Kirchenbücher in Sondershausen und Lan¬

gensalza, mehrere Leichenpredigten und einzelne an den bezüglichen Stellen erwähnte Beweise vor¬

nämlich auf einen in neuerer Zeit vom Pastor und Superintendenten Huebner in Snndhauscn bei

Langensalza entworfenen Stammbaum. Derselbe schreibt mir: „Die bezüglichen genealogischen An¬

gaben rühren von meinem Urgroßvater, dem Bürgermeister Georg Adolf Nothschier in Mühlhansen,

her, der ein gründlicher Kenner der Mühlhäuser Geschichte war, und für genealogische Studien

große Vorliebe besaß. Wenn in dem Stammbaume meistens nur baxtäs. (der Tauftag) steht, so

rührt dies daher, weil die ältesten Kirchenbücher gar nicht den Geburtstag, sondern nur den Tauf¬

tag angeben. In der Negel erfolgte die Taufe am dritten Tage nach der Geburt, bei der Schwäche

der Kinder noch eher nie später."

Die bezüglichen Angaben sind dadurch kenntlich, daß sie in lateinischer Sprache gemacht

und nachstehend aufgenommen sind.

3. Ueber die Nachkommen von Christoph Friedrich, oomss palatinus, enthält
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der Huebnersche Stammbaum nichts. Die Mühlhäuser Linie hat erst in neuerer Zeit Kenntniß

von der Nachkommenschaft Christoph Friedrichs erhalten, ebenso diese Nachkommenschaft von der

Mühlhäuser Linie.

Die Abstammung von Christoph Friedrich wird festgestellt zunächst durch dessen Testament

und Angaben eines Enkels desselben, Angust (IX. 3.), ausgezeichnet durch dessen Enkel August
(XI. k. 2.), und die Abstammung von Friedrich Gottfried (VIII. I.) durch Mitteilungen seiner

Enkel und ferneren Descendenz und Einsicht der bezüglichen Kirchenbücher in Gronau.

Zur Brienürung.

Ich habe die folgenden Nachrichten in acht Abschnitte getheilt. Es handelt:

I. Stolberg im Harz und die Reformation von den ältesten Mitgliedern der Fa¬

milie, ausschließlich Or. Salomon Plathener und seine Nachkommen;

II. I)r. Salomon und die Concordien formet ausschließlichvon demselben und

seiner Familie;

III. Gottfried, Martha, Guenther Heinrich und der dreißigjährige Krieg

von diesen, Georg Neumark und den Kindern Guenther Heinrichs;

IV. Mühlhausen und Thüringen von den Nachkommen Gottfrieds, ausschließlich

Christoph Friedrich, oonrss xalatinus, und seine Nachkommen;

V. Christoph Friedrich, oomss palatinns, von demselben und seinen Kindern;
VI. Gronau, Hannover und Amerika von dessen Sohn Friedrich Gottfried und den

Nachkommen desselben, nämlich:

1. von Christoph Friedrich dem Jüngeren und seinen Nachkommen, ausschließlich

Georg und seine Nachkommen,

2. von Johann August und seinen Nachkommen,

3. von Anton Friedrich und seinen Nachkommen;

VII. Camenz und Preußen von Georg und seinen Nachkommen;
VIII. Namen, Wappen und verwandte Familien.

Den Namen anlangend bemerke ich, daß derselbe in der ältesten Zeit Pletener, Ple-

tenner, Plettener, Pletteuner, Plettner, Pletner geschrieben wurde, demnächst aber

Platener, Plattner, Platner, Plathener, Plathner.

Die mitgetheilten Quellen sind so wiedergegeben, wie sie geschrieben oder gedruckt sind.

Wo ein Wort nicht mit Sicherheit zu lesen, ist dies durch beigesetzte Fragezeichen bemerklich gemacht.

Bezüglich der Schreibart der Quellen aus älterer Zeit hebe ich hervor, daß sich theilweise

nicht bestimmen läßt, ob einzelne Anfangsbuchstaben groß oder klein geschrieben sind, ö und ü

meist nur als o und u bezeichnet sind und anstatt des Doppellautes ä meist ein e steht. Mitunter

ist auch nicht zu erkennen, ob das Zeichen über dem u den Laut ü anzeigen soll. Ich habe die

vorgefundene Schreibart beibehalten, auch in letzteren Fällen nur u wiedergegeben. Auch die In¬

terpunktion habe ich nicht geändert.

An einzelnen Stellen finden sich Abkürzungszeichen, welche sich durch den Druck nicht wie¬

dergeben lassen. Ich habe dieselben durch den Buchstaben p. angedeutet.
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e) Hans pletener 1434 bis 1455 in jedem Jahre, jedoch 1435, 1437 und 1440 nur:

ple teuer und 1438: Der pletener;

Z) Heise pletener 1440, 1441 und 1443. Im Jahre 1442 steht er unter den Hin¬

dersedelen ;

e) Er (d. h. Herr) Henning pletener 1454;.

nur unter den Hindersedelen steht:

1) junge pletener 1452 und 1453.

An Geschoß zalt Hans pletener und die pletener 2 marg, 1434 zalt jedoch Hans pletener

nur 6 fl., 1435 —1444 und 1450 nur 7 st., 1455 dagegen 2 marg 1 fl.

Heise pletener zalt an Geschoß 5 st., als Hindersedele dagegen V2 marg, ebensoviel zalt der

junge Pletener, Er Henning pletener zalt an Geschoß 3 st.

Einzelne Personen zalen an Geschoß mehr als 2 marg, mehrere 2 marg oder weniger.

3. Zu der vorgedachten Rechnung von 1433 tritt ergänzend hinzu das Dokument von

1433/4.

In einem im Rathsarchiv zu Stolberg befindlichen Rechnnngsbuch, welches die Auf¬

schrift führt:

„RoZistrunr civitatis bertrains cum sooiis suis uuna XXXIII piiiuo ? —

und über Einnahme und Ausgabe der Stadt lautet, lag ein Namensverzeichniß kleineren Formats,

der Schrift nach übereinstimmend mit gedachtem ksAistrum. Auf der ersten Seite steht zunächst

oben als Ueberschrift:

„Düsse nachschreien haben tag von ge schoß wegen"

und zunächst darunter ebenfalls als Ueberschrift: „In der stad" Unter dieser Ueberschrift stehen

Namen, zuerst: „Der pletener" und au siebenter Stelle: „Dij pletener".

Daß dies Verzeichnis) aus dem Jahre 1433/4 herrührt, wird dadurch festgestellt, daß es

auf der sechsten Seite des HsZistri heißt:

-Itsiu gerechend mid bertramen sadbato post «iroumoisiousiu domiiri

von der stad wegen unno in ° ooeo" trsossiino Huurto

und auf der sechsten Seite des Verzeichnisses:

chtsrn gerechend mid bertramen salzlzuto post oireuinoisionsrn elornini

anno trsoesirno Huarto

Auch in den Rechnungen a<1 2 kommt 1433 vor „haben vns bertram nussmann vnd sine

gerechend."

Ans Grund vorstehender Notizen lassen sich folgende Vermuthungen bezüglich der

Vorfahren von Tile Pletener

aufstellen.

1. 1419 war die Familie noch nicht in Stolberg ansässig, wenigstens nicht unter ihrem

demnächstigen Familiennamen.

2. 1432 besitzt Hans Pletener ein Haus in der Stadt.

3. 1433 ist dieser Hans Pletener vielleicht gestorben, weil 1433 die Pletener Geschoß

zalt, und von 1434 bis 1444 Hans Pletener nur 6 rssx. 7 st.

4. Letzgedachter Hans Pletener besitzt das Haus von 1434 bis 1455 und ist vielleicht der

Sohn des 1432 erwähnten Hans Pletener.

5. Verwandte desselben waren Heise Pletener und Herr Henning Pletener, sowie der junge

Pletener. Letzterer ist vielleicht Tile Pletener, und Hans Pletener sein Vater. Ob auch

Heise und Henning Pletener Hausbesitzer waren, bleibt dahingestellt.

6. Hans Pletener gehörte zum Handwerk der Platener, da er 1433 und 1438 als: „Der

Pletener" aufgeschrieben ist, wie an anderen Stellen: „Der Goldsmid", „Der silber-
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snidger", während sonst die Männer nur durch Vor- und Zunamen ohne Artikel be¬

zeichnet werdein

Ich will gleich hier einige Resultate anschließen, welche die Rechnungen von 1471 bis

1593 ergeben.

Ich Habe eine ganze Reihe solcher Rechnungen durchblättert, namentlich über: „Jnnome

vnd vßgabe geschosses, zinse vnd ander Pflicht der stadt stolberg", „der ewigen Spende", „vom pfan-

cynß bey den brawern in der Stadt" u, s. w-

Auch in diesen kommt der Name Pletener, später Platener u, s. w. nur unter der Rubrik:

„in der Stadt" vor, und zwar in den Rechnungen bis 1564 fast regelmäßig zweimal, von da bis

1593 immer nur einmal, und in den nächstfolgenden Rechnungen, die ich eingesehen habe, gar

nicht mehr.

Hiernach ist wahrscheinlich:

Von 1471 bis 1564 (um die Zeit des Todes des Bürgermeisters Andreas) besaß die Fa¬

milie zwei Häuser, demnächst kam eins aus dem Besitz der Familie, und um 1593 (nach dem Tode

eines jüngeren Andreas, ebenfalls Bürgermeisters in Stolberg) auch das zweite.

Was sonst die Rechnungen und Briefe bezüglich der einzelnen Familienmitglieder ergeben,

ist an den bezüglichen Stellen bemerkt, und stimmt durchweg mit den Angaben der Plattnerischen

Genealogie überein.

Durch Tile Pletener gelangte die Familie in den Rath der Stadt Stolberg und war dem¬

nächst darin durch mehrere Nachkommen desselben vertreten bis um das Jahr 1593.

2»



I. Tife PPoloiiei'. Zeitfuchsbestinnt den summarischen Auszug eins der Plattuerischen
Genealogie mit den Worten :

Tilemann Plattner hat mit Margrethen Harlebs gezeuget u. s. w.
Nach den Ueberschriftender Rechnungen von 1432 bis 1455 und der Verzeichnisseder

Personen, die Bürger geworden, welche Verzeichnisse von 1433 bis 1487 gehen, aber seit 1463
die Mitglieder des Raths nicht für jedes Jahr angeben, war Tile Pletener zuerst 1461 Mitglied
des sitzenden Raths, und zwar viertes Mitglied, was auch eine von Zeitfuchs S, 152 mitgetheilte
Urkunde anno Oni 1461 zzost omninm sanotoimiu bestätigt, demnächst 1466 und 1474 drittes
Mitglied.

Eine der Rechnungen im Rathsarchiv zu Stolberg fuhrt die Aufschrift:
1495. Tile plstner

Reckuunge Tile Schmidecheu, martin ramme, Tile plettuers vnd Hans sander, Sitzen¬
den Rath der Stadt Stolberg u. s. w.

Möglicher Weise kann hier der Sohn Tiles, der auch Tile hieß, gemeint sein.
In dem von Rothmaler im Stolbergsche» Gartenbau, sckivt 1713 (vorhanden unter

Nr. 453. in der Stolberger Kirchenbibliothek) S. 474 ff. und von Zeitfuchs S. 464 gegebenen
„Verzeichniß E. E. Raths allhier" von 1466 bis 1566 wird Thilo Plattuer unter den Bau¬
meistern und Kämmerern genannt.

In den von mir eingesehenen Rechnungen im Stolberger Rathsarchiv kommt der Namen
Tile Pletener vor von 1471 bis 1514. Möglicher Weise kann auch hier theilweise Tile Pletener
der Jüngere gemeint sein. Doch ist zu bemerken, daß in Rechnungen von 1517 und 1518 steht:
Die Platener, und von 1519: Margaretha platenern, also anscheinend die Wittwe Mar¬
garetha geborne Harlebs. Auch auf einer alten mit Wachs überzogenenhölzernen Schreibtafel, auf
welcher eine Menge Namen unter einander in das Wachs eingeschrieben stehen, ist der Namen:
Tile Pletener deutlich zu lesen. Dahinter steht IX mrg, ebenso ähnlich bei den übrigen Namen.
Es scheint daher ein Abgaben-Verzeichuiß vorzuliegen. Der Monat Juui kommt darauf vor, eine
Jahreszahl konnte ich jedoch nicht darauf entdecken. Im Rathsarchiv zu Stolberg befanden sich
früber mehrere dergleichen Tafeln, jetzt sind nur noch zwei davon vorhanden, die ebengedachte und
eine andere, aus der sich aber nichts erkennen läßt.

In den Rath gelangte Tile Pletener vielleicht durch die Verschwägerungmit der Familie
Harleb, deren Mitglieder schon längere Zeit im Rath saßen. Zuerst habe ich Harleib Harleib
unter den Mitgliedern des Raths gefunden 1437, und dann öfters, sowie demnächst auch noch an¬
dere Mitglieder dieser Familie, wie denn auch Rothmaler S. 474 ff. und Zeitfuchs S. 464 mehrere
derselben anführen.

Kinder der genannten Eltern wareü nach Zeitfuchs Johann (II. 1.), Tilemann (II. 2.),
Herrmann (II. 3.), Anna (II. 4.).
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II. I. IvHain», Sohn von Tileman (I.), nach Zeitfnchs Stadtschreiber in Stolberg
1482, ohne Kinder gestorben.

In der iVIntrisränBnoonlariornnr st l^laZistrorum nrtium liberalinm stuäii lllrtäräönsi«,
im Original vorhanden in der KöniglichenBibliothek zu Berlin, steht im keZistrnm Lasoaln-
reorum unter den ^.nno äomini 1479 In «gunärgAssima. Eraminirten:

äolmnuss ?Isttsnsr 6s KtolbnrAlr.
In einer Rechnung von 1509 kommt vor: Hans pletener, und in einer Rechnung „der

bruder schaft Saneti Sebastiani" von 1512 steht nnter den Geistlichen: Er (d. h. Herr) Jo¬
hann plettener. In Bezug auf diese Bruderschaft sagt Zeitfnchs S. 200: Anlangend die Brü¬
derschaft Lnnoti Lsbustmni, so wird solche behelligetaus zwei alten Registern äs nnns 1514 und
1517, wovon das letzte am deutlichsten nnd muß eine ansehnliche ?rc>sössion gewesen sein, weil
sie aus 162 Personen bestanden,die Zahl von Jahren zu Jahren gewachsen nnd darunter die hohe
Herrschaft, verschiedene von Adel, welche nach ihrer Andacht auch gegeben, desgleichen folgende
13 Personen ans hiesiger Priesterbrüderschaftintsrsssirt gewesen Johann Plattuer.

II. 2. tili ÜINNU, Sohn von Tileman (I.), nach Zeitfuchs und Chr. Fr. 1503 Bürger¬
meister in Stolberg und verehelicht mit des gräflichen alten Hofraths Heinrich Ildens Tochter.
Daß Letzterer,wie Chr. Fr. angiebt, 1460 Bürgermeister in Stolberg gewesen sei, scheint ein Jrr-
thum zu sein, weil Zeitfuchs denselben nicht nnter den Bürgermeistern nennt. Auf einer Naths-
rechnung von 1503 stehen „Tile pletener, Haus goldsmidt, Hans muller vud kerstan wedige"
als „Sitzender rath" der Stadt Stolberg. Nach Zeitfuchs waren gedachte Eltern mit drei Söhnen
gesegnet: Tileman (III. 1.), Martin (III. 3.) nnd Johann (III. 4.), während Chr. Fr. als deren
Kinder nennt: Andreas (III. 2.), Martin (III. 3.), Tileman (III. 1.), Johann (III. 4.) und
Solomon (III. 5.). Daß letztere Angabe die richtige ist, ist bereits bemerkt.

In dem vorstehendnä I. gedachten Verzeichnis;kommt nach Rvthmaler nnd Zeitfuchs der
Namen Plattner von 1500 bis 1600 in folgender Weise vor:

Bürgermeister: ... Thilo Plattner wird anno 1503 erwehlet ... Herrmann Plattner
1582 ... Andreas Plattner 1552.

Weinmeister: .... Herrmann Plattuer ....
Baumeister: .... Herrmann Plattner .... Andreas Plattner ....
Kämmerer: Andreas Plattner .... Heinrich Plattner ....

In den Verzeichnissen von 1600 an findet sich der Namen Plattuer nicht mehr.
Bemerken will ich auch noch, daß in dem gedachten UsA'istrrnn Unssulursnrnm nnter den

In Hunärng'ssiinn ^.nno äom. 1484 Examinirten steht:
/Irnoläns bls.tnsr äs Ltolbereü.

Ob derselbe zur Familie in Beziehung steht, ist unbekannt.
II. 3. Herimaitll, Sohn von Tileman (I.), nach Zeitfuchs ohne Kinder 1538 gestorben.

In den Rechnungen kommt vor von 1486 bis 1537 ein Hermann pletener rssp. platcner,
und 1538, 1539, 1540 die Plate nern, voraussätzlich seine Wittwe.

II. 4. IIlUUl, Tochter von Tileman (I.), nach Zeitfnchs in die namhafte Stollen Fa¬
milie verheirathet (welche Familie theils Rathspersonen, theils Fürsten und Herrenbcdienten abge¬
geben , gleichsam ^ntoslrtüonss bei Stolberg. S. 131).

III. 1. Tile Ulli Ii, Sohn von Tileman (II. 2.). Von ihm selbst rühren her die auf
Tafel 3. getreu wiedergegebenenNotizen, welche aus einem seiner in der Stolbergschen Kirchen¬
bibliotheknoch vorhandenen Bücher entnommen worden sind.

1. Danach ist Tileman am 24. November 1490 geboren.
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In den demnächst bezüglich seiner vorhandenen Nachrichten erscheint er in enger Verbindung

mit Justus Jonas, später Reformator von Halle. (Foerstemann, kleine Schriften, Dsor6dusana.

S. 22 und Geschichte der Halleschen Reformation von Franke. S. 253 ff.)

In der Ü4atrisula Lassalarsorum et Nia^istrorum der Universität Erfurt und zwar im

Le^istrum Lasoalarsorum stehen unter der Ueberschrift:

orati et dsns instituti a6olesosntks ootoap:inta numero (?) sudsei ipti laursam

pnämam in artidus possi6srs(?) msruerunt. In autumno. 3ud Deeanatu venera-

dilis viri maZistri Ilsniiei Drulman (?) 6e Died saeras tdeolopias daeoalaursi

anno Doinini nostri millssimo c^uinAentssimo ssptimo

hinter einander eingeschrieben:

Vilsmannus plettsnnsr eis 8toId'K

Uo6oeus ione 6 s nor6dnsia.

Im LsAistrum blazistrorum 6s kaeultate dreienn Dnivsrsitatis 8tu6ii Drtkordensis

stehen unter der Ueberschrift:

Kuseenti Iau6i (eui msrito tavsnt omnss) ns inuicisrs viUsrstur, MaZistsr Orot-

tri6us 8p>iriuAius, Lorts osli Dolls^a sudnotatis litteraruiu militia eslsderrimis

atdletis muAistralia prednit insi^nia ^.nno sup>ra sesrpuimillssimum 6seimo, <)uum

Dseanatus inunere lunAsrstur sxaetissims monstrants i6 ? cjuo6? in orclinsnr all-

<zni rs6aeti sunt,

hinter zwei anderen:

Vilomannus plsttsner 6s 8tolderAd

und nach weiteren zwei anderen:

Uodoeus Uone 6s dlortdussnn.

Von Tileman selbst ist die Notiz vorhanden:

^.nno Domini 1519 6is tranoisoi (d. i. 4. Oktober) Domes Lo6o a 8ta1dsrA ms

in soelesiastieum pastorsm sleZit.

Nothmaler nennt — „soviel man aus einigen Manuscriptis ersehen nnd bei Durchsuchung

des Geistlichen Archivs bewehrt befunden" unter den Hoff- und Oberstadt-Predigern S. 465:

Tilemann Platt n er, ein Stoiberger 3. 3. Vdsol. Doot. 1529.

2. Im Gilzum aeaUsmias VitsdsrAsnsis (ad a. Ddr. i)1. D. II. usipus a6 a. iVl. D. D. X.

ex autoZrap>Ilo s6i6it D. Ii Doerstsmann. Dips. 1841) steht:

Hodili st Aensroso

D omino Ddristopdoro 8ed1iolr Domits in Lassau 6no In vreissdiredn: Dldo-

Asn st taUrsnau Inel^ti lnrjus stu6ij sosptra tsnsn. a tssto sansti Duos evvanAslists

^.nno m. 6. xx N8l)us a6 testum Ldilippi st Uaeodi eVnuo m. 6. xxi. In mutations

sex: Irismali. Intraseripti in matrieulam st Arsmium ejus6sm Dnivsrsitatis sunt rslati.

vi. A. 246.

DuolkAanAus Domss et Dns in 8toIdsrA st ^ Vsi niAsrocts, lüaldsr-

sta6sn . et HumdurZen. scolssiarum Lrspositus.

Dn6oveious Domes et 6ns in 8to1dsrA st ^srniAsroUs.

Als hohe Standespersonen stehen beide zuerst, unmittelbar darunter steht:

Tilmannus LIsttsnsr Magister et Llsdanus in 8to1dsrA.

Das nächstfolgende Datum ist der 18. October ( Duo. LvanZ.) Nach dem Inder Dssa-

n orum Daoultatis IdeoloAias ^.eaUsmias VitsdevAensis (ex autoArapdo e6i6it D. D. Doersts-

mann 1838) war Martin Luther im Winterhalbjahr 1529 Dsoan.

Graf Wolfgang ist am 15. August 1591, Gras Ludwig am 13. Januar 1595 geboren

(Zeitfuchs S. 51, 59). Tileman war ihnen daher wahrscheinlich als Präceptor beigegeben.
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Am 10. Decembcr 1520 verbrannte Luther die päbstliche Bannbulle. Am 16. April 1521
traf er in Worms ein. Die genannten beiden Grafen waren mit ihrem Vater, dem Grafen Bvtho,
auf dem Reichstag erschienen (ZeitfuchsS. 50). Ob Tileman sie begleitet hat, ist nicht ermittelt.

Im Sommersemester1521 war Graf Wolfgang nach dem Album Rektor der Universität
Wittenberg. Tileman war Vicerector. Gedachter Inlrsr Osounorunr enthält folgende Tileman
betreffende Stellen, nämlich S. 25 und 26:

anno iVI I) XXI 8ulz S8tivo Oeeanatu Xndrss dnrolostndrj Lximins 6. Dilnran-
uns U1stsnnsru8 innAistsr et vissrsotor XX septsnrlrris prssiclents darolo-
8taciio ael Irissntiain rs8pon6it et po8t rs8pon8ionsrn Uico acl lisentiain privatim
est acImi88U8.

(Uu8tn8 Uonn8 6is 24 Lsptenrlrrw.)
Lnrinsutee viri st cl6. Bliilinnnnns ?Isttsnnei N8 vissrsotor et O. 6o6osn8
Uonns prspositn8 6is Oalixti ip8o 14 0stolrr>8 dootorss tlreoloZis sunt pronroti,
et splsndidrnn prandinm 6s6ernnt.

Zu den Schlußworten in Beziehung steht nachfolgendes,im Sachsen ErnestinischenGe-
sammtarchiv (ReA. O. paZ. 122 X. X. 1.) befindliches Bittschreiben an den Churfürsten Friedrich
von Sachsen:

Durchleuchtigster HochgebornnerFürst, E. churfurstlichenn gnadenn Sein vnnsere gebeth
vnnderthanige gantz willige dienste Inn vlcys zunorann bereydt. Gnedigster her.
E. ch. f. g. Bitten wir vnderthanig wissen, das wir vormittelst gotlicher hulff denn
vierziehendentag Octobris schirstkunfftigen denn Doctor standt Inn der Heyligen schriest
anzunehmen willens. Dieweyl wir dann vsf die zceyt etzlich mal vcz hergebrachtem ge¬
brauch denn Herren vnnd verwannten e. chf. g. loblicher Vniversitet auszurichten schultig,
dar zu wir wiltprats mangelnn vnnd sunst nicht zu bekummen wissen, Ist der halb
ann E. chf. g. Vnnser vndertanig demutig Bith, E. chf. g. wullenn vnns zu vnnsernn
ehren mit wiltprath aufs gnante zceyt gnediglich bcdenckenn,Des sein gegenn e. chf. g.
wir mit vnserm gebeth In aller vnnderthanigkeytvnnsers höchsten vleys zunordienenn
gantz willig. Datum Wittenbergs'mitwochwensnach Michaelis Anno p. xx l.

E. Churs. G.
vndertanige willige

Tilmannus pletenner Viosreotor
Jodocus Jonas ?rspo8itus zu

Wittenbergs.
Beide Unterschriften sind laut Mittheilung des Hr. Burkhardt von Kanzleihand geschrie¬

ben. Gesiegelt ist mit dem Siegel von Jonas. Ein Bescheid auf das Gesuch ist nicht vorhanden.
Im Inbsr Ossnnornm finden sich demnächst nach Erwähnung der sonst noch zu Licen-

tiaten und Doctoren Beförderten noch folgende bezügliche Stellen:
8ul) dsounatu estwdenr rsoepti sunt IÜArsAiu8 I). doannss Delisiu8 Isltleir-
slriu8 eoslssias omnium 8anstornnr on8to8.

1dxinrin8 D. .lodoous doua8 prspomtus sfiwdsin svols8iae.
Dnrinens I). Blrilmnnnus pIsttEnnsrn8.
Duo 8nut disputationis ordins8. nnn8 Irslrdonrntinr 8ui8 vs8tiAÜ8 vndit. Xlter S8t
prs8idsnoig, eorunr, c^ni pro Arndilrn8 N!rirsi8ssirdi8 respondsnt proprinnrc^ns our-
8nur Ins lasit. plnoeret snrnmsntn esse 8nlzlg.ta, c^nin s nraursutiL neuro
nrslior, plnre8 liunt dstsriorso. (jni 6enm non rsvsretur, 18 nstpua-
c^uanr su8surg.ndnnr rs vsrs Iritnr. sr^o tass88at.



Ob die Werte von plassrst an sich aus den Inhalt der damaligen Disputationen be¬

ziehe» oder in welcher anderen Absicht sie beigefügt sind, vermag ich nicht anzugeben.

Mit dem Jahre 1594 endet die erste Abtheilung des Dekanatbuches. Dann folgt ein

Blatt mit der Aufschrift:

Lsnatns de sotlsAio tbeoloAis studii atbiorsni,

und unter den demnächst folgenden Namen kommt vor S. 83:

DllemaQnns Olsttsnercis 29 Lsptombr. Xo 21,

I). dodaous donas 4, II, Oiosntiatus die 24 Leptembris pro Oissnt. st 14 Os-

tobr, snm Titsm. Olsttsnsro Oostor orsatns.

Von Tileman selbst ist die Notiz vorhanden:

Xnno 1521 die O'xti aoospi iusiAiria, dootoris Vuittsubsr^ias euur O, dusto dona

prasposito VuittsnberAsnsi.

Das an Stelle des Zeichens ? stehende Zeichen muß nach Vorstehendem eine Abkürzung

für Xsl. bedeuten.

Ich bemerke noch:

Zeitfuchs giebt S, 377 irrthümlich an, Tileman sei von Or, Jnsto Jona zum Doctor sreiret

worden. Dieser Jrrthum ist in das Corpus Xsloriuatorum und andere Schriften übergegangen.

In dem bald z» erwähnenden Schreiben des Raths Or, Bruck vom 11, October 1521

wird Tileman als Oootor Titsmauuus aufgeführt, also zu einer Zeit, wo er noch nicht Doctor

der Theologie war, und in einer Stolbergiichen Prozeßschrift aus dem Jahre 1599 kommt vor:

weylandt dem auch Ehrwürdigen Hochgelarten Tilsiuunuo Olattnorn der hepligen schrift vnd beyder

rechten Doctorn. Es ist jedoch anderweit nicht ermittelt, daß er Or. juris gewesen, dagegen besaß

er, wie unter Nr. 15. zu ersehen, allerdings eine Anzahl juristischer Bücher, auch wurde er mit

Erledigung juristischer Sachen beauftragt (vergl, Nr, 8,).

3, Seine Theilnahme an den Verbandlnngen behufs Beilegung der durch die Augustiner

Mönche in Wittenberg damals veranlassten Streitigkeilen wegen Abschaffung der Messe wird fest¬

gestellt durch die im Corpus Rskoriuatorum von Brettschneider Tom. I, S, 459 sscp Xo. 138 sscp,

mitgctheilten, im Weimarschen Archiv befindlichen, Urkunden, von welchen ich einen ausführlichen

Auszug folgen lasse, weil sich daraus einigermaßen ein Schluß machen läßt auf seine theologische

und politische Richtung.

Der Churfürst Friedrich schreibt unterm 10. October 1521 an seinen Rath, Or. Cre^o-

rius Lrusll (Nr, 138.): .... „daß an uns gelanget, daß mancherlei zu Wittenberg soll vorge¬

nommen werden, sonderlich, daß die Augustiner in etlichen Tagen nickt Meß gehalten .... daium

war unser Begehr, wenn etwas unziemliches vorgenommen wäre oder vorgenommen würde, daß

sie jnämlich Universität und Kapitel) als die so es verstünden, die Einsehung thun wollten, damit

nichts vorgenommen noch unterstanden würde, daraus Beschwerung erfolgen möchte, und wollest

sie in den Reden, wie du weißt, bewegen soviel möglich, die Ding wohl zu bedenken, ans daß die

Sachen auf gute Wege gericht, damit Zwiespältigkeil, Aufruhr und andere Beschwerung verhütet

werde" .... Daraus berichtet Or. Bruck am 11. October sXo, 139.) .... „daß XInAister (da-

brist dieß soll gepredigt haben: erstlich, daß das hochwürdigste Sakrament des Altars nicht soll

angebethet werden, denn es sei der Meinung nicht eingesetzet worden, sondern allein zu seinem

Gedächtnis;, und sollt Jdololatrey und Abgötterei) sein, wo manS also gebrauchte, daß man es

anbethe. Zum andern u, s. w. Darum will er sammt seinen Anhängern hinfnrder nicht also

Meß halten, sondern wollen einen, II, oder III, befehlen, Meß zu halten und die andern XII

von den das Sakrament sub utrncpus speois mitempfahen. Und dieweil dies alles in der Stadt

erschollen, haben die Tbeoto^is, der Probst, Oootor Carlstadt und XluAistsr Ollilippus am

Dienstage nächst vergangen die Mönche beschickt und mit ihnen davon geredt. Als sind sie fest
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darauf bestanden, haben bis daher, dieweil ihnen der Prior ihr Vorhaben nicht gestatten will,
keine Meß gehalten. Und haben die von der Universität und Kapitel fast alle darauf beschlossen,
daß ihnen der Mönche Vornehmen nicht gefällig, und wiewohl ihre Meinung dem Evangelio nicht
möcht ungemäß sein, ausgeschlossen, daß das Sakrament nicht sollt' angebethet werden, welches mit
der Schrift nicht wohl zu beweisen; jedoch konnten sie nicht achten, daß das Meßhalten, auch in
der Gestalt, wie bisher geschehen, sündlich sei. Haben deshalb einen Ausschußgemacht, die sollen
morgen sieben Ilorsn zu den Mönchen gehen, und nämlich sind dazu verordnet der Viosvsotov,
Probst, Carlstadt, Feltkirche,Amsdorf, Dnvtov Bileinannus, (ststristiunus und l^laZistor ?sti-
Uppns, und von dem Prediger eigentlicherkunden, was er gepredigtund wo er deß geständig, was
er dessen und des andern Vornehmens mit seinen Anhängern (das ist, wie ich jetzund höre, der
ganze Convent) für Ursachen und Grunde habe, und sonderlich wollen sie mit ihnen handeln, daß
sie noch zur Zeit mit dem Meßhalten keine Neuerung machen oder einführen wollen, sondern bei
der alten Weise bleiben, bis daß sie von ihrem Viourio Bescheid erlangen, oder die Ding in der
Universität baß disputiret und beredt sein würden. Und wo sie sich nicht wollten weisen lassen,
so wollten sie alsdann einen Rathschlag stellen und ihr Bedenken, wie zu thun sei, E. Chf. G.
anzeigen."

Unterm 20. October berichtet der Ausschuß (lsto. 143.): „Wir haben aus E. Chf. G.
Befehl die Augustiner mündlich und schriftlich gehört (und) befunden, daß sie in der Summa aus
diesen Ursachen ihr Meßhalten haben nachgelassen." (Nun folgen die Gründe und die Meinung
des Ausschusses und erklärt letzterer namentlich:) „Denn die Meß an ihrem vornehmstenTheil,
ist nichts als eine Mandncation; alles was sonst dazu gehöret, ist von Menschenund den Päbsten
zugesetzt und täglich mit der Zeit gemehret worden. Und dieselbe Mandncation ist nicht mehr, als
wenn ein Laie zum Sacrament gehet, dadurch wir erinnert werden ein gewiß Zeichen, Vergebung
aller Sünden; als Christus selbst sagt: so oft ihr es thnt, so thnt es, daß ihr mein ge¬
denket, das, ist, daß ihr gedenket an die Gnad und Barmherzigkeit, die euch durch meinen Tod
gegeben und erzeigt ist.... Darum will E. Chf- G. als einem christlichen Fürsten, unter welchem
das heilige Evangelium wieder an den Tag kommen ist, eignen und gebüren bei seiner Seelen
Heil solchen Mißbrauch der Messen in E. Chf. Gnaden Kirchen abzubringen und wiederum den
rechten wahrhaftigen Gebrauch der Messen, wie es Christus und die Apostel gehalten, einsetzen,
nämlich, daß allweg, wenn das Volk zusammenkommt, so wurde das Wort Gottes gepredigt, denn
darum kam es zusammen, und aus keiner andern Ursache; und darnach gebenedeyet einer das Brodt
und den Wein, und gab es allen denen, die es begehrten. Und als diese Form und Weise die
beste ist, so wäre es auch die sicherste; welches auch die Augustiner in ihrem Vornehmen bewegt
hat, daß der alte Brauch der Messen wiederum erneuert würde. Und in dem, daß die Augustiner
nicht wollten die Messen mißbrauchen, sondern frei und ungezwungen Meß halten, thun sie recht.

Und Lumm-r Lnmmnvum. beschließlich davon zu reden, wenn wir die Form und Weise,
wie es im Evangelio geschrieben ist, hielten, so wären wir der Sachen ohne Zweifel gewiß und
könnten nicht irren. Derweilen wir aber Menschen Gesetz und Ordnung, wie gut, geistlich und
heilig die seien, haben, davor nns Christus und Paulus so oft und treulich haben gewarnt, so
wissen wir nicht, ob wir recht oder wohl thun, und sind aller Sachen ganz ungewiß und zweifel-
haftig. Wiewohl es gewiß ist, daß durch Menschen Gesetz und Lehre die ganze Welt und auch,

» wenn es möglich wäre, die Anserwählten sollten im Jrrthum verführet werden: jedoch ist solch
Gesetz und Lehre dem Menschen in sein Herz also eingebildet, daß er mehr davon hält »nd sie
größer achtet, denn Gottes Gebot; auf daß die Schrift erfüllet werde: sxtollituv supra. omne,
Huost clioitur Dorm sto.

Derhalben bitten wir in aller Untcrthänigkeit, E. Chf. G. wolle als ein christlicher Fürst
zu der Sache mit Ernst thun und solchen Mißbrauch der Messen in E. Chf. G. Landen alsbald

3
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abthuu und weltliche Schunde oder Unehre, daß man E. Chf. G. einen Böhmen oder Ketzer schelten

würde, gar nichts achten, denn alle die um Gottes Wort willen etwas thnn, die müssen solche hohe

Unehre und Schande dulden und leiden .....

Soviel aber betrifft die Augustiner, ist unseres Bedenkens nicht Sünde, allein Messe

halten, so man sonst der Messe nicht mißbraucht. Man soll auch Niemand wehreu, allein und pri¬

vatim Meß zu halten. Doch wo diese dermaßen anfingen, Meß zu halten, wie sie sich lassen ver¬

nehmen, nach Form des Evangelii, wissen wir nicht zu verlegen. Bitten derhalben E. Chf. G.

wollen es in E. G. als ein christlicher Fürst in Bedenken nehmen.

Unterschrieben ist vorstehender Bericht nach dem Llorx. Rstorm. :

Jodoeus Jonas Probst

Andreas Carlstadt

Philippus Melanchthon

Tileman Pkeiner

Nicolaus Amßdorffer

Johann Döllzk

Hieronymus Schurpff.

Nach Loolcenciorl Us Outllsranisino üb.' I. Leot. 54. A. <ÜXXX. nUcl. I. o. S. 216

und dem Llorp. Kok. S. 465 ist das Original des Berichts abhanden gekommen. In Veranlassung

einer Anfrage meinerseits ist mir jedoch Seitens des Archivs durch I)r. Burkhardt mitgetheilt wor¬

den, daß sich das Original wieder gefunden hat und darunter folgende Unterschriften, jedoch nicht

eigenhändig, sondern von Kanzleihand geschrieben, stehen:

Jodoeus Jonas Probst

Andreas Carolstadt

Tilomannus Pletner

Hieronymus Schurff

Nicolaus Amsdorfs.

Von anderer Hand sind geschrieben: Joannes Dolsch links an der Seite zwischen Jonas

und Carolstadt, und zuletzt unten Philippus Melanchthon (nicht Melanthon).

Der Churfürst Friedrich bescheidet unterm 25. October (Xc>. 144.) den O>. Beyer: „Uns

haben jetzo der Probst, Oootor Feldkirch, Oootor Carlstadt, Tilemannus Pletner, Ooot.

Hieronymus, lUosutiatus Amstorff und Magister lUülippus in Sachen der Augustiner geschrieben"

und giebt ihm weiter eine „Instruction (Xc>. 145.) was unser Rath und lieber getreuer Christiauus

Beyer an Probst, Johann Dollzsch, Andreas Carlstadt, Tieleman Pletner, Hieronymus Schurs,

Nicolaen Amsdorf und Philippum Melanchthon werben soll." Darin heißt es: „Sein Chf. G. Be¬

denken aber auf euer Schreiben, daß nicht ungut sein sollte, weil das eine große Sache ist, und

das ganze Commun gemeiner Christenheit betrifft, daß ihr euch in dem nicht übereilet, denn seiner

Chf. G. Bedenkens möcht solches durch euch, als einen kleinen Theil schwerlich erhaben (i. s. ostti-

nsri) werden. Wo auch solches im Evangelio gegründet, so werden ungezweifelt mehr Leute das

auch daraus vermerken, und dem anhängig werden; und wenn das beschehe, so möchte die Ver¬

änderung mit dem gemeinen Haufen beständiglich und sonder Beschwerung vorgenommen werden.

Und weil ihr in dem bei S. Chf. G. als einem Laien, der der Schrift nicht bericht,

Ansuchen gethan, so ist S. Chf. G. Begehren, daß ihr samt den anderen Gliedern der Universität

und Kapitel also in der Sache sehet, daß nichts vorgenommen noch unterstanden werde, daraus

Zwiespältigkeit, Aufruhr und Beschwerung erfolgen möcht"

Unterm 30. October berichtet Or. Beyer (Xc>. 146.), daß der Ausschuß noch nichts ein¬

helliges beschlossen.

Auch die Universität und das Kapitel haben sich, wie aus dem Bericht der Universität



vom 12. )ib7o. 166.) und des Ol'. Beyer vom 6. und 13. December <ibio. 157. und 162.) hervor¬
geht, „einträchtige» Unterrichts nicht vereinigenkönnen. Die des Ausschusses haben eine Meinung
begriffen, der eines Theils Andere zugefallen (iblo. 161.). Etliche des Kapitels waren anderer
Meinung, wollten beim Gebrauch bleiben. Aber die andern in der Universität < als sind etliche
Aerzte und Dlrilasoplü) sagten, daß sie der Sache ganz unverständig, ob in der Messe Mißbrauch
sei, doch gefalle ihnen, wenn solcher Mißbrauch sei, daß derselbe abgethan werde."

Die Meinung des Ausschusses ist von Tileman nicht unterschrieben, auch nicht das ab¬
weichende Gutachten derer vom Kapitel (idio. 163.). Auch Beyer nennt im Schreiben vom 13. De¬
cember Tileman nicht unter den von ihm angeführten Mitgliedern des Ausschusses. Aus welchem
Grunde Tileman fehlt, ist nicht ermittelt.

In der Meinung des Ausschusseskommt folgende Erwiderung vor: „Und ob wir wohl
der kleinste Hanf sind, so soll doch darum die Wahrheit des göttlichenWorts, welches über alle
Engel und Kreaturen ist, dieweil es klar im Evangelio und Apostolostehet, nicht verachtet werden,
denn es hat allweg der kleinste und verachtetste Haufe die Wahrheit gepredigt und angenommen und
wird auch also bleiben bis zu der Welt Ende."

Beyer berichtet dann weiter: „Darnach ist für gut angesehen, daß der Ausschußnochmals
die Sache, welche jenen als den Theologis zuvoran befohlen, mit Fleiß beleuchten, und dieselbe
ihre Meinung sollte alsdann ohne ihr Beisein den Herren der Universität vorgelegtwerden, ferner
davon zu rathschlagen, damit auf Wege gebracht würde, daß kein Aergerniß erwachse. Als aber
der Vicerector denselben Verlaß nach die Universität und Kapitel um Anzeige der Ursache, warum
sie gefordert auf eineu Tag, beschickt, seynd ihrer neben dem Vicerector allein vier erschienen, der
sechsste ist sparten)?) gegangen, die ausbleibenden haben dem Pedell gesagt, sie wollten gar nicht
kommen, denn sie hielten es dafür, sie wären zu gering, daß sie stntum soolssins reformiren
möchten. Als solches der Pedell vor dem Vicerector hat ausgesagt, haben die anderen vier neben
dem Vicerector nichts schließen wollen, dieweil sie der weniger Tbeil wären."

Unterm 19. December schreibt demnächst der Chnrfürst an Dr. Beyer )5lo. 166) . . . .
„wollest unsertwegen begehren, daß sie sich von ungebürliche Einführung der Messen enthalten,
auch die ihren zu thun nicht gestatten, und es wollten bei dem alten Brauch bleiben lassen." ,

4. Um dieselbe Zeit dedicirte Melanchthon sein berühmtesWerk: loci oommunes dem Dr.
Tileman. Eorx. Hol. Bd. I. 5!o. 168. Die Bände 21. und 22. handeln ausschließlich von diesem
Werk, seinen verschiedenen Ausgaben, Auflagen, Abdrücken und Uebersetzungen. Daraus ergiebt
sich Folgendes:

Das Werk erschien zuerst 1821 in Wittenberg unter dem Titel:
Dooi oommuues rsrum tlrooloArourum, seu lr^pot^posss tlrsoIoAicza,s.

In der KöniglichenBibliothek zu Berlin habe ich eine Ausgabe von 1521 mit dem Druck¬
ort: Lnsilsue gesehen.

In einem Abdrucke von 1522 empfiehlt es Luther durch die Worte: DIrilippi lAwI-mtlm-
iris cks Icxzis tirsoloAiois iirvio.kus likwllus, moo suclioio, nun solum immortalitats, seck Dauoirs
czuogue Doolesiastioo ckiAirus.

Zm Jahre 1522 erschien eine verbesserte Ausgabe unter dem Titel:
PlrsoloAioae Ir^pot^poses, rsouAnitus ab auotors.

In allen Abdrücken dieser Ausgaben steht über der Vorrede sachlichen Inhalts die Widmung:
juxta. pio uk<gus oruckito D. Piloma.no DIektoirero DIrilsiz. l^lelanolr. 3. sr<Z8p>.
Dir. MsI. S.)

In einzelnen Abdrücken von 1523 an steht DIelsusro.
Ende des Jahres 1521 oder Anfang des Jahres 1522 erschien eine von Georg Spalatinus

3'
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verfaßte hochdeutsche Übersetzung der ersten Ausgabe des gedachten Werkes ohne Angabc des Druck¬

ortes und Jahres unter dem Titel:

Die Haubtartikel vnd furnenrsten puuct der gantzen hayligen schrift

durch Magister Philipp Melauchthou Lateinisch gemacht, vnd folgent

verteuscht, ayu wunderguts biechlin, vnd allen Stenden der ga-ntzen

Christenheit dienstlich

und im Jahre 1525 eine hochdeutsche Übersetzung der verbesserten Ausgabe unter dem Titel:

Philipps Melanchtchons Anweysung ynn die heylige, Götliche schrift,

durch Georgium Spalatinum verdeutscht. Vnittemberg 1525.

In den Abdrücken dieser Übersetzungen lautet die Überschrift der Vorrede dahin:

Dem christlichen vnd gelerten man Hern Tiloman Pletner, Pfarrer zu Stalberg am

Hartz, entbewt vnnd winscht Philippus Melauchthou das hayl vund die sälickait.

Zunächst hinter der Vorrede steht die Uberschrift: Von den gemaynen ortern artikel

oder klaren anzaygungen der hayligen geschrifft, und nach wenigen Seiten die Über¬

schrift: Von den kresften vnd vermögen der menschen vnd von dem freyen willenn.

Jedenfalls dieser Umstand hat veranlaßt, daß Zeitfuchs und Christoph Friedrich Plathner

angeben, von Dv. Tileman sei zu sehen tbil. Mslmrolrtonis Vorrede über seinen Teutschen Ibnc-

tat vom freyen Willen.

In Ubersetzungen der hochdeutschen Übersetzungen ins Niederdeutsche steht 1525: Pletner

und 1526: Plettener.

Im Jahre 1535 hat Melanchthon eine verbesserte Ausgabe seiner loci oommunss erscheinen

lassen mit einer epistola nunoupatoria uck Ileinioum VIII, ^.niglins RsAsm, als Vorrede unter

Weglassnng der dem Ov. Tileman gewidmeten Vorrede.

5. Uber dessen Stellung in Stolberg enthält Zeitfuchs folgende Nachrichten:

In St. Gangloffs Capelle war die reiche Vioaris Oosmi et Dumiaui, ?atromzrum Vls-

ckieorum, welche weyland O. Plattner in Besitz gehabt, davon der Lehnbrief vorhanden. S. 156.

Ob er wohl aus seinem Leichensteine und sousten nur Illrstov genannt wird, ist er doch

in der That der erste Evangelische Lupsrintsucksns, welchen Graf Wolfgang seinen lieben getreuen

Rath, Ober-Psarr und Hos-Prediger schreibt u. 1542. S. 378. Der Lupsvintsucksuten Titel ist

erst nach O. ?Iutirsro aufkommen. S. 377 und Rothmaler S. 465.

6. Die reformatorische Thätigkeit des Ov. Tileman in Stolberg anlangend,

würde eine gründliche Durchsicht der Archive, namentlich der gräflichen, in Stolberg und Werni¬

gerode vielleicht mancherlei ergeben, eine solche vorzunehmen, war aber zur Zeit für mich nicht

ausführbar, und stehen Verselben nach den mir gewordenen Mittheilungen und Wahrnehmungen

überhaupt erhebliche Hindernisse entgegen. Ich muß mich daher auf nachstehende Mittheilungen

beschränken.

u. Daß in Stolberg schon frühzeitig reformatorische Bestrebungen stattgehabt haben, ist

nicht zu bezweifeln.

In den Wernigeröder Jntelligenzblättern von den Jahren 1817 und 1818 befindet sich

ein Aufsatz: Einige Nachrichten über den Eintritt, den Fortgang und die Wirkung der Reforma¬

tion in der Grafschaft Wernigerode von Delius. Es wird erwähnt, daß Herzog Georg von Sachsen,

ein heftiger Gegner der Reformation, von Nürnberg aus (1522 am 10. Februar) eine gedruckte

Aufforderung an seine Lehnsgrafen, namentlich auch den Grafen Botho von Stolberg, seinen Ge¬

heimen Rath (wovon das Original vorhanden), erließ: „ihr wollet in euren Grafschaften, Gerichten

und Gebieten auf diese Sache (die Neuerungen Luthers) gute Aufsehung haben, die ausgelaufenen

Mönche, die welche das Abendmahl in zweierlei Gestalt gebrauchen, gefangen nehmen, und bis auf

unfern ferneren Befehl, damit wir gebürliche Strafe an sie zu bekommen, wohlverwahrt enthalten
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und in keine Wege von euch kommen lassen; die eurigen von den sangesteckten) Universitäten und

Schulen zurückrufen/'

In der Kirchen- und Schulchronik der Gemeinschafts-Aemter Heringen und Kelbra, der

Grafschaft Honstein, der Stadt Nordhansen und der Grafschaften Stolberg Rosla und Stolberg

Stolberg seit der Reformation von Just Ludwig Guenther Leopold, 1817, S, 26 und ebenso

in den unschuldigen Nachrichten von alte» und neuen theologischen Sachen auf das Jahr 1726

S. 195 wird ein Schreiben Luthers mitgetheilt, wovon das Original im Stolberg Gedernschen

Archiv bewahrt wird.

Dasselbe führt die „Oberschrift": „Dem Edlen und Wohlvornehmen Herren Herren Lud¬

wig, Grasten zu Stolberg, Meinem Gnädigen Herrn und Patron" und ist „Geben zu Wittenberg

am Freitag nach Ostern 1522". Es kommt darin vor: „Es hat Philippus an mir begehret,

Ewer Gnaden zu schreiben Von dem Handel der Bildniß, den Ewer Gnaden ihm schriftlich meldet,"

„Ewer Gnaden glaube fürwahr, daß mir das ungeschickte Wesen mit dem Bildniß nicht gefället,

und obs noch ärger Ding drum wäre, so taugt doch solche Weise sie abzuthun in keinen weg."

Leopold schließt aus diesem Schreibe», daß schon im Anfange des Jahres 1522 die Bilder¬

stürmerei in Stolberg vorgegangen war. Dieser Schluß ist vielleicht, aber nicht nothwendig richtig.

Er geht von der Voraussetzung aus, Graf Ludwig berichte von der Bilderstürmerei in Stolherg.

Daß dies der Fall ist, ist aber nicht gewiß. Ich bemerke dabei, daß ich in Zeitfnchs zu jener Zeit

nur Einen Grafen Ludwig von Stolberg finde, nämlich den schon gedachten Ludwig, welcher im

October 1520 im Wittenberger Album eingeschrieben steht, und daß nicht ermittelt ist, ob dieser

Ludwig sich damals in Stolberg befand.

Ebenso fehlt jeder Anhalt zur Beantwortung der Frage, ob Dr. Tilcman zu jener Zeit

noch in Wittenberg oder schon wieder in Stolberg war, und welchen Antheil er an den damaligen

reformatorischen Bestrebungen in Stolberg hatte.

Wirkliche Zeugnisse für die resormatorische Thätigkeit des Dr. Tileman in Stolberg sind

in den nachstehenden Werken enthalten.

d. Johannes Spangenberg, 1521 bis 1524 Rektor der Schule, dann zweiter Prediger,

Archidiakonus in Stolberg, seit 1524 Pfarrer in Nordhausen und bei der Reformation der thätigste

der dortigen Geistlichen (Zeitfuchs S. 386 und Foerstemann, kleine Schriften, S. 24), schreibt in

der Zuschrift seiner erbaulichen Hauspostill (herausgegeben von Joh. Georg Leuckfeld) an die Gra¬

fen Wolffgang, Ludwig, Albrecht Görgen und Christoffel von Stolberg anno 1544 am Tage cko-

llannis Laxtistas zunächst von sich: „Dieweil ich dann in der löblichen Stadt Stolberg unter

E. G. Herrn Vater Schutz und Schirm, viel Jahr, Gottlob zugebracht, beide in der Schule, die

edle Jugend, mit guten Künsten, und die ehrliche Gemeinde daselbst auf der Cantzel mit Gottes

Wort, nach meinem Vermögen versorget, und viel Guts von Geistlichen und Weltlichen, von Rath

und gemeiner Bürgerschaft empfangen habe," und demnächst ferner:

Und wiewohl der Achtbare, Würdige und Hochgelehrte Herr Dilsinannus Platener,

der heiligen Schrift Doctor, E. G- Pfarrherr, mein günstiger lieber Herr und Freund,

diese heilsame Lehre mit großem Fleiß in E. G. Gegenwärtigkeit gehandelt und gepre¬

digt hat, ....

o. Dsrnmnnus II am sl mann (rmt. 1525, st 1595) sagt in seinen oxsra -zsnsaloZma

llistorioa, herausgegeben 1711 von Ernst Casimir Wasserbach, S. 848 :

In lms oppücko Ztolllsresio st per totuin soinitaturn lialznsrnnt Semper insi^nes st

slaros Doolssias ckostorss ckooentss, nt .... suoesssit Pilsrnannus ?Iaettsns-

rus, sulz czuo prirno elars praeclieatnm est DvanAelium cks LRristo et psalmi Asr-

inaniss eantati.

ck. IA. Cyriacus Spangenberg, Sohn von Johannes Spangenberg, erwähnt im Adels-
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spiegel (edirt 1594), Vol. II, S. 43 v und 190v: Wolff von Rabyl, Stolbergscheu Rath und

Hauptmann, so wol gestudieret und auch gern mit gelahrten Leuten conversiret, daher seine Ge¬

schicklichkeit von denselben sonderlich Dr. Pilsuranuc» Dlatnsro, Dr, Martina Ickunnic», Mslolnors

^oontio hoch cvmmandiret worden, und bemerkt:

Solcher Junckern findet man auch noch wol, denen es eine besondere Frewde ist, mit

Predigern von göttlichen Sachen zu reden. Also war gesinnet Wolfs von Rabyl, etwan

der Granen zu Stolberg Hauptmann, welcher oftmals derenhalben meinen lieben Vatter

(seligen) Herrn Johann Spangenberg und Herrn Lorenz Süssen aus Nordhansen zu

sich ius Kloster Himmelgarteu, hart für der Stadt gelegen, wann er da etwas zu ver¬

richten hatte, zu sich forderte, mit deneu sich durch gute Gespräche von der Religion

zu ergötzen, beneben Herrn Dost, DilGinannc» DIatnoro, Pfarrherrn zu Stolberg, den

er oftmals dahin mit sich brachte.

Prior des Servitenklosters Himmelgarteu war Johannes Hüter (Dilearius), Doctor der

Theologie, Lorenz Suesse (Daurentius 8nsss) soll Luthers Stubengenosse gewesen sein, nur steht

nicht fest, ob er als Student mit ihm zusammenlebte oder im Kloster seine Zelle theilte. Er war

in Nordhausen Prior 1519 (1520) bio 1522 und seit 1522 erster evangelischer Prediger zu 8t.

Dstri, (Fortgesetzte Nachrichten aus alten und neuen theologischen Sachen auf das Jahr 1770,

S, 568; Luthers Leben von Jürgens Bd, I. S. 481; Foerstemann, kleine Schriften, S. 20. 19.)

Leopold nennt, ohne jedoch seine Quellen anzugeben, S- 160 noch den Dr, Dranoiscnrs

Schueßler, Stolbergischen Rath, als Theiluehmer an diesen Zusammenkünften.

Da Johann Spangenberg erst 1524 nach Nordhausen kam, so haben dieselben voraussätz-

lich erst seit dieser Zeit stattgehabt, vielleicht sogar erst in späterer Zeit; denn Zeitfuchs giebt S. 366

an: Wolss Rabiel, Amtmann allhier 1534, wird Hauptmann 1538. Vom Jahre 1533 habe ich

ein Schreiben desselben gesehen.

Neuere Schriftsteller legen diesen Zusammenkünften eine besondere Wichtigkeit bei. So

bemerkt Leopold S. 160: „man kann sagen, daß das Neformationswerk in hiesiger Gegend haupt¬

sächlich auf dem Himmelgarten zu Stande gebracht worden ist," Havemann, Mittheilungen aus

dem Leben von Neandcr, 1841, geht, Leopold citirend, weiter, indem er S, 15 anführt: „Von

Himmelgarten aus betrieben sie (nämlich Tiieman Plattner und Franz Schueßler) zugleich mit

Johann Spangenberg die Verbreitung der jungen Lehre durch die weite Umgegend. Von dort aus

unstreitig war das Wort von Wittenberg auch in die engen Zellen der Prämoustratenser in Ilfeld

gedrungen, Foerstemann endlich giebt S, 15 an, daß man dort erfolgreiche Verhandlungen über

die Verhältnisse der Gegenwart, unter andern über die Umbildung der wichtigen Klöster Walken¬

ried und Ilfeld, gepflogen habe (vergl, 17o. 11,).

Diese Angaben können vielleicht mehr oder weniger richtig sein, aber beglaubigt sind sie

nicht. Nur die Thatsache bekundet Spangeuberg, daß im Himmelgarten gelegentlich mehrere eifrige

Anhänger der Reformation, darunter auch Dr. Tilcman, zusammenkamen. Daß dabei die Ange¬

legenheiten der Reformation, namentlich auch bezüglich der Umgegend, besprochen wurden, liegt in

der Natur der Dinge, aber daß gerade diese Zusammenkünfte von so eingreifender Wirksamkeit in

Bezug auf die Reformation in dortiger Gegend waren, wie die genannten Autoren es darstellen,

dafür giebt deren gelegentliche Erwähnung durch Spangenberg keinen genügenden Anhalt.

e, Zeitfuchs enthält folgende Angaben, die er aus ihm vorgelegenen Quellen geschöpft hat:

M 1524 war die letzte Priestermesse vor des Raths Aufführung gehalten, und a. 1529

fiel die Stiftung der Capelle Lsatas Marius Vir^inis unter Herrn Gras Bothen, und wurden

von Dr. Dlatnero die Messen und 7 Gezeiten abgeschafft, S. 213.

Nach dergleichen Veränderung fand hier der seelige Lutherus desto besseren Eingang und

predigte im folgenden 1525. Jahr, da der Verführer des Volks, Thomas Münzer (gebürtig aus
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Stolberg), den Bauernkrieg bey Frankenhansen anfiena, den Freytag nach Ostern (21. April) in
hiesiger Haupt-Kirche, und war abgetreten in seines Schwagers des Gräflichen Rentmeisters Herrn
Wilhelm Reiffensteins, eines rühmlichen Patricii, Hause (Luther schreibt 1528 an denselben: „Mei¬
nem freundlichenlieben Schwager," er war aber kein wirklicher Schivager Luthers; auch mit Jonas
war er befreundet. Walch, Luthers sämmtliche Schriften. Halle 1749, Bd. 21. S. 268 u. Bd. 17.
S- 2376). E- E. Rath beschenckte diesen Werthesten Gast unter andern mit vier Kannen Rhein¬
wein und vier Stübchen Einbecker Bier. S. 212. In Stolberg tobten dennoch schon am 2. Mai
die aufständischenBauern (und Bürger). Foerstemann, kleine Schriften, S. 78. Graf Wolfgang
von Stolberg wurde von den Bauern bei Frankenhausengefangen genommen. Zeitfuchs, S. 257.

Außerdem berichtet Zeitfuchs, ohne jedoch die Zeit anzugeben, daß der Herzog Georg von
Sachsen an den Grafen Botho Abgeordnete schickte, und denselben aus allen Kräften warnen ließ,
nicht die Martinische Lehre einzuführen, noch evangelischePrediger einzusehen, wie von ihm allbereit
geschehen zu sein berichtet würde, wodurch sich aber Graf Botho nicht anfechten ließ. S. 211.

Was Zeitfuchs sonst noch angiebt, sind Folgerungen, die er aus den vorstehend zusammen¬
gestellten Quellen gezogen hat. Er berichtet:

Es hat aber unter Graf Lockono Ooet. Tileman Plattner, erster evangelischer Luper-
intsnclsnt und Oorwistari-U Rath hier und zu Quedlinburg angefangen, die Mißbräuche abzu¬
schaffen nnd das Evangelium rein zu lehren, dazu der hochbegabte M. Johann Spangenberg guten
Saamen bei Kirchen und Schulen ausgestreuet. Er erzählt dann: Herzog Georg von Sachsen
habe die Reformation nicht wehren können, Graf Botho habe, als ein besonderer Liebhaber gelehrter
Leute, tüchtige Personen an Kirchen und Schulen angestellt. Graf Botho und seine Gemahlin
Anna hätten sich auch zum Neligionswerk bekennet (S. 126: Graf Botho habe sich vermuthlich
später zum heiligen Evangelio bekennet; vergl. 57o. 8.), Evangelische Prediger angenommen und
seien denen um der Wahrheit willen Bedrängten ein rechter Schutz und Zuflucht gewesen. Was
am völligen Durchbruch der Reformation gefehlet, hätten seine Söhne vollends zu Stande gebracht.
S. 50. 210. 213.

Voigt (Geschichtedes Stifts Quedlinburg, Bd. 3. 1791.) bezeichnet den Grafen Botho
als einen eifrigen Beförderer der lutherischen Kirchenverbesserung,welcher nebst dem stolbergschcn
Superintendenten Plätner auf des Ersteren Tochter Anna in Quedlinburg eingewirkt habe. Be¬
weise bringt er nicht bei. S. 186. 275.

f. Leopold sagt S. 25: Man kann mit der größten Wahrscheinlichkeit annehmen, daß
Stolberg der erste Ort war, wo evangelisch gepredigt wurde, und S. 318: In der Reformation
waren Stolberg und die Gemeinden Lt. Dstri und Lt. VIa8Ü in Nordhausen die allerersten, welche
den evangelischen Gottesdienst annahmen. Wenn diese Angaben auf die Umgegend von Stolberg
beschränkt werden, so mögen sie wohl richtig sein. Ebenso wird man als feststehend annehmen
können, daß Or. Tileman bei Einführung der Reformation in Stolberg, namentlich seit seiner
Rückkehr von Wittenberg, wesentlich mitthätig war, aber über die Zeit, wann, und über die Art,
wie er eingegriffen hat, darüber liegt nur das vorstehend zusammengestellte, mangelhafte Material vor.

Leopold führt endlich S. 56 an , aber ohne die Quellen anzugeben: Eins der ältesten lu¬
therischenConsistorien in ganz Deutschland ist das zu Stolberg. Es scheint schon 1524 eingerichtet
gewesen zu sein. Von den Gliedern weltlichen Standes sind Claus von Arnswald und Heinrich
Kraute wahrscheinlich, Licentiat Engelbrecht, Amtmann Rabiel und Ov. Franz Schüßler aber ganz
gewiß bekannt. Der erste geistliche Rath war Or. Tileman Plattner. Dieses älteste Consisto-
rium genoß viele Achtung auf dem ganzen Umkreise. Nordhausen bediente sich desselben bei seinen
Reformations-Angelegenheiten, die eigentlich im Himmelgarten verhandelt wurden (?). Späterhin
erbaten sich die Grafen von Hohenstein dieselben nach Walkenried, um die Reformation einzuführen
(vergl. 57o. 11.), und die Aebtissin Anna von Stolberg zu gleichem Zweck (vergl. 57c>. 9.). Da
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Leopold hier Ncimen nennt, so muß er allerdings Quellen für seine Angaben gehabt haben, wahr¬

scheinlich Mittheilungen „der Herren Ephoren und Amtsbrüder" und „vorhandene Notizen aus

den Pfarrarchiven." S. 11. Aber die vorstehende Darstellung dürfte schwerlich der wahren Lage

der Sache entsprechen. Ein lutherisches Consistorium bestand bis zum Tode des Grafen Botho

1538 voranssätzlich noch nicht (vergl. Idlo. 8.). Claus von Arnswald und Henrich Knuthe (?auch

Knante?) werden schon 1492 als geistliche Beamte von Zeitfnchs, S. 365, genannt, waren also

voranssätzlich nicht Mitglieder eines solchen, Imasirtiat Östrus Engelbrecht, Wolf von Rabiel und

Franz Schüßler (S. 366) voraussätzlich aber erst nach dem Tode des Grasen Botho, und was

Leopold von der Wirksamkeit eines förmlich eingerichteten Consistorii anführt, ist wohl richtiger als

Wirksamkeit einzelner Personen aufzufassen, wenigstens bis zum Tode des Grafen Botho.

A. Wesentlich anders als von Zeitfuchs und Leopold wird der Verlauf der Reformation in

Stolberg in den Wernigeröder Jntelligenzblättern dargestellt. Es heißt daselbst:

Wenn auch die Reformation gleich in den ersten Jahren in diese Gegenden eindrang, so

hob sie doch ihr Haupt uicht so hoch empor als im Kursächsischen, in Hessen, wo sie von oben

herab so kräftig unterstützt wurde, und sie drang, selbst nur allmälig fortschreitend, auch in ihren

einzelnen Lehren nur nach gerade ein; nicht Alle auf einmal wurden ergriffen, alles Alte auf ein¬

mal umgeworfen.

Als Grund wird angegeben:

Graf Botho mochte zwar von der Nothwendigkeit einer Reformation an Haupt und Glie¬

dern überzeugt sein, dachte sich dieselbe aber doch gewiß anders, als sie zu Wittenberg ausgeführt

wurde. Er war beim Ansang der Reformation Hofmeister (d. h. erster Minister) des Kurfürsten

Albrecht von Mainz, eines eifrigen Gegners der Reformation, für dessen Stifte Magdeburg und

Halberstadt. Stolbcrgf?) und andere Landschaften standen im Lehnverband gegen Herzog Georg

von Sachsen, einen heftigen Widersacher aller Neuerungen Luthers. Botho war endlich Reichsrath

und ein getreuer Stand kaiserlicher Majestät und des Reichs, beide aber hatten die lutherische

Neuerung verdammt und Strafe darauf gesetzt. Sein ältester Sohn war Domprobst zu Halber¬

stadt und- kurz darauf auch zu Naumburg, nährte vielleicht Hoffnung auf einen Bischofshnt, und

für andere Glieder seiner zahlreichen Nachkommenschast öffneten die geistlichen Pfründen die ge¬

wünschten Mittel zu anständiger Versorgung, die das Land nicht bot. Alle diese Umstände, ver¬

bunden mit seinem gereiften Alter, mußten den Grafen Botho zu Bedachtsamkeit mahnen. Der¬

selbe blieb daher dem alten Glauben getreu (vergl. Ko. 8.) und erhielt in seinen Landen die Ruhe

und alte Kirche aufrecht, zwang aber Niemand, ihr anhangend zu bleiben, und ließ (was nicht zu

ändern war) die Ansehung evangelischer Prädikanten geschehen. Schon 1524 mußten übrigens seine

Gesinnungen in Hinsicht der Gewissensfreiheit nicht zweifelhaft sein, indem der wegen seiner An¬

hänglichkeit an die Reformation aus Halberstadt vertriebene Bürgermeister Schreiber (freilich Be¬

sitzer der Hütte Luedersdorf im Elbingerodischen und Miteigentümer der Seigerhütte in Wernige¬

rode) um Schutz bei seinem in Wernigerode zu nehmenden Aufenthalt bat. Erst um das Jahr

1528 trat eine größere Freiheit ein; 1529 flüchteten die aus Halberstadt vertriebenen Lutheraner

nach Stolberg, Wernigerode und Regenstein.

Nach Zeitfuchs würde Stolberg schon früher evangelisch geworden sein. Aber es läßt sich

seinen Nachrichten uicht trauen; sie sind zu unkritisch zusammengestellt, und beweisen einerseits

zwar den Einfluß, aber nicht die Herrschaft der Reformation und andererseits nur die Ueberzeu-

gung Einzelner. Es ist völlig unglaublich, daß Graf Botho einem Theil seiner Lande die Freiheit

früher als dem andern gegeben haben sollte.

Das Resultat des Vorstehenden ist, daß eben eine auch nur einigermaßen gründliche Ge¬

schichte der Einführung der Reformation in Stolberg noch nicht vorhanden ist.

1. In dem Aufsatze in dem Wernigeröder Jntelligenzblatt über die Reformation in
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Wernigerode, welcher aber nicht beendet ist, wird einer Thätigkeit des Dr. Tileman speziell in

Bezug aus Wernigerode nicht erwähnt. Dagegen finden sich in dem Werke: Nachrichten von

Schriftstellern und Künstlern der Grafschaft Wernigerode vom Jahre 1074—1855, verfaßt von

Christian Friedrich Keßlin, Oberlehrer am Lyceum zu Wernigerode, 1856, S. 266, bezüglich

Or. Tileman folgende Notizen: „las seine erste Messe ans dem Schlosse zu Wernigerode" und

„er hat auch in der Grafschaft Wernigerode für die Beförderung eines besseren Gottesdienstes,

wobei er deutsche Psalmen einführte, viel gewirkt." Der Verfasser vermag nicht anzugeben, woher

er diese Notizen entnommen hat- Auch sonst ist es mir nicht gelungen, in Wernigerode etwas zu

ermitteln.

8. In dem Werke: Geschichte des Stifts Quedlinburg von Gottfried Christian Voigt,

1786 —1791, Th. III. S. 202, wird berichtet, daß „um diese Zeit" (1534) zwischen der Graf¬

schaft Regenstein und dem Stift und Stadt Quedlinburg Streitigkeiten wegen der Grenze hinter

der Altenbnrg durch einen Vergleich beendet worden, und Seitens der Aebtissin erschienen waren:

Tieleman Plettner, Doctor der Theologie, und Rudolf Pausch, Amtmann zu Wernigerode.

Es ist „trotz der sorgsamsten und umfassendsten Nachforschungen" nicht gelungen, die bezügliche

Urkunde zu ermitteln, was deshalb zu bedauern, weil dieselbe wahrscheinlich des I)r. Tileman Un¬

terschrift und vielleicht auch einen Abdruck seines Siegels enthält.

Es ergiebt übrigens diese Notiz, daß dem Dr. Tileman auch juristische Angelegenheiten

übertragen wurden.

^rmo 1534 am 24. November heurathet Dr. Tileman zu Erfurt Jungfrau Emeren-

tiana von der Sachsen (welches nach Zeitfuchs S. 378 ein uraltes adliges Geschlecht, bei

dem wohllöblichcn Stadtregiment zu Erfurt von 400 bis 500 Jahren her in den fürnehmsten

Rathsstellen wohl msritirt).

Die bezügliche von ihm selbst herrührende Notiz lautet:

^.nno ckomini 1534 desponsatn ost mibi Drtorclins virAo Dmsrontiana von cksr

Lnobsorm, onm (pnn oolsbrnvi nuptias ibidem in t'noio eoolssias in viZiliis Eatba-

rinne, <pnc> die exe^erain nnnnin nstatis insne cpmllrnAvsimum iznarturn, snirnpne

insonin duxi LtnIbsrAam: rsllisns in nodös, (jnas nomine oltioii inei pnstornlis

possidebnm die Lnbbntii soclsin anno.

Zeitfnchs erwähnt S. 391 : „ÄI. ^.rnoldns Zeitfuchs der Jüngere, geboren in I). Platt¬

ners Hause n. 1590," also anscheinend in einem Dr. Tileman eigenthümlich gehörigen Hause, nach

vorstehender Notiz und, weil in den Rechnungen nichts darauf deutet, daß er ein Haus in Stol¬

berg besessen, ist jedoch wohl nur des Dr. Tileman Amtswohnung gemeint, welche auch Arnoldus

Zeitfuchs der Aeltere als Archidiaconns inne hatte.

4enno 1538 war Dr. Tileman nach Zeitfuchs S. 50 anwesend beim Verscheiden des Grafen

Botho von Stvtberg und Wernigerode Dienstag nach Dominion trinitatis, am 22. Juni, und

dessen Wittwe Anna geborne Königstein Mittwochen nach Dswnldi, am 7. August, worüber Johann

Francke, derzeit Hofprediger, im Kirchenarchiv eigenhändig Nachricht hinterlassen hat. Nach den

Wernigeröder Jntelligenzblättern von 1817 S. 184 hat Zeitfuchs eine entscheidende Stelle des Ver¬

merkes weggelassen. Dieselbe wird dahin mitgetheilt: „ Mein gnädiger Herr seliger ist im 1538

Jahr schwach worden, und hat auf Sonntag Trinitatis desselben Jahrs in seiner Gnaden Stuben

aufm alten Schloß Stolberg das hochwürdige Sakrament in einerlei Gestalt genommen, mit gutem

Bekenntniß seiner Gnaden Glauben. Mein gnädige Frau seliger ist im 1538 Jahr schwach worden

und haben Ihre Gnaden auf den Sonntag Trinitatis (?) desselben Jahrs in der Kapellen auf dem

alten Schloß Stolberg das hochwürdige Sakrament in einerlei Gestalt genommen, mit gutem Be¬

kenntniß ihres Glanbens."

Hiernach ist allerdings anzunehmen, daß Botho und Anna bis zu ihrem Tode beim alten4
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Glauben gebliebein Es ist aber dann gewiß auch bei des Ersteren Lebzeiten ein evangelisches Con-

sistvrium nicht vorhanden gewesein

9. Die Betheilignng des Or. Tileman an der Reformation in Quedlinburg anlan¬

gend, habe ich versucht, zu erforschen, ob in den Akten des Stifts Quedlinburg Nachricht darüber

vorhanden ist. Diese Akten befinden sich jetzt bei der Regierung zu Magdeburg. Es ist mir jedoch

mitgetheilt worden, daß aus den dortigen Akten nichts zu ermitteln ist, und auch im Proviuzial-

archiv der Provinz Sachsen sich nichts Bezügliches hat auffinden lassen. Diese Angaben sind des¬

halb glaublich, weil in den demnächst zu erwähnenden Quedlinburgischen Streitschriften, obwohl

dieselben vielfach Beläge aus dem Archiv beibringen, doch bezüglich der Reformation nur die nach¬

stehenden gedruckten Werke angezogen werden, und weil auch Kettner, welcher bei Anfertigung seiner

Werke das Archiv gründlich durchgesehen hat, bezüglich der Reformation Beläge aus dem Archiv

nicht beibringt.

Als Quellen kommen daher nur in Betracht :

a. Alte Chroniken von Quedlinburg. Dieselben sind in doppelter Weise zu meiner Kennt-

niß gelangt.

Or. Friedrich Ernst Kettner handelt in seinem Werke: Kirchen- und Reformationshistorie

des Kayserl. Freyen Weltlichen Stifts Quedlinburg 1710 im Gap. XIX: Von dem Anfang zur

Reformation Grttlisri und den vielen Hindernissen derselben, und im Gap. XX: Von dem Fort¬

gang und guten Ausgang der Reformation ao 1539.

Die Erzählung, welche er hier giebt, stimmt — abgesehen von einzelnen Sätzen, welche

Kettner mehr enthält, — wörtlich überein mit der Erzählung in einer alten schriftlichen Chronik,

bezüglich deren ich Folgendes augeben kann. Es ist die ehemalige Stiftsbibliothek in Quedlinburg

an das dortige Gymnasium gekommen und es besitzt letzteres mehrere Bände Xota Dndlioa Hnsck-

lindurZioa in Manuscript und Druck. Band VI. besteht laut Mittheilung des Directors Pro¬

fessor Richter in einer von einem vor etwa 15 Jahren daselbst verstorbenen Stiftsarchivar eigen¬

händig gefertigten Abschrift. I7ol. 66a findet sich die Ueberschrift: „Auszug aus einer alten ge¬

schriebenen Chronik, insoweit deren Inhalt das Stift und die Stadt Quedlinburg betrifft." Be¬

züglich dieser Chronik ist toi. 85b bemerkt, „daß das vorgelegene Exemplar nur eine Abschrift zu

sein scheint" und „Diese Chronik war im Besitz des im ckanuar 1829 allhier verstorbenen Stadt¬

sekretärs Treutler und soll von einem seiner Vorfahren in der Familie herstammen." Unterschrieben

ist diese Bemerkung: Quedlinburg, den 17. Februar 1829. G. X. chVuIlnmnn (nämlich gedachter

Archivar).

Daß die Erzählung nicht etwa erst aus Kettner in die gedachte Chronik übergegangen ist,

dafür spricht der Umstand, daß in derselben gerade diejenigen Sätze nicht stehen, welche Kettner

erweislich erst hinzugefügt hat. Gedachte Erzählung lautet, soweit sie hier interessirt, in dem

Auszuge und bei Kettner übereinstimmend also:

Von dem Fortgange und guten Ausgang der Reformation ao 1539 zu Quedlinburg.

Nachdem der Herzog Gsor-A ao 1539 an der Vlissrsis msi oder Darmgicht verstorben

und zu Freiberg begraben worden, welcher Leiche auch die Qucdlinburgischen papistischen Pfarr¬

herrn folgten, hat das Religionswesen in Ober- und Niedersachsen ein ganz anderes Aussehen ge¬

wonnen. Der (Denn) Herzog Heinrich zu Sachsen gab allen benachbarten Provinzen ein unver¬

gleichliches Exempel zur Liebe der wahren Religion. Der Graf zu Stolberg Botbo(?) als der

Äbtissin — nämlich Anna in Quedlinburg — Herr Vater und ihre Brüder bekenneten sich zum

evangelischeu Glauben und schickten — nämlich die Brüder, denn Graf Botho war schon todt —

ihren Superintendenten Qootor Vilsrnair Dlstusr her, welcher das Religionswerk allhier diri-

girte. Der Graf zu Holnstein, Iläalrions, hiesiger Stiftshauptmann, welcher der Frau Äbtissin

Schwester VlaZäalenain geheirathet hatte, bekannte sich gleichfalls zur Augspurgischen Religion,



27

das Ministerium und die Bürgerschaft supplicirtcn um die Vollziehung dieses hochwichtigen Werks.
Die Äbtissin gab der päbstlicheu Religion gute Nacht; .... reformirte alle ihre im Stifte befind¬
lichen Kirchen,.bestellete in denenselben evangelische Prediger, introdncirte die Stadtschule in das
Barfüßer Kloster in der Altstadt, verordnete denen Kirchen und Schulbedienten ihre Besoldung;
sie hat durch Qv. st„sr die päbstliche Liedergesänge und I1c>ra8 abschaffen lassen nnd dieselben
in Betstunden verwandelt; sie schaffte ab die Anrufung der Heiligen, die Ohrenbeichte,die Oehlung,
das Abendmahl nnter einer Gestalt, die Klostergelübde, den Rosenkranz, das ^.vs lVlaria, das
Weihwasser, die Processioncs, Seelenmessen, den Ablaß, die alten Mißclbücher, die Litaney der
Heiligen und das abgöttische Lalvs, das Frohnleichnamsfestund andere abergläubische Feste. Sie
behielt aber das Fest der Einweihung des Münsters und das Fest Lsrvatii; sie ließ ein juramsir-
tum rsliZioiris die Priester ablegen und auf die Augsburgische Confession schwören;sie verordnete
alle Sonntage in der Alt- und Neustadt eine Katechismus-Predigt; sie befahl auch, daß jährlich
Katechismuslehresollte gehalten werden, als 14 Tage vor Michaelis in Lsnsckioti, 14 Tage vor
Weihnachten in Xionlni, 14 Tage vor Johannis in I.sAi6ü; sie führte das Lied ein: Erhalt nns,
Herr, bei deinem Wort; sie stiftete von den päbstlichen verkauften Kleinodien und Schätzen der
Kirchen, wie auch aus ihren eigenen Mitteln eine allgemeine Kasse vor Kirchen und Schulen; die
Kleinoden an Gold und Silber wurden verkauft, die Aecker wurden in Pacht ausgethan und von
solchen Zinsen nnd Pächter, wurden die Kirchengebäude in baulichem Wesen erhalten und die Lehrer
besoldet; sie setzte Kastenherren; sie verordneteauch zwei Früh-Predigten in der Alt und Neustadt
vor das Gesinde an, wie auch die Wochenpredigtenin allen Kirchen.

Sie setzte ac> 1565 den ersten Superintendenten allhier ^.ksclortinm; sie hat durch
ihre Autorität es dahin gebracht, daß die Schule in der Alt und Neustadt conjungiret und in das
Barfüßer Kloster verlegt ward.

Was die Quelle der vorstehenden Erzählung anbelangt, so ist der ihr vorangehendeTheil:
„Vom Anfang zur Reformation," mit Sicherheit auf schriftliche Aufzeichnungenvon Johannes
Winnigstaedt, welcher von 1540 an Pastor zu Lt. Llasii in Quedlinburg war uud 1569 am
25 Juli starb, zurückzuführen. Derselbe findet sich nämlich, zum größten Theil wörtlich überein¬
stimmend mit der Erzählung bei Kettner und im Auszuge, schon in dem demnächst zu erwähnenden,
1581 herausgegebene,, Werke von Lsnltstus. Entsprechendden Worten bei Kettner und im Auszuge:
„Es ist mit Einführung der lutherischen Religion schwer und langsau, gegangen," beginnt die Er¬
zählung bei Lsultstus mit den Worten: „Mrrclius quickem Kues looa osoupavit ckoetrinas ooslsstis
i-sxmrAntiound dann wird zuerst von einem Augustiner Mönch Viirssntius berichtet, und zwar
mit den einleitenden Worten bei Kettner (im Auszuge fehlen zwar die Worte, aber wie die Satz-
construction ergiebt, nur in Folge einer Auslassung>: „Es berichtet Johannes Winnigstedt in seinen
^.niralilrus," und bei Lsultetus: „stolrairnss JViniriAstackius in sollsotansis suis irrentionsur tüoit."
Diese gleichartige Bezugname auf Winnigstaedt deutet darauf, daß sich dieselbe schon in der Lvul-
tstus vorgelegenen Quelle befand, denn daß sie von Lsultetus herrühre und ans ihm in die Dar¬
stellung bei Kettner übergegangen sei, ist wegen mancher Abweichungenin der Darstellung nicht
wahrscheinlich. Voranssätzlich haben daher schon Lsultstus nicht die ursprünglichen Aufzeichnungen
von Winnigstaedt vorgelegen, sondern eine Chronik, welche aus den Aufzeichnungen Winnigstaedts
geschöpft hatte.

Daß auch der hier in Betracht kommende Theil der Erzählung: „Vom guten Fortgang
der Reformation," auf Winnigstaedt zurückzuführen sei, läßt sich dagegen nicht mit Sicherheit
behaupten.

Es bemerkt nämlich Kettner S. 4: „Man hat viel geschriebene Chroniken von Quedlin¬
burg, " uud ferner: „ckolmunes 'WiuuiZstnsät hat eine Historie zusammengetragen, aber es ist
Vieles unter seinem Nahmen hineingeschoben und nach seinem Tode 1569 hinzugethan worden."

4'
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Es ist also möglich, daß es sich hier um eine solche Zuthat handelt. Das spezielle Detail der Er¬

zählung deutet aber jedenfalls auf einen von der Sache genau unterrichteten Verfasser, und es ist

wenigstens die Vermuthung begründet, daß auch dieser Theil der Erzählung Loultetrw vorgelegen

hat. Auch bei Soultstrw findet sich der Gegensatz von dem schweren Anfang (tarckirw ^nicksrn etc.)

und von dem guien Fortgang der Reformation spanlatiin res bsns proos88it) und entsprechend

der Wendung: Die Abbatissin gab der päbstlichen Religion gute Nacht, sagt Sonltstrw in einem

Verse: iTt zzapÜ8taruin vslsckixit rsIIiAioni. Diese llebereinstimmung kann eine zufällige sein. Der

Satz: „cum ingpfis oon8nltnrn vicksrstur, snvsntutoin oonsunotiin in nna soliola sruckiri, sx
ckuoduL nuuin tsoit Inckuin litsiariuin" .... und namentlich der Schlußsatz: .Anotoritats igitur

pwinoixis Kolrola introckuota est in Eosnolzinin p>ra,sckiotnrn" entspricht aber dem Schluß der Er¬

zählung und namentlich den Worten: „sie hat durch ihre Autorität es dahin gebracht, daß" ... in

solcher Weise, daß die Uebereinstimmung für eine zufällige nicht gehalten werden kann. Es muß

— und das dürfte das Wahrscheinlichere sein — die Quelle der Erzählung, nämlich eine alte

Chronik, auch Lonltstrw vorgelegen haben,

Bemerken will ich hierbei noch. In dem Werk: Sammlung etlicher noch nicht gedruckter

Chroniken :c. von Caspar Abeln, 1732, findet sich S. 479 abgedruckt ein Elrronioon Hnscklin-

Kui-Asiws, angeblich von Johannes Winnigstedt oder Johannes Gerdank (von 1695 —1644 in

Quedlinburg, Kettner, S. 231) herrührend, welches die mitgetheilte Erzählung nicht enthält, allein

dieser Umstand steht der Anuame, daß dieselbe auf Winnigstedt zurückzuführen ist, nicht entgegen;

denn einerseits verweist der Herausgeber S. 513 bei Erwähnung der Reformation in Quedlinburg

lediglich auf das, was er im Eüronioon Halbsr8tacken8s von Winnigstedt aus Hainslnianni rsnato

IZvanAsIio eingerückt hat, und außerdem ergiebt seine Mittheiluug S. 522, daß er ohne allen

Grund ein ihm vorgelegenes Manuskript mit einer Vorrede von 1615 auf Winnigstedt zurückführt.

1>. Eine weitere Quelle ist die: oratinnvnla cks i-svsrsnckismnia st Asnerosissiiwa cks-

irrinu Mina, zzias rnsrnorias, EollsAÜ (juscklinlrnrAsnsw ^Irlrutissa, Ecnrritissg Ztollrsr^snsi sts.

^.uotors M. Maros Lonltsts, ?g,8tc>rs (jnsckliirlrnrAsnsi. Vitslisr^as. 1581. (in der Quedlin¬

burger Gymnasialbibliothek vorhanden). Der Verfasser sagt, daß er als Knabe mit seinem Vater

(Mgrons Loultstus der Aeltere, welcher 1539 als Pastor in die Neustadt berufen wurde. Kettner,

S. 222) nach Quedlinburg gekommen und bemerkt: ounr Inno Iristoriolas Iras (nämlich die in der

oratiunonlg, berichteten) in oro ss8eut, runrors osrto st constants ooinpsri et rszzsti so tsnr-

pors inultotiss anclivi, und ferner: rsoitavi iri8toiias .., czuantnin cznickein, sx ticls cki^nornin

rslations, sorizrtis stiurn (pusrnnckanr aoospi.

Er berichtet ohne Zeitangabe über die Reformation, und sagt von der Aebtissin Anna:

Eonoionatorss ckootos, sinosras reliAionis arnantes, st Eonlsssioni ^cu^nstangs ack-

ckiotos vooavit, st ?g.rooIiÜ8 snis zirgstsoit, ^.oosrsito stiarn Dootore ?ilsing.nno

Dlstsnsro Ltolstsi'Asnsis Loolesias Lnpsrintencksnts stiain in gros usitatas osrs-

inonias st oantilsng.8 snisnckars oospit.

Bnno tsinpxzrw, heißt es dann weiter, seien zwei 8oliolgs litsrarias vorhanden gewesen,

die eine in ?a,rooliig Lsusckioting., die andere in nsva oivitats, der elfteren Rector sei Liinon

IQsiiwoliniickfi der anderen Mg^tsr'WoltAgnAiw H^pssrw gewesen; letzterer kainiliaritats 8ninrna

ninlti8 1>oni8 st ckooti8 viri8, p»rÄö8srtini INiilippo Mslanolitlioni oonzunotrw sei gestorben oiroa

annnm Einigt! ciug,ckrg.AS8iinuin 8nzzra 8S8 <zuiiniIIs8ilnum. Lo tsinpors, wird fortgefahren, habe

die Aebtissin Mrna, Iialzitg. clelibsrations sum Rsipnk. no8tras Lsnataribrw, motu sxsinzils

orvitatnin vioinarnni, st nsa oon8Üio st liortationiluw sornin, c;ni tuno srant verbi ckivini ini-

ni8tri, die Vereinigung beider Schulen in ein lncknin litsrarinni und Verlegung in das Esens-

loinin ?i'gnoi8og.noruin in insckia nrlzs vorgenommen.

Endlich wird berichtet: Ecnwtitntnni cinag;us S8t so tsmpsrs asrarinin pnblionin, ool-
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je et um ex cznatnoi- Deels8inrum utriu8<zns eivitatis bonis st rs(litibu8, uncle tum ii, gui De-
olesiis ckoeenckoponessssut, cpnam ii, <>u> )e:venrutsm in seüoln ernckirsnl, ulsrentur.

In einem beigefügtenDpnesckian wirb von der Aebtissin Xnna gesagt:
Lclosczus piv8czue voeavit

Drusoonss verbi, c^ni cloAmutn 8nnetu clocersnt.
Eantios. Dap>i8innin niininrn rsckolenlia tsnrplo
Ksmovit, pla 8uiz8titnit 8nn templn rspurANN8.
Hie usa est Bilsmnnne tun Dlelners lalzors, et

Ecnwilic», czui tuno LtolbsrAas verlza ckooslzg.8
Oivinu, st czuo8 tun« bebrüt (jnscklinAg, nrini8trc>8
IIsn est eonsilio ckaetorum seepe viroruin,
Der esua8 rsstituit innnclo 8uc> clnAinata, Elnüstns.

o. Dnnlns .lenisius in dem Werke : De vitn, AS8ti8 atczue obitu Elni8tiani II, Laxe-
niee ete. Dleetoris sie. Dclitiu altern. 1602. sagt, ohne Tileman zu erwähnen: purn ne siueera
reliAic» Pirnas LtolbsrAias nu8pieÜ8 introcknotu anno 1539.

>1. Endlich Leelrenclorf cie Dntbsrinni8ino. 1694. S. 243, lib. III. Lest. 20. §. QXXV.
Xckck. III. e. berichtet: Verum 8seuto txsorAÜ obitn, Xdl>ati88a Xnnu, Lotboni8 eomiti8 6Iin,
n Luperintencksuts LtollzerAsnsi, Bilemnnno Dlsttnsro rstorrnntionem publioe sxorga, in
ooto tsmpÜ8 DvnnAslioo8 eeneionatarsL eon8titnit, cznornm praeeiprnw erat .lelurunes IVim-
msr8tnclin8, Lb^traeo Dib. X. XIII. lnndntn8.

Als Quellen citirt Kettner auch die „Xotn Dnbliea ().ueclIinbnrAsn8ia,die im Druck sind,"
und speziell in Bezug auf die Reformation in Quedlinburg die „Xet. Dudl. Hneckl. in Vol.
puA. 23. 92 8SH." Es ist mir gelungen, diese Quellen in der Bibliothek des Gymnasii zu Qued¬
linburg zu ermitteln. Es sind gemeint Streitschriften des Stifts Quedlinburg gegen die Kurfürsten
von Sachsen und Brandenburg, welche Ende des siebzehntenund Anfang des achtzehntenJahr¬
hunderts gedruckt sind. Band 2. enthält die bezügliche 1701 gedruckte Streitschrift mit einem lan¬
gen Titel, beginnend mit den Worten: „Wohlbegründete Anmerkungen." S. 23 findet sich eine
Ausführung über Ausübung des .luii« Dpisoup-üis und cknrw sneroruin durch die Aebtissin Anna,
eingeleitet durch die Worte: „Unter der Xnnn Lloldsi-Aioa I. aber hat es ein ganz ander Ansehen
gewonnen (also entsprechenddem Ansang der mitgetheilten Erzählung). Es stehen dort auch die
Worte: „relorinirte alle" u. s. w. bis „ihre Besoldung" (voraussätzlich aus der Chronik entnom¬
men, nicht aus der Streitschrift in die Chronik übertragen). Nur die Streitschrift und nach ihr
Kettner enthält dagegen die Sätze: „stiftete zu solchem Ende den noch währenden grossen Gottes¬
kasten, eoiwtitnirte ein ordentliches Ooimmtoi-ium," „gebrauchte sich nicht allein des von Ihren
Vorfahrinnen auf sie gebrachten .Iniüs Djzi8eopali8, sondern mästete sich gar des cknri.8 Lnorornm
an," und exsreirte also das .Ins Kneoornm st Dpweopule." Es werden dabei ausdrücklich die
Quellen angegeben, denn es heißt: „wie Leelrsnclorf, Leultetrw und Dnnlrw cksuisirwvon Ihr
schreiben", und als Beläge werden unter den Beilagen S. 92 und 93 die wörtlich wiedergegebenen
Stellen aus Lseüsnckorl, Loultetus und DnnluL cksnwiiw beigebracht. Nur diese Stellen also, nicht
die Xota Dudlion selbst können als Quellen in Betracht kommen. Es kann namentlich durch letz¬
tere nicht beglaubigt werden die erst in ihnen aufgestellte Behauptung: „ eorwtitnirte ein ordent¬
liches Eoiwwtorium," welche Behauptung Kcttner in den Xntiquitntes (siwcllmlmo^ensi«, 1712,
S. 660 dahin wiedergiebt: Xn. 1539 Ordnet die Äbtissin Xnna ein Enrwwtorium. Viel. Xet.
pudl. in lolio x>. 23, darinnen vr. Bilsmnn Dlstner die lutherischen Kirchenritus angeordnet.
(Auch Voigt S. 206.) In seinem anderen Werke S. 212 bezeichnet Kettner den Or. Tileman
als „Consistorialrath von Haus aus 1539" und sagt S. 215: „Xnno 1539 ward die erste Kirchen¬
ordnung gemacht von Äbtissin Xnnen."



Für diese Angaben bringt Kettner Beläge nicht bei; voraussätzlich stützt er sich dabei nur

auf die vorstehend mitgetheilten Quellen. Dieselben erwähnen aber weder ein Consistorium noch

die Ernennung des vr. Tilemau zum Consistorialrath noch auch die Anfertigung einer förmlichen

(schriftlichen) Kircheuordnung.

Es ist ferner unbekannt, wie lange I)v. Tileman in Quedlinburg verweilte. Kettner sagt

nur unbestimmt, die Aebtissin x^nna habe den vi. Tileman eine Zeitlang herholen lassen, S. 214.

Leopold giebt zwar S. 56 an: „Vv. Plattner und vi. Schüßler mußten einige Jahre zu Qued¬

linburg zubringen," allein es ist nicht ersichtlich, daß er sich dabei auf ihm zugänglich gewesene

Quellen stützt. Nur das kann als feststehend angenommen werden, daß die Reformation im We¬

sentlichen schon im Jahre 1539 durchgeführt worden ist. Denn am 11. Februar 1540 empfiehlt

Melanchthou dem Magistrat einen gewissen Singel als Lehrer und räth, wegen Verbesserung des

Gehalts der Lehrer aus den Kirchen- und Klostergütern sich an die Herrschaft zu wenden, und in

einer Urkunde des Magistrats vom Tage des heiligen Bonifaz (5. Juni) 1540 wird das Bestehen

der Schule im Franziskanerkloster — „eine Zeitlang" - erwähnt. Voigt S. 209. 212. Von

einem Vertreiben der Mönche aus dem Franziskanerkloster im Jahre 1539, wie Kettner S. 242

anführt, ergeben dagegen die Quellen nichts, vielmehr sichert der Magistrat in gedachter Urkunde

„den Mönchen, so noch darin wohnen," Schutz zu.

Einzelne Maßregeln mögen erst später in Ausführung gekommen sein, so der Verkauf der

Kleinodien des Franziskaner- und Augustinerklosters. Schon 1532 hatte der Magistrat dieselben auf

Befehl des Herzogs Georg von Sachsen in Beschlag genommen; die Aebtissin beanspruchte dieselben

zur Unterhaltung der Prediger, welche sie angestellt habe, und da der Magistrat die Auslieferung

verweigerte, ließ die Aebtissin 36 Bürger einsperren. Herzog Heinrich von Sachsen, an welchen sich

dieselben und der Magistrat wendeten, machte in einem Schreiben Dienstag nach Bonifaz 1540

geltend, daß die Kleinodien ihm als Schutzherru zugefallen seien, und da die Aebtissin fortfuhr,

durch sortdauerndes Gefängniß vieler Bürger die Ausantwortung der Kleinodien erzwingen zu

wollen, wandte Herzog Moritz von Sachsen Repressalien an durch Besitzname des Klosters Michel¬

stein u. s. w. und Verhaftung eines Rathes. Kettner, S. 128. Voigt, S. 216 ff.

Ob vi. Tileman bezüglich dieser Angelegenheit irgend wie mit thätig gewesen ist, ist nicht

ermittelt.

Uebrigens bestanden schon damals vielfache Streitigkeiten zwischen den Herzögen von Sachsen

als Schutzherren und der Aebtissin, namentlich wegen Anstellung der Prediger und Schullehrer.

Herzog Moritz behauptete sogar in einem Schreiben vom Jahre 1543, nicht die Aebtissin, sondern

der Schutzherr, Herzog Heinrich, habe die Kirchen- und Schuldiener am Stift angestellt und die

neue Beschaffenheit des Gottesdienstes nach dem göttlichen Wort einrichten lassen. S. 218 ff. Ein

damals erstatteter Bericht des Magistrats widerspricht jedoch dieser Behauptung, indem darin na¬

mentlich angeführt wird, daß Marx Schulte, Johann Silvitz und Johann Winnigstaedt von der

Gemeinde erwählt und von der Aebtissin bestätigt worden. S. 241. Daher sagt denn auch Voigt

die Kirchenverbesserung im Stift Quedlinburg sei nur ein Werk ihres Vaters (?) und des gedachten

Plätners. S. 275.

10. Bezüglich des Jahres 1541 ist in dem unter Nr. 17. zu erwähnenden Buch eine

eigenhändige Niederschrift des vr. Tileman über einen Akt seiner amtlichen Thätigkeit vorhanden.

Es heißt dort:

Xnno Oomini iVIVXVI die ssptimo dunii, czui lüit tsi'tius dies ksviarium psnts-

sostss Xolülis st Vsnsrosa D. Vovotlrsa ex lämilia vomitum ds vs^nsts^n

P. desponsata sst duolkZanAo ex Vomitilaus ds ZtalstsvA st VVsiuiAsrnds. vaso

dssponsatio kasta sst in käsig vsolssias psr ms in Lansto areis LtalbsvAsn-

sis, vis vsro 21 sinsdsin Mensis oslsbvatae sunt intsr dssponsatos nuptias in
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^VsrniAsrocks cpio tempore saera per ms taeta sunt st Iseta bsnsckiotio, prassen-
tibus Oomiti Ousntbsro a Kob^art^burAlr (Nun folgen die Namen der Anwesenden).

Diese Niederschrift steht auf der inneren Seite des vorderen Einbandes und es folgen ihr
mehrere Notizen über Geburten, Henrathen und Todesfälle in der gräflich StolbergschenFamilie
bis zum 9. November 1548, ohne daß jedoch dabei angegebenist, wer die kirchlichen Akte vorge¬
nommen hat.

Die Handschrift ist unverkennbar die des Or. Tileman.
Auf dem vorletzten unbedrucktenBlatt stehen Notizen über den Brand des SchlossesBlan¬

kenburg am 19. November 1546 und das Verbrennen der Gräfin Magdalena von Rcinsteyn, ge-
bornen Gräfin von Stolberg, und einen Einfall des Churfürsten Johann Friedrich von Sachsen
in die Grafschaft Stolberg Xnno 1547 Donnerstag nach dem Ehristtage und des Grafen Albrecht
von Mansfeldt in die Grafschaft Mansfeldt. Dieselben rühren jedenfalls von Or. Tileman her.
Tafel 4. giebt Stellen daraus getreu wieder.

Auch eine Seite 19 eingeschriebene Bibelstelle ist auf gedachter Tafel copirt. Die Stelle
steht Sirach o. 26. v. 21. Ich glaube, daß auch letztere Stelle von Or. Tileman geschrieben ist.
Dieselbe Handschrift findet sich wieder in den vielen Vermerken neben und unter dem Text. Auch
läßt sich in einzelnen Schriftzügen eine Gleichartigkeit derselben mit der Schrift aus dem vorletzten
unbedrucktenBlatt erkennen. In entscheidender Weise tritt dieselbe in dem Wort „eyn" hervor.
Das eingeklammerte„epn" auf Tafel 4. kommt in der Notiz vom Brande des Schlosses Blanken¬
burg vor. Die anscheinende Verschiedenartigkeit der Handschriftenmag auf größerer oder geringerer
Sorgfalt beim Schreiben und der Verschiedenheit der benutzten Feder beruhen.

11. Als „Visitatorn und Uffsehern der Schulen" bezeichnet den Or. Tileman eine von
Zeitfuchs S. 418 mitgetheilte von Rath und Gemeine der Stadt Stolberg ausgestellte Urkunde
von 1548 Montag nach Missrieorckias Oomini.

Seine Mitwirkung bei Umwandlung des Klosters Ilfeld in eine Schule unter dem letzten
Abt Thomas Stange im Jahre 1546 crgiebt sich aus einer spistola cksckieatoria des dort seit 1556
angestellten Rektors Neander an die Grafen Stolberg, in welcher es heißt: czuancko soiliost ante
ssptenuium instituta in monastsrio suo sobola claetoris Martini Outbsri, O. Obilippi Me-
lanebtbonis, Oootoris ckonae, Oootoris Olatnsri, sirnilitsr st aliorum gprorunclam piorum
st prasstantium virorum, tain cprcxzue vestrornm Oslsituckinum, cum oonsilia ....

Die spistola cleckioatoria ist datirt vom Jahre 1553 und zu finden in: Orasoae linAuae
erotemata . . . lVliobaels Xsanckro Loroviensi untere. Oum praskatione lUnlippi Mol an ob-
tbonis. Oasileae, per stoannsm Oporinum. 1561.

Auch in Jlsenburg in der Grafschaft Wernigerode wurde das Kloster in eine Schule um¬
gewandelt, aber wohl erst nach des Or. Tilemans Zeit, denn Neander in seinem Werk: Orbis
terrae partium suocinta explioatio bezeichnet Elsenburg als eine oolonia incls (nämlich von Il¬
feld) illuo translata.

Im Jahre 1546 wurde das Kloster Walkenried durch die Grafen von Hohenstein,Schwarz¬
burg und Stolberg reformirt, und dabei Johannes Spangenberg und deren Kanzler und Räthe
und Andere zugezogen, lieber eine persönliche Mitwirkung von Tileman ist etwas Spezielles nicht
ermittelt. (Obronioon Msilleenreckensövon M. Ilsnrious Oolestormius, 1617, S. 221 und Xn-
ticpntates Malleenrsckenses von Joh. Georg Leuckfeld, eck. 1769, oap. XXI. §. 9.)

12. Bezüglich einer Erklärung gegen das Interim ist Tileman wohl mit thätig gewesen.
M. Hieronymus Msneelius (seit 1553 Pfarrherr zu Eisleben und seit 1566 Generalsuperintendent)
schreibt nämlich in der Vorrede zum zweiten Theil seiner Oostilla, zu Leipzig 1583 und 1596 er¬
schienen : Denn da anno 1548 nach dem DeutschenKriege von dem Reichstag zu Augspurg das
Interim auf die Bahn kömmt, da sind wir (die Mansfelder; Johann Spangenberg war seit 1546
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hat aufdringen wollen. Es hat aber Gott diese Gnade gegeben, daß sich E. G. mit den benach¬

barten Hartzgrafen verglichen, ihre Theologen zusammengeschickt, daß sie dasselbe Buch in Gottes¬

furcht mit einander verlesen. Und nachdem in demselben die vielfaltigen Papistischen Jrrthümer

wieder eingeführt und bestätiget worden, ist solches E. G. in einer sonderlichen Schrift fürbracht

und angezeigt worden. Daranf sich dieselben mit einer unterthanigsten und ausführlichen Schrift

gegen Kayserl. Majestät entschuldigt, und ihre Kirchen mit diesem Buche unbeschwert zu lassen,

aufs dehmuthigste gebeten und auch erhalten haben (lVIioll, Ii. DmmsrlmA cks statu eoolssias

svauAöliczas in iuel^to onmitatu ^lansüzlclsusi a Dstormationis tsmpors S. 35 und Spangen¬

genbergs Hauspostill, ockirt von Leuckfeld, im Leben Spangenbergs).

Zeitfuchs berichtet S. 215 dasselbe, namentlich, daß die Vorstellung an den Kaiser von

den Grafen Stolberg, den Mansfeldschen und benachbarten Hartzgrafen ausgegangen, und fügt

hinzu: und hat man mir solch sauber geschrieben Dxsmplur ans hiesigen ^.rolüvis gezeiget.

13. Dr. Tileman starb nach den bei Dr. Salomon Plathener vorkommenden Beweisen

und nach Zeitfuchs S. 378 im Jahre 1551 ohne Hinterlassung von Kindern, und beruhen die

Angaben, namentlich auch in der Guenther Heinrichschen Leichenrede, daß Andreas (III. 2.) ein

Sohn von ihm sei, auf einer Verwechselung des Bürgermeisters Tileman, seines Vaters, mit ihm.

Ebenso wird in der Leichenrede von Catharina Elisabeth Gerhard, geborenen Plathner, irrig

Dr. Tileman als „älter Vater vom Vater her" bezeichnet.

Von seinem Testament ist in Abschrift vorhanden:

Dxtraot

Auß Dootor Plattners Testament,

pp. Mein Weib soll behackten mein newe Teutsche De-stumsnt vnd hauß Postill,

Andere teutsche bischer, mögen meine Brüdere vntter sich theillen, vnd Iren Kindern geben,

Meinem Schwager Marttinn Peiteln mein Carolin Paternoster vnd ein hembde, dem

Schwager Thomas Schützen, gebe Ich mein groß Corallen Patternoster, vnd ein hembde,

Jungfrau Margaretha Plattner zue Stolbergk gebe Ich mein Corallen Patternoster so ich

am halße getragen.

Mein gülden Mandel so Ich am halße getragen, soll meiner hausfr. bleiben», sampt dem

gülden Zehnestecker vnd Zungenscheber.

Caspar Plattner meines Bruders Andres Sohn, Bitte Ich gegen meinen g. H. zehn Jl-

feldt inn die schul dohin zuuorbitten, vnnd dartzu D Frantzen zugeprauchen, der bey mcinncm

G. H. anhaltten würdt, Innen gegen Gedachtem Herrn Abt zuuorbitten,

Mein Vetter Marttin Plattner bitte Ich das D. Frantz Ihnen gegen M. g. H. zuuor¬

bitten, das er von I. G. fordernng haben möcht zu seinen stuckiis,

Domino ckolmimi Drustorio, dem Schloß Prediger, soll mann geben meine ozzoru ^.mdrosij,

Dem neuen Capellan Dommsrckuria Oalvinss veber den Dsaiain ungebunden,

Ehrn Tondorff meinem Geuatternn Vsaltsrum Domoruni,

Meinne ckuristsn-Bücher, sollen dem Rath zu Stolbergk zugcsteldt werden, zum brauch

eines Stadt Kindes so im Rechten Studirn wird,

Meinen Vulisoum geb Ich Meister Symon dem Balbierer,

Meinem Paten Thilc Wentzeln gebe Ich meinen Dluturolmm,

Andere lateinische Bücher, sollen meines Bruders Kindern so Studiren werden, oder

andern freunden tzu gutte aufgehoben oder behaltten werden, Sollen nicht vortragen noch verkaufst

werden, Sondern vielmer, da vonn der freundtschafft niemandt stuäirn würde, andern armen

Stadt Kindern, so zum Studirn geschickt, geben werden, vnd zum theil aus die Dibsrei geben.

Vnnd zuuolstreckung dieses meines letzsten willens, Verordene meinnen Schwager Dootor
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Frantzen, vnd meinen Binder Andrehen zu Destamontarion vnnd sxsoutoribus, versehe mich auch

zue Innen, wie sie mir deß Vertröstung gethan, unbeschwerdt meines Weibes Vormünder zu sein

svergl. unter Salomon <IV. 6.) Xo. 10. cl.s.

14. Die von dem Dr. Tilcman hinterlassenen Bücher sind zum großen Theil in der Stol-

berger Kirchenbibliothek noch vorhanden. Sie sind dadurch kenntlich, daß sich in ihnen die In¬

schrift befindet: „155t D Dilomanuus Dlatnsr", vielleicht von einem der Testaments-Executoren

herrührend. Tafel 4. giebt eine solche . Inschrift getreu wieder. Ich habe folgende, unter nach¬

stehenden Nummern in dem vom Diaconus Olearius 1833 gefertigten Catalog verzeichnete, Bücher

mit jener Zuschrift, sämmtlich in lolio, vorgefunden:

15. Lumina clostruotorum vitiorunr; und oonoorclantia lrilzlia, ohne Namen

des Verfassers, Drnckort und Jahreszahl aus dem Titel; nur zu Ende (pars ootava

oap. XV.) wird angezeigt, daß das Buch zu Nürnberg gedruckt worden im Jahr 1496;

16. Dusoliii, Damplrili Dassarisnsis, opera omnia. Lasilsas 1542. I. Dom.;

17. Irsnaei, Dpiso. Du^clunensis, aclversus Iraorsses lilrri V cum Drasmi, Rotor.,

spistola nunoupatoria; itom DIsmsntis, Romani, rsooAnitionum lillri X acl ckaoo-

lrum tratronr intsrprots 1t uIi n o Dorn n o. Ilasiloas 1526;

18. Dsrsonis, Doan. clo Dr., o^uas in opsrilrus oontinentur, ohne Druckort 1488,

volumina ckuo;

19. DriAsnis, opora, IV tomi, volum. ciuo, Darisns 1512 —1519;

20. Dlrr^sostomi, Doan. Dpiso. Donstantinop., ojerum V tomi, in zwei Bänden,

Lasilöao 151/;

23. Inclsx in omues tomos vpsrum XuAustini st IIioron)ini stuckio Dsoolampaclii,

Lasilsao 1520; itenr inclsx in XuAustini opsra, IlottonburA 1517;

24. VuAUstini, Dpiso. Il^ppousnsis, opsra, tomi XII. Volumina X, Rasilsao 1506.

(Dom. VIII. und XII. gehören eigentlich nicht zu genannter Ausgabe; elfterer enthält

Briefe, Paris 1515, und letzterer Anmerkungen zu den Psalmen, Leyden 1519);

25. XuAustiui, sermonum opsra, oura Rsmlzolti, Darisiis 1516;

27. II> s 10n)'ini, Divi Dusslr., opera omnia oum arAumentis et solrolns Drasmi,

Rotorocl., IX taini, Volumina V, Lasil. 1516;

30. .4ntoiiini. Vrolrispiso. Dlorsntini, repertorium ojerum, IV tomi, Volumina IV,

XrAsntinao 1496;

32. Dstri Domllarcki ssntsntiarum toxtus, llasilsas 1516;

35. Dion^sii opsra, Xi'Asutinao, 1502. (Das Jahr „51" steht noch darin, der Namen

„Dilomannus DIatnor" ist herarlsgeschnitten);

37. DrsAorii VlaAni, opera, oura Rsmlzolti, Rarisiis 1518;

39. Rsuolrlini, .Ioan.,.cls rucliinsntis Irelzraiois, 1506;

41. Dutlrsri, Dr. VI., luoulzrationum pars una, Lasileas 1520;

44. Xioolai Rsrotti oornu oopias smenclatum a Roneclioto RruAirolo, Ions»

tiis 1504;

52. LullinAsri, Ileinr., oommontariorum lilzri XII in ovanAelist. Vlatlr., Vlaro. st

acta apostol., Di^uri 1546;

77. Rrontii, Doan., in ovanA. Duoao XII prior, oapp. lromilias DX, Ilalas Lue-

vorum 1538;

78. Drsntii, Doan., in evanA. Duoao postor. oapp. lroniilias DXXX, Ilalas Lue-

vorum 1540;

79. Rrsntii, Doan., in aota apostolorum DXXII lromilias, IlaAonao 1536;

88. D rasnri, Rotsroä., aunotationes in novum tostamentum, Lasileas 1519;
ö
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90. Drasmi, Iloterock., puru^illiasis in universas epistolas uzzostolorum, Dovnnii 1517;
122. Musculus, ^VolkA., comment. iu svauAelistum ckounnem, Lasilsue 1545;
123. Musculus, ^VollA., comment. iu Mattll., Lnsilene 1548;
129. blestoris, idlovnriensis, voculznln, secnncknm alpirnbeti orckinem collocutu, Lg.-

silsns 1507. (enthält auf dem letzten Blatt mehrfacheNotizen, anscheinend von Dr.
Tileman herrührend);

152. Dluvasü, Iratris ^.uAcll 6e, summa anAelica 6c cnsibus conscisntiae compilata,
^.rAcutiunc 1495;

153. ^ pulssi, asinus aureus cum comment. 6. Llülippio Leroalcko, Venetiis 1501;
item Diceronis, M. 1., c^uaestionum Dusculnnarum lilzri eeliti n Lüil. Leroalcko,
Veuet. 1499;

155. D zr r g, s , I7icol., DIossa orckinaria in 8. 8., tomi sex, Volumina VI, Lasi-
leas 1519.

15. Zeitfuchs theilt S. 378 mit:
Auf seinem Leichenstein habe ich nichts weiter lesen können, als oben über seinen; Bildniß,

daran sein und seiner Eheliebsten Wappen, folgende Worte:
Domino ,Iesu, suscips spiritum meum

und rings herum:
Dilemarmo Llnttnsro 8. 8. Dlleol. Doct. et 8toI5erA. eccles. Lästere üene me-
rito .. . Emerentia uxor pie . ..

Dieser Leichcnstein ist nicht mehr zu ermitteln. Auf dem Fußboden der Kirche befinden
sich zwar noch mehrere Leichensteine mit Figuren von Geistlichen, aber schon sehr abgetreten, so daß
vieles nicht erkennbar und namentlich die Aufschriften nicht mehr lesbar sind. Nach einem Schrei¬
ben des Pastor Olearius ist der Leichenstein wahrscheinlich im Jahre 1736, wo die Kirche im In¬
nern einen völligen Umbau erfahren hat, abhanden gekommen. Es ist namentlich bei jenem Umbau
der Fußboden im Chor der Kirche völlig modernisirt worden, wobei die früher daselbst liegenden
Grabsteine gänzlich beseitigt wurden.

Schließlichwill ich noch bemerken, daß möglicher Weise auf einem Bilde von Lucas Cra-
nach dem Aelteren oder Jüngeren in der Kirche 3t. Illnsü zu Nordhausen unter den darauf befind¬
lichen noch unbekannten Porträts*) auch das des Dr. Tileman enthalten ist. Da die bezüglichen
Personen aber keinerlei Abzeichen haben, so läßt sich nichts feststellen. (Foerstemann, kleine Schriften
S. 56. Das dort erwähnte Stammbuch Lucas Cranachs von Mechcl ergiebt nichts.)

Auch sind in den zahlreichen bereits gedrucktenund noch ungedrucktenBriefen von und
an Jonas vielleicht Nachrichten über Dr. Tileman zu finden.

16. Hamelmann führt von Dr. Tileman an: is in Mattlmenm eruckita scrstasit com-
msntaria, guae tamen non procliernnt, und Zeitfuchs fügt S. 378 hinzu: „so finde unter seinen
Manuscriptis nichts darunter als ein Register, so er selbst über Lrentii Domment. in ckollannem
Verfertigt und geschrieben." In Keßlin S. 266 heißt es: „Er hat auch kurze historische Notizen
über die Grafschaften Stolberg und Wernigerode geliefert." Worauf sich diese Angabe gründet,
weiß Herr Keßlin nicht anzugeben. Voraussätzlichwürden Nachforschungen in Wernigerode Bezüg¬
liches ermitteln lassen.

Die anderweit erwähnten Manuscripte sind, wenigstens in Stolberg, nicht mehr vorhanden.

*) Auf dem Bilde, einem Denkmal auf den BürgermeisterMichael Meiendurg in Nordhausen, einen
für die Reformation der Stadt Nordhausen höchst bedeutenden und mit den Reformatorenbefreundeten Mann, stehen
neben Luther, Melanrhthvn, Bugenhagen, Spalatin, Justus Jonas und Johann Spangenberg noch vier andere
Personen, also vielleichtGehülfen des Reformations - Werkes in Nordhausen und der Umgegend oder nähere Freunde
Meienburgs.
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17. Hamelmann sagt feiner: llos 6s Klo sonkzusruntur, <zuok ss nimium politisis rsius

immissusrit; hiergegen bemerkt Zeitfuchs S. 378: kommt mir vor als eine Beschuldigung, welche

Ilumelmunnus von hören sagen hat, und welcher ein solcher treumeinender Lehrer, der sichs mit

einer Reformation in Lehr und Leben lassen ein Ernst sein, leichtlich unterworfen ist.

Daß Hamelmann nicht durchweg zuverlässige Quellen über Dir Tileman gehabt hat, er-

giebt die Notiz desselben: Unis llispuslüo susssssit Or. MIsmunnus Illusttsnsrus und: Unis

ksmortuo 8nocs88it vsl Irutsr vel nspos Xkumus Vlusttsnsrus, ^ui sirsu uunum Ilomini 154k

uklrns vixit st is Imiuit sussessarem insi^nsm postum st ssriptis sluruin kostorem tllsolo-

Zins dsorZium Xem)kium. Denn Rispach starb schon 1488, vr. Tileman erst 1551, und von

Adam Plattner ist nach Zeitfuchs S. 145, 379, 380 weder in den alten Verzeichnissen der Priester

noch in der Plattnerischen deneuloZis etwas zu finden.

Einigen Aufschluß über des Or. Tiiemann Ansichten würde eine Durchsicht der von ihm

hinterlassenen Bücher geben können. Dieselben sind, wie eine große Anzahl neben den Text ge¬

schriebener Citate von Bibelstellen und vielfach unter- und angestrichene Sätze ergeben, gründlich

durchstudirt worden, voraussätzlich von Tileman. Ich konnte nur Ein Volumen genauer Durchsicht

unterziehen, nämlich Xo. 77. lkrsntü, koun., in svunAslii, czuok in8erilzitur sseunknm Imsum,

kuokssim prioru oupitu, Ilomilius Osntum st Kessin. Hulas 1538.

In diesem Volumen befindet sich zwar der Vermerk „1552 I) Mlomunnus Olutnsr" nicht,

daß es aber zu den Büchern des Or. Tileman gehört, ergeben zweifellos die darin von seiner Hand

herrührenden lateinischen Inschriften. Auch ist der Einband (gepreßtes Leder mit dem Motto:

'VVXL. OOI. VOO. OXL. OO8OII.) völlig gleich dem von Xo. 78. und 79, welche gedachten

Vermerk enthalten, und ans dem Schnitt des Buches steht geschrieben: llrsntn in Imsum purs I.

Ans der letzten Seite ist eingeschrieben:

Oiuius Lssunki islli puniei Ii 4 Ossuk 3

IIuss nuturu multitukiuis est, uut 8sruit Irumilitsr, uut snpsris kominutur, Iiis»

tutsm cznue mskiu est, nso spsrnsrs mokiss nss Iruisrs 8siunt. Ot non Isrms ks^

sunt, irurum inkulAsntss ministri, c^ui uuikos st intsmpsruntss unimos plsisiorum

uk sunAuinsm et suskes irritunt.

Diese Stelle steht liier XXIV. suput XXV. Ob sie von Or. Tileman selbst einge¬

schrieben ist, vermag ich auS der Schrift nicht zu erkennen, bemerke jedoch, daß daneben Pl (wie

Tafel 4. zeigt) steht, anscheinend der abgekürzte Namenszug.

Nachstehende unterstrichene Stellen will ich mittheilen, weil voraussätzlich Or. Tileman

dieselben als seinen Ansichten entsprechend hervorgehoben hat:

Xsplets, inczuit Usus, terrum, st sulrjisits eum, st kominumini pissilms muris, st

uolutililms eosli, st uniusrsis unimuntidus, c^uus mousntnr super tsrrum. f. 103.

Ijuik? kumnuut us propllstus, g>uok Oominus iustituit? Xon kumnuut institutionsm

komini, ssk clumuuut supsrstitionsm et impistutsm Ir^posriturum. I. 7 v.

Ijuurs, ut use ssruorum ssruiliu st UArsstiu opsru, itu ues mulierum komestisu opsru

u OIrristo kamnuntur, ssk kumnutur in Vlurtlru uunu pruesnmptio Ks suis otlreüs, et lulsu

opinis Ks opsrs lVlurius. I. 287 v.

Oues snim tülsu opinio, ^uok Usus uiominstur Imns, c^usm munkus ulzominutur,

omnis tsrs impistutis rukix est. I. 32. v.

lVlunitsstum est, czuocl eum lsx kisut: Xullum opus tucius suiiuto, non simplisitsr

Ks omniius opsriius loc^nutur ets., sek Ks iis tuntum loc^uutur, cxuus sunt impskimsnto, c^uo-

minus suiiutum sunotiksstur sts. I. 151.

Ichurrs ultsrum muxillum psrsutisnti olmsrtsrs, lioe loso nilnl ulink est, «guum in

tuntum non retsrrs mulum mulo, ut potius ksisus persussori ultsrum «zuocjus muxillum ot-
5 '
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tsrrs, et piures aiapas snstinsrs c^nam rspsrontsrs, adsoigns aitsram maxiiiam obnsrtsrs nibii

aliud est, ^nam nee odisss peronssorsm, nso nindiotam c^uasrsre, nso rspsrontsrs. I. 177,

Oum dioitnr: Omnia ^uasonnc^ns nolnsritis, nt laoiant nobis bominss, non intelli-

Zendum est de nolnntats nostra oorrupta, iniigna, insnsta, ille^itima, st 6s eononpisosntia

mala, ssd ds nolnntats rsota, lsZitima st neoessitati natnras ao nsrbo Oomini oonssntisnts.
1. 183 v.

(.NM dioitnr: Da omni pstenti ts, non mandatnr, nt insnsta, inic^na et impia ps-

tenti tribuamus sto. 1, 181,

Orndsntsr monet nos nstus illnd diotnm: 77s c^nid nimis, nt in omnibns rebus ins-
diooritatsm Ssrusmns. 1, 57,

Ilao re monsmnr, nt nsino prinata sna tsmsritats 8S8S in psrioula tsntationum oon-

sioiat. 1. 98,

77on sst timiditas, ssd prndentia, nitars perioula mortis, oum Isgitims taosre po-
tsris. 1. 248 v.

Idlsmorabils sxsmplnm, «^no admonsmur, nt st8i alii snam nooationsm nsZiiAant, nos

tamsn non nsAliAamns nostram. Ot c^nan^uam frnotus non rsspondsant labori, tamsn in

labors IsAitiins dsmandato per^endum est. toi, 262,

Msmorabils prasosptnm, c^no nnnsi^nisiins admonstnr, nt prins 8it oatsobnmenus,

cz^nam oatsobista, disoipulus c^uam dootor. 1, 266 v.

Hos iZitur mandato, c^nod Obristns dedit Isproso, doost omnö8 in ipsnm oredsntss,

nt prastoxtn OnanAslii pnblioas st siniiss ordinatianss band c^uaMam oontsmnant. 1. 132,

(Quantum autsm attinet ad obsdisntiam, dsbst cznidsm c^nilibst tam natnralibus cznam

positinis snas onsnsepis rsipnblioas legibus obssc^uium prasstars. In neosssitats antem, st 8i

non silsant naturales lsAss, c^nae sx omni parts saorosanotas st inuiolatas sunt, siisnt tamsn

tum oasrimonialss tum sudioialss, id <^nod Obristus psrspions siAniiioat, oum pronnnoiat

bominsm etiam sabbati dominum ssss. I, 156. (toi. 148 sind die Stellen: Joh, 8. v. 36,

2. Corinth, 3. v. 17, Gal. 5. v, 1, citirt und wörtlich niedergeschrieben.)

Oinilss oontraotns psrtinsnt ad eommnnsm sooistatsm st tranignillitatsm bnsus ss-

suii, lielisia antem psrtinst ad tianc^nillitatem sonsoisntlas eorrnn dso sto., manitsstum st

xsrspionnm sst, c^nod OIrristianus possit bona oonsoisntia annnos rsdditns smere st possi-
dsrs. I. 189 v,

I^itur sndioiaiia st oasrimoniaiia, non oinittsnda cinidsm sunt (psrtinsnt snim ad

oonssruationsm pubiioas bonsstatis st ministsrii nerbi Dsi), ssd moraiia, nt Dso orsdsrs sto.,

nniio modo omittsnda sunt, iiist antem baso rsAnia omnibns tam maZistratibus, <gnam zrri-
natis bominibns obsernatn maxims nsosssaria, I. 361.

77am boo dioto admonsntnr primum ma^istratus, nt ma^na oura instituant sobo-
las sto. I. 266 v.

Loimus suramenta maZno Osi timors obssrnanda ssss, sed pia, snsta, asc>ua, addo

et imHua, non autsm st impia st nsrbo Oomini sx diametro adusrsa, t. 91.

77on sst i^itur impium, sx Is^itima uooations in nomine Osi surars, f. 173 v,

Mmis mane, inc^uinnt, sur^at oportet, c^ni nuit omnibns rsots taosrs ant piaosrs.
loi. 215.

Lnnt snim eines, nt iiis ait, x«xo^0)-o«,, st ds snmmis praessrtim niris, lsnissimam

cznam^ns oooasionsm naoti, psssims ioczui soisnt. I. 25.

^.dusrsns s^oopbantas Morsum nuiium sst rsmsdium. f. 295.

TIemo snim sna sorts oontentns sst. Omnes uobiiiorsm st maZnidoentiorem niras
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nostras statnm optainus. ^.Zrioola ad sonorem einium aspirat. Dinis amlnt Aloriarn nodi-
litatis. nolnlis allevtat prinoipatnin. 1. 104 v.

Lunt enim mnlti, cjni diiipiunt dona soolssiastioa, a inasorilzns ad eonsernandunr rs-
li^ionis nostras Studium tradita. lol. 124 v.

Xou solum autsiu eVpostoli llao in parte psvvarunt, usruiu stiain uos plane in vodem,
c^uod aiuut, Inte llasrsmus. Dum enim aut nimia pluuia, aut nimia siooitas aAros vorrumpit,
mox sulzlatis in eoelnin osulis, prassorillimus Domino Dso nostro IsAss, cpubus llunv mnn-
dnm ai1inini .8trg.rv dvlivat, et imprnclsnter pronunoiamus, nisi Dens Irreni tempore anram
mutet, non sumsnta tan tum, ssd Iiominss stiam tarne intsrituros. (^uid autem Iroe aliud
est, rpiam arroKars sidi mazsstatsm pruclentiae rerum administran darum supra Dominum
Dsum nostrum? 1. 249 v.

Zu der Auseinandersetzung, daß mau um die Tobten trauern möge, sind die bezüglichen
Schriftstellen nicht blos citirt, sondern ganz niedergeschrieben.

Alle diese Stellen zusammengenommendeuten darauf, daß dieselben unterstrichen worden
sind, weil die darin niedergelegteverständigeAuslegung der Bibel und verständigeAuffassung der
Lebensverhältnisseder Ansicht des Dr. Tileman entsprach.

Anführen will ich schließlich noch, daß aus der inneren Seite des Hinteren Einbandes, an¬
scheinend von des Dr. Tileman Hand geschrieben, ein Recept steht, und zwar, wie mein Arzt mir
sagt, zu einem Niespulver.

18. Seit des Dr. Tileman Zeit gehört die Familie der evangelischen Confession an, mit
Ansname der Nachkommenschaft von Friedrich Wilhelm (X. a. 2.), welche, der Religion ihrer Mutter
folgend, katholisch ist.

Ich will gleich hier anführen, was von einem
Geschenk Luthers

ermittelt ist.
Vor einigen Jahren hat die inzwischen verstorbene Doctor Scartmann, eine Tochter von

Friederike von Hartz geb. Plathner (X. 1.), dem Vetter August lXI. d. 2.) eine verschließbare kleine
Kapsel geschenkt, welche sich nach deren Aussage an einem Präsente befunden haben soll, welches
Martin Luther einem unserer Vorfahren verehrt haben soll. Bezüglich des Geschenkes ist nichts zu
ermitteln gewesen. Dagegen ist an der Richtigkeitder Thatlache wohl nicht zu zweifeln.

Die Kapsel ist mit Wachs ausgefüllt, und es ist ans das Wachs das Siegel, welches
Tafel 2. Xo. IV. getreu wiedergegeben ist, gedruckt. Aus der Kapsel gehen an zwei Seiten Per¬
gamentstreifen, welche augenscheinlich dazu dienten, die Kapsel mit dem Geschenk zu verbinden.

Daß die Kapsel mit dem Siegel dem Geschenk nicht von Luther, sondern erst in späteren
Zeiten von einem Mitglieds der Familie — wie später zu erwähnen, wahrscheinlich von Christoph
Friedrich, oomes palatirrns, — verbunden worden ist, kann einem Zweifel nicht unterliegen. Das
Siegel rührt ans der Zeit nach Ansname des Schwans in das Wappen her, also aus der Zeit
nach 1609. Auch erscheint die Umschrift: (stssolrenolrvon Dr. N artin Dutllsr in der Form der
Buchstaben von neuerer Zeit. Jedenfalls wurde das Siegel mit dem Geschenk verbunden, um der
Familie die Erinnerung zu erhalten, daß es sich um ein Geschenk von Dr. Luther handele.

Welchem Mitglied der Familie das Geschenk gemacht worden ist, ist unbekannt. Voraus-
sätzlich war der Beschenkte Dr. Tileman, oder wenn Luther es einem anderen Mitglied der Fa¬
milie geschenkt hat, so geschah es in Folge der durch Dr. Tileman vermittelten Bekanntschaftmit
der Familie.

III. 2. IIusU'i'118, nach dem bereits Bemerkten Sohn von Tileman (II. I.), nach
Chr. Fr. 1495 geboren, ist gewiß der in den Rechnungen von 1521 bis 1560 vorkommende An¬
dreas; er war nach Zeitfuchs Rathsherr, nach Chr. Fr. Bürgermeister in Stolberg, wird als solcher



erwähnt in der „Rechnung der Jnnome vnd ausgaben des gemeinen Gotteskasten bei Andres

Platener" w. w. „sitzenden Rath" 1550, und in dem „Registrum des Weinkellers bei An¬

dres Platener" zc. „sitzendem rad" 1553, von Zeitfnchs 1552. Auch ein Schreiben Wolf Ra-

biels von 1533 an den Bürgermeister PP. und Andrehen Plattener ist wohl an ihn gerichtet.

Seine Ehefrau war nach Zeitfuchs Walpurge, Henrich Ehrichs Tochter; ihr Sohn Salomon

bezeichnet sie als Walpurgis, und im Isstimoninm idkutivitutis von Salomon Plathner hol. VI. 5.)

wird hinzugefügt, daß ihr Bater Nalhsverwandter in Wernigerode war.

Nach den Angaben seines Sohnes Salomon hat Andreas seine» Bruder Tileman überlebt

und ist vor 1567 gestorben. In der Rechnung von 1562 kommt kein Andreas vor, dagegen steht

in der Rechnung von 1564: Plattener Hans, und in einer Rechnung von 1564/5 kommt vor:

Walpurg platnerin, wahrscheinlich also ist Andreas um 1562 gestorben.

Sein Sohn Salomon erwähnt, daß er und seine Brüder beim Tode des Or. Tileman

noch unmündig und Kinder gewesen, und ein Bericht der Prädikanten in Stolberg von 1596 er-

giebt, daß „Bürgermeister Andreas Plattner Söhne gehabt, die zu Eylfeldt, Wittenberg vnd an

andern Orten studiert." Zeitfuchs nennt als Kinder genannter Eltern: Tileman (IV. 1.), Heinrich

lIV. 2.), Martin (IV. 3.), Caspar (IV. 4.) und Salomon (IV. 6.), berühmter ckuriseonsnltus,

Stolberg und Schwarzburgischer Hofrath. Nach Chr. Fr. hinterließ Andreas acht Söhne, unter welchen

sonderlich Salomon (IV. 6.) berühmt und von denen einer (IV. 5.) nachgehends Bürgermeister in

Stolberg war. In einem demnächst noch zu erwähnenden Bericht wird erzählt, der Nichter Arnold

Hundcmann habe den 1)r. Salomon „bei seinem Schwager Egidius Mühlhansen" angetroffen und

ihn angeredet: „vielgünstiger Herr Schwager." Es läßt sich hieraus nicht entnehmen, ob Salomon

verhcurathete Schwestern hatte.

III. 3. Mn ilitt, Sohn von Tileman (II. 1.), war nach Zeitfnchs und Chr. Fr. Bürger¬

meister in Halberstadt und starb daselbst 1552, seines Alters 47 Jahr, war also geboren 1505.

Im Vlrronioon UnUzsrstuckisnss von -lolmnnss VUnniA'stnclius, welches, wie die Vorrede

ergiebt, wirklich von Winnigstaedt herrührt, abgedruckt in: Sammlung etlicher noch nicht gedruckten

Alten Chroniken w. von Caspar Abeln 1732, wird S. 380 etwas berichtet, „so sich unter diesem

Bischof (Albertus V,, Markgraf zu Brandenburg 1513—1545) zugetragen." Es wird erzählt, es

fei in allen Landen ruchbar, daß keine Stadt im ganzen Sachsenlande wäre, da mehr Unzucht,

Ehebruch und andere Laster und Schande im Schwange gingen, als zu Halberstadt, darum, daß

sich die Geistlichen des weltlichen Gerichts unterstehen, die doch den Ehestand verachten und aller

Untugend voll seien, den Rath aber nirgends vor achten. Nun habe der Rath samt den ehrlichen

Jnnungsmeistern ihren Pfaffen und Geistlichen eine schriftliche Supplication übergeben, sie ermahnt

und gebeten, sie möchten sich doch selbst reformiren, das schändliche liederliche Volk und gemeine

liederliche Häuser aus ihren Freiheiten abschaffen, und von dem ärgerlichen gotteslästerlichen Wesen

abstehen. Darüber seien dieselben so erzürnet, und hätten den Rath samt Gilden bei dem Bischof

verklagt, als wollten sie ihnen in ihre Freiheit greifen, worauf der Bischof dieselben ernstlich zur

Rede setzen lassen, aus was Ursachen sie ihm in seine ckurisckiotian griffen, sie sollten wissen, daß

die Gerichtsbarkeit sein und des Kapitels, nicht der Stadt wäre. Der Rath aber habe sich ent¬

schuldigt und geantwortet: Das wozu S. Gnaden und dero Kapitel von Gotteswegeu berechtigt,

begehrten sie gar nicht, weil aber gemeiner Stadt die große Bosheit der schändlichen und schädlichen

Unzucht, so unter ihnen vorginge und getrieben würde, zu leiden nicht anstünde, auch ihre Kinder,

Bürger und Gesellen damit beschmutzet, zudem viele um solches gottlosen liederlichen Wesens willen

zu Tode geschlagen, oder auch ... als müßten sie verhüten, damit ... (Es folgt hier eine sehr

derbe Schilderung des Unwesens, wie auch der Bericht einzelne kräftigere Ausdrücke enthält, als

vorstehend wiedergegeben; dann heißt es weiter:) Als hätte sie der Rath von solchem sodomitischen
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bösen und gotteslästerlichen Wesen gütlich abmahnen, doch ihnen dadurch im geringsten nicht in
ihre innehabende ckurisäicüioirund Freiheit greifen wollen.

In einer mir wärend meiner Anwesenheit in Halberstadt vom Dr, Elis zur Einsicht zu¬
gestellten schriftlichenChronik, bezeichnet: ^uckrsu8 DauAs, 1827, wird vorstehendeBegebenheit
fast wörtlich ebenso wie im Dlrrouioon Ilalb>sr8tneliönss erzählt, jedoch mit einzelnen Modifika¬
tionen, namentlich was den Inhalt des Schreibens anlangt. So heißt es in der schriftlichen
Chronik: aber wie der Stadt nicht zu leiden, wenn ein gemeiner Brand oder Pest einfiele, so sie
es abschaffen könnten, obschon der Kardinal und seine Pfaffen es nicht leiden und haben möchten,
also sei ihnen auch dieses gotteslästerliche Thun und schändliche Unzucht nicht zu leiden, denn es
der Pest gleich wäre, so anklebend und verführerischwäre, daß die ganze Stadt leichte dadurch
könnte angestecket werden. Denn erstlich werde dadurch Gottes Zorn über Sie erwecket, weil Gott
oftmals um eines Menschenwillen die ganze Welt gestrafet, zu geschweige» dann eine Stadt, zwei¬
tens gingen ihre Bürger und Bnrgerkinder und Gesellen in ihre Hänser u, s, w. Zum Schluß
heißt es: darum ihnen solch schändliches und gotteslästerlichsodomitisches Wesen nicht mehr allda
zu dulden, es möge die Jurisdiction immer sein, wie sie wolle.

Im Dlironiooir IIuUisrstacliEllss wird demnächst fortgefahren:
Diese Antwort haben der Stadt wegen gegeben die Bürgermeister Albrecht Meyge (an
einer anderen Stelle: Dr. Albert Meyger) und Tlurtinris Pletener, wie auch der
Stadtschreiber Douruclrw Breitsprache, so nützliche und eifrige Christen waren, und die
greuliche Untugenden nicht länger erdulden wollten, obschon die Pfaffen ihre DrivileZia,
Freiheit und Uuriseliotiou darwider einwendetenu. s. w.

In der schriftlichen Chronik aber steht:
Diese Antwort haben von Magistratswegen gethan die Bürgermeister Albrecht Meyer
und Martin Platner mit dem Stadtschreiber Conrad Breitsprache, die recht eifrige
und gottesfürchtigeMänner waren und sie waren es auch.

In welchem Jahre sich Vorstehendes zugetragen hat, ist nicht angegeben, es scheint aber
um das Jahr 1540 geschehen zu sein. Denn demnächst erwähnt die schriftliche Chronik dieses
Jahres und der Bürgermeister Andreas Meyer und George Lampe. Die gedruckteChronik aber
schließt die Erzählung mit den Worten: Dies soll am meisten die Ursache gewesen sein, daß bald
nach des Kardinals Absterben Johann Albrecht dem Magistrate die Gerichte wieder nehmen mußte w.

Zeitfuchs sagt: Der Leichstein von Martin befinde sich in Halberstadt beim Taufsteiu in
8. iVliolr. Meine Bemühungen, den Grabstein zu ermitteln, haben jedoch keinen Erfolg gehabt;
namentlich ist jetzt weder eine Kirche noch eine Kapelle Lt. Vliolmel vorhanden.

III. 4. IvhllUU, Sohn von Tileman (II. 2.). Daß Andreas (III. 2.) nicht, wie
Zeitfuchs angiebt, ein Sohn desselben ist, ist schon bemerkt.

III. 5. LlltlllNliU, Sohn von Tilemann (II. 2.).
Daß Martin, Johann und Salomon zur Zeit der Errichtung des Dr. Tilemanschen Testa¬

ments keine Kinder hatten, scheinen die Worte in demselben anzudeuten: meines Bruders Kindern.
Die Angaben des Dr. Salomon Piathener (IV. 6. ucl 19. a.) aber lassen schließen, daß von den
Söhnen Tilemans (II. 2.) nur Andreas Söhne hinterlassen hat.

Ob und wie viele Töchter Tileman (II. 2.) gehabt und hinterlassen hat, ist ungewiß.
Dr. Tileman erwähnt zwar in seinem Testament drei Schwäger, aber daß er damit die Ehemänner
seiner Schwestern gemeint hat, steht nicht fest. Er nennt als seine Schwäger:

u. Martin Peiteln. .
d. Thomas Schützen, nach Zeitfuchs, S. 367, Thomas Schütz, gräflich Stolbergischer

Rath und Bürgermeister zu Wernigerode, stirbt 1573 zu Leipzig. Siehe Dr. Salmuths Leichen¬
predigten im II. Theil Ho. 33. Dies Werk zu erlangen, ist mir nicht gelungen.



<z. vi'. Frantzen. Ich vermuthe, daß damit der von Zeitfuchs S. 366 erwähnte „vr.
vrnuoissus Schueßler ans Nordhausen, Ludwigs eines Bürgers Sohn" gemeint ist, „ein hochver¬
dienter Mann, xroiuovirt in der großen Hauptstadt und Bistum vsrruru in Italien 1546 mit
sonderlichen Ruhm zu des berühmten Ivti Jlointi Zeiten, wird Hennebergischer geheimdder Rath und
Grast. Stolbergischer Cantzlar 1553." Ich oermnthe dies deshalb, weil in den Rechnungen Doctor
FranciscuS Schüßler mehrfach vorkommt, einmal, 1570, nur Doctor Frantz, und weil Zeitfuchs
S. 341 sagt: „sein Haus stand am Markt," und vr. Salomon Plathener 1596 schreibt: „Meine
Herberae ist am margkt In Hartmanns Hause In der Ecke neben v. Franzens behausunge."

Kettner nennt S. 212 als ersten rechtsgelehrtenevangelischen Stifts und Consistorialrath
in Quedlinburg: vruusissus Schueßler Stolbergischer Rath. Jedenfalls hierauf sich stützend, sagen
Leopold S. 56, Havemann S. 15 und Foerstemann, kleine Schriften, S. 46, daß vr. Tileman
Plattner und vr. Schüßler die Reformation in Quedlinburg ausführten.

ä. Jungfrau Margaretha Plattner war vielleicht auch eine-Schwester des vr. Tile¬
man , jedenfalls eine Anverwandte.

IV. I. TlleiUUU, Sohn von Andreas (III, 2.), nach Zeitfuchs ohne Kinder gestorben.
Im Album der Universität Wittenberg steht ultimo ckuuii 1546 eingeschrieben: Vilomauuus
Vlattens r, LtolberASnsis.

IV. 2. Hoiuiicli, Sohn von Andreas ( III. 2.), hat nach Zeitfuchs mit Cathariua
Kratzensteins zwei Söhne:

V. a. Iludpeuiu, i , .beide iuris nruotisos,
V.d. Ijeuricum, !

und eine Tochter:
V.o. Willst Up st 18, von Gott erhalten.
Im Album der Universität Wittenberg steht er nicht. Er ist vielleicht der unter den Käm¬

merern aufgeführte Heinrich. In den Rechnungen kommt ein Heinrich vor 1551 bis 1560.
Vielleicht war eine Tochter von ihm auch: „ Cathariua, Herrn Heinrich Plathners Toch¬

ter," welche 1567 am 17. November Heinrich Panlon, geboren am 23. Januar 1546, 1612
Bürgermeister in Nordhausen, henrathet. (Historische Nachricht von Nordhansen, Frankfurt und
Leipzig 1740, S. 328.)

Von seinen Söhnen Andreas und Heinrich wird in dem Abschnitt „Langensalza"
gehandelt.

IV. 3. MU1'Ii II, Sohn von Andreas (III. 2.). Wahrscheinlichist dieser Martin ge¬
meint mit den Worten iu des vr. Tileman Testament: „Mein Vetter Martin Plattner bitte
Ich das v. Frantz Ihnen gegen M. g. H. znnorbitten, das er von I. G. forderung haben möcht
zu seinen stucküs."

Im Album der Universität Wittenberg steht 1553 am 25. April eingeschrieben:lVIarti-
uus vlatsner LtolizsiZen. Vicerector war damals „ckollannss Lollneiclsn^vsin, juris utriushus
clootor st llujus sollolus zzroksssor." (Zeitfuchs sagt S. 368 von demselben: Stolberg wurde in
diesem Lssulo sonderlich in Andenken gebracht durch das berühmte Stadtkind und fürtreflichen
Rechtsgelehrten ckolmnnernßollusicksveinck,der n. 1519 allhier geboren. Im Ilten Jahre seines
Alters wurde er nach Wittenberg geschickt mit Vssommunckutiou an den seel. Lnthernm, bei welchem
er auch 10 Jahre gewohnet, und an Tisch gangen.)

Ein gedrucktes lateinisches Hochzeitsgedicht vom 20. Juli 1579, welches sich in der Bres¬
lauer Universitätsbibliothekin einer Mappe: Veu. st v. II. 4°, 455° — VI. befindet und dessen
Titel lautet:
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Dpitbalamia

scripta in banorsm uuptiarum ornatissimi viri, Martini DIatusri, spousi, et bousstissimae

vir^inis Ursulas, optimi viri Nicolai Lsliulirsu, (^uedlinburAsnsis eivis, pias memorias

rslistas lilias, spousae.
Xutboribus:

M. Deuriso Mai», pastors ^
Dsoubarda Xsmilio, medioo / VuermAsrodsusi,

Daulo Vslrsustedt. sonrsstors s

^pororrrr^or

ooutiusus aiinuni, insnssin st dism uuptiarum prasseutium.

IDDVXIt xVro DsDIss bis IVDIVs ortV

VrsVDa iiVanOu Viru IVuDta pVeDDa bVlt,

M, Dsurisus Masus.

bezieht sich jedenfcills auf den in Rede siebenden Martin, Denn Leonhard Aemilius war ein Sohn

von Dr. Georg Aemylius, Generalsnperintendenten zu Stolberg, (Historische Nachrichten von Nord-

Hausen bei Christoph Erhard. 1740, S, 348) und somit ein Schwager Salomen Platheners (IV. 6.),

des Bruders von Martin, das dritte Gedicht aber ist überschrieben:

lutsZsrrimo viro, Domino Martina DIatnsro, oompatri suo ...

Dsoniiartus Xsmplius msdisus.

Auch stimmen mit der Angabe von Zeitfuchs, daß Martin drei Weiber gehabt, die Verse:

DiAo tibi baso animo reputanti iueommoda taudsm

Xuspisüs laetis, vidui lastidia Isoti

Ursula vir^o dsosus auksrt, Martins,

Als dem gelehrten Stande angehörig, bezeichnen ihn die Verse von dobauues Vorulralius

XstlinZeusis, welcher in einem DpiZramma, beginnend mit den Worten:

Dui Dia, sui Drudsus, eui Dulsbra, Dudisa, l'otsnsgus

Virsn datur

sagt:

Lsd «guo dslabor? Dur baso in sarinins trasto?

Dum dubium non est, cpiiu ms prudsutior, ipss

Dmnia sit Lponsus Lpousas diotnrus.

Die Verse endlich: >

Xt guid aZo? 11 a r s vn i a e sitius uumsravero kroudss

Dt guod ab imbre tumsus Iloltbsimia^ volvit arenas.

enthalten vielleicht eine Anspielung auf die Heimath des Besungenen und der Dichter, (Die Holt-

emme fließt bei Wernigerode, drei Dichter sind daher.)

jVI. 4. CtlSsiltl', Sohn von Andreas l III, 2.). Dr. Tileman erwähnt ihn in seinem

Testament mit den Worten: „Caspar Plattner, meines Bruders Sohn, Bitte Ich gegen mei¬

nem g. H, gehn Jhlfeldt in die schul dohin zuuorbitten." Im Album der Universität Wittenberg

steht 1558 am 13 Masi eingeschrieben: Dasparus Dlatusr, LtolbsrAsusis, Vicerector war:

dobauuss Lsbusidsrviu LtolbsrAsusis, Dostor suris, lsotor iu asadsmia MitsbsrAsusi.

Caspar ist nach Zeitfnchs im 20. Jahre seines Alters gestorben.

IV. 5. Ein Sohn von Andreas (III. 2.) war nach Chr. Fr. Bürgermeister in Stolberg,

a. In den Rechnungen kommt ein Andreas vor von 1569 bis 1584. Eine der Rech¬

nungen führt die Aufschrift:
Daus s, Dso 1575.

Vortzeichniß waß meystcr Wolf knecht Xnuo 74 vnd 75 Eyngenohmen ahn korn vnd

gelde anch widdernmb außgegeben,
6
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durch den kemmerer Andreas Plathner Ihme zugesteldt vnd vbergeben den letzten

Novembris Vnno 1575.

Sie ist, wie der Inhalt ergiebt, von Andreas Plathner selbst geschrieben.

In einem Schreiben vom 23. Juli 1579 wird er als im Rath sitzend erwähnt, und vom

Jahre 1584 habe ich zwei Schreiben an Andreas Platner, regierenden Bürgermeister, gesunden.

In einer Rechnung von 1593 kommt vor: Andreas platners Wittwe.

b>. Nothmaler und Zeitfnchs nennen unter den Bürgermeistern auch Herrmann Plattner,

Zeitfuchs mit dem Beisatz: 1582. In den Rechnungen habe ich diesen Herrmann nicht gefunden.

o. Ein 1579 in Nordhansen wohnender Wedekindt Platener war vielleicht auch ein

Sohn von Andreas (III. 2.). Von demselben wird im Abschnitt VIII. gehandelt.

Schließlich will ich noch bemerklich machen, wie die Angaben der Plattnerischen Genealogie

bezüglich der Brüder Tileman, Martin und Caspar (IV. 1. 3. und 4.) sowohl durch das Witten¬

berger Album als durch des Or. Tileman Testament wesentlich bestätigt werden. Zeitfuchs giebt

nämlich die Reihenfolge der Kinder von Andreas (III. 2.) dahin an: Tileman, Heinrich, Martin.

Caspar, Salomon, wahrscheinlich nach dem Alter. Im Album aber stehen eingeschrieben Tileman

1546, (Heinrich steht nicht darin, weil er wahrscheinlich gar nicht oder nicht in Wittenberg stn-

dirte), Martin 1553, Caspar 1558. Salomon steht nicht im Album, welches mit dem Jahre

1569 schließt. Im Or. Tilemanschen Testament wird Martin als älterer und Caspar als jüngerer

Sohn von Andreas rssp. Vetter des Or. Tileman erwähnt.

Hiermit enden die Nachrichten über die Familie Plathner in Stolberg. Weitere Kunde ist

nur vorhanden bezüglich derjenigen Mitglieder der Familie, welche außerhalb Stolberg ihren Wohn¬

ort genommen haben, nämlich bezüglich Andreas (V.u.), Heinrich (V. b>.) nnd Salomon (IV. 6.).

Sämmtliche jetzt lebende bekannte Mitglieder der Familie stammen von Letzterem ab. Ich werde

zunächst mittheilen, was von ersteren beiden und deren Nachkommen ermittelt ist.
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Langensalza.

Nachdem Stolberg aufgehört hat, der Hauptsitz der Familie zu sein, erscheint als solcher

zunächst Langensalza. In den seit der Reformation vollständig vorhandenen Kirchenbüchern findet

sich der Namen zuerst im Copnlationsregister der Bergkirche im Jahre 1564 post xmso., indem als

getraut erwähnt werden: Michel Raub und Juliane Platener. Ob letztere der Familie ange¬

hört, ist jedoch unbekannt. Dagegen haben sich daselbst ansässig gemacht Andreas (V. n.) und

Heinrich (V. 1>.) und in späterer Zeit ist es der Wohnort von Salomon (IV. 6.) und seiner Fa¬

milie geworden.

V. n. Kit dir'68, Solln von Heinrich (IV. 2.). Eine von Modestinus Wedmann ver¬

faßte, in der Gothaer Bibliothek (Dl. III. Xo. 24. XXXI.) befindliche Leichenpredigt betrifft jeden¬

falls diesen Andreas. Nachdem darin hervorgehoben worden, daß Herr XnUrsns Illntnerus ein

rechter Vlsssianns und Christ gewesen, wird der Lebenslauf dahin augegeben: Derselbe ist 1557

von recht Christlichen und Ehelichen Eltern geboren worden, hat zu Jena studiert, ist in der Chur-

fürstlichen Stadt Langen-Saltza zum Amptschreiber Dienst befördert worden (die Kirchenbücher er¬

wähnen Andreas Platt euer 1583 und 1588 als Ambtschreiber), welches (Amt) er vier Jahr trewlich

und fleißig verwaltet. Xnno 1583 am 11. November hat er sich mit des Herrn Bürgermeisters Jo¬

hann Gutbiers seligen) Tochter, der Tugendsamen Jungfraw Katharina in den heiligen Ehe¬

stand begeben, darin er ohne Leibeserben friedlich 3t) Jahre gelebet. Dieselbe ist am 18. November

1613 in Langensalza begraben (ihre Leichenrede befindet sich in der gräflichen Bibliothek zu Stvl-

berg). Darnach hat wohlgedachter Er (Herr) Platner sich mit des Ehrenvesten Herrn Johann

Stifels, Bürgers und fürnemen Händlers zu Salza Eheleiblichen Tochter, der Ehr- und Tu¬

gendreichen Jungfraw Justina Eva, der itzund betrübten Wittib am 20. Juni 1614 verheyrathet,

mit welcher er 6 Jahr 3 Monat und 8(?) Tage in Fried und Einigkeit ohne Ehesegen gelebct. 1622

kommt sie als Pathin von Johann Salomon (VI. a. n.) vor. (Esaias Stifel, Sohn von Gabriel

Stifel, ein Kaufmann,* trat 1604 als Religionsschwärmer in Langensalza auf. Gocschel Hentschelsche

Chronik 1818, 1842, 1844. Bd. II. S. 310 — 344). Er ist der Rechten Advokat und fürtreff¬

licher I'rnetions gewesen. Es ist nn gedachter seliger Herr ?Intneru8 von Saltza anß seiner Ju¬

ristischen Gescheffte halber gereiset, und am nechsten Sonnabend anhero (nämlich nach Erfurt) an¬

gelanget und des Sonntags Morgens, als er das 63te Jahr erreichet (also anscheinend an seinem

Geburtstage) seliglich und sänftiglich von hinnen geschieden, nämlich am 8. October 1620.

Ans dem Titel der Leichenpredigt heißt es: „bei der Sepultnr deß ... Xnärsne ?1ntnsii

... zu Langen Saltza, Welcher ... daselbst in die Kirche Lt. EreAorü zur Erde bestattet worden.

Durch VI. Vlodsstinum Wsdnmnnnm, Pfarrer und Lsniorein deß Evangelischen Vlinistsrn, Mioo-

loAMö und Hebraeno linZuns Drotessorern daselbst." Sprachlich wäre also unter daselbst Langen¬

salza zu verstehen, gemeint aber ist Erfurt. Dies ergiebt nicht nur der mitgetheilte Schlußsatz,

sondern auch die Datirnng unter der Widmung an die Wittwe: IXliüot den 1. December Xnno

1620, sowie der Umstand, baß Wedmann Pfarrer in Erfurt an der Kaufmannskirchc war (Motsch-

mann, Xrkorllin litsrnta, Fortsetzung V. S. 631 ff.). Auch ist Andreas nicht in den vollständig

vorhandenen Todtenregistern in Langensalza eingetragen. Endlich hat es in Langensalza nie eine

Kirche Lt. di-gAorü gegeben, wohl aber in Erfurt eine Kirche Lt. HkorZi, deren Thurm und

Kirchhof noch vorhanden ist. Ein Leichenstein ist jedoch nicht zu ermitteln.

Wie unter den Artikeln Salomon Plathener (IV. 6. Xo. 11. Z.) und Gnenther Heinrich

(V. 7.) zu ersehen, wird der in Rede stehende Andreas als deren Vetter bezeichnet. Ein Schreiben

von 1598 hat er: Andreas Plathner unterschrieben.

ö"
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Er war Besitzer :
der jetzigen Archidiakonatswohnungin der Boruklauengasse(jetzt Bornklagengasse), da¬

mals eines mit Weinschankberechtignng versehenen Hanses unter dem Namen der Amtsschenke. Das
Stadtarchiv in Langensalza enthält drei Lehn- und Schutzbriefe für den Amtsschreiber Andreas
Plathner, von den Churfürsten Christian I. vom 30. Mai 1588, Christian II. vom 4. Januar
1604 und Johann Georg I. vom 25. Juli 1612. Ein Lehnbrief vom 18. August 1646 nennt
unter den gewesenen Besitzern Andreas Platt nern zu Salza. Das Flurbuch vom Jahre 1661
tc>I. 491 bezeichnet ein Freihaus in der Bornklauengasse, eine Scheuren neben dem Hinterhause
und eine wüste Hofestädt an der Bornklauengassenecken neben dem Heimbackhause als huonckam
Herrn Andreas Plathners Eigenthum, desgleichen ein Extract aus den Steuer-Schock-Anschlä¬
gen in den beim Rathhause befindlichen Akten, signirt 0. H. I. idlo. 109. toi. 9 ss^. Gveschcl
Hentscheltsche Chronik Bd. 2. S. 267. Bd. 3. S. 329 — 337.

2. Das Joachimsthal (die alte Homeierei, Hofmeierei) war wohl auch sein Eigenthnm.
Denn in der gedachten Chronik Bd. 2. S. 271 und Bd. 3. S. 149 und 267 wird erwähnt: das
Joachimsthal, seit 1600 des Freisaß ^.ncirsns Dlatnevs Eigenthnm, und eine Nohrschehandschrift¬
liche Chronik in Langensalza bemerkt, daß dies Hans, wahrscheinlichfrüher ein Burgsitz einiger
Herren vom Adel, bis ins Jahr 1646 in der Steuer den Namen des P la tn e r i sche n Hauses
gehabt habe.

Beide Häuser brannten 1711 total nieder, I. o. Bd. 3. S. 417. Bd. 4. S. 14 und Aus¬
kunft des Kreisrichters Bertram.

V. I). Hl'tititih, Sohn von Heinrich (IV. 2.), nach Zeitfnchs juris ?ruotious. Vor-
aussätzlich ist er der in den Kirchenbüchern von Langensalzamehrfach, überall ohne nähere Bezeich¬
nung, 1616 und 1619 mit dem Beisatz: „in der Salzgasse" und 1625 mit dem Beisatz: „der
Advokat" vorkommende Heinrich Plattner, Platner, Platener, Plathener. Heinrich Platt¬
ners Braut Marie wird als Pathin aufgeführt 1602 am 10. Februar. Heinrich Plateners Weib
wird begraben 1626 am 19. November. In demselben Jahre starben sieben Kinder desselben und
überhaupt gegen 1000 Personen an einer Seuche. Bis zum Jahre 1633 findet er selbst sich nicht
unter den Gestorbenen, auch noch einige Jahre später nicht, er ist also entweder später oder aus¬
wärts gestorben.

Kinder von ihm werden als getauft und begraben erwähnt:
VI. u. II II stielt 8 slllailtltUS, getauft am 8. December 1602; von ihm später;
VI. d. Anna Calstltitlta, getauft am 2. August 1604;
VI. o. Allna, getauft am 8. September 1605;
VI. ct. 8(kststait, begraben am 8. Januar 1610;
VI. e. Iastaitltvs Ittilisaus, getauft am 6. Deeember 1608, begraben Heinrich

Plathners Sohn Haus am 11. December 1626;
VI. I. Mttilha, getauft am 16. December 1609, begraben am 1. December 1626;
VI. A. Zill ist Iii'Ii, getauft am 24. December 1610, begraben am 16. November 1626;
VI. st. Cstitsttlta ZstlllsstaleNlt, getauft am 22. Mai 1613.
VI. i. Iusttltit, getauft am 27. August 1614 (Pathin Justina Eva, Andreas Plat-

ners Weib), begraben am 13. December 1626;
VI. Ii. Postamtes ZeitiliUS, getauft am 21. Mai 1616, begraben am 13. De¬

cember 1626;
VI. 1. Elisa st eist, getauft am 25. Juni 1619, begraben am 1. December 1626;

IN. Altita chfliieultltn, getauft am 1. Februar 1621;

J^I. n. Zitaria Zliaststateila, getauft am 27. December 1625, begraben am 9. De¬
cember 1626.
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VI. 3,. Illtstl'eos Mkl'liltllS, Sohn von Heinrich (V. d.), getauft am 8. December

1602, im Kirchenbuch als Platener, 77c>turius ?nd1iou5 und Amtschreiber, 1634 und 1636 als

Kämmerer erwähnt, einmal, 1631 am 27. März, als Dr. bezeichnet, copulirt am 20. Mai 1628

mit Marie Poppe, Herrn M. Imäovioi Poppens (1626 und 1629 Bürgermeisters in Langen¬

salza) Tochter. Seine Kinder sind:

VII.^3. 1Illk)10t15 üukloo it »5, getauft am 10. Juni 1629; am 14. November 1659

wird Herr Andreas Ludowig Plattner, herrlicher Wertherscher Verwalter zu

Froudorf (bei Sömmerda), copulirt mit Margaretha Juliana Wagner.

VII. d. Thl'istiniUlS Heinrich, getauft am 14. Januar 1631;

VII. e. llrchllilnes Hueillhor, getauft am 24. August 1634; Pathe war Guen-

ther Platener.

VII. ä. CyristiaitUS Thilo, getauft am 15. December 1636;

VII. 6. Iohniines Heorstk, getauft am 21. März 1638; Pathe war Joh. G.

Hertzogh.

Andreas Martinus wurde begraben am 18. Juni 1639.

Bezüglich seiner ist außerdem Folgendes ermittelt.

In der Goeschel Hentschelschen Chronik Bd. 3. steht im Verzeichniß sämmtlicher Raths¬

personen :

1634. Andreas Martin Plattner ... Rathswegen, S. 171.

1637. Balthasar Schmalkald und Andreas Martin Platner, Kämmerer; Andreas

Martin Platner ... Ratswegen, S. 172,

und in der Reihenfolge der Kämmerer: Andreas Martin Platner seit 1637, gestorben

16. Juni 1639. S. 178.

Die handschriftliche Nohrsche Chronik ergänzt diese Notizen durch die Zusätze: Vaterland:

Langensalza; Steuerschreiber, si alt 36V2 Jahr.

In Bezug auf die Pappenheimfche Plünderung, beginnend am 17. October 1632, erwähnt

die Goeschel Hentschelfchc Chronik Bd. 3:

a. eine Plündcrungsverlustanzeige; darin steht: 285 st. 10 Gr. Hr. Andreas Martin

Plathner inol. 3 Pferde, S. 71;

d. eine städtische Schuldverschreibung über ein geleistetes Darlehn (ohne Angabe des Da¬

tums), darin steht unter den Rathsverwandten: Andreas Martin Platner, S. 61;

0. Schenkung zweier großer silberner ganz vergüldeter Kelche an die Marktkirche als Er¬

satz für erlittenen Verlust von den vier Kämmerern Balthasar Schmalkalden, Andreas

Martin Platner , zwei Rathsgliedern, Stadtschreiber und Kammerschreiber im-

Jahre 1636, S. 140.

Von der Familie Plathner in Langensalza scheint nach mir gemachten Mittheilungen noch

in neuerer Zeit Nachkommenschaft vorhanden gewesen zu sein. Bis zum Jahre 1633 habe ich aus

den Kirchenbüchern genaue Auszüge fertigen lassen.





Dr. Salomon Plathener
und

die Concordienformel.





Nachforschungen in Mühlhausen, namentlich in dem dortigen Rathsarchiv, würden

gewiß mancherlei zu Tage fördern, was für die Familie von Interesse ist. Dieselben in nächster

Zeit vorzunehmen, ist mir jedoch nicht möglich. Dagegen habe ich eine mehrtägige Anwesenheit in

Mühlhausen dazu benutzt, alle mir bis dahin bekannten Spuren zu verfolgen und unter Anleitung

des Stadtraths Or. Schweineberg das Rathsarchiv zu durchmustern, wobei ich, soweit die Kürze

der Zeit es gestattete, das, was sich ermitteln ließ, ermittelt habe; nur eine in den Repertorien

erwähnte Notiz bezüglich eines Guenther Andreas Plathner ließ sich nicht auffinden. Ich habe

auch probeweise mehrfache Notizen des Huebnerschen Stammbaumes mit den Quellen im Archiv

verglichen und beide übereinstimmend gefunden.

IV. 6. 8llIo>NitIl, Sohn von Andreas (III. 2.), wie er selbst, das testimouium uati-

Vitalis von Salomon (VI. 5.) und die Leichenrede Guenther Heinrichs bestätigen.

1. Nach dem bezüglich seiner Brüder Tileman, Martin und Caspar Bemerkten ist er vor-

aussätzlich zwischen 1510 und 1550, und nach einer von ihm selbst abgegebenen Erklärung (vergl.

dio. 10. a.), welche schließen läßt, daß er 1567 (nämlich mit 21 Jahren) majorenn geworden,

wahrscheinlich 1516 geboren.

2. Salomon hat die Schule in Jlfeldt besucht. Dies ergiebt: Orbis torras partium

susoiuota explieatio, .... Ülisbaele disaullro. Dipsias. ^,uuo 1586. Neander nennt nämlich

dort die virus eruclitos, bonos st nostri stucliosos, czui in ssbola Iltsullsusi ciillissrunt pista-

tsm, IinAuas st littsras. et praeesptorem vsnsrari, amors eomplseti st bens ipsi prsoari et

vommoclis ejus lastari nou llesinunt, und zwar zunächst den: llobannes Rbalius Ülellisus rsi-

pubtioae Kortbusa, über welchen er sich ausführlich lobend ausläßt. Dann fährt er fort: Ilt

vero ipss lliiiieit in Iltbllla litsras ma^no oum sueesssu et praeesptorsm suum in amors at-

czus ssrmone babere nunezuam llesiit, ita ex saclsm multi ejus similes nostra opsra usi nostri-

c^us amantss prolliere. Intsr innumsros alios nennt er: Lalomon ?1atnsrus Ltolbsr-

Asnsis Impsrialis Vlulbusas A^nclieus. Dullovieus Lrauntsts -Iuris utriusAus

Oostorss.

3. In der Anlage einer Stolbergschen Prozeßschrift vom Jahre 1599 wird erwähnt, daß

Salomon von der löblichen Herrschaft in und außerhalb Deutschlands zum Studieren gehalten und

verlegt worden, und in der Guenther Heinrichschen Leichenrede, daß Salomon in Frankreich unter

dem berühmten lluriseousulto llaeob Oujaeio ... in Oootorsm promoviret, und Chr. Fr. sagt:

Salomon hat zu Valeuos in Frankreich unter dem berühmten Oujaeio sich der Rechte beflissen

und ist von ihm zum Doctor derselben creiret worden, ging aber kurz vor der Parisischen Blnt-

hochzeit mit dem großen Rechtsgelehrten Hottoman wiederum in Deutschland. Letztere Angabe ist

nicht ganz richtig. Denn in llao. VuAU.sti Rbuaui Ilistoriarum sui tsmporis Romus tertius

(Doulliui exeurli euravit Lamuel Luolrls^ 1733) wird lib. Dil. S. 112 bezüglich der Ermor-
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düngen der Protestanten in Louises berichtet und dabei erwähnt: Xianeisens Hotomunnus et

IIuZo Oonsllus, <gui jus eivils in ill-e oivitnte prolltsbnntur, äisoipuloruin suornm uo piae-

oipus dermnnoruin ops prnssenti psrisnlc» erepti sunt; auch Hottoinann spricht in Krnneisei Hot-

inanni Oxsru, denevus 1599, im dritten Bande von den Gefahren seiner Flucht aus LonoZes,

ohne jedoch seiner Errettung durch deutsche Studenten zu erwähnen sin der xrasRtio zur donso-

Intio e Laoils litis eis). Bezüglich Valsnos in der Oauplnns, woselbst im Allgemeinen Ermor¬

dungen nicht vorgekommen find, berichtet Dllunnus S, 144: XcmnuIIi tarnen Valentine LsAalan-

noruin intsi-fseti. Von Boni-Zes begab sich Hottoman nach Genf. Wann und wo Salomen mit

Hottoman zusammengetroffen, ist nicht ermittelt, namentlich auch nicht, ob er ihn nach Genf be¬

gleitet hat. Es läßt sich daher auch nicht sagen, ob eine Aeußernng Hottomanns in einem Briefe

d. cl. den. 9. Kal. Osesmlz. 1573 : dsrmnni «gucxgus inodestissime se Aerunt: et nostra eon-

sustudins ae tamiliaritats vioti minus jam a nostra saoramsntaria alrlrorrent. sVeansissi st

dokmnnis Hottomannorum spistolas. ^.mstelasdami 1700. spistala XXXIII.) direct auch auf

ihn zu beziehen ist, sein Aufenthalt in Frankreich und Ilmgang mit Hottomann mag aber wohl

dazu beigetragen haben, daß eine freiere Richtung des Geistes, welcher auch schon sein Oheim,

Dr. Tileman, zugeneigt gewesen zu sein scheint, bei ihm zu festerer Ausbildung gelangte, s Bezüg¬

lich des am 9. October 1601, vornämlich wohl wegen des ihm zur Last gelegten O^pto-Oslvinis-

mus, Hingerichteten Kanzlers Krell mag Aehnliches der Fall gewesen sein. Derselbe giebt an: Im

Jahre 1577, als ich meiner Promotion wegen Frankreich bereiste und von Valence nach Genf kam,

hörte ich bei Beza eine Vorlesung über Kindertaufe (Oeetienem publienm de iutäutium kmptismo).

So weit ich mich erinnern kann, habe ich ihn ein einziges Mal bei dem Juristen Hottomann ge¬

sehen. Bd. I. S. 47 des später zu erwähnenden Werks von Richard.)

4. Salomon war zunächst Gräflich Stolbergscher Rath. Rothmaler nennt auf Grund der

aus dem Archiv erhaltenen Verzeichnisse unter den Cantzlern, Direktoren und Rüthen S. 453:

Dr. Salomon Platner 1575, ihm folgt Zeitfuchs, setzt jedoch unrichtig das Jahr 1596 hinzu.

Bestätigung finden diese Angaben in Folgendem. In einer Stolbergschen Prozeßschrift von 1599

wird von Salomon gesagt, daß er „der Herrschaft Stolberg Ltipendnrius vnd Rath gewesen,"

in einem von ihm selbst entworfenen Schreiben vom 26. October 1596 kommt vor, „daß derselbe

gleichwol sich bisher gegen Jme (den Grafen Johann von Stolberg) in viel wege dienstwertig

vnd dermaßen bezeigt, daß er mit Jme jederzeit wol zufrieden gewesen," und er selbst äußerte,

wie berichtet wird: „so hette er vmb seine G. (den Grafen Stolberg) vnd die gantze Herrschaft

Stolberg auch ein besseres verschuldt." (Vergl. Xc>. 10. u. und d.)

Auch das Concept eines Schreibens ohne Datum im Stolbcrger Rathsarchiv ergiebt seine

Anwesenheit in Stolberg, denn es heißt darin, daß „Dr. Lulomcm plattner in kesselers behau-

sung gebrawet."

5. Nach Chr. Fr. hat Salomon anfangs als Hofgerichtsadvokat in Jena gestanden. Eine

eigene Erklärung desselben bestätigt dies bezüglich des Jahres 1575 (vergl. Xo. 12.). In diesem

Jahre scheint er also von Stolberg nach Jena gezogen zu sein.

In einem Schreiben ohne Datum, Unterschrift und Adresse in den Sondershäuser Akten

kommt vor, daß O. Platenern in Jena etliche Margscheffel die Zeit seines Lebens sollen ver¬

schrieben sein, dieselben empfange er von etlichen in Roßla und Bennungen.

Im Herbst 1573 siedelte er nach Mühlhansen über.

Das Copialbuch des Raths von Mühlhausen enthält ein Schreiben des Raths vom

13. September 1578 an Dr. Plathener, welches erwähnt, daß derselbe ersucht habe: „daß drei

geschirre den 15. llujus gegen Jhena gewißlichen Einkommen vnd E. A. Hausrath vnd Bücher auf¬

laden vnd anhero fahren mochten," mit dem Bemerken, daß sie die drei Geschirre abgefertigt hätten,

und ein weiteres Schreiben vom 7. October 1578 des Inhalts, sie hätten den Fuhrmann abgefertigt,



wegen seines Anzuges möge Salomon 2 oder 3 Tage vorher anzeigen oder möglichst selbst kommen,
um sich wegen der Wohnung mit ihm zu benehmen.

6. Nack) Vorstehendem ist die Angabe, „Dr. Samuel Plattner" sei 1575 Syndikus
in Mnhlhausen geworden saus einer schriftlichen:Beschreibung von Mühlhausen von Sellmann,
Th, I., 1794, toi. 40 in Altenbnrgs TopographischeBeschreibungder Stadt Mühlhansen, 1824,
S. 313 übergegangen) nicht richtig, dagegen bestätigt sich im Wesentlichendie Notiz von Chr. Fr.,
Salomon sei 1578 Syndicus geworden. Eine im Nathsarchiv unter 57o. 11. des Stephanschen
Verzeichnisses befindliche Chronik: Etliche ^.lltlczuitatss, alte Geschichte und Historien, die Kayser-
liche Reichs Stadt Mnhlhausen anlangend, aus Büchern zusammengetragen, sagt genauer S. 37:
„D. Kalomall Blatuor Stadtschreiber ^4o. 1578, K^nckious 1579/° und diese Angabe scheint richtig
zu sein. Denn in den „lücmsulta et Dsereta Nriplieis Kenatus" finden sich Protokolle von Sa-
lomons Hand in der Zeit vom 19. November 1578 bis 1. December 1579 und in den „Dsorsta
Leuntus" vom 10. December 1578 bis 3. Mai 1579. In seinem noch zu erwähnendenAbschied
vom Jahre 1587 wird gesagt, er sei „Neun Jahr lang" Syndikus gewesen.

Die Anstellung als Syndikus muß zunächst nur für einen kurzen Zeitraum erfolgt sein.
Denn das Convolut II. 6. 57a. 2. b. enthält den Originalrevers Salomons vom „Tage des hei¬
ligen Clenzes Erhebunge" 1581 über seine „anderweit" erfolgte Bestallung zum Syndikus „aufs
sechs Jhar lang."

Der Revers nebst Bestallung entspricht in seiner Fassung dem später mitzuteilenden Re¬
vers über seine Anstellung als Kanzler in Sondershausen. Daher will ich hier nur angeben: Sa¬
lomon erhielt als Besoldung: „die sechs Jhar vber und ein halbes Jhar besonder Zwei Hundert
Gulden in Gelde, In ein und zwanzig Groschen vor einenn gülden gerechnett," „nemlich alle
quartall des Jhars fnnffzig gülden," jährlich „acht ekln Lundisch Thnch zur Kleidung oder acht
Thaler darfnr, Item achtzehen Mulhausiscbe malder Korn, desgleichen zwanzig scbock schritt, vnd
zwanzig scbock reißig Holz," „freye Wohnung," „vnd zwcen freye Brantage, deren einenn zwischen
Martini vnd Weihnachten», den andern zwischen Ostern vnd Pfingsten vor sich selbst zu brauen
oder durch andere brauen zu lassenn."

Es war ihm „auß sonderlicher zuneignnge vndt günstigen: willen, so wir zu Ihme tra¬
gen," nachgelassen, „daß ehr denen vom adell vfs dem lande vnd andern außwerttigen leutten, die
seines dinstes begeren, mitt schreiben», setzen vnd redenn rettig sein möge," doch nicht „In denen
fachen, so vnscre Burgere vnd vnderthanen wider vns haben," ausgenommen „es belange denn
Ihnen, die seinen oder Jemandes aus seiner Freundschaft." Ohne Erlaubniß beider regierender
Rathsmeister durfte er sich in seinen oder fremden Sachen nicht außerhalb der Stadt in fremde
Oerter begeben.

Jedem Theile war vorbehalten, ein Vierteljahr vor Ablauf der sechs Jahre zu kündigen.
Zu den AmtsgeschäftenSalomons scheint auch die Bearbeitung der Neligionsangelegen-

heiten gehört zu haben.
In den sehr unvollständig vorhandenen ^ota UsIiZionis habe ich gefunden:
a. in denen von 1579 das auf Pergament geschriebene undatirte Concept eines Schreibens

des Magistrats zu Mühlhansen an de» Superintendenten Sellneckerzu Leipzig und den Churfürst-
lichen Rath Hans von Lindenaw, worin der Magistrat sich bereit erklärt, die Concordienformelzu
unterschreiben;die letzten Worte des Couceptes sind von Salomon geschrieben;

1>. in denen von 1580 ein paar von Salomon geschriebene Concepte von Schreiben.
Auch die Chroniken gedenken seiner bei Gelegenheit religiöser und kirchlicher Angelegenheiten.
Ein Fall wird urkundlich erwähnt im : DroAvammn, in c;uo oolltinötur Bars ciuarta 57ar-

rationis bwtoricms cks ?roAro8SU mimstorii evanAslioi in socckesia mulbumua, von I). 'lob.
^.ckolpb Krobmus. 1712.



Darin wird S. 34 eine Niederschrift des Superintendenten l^l. «seb. Starke mitgctheilt,

also lautend:

„Den 1. September anno 1581, als wir eben im Mnistsrio zusammen waren, ist von

E, und Wohlweiscn Naht durch den achtbaren und hochgelahrten Herrn Lalomon Platnern 31 II.

Dootorem und der Stadt L^udiorcrn, beneben Herrn Barthel Feigenspann und Herrn Ludwig

Lamhardt uns angezeigt, wie E. Naht aus bedencklichen Ursachen für gut christlich und nützlich er¬

achte, daß hinsürder in Mangel eines Kirchendieners, innen und außen dieser Stadt unter ihrem

Gerichte, wo ein ander an dessen Stelle gerufen würde, der noch nicht ordinioet, derselbe nicht solle

an fremde Orte zur Ordination verschickt, sondern von den ^Iini8tris unser Stadt und Kirchen

auf fürhergehende exninination nach Apostolischem Gebrauch ordiniret und zum heiligen Predigt¬

amt bestätiget werden." Die Geistlichen hätten sich damit „einmüthig" einverstanden erklärt.

Ein anderer Fall wird berichtet in einer im Rathsarchiv in Mühlhausen unter Xo. 12.

des Stephanschen Verzeichnisses befindlichen schriftlichen Chronik: Etliche ^nticzuitates, alte Ge¬

schichte und Historien, die Kayserliche Reichs-Stadt Mühlhausen anlangend, aus etlichen alten Ollro-

niois zusammengetragen durch Christian Thomas ao. 1727. Es heißt dort toi. 728 :

^.nuo 1586 d. 8. 9br. wurden alle Pfarrer von außer und in der Stadt durch die Diener

EE. und Wohlw. Raths beschieden, daß sie nach geendigter Predigt auf dem Nathhause erscheinen

sollten von wegen der vorstehenden Oonörmation eines neuen erwählten Lrcz>sr!ntev deuten, kamen

dero halben alle zur Predigt in Lt. Llasü Kirche zusammen, und wurden eben die Worte Dauli

?InI. 3. erkläret: Folget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie Ihr uns

habt zum Fürbilde. Nach gehaltener Predigt gingen sie insgesambt aufs Nathhauß. Als sie aufs

Rathhauß kamen, waren die Herren Lsniorsn mit Den 6 Bürgermeistern beysammen: Da fieng der

Herr L)'udic:us I). Laloruou Dlatllnev an zu reden: Wie nach dem Christlichen Abschied kev. viri

lVI. Lskastian Starcken, Lnpsrintsndentsn Kens insriti, auch nach dem gemeinen Gebet zu Gott

umb eine tüchtige Person zu solchem Ambt, Herr lVI. Dmdoviczus Uslinkcddns von den Herrn

Eltesten durch Gottes Schickung erwehlet were, berief ihn auch und ooutti-urii'ts ihn von Raths und

der Christlichen Gemeine wegen zu solchem Ambte, darin er ihm Kirchen und Schulen, bepde auser

und in der Stadt solle theuer und treulich lassen befohlen sein, daß Gottes Wort in beiden rein

und treulich ohne alle sorru^tslsn der Augsburgischen Oonts8sion gemäß gelehret, auch im 31!-

nisterio durch unärgerliches Leben dem gemeinen Volk gut Exempel geben werde. In solchem

Ambte sollten ihm alle Mnistri Ileslssias st Lsllolas gebürlichen gehorsam leisten.

Die Quelle dieser Erzählung habe ich nicht ermittelt, wahrscheinlich ist es eine alte Chronik.

Das Aufzeichnen dessen, was Salomon damals gesprochen, deutet darauf, daß in der Rede

irgend etwas Bemerkenswerthes gesunden wurde. Ich vermuthe, daß dies die Nicht-Erwähnung

der tormula oonoordias war und die Mahnung: daß Gottes Wort in beiden rein und treulich

ohue alle oorrnptelen der Augsburgischen Oonkession gemäß gelehret werde. Der spätere Confliet

Salomons in Sondershausen ging nämlich wesentlich hervor aus der Verwerfung der kornnda son-

eordiae und ein ähnlicher Confliet scheint auch in Mühlhansen eingetreten zu sein.

Chr. Fr. sagt zwar, 1588 habe Salomon als Syndikus resignirt, indem er von denen

Grafen Schwarzburg zum Kanzler berufen ward, und in dem „Abschied Oootor Lalcnnon Dlatts-

neos heißt es: „daß derselbe nach vorscheinung der darin (in der Bestallung) bestimmpten Jhare von

vnß guttwillig vnd dankbarlich Erlassen worden", in der Chronik von Thomas ist aber kc>I. 688

zu den Worten: ,,^o. 1578 ist Dr. Platner L^ndiens worden", nachträglich noch eine Zeile einge¬

schrieben: „aber er ließ sich mercken, daß er calvinisch wolt werden, ward er entsetzt."

Die Quelle dieser Notiz vermag ich zwar nicht anzugeben, die Notiz scheint aber insofern

richtig zn sein, als nach ihr in der religiösen Ansicht Salomons der Grund zu seiner Ent¬

setzung lag.
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Außer dem später noch Mitzuteilenden sprechen für die Richtigkeit dieser Anname fol¬
gende Umstände.

Die Betheiligung Salomons an den damals (wie die von mir eingesehenen Quellen im
Archiv ergeben) mehrfach erlassenen Anordnungen des Magistrats in Religionsangelegenheitenkonnte
ihm leicht Widersacher erwecken. Vielleicht gab die vorstehend gedachte Rede Salomons denselben
willkommenenAnlaß, seine Rechtglänbigkeitzu verdächtigen.

Erwiesenermaßenrichtig ist die Angabe, Solomon sei entsetzt worden. In dem Convolut
Ick. 6. ckio. 2. k. befindet sich ein eigenhändiges mit seinem Siegel verschlossengewesenes Schreiben
mit der Adresse: Dem Burgermeister Metern znnberantwortten (derselbe war nach dem Albuin
Kenutorum 1587 Bürgermeister). Dasselbe lautet:

Lieber Geneckter eß hat meine hausfrawe alß die sich wenig versehen daß man mich so
schimpfflich vndt urplötzlichohne alle schnldt vndt vrsache entnrlaubcn sollte den Bran-
tag, welcher nun mehr Michaelß geleistet werden soll vor deßen wie mehr geschehen
vorsaget vndt weggelaßcnn Bitte derowegen mich zu bescheiden, ob mir denselben
brauen zulaßenn vorgnnstigett werden könne. Darnach ich mich zu achten.

S. Plathener D. inp>p>.
Es ist ferner anzunehmen, daß Solomon nicht wegen seines amtlichenoder sittlichen Ver¬

haltens entlassen wurde,
Es befindet sich nämlich im Notulbnch cks nunc» 156?—96 tol. 376 der „Abschied Dootor

Lulomon Dlutteusrs", datirt: Freitags nach Michaelis ^.nno 87. Darin wird bescheinigt,„daß
vorgenandter ck)r. die Zeit Ehr allster in vnser Bestallung gewesensich derselben gemeß In seinem
beuholenenambt vndt dienst getreneß vleißeß sonsten auch gegen vnß vndt menniglich allster Erbar,
auffrichtig vnd vnvorwerflichErzeiget vnd vorhalten."

Dieser Abschied ist zwar durchstrichen und daneben ist vermerkt: „hatt die nicht bekommen",
allein diese Cassirung des bereits gefertigten Abschiedes scheint ans besondererVeranlassung hervor¬
gegangen zu sein.

Darauf läßt eine (Korrespondenz schließen, welche sich in dem Convolut Ick. 6. 2. b.
und in dem Copialbnch 1583—89 toi. 366 v. , 311 v., 321, 321, 329 befindet.

Unterm 27. Juni 1588 fordert nämlich der Magistrat, Solomon solle unverzüglich die
Replik in der Bnrgschen Sache in ihre Canzlei fertigen, erinnert ihn unterm 8. September,
wendet sich dann unterm 17. October an die Gräflich SchwarzbnrgischenRäthe zu Sondershansen
mit dem Ersuchen, demselben anzubefehlen, die Replik unverzüglich zu schicken, und wiederholt dies
Gesuch unterm 26. November.

In diesem und einem späteren Schreiben vom 11. December behauptet der Magistrat,
Dr. Plathener habe die Replik zerrissen und sich mündlich und schriftlich verpflichtet, dieselbe uck
unter zu beschaffen. Im Schreiben vom 26. November heißt es namentlich: „Wir vermercken aber
vnd spuren, daß der Man aus geschöpftem vbermnthigem widdersin gegen vns damit vmbgehett,
daß ehr vnß durch sein surEnthaltung der zerlegten Dsplioschrift, die er deßwegen vnbedechtlich
zerrissen, an lengst obliegenderVerfolgung hindern vndt also derselben gegen die Stadt Burgk
habende rechtfertignng, die er ohn daß vorschlenft,Im Grunde verlustig machen wolle."

Aus dem Antwortschreibender SchwarzbnrgischenRäthe vom 25. November ergiebt sich:
Das Schreiben vom 26. November war dem Bastian von Germcrnn von dem Boten übergeben
worden mit der Vermeidung, daß er es ihm allein zustellen solle. Weil aber dieser bei Anwesen¬
heit des Kanzlers (Dr. Platheners) sich zu dessen Eröffnung nicht für berechtigthielt, „ohne daß
Ich auch ans des Botten anzeigen Inn Präsentirung Eures fchreibensvnd angezeigtter mündlicher
Vermeidung genugsam vermercken können, wohin diese Dinge gemeintt vnd anslauffen wollen",
hatte er dasselbe dem Kanzler übergeben. Der Kanzler aber nebst den Räthen hatten von dem-



selben „mit nicht weniger Befremdung" Kenntniß genommen, und der Kanzler hatte erklärt, „daß
er sich diesmal der fachen dergestalt äußern wolle", und den Räthen freistelle,was sie thun wollten.

Die Auslassung Salomons ist nicht vorhanden, dagegen führen die Räthe an, derselbe
habe ihnen mitgetheilt: Er habe der gefordertenReplik halber nicht allein dermaßen, daß sie (der
Magistrat) seine Unschuld zu spüren, berichtet, sondern anch Anleitung gegeben, wie sie ohne son¬
derliche Mühe sich derselben zu erholen. Ans das letzte Schreiben habe er ihnen mündlich erklärt,
daß er, ungeachtet er dazu nicht schuldig sei, in seinem Namen an den Kanzler zu Halle, Or
Merkbachen,schreiben, und ihnen zum besten diese Mühe wohl anwenden wolle, daß ihnen die Re¬
plik durch wahrhaftige Abschrift communicirt werde. Dem sei er auch vor einigen Tagen nach¬
gekommen. Hieraus sei zu ersehen, daß von Uebermuth und Widdersiun keine Rede sein könne,
sondern „daß dies eine von Euch leutthen gesuchte zunöttigung sein müßte", zc.

Die Räthe sprechen demnächstihre Ansicht dahin aus: „Darneben wir gleichwol vor vns
selbst aus allen vmbstendenänderst nicht schließen können, denn das er crafft seines berichts vndt
erbiettens den fachen allenthalben genug gethann, vndt daß demnach diß alles nur für eine zunötti¬
gung vndt Verkleinerungseiner ^.ntlloritnet, glimpfs vndt gutten nahmens zuuorstehen vnd zu
achten sein wolte, denn das es aus genügsamen Vrsachen Herofließen könte."

Der Magistrat seinerseits erklärt sich im Schreiben vom 11. December zwar mit dem,
was Or. Plathener nun gethan, zufrieden, lehnt jedoch den ihn gemachten Vorwurf ab, indem er
hervorhebt, Or. Plathener habe sie mit seinem oft wiederholten Erbieten umgeführt, und die Re¬
plik die letzten drei Jahre seines Syndikats unbeantwortet gelassen.

Inwieweit die gegenseitigen Vorwürfe begründet sind, läßt sich nicht entscheiden, so viel
aber kann wohl angenommen werden, daß dem Or. Plathener eine böse Absicht untergelegt wird,
die er nie gehabt hat, was denn allerdings daraus deutet, daß der von den Räthen in Sonders¬
hausen dem Magistrat gemachte Vorwurf nicht ohne allen Grund war.

7. Nach Chr. Fr. wurde Salomen 1588 von den Grafen Schwarzburg zum Kanzler nach
S onde rshausen berufen. Die bald zu erwähnenden ^.ora Kalomoms kNatlmsri oto. und die Akten
in Soudershausen enthalten:

a. Abschrift des nachstehenden Reverses und Bestallungsbriefes:
Ich Sa lomen Plathuer beider Rechten Oootor, hirmit vnnd Crafft dieses briefes

thue kund vnd bekenne, Nachdem die Wohlgeborne vnnd Edle Herrenn, Herr Gunther, vnnd Herr
Antonius Heinrich, Gebruedere, der Vier Grasten des Reichs, Granenn zue Schwartzburgk, Herren
zue Arnstadt. Sonderßhausen, Leuttenberg, Lohra vnnd Clettenbergk, ineine gnedige Herrenn, heute
Dato mich zu II. Gg. Cantzler vnnd Rath vff Zwölf Jhar, bestalt vnnd angenommen, Besage
vnnd Inhalts des darueber gefertigten, vnnd mir einbehendigtennbestallungsbriefes, welcher von
Wortteu zue Worttenn also lauttet:

Wir Günther vnnd Antonius Heinrich gebruedere, der Vier Grafen des Reichs
Graue n zu e Schwartzburgk, Herren zue Arnstadt Sonderßhausen Leutenbergk, Lohra vnd Kletten-
bergk, Bekennen vnnd thun kunth hirmit, vnnd In diesem nnsernn offenen briefc, Nachdem die
WolgebornneHerr Johann vnnd Herr Antonius, Gebrüdere Grauenn zue Oldenburg! vnnd Del¬
menhorst, Hern zue Jeuer vnnd Kniphausenn, Vnsere Freundliche liebe Vetternn vnnd Vormunde,
vorruckter zeit, vnnd Im abgelauffenen acht vnnd achtzigsten Jare, Inn tragender J.J. L.L. Vor¬
mundschaft dem Hochgelarten Vnsernn liebenn getreuem: Salomon Plathnern, beider Rechten
Doctorn, anhero zum Cantzler bestell, angenommen vnnd vorordnet, vnd dann nun die zeit vnnd
Jhare, so er zue J.J. L.L. sich Inn dienst verpflichtet, fast herumb, vnnd auf Osternn schirst
künftig Ire entschaft erreichen», das demnach wir Jneun Inn ansehunge seiner bißhcr geleisteten
getreueuu fleißigen dienste, vnd aus andernn bewegendem!vrsachen mehr noch eine anzahlt Jhar
bey vuns vnnd Inn solchem: dienste zu bleiben::, vnnd zu beharren, guedig anlangen::, vnnd be-
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handeln» laßenn, auch darauf, vnnd seinn vndertheniges einwilligen», zue vnserm Cantzler vnnd

Rath zwölf Jhar langk, die nechsten nach gebung dieses Briefes folgende, aufgenommen, vnd be¬

stalt haben, Nemenn auf vnnd bestallen Jhnn hirmit vnnd Craft dieses Brieffes also, vnnd der-

gestaldt, das er die Cantzley vnnd alle dorein gehörige Persohnn vnnd Sachenn, wie bisher also

auch hinfurtan, mit allem getreuem vleis vnnd bescheidenheit, seines besten Vormagens vnnd Vor-

steudnns, vorwesenn, Regierenn vnnd vorrichtenn, vnnd Inn denn sonderlich der durch weilaude

vnsernn Herren Vateruu sehligeu gedechtnus bestettigtenn, vnnd am 19. Gatalzris Knno 79. pu-

klioirten Cantzleiordnuuge sdarbey wir es denn noch zur Zeit wenden lassen) nachgehen» vnnd nicht

allein» derselben» vor seine Persohn sich genieß bezeigen», sondern auch darob, vnnd an seinn,

vnnd vnnachlessig vorfuegen solle, darmit solcher ordenunge auch von» denn andernn Cantzley vor-

wanthenn, vnnd allenn, so darmit begriffen». In allen» Iren» Artickelnn, vnnd Satzungen»,

strecklich gelebt, vnnd gehorsamlich nachgegangen» werde, Vber das, soll ermelter vnnser Cantzler

Insonderheit vnnsere am key. Cammergerichte vnnd Obernhofgerichte zne Leipzigk vnnd anderswo

anhangendenn Rechtssachen», vnnd die wir künftig, als klegere oder beklagte, bekommen möchten,

Ime mit allenn treuenn vleis benholen vnnd angelegen» seinn lassenn, vnnd dieselbe souiel ann

Jme, vnnd Immer mnglich, zne gueter Endtschaft befordernn, vnd also wahren, darmit vnns,

vnnd vnsernn brnedernn zue Nachteill Inn denselben» Ja nichts vorlasset, oder durch vharleßigkeit

vorabsenmet werden» möge, So soll er auch Jnu andernn vnsernn, vnd vnsernn Freundlichen»

liebenn Bruedern In zue zeiten vorsallendenn sachenn sich mit Rathenn, Reden», schreiben, Rei¬

ten» vnnd wie es die notturft erfordern mag, vnnd wird, gehorsamlich vnnd guetwilligk gebrauchen

lassenn, Vnd was er also die zeit seines wehrenden» diensts Inn vnsernn vnnd der Herrschaft

fachen erfahren» wird, seinn lebenlang, vnnd bis Inn seine gruben, heimlich haltenn, vnnd vnnß,

vnnsernn Brnedern vnnd der Herrschaft zue nachteill, nicht offenbaren», In keinem wege, als er

dann vnnß hierueber vnnd vber alles das, so abgeschrieben stehet, In treuen gelobt vnnd einenn

leiblichen« Eydt zne Gott geschworen hat, solches alles vnnd Jedes besonders treulich vnnd vfrich-

tigk zu halten, zu thunn vnnd zne nolnziehen, vnnd Jngemeinn, vnns getreue, hold, vnnd ge-

wcrtigk zuseinn, vnnsernn schaden zne wehrenn, frommenn vnnd bestes zue werben» vnnd alles zu-

thun», was ein getreuer diener seinem Herrenn znthunn, zue leisten» schuldigst vnnd Pflichtigk Ist.

Dargegen wollen vnnd sollen wir Ime zu ergetzlichkeit solcher seiner dienfte, vnnd darmit

er derselbigenn desto besser gewartten, vnnd zue kommen möge, die zwölf Jhar vber, vnnd ein

Jedes Jhar besonder, aus vnserm ambt Sondershaußenn, liefern, ausrichtenn vnnd reichen lassenn,

Zwei hundert gülden ann Gelde, vier Marckscheffel wcitzen, vier marckscheffell Rocken,

Sieben Marckscheffell Gerstenn, zwene Marckscheffell Hasser, zwene Marckscheffell Hopfenn, zwene

Marckscheffell Arbeißenn, eine Tonne Votier, eine halbe Tonne Keße, sodann wöchentlichen»

einenn Taler zue Kostgelde, Item mehr einen Ceutner Carppenn, ein» Rinnd, vier kuchenschaffe,

drey schweine, dreyßigk malder holtz, so vss vnsernn Kosten gehauen, vnnd mit vnnsernn pferdcnn

Jme zue Haus gefuhret werden sollen, Item einen acker Pfaffenholtz am stehen, sott er selbst hauen,

vnnd Heimschaffenn laßenn, Item zwölf Eymer wein vnnd auf Jhnenn vnnd seinen diener Sommer

vnnd Winterkleydunge, vnnd soll dis seinn Jhar vf Ostern schirst künftig ann: vnnd osternn darnach

vber cinn Jhar wiederumb aus vnnd angehen», vnd die vorschriebene besoldunge ann gelde, frncht

vnnd sonsten zue gewöhnlicher zeit unvorzuglich gereicht vnnd gegeben werden, Wir solleun vnnd

wollen» auch Jnenn mit einer freyenn behausunge, dieselbe vor sich vnnd die seinen zubewohnen,

desgleichenn vnnd so oft er Inn vnnsernn vnnd der Herschaft fachen Reisen muß: mit nothwen-

diger fuhr, vnnd zehrnnge der gebnr, vnud seinem stände gemes vorsehen« lassenn, Vnnd dieser

seiner dienfte halben zur gebur, vnnd soweit vnns von» Rechtswegen oblieget, gegen Jedermennig-

lich zuschutzen, zuuortheidigenn vnnd zuehandthabenn, vnnd hirmit vnnd Craft dieses vnnsers be-

stallungsbriefes, vorheißen, vnnd vorpflicht gemacht haben, hier Innen arglist, vnnd alle gevherde
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gentzlich ausgeschlossen», Zue vrkunde haben wir diesen» bestallnngsbrief mit eigner Hand unterschrie¬
ben, vnnd vnnsernn Grefflichen Petzschaften befestiget, — Geschehen» vnnd gebenn nach Christi
vnnserS Herren vnnd einigen Erlösers geburt, Im Ein Tausend Fünfhundert vnnd vier vnnd
NeunzigstenJare am Sontage Jnuocavit p.

Als gerede vnnd vorspreche demnach Ich obgenannter Salomen Plathner der Rechtenn
Oootor bey denn gelubdenn vnnd Eyde, so Ich II. GG. wirklich gethann, vnnd zne vor ge¬
schworen habe, alles das, was der vorgeschriebene bestallnngsbrief Inn sich heldt vnnd ausweiset,
stedt, vheste, vnnd vnuorbrnchlichzuhaltenn, vnnd zue volnziehcnn, vnnd II. GG. vnnd der
Herrschaftnach dem vormogenn, das vnnser lieber Got darreichen»,vnnd soweit seine Gotliche All¬
macht mich gesund, vnnd bey Lebenn fristen» vnnd erhalten» wirdt, getreulich,sieißigk vnnd willigk
zndiencn, sonder arge gevherde, Vnnd des zue vrkunde habe ich meinn gewohnlich Petzschaft zue
Ende dieser schrift getrucket, vnnd dieselbe mit eigner Hand vnterschriebenn. — Geschehen vnnd ge¬
geben Montags nach dem Sontage Jnuocavit, als man zahlte nach Christi vnnsers Herren vnnd
Erlösers geburt Ein Tausend Fünfhundert, vnnd darnach vier vnnd Neuntzigk.

ill,c>ec> LiAilli.
Salomon Plathener O. urzzp.

L. b. Gedachte Akten enthalten ferner Abschrift des nackstehenden Lehnbriefes:
Wir Gunther vnd Antonius Heinrich gebruder, der Viergraffen des Reichs, Grauen zu

Schwartzburg, Hern zu Arnstad Sonderßhausen, Leuttenberg, Lohra vnd Clettenbergk, Bekennen
vor nnß vnsere Erben vnd Nachkommen,das wir haben, angesehen die getreuen vleißigen Dinste,
welche vns vnd den Wolgebornen vnsern FreundlichenLieben Brüdern der hochgelarte vnser Rath,
Cantzler vnd lieber getreuer Salomon Plathener beider Rechten Doctor bißher in viel Wege nützlich

gethan, vnd nun hinfortan ferner laut unseres ihm gegebenen Bestallnngs Briefs vnd seines
darauff außgeantworteten Revers wol vnd williglichen thun mag vnd soll, vnd Verwegen mit guter
Vorbetrachtunge wolbedachtenmnth, zeitigen Rath vnd rechten wissen Ihme vnd seinen Kindern
Söhnen vnd Töchtern vnd derselbigen Erben diese hernach vorzeichnete Guther vnd Zinse, welche
nach absterben Florian von Greussens seligen der herrschafft eröffnet vnd heimgefallen als mit
namen Einen freyen Hof, vier Hüffe Landes vnd zwanzig Acker greserei vnd Weiden zu Kutz-
leben, den Teich vnd Weingarten der Jordan genanndt mitt ihrem vmbfang vor der Stad Weis-
sensehc gelegen, drizehn Schilling Burgkzins bei dem Rath daselbst, zwey Erfurter Malder Weitzen,
Zwene Marckscheffel rocken vnd vierzig groschen an gelde zu Kindelbrucken, achtt Scheffel Hoppen,
Sieben scheffel Hafer, vierd halb gerste, Siebenzehn Michelshuner vnd einen gülden, Nenn
groschen zwehne Pfennige an gelde zu Greussen vnd Clingen, Eilftehalb gense, drey vnd zwanzig
Michaelshuener vnd einen gülden funffzehn groschen anderthalb Pfennige zu Kröbern, vier scheffel
korn, achtzehn Scheffel gersten, vier scheffel Hafer, vier Michaelshnner vnd einen groschen zehn Pfen¬
nige an Gelde zu Trebra, einen Acker Brennholz alle Jar iherlich in der Hainleiten, vnd der
Ober Spirischen Theilmaß vnd dan an Stad der fnnffzig acker holz vnd der Holzmarckim Croll
sdie wir außgezogenvnd vns vorbehalten haben) achtzehn Malder Bnchenscheidholz, welche ihm vnd
seinen Erben durch vnsern Forstmeisteriherlich zu bequemer zeitt vnd an gelegenen orten angewiesen
vnd gegen abstattunge des hauber Lohns vss sein vncosten heim zuschaffen gefolgett werden sollen,
Erb vnd eigenthumblichgegeben vndt zu einem rechten Erblehen geliehen haben», geben vnd leihen
ihme vnd seinen mittbeschriebenensolches alles hiermit vnd in Crafft dieses Briefes also vnd der-
gestaldt das Er vnd seine Kinder vnd Erben nun hinfuro dieselbigenvon vnß, vnsern Freund¬
lichen Lieben Brüdern, vnsern vnd I. I. L. Ld. Erben zu rechten Erblehen haben, besitzen ge¬
nießen vnd nach ihrem besten Nutzen vnd gebrauchen vnd dargegeu vns zu rechtem Erbzins iher-
lichen vnd iedes Jhars besonders vff den Tag Michaelis Einen goltgnlden oder sieben vnd zwanzig
Fursten'groschen davorreichen vnd geben auch denen Lehnen so offt die zu Falle kommen, volge
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thun sollen treulich sonder geferde. Vnd nachdeme die vorbenandten Guther vnd Zinse dem Wol-

gebornen vnserem Freundlichen Lieben Vettern, Graf Wilhelmen zu Schwartzburgk zur Helfste zu¬

stehen vnd wir mit S, Ld. dieselben, wie den hergegen S. Ld, mit vns den lnttichenrodischen

Lehnsfall zu theilen schuldigt, So verpflichten wir vns hiermit vnd crafft dieses Briefes, vor vns,

vnsere Erben vnd Nachkommen, daß wir wolgedachtem vnsern Vettern derwegen gebührliche Er-

stattnnge thun, vnd also vnserm Cantzler vnd seinen Erben die benandten guter vnd zinse, zu-

sambt dem Brenn vnd Scheidholze vor S, Lbd. vnd menniglichs anspräche gcwehren vnd Ihr be-

kantlicher Lehnherr sein wollen vnd sollen.

Mehr haben wir dem obbenandten vnserm Rath Cantzler vnd lieben getreuen vnd seinen

Kindern vnd derselbigen Erben auch die Erbezinse welche nach absterben Paul Mucken vns vnd

wolgedachten vnsern Freundlichen Lieben Brüdern heimgangen vnd in vnserm dorff Obern Spira

laut des ihm auf vnsern Bevhel, auß vnserm Ambt sondershausen zugestellten Erbregisters jerlich

gefalln vnd anffkommen in gleichen erb- und eigenthumblichen gegeben vnd zu einem rechten Erb¬

lehn gelihen, die den er vnd seine Erben ebenmeßig von vns vnsern Freundlichen Lieben Brüdern

vnd vnsern vnd I. I. L. Ld. Erben hinfuhro zu rechtem Erblehen haben vnd tragen auch davon

vnd zu bekenntniß der Lehen jerlich aufs Michaelis einen halben gülden Müntz in berurt vnser

Ambt Sondershausen geben vnd reichen, auch mit empfahung der Lehn wie oben berurt sich halten

vnd erzeigen sollen, Gevehrde vnd arge List außgeschlossen.

Zu vrknnd haben wir vber solche Gabe vnd Belehnung diesen Brief verfertigen, vnd vnter

vnsern anhengenden Gräfflichen Ring Pettschaften vnserm Cantzler zustellen lassen, auch zu mehrer

bekrefftigunge denselben mit eigener Hand unterschrieben. Geschehen vnd gegeben Montags nach

Invoouvit Nach Christi vnsers Herrn vnd einigen Erlösers geburt in dem eintausend funsfhundert

vnd darnach dem vier vnd neunzigsten Jahre.

Der Werth des Lehns wird Seitens des Grafen Antonius Heinrich 1599 dahin angegeben:

„so sich vsf etliche 1990 fl. erstreckt", und in einem vom Oberanfseher und Rath Christoph Zenge

geferiigten Entwurf zu einer von Or. Plathener zu vollziehenden Vcrpsändungsurknnde vom 2. Ja¬

nuar 1599 wird bezüglich des Pfandobjekts, der Zinsen zu Kindelbrück und Ober-Spira, bemerkt,

daß dasselbe nach landüblicher Taxe über 1209 fl. nicht austrage.

lieber die äußeren Verhältnisse des Or. Plathener ergeben die Akten noch:

Außer der ihm durch die Bestallung überwiesenen Wohnung besaß Or. Plathener im Jahre

1598 in Sondershansen im Hause des Schössers zu Clingen, Nieolans Wangemann, eine für seine

Kinder gemiethete Wohnung.

In Grossen-Furra hatte er von denen von Rüxleben ein Gut gekauft, zu dessen Bezalung

er sich laut Schuldscheins vom 1. Januar 1594 von Christoph Zenge 1999 Gulden („den Gulden

zu 21 fürstengroschen gezehlet") geborgt hatte. Davou waren am 2. Januar 1599 nach einem

Schreiben des Zenge an Graf Antonius Heinrich vom 39. Juni 1599 die Zinsen für 2 Jahre mit

129 fl. rückständig.

8. Chr. Fr. sagt, Salomon habe im Namen der Grasen Schwarzbnrg den Sächsischen

Kreisprobationstag besucht. Nach Mittheilung des Directors des Hauptstaatsarchivs in Dresden,

Ministerialraths v. Weber, soll damit ein Obersächsischer Kreistag gemeint sein, ans welchem Münz¬

probationen Statt fanden. Ich habe sämmtliche in gedachtem Archiv befindliche Akten, die Ober¬

sächsischen Kreisprobationstage in den Jahren 1588 bis 1597 inolnsivs betreffend, genau durch¬

sehen lassen. Als Resultat hat sich ergeben, daß allerdings diese Kreisprobationstage, abgehalten

in Frankfurt a. O., Zerbst, Jüterbog?, Leipzig und Wittenberg, von den Grafen Schwarzburg be¬

schickt worden, auch die Bevollmächtigten in den Akten genannt sind, darunter aber der Namen

des vr. Plathener nicht vorkommt. Nur bezüglich der 1596 zu Wittenberg und Leipzig abgehal¬

tenen Kreisprobationstage enthalten die Akten keine Vollmachten und es lassen sich auch sonst die
3
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Bevollmächtigtennicht ersehen. Ob noch cmderswo dergleichen Kreisprobationstage abgehalten wor¬
den sind, worüber im gedachten Archiv keine Akten vorhanden sind, ist nicht bekannt. Hiernach
muß, da an der Nichtigkeit der Angaben von Chr. Fr. wohl nicht zu zweifeln ist, die Sache als
unaufgeklärt angesehen werden.

Bezüglich der nun darzustellenden Ereignisse habe ich in Büchern nur einzelne, aber un¬
richtige Angaben gefunden. Den wahren Sachverhalt ergeben die nachstehenden5 Volumina. Ak¬
ten, nämlich:

1. Die in der Gothacr Bibliothek befindlichen,Coä. Clmrt. X. Xo. 271. bezeichneten:
Xoin Lnlomonis Vlntlrireri, onnosllnrü, t'ormulnm oonooräins rsii-
dentis. (mm VI8L. Dsntüslii trnnslatn in bibliotlrsonm (lotlmmrm VIOOCXIV

(oder VI?). Teichel war Superintendent in Arnstadt und starb 1685 (densalvAin st
OIiorvArapins. von VI. Johann Friedrich Treiber. 1718. S. 73.).

2. Folgende in dem fürstlichenArchiv zu Sondershausen befindliche Akten, bezeichnet:
n. I). Lnlomon Platners Er^pto Llnlvinismnm betr. n. 1596, ans 7 Fo¬

lien bestehend.
b. (Xotn) I)r. Lnlomo Platnern (betr.) (1591 — 98) (1609), aus 22 Fo¬

lien bestehend. Die eingeklammertenStellen sind Znsätze späterer Zeit,
s. In einem starken Volumen:

Xotn O. Lnlomon Vlntnsrs o/n Vgh. Grafs Xntoni Heinrichen zue
Schw. vnd Hon stein (1597 —1601), mit dem Beisatz: luit onnosllnrins Xrn-
stnä., aus 96 Folien bestehend, und
Or. Lnlomon ?Intlrsnsrn o/n V. G. H. Grafs Xntoni Heinrichen zu
Schwarbnrg vndt Honstein, aus 187 Folien bestehend.

6. In einem starken Volumen:
Or. Lnlomon klntner o/n. Vgh. Grafs Xntoni Heinrichen zu Schwarz¬
burgk vnd Hon stein (1602—1609), ans 217 Folien bestehend, und
Beweißartickell D. Knlomon ?lntensrs erben, rsnssnmsntss o/n Vgl).
Grafs Xntoni Heinrichen zu Schwarzburgk vnd Honstein. 1608, aus
186 Folien bestehend.

Die unter 1. und 2. o. und ä. gedachten Akten sind schon frühzeitig als zu einander ge¬
hörig bezeichnet worden. Das erste Blatt der unter 1. gedachtenAkten führt nämlich die Auf¬
schrift: Urthels frag In Sachen I). knlomou Vlntnsrn betreffend. Darüber steht der Buchstabe
X. und darunter der Vermerk: V. 258. läntt. In entsprechender Weise sind die unter 2. o. und ä.
gedachten Akten mit L. 0. O. und IZ. bezeichnet.

Außerdem befanden sich im Dresdner Hauptstaatsarchiv bis 183? folgende Aktenstücke,
welche aber an das Appellationsgerichtzu Naumburg abgegebenund dort in Folge Verfügung vom
15. August 1838 cassirt worden sind, nämlich:

1. Xo. 1839. Lolrrvar?1>ui'A.O. Lnlomou ?1ntnsr o/n Änthoni Heinrich zu Schwarz¬
burg, 1 Vol. ä. n. 1598, wegen Entsetzung seines Dienstes und anderer unglimpflicher
Handlungen.

2. Xo. 1841. Lolrrvni'sIzrrrA. X. Knlomon ?lntnsr o/n Anthonins Heinrich Grafen zu
Schwarzburg, 1 Vol. äs 1599, nur aus einigen Blättern bestehend, wegen Abfolgung
der hinterständigen 18 Malter Bnchenscheite, ingl. der Kindelbrückschen Frucht und
Geldzinsen und anderer erblich verschriebener. Güternutzung.

3. Xo. 1842. Lolrrvur^durA. I). Lnlomon Vlatnsr o/n Anthoni Heinrich Grafen zu
Schwarzburg und Christoph Zengen, gewesenen Oberaufseher zu Sondershausen, 1 Vol.
äs 1599, wegen Vertretung und Schadloshaltung.



4. Xo. 1844. D. Laloinon Dlatner o/a Anthoni Gras Wilhelms zu

Schwarzburg und Dons., 1 Vol. 6s 1600, wegen Amtsentsetzung und einiger anderer

Zuspräche.

Die Vernichtung dieser Akten ist deshalb von geringerer Erheblichkeit, weil sich ihr Inhalt

im Wesentlichen aus den in Sondershausen befindlichen Akten entnehmen läßt. Die cassirten Akten

waren nämlich die Akten des Oberhofgerichts zu Leipzig, die Sondershäuser aber die Partei-Akten

der Grafen Schwarzburg. Ich werde durch die Bezeichnung Vota 1. 2. 3. 4. angeben, inwieweit

die verschiedenen Prozesse in den cassirten Akten verhandelt wurden.

Die anderweit noch vorhandenen Akten sind unter Xo. 10. und 12. erwähnt.

9. Die Concordieuformel.

Bezüglich der damaligen Neligionsstreitigkeitcn und Verfolgung der sogenannten Krypto-

Calvinisten oder Philippisten verweise ich auf Schlossers Weltgeschichte Bd. 14. S. 50 ff., und be¬

schränke mich auf Mittheilung des Inhalts der Akte».

Graf Antonius Heinrich von Schwarzbnrg erzählt in einem unter Xo. 11. näher zu erwähnen¬

den Schreiben vom 6. Januar 1598 : Nach dem Ableben seines Vaters (derselbe, Johann Guenther,

starb 1586) habe er und sein Bruder Guenther sich angelegen sein lassen, daß in ihrer Grafschaft

Gottes allein seelig machendes Wort rein und lauter nach göttlicher heiliger Schrift, denen drei

Lz-mdolis, Augsburgischer unverfälschter Dontsssion, derselben VzooloZia, Schmalkaldischen Artikeln,

Catechismo Lutheri und der tormnla oonoorllias, wie bei Lebzeiten seines Vaters geschehen, also

auch fernerhin gelehrct und gepredigt, sodann die heilsame llustioia gefördert werden möchte. Ihr

Superintendent zu Arnstadt, VI. Friedrich Roth, habe auf Befehl eine Form der Visitation gestellt

und sie demnächst Dr. Platheners Bedenken darüber erfordert.

a. Dr. Platheners Bedenken.

Dr. Salomon Plathener hat sich über die ihm ans Erledigung dieses Befehls drohende

Gefahr keiner Täuschung hingegeben. Das von ihm eigenhändig unterschriebene, also überschriebene:

Bedencken D.

vff die durch den Superintendenten

gestellte Form der Visitation

beneben

allerhandt nothwendigem bericht

vnd erinnerunge.

Dsal. DXVI.

Ich glaube, darumb rede Ich,

Ich werde aber hart geplaget.

beginnt mit den Worten:

„Wolgeborne Grasenn, Gnedige Herren, Ich habe die durch die Luxerintendenten gestelte

Form der Visitation vorlesen», vnd weil EE. GG. daruf mein bedcncken begeren vnd erfordern»,

So will mir Pflicht vnnd gewissens halber anders nicht gebnren, Ich muß EE. GG. dasselbe

rundt vnnd richtig eröfnen, vnd mich darnon nicht znrncke zihenn noch abhalten» lassen, die gefahr,

so mir vnnd den Meinen daraus leichtlich zustehen kann, woferne vnser lieber Gott nicht sonder¬

lichen» diß werck, vnnd EE. GG. hertzen regirenn vnnd zur liebe der warheit lenckeu wirdt,

darumb dan seine gottliche Allmacht, gute vnd barmherzigkeit wol zu bitten, vnd mit waren zwing¬

lichen seufzen, ein znruff sein will."

Demnächst heißt es weiter:

„Vnd ist nun gnedige Herren zwar an deme, vnnd Ich muß selbst bekennen, das EE. GG.
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als die numehr in die Regirung treten, vnnd das Regiment vber die von vnserm lieben Gott

EG GG. vntergebene Land vnd Lenthe annemen vnnd füren sollenn, in allwege geburen wolle,

zunegst nach genomener Erbhuldigunge eine Christliche Visitation anzuordnen, vnd dahin bedacht

znsein, damit der Kirchen vnd Schuldiener lehr vnnd lcbens halber mit vleiß eigentlich erkundi-

gung genommen, do Jrsall vnnd ergernus befunden, dasselbe abgeschaft, vnnd dargegen, was heil¬

sam vnnd nützlich angeordnet vnnd also in EE. GG. land vnnd Kirchen nicht allein zur Policei

sittenn vnnd erbarkeit, Sondern auch vnd zuforderst die wäre Christliche Religion, vnd das allein

selig machende Wort Gottes, zusambt deine von Gott eingesetztem gebrauch der Sacrament rein

vnd vnuorfelscht erhaltenn, befördert vnd vf die liebe posteiitet vnnd nachkamen fortgepflantzt, vnd

gebracht werden möge."

Nun folgt eine Erörterung über das Amt eines christlichen Magistrats und Regenten. Es

wird unter Bezugname auf Bibelstellen die Pflicht des Regenten dahin angegeben, darauf zu achten:

„das in seinen gebieten vnd herschaften die vnterthanen vnnd liebe Jugcnt in Kirchen vnnd Schulen

von dem wahren Erkentnns Gottes (als darinnen eintzig vnd allein die seligkeit vnnd das ewige

leben stehet) vnd andern notwendigen Stucken Christlicher Lehr recht vnndcrwiesen, vnd darbet

nicht etwa schedliche Lootsn vnd Jrthumben eingefuret werden." Es wird dann wiederholt als

nothwendig anerkannt, daß Regenten ihr Regiment mit einer Visitation anfangen. Daran zu er¬

innern wird für nöthig erachtet, weil „zu diesen vufern zeiten fast wenig Regenten sich in deme

Jres von Gott beuohleneu ambts annemen, vnd darumb bekümmern, was in den Kirchen vnnd

Schulen Jrer Lande für eine Lehre gefuret werde". „Sie lassenn gemeiniglich vnd mehrentheils

solches vf Ire IReoloZen vnnd vonn denselben sich beredcun, wenn sie nur vf Jrer feiten stehen, so

sein sie schon der warheit also berichtet vnd gewiß, das es keines weitern nachfragens vnd forschens

in der schrift bedarf, sondern allein des beuehls, das die vnterthanen Ire Meinungc loben, vnd

annemen, welches dan sehr gefehrlich, vnnd gewißlich die größte vrsach ist, daß es jetzo allenthalben

so vbel zugehet. Und darumb so wollen EE. GG. Ja wol bedenckenn, vnd zu hertzen nemen, das

vnser lieber Gott EE. GG. in die Hoheit der Regirung erhoben, vnd nicht zu Viehhirten sondern

Menschen Hirten gesetzt hat, vnd das demnach EE. GG. nicht so fast vor denn Leib, als vor die

Seele der Unterthanen zusorgen schuldig."

Als richtige Form einer Visitation wird diejenige bezeichnet, „so zur Zeit des Königs cko-

sapstat gehalten, im 2. Buch der EIrron. am 17. oap. clar vnd vmbstendlich beschrieben wird."

Es heißt speziell: „Aber eins (sagt Christus) ist noth vnd dahin muß in diesem Visita-

tion werck voruemblich vnd allein gesehen werden, wie wir zu den fnessen des Hern Jesu sitzen,

das ist, In Schulen vnd Kirchen sein Wort vnd Sacrament rein vnnd vnuorfelscht habenu vnd

behalten mögen. Das kann nun anders vnd besser nicht geschehen, als wenn die Visitation nach

der hiroben angedeuten vnd im 2. Buch der Elloon. vorgeschriebenen Form angeordnet werde, das

nemblich die vorordnete Visitation das Gesetzbuch des Hernn mit sich habenn, das ist die prophe¬

tische vnd apostolische Schrifft vnd daruff gegrundte bewerte L^indola die einige norinam vnd

richtschnur sein lassen" u. s. w.

„Vnd wil derwegen keinesweges zu rathen sein, das EE. GG. die vor etzlichen Jaren

durch wenig parteiische VlrsoloAsn zusammen getragene, vnd folgendes vnter der beiden Churf.

Sachsen vnd Brandenburg, vnd anderer mehr der Augsburgschen Eantsssion zugethaner Fürsten

vnd Stende Namen in truck gefertigte torinulain conoorckiao pro norina annehmen vnd EE. GG.

Kirchen vnd schulen vstringen lassen sollen. Den das diß buch falsche Irrige Lehr bestetige, vnd

dargegen reine vnd rechtschaffene Lehr vnd Lehrer vordammet, vnd mit vielen oaluinuion vnd uner¬

findlichen vflagen beschweret, vnd daher nicht sein könne, eine Richtschnur vnd Regel reine vnd

Irrige Lehre zu vrtheilen vnud zuunterscheiden, das kann bei denen, die nicht durch schreckliche vor-

urthel, vnd das beschwerliche vnzeitige schreyen vnd vordammen Jrer Prediger eingenommen, son-
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dern »och liebe zur warheit haben», vnd derselben one ansehen der Person, vnd gefasten argwon
in der furcht Gottes mit begingen hertzeu vnd warer anrnffung nachforschen,leicht vnd wol aus
Gottes Wort erstatet vnnd augenscheinlich dargethan werden."

Es folgt nun eine kurze Zusammenstellung der für die Concordienformelvorgebrachten
Gründe. Dann heißt es weiter:

„So wird man auch ingleichen sich vnterstehen, Mich bei EE. GG. der lehr vnd glau-
bens halber vordechtig zumachen, der hofnung, mich dardurch in vngnad zubringen vnd gar aus¬
zuheben, Indem man vorgeben wird, es sei die tormuln oouooräias bisher von Niemanden als
von den Oalvinisten angefochten, vnd falscher Irriger Lehr beschuldigt, vnd sei also demnach auch
Ich ein Llnlvinist vnnd in EE. GG. Dienst vnd Herschaft lenger nicht zudulden."

Die einzelnen Gründe werden dahin widerlegt.
1. Das Ansehen und die Menge derer, die das Buch unterschrieben.
Daraus folge nicht, daß die Verfasser die richtige Lehre gehabt, wie aus der Kirchenge¬

schichte dargelegt wird. Wenn die Lehre nach der Menge und Anzahl der Subscribenten benrtheilt
werden sollte, so hätte man mehr Ursache, die Tridentinischeals die Bergische (die im Kloster Ber¬
gen verfaßte) Lehre für Recht zu halten. Darum liege Jedem ob, die Uebereinstimmungjener
Lehre mit den Artikeln des allgemeinen christlichen Glaubens zu prüfen. „Den das one dergleichen
Prob vnd prnfung keines Menschen(der sei auch so gelert, so ansehnlich und hochbegabet, alls er
Immer wolle) Ja auch keines engels vom Himmel lehr angenommen werden solle, desgleichen vnd
das solche Prob vnd prufunge in gemein allen vnd Jeden Menschen nicht allein in Gottes Wort
ernstlich geboten« vnd beuohlen, sondern auch zum höchsten notig, vnd so nötig sei, das auch daruff
einem Jeden vorlust vnd heil seiner fehlen seligkeit stehet, vnd endlich niemand sich, das er zn solcher
Prob vnd prufunge zu wenig, vnd nicht gelert genug, zubeclagen oder zueutschuldigen habe, das
alles bestetigt die heilige gottliche schrifft vielseitig vnd wird aus nachfolgendem bericht sich genugsam
ergeben. Wenn Gott der Herr redet, so bleibt es billig bei dem allros das ist, Er hat's
gesagt, Wenn aber Menschenreden, so heißt es, die Weissager lasset reden zweene oder drey, vnd
die andern lasset richten n. s. w.

Solche Prüfung stehe nicht blos den hohen Schulen und vornehmen Theologen zu (wie
man im Pabstthum die Leute berede, man müsse alles glauben, was die Väter und Ooncülin zu
glauben gelehrt, und wie noch heutigen Tages viele in solchem aus dem Papstthum überbliebencn
Wahn steckten, einem gemeinen Christen stehe nicht die Macht zu, von den in UsIiAion und
Glaubenssachen eingefallenenSpaltungen zu urtheilen), „sondern alle Christen ingemein habenn
diessen austrncklichen vnd in Gottes wort vielseitig wiederholtenernsten beuehl", alles zu prüfen.

Alle rechtschaffenen und reinen Lehrer hätten auch sich und ihre Lehre dem Urtheil der
Kirchen und gläubiger Christen unterworfen, wie die Bibel lehre. Es sei höchste Nothdurft, nicht
einem jeglichen Geiste zu glauben, sondern die Lehre und Lehrer zu prüfen. „Wo man nicht
Gottes Wort vnd clare helle spruche vnd zeugniß der.Schrift vor sich hat, sondern diesses oder
Jenes vornemen lehrers Meinung blos, vnd one vorgehendeprnfung zufellt vnd anhanget, da ist
kein glaube, sondern ein falscher irriger Wahn, der nicht zum leben, sondern ins vordamnus führet."
Darum thäten alle die sehr übel, die, „so wie Jtzo leider von vielen geschicht, der lieben cinfalt zum
deckmantel Ihrer faulheit vnd behelff der Unwissenheit schendlichmißbrauchen, vnd die leuthe vnd
das arme vnberichte volck bereden, man solle bei der einmal gefasten lehre vnd Meinung bleiben
vnd derselben schlecht vnd einseitig glauben", das läufst- stracks wider 8. ?nuli Befehl, alles zu
prüfen und nur das Gute zu behalten. „Was nun das vor eine lehre, die man für die gottliche
warheit rumet, vnd außrufft, vnd doch gegen die Wiedersprechernicht getrawet zuuorantworten, was
auch die vorfechter derselben vor eine gewißheit vndt grundt Jres glaubens in Gottes wort haben
müssen, wollen EE. GG. vnd alle fromme gottesfurchtigeherzen bedenckcn vnd richten. Undt muß
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man demnachwol zusehen, das man nicht nur Schlecht sondern auch recht glaube, vnd wie Lu-
therns sagt, einen reinen glauben habe, welcher one grundt der schrift nichts glaubet. Ein solcher
glaub aber wird denen gegeben, die nach dem beuehl des Hern Christi vnd dem Exempel derer zu
Beroen teglich in der schrift forschen, das ist Gottes wort fleissig vndt mit andacht lesen, hören,
in der furcht Gottes betrachten, vnd dabei zu Gott dem Hern von hertzen seufzen, das derselbe
nach seiner verheissnnge Inen den geist der warheit, des Vorstandes vndt der Weisheit geben, vnd
sie erfüllen wolle, mit erkentnus seines willens." Wo ein solcher glaube sei, dürfe man nicht vor¬
wenden, man sei zu gering und nicht gelehrt genug, um zu urtheilen, ob diese oder jene Meinung
in Gottes Wort gegründet sei, ein solches Vorwenden sei nur ein Mißtrauen in Gottes Verheißung.

„Es ist zwar nicht one, vnd wol andem, das die vorfasser des Oornzorciisnbuchs, vnd
andere, so das buch vnterschrieben, oder doch sonsten in der lehre von des Herrn Christi Person
vnd abentmal mit den Verfassern vnd Iren snibsoribsuten einer Meinung sein, dem gemeinen vnbe-
richten volck, Iren freilich nicht aus Gottes wort, sondern der blinden vernunfft hergenommenen
falschen Irrigen Wahn gar scheinbarlich vorzubringen wissen, vnd das lloo clioit ciominus, das ist,
So spricht der Herr, vor vnd vor im munde fnren, aber ein Christ, der Jme Gottes ehr vnd
seiner fehlen Seligkeit mit ernst angelegen sein, vnd derwcgen sich das grosse ansehen vnd die
Menge des beifals von dem gründe vnd einhelligkeit der schrift vnd glaubens nicht abfuren lesset,
sondern die Warheit von hertzen suchet, vnd nach dem apostolischen beuehl alles prüfet, das ist, das-
Jenige, was die Vorfasser des oonoorclisnbuchs, vnd Jr Anhang vor die reine lehr der christlichen
Kirchen au- vnd außgeben, sodann vnd was sie dargegen als widerwertig vnnd falsch vordammen,
gegen einander, vnd gegen der schrift vnd den glaubensartikeln helt, vnd in Gottesfurcht mit vleis
sxnminirst, der kan mit gottlicher Vorleihung leicht vnd wol zur erkentnus der Warheit kommen,
vnd des rechten grundes vnd Ziels nicht fehlen" u. s. w.

2. „Belaugende ferner, vnd das vors ander ingleichen mit großem schein vnd breiten
Worten vorgegeben wird, als ob die im (loimorZisubuch vorfassete Lehr der zu ende der vorrede
des buchs beneutcn Churf., Fürsten, vnd Stende gemein L^mdolum vnd glaubens bekenntniß sei,
erhelt fichs darumb in rechter Weise also, wie den auch auß der Vorrede des Buchs, (daruff Ich
mich hiermit beruffe) etzlicher maßen erscheinet vnd gnugksam zuuornemen ist, das Chur- vnd Für¬
sten den Sechs PireoloZen (welche die im Concordienbuchebegriffenen Artikel im Closter Bergen
zusammen getragen) getrawet vnd geglaubt, vnd von denselben sich bereden lassen, als ob in dem
Oonoorciisnbuche die reine gesunde lehr der Augsburgischcn (üoni'ession widerholet vnd ercleret,
vnd aus derselben, vnd zuforderst dem Wort Gottes alle falsche Irrige lehr, so nach absterbenn
Lutheri hin vnd wieder in Schulen vnd Kirchen eingeschoben!!, wiederlegt, außgesetztvnnd vor-
worffen, vnd dargegen die gottliche warheit bekennet, vnd den einseitigen frommen Hertzen richtige
erclerung vnd anleitung, wie sie vor falscher bewaret werden mochten, vorgestellt wurde, vnd das
daher auch alle, denen das buch vorgelegt worden, dasselbe mit erfreweten gemnthe vnd hertzlichcr
Dancksagungegegen Gott vor den rechten Christlichen vorstand der AugsburgischenLlontsssion, frei¬
willig, vnd mit wolbedachtem muthe vnterschrieben, vnd solches mit herz, mund, vnd Hand öffent¬
lich bezeuget hetten, welches beides aber sich im Werck vnd mit der that weit vnd viel anders
befindet. Den das die vorfasser des Ooimoräisnbuchs die Augsburgische Gontsssion mehr vorkert
den erclert, vnd es Inen nit darumb zuthun gewesenn, sie auch nicht dahin gesehen, wie die gott¬
liche warheit in Kirchen vnd Schulen rein vnd lauter behalten, vnd menniglich wider Jrthumb
vnd falsche lehre mit Gottes Wort vorwaret wurde, sondern wie sie mit Jrer bösen fache vnd
falschen Irrigen Lehre (weil clisxntiren nicht mehr helfen wollte, vnd sie befunden, das sie dadurch
Jrer Lehr vnd Sache teglich mehr abfall als beifall machten) mit gewalt durchtringen, vnd durch
das ansehenn vornemcr Heupter vnd Herrschaften!! nicht allein einen anhang vnd beifal zu wege
bringen, sondern auch dieJenigen, die sie mit gründe der warheit nicht überwinden kanten, durch
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das lzi-aelüum ssoulure, das ist, der Weltlichen Obrigkeit arm vnd gewalt deinpsen vnd vnter-
trücken mochten, Solches ist am Tage, vnd vor äugen, vnd Habens leider dieJenigen, welche ge¬
wissenshalberdie Lehr des Llcmoorclisubuchs anzunemen, vnd derselben zu sulzsoridiren sich gewei¬
gert, bisher wol erfarenn, ersarns auch noch teglich an den orthen, da die Vorfasser des Llouoor-
äionbuchs vnd Jr Anhang die Obrigkeit vnd grosse Herren eingenommen,vnd die Oberhand haben,
das sie geplagt, vorjagt, vnd biß vffs blut verfolget werden, welches denn vnser lieber Gott zu
seiner zeit wol wird richten vnd rechen, derselbe wolle inmittelst einen Jeden, den es betrift, vnd
künftig betreffen mag, gedult vnd bestendigkeit vorleihen,

Vnd wie nun aber die Chur- vnd Fürsten (welche freilich nichts höheres vnd mehr ge-
wunschct, gesucht, vnd begeret, als das die eingefallenenSpaltungen, nach der einigen richtschnur
des gottlichen Wortes entschieden, vnd der Kirchen Gottes einsmals zur ruhe geholfen werden
mochte,) in diesem stucke, vnd soviel die Lehr des Oonaorclianbuchsanlanget, durch der llllrscllvAeu
vugleichenfalschen bericht schendlich hintergangen vnd betrogen, also hat es auch ferner mit dem
gereimten Consens vnd der angegebenen freiwilligen vnterschreibung des bucbs weit eine andere ge-
legenheit, als man die hochlobliche heupter psrsuackivt vnd beredet."

Gegen die Angabe, „es sei das Oonoorckionbuch vonn allen denen es vorgelegt, mit er-
freweten gemuthe, vor den rechten ChristlichenVorstand der AngsburgischenConfessionunterschrie¬
ben," wird angeführt, daß „unter hundert Lullsoiillsuton nicht einer" „das buch vor der Zeit vnd
ehe dasselbe Inen zuunterschreibenvorgelegt, Jemals gesehenn oder gelesen, zugeschweigen, daß sie
sollenn zeit vnd gelegenheit gehabt haben, die lehre des buchs gegen die AugsburgischeOoutesmon
zuhalten vnd zu examiniren, zu dem, das sonderlichen vnter den gemeinen Kirchen vnd Schul¬
dienern Jrer viel die Augsbnrgische(lontsssicm wol die zeit Jres lebens nicht gesehen, viel we¬
niger gelesen,"

„So weis man wol, vnd ist landkundigk, was die MisoloAsn, welche das Llonoorckionbuch
gemacht, in samlung der Stimmen vnd vnterschreibungenvor einen Prozeß gehalten, vnd wie sie
beneben denen von Hofe Inen zugeordenthen politischen Rethenn im Lande hernmb gezogen, die
Kirchen vnd Schnldiener in einer Jeden Luxsrintendentz zusammen beruffen, das buch eilendes vor¬
lesen lassen, vnd sofort znunterschreiben,im Namen der Chur- vnd Fürsten beuohlen vnd vferlegt,
vnd also in deine sich ebenmeßigwie zur Zeit deS Kaisers Valsntis die ^.rriausr vnd bei Regirung
des Kaisers Vlle.ockasii sscmncli der Dut^elrianische Bischoff Oio8Ourus vnd seine Rottgesellen be¬
zeugt vnd erwiesen, nemblichen,das sie die Kirchen vnd Schuldiener durch das grosse ansehen, vnd
den gewalt vnd nachtrnck der hohen Obrigkeit geschreckt, vnd dahin getrungen, das leider Jrer viel,
vnd freilich der meiste theil aus furcht vor entnrlaubung, gefenkniß, trangksal vnd beschwerung,so
vf die Verweigerung der Ludsoription erfolgen wurde, der Lehr des buchs, so sie nur einmal hören
lassenn vnd nicht vorstanden, viel weniger nach dem beuehl 3, ?ault geprnset, mit bösem er¬
schrockenem Gewissenunterschrieben,"

C's hätten nun die Chur- und Fürsten und Stände in der Vorrede sich viermal erklärt
und betheuert, daß ihre Meinung nicht sei, eine neue Lehre anzunehmen, sondern bei der Angs¬
burgischen tücmtessiou zu bleiben. So lange daher die Uebereinstimmung des Llcmaorclisnbuchs
mit der Augsburgischentücmts.zsicm nicht erwiesen werde, könne dasselbe nicht als ein gemeines
Lzmrbolum gelten. Auch die Publikation dürfe nicht irre machen. Denn es sei „das der Ketzer
art vnd gebrauch, daß sie pflegen an grosser Hern vnd Potentaten hofenn sich bei Vornemen Man
vnd Weibes Personen zu insiuuirsn, vnd einzuschmeichelnvnd wenn sie einen zutritt erlangt, vnd
durch Ire Heuchelei die herschasteneingenommen, alsodan mit Jrer falschen Irrigen Lehr fort vnd
durchzutringenvnd darzu den Namen, das ansehen vnd den gewalt der hohen heupter vnd Obrig¬
keit schendlichzu mißbrauchen," Die Historien bezeugten aber auch, daß, wenn-die Potentaten des
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Betrugs inne worden, sie solche Hofschmeichler mit ihrer Lehre bald abzuschaffen pflegten, was auch

den Verfassern des Conoorclisnbuchs zum Theil begegnet sei.

3. Es sei kein Zweifel, daß „EE. GG. Herr Vater" sich zur Augsburgischen Conkossion

bis an sein Ende bekannt, und sei nicht zu glauben, daß derselbe jemals das Conoorckisnbnch und

dessen Lehre angenommen habe, denn derselbe habe, als ihm das Concept der Vorrede vorgelegt

worden, auf Grund der in der Vorrede viermal enthaltenen Betheuerung, daß man von der Augs-

burgischeu Contossion abzuweichen nicht gemeint, unterschrieben unter Voraussetzung der Ueberein-

stimmung mit derselben. Die Schwartzburgischen Kirchen und Schuldiener hätten das Buch nicht

unterschrieben, „ EE. GG. Herr Vater" habe nicht gewollt, daß dieselben daran gebunden sein

sollten, dabei möchten „EE. GG." es billich bewenden lassen.

Dann heißt es weiter :

„Was endlich vnd zum Beschluß meine Person anlanget, habe ich Gott sei lob vnd danck

aus 8. Paulo gelernet, daß Ich alle ssotirische Namen flihen, vnd mich wedder Paulisch noch

Apollisch, oder Kephisch, sondern nach meinem Hern Christo, als der für mich gekreuziget, vnd vf

des Name Ich getaufft, einen Christen nennen soll, wie denn auch gegen EE. GG. Ich mich

hiebevorn crcleret vnd hirmit noch rund erklcren thn, daß Ich wedder Calvinisch noch Martinisch,

sondern ein Christ vnd nach dem beuehl L. Petrus bereit bin, zu Jeder Zeit, vnd so oft es nvth,

von meinem glauben antwort vnd rechenschaft zugeben."

Auch die Brannschweigschen Theologen würden, ob sie wohl mit dem Concordienbuch (das

sie doch anfänglich approbirt und unterschrieben) nunmehr und nachdem sie des Betrugs und der

im Buche versteckten Ilbiguitaet innen geworden, allerdings nicht zufrieden und demselben oeffent-

lich widersprochen, nicht gestehen, daß sie Calvinisten seien. Man möge nach dem Spruch Nor-

tulliaus: voritas uou sx persona, seck persona ex vsritate aostiruaucla est, nicht ansehn, wer,

sondern was gegen das Couoorclisubnch geschrieben, „aber es ist leider itzo vnd zu dieser letzten

betrübten zeit gar umbgekheret" u. s. w. „Denn wie viel seindt (des gemeinen volcks zngeschweigen)

nur vnter den Kirchen vnd Schullehrern wol der, die da Calviuum vnd seine lehr zum höchsten

anfeinden, vnd vordammen, vnd dardurch, daß sie nur weidlich vf die Calvinisten lestern vnd

schelten können, ein lob vnd den rühm, das sie gut lutherisch vnd eiferige Prediger sein, zuerjagen

vormeinen, vnd vnter des doch Calviui Schriften vnd bücher wol niemals oder Je gewißlich one

vorurthel vnd gefaßten argwöhn nicht gelesen," und von Calviui und Cutlrsri Lehre gleichviel, das

ist nichts, würden zu berichten wissen, „welches denn wol eben viel geredt sein, vnd das ansehn

haben mochte, als hielte ich andere lenthe stracks vor Gense, vnd das sie sich vmb Jr ambt wenig

annemen, vnd bekümmerten, aber ich weiß vnd die erfahrung bezeuget, daß ich hierinnen die war-

heit berichte." Ebenso würden unter den politischen „auch die, so doch vor andern sich sonderlichen

herfurthun, vnd für große Zeloten vnd eiferer angesehen vnd gehalten sein wollen", „mehr nicht

zu sagen wissen, als das Ire Prediger sagen, der Calvinisten lehr sei ein greuliche schedliche Ketzerei

vnd Seelengifft." In Bezug auf ihre Lehre vom Abendmal lege^ man ihnen, wie näher angegeben

wird, gotteslästerliche Ansichten zur Last, die in ihren Schriften nicht zu finden seien. Dies führe

„ich" nicht an, um den Calvinisten das Wort zu reden, sondern damit „EE. GG." sich nicht

gegen diejenigen, welche man durch den verhaßt gemachten Namen Calvinisten verdächtigt, ohne

Erkundigung der Wahrheit verhetzen lasse. Wie man in politischen Dingen den Verklagten nicht

ungehört verdamme, so müsse man es um so mehr in Religionssachen thun, d. h. des beschuldigten

Theils Schriften und Bücher lesen. Man thue aber das gerade Gegentheil. Um nun zu sehen,

ob in „EE. GG." Herrschaften die wahre christliche Religion rein und unverfälscht erhalten werde,

möchten „EE. GG." durch fleißige Nachforschung Grund und Gewißheit erlangen, was Wahrheit

oder Jrrthum sei, um demgemäß das Nötige zu verordnen. Man werde sich vielleicht bemühen,

„EE. GG." von solchen Nachforschungen abzuhalten, weil die calvinische Lehre längst aus dem
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Wort Gottes widerlegt und verdammt sei, und solches Nachforschen zum höchsten gefährlich sei,
„Sintemal diese lehr der Vornnnft anmutig vnd so ein Subtiler gift, das dardnrch gemeine ein¬
seitige Leyen (den also pflegen die grossen Prelaten vnd geistlichen Herrn andere Christenlenthe,
nach päpstlicher art vorrechtlich zunennen) leicht intmirt, eingenommen, vnd in Jrrthumb vorfurth
werden mugen." Darauf sei zu erwidern, daß die Theologen, welche das Concordienbuchge¬
macht und unterschrieben, die, so man Calvinisten nenne, und deren Lehre nicht verdammen könn¬
ten, denn sie seien Partei, hätten sich geraume Zeit mit den Calvinisten herum gestritten, gelästert
und geschändet (die beiderseitsausgegangenen Streitschriften würde man auf etliche Lastwagennicht
legen könnenl, eine solche Verdammung könne weder in göttlichennoch weltlichen Rechten billig sein.

Sowohl das Concordienbuchals andere Streitschriften verkehrtenin schändlicher Weise die
Worte und Meinungen der Calvinisten. Das sei die Ursache, daß man die Leute abhalte, die Lehre,
so man calvinisch nenne, zu erforschen, und es dahin gebracht habe, daß der CalvinistenBücher öffentlich
feil zu haben und zu verkaufen nicht gestattet, sondern bei Strafe ernstlich verboten werde, „das
man nemlich befahret, man mochte hinter den Grund kommen vnd des Betrugs inue werden," Denn
daß es deshalb geschehe, um vor Jrrthum zu bewahren, habe bei verständigenLeuten wenig Schein
und Ansehen — denn ein Christ, der sich seine Seeligkeit mit Ernst angelegen sein lasse, der sei
vor Jrrthum wohl verwahret. Und wie reime sich das Verbiethen der Bücher mit 3. ?uuli Befehl:
Prüfet Alles u, s. w, „Soll mau nun Alles prüfen, so muß man ja auch alles lesen" u. s. w,
„Es hilft nichts, das man vorwenden vnd sagen wollte, Ey es haben die DIisoloAsn, so das Oon-
corllisubuch gemacht, vnd unterschrieben, die Llulvinische Lehr genugksam geprnfet, vnd falsch vnd
Irrig befunden vnd bleibt Verwegendarbei vnd der darauf erfolgten vordammung pillich, denn
8. ?uu1ns hat nicht den eltesten, sondern der Gemeine zu DllsssuIouiLlr, an welche er geschrieben,
in gemein benohlen, das sie alles prüfen sollen," „Vnd so man an den Papisten billich strafft,
das sie die leuthe vnd gewissen au die (Ücurcüliu vnd der Veter Oscwstu binden, wie wollen denn
diese NbsoloAsn eines solchen Primats vnd gewalts vnd dem apostolischen beuehl zuwider, vber das
Volk zu herrscheu sich aumassen, vnd warum soll mau eben an Iren Mund vnd Ire Lehre
gebunden vnd dieselbe one vorgehende Prüfung anzunemeu schuldig sein.

Ich weiß zwar wol, daS man hieraus vrsach nehmen wird, mich in den vordacht zuzihen,
als ob Ich mehr der (üulviuistsu als Lutherischen Lehre zugethan, welches Ich dan endlichen dahin
stellen muß.

Habe hiroben mich richtig erclert, darbei lasse ich es wenden vnd sage mit dem alten
Kirchenlehrer^tlmmrsio rund, das sei nicht Gottes Wort oder R-sliZioir, die von Menschen Iren
Namen empfehet. Es geburet mir vnd einem jedem Christen, dahin zu scheu, nicht was dieser oder
Jene vornemer Kirchenlehrergelert, vnd geschrieben, sondern ob das, was er gelert vnd geschrieben,
auch mit Gottes Wort, vnd denn Glanbensartikeln stimmet vnd übereinkommt, vnd also hat auch
Lutherus selbst seine Lehr vnd Bucher der Kirchen vnd aller Gläubigen Christen Oousnr unter¬
worfen vnd geboten, man wolle doch seines Namens geschweige»,vnd sich nicht lutherisch, sondern
Christen heißen, denn es sei die Lehre nicht sein, so sei er auch vor Niemandt gekreuzigt, vnd habe
8. ?uu1ris nicht leiden wollen, daß die Christen sich sollen Paulisch oder Petrisch nennen, sondern
Christen, bisher Lutherus."

Auch Luthers Namen werde gemißbraucht, indem derselbe von Christi Person und Abend¬
mal ganz anders gelehrt, als die Verfasser des Concordienbuchs.

Schließlich werden die Grafen Schwartzburg nochmals gemahnt, bevor zur Visitation
geschrittenund das Concordienbuchzur Norm genommen werde, sich der Wahrheit eigentlich und
gründlich zu erkundigen.

Iz. Der Pfarrer Goetz und der Diaconus Guenther in Sondershausen,
Daß eine mit solcher Schärfe und Entschiedenheitden Grafen Schwarzburg gegenübervon

g



ihrem Kanzler ausgesprochene Verwerfung der Concordienformel von deren Anhängern nicht still¬
schweigend hingenommen worden, ist mit Rücksicht auf die damalige Lage der Dinge anzunehmen
und wird durch den weiteren Inhalt der Akten dargethan.

Ich lasse die nächsten beiden Schriftstücke vollständig folgen, weil aus ihnen der Sach¬
verhalt und die Art und Weise, wie der Streit von jeder Seite geführt wurde, am besten zu
entnehmen ist.

O, Das eine Schriftstück, wovon das Original sich in den Sondcrshäuser Akten be¬
findet, lautet:

Wohlgeborne vndt Edle Graffen gnedige Herrenn EE. GG. seinndt vnsere vnterthenige
schuldigevnnd gehorsame Dienste jeder Zeit zuuoran, gnedige Graffen vnnd Herren, Es ist vnns
Prädicanten von gantzem Hertzen zuwieder vnd erfaren mit betrübtem gemüthe, das in EE. GG.
Herrschaft vnnd dis orths in der lieben Kirchen Christi der leidige Sathann durch EE. GG. Cantzler
D. Salomon Platner eine solche trcnnnng vnd ergcrnüß durch gefehrlichen streckt wieder vnsere
christliche vnd in Gottes wort wohlgegründteReligion und Oonlession erreget hat, müssen aber
erkennenvnd dabey bekennen, das solchs vmb vnser aller sünnde willenn der ewige Gott hierzu ver-
hengknüß gibt, der vns auch zugleich allesampt, was wir hirzu thun vnd vns vorhaltenn ivollenn,
vf die rechte Prob setzen» will, bitte» auch darbey von hertzen, der Gott aller gnadenu wolle diesen»
Mann erleuchten vnd zurechte führen, oder wo er nicht bekehrt seinn will, durch seine Allmächtige
Krafft steurenn vnd der lieben Kirchen in EE. GG. Herrschafft friede vnd ruhe geben vnd er¬
halten. ^.nasu.

Vnndt dieweil gnedige Graffen vnnd Herren EE. GG. durch EE. GG. andere verordnete
Reihe vns Predigern gnedigk auferlegenn lassen», das weil gedachter EE. GG. Cantzler gesuchet,
das inn was Artickelnn wir mit ihme nicht zufrieden sein könten, solchs schrifftlichvbergebenn
würde, wir demnach solchs schriftlich Verfasserin sollen beneben G. rssolntion, das EE. GG. ihn
D. Platnern, das er sich mit richtiger Oontsssion darauf ercleren solle, dahin geburlich halten
wollten. Ob wir nun wohl in aller vnterthenigkeitvnns erkennen, das wir in allenn Christlichen
fachen EE. GG. zu gehorsamenschuldigk,auch gerne vnnd willigk thun wollen, Wie wir in dieser
wichtigen sachenn hirmit gehorsamlich EE. solchen pnnetmin praesentiren, So müssen wir doch dabey
auch erkennen, das wir in vnser einfalt nicht finden können, das durch solche mittel viel ausgerichtet
werden soll, wir auch bisher an andern erfahren, das in gleichen osrtaminidns solcher Rroesss oft
wenigk gefruchtet, Allein damit EE. GG. gnedig an vns spüren, das wir in dieser wichtigen
sachenn so nicht vnsere Person noch privatnntz, sondern alleinn die ehr vnd lehr vnsers Erlösers
Jesu Christi anlangt vnd vnser aller seligkeit betrifft, als trewe das Liecht nicht scheuen, als haben
wir beyliegendt pnnot EE. GG. so wir aus den privat oolloHnick mit D. Salomon Platnern
eingenommen, vnterthenigk übergeben wollen», Wiewohl D. Platner solchs bey EE. GG. anzu-
bringenn sich besser solte bedacht haben, da» ihme D. Platnern sehr guth Wissens, das wir Prediger
solchs gefehrlichen Rsligionsstreits nicht vrsach vnd den Anfang nicht gemacht, sondern er selbst,
Indem er wieder vnsere ChristlicheOontession zu vnterschiedtlichen mahlen» mit ckispntiisn sich
gelegt vnd das er damit nicht zufrieden sondern einer andern Meinung sey, austrücklich hören lassenn,
verwegenihm D. Platnern Canzler billich gebürt zuerst in schrifften sich zuercleren, was er wieder
vnsere Religion mangels Hecke vnd do er einer anderen Meinung wehre fein clar vnd deutlich vor¬
zulegen vnd nach der lehr des Apostels Petri vor EE. GG. als der Kirchen» Gottes in EE. GG.
Herrschafften vonn Gott verordneten» Pflegern», sowohl als vns Predigern ohne scheue zubekennen.

Es ist die Calvinische Lehr welche er D. Platner führet genungsam vonn den vnsern
Rüeologis sowohl auch derselben irrige lehr starcke wiederlegunng öffentlich am tage vnd nicht noth-
wendigk weitleuftigk in schrifften EE. GG. vorzutragen. Eben solche lehr vnd eigentliche worte so
Oalvinus vnd seine sueoessores treiben führet er D. Platner auch, Also ist auch ohne noth vnsere
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Christliche(üontsssion weitleuftigk zuwiederholen, Es ist Gott lob vnd Danck EE. GG. gnedig
selbst vnd allen vnsern ChristlichenZuhörern Wissens vnd Werdens vns Christliche hertzcn zeugnüß
geben, das wir alle unsere Lehr vnd Predigt vff Gottes wort, Prophetische vnd Apostolische schrifftenn
gründenn vnd dabep einfeltigk bleibenn, Bernffen vns auch mit der RechtgleubigennKirchenn vf
die drep Haupt L/rndala. auch auf die Augspurgische ^.c>. 30 dem Römischen Kepser Llurolo V vonn
Rcichsstenden vberge.bene Oontsssion dieselbige^.polc>A. SchmalkaldischeArtickell vund endtliche
Ropitition derselben, als das christliche EonLorclionbuch, dem sich der Weilandt WohlgeborneEdle
vund Christliche Grafs vnd Herr, Herr Hans Günther Graf zu Schwartzburgk EE. GG. Herr
Vater Christlichen Gedechtnüs vnser auch gnediger Herr mit eigener handt unterschrieben, auf welche
(üontsssion wir auch Christlich cn-ckinirt vnd vnser jurmrnznt gethan, auch durch Gottes gnade vnnd
beystanndt seines heiligen Geistes sden wir hierumb teglich anruffenu) bey solcher lehr bis an vnser
ende, zuuerharreun gedenckenn.

Vnd eben solches ist auch vrsach gewesen des eingefallenen!! streits, den weill EE. GG.
Cantzler D. Salomon Platner in vnsern gehaltenem! predigten solchs vnsers glaubens bekentnüs
geHort, vnd wie wir dabey die gegenlehr vuserm tragenden Amt nach verworffen, daher solche lehr
vnd Christliche Bekentnüs als seinem apiuion gantz zuwieder angefochten!! mit clisputirsn beides
gegen vns vnd andere vornehmen Personen, sich darwieder gelegt vnd sich also ercleret, das er inu
vnser lehr 6s persona. Lllrristi vnd eis oosna Oomini gar nicht zufriedenn, noch mit vns einigt'
sondern allerdinnge mit oalviniseller saoramentirischer zungenn Ivieder diesen!! Artickell gestritten!!,
vnd do wir gleich eine zeit langt' geschwiegen», sonderlich als er nach der erstenn äispntatiou gleich¬
sam wolle er mit vnS einigt' seinn, mit dem munde sich vernehmen lassen, doch aber dabey nicht
geblieben!!,sondern weiter wie zuuornu mit der wiederstreitungvf einn Neues angefangen vnd sort-
getriebenu. Als haben wir vnsernn Amt vnd gewissen nach, da er unverhoffter weise sich zum
Beichtstuhl gefundeun, nicht so schlecht mit ihme zufriedenn sein können, Sondern weil er kurtz
zuuoran, gegen vns mit ckisputntion wieder visiere Christliche(üontsssion sich vernehmen lasscnn
in die Kaorists^ gefordert, der meiuunng mit ihme onus Christlich vnd gütlich zu unterreden, vnd
ob ers mit vnser (siontossion halte, oder aber nochmals darwieder wehre vnd zubleiben!! gedechte,
grunndtlich zu ersahrenn, das er aber damals das Ministerium so schimpflich vorachtet, vnd. nicht
Werth gehalten!! demselben zuerfcheiuen beuehlen wir dem rechten Richter im Himmel, welcher solchs
gewißlich zu seiner zeit richten wird.

Vnd ob wir vnsrem Amt nach, domals ihnn billich hettenn sollen abweisenn vnd zur usiso-
lution vnd oommrmicm nicht kommen lassen», So haben wir doch auS erheblichen Ursachen» so wir
EE. GG. vntertheuigk vortragen lassenn, ihn dazurnahl doch vf gewisse (üoncliticmss uclmittirt,
vnnd weil er hierdurch das er vorm gantzen Ministerin seines bekentnüß scheue getragenn die
suspitionsm noch mehr gesterckt,vnnsere hertzenn vnd gewissen» aber zum höchsten betrübt, vnnd
beschweret, also daß wir lenger nicht haben solchs erdulden vnd schweigen könnenn, als seiuudt
EE. GG. in vnterthenigkeitvorzutragen!!zulassen wir höchlich verursacht worden.

Das aber nun D. Platner noch sich so from machenn au vnserer Clage, das er Calvini-
scher lehr zugethau sey nicht begnügt, Sondern dessen» überzeugt sein will, nimbt vns mercklich
wunder, indem er wieder seinn eigenn gewissem! handelt, den er wieder unsere Christliche silontsssicm
mit Calvinischenzungen gestritten» vnd austrücklich ercleret das er mit vns in vorangeregten puucten
nicht einig, inmaßen er alle pbruses vund rede nach weise der ssormnsntirsr gefürt. Darnach
macht er solchs scheinlich genugsam wie EE. GG. selbstenn vnnd andern ehrlichen leuthenu gnedigk
vnnd gunstigk wissenns, das er wo in pulsiicüs oonaionibus nach mitbringunng des tsxtes ohne alle
Verbitterungvnnd uSsetsn die calviuische irthumb gestrafft, vnd aus Gottes wort wiederlegtwordenn,
auf das vuserm Ämbt nach aus schuldiger Pflicht wir unfern beuohlenen pfarkindernn vor irthumb
warneten vnd die vnrechte lehr sich dafür zuhütenn neben der reinen lehr vorlegen» , wie hoch doch
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dieser Man sich dessenn Ambt darwieder clagt, vnd schlechter dinge solchs weder hören kann noch
will, dadurch er ja genugsam sich selbst überweiset, das er der lehr so wir verwerffennzugetban sey.
Denn wo solchs nicht, were er sich dessen so wenig als ein ander Christlicher zuhörer verdrissen
lassenn, ja vielmehr es mit lnst hören vnd sich warnen lassen wurde, weill Predigern nicht bcuohlenn
alleinn zulehren sondern auch zuwarnen, So wird vnd kann er auch nicht leugnenn, das er sich
austrücklichenngegen vnns hören lassenn, Er wolle der torrnulas oonc.orlliae (welche den Ealvinis-
munr verdammet) nicht subscwilürsn oder inn EE, GG. Herrschasftnicht seinn, Weichs ja genung-
same vberzeugknüsse sein, wie er D, Platner wieder vnsere Christliche Eonksssion der Ealvinisolrsn
Meinung sey- Darumb es vnnötigk allererst mit vnsernn schriften ihn zuuberweisen. Ob wir nun
wohl leicht merckenn können das er solchs begert was er hierunder suchet vnd hiebevor Andern seiner
meinunng auch diß gebraucht, So trösten wir vnß doch weil die fache nicht vnser, sondern des
allmächtigen»Gottes im himmelt ist, derselbe sebst sich der anuehmenn vnd gnedige mittell geben»,
damit ihm sein vornehmen fehlen soll, vnnd do wir gleich nicht alle arAnmsnta und Worte was
in äispntationidus vorgelauffen behalten haben, So haben wir das fürnemste vnd den ssoxnrn
davon obsornirt welches mit kurtzen Worten EE. GG. hiermit wir vnterthenigk oöerirsn.

EE. GG. bitten wir hierneben in aller vnterthenigkeitEs wollen dieselbe EE. GG. diese
schwere wichtige vnnd Gottes fachen selbst gnedigk erwogen, vnd zu gemüthe führen wie nun mehr
anders nicht dann EE. GG. selbst bekentnuß ihrer Christlichen Eontsssion hierauf vor aller weldt
stehen, Als wollen demnach EE. GG. als christlicher lehr zugetban dem Cantzler zur weitlenftigkeit
nicht inclulAirsn vnnd nachstehen»Sondern ihn dahinn ihrem Christlichen hohen amt nach mit
ernst haltenn, das er sich runndt vnd richtig erclere, welcher KsliZion Lutherischeroder Calvinischer
er anhange vnnd gilt hie nicht, das er ausflucht suche, er sey weder ans Luther noch Calvinum getaufft,
das wissenn wir gar wol. Zur vnterscheidt aber der lehr vnnd vmb richtiges bekentnuß willen ist
er schuldigk wo er anders nicht derer einer davon der Sohn Gottes ^.posol^p: am 3 redet sein
will, so weder kalt noch warm auß seinem munde ausgespien, das ist verworffen sein will, .Wir
seindt auch nicht bedacht, auch nicht schuldigk mit weitleufftigkeitauf juristische setze vnd wechselnng
der schrifften vns mit ihme einzulasfenn. Vnser Religion ist offenbar, die Calvinische genungsam
wiederlegt, wir wissen nichts newes lassens bei dem bleiben was albreit am tage ist, Wer es nicht
annehmen noch sich daran kehren will, wird besorglich an dem ferner alles verloren seinn, Weil wir
auch zuvorn vnd ehe denn er sich genungsam in akkii-inativa, vnd nsAativa Welcher Religion er an-
hengigk vnd bleibe» wolle vnserm hochbeuohlenenn Ambt vnnd gewissen nach mit ihme nicht zufrie¬
den sein könnenn, weder bey der heiligen» Taufe stehen», noch zum Abendtmall des Herrn kom¬
men zulassen.

Zumaßen da» wier auch solchs von dem Herren Lnpsrintenclsntsn bevel bekommen, als
bitten EE. GG. wir in aller vnterthenigkeit EE. GG. wollen vns alls EE. GG. verordnete Pre¬
diger in vnserem beuohleuen Ampt, hirbei gnedigk schützen vnd vns wieder Gottes beuel vnd vnser
gewissen zu handeln nicht treiben», Außer der Kirchen wollen wir ihn an seinem Amt nicht hin¬
dern, Weil wir der vnterthenigenn Christlichen Hoffnung EE. GG. werden selbstenn soviel sichs
immermehr gewissennshalber vnd EE. GG. gelegenheit leiden will, gnedig bewegen vnd thnn was
Christlichvnd verantwortlich ist.

Zuletzt bitten vnd erinnern wir vnserm Ambt nach EE. GG. ganz demütigk EE. GG.
wollen sich (wie wir dan gar keinen Zweifel tragen) in dieser hochwichtigen fachen» von der Person
Elwisti vnd Lacwainsnt auf keine andere Meinung bringen noch abwenden lassen, von ihrer Christ¬
lichen vnd von jngend auf gelerneter vnd geübter KsliAion vnd bekentnüs.

Den es gehe wie es wolle, so muß man Gottes helle rlare wort viel höher achten» vnd
halten als menschen wort, So können im letzten» Todes kampff die Kations« so die Eulvinistsn
sührenn, die gewisse»» nimmermehr stillen, das man sich für Gott darauf verlassen möge, Wir sinnd



auch als wir bisher bei EE, GG. erfareun dieser tröstlichen?? Zuversicht, wie EE. GG. Herr Vater
Christlicher gedcchtnnß bey dieser lehr staudthafftig gehalten??, auch solchs EE. GG. am letzten ende
commeudirt, als werden EE. GG. dabei Christlich halten, welchs, wie es EE. GG. in Ewigkeit
nicht gerewen wirdt, also auch Gott mit gnaden und Reichem segenn zeitlich vnd ewigk solchs ver¬
gelten wird.

Der AllmächtigeGott wolle EE. GG. mit seinem heiligen Geiste begnaden das sie von
tage zu tage in erkentnüß Gottes an Weisheit vnnd verstandt zunehmen vnnd wachsen», Lang¬
wierige Gesundheit darzu verleihen vnd EE. GG. an leib vnnd seel gncdiglich erhalten EE. GG.
als vnserm gnedigen Herren vns hiermit zu gnaden vnterthenigk beuehlende. Datum denn 5 ts-
lzruarü uo. 1596.

EE. GG.
vnterthenige gehorsame

Diener am wort,
cholmnnss Döti? Pfarrer

Guntherus Seifried Diaoonus
Kimou Kram er.

Die Anlage des Schreibens mitzntheilen, hat kein Interesse.
Das folgende Schriftstück,von Dr. Plathener eigenhändig unterschrieben,lautet also: D.
Wolgeborne Grafen», Gnedige Herren, Wan die Prediger alhir die in Jrem Namen wider

mich gestelte vnd EE. GG. vorgebrachte gifftige vorleumbdungsschrifftnicht selbst mit eigener Hand
vnterschrieben,vnd sich also darzu öffentlich bekant Helten, So konnte Ich nicht glauben, das sie
dieselbe gemacht oder gestelt Helten, so gar ist doch kein sanftmnth oder einige andere anzeige eines
guten geistes darbei znspuren, sondern lauter feindseligkeit, rachgier vnd BabstlicheHoffart, also das
auch, wan Ich gleich albereit ein öffentlicher überwundenerhallßstarriger ketzer vnd gottloser Mensch
were, sie es niit exoorirsu vnd bannen nicht wol ergcr Helten machen können, Welches Ich dann
dem liebem? gctrewen Gott also in geduld muß beuehlen, der nngezweifelten gelvillen zuvorsicht,
das, wie one seinen gnedigen veterlichen willen mir hirinnen nichts begegnet, oder widerfehrt, also
auch seine gottliche allmacht, gut, vnd barmherzigkeit es dahin, vnd vf die wege ivol zu ckioiAirsu
vnd zurichten wissen werde, das mir es zum guten ooopsriren vnnd dienen müsse.

Nachdem aber gleichwol mir ehren vnd gewissenS halber geburen will, hirzn allerdina nicht
stillzuschweigen, sondern darmider einen ausfnrlichenn grundtlichen bestendigenn kegenbericht znferti-
gen, vnd darbei EE. GG. vnd derselben vnterthanen, als bei denen diese leuthe (Gott vergebe es
inen) mich, als ob Ich falscher Irriger lehr anhengig vnnd zugethan, vnd in EE. GG. land vnd
kirchen trennung vnd ergernis anzurichten?? geiueint, vordechtig, vnd zun? höchsten vorhast zumachen,
sich vnterstehen, Mein vnschnld darzustellen, solches aber in eil, wegen kurze der zeit vnd anderer
mir ainbts halber zuuorrichten teglich obligender gescheffte nicht geschehen kann, so ivill Ich Jtzo
vnd zu diese??? mahl nur allein vf etzliche vnd die vorncmstenpnncten antworten vnd bericht thun,
vnd das andere vnd vbrige zu beantworten??biß zu künftiger gelegenheit einstellen,

Vnd gehet demnach anfcngklich ?nir nicht vnbillich schinerzlichz?i ge?unthe, das diese leuthe
bald im Eingange Jrer Schrifft bei EE. GG. mich dergestalt angeben, vnd vorlestern dorfen, gleich¬
sam als ob Ich des SathanS Werckzcng, durch welchen er in der Christlichen Kirche allster trennung
vnd ergernis angerichtet,

Ich habe Gott sei lob vnd danck, vnd gebe ferner gnade, die zeit vber, vnd so lang Ich
den Hern Vormunden, vnd nnmehr auch EE. GG. vor einen vnwirdigen Rath vnd Canzler gedie¬
net, mich beides in meinem Christenthnmb vnd auch bei Vorrichtungmeiner anbenolenen ambts-
gescheffte, sowol auch in gemeinen leben??, als viel menschlicher schwachheit muglich, dermaßen, vnd
also bezeugt, vnnd vorhalten, daß Ich nicht allein bei mir, sondern auch bei andern lenthen, beides



einheimischen vnd frembden ein gut gezeugnüs, vnd den rühm (one vngeburlichenrühm znmelden)
habe, das Ich mich eines gottseligen Wandels, der vffrichtigkeit vnnd warhcit, vnd mit mennniglich
friede zuhaben, besiissenn, vnd also daher diesen leuthen vnd andern Jres schlags (doch in allewege
one ehrgeitz, vnd allein zu dem ende, meine vnschnld wieder die obberurte unmenschliche lesterung
zuretten) wol trotz bieten darf, das sie mich einiger öffentlicher sundc vnd Untugend,oder auch, das
Ich falscher Irriger lehr anhengig, mit warheit vnd auß Gottes wort vberweissen, So habe Ich
gleichwol auch die zeit vber vnd in solchem meinem dienste meines Lieben Gottes (dem sei abermals
lob und danck gesagt) veterliche assistsn? vnd hülse, wunderbarlicheregierung vnd glücklichen fort-
gang beides in pulilisis st privates irsAooiis vielseitig entpfundeu vnd erfaren, vnd stelle nun
EE, GG, vnd allen frommen hertzen zuermessen anHeim, ob vnd mit was fngem diese leuthe mich
vor des leidigen Sathans Werkzeug ausruffen dorfenn,

So stelle iu gleichen vnd vors andere Ich dahin, vnd zu Jrer vorantwortung, das sie mich
beschuldigen, Ich habe in den Kirchen Christi trennung vnd ergernis angerichtet,

Sie schreiben» selbst, vnd muffen gestehen, das zwischenmir vnd Inen oollagnia privata.
ergangen, hetten sie es nun in den tsrminis bleiben lassen, vnd sich mit mir ferner privatim unter¬
redet (wie dann ckollair (üöws der Pfarner mit gutem gewissen nicht vorneinen kan, das Ich
mich gegen Inen all amieam plneickamoollatioirsm, das ist, zu einem freundlichen glimpfflichen
gespreche erboten, das er darzn nicht vngeneigt, sich zwar mit Worten Vornemen laffenn, aber wie
nunmehr das werck vnd der Lvsntns bezeuget, im hertzen viel änderst gesinnet gewesen) so were alle
trennung vnd ergernis wol nachblieben, vnd hette vielleicht vnser lieber Gott gnad gegeben, das wir
allerseits zu einem richtigen vorstände komen weren.

Vnd lieber, wer hat doch trennung vnd ergerniß angericht? haben es nit eben diese leuthe
gethan? Semd sie nicht, wie Ich Sonnabends nach dem newen jars tage zur Vesper zeit in die
Kirche komen, vnd an meinen gewonlichen orth vnd stand neben sie getreten, sobald alle drei aus
Iren stuhlen von mir hinweg in die Kasristei gangen? haben sie nicht mich dahin zu sich erfor¬
dert, haben sie nicht daselbst vber mich rath gehalten, vnd beschlossen, wan Ich vf Ire vorfengkliche
frage Jres gefallens nicht antworten wurde, das sie mich von dem Beichtstul vnd Tisch des Hern
»beweisen wolten? haben sie nicht von solchem Iren, gemachtem beschluß mir, nachdem sie wider ans
der sakriftei in Ire stnle getreten, andeutung gethan. vnd solches alles in angesicht der domals in
der Kirchen anwesenden Personen? Ja haben sie nicht solchem nach in allen predigten vf mich ge¬
stochert, vnd sich zum höchsten bemuhet, bei EE. GG. vnd der gemeinen burgerschaft mich vorhast
zumachen, der Meinung, wenn sie durch den weg mich bei EE. GG. des dalvinismi halber in
vordacht vnd vngnad bringen konten, das es serner nicht viel clispntirsns oder vberweissens bedür¬
fen wurde, wie dan, was Jr Intent vnd Meinung dahin gericht gewesennsei, sie in vnd bei irer
überreichten schrifft frei vnuorholen, vnd mehr den überflüssigan den Tag geben,

Es hette Inen geburet, vnd sehr wol angestanden,wenn sie so bedenckens gehabt, sich mit
mir privatim ferner in gesprech einzulassen,,, das sie hetten vermöge vnd nach anleitnng der
lVlattli. 18 sap. vorgeschriebenen form vnd ordnung wider mich vorfaren, sonderlich aber diese dinge
an EE. GG. gelangen, vnd das Ich falscher Irriger lehr anhengig vnd zugcthan beweissenn, vnd
aus Gottes wort mich vberfuren sollen, Hette Ich alsodann der warheit nicht beifall geben, sondern
derselben halßstarrig wiedersprechen wollen,,, so wurden EE. GG. sich Jres ambts wol zugebrau¬
chen, vnd was dargegen zuthun vnd vorzunemen, gewust haben,,, das sie aber ehe vnnd zuuor sie
mich einiges Jrthumbs vberweissen, ja auch ehe vnd zuuor sie meine (üoutsssion vnd glaubens
Bekenntniß geHort, vnnd recht eingenomen, darzn one alle vorgehendevorwahrung monition vnd
Warnung in öffentlicher vorsamblnng der Christlichengemeine vnd vieler anwesenderPersonen nicht
allein von mir abgetreten, vnd sich gctrennet, sondern auch mich aus meinem stände vnd stnle fnr
sich in die Lasristey zu erfordern, ins examsn zu stellen,, vnd endtlich von den, Beichtstul vnd



Tisch des hernn abzuweissen, (wie das, wan Ich mich vorstelligk, aber es Inen, wie sie gewellt, nit
gemacht hette, gewißlich geschehen« were,) sich vnterstanden, das werden« (hoff Ich) EE> GG.
nicht biliichen.

So halte Ich auch, es sei keine todtsunde, ob Ich gleich vs Jr erfordern» zu Inen in die
Laoristei nicht gangen, den sie sollen wissen, das zwischen dem ambt vnd der Person ein großer
unterscheid, vnd das Ich darnmb, das Ich Jr parteilich Erkentnus cksclliuirt, das ambt nicht vor¬
achtet, auch demnach vor dem angedraueten gottlichen gewichte mich vmb soviel weniger zufnrchten
habe, sie aber mögen wol zusehen, das sie nicht einmal Gottes geeicht vnd vrthel treffet, den Ich
halte davor vnd bin gewiß, Ich sei auch einer aus denen, vonn welchen S. Paulus sagt, c^ui vos
psrturbat, juclioium suum portalüt, c^uisiguis sit.

So ist ferner vnd vors dritte ein öffentliche oalumnia vnd falsche vorleumbdung, daS sie
angeben, vnd mich mehr den einst mit falschen zeugen beschuldigen dorffen, Ich habe wieder Ire
ChristlicheGoutsssiou mit oalvinischersaoramsutirischer znnge gestritten, Ich zwar bin nicht in
abrede», das Ich vor dessen mit dem Diaoono llluutlrsro Seifried, wie dan auch demnach mit dem
Pfarncr etzlicher maßen in ein gesprech gerathen, das Ich aber darbei sx protosso (wie Ich sagen
mag) wieder Ire ooutsssiou gestritten oder auch mich jemals anstrncklich ercleret und vorlauten
lassen haben sollte, das Ich mit derselben durchaus vnd allerding nicht zufrieden, das können sie mit
gutem gewissen (dahin es Inen gestellt sein soll) nicht sagen, sondern es ist der vrsprungk vnd ansang,
wie dan auch meines theils die tuml vnd endursach solches gesprechs (Jnmassen bei künftiger meiner
upolvAm vnd grundlicher vorantwortnnge ferner vmbstendtlich angezeigt vnd ausgefuret werden soll,)
gewesen, das Ich, sonderlich den Oiaoouuiu (wie er nicht vorneinen, vnd Ich vf denn unuorhoften
kegenfall mit seiner eigenen Hand belegen vnd Inen überzeugen kan) erinnert vnd vormanet, sie
solten doch der Ealvinisten Bucher selbst lesen, sich des grundes eigentlich erkundigen, vnd nicht
dasjenige, was sie vielleicht niemals gelesen, oder Je nicht genugksam asssc^uirt, vnd vorstunden,
vf die Canzel bringen, vnd alß falsch vnd Irrig außruffen vnd verdammen. Vnd kann Ich nun
hierüber, vnd ob Ich als ein ambtsperson an dem so gar vbel gethan, EE. GG. vnd eines jeden
vorstendigeuvnparteiischenvrthel wol dulden:

Es wollen aber EE. GG. hirbei wol in acht nemen, wormit diese lenthe vmbgehenn,vnd
was Jr intsut, vnd vorgesetztes ziel sey, nemlich, das sie gern vnter dem in diesen landen fast bei
jedermann zum höchsten vorHaft gemachten namen der Ealviuisten nicht allein bei EE. GG. mir
alle auckisnts vnd gehör abschneiden, sondern auch die ordentlicheooAnitiou vnd erkentnis des
zwischen mir vnd Inen eingefallenen streits hindern vnd abwenden wollen, welches allein daraus
überflüssigabzunemen ist, das sie zu vnd bei der vbergebenenschrifft nicht begeren, das Ich mein
ooutsssion vnd glaubensbekentnnsöffentlich thun vnd an den tag geben solle, sondern strack truff
tringen, Ich solle mich erkleren, ob Ich der Ealviuischen oder Lutherischen RsIiZiou zngethan, vnd
solches bei straff des BanneS vnd der Acht, wie sie dann so vormessen sein, vnd sich vnterstehen
dorfenn, in vorweigerunge solcher erklerunge nicht allein mich vonn der gemeinschafst der heiligen
anßzuschließen, (welches gleichwol bei Inen vnd in Jrer gewalt nicht stehet) sondern auch EE. GG.
anzumuthen, das EE. GG. dasjenige, was Christlich vnd vorantwortlichenist, thun, das ist, wie sie
es meinen vnd vorstanden haben wollen, mich in EE. GG. Dinst vnd Herschaft lenger nicht
dulden sollen.

Nun habe in, vnd bei meinem der Visitation halber gestelltem vnd EE. GG. vbergebenen
bedrucken, Ich mich albereit dahin rund ercleret, das Ich wedder Ealvinisch noch Martinisch, sondern
ein Christ, vnd bereit sey, von meinem glauben jeder zeit vnd so oft es noth, antwort vnd rechen¬
schafft zu geben», Darbei lasse Ich es bleiben, vnd erclere mich hirmit nochmals endlich, das Ich
keine andere lehr vnd bkeliZion erkenne, noch anneme, als die mit der einigen Regul vnd richtschnur
des gottlichen Worts, das ist, mit den prophetischen vnd apostolischen schrifften, in wahrem eigent-



lichen vorstände warhaftig gleich stimmet vnd einhellig ist, auch von niemandes, er Heisse, wie er
wolle, einen namen haben, sondern allein von meinem Herrn Christo ein Christ genennet sein will.

Vnd Hab die Meinung gar nicht, wie diese leuthe vorgcbenn, vnd EE. GG. gerne ein¬
bilden woltenn, als ob durch diese meine erclernng ausstricht gesucht wurde, Ich bin bereit, vnd
erbiete mich, das Ich alle tage vnd stunde, mit Inen aus der schrifft vou deu streitigen Il-eli^ions
puncten ooirlsriren, vnd mich unterreden wolle, vnd darmit EE. GG. sehen vnd spuren mngen,
das dieses nicht bloße Worte, sondern mein rechter ernst, so habe Ich hiermit kurz zusammen¬
gezogen, worüber zwischen den VllsoloZsn, welche sich zu der AugsburgischenEonlessioir bekennen,
in dem Artikel von der lehr von des Herrn Christi Person vnd Abendmahl vornemblich der streit
ist, Lieben nun diese leuthe nach dem beuehl Gottes warheit vnd friede, so werden sie den von
Inen aus Gottes Wort geforderten beweis herfur bringen, Schlagen sie aber dasselbige ab, vnd
bleiben bei Jrer erclerung, das sie sich mit mir vf juristische Setze (wie sie schimpfflich vnd zu
sonderlichem llsspsot meiner prothssion schreiben)nicht einlassen wollen, so werden EE. GG. bei
sich ermessen, welches theil da? liecht schewet, vnd seiner sache mißtrawet.

Endlichen vnd zum vierten ist auch dieses ein oulrmmm vnd solche schwach, die auch einem
schlechtenpolitischen manne zu gedulden, vnd vf sich ersitzen zulassen nicht geburet, das sie mich
beschuldigen, Ich habe wider mein gewissen gehandelt, indem Ich begeret, sie sollen beweissen, das
Ich ein Llalvinist were, Ich kann zwar nicht wissen, was EE. GG. durch derselbenn rath vnd
Ambtlenthe Inen anzeigen vnd beuehlen lassen, vor mein Person aber habe Ich dergleichen beweis
niemals gefordert, so geben gleichwol auch sie selbst dadurch, das sie hiroben setzen, Inen sei vfer-
legt, schrifftlich zuiibergeben, in was artikeln sie mit mir nicht zufrieden sein kouten, soviel an Tag
vnd zuuorstehen, das Inen nicht vferlegt, zubeweissen, das Ich ein Eulvinist sei, sondern, das sie
anzeigen sollen, in was artikeln sie mit mir nicht zufrieden, vnd aus was vrsachen sie dergestalt
trennung vnd ergernis in der christlichen gemein alhir angerichtet, vnd das seind sie auch nochmals
zuthun schuldig, vnd zwar mit besserm gründe vnd vorstände den bisher noch geschehen,Den was
erstlich anlangt, daß Ich mit Inen aus den streitigen L,sliAionspnncten privatim collo^uirt, vnd
mich vnterredet, dorfen sie nicht sagen, können auch mit warheit nicht sagen, das Ich in vnd bei
solchen oolloHmis etwas erregt vnd vorgebracht, das wieder den grnnd vnd das fundamcnt vusers
allgemeinen Christlichen glaubens were, vnd ist der darum nicht baldc ein Ketzer, vnd ans der
Christlichengemein auszuschließen,der von etwas, das Jme bedencklich ist, sich mit andern vnter¬
redet, vnd seine meiuunge oue vorletzung der schrifft, oue ehrgeitz, one gezenck vnd schmebunge, vnd
one ergerniß vnd trennung bekennet, Haben sie nun Mangel au meinem bekentnis, so mögen sie es
anzeigen vnd mich ans Gottes wort (aus Gottes wortt sage ich) eines andern vnd bessern unterrichten,

So ist die andere vorgewandte vrsach allerdings unerheblich, vnd folget nicht, der Canzler
hat bedenkens, das die t'ovmnla, oonooiclius pro normu angenommen, vnnd den Schwarzburgischen
Kirchen des Sonderhausischen theils vfgetrungen werden soll, darumb ist der Canzler ein Ketzer,
vnd per oonsöHnsns, vom Beichtstul vnnd tisch des Herrn abzuweissen, den der Canzler hat dieses
seines bedenkens erhebliche, vnd in Gottes wort gegrundte vrsachen, wie dan diesselbige in obberurtem
meinem schrifftlichen bedenken in spsoio angezeigt, vnd do es begeret, ferner ausgefurt, vnd erwiesen
werden soll, Zu dem das aus dem Quedlinburgischen Eoilocguio vnd andern gctruckteu schrifften
bescheinigt werden kann, das auch die, welche der Lulvinistsn größte ^.utuKvniston vnd Widersacher
sein, mit dem Cvncordienbuchenicht zufrieden, sondern dasselbe falscher Irriger lehr öffentlich
beschuldigen.

So kann vors dritte daher, das Ich ersucht vnd begeret, man wolle doch der (mlvinistvn
bucher selbst lesen, vnd alsdann forder beweissen, Erstlichen, das sie dasjenige lehren, was man
Inen schuld giebt, vnd dan zum andern, das was sie lehren wider Gottes wort ist, vnd inmittelst
vnd bis dahin das vnzeitige schreyen vnd vordammen einstellen, Mir nichts vngeburlicheszugemessen
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werden, viel weniger aber kann dardnrch, die wieder meine Person angemaste ausschließunge aus der

Christlichen gemein salvirt oder beschönet werden.

Endlichen ist alhir nicht die frage, oder der streit, ob die wort vnd art zureden, die (wie

sie sagen) Ich führe, Oalviuisch, sondern ob sie wiever Gottes wort, vnd mit dem Fundament

vnsers allgemeinen christlichen glanbens streiten, Können sie nun dieses bewcissen, so erbiete Ich

mich noch, wie zunor, das Ich Gott die ehr, vnd der warheit beifall geben wolle, Können sie es aber

nicht erweissen, was streiten sie dann darwider, vnd warnmb rnffen sie das vor die gottliche warheit

aus, das sie aus Gottes wort nicht behaupten können.

Vnser lieber Gott wolle EE. GG. geben den geist der warheit, deS Vorstandes, vnd der

Weisheit, vnd durch denselben EE. GG. hertzen erleuchtenn vnd regiren, damit EE. GG. in dieser

wichtigen sache, welche EE. GG. vnd der vnterthanen heil vnd seligkeit betrifft, weißlich handeln,

vnd alle EE. GG. an- vnd rathschlege dohin richten, das allein Gottes ehr vnd Reich gefordert,

vnd weit außgebreitet werden möge. ^.rusu.

EE. GG.

vnterthcniger

Diener

Lalomou Plathener D. ruxp.

o. Or. Platheners Glaubensbekenntniß.

Die in vorstehendem Schreiben gedachte kurtze Darlegung lautet also:

„In den Kirchen, so sich zu der Augsbnrgischen Ooutsssiou bekennen, Ist zwischen den

DireolvAeu, vber dem Artikel vnd der Lehre von des Herren Christi Person Jtzo vornemblich der

Streit vnd die Frage.

Erstlichen, Ob die angenommene Menschliche Natur in Christo, vor deßwegen, das sie mit

dem ewigen Wort personlich vereiniget, vnd eine Person worden ist, Allmechtigk, Allwissend, allent¬

halben gegenwertigk vnd anzubeten sey,

Zum andern, Ob des Hcrnn Christi warer wesentlicher leib, welcher vor vns gegeben, oder

wie L. ?aulus sagt, gebrochen, vnndt sein Wahres Wesentliches Blut, welches vor vns zur vor¬

gebung der Sunde vergossen, in vnd mit dem Brot aus des Dieners Hand empfangen, vnd mit

dem leiblichen munde gessenn vnnd getruncken werde.

Weil nun die Prediger allhicr solches beides aktu-mireu vnd bejahenn, so will Inen obligen

vnd geburen, das sie es ans Gottes wort, vnd durch helle, klare deutliche spruche vnd zeugnns der

schlifft beweisseu vnd befestigen,

Vnterdeß hat keinen streit, vnd wird von allen theilen bekant, daß der Jungfrawen Marien

söhn, Davids söhn, des Menschen söhn, der Mensch Jesus Christus, nicht titulotsuus, das ist, mit

dem bloßen Namen, sondern warhafftig vnd mit der that, Allmechtig, Allwissend, allenthalben gegen¬

wertigk, Ja warer ewiger Gott, vnd mit dem Vater vnd heiligen Geiste uua ackoratious an¬

zurüsten sey,

Desgleichen», vnd das der Wahre, Wesentliche leib, vnd das wahre Wesentliche Blut des

Hern Christi im heiligen Abentmal, wan dasselbe nach seinem beuehl vnd vorordnung gehalten wird,

warhaftig gegenwertig, vnd nicht allein nach der krafst vnd Wirkung, sondern auch nach der Lud-

staut? vnd Wesen gessen vnd getrunken werde,

So ist auch ungleichen außer allen streit, vnd Zweifel, das der Herr Christus, Gottes vnd

Marien söhn, wahrer Gott vnd Mensch, in seinen Worten warhaftig, Ja die Wahrheit selbst, vnd

derwegen dasjenige, was er in seinem Worte vorheissen, vnd zugesagt, nicht allein warhaftig vnd

mit der that gewißlich halten vnd leisten könne, und werde, sondern auch, weil er allein weise, vnd

in Jme vorborgen liegen» alle Schede der Weißheit, den mollum, vnd die Weiße, wie er es leisten

könne, vnd wolle, wol wisse, Darvon aber ist die Frage, 10
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Ob der Herr Christus in seinem Worte vns vorheissen vnd zugesagt, das er mit seinem
menschlichen leibe, welchen er gen Himmel, Ja ober alle Himmel gefnrt, vnd zur rechten Hand seines
himlischen Vaters gesetzt, alle Tage bis an der Welt ende, vnd also vor seiner letzten Wiederkuufft
zum Gerichte, alhir vff erden vnd an allen orthern, doch unsichtbar vnd vnbegreifstich gegenwertig
sein wolle,

Desgleichenvnd das er in seinem Worte vorheissen vnd beuohlen, das sein Warer Wesent¬
licher leib, vnd sein Wares Wesentliches Blut im heiligen Abentmal, mit dem leiblichen munde,
sowohl vonn Glaublosen Heuchlern,als Gleubigen Christen gessen vnd getrunken werden solle.

Vnd muß derwegen vor allen dingen solche vorheißung vnd zusage des Hern Christi, aus
Gottes Wort richtig! bewiesen» werden, den da stehet Gottes beuehl, Nach dem Gesetz vnd zeugnuß
werden sie das nicht sagen, so werden sie die morgenröthe nicht haben, item hat jemand Weissagung,
so sei sie dem glauben ehnlich, item So jemand redet, das ers rede als Gottes wort."

Wie gründlich vr. Platheuer sich mit den in vorstehender Darlegung enthaltenen Lehren
beschäftigt hat, bezeugt ein im fürstlichen Archiv zu Gondershausen befindlichesVolumen, jetzt
bezeichnet:

Auszug aus Luther! Schriften wieder die himlischen Propheten. Ver¬
fertiget von dem gräfl. Schwarzburg. Cantzler O. Lulomo klntnsr.

Dasselbe enthält 121 Blätter in tolio und ist durchweg von vr. Plathener geschrieben;auf der
einen Hälfte jeder Seite steht der fortlaufende Auszug, auf der andern Hälfte zum Theil der
Inhalt kurz angedeutet, alles ganz eng geschrieben.

Die Ueberschrift lautet:
Xurlssr ^. N82UA aus I-ulllsri ?sämtlichen? Schrifften

vnd
IZrgllivIr deß andern Theiles wieder die heimlichen Propheten.

(Die Umwandlung des von Luther gebrauchtenWortes „himmlischen" in „heimlichen" ist
wohl eine absichtliche.)

Demnächst folgen die Ueberschriften:
lol. 14: Aum ^.näern deß Serm one s wieder die Schwarmgeister, ^.o. 26 gepredigt,
toi. 18: Xum Dritten Auszüge des Buches: daß die Worte noch feste stehen,
toi. 44: 54um Vierten Auszuge daß Bekeutniß vom Abentmal Christi.

Den Inhalt im Zusammenhange zu lesen, war mir nicht möglich, ich kann nur einzelne
Andeutungen geben, und muß der Zukunft vorbehalten, ob vielleicht einmal der Familie Bestimm¬
teres mitgetheilt werden kann.

Der Inhalt besteht im Wesentlichen in Auszügenaus den gedachtenWerken Luthers.
Ueberall werden die bezüglichen Folien citirt und die angezogenen Stellen entweder wörtlich oder
nach ihrem Sinne wiedergegeben. Es wird durchweg von der Abendmalslehre und der Person
Christi gehandelt. Gelegentlich,namentlich in einzelnen Noten, spricht Or. Plathener seine Ansicht
aus und zwar entsprechendder Darstellungim vorstehenden Glanbensbekenntniß.Er macht ins¬
besondere geltend, die Worte der Schrift seien so aufzufassen, wie sie wirklich lauten. So bemerkt
er beispielsweise: „Christus saget nicht, Im Brot ist mein Leib, sondern das Brot ist mein Leib",
und in Bezug auf „Lntheri Meinung, daß nemlich sobaldt Christus spricht, das ist mein Leib, sein
Leib Im Brodt sey durchs Wort vnd Craft deß heiligen Geists", „darvon vnd daß Christus Leib
im Brot sey, haben wir kein Wort, sondern Christus saget von dem Brot, daß es sein Leib sei."
„Vnd ist also allzuwar, daß Lntherus diese erclerunge in die schrift getragen und nicht daraus ge¬
nommen habe." In einer andern Note sagt er erläuternd: „Darzu, daß Christus vns sein leib
vnd blnt zu essen gebet vnd vns desselbigen warhafftig theilhaftig machet, ist freilich nicht von
nothen, daß er vorschriffte, daß sein Leib vnd Blut In Brot vnd Wein sei", und anderweit:„das
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abendmal ist ein m^stsrium vndt weist ich derwegen nichts ob Lntherus mit der natürlichen Rede

sich zn behelfen."

Er bemerkt ferner: „ Panlus saget, daß brot, daß wir brechen vnd nicht daß brotbrechen

sey die gemeinschaft des Leibes Christi", nnd gegen Luthers Darstellung: „daß Brot brechen vnd

essen auch die unwürdigen vnd Gottlosen alst Jndas Jscharioth vnd cttliche (oder entliche) vorrether

thcten, dieselbigen hetten Ja Gemeinschaft des Leibes Christi vnd sind desselbigen theilhaftig, wie

dieser Spruch zwinget, daß das Brot brechen sei gemeinschaft des Leibes Christi, denn man muß

ja diesen sprnch lassen stracks stehen, daß, wo man bricht, daß da sey die gemeinschaft des Leibes

Christi" — wendet er ein: „ rsots daß man den Spruch stracks stehen lasse ist billich, der Spruch

saget aber von dem Brot brechen vnd dem ort da das Brot gebrochen wird nichts, sondern

also lautet Pauli wort daß Brot daß wir brechen ist die gemeinschaft des Leibes Christi." In

Bezug auf das Beispiel von Judas Jscharioth ist eingeklammert, nämlich als des Dr. Plathener

Ansicht, bemerkt, „(vnd hieraus) wird erzwungen, daß daß Brot brechen vnd essen nicht sey die ge¬

meinschaft deß Leibes Christi, weikl Jndas kein Theil an Christo gehabt, So saget auch Paulus von

den unwürdigen, daß sie schuldig nicht aber theilhasstig des Leibes Christi werden").

In einer Note heißt es entsprechend: „Panlus sagt von keiner Sünde oder wer unwürdig

isset, der versündiget sich am leib, sondern er wird schuldig, evo/a? wie es im griechi¬

schen heißt."

Vorstehende Bruchstücke können zwar nicht dazu dienen, eine vollständige Einsicht in des

Dr. Plathener Ausführungen zu gewähren, aber sie werden doch ungefähr veranschaulichen, in welchem

Sinne er klare helle Sprüche nnd Zeugnisse der Schrift fordert.

Schließlich will ich noch eine Stelle mittheilen, welche erkennen läßt, wie Dr. Plathener

es versteht, daß Christus „als wahrer ewiger Gott", aber nicht „mit seinem menschlichen Leibe" all¬

gegenwärtig ist. Einzelne Worte vermochte ich zwar nicht zu entziffern, der Gedankengang aber ist

folgender: Gegen die Ausführung von Luther: „Christus Leib ist zur Rechten Gottes, daß ist be¬

kannt. Die Rechte Gottes aber ist an allen Enden. So ist sie gewißlich auch im Brot und Wein.

Wo nun die Rechte handt Gottes ist, da muß Christi Leib vnd Blut sein", bemerkt Dr. Plathener

am Rande zu dem Wort „sie:" „aber nicht der Leib Christi" und mit Bezug darauf, daß Luther

auch gesagt: „daß die Rechte Gottes oder Gottes gewalt sey in einem Kornlein", also nach jener

Deduction zu folgern wäre, „erZo ist das Kornlein auch allenthalben", führt Dr. Plathener an:

„daß Korn, welches athier zu Sondershausen wechst ist nicht zn Erfurt ob woll Gottes gewalt In

dem Korn ist, welches hie vnd zu Erfurt wechst", „die Rechte Hand Gottes ist nicht zu theilen in

viel stück, sondern ein einiges einfältiges Wesen."

Mit Blatt 131 endet das Werk ohne Unterschrift. Neber Anlaß und Zeit der Niederschrift

ist nichts zu ersehen.

In einem später noch zu erwähnenden Briefe an den Diakonus Gnenther macht Dr. Pla¬

thener zu Citaten aus Luther folgende erläuternde Bemerkungen:

Xota. was in anfechtungen unser Trost sein soll nicht daß die menschliche Natur in Christo

allmechtig, allwissend vnud allgegenwärtig, sondern daß Christus wahrer Gott vnnd mensch ist.

5Iota. DaS Sitzen zur Rechten Gottes beweißt nicht daß die menschliche Natur in Christo

allmechtig, allgegenwertig sondern daß der Mensch Christus warer Gott vnnd Gott gleich sey welches

den freilich nicht nach der menschlichen sondern nach der gottlichen Natur muß verstanden werden.

Denn gleich ist ehr (saget das L)mrdolnm ^.tlmnasii) dem Vater nach der Gottheit kleiner ist er

den der Vater nach der Menschheit.

i>lota. 'Christus hat nicht angefangen in der Zeit Gott zn sein Ehr ist aber nicht alle

zeit vnnd von allen vor Gott vnnd Gottes Son sondern von dem großen Theil vor einen schlechten

pur lautern Menschen gehalten biß daß ehr durch- die Auferstehung von den Tobten wie S. Paulus
10'

l
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lehret der atlmechtige Son Gottes erweiset vnnd wie Lutherns hie saget nicht allein ein Mensch

sondern anch Gott erkennet vnnd wie Petrus saget zum Christ vnnd Herrn gemachet wurden.

ldlotn ( zu einem Citat aus J.tlnmusius). Cbristo tuuczuam Deo insurnato st mecliutori,

uou nutem ipsius unturns nssumptns oinnin tinclitu ssss.

Nach Vvrstehendem dürste (nach Tholuck, der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs

im Verlaufe des siebzehnten Jahrhunderts, 1852.) der Standpunkt des Dr. Plathener sein „der

einfache biblische Standpunkt, welcher nicht sowohl die lutherische Abcndmahlsfassung verwirft nnd

die von Calvin annimmt, als vielmehr einfach bei dem biblischen Wort stehen bleiben will." Tholuck

bemerkt insbesondere: „Auch unter den damaligen Lutheranern begegnen wir solchen, die von Ubi-

quität und mündlichem Genüsse von Leib und Blut nichts wissen wollen, weil es zu weit über

die Schrift hinausgehe, im übrigen aber sich als treue Kinder der lutherischen Kirche be¬

kennen." S. 133.

.2. cl. Gutachten des Superintendenten Nhot zn Arnstadt.

Wie die nun folgende mit keinem Datum versehene „Antwort auf des Dr. Lulomou

Platners Fragstücke" ergiebt, sind die Fragen des Dr. Plathener durch den Pfarrer zu Son¬

dershausen dem Superintendenten zur Entgegnung mitgetheilt worden.

Die Antwort ist im Wesentlichen sachlich gehalten und sucht vornämlich durch ein Anein¬

anderreihen einer großen Anzahl von Bibelstellen und Citaten aus Kirchenvätern nnd anderen

Schriftstellern die Ansichten des Dr. Plathener als irrig darzustellen. Alles Theologische weglassend,

bemerke ich nur:

Zum Motto nimmt dieselbe zwei Stellen:

Dpipbauius in Jusorato.

Hui uou sreckit Dir vis tum ssss verassm, itn sisut ckixit, ( Dos est corpus

rnsuin eis.) is sxoiclit Avntiu st saluts.

Ignatius.

blsino potest nmisus uasus ssss, pui Dominum msum bluspirsmut.

Auf die erste Frage des Dr. Plathener erfolgt die Antwort:

Mit dieser Frage beweiset D. ID-rtnsr, daß er der Dulviuisten Meinung zugethan sey.

Den dieselben lehren zc.

und dann ferner:

Das D. DIntnsr in seinen IntsrroAutoriis serner setzet diese Worte: Unterdeß hat

keinen Streit zc.

Hierauf geben wir zur Antwort: wenn nach, obgesetzter erklerung unserer kirchen, diese

reden verstanden werden, So ist davon kein streit. Das gestehen aber die Dulvinistsu

nicht, vnd haben Ihre sondere Deutelet), damit sie solche reden erkleren, vnd ist also

ooussusus in vsriris, Disssusus in rebus et verborum iutsllsotu. Denn so er¬

kleren zc.

Bezüglich der zweiten Frage heißt es:

Hieraus geben wir knrtzlich diese richtige vnd runde antwort: Wer hieran zweifelt, wie

D. bllutuer, der ist ein rechter Dulviuist. Denn die Duiviuisten lehren zc.

Am Nande stehen unter einander die Worte: Duiumuiutor — Jcktissimi — Dnosruns — Vsrki

^—luoaruuti — bl uturus. — lAiromiuioss — L ulvutaris —D sstumsutum — I r rodens, sivs

ulteraus.

Demnächst kommt vor:

Was weiter von dem Herren Cautzler D. Diutuer gesetzet wird, das von allen teilen

bekandt werde zc. Das lassen wir in seinem werde bleiben, wenn nur Worte vnd

verstaudt, nach laut des buchstabens mit einander übereinstimmen. Tragen aber die



77

beysorge, das clisss snorumsutirisolre Zlossn dahinderstecke, die im MompelAni-ti-
scheu Dolloc^uioherfurbringt toi. 104 mit diesen Worten :c,
Vnd das hierinnen I). Dlntuer (gpmel paus ipsius Ziotum sit) mit Losa, vnd andern
Laoramsntiosi-u eins sey, erscheinet daraus, das er in seinen intsrroAntoriis also
schreibet: Davon aber ist die Frage, ob der Herr Christus in seinem Worte zc.

Zum Schluß heißt es:
Hierauf erkläre sich der Herr Canhler 1), Dlutusr mit rundeu vnd klaren Worten, wie
wir auf seine fragen gethan haben. So wird man alsdann sehen vnd erfharen, ob ers
mit dem Herrn Christo vnd seinen waren Worten halte oder ob er ein Calvinist sei.

Unterschrieben ist die Antwort:
lA. Driclsriuus lllmt 8upsriukeu6sus ot pustor ^.rnstuUsusis, manu propria.
lVl. Lonnvsnturn ^.lbrsolit Diaoouus mnuu proprio sulzsoripsit.
Dsoulrnrclus Dlzerbnrcl. proprio mann sulasoripsit.
idiioolaus ^.ntiuus Diaonuus manu proprio sulzsoripsit.

e. Der Bescheid.
Ueber die Erledigung dieser Angelegenheit geben die Akten keine ausreichendeAuskunft.

Nur das erscheintwahrscheinlich,daß die Geistlichenauf ihre Eingabe vom 5. Febr. 1596 einen
erwünschten Bescheid nicht erhalten haben. Denn sie sagen selbst in ihrer Beschwerdevom
2l. Novbr. 1597:

„Da denn EE. GG. vff vnterschidentlich gepflogene Handlung zum Theil von EE. GG.
selbst, zum Theil durch die verordnete andere Rethe dieser abscheit erfolgt, daß wir uns
gedulden sollten bis zu fernerer zeit vnd so vil wir ambt vnd gewisfenshalber thun
könnten, privotis oüsotibus die fachen nicht hoch ui-Airsu vnd treiben, vnnd in vnserm
ambt fridlibent vns erzeigen, Es wollten auch EE. GG. Verschaffung thun, daß wir
von ihm Doctor Lolo. Dlotmsi'o in solch vnserm ambt ungehindert sein sollten."

Bei Ankündigung der Dienstentlassung dagegen schreibt Graf Antonius Heinrich, Dr. Pla-
thener habe den Streit „vonn tag zu tag seiner gethanen zusage zuwider erneuert", wogegen Dr.
Plathener erklärt, daß er „ohne alle seine schuldt vnnd verursachunge" seines Dienstes entlassen
worden sei, und „weil er nicht gestendigk" fordert, es „vor allen dingen zu ordentlichem verhörr
vnnd seiner vorantwortunge kommen zulassen."

Das Schreiben vom 6. Januar 1598 erzählt:
Aldieweil aber das Ministerium alhier mit dem selbigenn (nämlich Dr. Platheners Be¬
denken) als voller Golvinischer Jrthumb vnnd anschlegc durchaus nicht zufrieden», gestalt
lit. D nachrichtunge giebet, vnd dann wir selber daraus vnnd einem andern schreiben so
ehr ahnn vnns seine vorschlcge vnd bedenken zue snluirsu sud lit. D — hier flndet sich
nachträglich hineiucorrigirt: (welches ihme doch von vnscrn prneclioontsn zu Arnstat,
wie sub lit. D. — gemeint ist lit. D. 2. — zuvornehmen, der gebühr rolutirt vnd
wiederlegt worden) — befunden, wo er hinaus wollte vnnd womit er vmbgieuge, als
haben wir Ihme anzeigen vnnd beuhelcn lassen», ehr solte daS Ministerium mit ruhe
vnud vusere in Gottes wort gegründete Religion uurskormirst vnnd unangetastet lassen»
oder, wir köntenn Jhnenn In dinsten vnnd alhier lenger nicht dulden noch leiden,
dorauf er zwar sich dennselbigen gemeß zuuerhaltenn zuegesagdt aber dasselbige weniger
als nichts gehalten: Sondern als vnser Dinoouus alhier den tagk des Apostels ihlatliins
abgewichenes 96 Jahrs seine Predigt aus Gottes Wort vorrichtet,hat er :c.

Diese Erzählung ist jedenfalls ungenau, denn am Tage des Apostels lVIuttlmsi (d. h.
25. Februar 1596) war zweifellosdas Gutachten des Superintendenten Nhot noch nicht vorhanden,
sie ist sichtlich parteiisch, denn es soll dadurch die erfolgte Entlassung und beabsichtigte Laudesver-
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Weisung des Dr. Plathener gerechtfertigt werden, und sie ist endlich unglaubwürdig, denn sie stimmt

nicht mit den Angaben der Geistlichen in der Beschwerde vom 21, November 1597.

Der wahre Sachverhalt ist wahrscheinlich folgender.

Auf ihre Eingabe vom 5. Februar 1596 und die Gegenerklärung des Dr. Plathener er¬

hielten die Geistlichen den von ihnen in der Beschwerde vom 21. November 1597 gedachten Be¬

scheid. Damit nicht zufrieden, veranlaßten sie das Gutachten des Superintendenten Rhot. Dasselbe

ist vielleicht erst nach Verlauf längerer Zeit erstattet worden, denn die Beschwerdeschrifteu der Geist¬

lichen vom 21, November 1597 und 2. Januar 1598 erwähnen es nicht und auch das Schreiben

vom 6. Januar 1598 erst in Folge einer nachträglichen Corrcctur, und auch die Bezeichnung G, 2.

deutet darauf, daß es erst nachträglich in die Reihe der Beweis-Dokumente eingefügt worden ist,

(In dem wohlgeordneten Superintendentur-Archiv zu Arnstadt findet sich nichts Bezügliches.)

Ein Befehl an Dr. Plathener, wie ihn das Schreiben vom 6. Januar 1598 angiebt, ist

nicht ergangen und eine Zusage Seinerseits, wie behauptet wird, weder verlangt noch er-

theilt worden,

10. Stolberg im Herbst 1596.

Zeitfuchs berichtet S. 378, daß des Dr. Tileman „feine Bibliothek aus alten Gammen-

tarüs, einigen Kirchen- und Schul-Lehrern und Historien bestehende, um welcher Willen einmal

unterm Beichte-sitzeu großer Tumult erreget worden, an hiesige Pfarrkirche zum gemeinen Gebrauch

des geistlichen Mnistsrii kommen,"

Dieser sehr unbedeutend erscheinenden Notiz liegen in Wirklichkeit Ereignisse zu Grunde,

welche nicht nur den Dr. Plathener, sondern auch das Haus Stolberg auf das Wesentlichste betroffen

haben. Es ergeben dies die im Dresdner Hauptstaatsarchiv befindlichen Akten:

I)r. Lalomoir Glatsucr contra ZtolbsrA, Dlatners HestricüunA betreffend ^.o. 1596.

1597,, geführt von Ludwig Wurm von Wolframshansen, churfürstlich Sächsischem ver¬

ordnetem Qberaufsehern der Grafschaft Mansfeld und Hauptmann zu Sangerhausen,

Drotocollum und ^.ctn ckuclicialia und Dxtrajnckicmlm in Lncücir cker Glum Lncüscn,

Dr. Lalomon Dlattners, Ülmllol lüillsrs Lcüösscrs und GImistopIr DnIIermanns

^mt8selmeibsrs LunAsrlmrissn contra Gent ^Voltl Grasten, .lalurun Ilsinricü,

DrulwiA GcorA und Güristoplrsn ?n LtolbcrA- etc. 1597. 1598.

resx, die darin zum Theil im Original zum Theil in Abschrift befindlichen Schriftstücke. Den

nach meiner Anleitung daraus gefertigten Auszug habe ich in mir kurz zugemessener Zeit wenigstens

soweit mit den Akten verglichen und ergänzt, daß jedenfalls etwas Wesentliches nicht fehlt.

Der Sachverhalt ist danach folgender.

a. Die Bestrickung des Dr. Plathener.

Unterm 10. Septbr. 1596 berichtet Dr. Salomon Plathener an den Grafen Antonius

Heinrich von Schwarzburg, wie folgt:

„Nachdem meines Lieben seligen Vaters Bruder, weilandt D. Plathener seliger, etwa ge¬

wesener Lupsrmtcuckeris der Grafschaft Stolberg, in seinem Dcstameirt, vnter andern auch seiner

Bücher halben, ckispouirt vnd vorschafft, das dicßelbige nicht ckistrnlürt vndt vorkaufft, Sondern

seineu Bruder Kindern, so stmlireu wurden, oder andern freunden zu gut aufgehoben» vnd behalten

werden solte».

So hat ermelter mein Vater damals vnd weil meine Bruedern vnd Ich damals vnd

zur zeit meines Vettern seligen absterbens, noch unmündig vnd Kinder gewesen, solche Bücher in

die Kirche zu Stolberg, vnd an den orth so man die sacristey zunennen pflegt, in einem ver¬

schlossenen Schranke, welchen er darzu sonderlich machen lassen, ckspanirt vnd hindersazt, vnd den



Schlüssel zu dem Bucherschranck bei sich vnd in seinen henden behalten, wie den folgendes, vnd
nach seinem absterben, meine liebe Mutter vnd Bruder, vnd nunmehr von Ao. 67 her, vnd also
fast bei dreißig Jarenn Ich solche Schlüßel in meiner handt vnd gewehr gehabt, vnd so offt es
mir geliebt, vnd die gelegenheitgegeben, durch den Kirchner, vnersucht der herschafft, oder Jemandes
anders, die Kirche vnd Lncmists^ aufschließen lassen, den Bücherschranck geöffnet, zu den Büchern
gesehen»,vnd Je bißweilen etliche Büche.r vor mich, vnd zu meinem gebrauch dorans genomen oder
auch wol andern dießelbige eine Zeitlang zugebrauchen, gelihen, welches fast Jedermenniglich zu
Stolberg, sonderlich aber dem iVIinisterio, bewußt, vnd vs denn Nothfal genugsam bewießen
werden kau.

Nachdem nun es sich begeben», das Ich den 9t. dießes (September 96) im Durchreisen,
zu Stolberg aukomen, vnd des orths benachtet, habe ich meinem gebrauch nach, den Kirchner
fordern, vnd durch denselbigenndie Kirche vnndt Lnorists^ auffschließen, vnd weil Ich den Schlüßel
zum Bücherschrank nicht bei mir, denselben durch den Kleinschmit(wie zuuor auch wohl mehr ge¬
schehen) offnen laßen», dorans drey Bücher dieselbe meiner Nottnrft nach zugebrauchen, gelanget,
vnd zu mir genomen, vnd da» fnrder den Schranck wiedernmb zugemacht vnd vorschlossenn,

Wie nun Grafs Johann zu Stolberg solches erfaren, hat er noch desselbenn abents durch
seinen Nichter mich beschickt, vnd mir anzeigen laßen, ich solte die Bücher restituiren vnd aus
Händen stellen, deßen ich mich dan beschwerdt befunden, vnd dem Richter zur Antwort gegeben»,
die Bücher weren Mein, vnd Ich gestünde an denselbigen, vnd der ganzen Liberey noch zur Zeit
Keinem Menschen,er were, vnd hieße auch wer, vnd wie er wolte, einig Intsresgo, vnd erböte mich,
do Grafs Johan vormeinete, das er zu solchen Büchern mehr vnndt beßer Recht, als Ich hette, das
Ich derwegen Jme vor meinen gnedigcn Hern den Grafen» zu Schwarzbnrg w. antworten, vnd ge¬
recht werden wolte,

Darbei ist es zwar also vorbliebenn, vnd mir derwegen weiter nichts gesagt, Es hat aber
gleichwol der Grase, wie Ich heute dießen Tag erfaren, nichts wenigers noch desselbigenn Abents
die Schlüßel zu den Thoren von den Thorwartcrn durch den Richter abgefordert vnd zu sich ge¬
nomen, Als Ich nun heute frue vmb vier vhr (weil Ich noch vor Mittage zeitlich zu Sondershaußen,
wegen eines des Orths in der Canzeley zwischen Vornemenvom Adel, in wichtigen fachen anbe-
stimbtenn vorbeschids Tages sein sollen) mich fertig gemacht, vnd meines Weges reisenn wollen»,
habe Ich, als Ich an das Stat Thor komen, befunden, das In- vndt ausserhalb des Thores albereit
viel Lenthe gehalten», die da gerne herein in die Stat vnd hinnaus gewolt, aber wegenn des, das
dem Thorwarter die Schlüßel abgefordert weder ein noch anßkomen können, vnd habe also auch Ich
des orths warten» mußen, bis endlich der Nichter kommen, vnd nochmals an mich begert, Ich solte
die Bücher rs8tituiren, vnd von mir geben, Deßen, vnd das Ich dergestalt vfgehaltenn, vnd an
meiner nothwcndigen Reise gehindert wurde, Ich mich den nochmals beschwerdt,Mit dießer ange-
hafften Brotestntion, do hiraus meinen gnedigen Hern, vnd mir, schimpf vnd Nachtheil zuwachsen
solte, das Ich derentwegen» entschuldigetsein, vnd meine Nottnrft dorgegenn znbedencken wissen
wolte, habe auch nochmals zum vberfluß, mit widerholung meines an den Büchern habenden
Rechtens vnd des Herbringens, Mich vf meine gnedigen Herrn», als die meiner zu Rechte
mechtig, erbotenn.

Doranf der Nichter wieder nach dem Schloße gangen, vnd fast bei zwo stunden aussen-
pliebenn, lezlich aber wiederkommen, vnd mir ans seines Herrn Beuehl angezeigt, Ich solte entweder
die Bücher rsstitnirsn, vnd vonn mir geben, oder Jme angeloben, das Ich vf Erfordern mich
stellen, vnd des geübten sreuels halber abtrag thnn wolte, Oder, do Ich mich des einen vnd andern
weigern wurde, wiedernmb zurnck, nach der Herberge (dohin er dan mich zubeleiten beuehl) ziehen,
vnd doselbst Bescheids gewartenn, Darauf habe Ich mich der Restitution nochmals beschwerdt, dor-
gegen vf das herbringen, vnd das Ich Jtzo nichts mehr vnd anders gethan, als was dabenorn
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vielmals geschehen, vnd Ich wvl befugt, mich beruffen und das derwegen Ich keines freuels gestendig,
noch auch vnd viel weniger mich zum Abtrage erbieten, vnd derwegenn handtgelvbnns thuu konte,
vnd weil nun Ich mich deßen geweigert, habe Ich wider nach der Herberge faren müssen.

Als dießes vugeferlich vmb 7 Uhr vor Mittage geschehen», Ist demnach der Nichter neben
ei nem Gerichts Schoppen, Martin Bnrckhart genant, vmb zwölff vhr im Mittage, abermals zu mir
in die Herberge kommen, vnd mir augezeigt, Ich solte venu dannen nicht weichen, Ich hette denn
des geübten freuels halber abtragk gemacht, vnd mich derwegen mit seinem Hern vorglichen, habe
Ich dem Richter den Bescheidt gegebenn, das es des abweichens halber kein gefahr, tmd derwegen
auch solches angelegten Gebots gar nicht bedurfft hette, Es mochte sein Herr, vnd ehr, zusehen, wie
sie meiner lohß wurden, den Ich des mir zugezogeneu schimpfs halber, vonn Inen Abtrag haben,
vnd derwegenmeine Notturft >vol zubedencken, vnd an geburenden orthen zusuche» wissen wolte."

Wesentlich anders wird die Sache gegnerischer Seits dargestellt.
Es lautet ein in Abschrift vorhandenes Schriftstückfolgendermaßen:

„Der Prädicanteu vnd Vorsteher der Kirche zu Stollberg Klagschreiben
V-

Or. Salomen Platnern zc.
Wolgeborner vnd Edler graue E. g. ist vnser Andechtigkgebet zu gott dem Almechtigeu

vnd dobenebenvnser vnderthenigen gehorsamen dinste Jedcrzeitt zuuorn, Gnediger Herr E. g. sollen
wir krafft tragendes vnsers Ambts vnd desselben erheischender notturfft nicht vorhalten,

Ob wol in den geistlichen vnd weltlichen Rechten, zusorderst aber in O. si czuis in lloo
Zenus euin O. sscz. E!, de 17p Isen p. et Ellerivis ?<zune? res clesumpta est, ex ^.utll. cks sanetis
lllpiseopis eollnt. 9. H. si czuis cum saorn etc. Alc>. in o. ouin sit Zensrnle in nerlz. male-
kaetores eis kor. oorapet. ean. si (suis suackents et oan. czniscznis innentus. 17. c^. 4/) czuikus
ustipulatur eonstit. Erirninalis (üarol. V. oonstit. 171. et ss<zcp onrn sinrilillus bey ernster
schwerer straff Vorboten, das keiner sich au den geheiligten orttern oder derselben dienern mit
wortten oder wercken vorgreiffen, oder etwas one vorbewust der geistligkeit vnd derer, denen das
ins patronatns nel inspeetionis gebneret, entwehren, viel weniger aber einigen Tumult zu der zeitt
wan die saerosnnetn ininisterin exsreirt werden, exeitirn oder erregen sollen,

So hatt sich doch den Donnerstag! nach iblatiuitatis Marias welcher wahr der 9 t. ditz
Jungst vorschienen vngefehr zwischen ein vnd zwey vhren D. Salomon Platner vnderstanden, vner-
suchtt E. g. oder vnser seinen diener zu den Kirchner zu schicken, vnd die Sacristerey Jme zuöffnen
zu begehren, vnd nachdem gemelter Kirchner nicht bei wege sondern in der stat gewesen, hatt auf
gemelts Doctors dieners hefftiges anhalten sein weib auß einfalt Iren Kindern dieselbe zueröffneu
beuohlen, welches dan alles geschehen, gedachter Herr Doctor durch einen Schlösser, denen er zu dero
behuf bei sich gehabt einen grossen schranck, in welchem eine zimliche anzall lateinischer bucher so
von 74o. 51. bey der Kirchen Je vnd allewege vnd one mcnniglichs einrede oder zuspruche ge¬
wesen, sonder Zweifel ex titulo clouationis usl legati Loelesiae uel pias eausae laetas vorwahret,
eröffnen lassen, vnd doraus etzliche bncher nehmen wollen,

Alß aber vnter dessen der Kirchner deme die oustockia der Sacristey beuohlen, darzukomen
vnd gesehen, das berurter Herr Doctor ein buch nach dem andern besehen, vnd heraus genomen,
vnd darmit nach gehaltener Vesper da wir beichte gesessen, vnsern Beichtt Kindern die ^.bsolution
gesprochen vnd saerosaneta ministeria exsreirt, daruon gehen wollen, hatt er Inen, das Jme
dieses nichtt vorandtwortlichenwehre, erinnert vnd gebeten, weil one vvrwissen E. g. tanczuaru
Vatroni lunus llleelesiae oder deß Ministersi Jme nichtt alleine die Sacristey zucröffnen, Sondern
auch durch gewaldt etzliche dorinnen vorwarte schreucke oder Kasten ausmachen, vnd doraus etwas

") Die citirten Stellen sind I. t0. L. t. 3, diov. 133. c. 3t, cnp. 8. X. 2. 2, cun. 2t u. 2S. L. 17. qu.
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nehmen zulassen, nicht geburete, Solchs sich znenthcilten vnd die bucher an Jr ende zurestituiren,

Es hatt aber solchs bey mchrcrwenten Herrn Doctor nichtt vorfahren wollen, Sondern den Kirchner

in loco sucro st iutsr nckmiuistratiousm suororum mit unbescheidenen wortten angefahren,

sagende, dn hudler, was hastu mangels daran, seint doch die bncher mein Ich will sie vor dir vnd

andern wol vorthedigen, Bei dem es aber nicht bleiben lassen, Sondern als der Kirchner nochmals

angehalten, vnd Jme one Et g. vnd deß luiuistsrsi vorbewust, die auß der Vorwahrung genommene

bucher nicht volgen lassen wollen, hatt Inen der Doctor mit gewaldt st uou sius tumultu von

sich zurück geflossen, vnd die Bucher mit grossen vngestum vnd gar trotzigk durch seiueu diener

abtrage» lassen, also das wir vud vnserc beicht Kinder solchen Tumult vnd excitirte turbutlousm

gehöret, vnd dadurch nichtt wenig perturbirt,

Wan dan Gnediger Herr, solchs thetliches beginnen, eröffnung der in loco sucro vor-

schlossenen gewheren, endwahrung der bucher, vusern Kirchen diener zugefugte Iniurisn vnd gewaldt,

so wol sxcitirts turbntiou vnd Tumult zur Zeitt deß beichttsitzen, obangezogenen heilsamen rechten,

gantz vnd gahr zwieder Ja auch (üviinen sucrilsAsi auf sich hatt, prout ex usrbis c>. sau. «puls-

c;uis inusutus §. si milites «nur §. sscp saus. 17. <z. 4. nppurst. Als will vns vnsers tragenden

Ambts halber nicht geburen, E. g. solchs zuuorschweigen, in betrachtung derer vns dorauf gesetzten

straff, vnd Ist dorauf an E. g. vnser dcmutigs bitten, E. g. tunriuam patrouus lücclssias lruius

dieselbte vnd vnß in gnedigeu schütz nehmen vnd nichtt vorhengen wolle, das dergleichen thetlig-

keitten an vnser beuohlenen Kirchen vnd derselben gntheru, auch an vusern Kirchen dienern gewal-

tiglich vorgenommen, oder aber die ^ckministrutio sucrorum durch solche tumultus iutsrturbirt

werden muge, Sondern den Herrn Doctor zue Restitution der entwehrten bncher vnd zu ernster

straffe vermuge obengezogener Rechtsgrunde anhalten, Vnd sonsten was E. g. dißfals Obrigkeit

wegen geburet in gnedige achtt nehmen,

Das wirt gott der Almechtige E. g. reichlich belohnen zc. zc.

Datum Stolbergk den 10. September ^.o. 96.

E. G.

vnderthenige

Demutige

Prädicanten vnd Vorsteher

der Kirchen daselbst zc."

In der Anlage einer Stolbergschen Prozeßschrift (rsplica), prusssutirt: Lpiras 19 Nnrtü

^.o. 99. v. (7öäslmuu (Chursächsischer Anwalt), wird der Inhalt der Klage der Prädicanten meist

wörtlich wiederholt, an einzelnen Stellen mit bösartigerer Färbung; so heißt es: in der Sakristei

seien „nicht allein die buecher, sondern auch der Kirchen stattliche ornatbrief vnd Siegel verWarth",

und demnächst:

„vndt ist solches alles vuder Verrichtung des Gottes diensts inter vsspsrtinas prscss,

dem beichtsitzen vndt Absolution sprechen geschehen, Also daß die Prediger vndt beicht-

Kinder durch solchen Thumult vnd sxoitirts Turbation (dieweil die Sacristei nur am

Chor gelegen, da das beichtsitzen würdt gehalten) zum heutigsten Irre gemacht, die

Prediger mit Verrichtung Jres ampts Jnne haltten, die Oonütsutsu, auß besturtzung

vom beichte» ablassen, vnd bei Inen den Predigern in stüelen auffstehen müessen welches

dann die Predicanten an Herrn Graf Johann alßbald clagendt gelangen lassen."

Dann heißt es weiter:

„Aufs solche der Herrn Predicanten Clage hat wolgedachter Herr Grafs Johann denselben tag

vngefehrlich, vmb vier vhr Doctor Plattneru wegen oberzehlter that durch Ihrer g. Richter vndt

publicum ?7otn.riu>u Arnoldum hundcman, auch einen Nahtssrenndt vnd ^chöppenschreiber allhier

Heinrich Wüllnern bereden laße», do dann gemelter Nichter wie er den D: bey seinem Schwager
11
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kügickins Mülhausen in derselben behausnng in der großen Stuben ncich der Straßen allein ange¬

troffen, Ihme mit gebücrlicher Neuerenz einen guetcn Abendt gebotten vnd seinem verzeichnuß nach

volgendts anbringen gethan.

Ehrnuester Achtbar vnd hochgelehrter Herr Doctor verordneter Gräfflicher Schwartzbur-

gischcr Cautzler vielgünstiger Herr Schwager, Es ist von dem wolgebornen vnserm gnedigen Herrn

dise stundt vnß beuelch zue khommen bey E. E. vnd A. eine Werbung znnerrichten, wollen demnach

wegen wohlgedachts vnsers genedigen Herrn gesnecht, vor vnser Person freundtlich aber gepetten

haben, solches von vns nicht allein anznehören, sondern auch in diesem vnser geringe Person endt-

schuldigt zuhaltten, vndt ist günstiger Herr Cautzler an deme das wolgemeltcm vnserm genedigen

Herren von den Kirchen dienern allhie Clagcndt anbracht daß heutiges tags vngefehr vmb 2 vhr

E. A, sich allhie in die Kirche verfliegt, die Sacristey offnen einen schranckh anffbrechen mit dem

Kirchen diener vnder dem deicht sitzen auch gezancket vnd auß dem eröffneten schranckh drey büecher

entlehnet vndt weg tragen lassen. Dieweil nun Ihr G. änderst nichts bewnst, dann das solche büecher

von weylandt dem auch Ehrwürdigen Achtbarn vnd Hochgelarten Herrn Nilemannc» bllnttinzrn der

heiligen schrifft vnd beyder rechten Doctorn selligen in die Kirche verordnet, So wolle Ihre G- alß dißorts

hoher Obrigkeit nicht gebuehren dieselben anderweit entwenden auch die turbation deß Gottesdienst

vngeeiffert hingehen znelassen, Derentwegen wäre wolgedachtes vnsers genedigen Herren genediges

gesinnen es wolle der Doctor solche büecher widerumb von sich stellen vnd andern notturfftige ahn-

ordnnng nicht verursachen oder zum wenigsten bericht von sich geben, mit was fliegen solche büecher

er sich anmassen thet. Hierauff D. Plattner sitzen blieben vnd dise Antwortt gethan ob von

euweren genedigen Herren dise Werbung, daran Ich doch zweyuel Ihr beuehliget sein möchtet, oder

nicht seyn dahien gestalt, da Ihr aber Ja beuehliget so gebet euwerem Herrn die Antwortt daß Ich

keine büecher entlehnet sondern meine büecher genommen dessen Ich wol befuegt will auch diesel-

bigen vor euweren Herrn vnd euch wolbehalten vnd vertheidigen.

Arnoldt hundeman darauff gesagt Achtbarer großgünstiger Herr Doctor, daß ohne beuelch

wir geringe Persohnen diser Werbung vnß nicht widerstanden, haben E. A. vernünfftig zuermessen,

derenwegen dann auch eines solchen argwons E. A. vnß erlassen vnd endtschuldigt halten woltten,

waß aber des Herrn Doctoris resolnticm anbelangt wollen unserem gnedigen Herrn wir dieselbige

vnderthenig referiren zc. Doctor Plattner gesagt Ich lasse es geschehen, dises haben beide Abge¬

sandten der Jungen herrschafft Präceptori der von wegen wolgedachts Herrn Granen Inen disen

beuelch angemeldet widerumb berichtet daranff Herr Grass Johann Abendt vmb 9 vhren gemelten

Präceptorn wider herunder geschickht, dem Nichter vermelden vnd anzeigen lassen, Doctor Platner

nicht von bannen zulassen er habe dann die büecher restituiert, vnd sich mit Ihr g. abgefunden,

Disem nach hatt der Nichter die schlüssel von Thorwarter abgefordert, vnd den Morgen früehe zum

Herrn Granen selbst gangen, sich raht zuerholen, do Ihnen von sein G. beuohlen worden,

D: Plattnern nachmals zunermeldcn, daß er die büecher restituieren vnd abtrag machen sollte,

würde er aber beweißen, daß die büecher seinem bericht nach sein eigen wehren, so wollen seine G.

nicht allein die drey büecher sondern auch die andern alle Ihme ungehindert volgey lassen, Alß nun

der Richter Jmc solches zueberichten vor der Herberge angeklopfft ist von der Magdt bericht ge¬

schehen, der Doctor sey langst wegk.

Derentwegen der Richter neben dem Gerichtschreiber nach dem thor geeylet, vnd Nachmühls

deß Herrn Grauen Meinung dem Doctor fürgehaltten, Aber der D. sich rundt ercläret, er wolte

mit seines selligen Vetters Testament künfftig darthnen vndt beweißen, daß solche büecher Ihme

eigenthumblich zuestendig, die büecher aber zue restituiren fiele im nicht allein beschwehrlich sondern

wehre es gahr nicht bedacht, Helte auch dieselben albereidt weggeschickht vnd sollen sie Ihre G. be¬

richten das er solchen Ihme zuegezogenen schimpff gebüerlich zueyffer» nit woltte vnderlassen, so

Helte er vmb seine G. vnd gantze Herrschafft Stolberg auch ein bessers verschuldt.
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Disc des Doctors erclärung durch den Richter Ubermühlen dem Herrn Grauen vnderthenig

referirt, darauff S, g. zu I. g. Cantzler der zuuor diser Sachen keine Wissenschaft gehabt ferners

raht sich zuerholen gewießen. Da nun von beiden erstgemelten Personen dem Herren Cantzler

D: Johann Rendtwigen von disem vorgemelteu nach der lenge bericht geschehen, hat er ge¬

rechten Doctor Plattnern dieße wege fürzueschlagen, daß er souil die buecher anlangt dieselben

entweder restituieren, oder in ooutiuenti daß angezogene -Iris erweißen solle, anch angeloben, das er

sich auf S, g, erfordern stellen, vnd zu Stolberg oiser fachen halben zn recht stehen wolte, vnd da

er deren keines willigen sondern sich des verweigern würde, das vff solchen fall er allhier in der

Herberge der fachen endtschafft abwarten solte, welches auch also dem D. fürgeschlagen, darauff er

sich soviel die restitutio» belangt, wie vor erkläret, dann daß er allster der Sachen abznewartten,

sich nit schuldig erachtet sondern erböttig were vor seinem ordenlichen Nichter Jederzeit diser wegen

zue recht zue stehen, Wann nun die abgesandten hiemit nicht zuefrid sein, noch Ihne darauff weg¬

fahren lassen können, ist er widerumb zucrücke in die Herberge gezogen die Jme dann aufs beuelch

des Herrn Grauen durch obgemelte Personen angemeldet, das er in Ihrer G, hafft vnd bestrickhung

sein, vnd auß der herrberge ohne Ihr G. zuelassung nicht weichen solte, welches er zuethunu

versprochen."

In einem Schreiben des Grasen Johann von Stolberg an Wurmb vom 31. October 1596

sagt derselbe: daß er Or. Plattnern wegen geübten Frevels, Turbirung des damals gehaltenen

Gottesdienstes, Beleidigung der Kirchendiener, Eröffnung der Sakristei, gewaltsamer Erbrechung

darin asservirtcr Clausuren, Entwendung etlicher darin einvcrschlossener gemeiner Bücher in die

Herberge bestrickt habe, nachdem das Ministerium ihn unter Einreichung einer peinlichen Klage

darum angefallen.

Letztere Behauptung, nämlich daß die Bestrickung erst nach Einreichung der vom 19. Sep¬

tember datirten Klage der Geistlichen erfolgt sei, wird von Or. Plathener bestritten.

Inwieweit die gegenseitigen Behauptungen der Wahrheit entsprechen, darüber liegen

gegenwärtig direete Beweise nicht mehr vor, da die bezüglichen Akten cassirt worden sind. Dagegen

läßt sich aus den nachfolgenden Dokumenten die Glaubwürdigkeit der gegenseitigen Anführungen

wenigstens einigermaßen beurtheilen.

Das eine Schriftstück ergiebt, wieweit die eigene Wissenschaft der Prädikanten reicht.

Es lautet:

„Auff die vebergebenen fragen geben wir Predicanten olhier diesen warhafftigcn vnd be¬

stendigen Bericht, wie volgct,

I. Erstlichen Hab Ich Usinrious C^tlrnerus von den Kirchvettern als Burgermeister Martinn

Seysarth, Haussen harleb, vnnd Burgermeister Caspar KleinSchmidt seeligen, öfter gehöret,

das D. Tilemann Plattncr seeligen wittwe, balde nach Jres Herrn Tode ^.o. 51, die nsssr-

virtsn Bücher, den Kirchvettern allster, inn Ire gewarsam veberantwortet, die dann auch

33 Jar so lange Ich hieher im Ministsrio gewesen, in Verwahrung bis daher ohnne ansprnch

geblieben.

II. Zum Andern hat Burgermeister Andres Plattncr, der Eltter seeliger Söhne gehabt, die zu

. Eylfeldt, Wittenbergk vnd an andern Örtern Studieret, aber Jrer keines, hat vnsers Wissens

der vorwartten Bucher (ohnne w. D. Salomen Plattner sich itzo derselben thetlichen unter¬

fangen) als seines Eigenthumbs sich angemasset.

3. Zum dritten kann nicht beigebracht oder mit bestandt dargethan werden, das die Predicanten,

Kirchvetter, als der Rath, von Jemantz inn soviel Jaren, der Bucher halben jemals ange¬

langet, oder besprochen worden,

4. Zum vierten gestehen die Prädikanten oder Kirchvetter, D- Plattnern die Kirche oder Sa-

kristerei, wenn es Ihme geliebet zu öfnen, kein jus oder (punsi xosssssiouem durchaus nicht.
11'
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5. Zum fünfften, das D. Plattner kein eigen Schlüssel zum Bücherschrank hiebeuor gehabt, Er¬
scheinet daraus, dz er nngener vor zwey oder 3 Jare, durch einen Kleinschmidt alhier,
Joachim Nieboldt, der Oberkeit Prädikanten vnd meniglichvnwifsent, den Schrank aufbrechen,
vnd domals allererst einen schlüssel vorfertigen lassen.

6. Zum Sechsten, dz D. Plattner seinem Vorgeben nach, nach seinem gefallen, menniglich ohn-
ersncht, habe mügenn Inn die Kirchen gehen, die Kaorists^ öfnen, vnd mit den vorwarntten
Büchern, als mit seinem eigenen gntte gebahren, vnd anff solche maße, wie inn newligkeit
geschehen, sich derer anmaßen, kann nicht erweyset werden, Sondern dz ist erweißlich, das
D- Plattner vngefehr vor Sechs Jaren, do er bey lebzeitten Martin harlebs seelig, als
domals verordneten Kirch Vatters, die Bücher hat besehen wollen, zuvor den kirchvatter
darnmb begrüssen müssen, welcher auch Personen anß dem mittel des Raths vnd Minister«
darzugefordert, vnd sagt vnser einziger kirchner, welcher 15 Jar alhier gewesen one kirchen-
dienst, bestendigk anß, das hiebenor niemals dermassen wie in nenlichkeit geschehen, mit Be¬
sichtigung der Bücher vorfahren sey, Sondern wer dieselbige auch vntter Doctor Plattners
seeligen erben, oder andere hat besehen wollen, der hatts mit vorwissen der Kirchvetter
thun müssen.

7. zum Siebenden sindt in D. Tileman Plattners seeligen Testament zwey ^.rAnmentn, oder
gründe, welche vnsers erachtens klerlich znuorstehen geben, das die angemasten Bücher
D. Plattnern eigenthnmblichnicht zukommen, als ncmlich gemeltter D. Plattner seeliger
inn seinem letzten willen ordnett, setzet vnd vormacht, das seine teutsche bücher seinen brüdern,
nach seinem todt gefolgett werden, welches also geschehen, von den lateinischen Büchern 6is-
xcmirt er, dz sie nicht sollen vorkanfft, vortragen, oder vonn abhanden gebracht, Sondern es
damit folgender gestaldt gehalten werden. Sie sollen nemblich seines Bruders Kindern, wann
darunter etliche Studieren würden vnd da derer keiner Studirtten andern Bürgers Kindern
zum gebrauch vortrawet vnd aufgehoben, auch zum theil alhier inn die Lieberei gegeben
werden. Dorauß ervolget, das D. Plattcner sich der Bncher als seines eigenthnms mit nichten
anzumassen habe.

Jetzige Verordnete Prädikanten zu Stolbergk
Hoinrions <ü)«Iinörns
Mnttllsus dotllns

^.rnoläns Zeitfnchs."
Eine Stelle in dem mehrgedachtenBericht widerspricht der Behauptung, daß die Be¬

strickung auf Grund der vom 10. September datirten Klage der Prädikanten erfolgt sei. Es
heißt daselbst:

„Den 17. gedachts Monats Septembris hat der wolgeborne Herr Anthoni Heinrich Grafs
zue Schwartzburg Herrn Graff Johann durch S. g. Abgesandten Christoff Zengen Oberhauptman
in der ObergraffschafftSchwartzburgk vnd Heinrich Carln hauptman zu Sundershaußen wegen
D: Plattners erlaßung ansuechen thucn laßen, vndt weil solch des Doctors anhaltten, alß geschehe
es dem Herrn Grauen zue Schwartzburg zu sonderlichemdespect vndt Ihrer genaden angelegenen
fachen Verhinderungangezogenwerden wollen, hat wolgedachter Herr Graff Johann sich dessen Wdt-
schuldigt, vnd anzeigen lassen daß Ihrer genaden gestalten fachen nach anders sich nicht erzeigen,
noch ein solche that wie geneigt Ihre genaden sonst weren dem Gräfflichen hauß Schwartzburg der
Verwandtnuß nach allen frenndtlichcn willen D. Plattnern auch alle genadt zucrweißen, Ihre G.
gewissens vnd Stands Ampts vnd Obrigkeit, auch deß Aigenthnmbs Herrn halben vngeeiffert lassen
können, So were D: Plattner auch nicht seiner G. herrschafft halben sondern wegen seiner Privat¬
sachen gen Stolbergk kommen, wer auch an Ihm nicht znespüehren gewesen, daß Ihme eylende
fachen anbefohlen, dieweil er sich wegen der endtwandten büecher daselbst in den andern tag ausge-
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haltten, Er auch do seiner G, geschaffte, so eylendt vndt wichtig wie angezogen sich viel mehr vmb
dz corpus .Iuris Lnrtolum vnd dergleichen büecher alß die Institutiouss valvini vndt v^rillum
in ckonuuem angenohmmen vnd bekümmert haben solte.

Es hatt aber nicht weniger Herr Grafs Johann gegen die abgesandten sich dahien erclärt,
damit die Herrn Grauen zu Schwartzburg sie vnd D: Plattner zuespüren hetten wie Ihr G. sich
vngern zu disem ernst bewegen lassen so weren sie erpötig, do D. Plattner nachmahls die büccher
restituieren, oder an einen ortt deponiren, vndt das er nit (?) selbst gewaltiger abholnng derselben,
auch zuegefüegtenInjurien den Predigern vndt heiligen stette, dann auch verächtlicher tnrkatiou des
Gottesdiensts sich erkennenvnd mit einem wordt vmb Verzeihung bitten würde, daß Ihr G. nicht
Ihn alleine der bestrickhung erlassen, sondern auch so baldt zn Ihrer G, thaffel ziehen vnd erfor¬
dern, vndt also alles verzeihen vnd vergessen wollen. Welches die abgesandten D: Plattnern zuuer-
melden, vnd im fall Jme damit gedienet Ihr G. solches wider zuruckzuebringenauff sich ge¬
nommen. Ehe aber dise Graffliche Gesandten vom Schloß gangen, haben die Herrn Prädikanten
vnd Kirchvätter sich angeben vnd vmb Audienz bitten lassen, welche da sie Ihnen verstattet, hatt
der HoffPrediger vnd Vioepnstor Herr Heinrich v^tllnsrus gegen den Herrn Grauen nomine
aller Prediger vnd der Kirchvätter wider D: Plattnern eine Clag deß Inhalts wie sie nachmals
von Ihnen schrifftlich vbergeben vnd noch hefftiger in gegenwart der abgesandtenangestellet. Ob
nun wol Herr Graff Johann der Meinung gewesen Es würden die SchwarzburgischenAbgeordneten
Ihrer G. eine erclärung widerumb einbringen, darumb dann Ihr G, mit der mahlzeit etliche
stunde auff sie gewartet, So seindt doch sie nicht wider erschienen, Nachdem nun Graff Johann
hieranß D: Plattners verstockhte hartneckhigkeit, beharrlichen ungehorsam vnd Verachtung Ihrer G,
handtgreifflichzuespüeren gehabt, vndt obgemelte ancläger Ihre Clage auch in schrifften vbergeben,
So haben Ihr G. auß obangezogenen Ursachen nicht geübrigt sein können, die gebettene peinliche
Proccß wider D: Plattnern zu decernieren,"

Unter Hinweisnng auf diese Sachdarstellung wird in der Prozeßschriftgesagt: „daß Graf
Johann zu der fürgenommencn Bestricknng vnd Prozeß wider diesen hochmüthigen Mann, welcher
alle gezeigte und angebornc Gütigkeit dieses seines Landesherrn so gar verächtlich hintangesetzt,zum
höchsten verursacht vnd gleich als wider S. gn. willen gedrungen worden."

Di-. Solomon Plathener hat nach erlangter Kenntniß von der Klage der Prädikanten und
dem Bericht derselben sich über die darin enthaltenen tatsächlichen Angaben und die rechtliche Be¬
gründung der Klage ausführlich also ausgelassen:

„Ivrrt^sr Jusstxullle
Der Wider vi-. Plathencrn in Nahmen der Prediger zue Stolbergk vergebenen vormeind-

tenn falschen» Anclage Stückweise vorzeichnet, Beneben iedcsmahls angehefftenn warhafftigcnn
Gegenbericht.

I,

vr. Plathener habe seinen Diener zum Kirchner geschickt vnd die Sacristey ihm zueröfnen
begehren lassen.

II,

Des Kirchners weib habe auff des Dieners hefftiges anhalten» die Sacristey zueröfnen
bevholenn,

Avhier setzen» die Subornirte falsche Anclcger (n) die öffentliche Unwahrheit, Sintemal

a) Mitt der allhier angedeutenn sudornatiou hatt es diese gelegenheit, das vi-, Rentwig,
Grafen Johans zu Stolbergk Cantzler (wie künftig suo tempore st loeo zur Notdurft bescheindt,
vnd er vberfuhrt werden kan vndt soll) den Montag hernach, als D. Plathener den Freitag zuvor
angehalten vnd bestrickt worden», die Prediger alle drey zu sich in sein hauß gefordert, ihnen den
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D, Platheners Diener zu des Kirchners Weibe niemals kommen viel weniger bey oder von der¬
selben» die öfnnng der Sacristey gesucht oder begehret. Sondern es hat D, Plathener Meister
Joachim den Schlösserzu sich in die Herbergefordern laßenn, vnd wie er dahin kommen, ihme
bevholenn, er solle hingehenn, vnd den Kirchner die Kirch vnd Sacristey öffnen laßenn, vnd alls
den forder den Bucherschranck,weil Er der Or. den Schlußell zum Schranck nicht bey sich,
anffmachenn,

Darauff der Schlösser hingangen, vnd nach deine durch des Kirchners gesinde die Kirche
vndt Sacristey aufgeschlossenn, empfangenem Bevhel nach auch denn Schrank auffgemacht, also das
D, Plathener, wie er dem Schlößer auß der Herberg gesolgett, nach der Kirchenn gangenn, vnd
vor die Kirchthnr kommen, nicht allein dieselbe, sondern auch die Sacristey, desgleichen» den Bucher¬
schranck eröffnet gefunden l»

III,

D. Plathener habe, nach dehme die Sacristey geöfnet, durch einen Schlößer, den er zu der
behueff bey sich gehabt einen großen Schranck in welchem eine zimliche anzal Lateinischer Bucher :c.
eröfnen laßenn,

Allhier setzen die sndornirts falsche Ancleger abermals die vnwarheit, den, wie nechst be-
richtett so ist der Bucher Schranck, alls D. Plathener in die Kirch vnd Sacristey kommen, allbereit
eröfuett gewesen»,

Zu deine, das vff den fall, vnd wan auch D. Plathener gleich den Schlößer mit sich in
die Sacristey gebracht,vndt doselbst erst ihm den Schranck auffzumachcnbevholenn, Solches dennoch
vor kein sam ils^inm, ia auch nicht vor einen schlechten» frevelt angegebenn oder geachtet werdenn
möchte, In betrachtunge, das die Bücher im Schranck D. Plathenern eigcnthumlichzustendigk (b.)
vnd er also demnach guth fug vnd macht gehabt den Schranck offnen zu laßenn Sonderlich vnd
znmahl, weil solches dabevor mehr geschehen», vnd der eine vnd vorncmste Ancleger Henrich
Kythner hoff vnd StadPrediger zu Stolbergk bekennen muß, vnd mit guthem vuvorlctztcn ge-
wißeu, vnd wan es darzn kommen, vnd er zwehne auß funfen, wie man sagt, auffrichten solle,
ohne abbruch vndt vorlust seiner Seelen heil vnd Seligkeit nicht vorneinen kan, das er selbst eins-
mals darbcy gestanden, gesehen vnd gehört, dz D. Plathener eben durch diesen Meister Joachim

EockieemIrnp. ckristiniani vorgelegt, vnd doranß vnd ex tit, de blpisLLp. et Etsrio. I, 16, enin
gntir ssc;. vorgelesenn, vnd dorauf wider D. Plathenern peinlich zuclagen zngemuthet, Weill nun
dem also, vnd die Prediger auß ihrem Berufs vnd Ambt geschrittenn, vnd sich zu peinlichenAn-
clegern snborniren vnd gebrauchen, vnd doranff vnndt in ihrem Nahmen eine vormeindte falsche
nichtige Clage stellen vnd vbergebenlaßenn, vnd dadurch D. Plathenern diesen warhafftigen gegen-
bericht abgedrungen, So mögen sie auch, ob sie sndornirts falsche Ancleger vnd also mit ihrem
rechten Namen gcuennet werden», ihnen nicht mißfallen noch vorschmehen laßen, Den scheinen sie
sich der That, vnd das sie vff anstifften D, Rentwigs per oalumninin tglgg, orirning intentirn,
vnd D, Plathenern eines sacwileAÜ felschlich beschuldigen,nicht; So dürfen Sie sich des Namens,
vnd das sie bey diesem D, P. abgedrungenen Bericht snlzvrnirte falsche Ancleger gcuennet werden,
auch nicht scheinen. Es muß D, Plathener saapllnm soaplmnr nennen, verhofft niemands ihme
solches verargen werde,

n) Allhier berufst sich D. Pl. aufs den Schlößer selbst, vnd den auch aufs des Kirchners
Jungcnn, wie den auch D. Pl.'s Diener, das dem also sey, mit warheit wol berichten kann,

I>) Dieses kan mit vnd ans des Alten D, Platheners seligen Testament, deßen blxtrg.Lt
hierunden» am ende, so viel diesen Punct anlauget, verzeichnet zubefiuden ist, alsbaldt in oontinenti
bescheiut vnd dargethan werdenn.
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den Schlösser den Bucherschranck öffnen, das Schloß abbrechen, renoviren, vnd einen neuen Schlüssel
darzu habe machen laßenn, (a.)

Vndt das eben dieser Schlösser den Bucherschranck znvorn auch geöfnet, vnd also eigentlich
gewust haben muße, daß derselbe D> Plathenern zustendig?, Solches erscheint vnd ergibt sich dorauß
gnugsam, dz der Schlößer ohne D, Platheners beysein vnd geheiß, Ja auch ehe den der Doctor in
die Kirch vnd Sacristey kommen, albereit geöfnet, vnd aufgemacht (b.)

IV.

D. Plathener habe ein Buch nach dem andern besehen, vnd herauß genommen,vnd darmit
nach gehaltener Vesper davon gehen wollenn,

Allhier ist D, Plathener gestendigk, das Er nicht allein ein Buch nach dem andern herauß
gelegt, aufgeschlagen vnd zugesehen, ob sie noch vnvorsehrt, oder ettwa von Motten oder andern
vnzicffer schaden genommen, Sondern daß er auch den Schranck mit einem sederwisch (welchen Ihm
der Kirchner selbst auff sein begeren geholet) außgekehret, vnd vom Staub gereinigt,

Er ist auch in gleichemgestendig, daß er drey Bücher beiseits gesetzt, vnd alls er den
Schranck widerumb vorrigellt vnd eingeschloßenn,dieselbe seinen diener Ihme in die Herberge
nachzutragenn zugestellet vndt bevholenn,

An welchem allen aber D. Plathener nicht gefreuelt, viel weniger ein snorilsAirrm be¬
gangen, weil die Bucher Ihme (wie oben berurt, vnd auß seines Vettern des Altenn D. Platheners
seligen Testament so baldt in ocmtillsrcki zu bescheinen)eigenthumblichzustehen vnd gehören, Er
auch vber das notdurftig erweisen vnd darthun kan, das er nun fast von dreißig Jahren her den
Schlüsselt zu dem Bucherschranck bey sich and in seinen gewehrengehabt, vnd so offt es Ihme ge¬
liebt, vnd die gelegenheit geben die Kirch vnd Sacristey vnersucht der Herrschaft oder sonsten
iemands durch den Kirchner vnd deßelben gesinde aufschließen laßenn (s) den Schranck geöfnet, zu
der Liberey gesehen, vnd ie bißweilen ettliche Bucher vor sich vnd zu seinem gebrauch darauß ge¬
nommen, oder auch wol andern dieselbe ein Zeitlang zugebrauchen gelihenn, (ä)

V.
Der Kirchner habe D. Plathenern erinnert, weil ihme nicht gebure one vorwißen des

a.) Dieses hatt Meister Joachim der Schlößer allbereit vor Grass Johan zu Stolberg be¬
richtet vnd außgesagt, wird es auch künftig, wen er eidlich befragt werden solle, gestehen,vnd war
sein sagen.

b>) Das muß des Kirchners Jung so wol als auch Meister Joachim der Schlößer
außsagenn.

s) Anderer Personen, so künftig, wo noth, Namhafftig gemacht vmd vorgestelltwerden
können, itzo zugeschweigenn, Ist dem einen vnd vornemstenn, Ancleger Henrich Kythnern, was es
vmb die Bucher vnd den allhier angedeuten besitz vnd, gebrauch derselben vor eine gelegenheit, gar
wol bewnst, vnd derwcgensich vmb so viel mehr zuverwundern, dz er wieder sein gewißenn vnd
beßer wißen sich zu dieser falschen Anclage darff gebrauchen laßenn.

cl) Allhier berufst sich D. Plathener vnder andern in sonderheitauff des Hern Neandri
lisvsrs, welcher noch itzo in dem verschloßenen Bucherschranck vorhandenn, vnd mit claren ausgc-
drucktennwortenn meldett, das die Fraw Walpurg Plathenerin vnd ihre Söhne ihme dem Hern
Neandro auß dieser Lieberey die opsra ^.nArrstiiri gelihen, So hatt auch der itzige snperintendens
zu Weimar, wie den auch des gewesenen Schulmeisters Lncä Wigandi Witwe, noch diese stunde
ettliche Bücher bey sich, welche D. Plathener Ihme vnd ihrem haußwirdt vor deßen rssxeotivs
gelihen, dadurch den in gleichem D. Platheners eigenthumbsRechtvnd Besitz der Bucher bescheindt
vnd dargethan wirdt, angesehen, c^noci (gut sommoclat st propristutsur st possessionem rsi com-
moclutns retinst. D. rsi sornnaocl. orrnr D. ssc^. oommocl.
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Grafen vnd Minister» die Sacristey eröfnen, vnd ettliche darinnen vorwahrete Schrenck oder
Kaflcnn durch gewaltt aufmachen», vnd ettwas darauß nehmen znlaßenn, So sollt er sich solches
enthaltenn, vnd die Bucher an ihr ende wicderumb restituiren,

Allhier sehen die subornirts falsche Ancleger auch zuviel vnd lauter vuwarheit, Den der
Kirchner mehr nicht gesagt oder begert, als das D, Plathener in der Sacristey, so lange bis die
Predicanten kehmen vorzihen vnd warten wolte, deßen aber D. Plathener bedenckens gehabt, weil
er mit den Predicanten disfalls nicht zuschaffeu,hatt derwegen dem Kirchner den Bescheid gegeben,
die Bucher wehren sein, vnd die Predicanten hetten dis sein Vornemen nicht znfechtenn,

Vndt lieber ist auch vormnthlich oder zugleuben, das der Kirchner D> Plathenern der¬
gleichen errinnerunge gethan vnd s?als?) sich Ihme der gestallt, wie in der Anclage weitleuftig
narrirt wirdt, widersetzig gemacht haben solte, do er wol gewust, auch gegen D. Plathenern wenig
stunden hernach in der Herberge gestanden vnd bekant, (n) das D, Plathener sich der Bucher
dabevor in gleichem: angemast, vnd er der Kirchner Ihme vndt aufs sein Begehren» auch zuvor
mehr die Sacristey geöffnet vnd aufgeschloßenn hctte,

VI.

D. Plathener habe den Kirchner in loeo sncwo et intsr ndnrinistrutionein saorornnr mit
unbescheidenen Worten angefahren, sagende, du hudler, was hast» mangels dran, Seind doch die
Bucher mein, Ich will sie vor dir vnd andern wol vertheidigen.

Als D. Plathener ans der Sacristey gangen vnd sein diener zurück blieben, vnd Ihme
nicht gefolgett,vnd Er derwegensich vmbgesehen vnd gewahr worden, das er in der Sacristey vom
Kirchner anffgehalten wurde, ist er wider zurück gangen, vnd dem Kirchner gesagt er soll Ihm
seinen diener gehen vnd volgen laßen», darauff auch der diener stracks fort auß der Sacristey
gangen, vnd seinem Herrn gefolgett. »

VII

D. Plathener habe dem Kirchner als derselbe nochmals angehalten», vnd ohne des Grafen
vnd Vlinistsrn vorbewnst die anß der Verwahrung genommene Bucher Ihme nicht volgen laßen

n) Mit diesem des Kirchners allhier angedenten Bekentnis hatt es eine solche gelcgenheitt
das der Kirchner zu D. Plathenern in die Herberg kommen, vnd geclagt, wie der Grase ihm die
Bucher wieder in die Kirch vnd Sacristey zuvorschaffen 'bey Thnrmstrass gebieten laßen, vnd der¬
wegen stehlich gebetheu vnd angehalten, dz doch D. Plathener dieselbe von sich geben, vnd wider in
die Kirch volgen laßenu wolte, Als aber D. Plathener sich deßeu billich geweigert, vnd den Kirchner
erinnert, ob er nicht wüste, das er der Doctor dabevor in gleichen den Schranck öfneu laßen, vnd
Bucher darauß gelangt, hatt er deßen gestendig sein, vnd also wider abzihen mußenn.

Xota. nd n. VI. Wen gleich erwiesen vnd beigebracht werden könte, das D. Plathener
den Kirchner einen hudler gescholten, vnd von sich zurück gestoßen hette, als doch diesen falschen
Anclegern ein solches zu prnsstiren unmöglich,So möchte dennoch wider Ihnen aufs die in 10
G. de Ilpisoop. et Glsrio. geordnete Straff nicht geclagt werden, den erstlich so redet der Text
austrncklich de ntroei, vnd von einer solchen ininrig., welche ein snorilsZiuin vf sich hatt, Vtioeem
nntsin iniurimn siingvit tsxt in V. 3 0!. de iusur.) sine dubio tnotnnr esse nrnnitestuin est, si
tibi illatn est, cnnn essss in snoerdotio et diZnitatis bubiturn et ornntuin prasterres. üt
rntione psrsonns it:r dsinuin snoi'ilsAiurn ocnnnrittitur, eunr in elsrieunr violentn inunns
iniieitnr. Darnach so erfordert der Text iu d. V, 10 ebenmeßig auch, dz dergleichen iniurin und
Beleidigung der Priester vud Kirchendienerper irrnptionsin in eeelesins ontboliens sto. geschehen
sey, Welche cguulitu.te8 vnd rscpnsitn den sich allhier nicht finden», noch erwiesennwerden mögen.
Ilt proinde etiain loenin non babet dispositio, utpots non veriliontis prussnppositis.
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wollen, mit gewalt st non sine wrnultu von sich zurück gestoßen, vnd die Bucher mit großer
vngestumm vnd gar trotzigk dnrch seinen diener abtragen laßenn,

Dieses ist in gleichem vndt ebenmeßigkwie das vorige ein öffentliche vnwarheit, vnd wie
hatt D, Plathener den Kirchner von sich zurück stoßen können, Do der Kirchner in der Sacristey
vnd dargegen D. Plathener außerhalb derselben im Chor bey der ersten vnd obersten Stuffen, so
in die Sacristey gehett, vnd also zimlich weit vnd eine» gnthen Ort von ihme gestanden»,

VIII,

Die Ancleger, so damals Beicht geseßenn,vnd derselben Beichtkinder haben solchen Tumult
vnd sxsroirts turlmtionsnr gehöret, vnd seindt dardurch nicht wenig turbirt wordenn,

Wan die snkornirts falsche Ancleger dieses, wie Recht erweisen, Ja auß allen ihren
Beichtkindernauch nur eine einige Person, die mit Bestand vnd Warheit berichten vnd sagen kan,
das D. Plathener den Kirchner einen hudler gescholtenn, vnd von sich zurnck gestossenn, vnd
dardurch uicht wenig tnrdirt worden sey, namhafftigk machen vndt vorstellen werdenn, So will
D. Plathener nicht allein alles seines Rechtens, so er an den nun zum öfftern angedeuten Buchern
vnzweifelich hatt, vorlustigk, sondern auch noch darüber dem Grafen an gelde soviel als die Bucher
werdt, zur Straff vorfallen sein, Wol ist das wiederspiel, vnd das D. Plathener vnd sein Diener
mit gebührlicher revsrsnw vndt entblostenn heuptern gantz still oben durch das Chor nach der
Kirchgangsthur, vnd durch dieselbe zum Chor hinauß gangen», war vnd vss den Nothfall
zubeweisen.

IX,

D, Plathener habe hierdurch ein sasrilsZinin begangen, vnd Insonderheit contra «Zisxo-
silionsnr D, si cznis in lroo st antli. G, cls saoros. Ülool. ZI. in s. Gunr sit Asnorals in
vsrlz. inalskaotorss cls tnr, soinp). Gan. si c^uis snacksnts, st (üan. ^uisc^uis invsntus 17. -I.
Ja auch wider den 171. vnd 172. Artickell der Peinlichen Halsgerichts Ordnung Keiser Carls des
fünften gröblich mißhandellt,

Allhier sey den sudornirtsn falschen Anclegern vnd ihrem vormeßenensnbornanten trotz
gebothen, das sie dis ihr angeben, wie recht erweisen, vnd vber D. Plathener» außfuhren,

Es reden vnd ckisponirsn die alls^irts ckura eigentlich <Zs nrnltiplioi Zeners sasrileZii st
siusäsin posna, das ist von mancherley art der Mißhandlung, so im rechten»ein saorilsAnnn ge¬
nennet wirdt, vnd der darauss geordneten Straffe, vnder welchen Mißhandlungen den die vornemst
ist der Diebstal heiliger oder vngeweiheterDinge an geweiheteunoder vngcweiheten Orten (a.)

Nun ist Hieroben berurt, vnd so baldt in oontinsnti zubescheinen, dz die Bücher, danncnher
dieser Streit rühret, D. Plathenern eigenthumblichzustehen vnd gehören, Stehen aber nun die
Bucher D. Plathenern eigenthumblichzu, wie kan vnd wil man den Ihne beschuldigen», als ob er
in deme vnd dadurch, dz er dieselbe auß dem Schrancke gelanget, vnd zu sich genommen, einen
Diebstal begangen (d,) Vndt können also demnach die Subornirte falsche ancleger das im Rechten»
dißfals erforderte erste rsHnisituin, nemlich Gontreotationsin rei alisnas, dz ist, das die Bücher
nicht D, Plathenern, sondern der Kirchen, oder andern Leuten zustcndigk im geringsten nicht
beweisen»,

Vndt hilfst sie nicht, das in der vormcindten falschen Anclage mit berurt vnd angezogenn

a) Viele Peinliche Halbgerichtsordnungdarali V. oap, 171 st sscp st Gan. l^niscinis in-
vsntns 17 c^v. 4. II Iii c^nock sasrilsAinnr ooinnritlitnr anksrsnclo saornnr cls sasro, vsl non
saornin <ls sasro, vsl sasrnin cls non saoro. IN toxi, in D. 8aorilsAii a<1 D, -lul. ?ssulakns.
nlzi psonlalns lleönitnr es8s turtunr in psonnia. vsl re p)ul>Iioa ant sasra,

k) Vliitnin n. sst Gontrsotatio rei alisnae invito ckonrino, st proincle in re propria
non ooinmittitur,

12
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wirdt, die Bucher sein von Anno p. 51. l>ey der Kirchenn gewesenn, Sintemal notorium vnd

vffenbahr, vnd den Anclegern guther maßen wol bewust, das D. Platheners Vatter, alls seines in

itzt berurtem Jahr vorstorbenen Bruders Erbe dieselben, weil seine Söhne, denen sie vff gewiße
sonckition vnd Maß vortestirt vnd beschiedenn, domals noch vnmnndig vndt Kinder gewesenn, bey

die Kirche (a.) vnd in die Sacristey cksponirt vnd hindersetzet, (b) vnd den Schlnßel zum Schranck,

vnd also sonsecguentsr auch den Besitz vnd Eigenthumb der im Schranck verschloßenen Bucher vn-

vorruckt bey sich behaltenn (o.)

So können ferner vnd vber das auch die subornirts falsche Ancleger auch das ander

rs^uisitum, nemlich oontrsotationsm lrauckulosam st aniiniun lurancki sei.) das ist, das D. Pla-

thener disfalls vnd in dem, das Er die Bucher auß dem Schranck gelangt, vnd zn sich genommen,

ettwas gesehrlicher arglistiger weise gehandellt vnd der Kirchen oder sonstenn iemands die Bucher

zuentwenden Vorhabens vnd in willens gewesen nicht beweisen (s.)

Den wie Hieroben berurt vnd ebenmeßig wol erstattet vnd beygebracht werden kan, So

hatt D. Plathener nun fast von dreißig Jahren her nicht allein den schlnßell zum Bncherschranck,

sondern auch neben dem vor vnd vor in vblichem gebrauch gehabt, vnd hergebracht, das Er, so offt

es Ihme gefallen, vnd seine gelegenheit vnd Notdurft gewesen, durch den Kirchner vnd desselben»

gesinde die Kirch vnd Sacristey hatt mögen anfschließenn vnd öfnen laßen, welches dan das Mini¬

sterium wol gewnst, aber niemals widersprochenn, oder in einigen weg gefochten, vnd kan also

demnach D. Plathener (als der itzo weiter vnd mehr nichts gethan, den was er, wie berurt, nun

fast von 30 Jahren in vblichem gebrauch gehabt, vnd ohne menniglichs einsprach vnd hinderniß

wol hergebracht) einiges disfalls geübten ckoli oder Betrugs (ohne welchen gleichwol kein Diebstal

geschehen mag) (k.) mit bestände nicht beschuldigt werdenn

Vndt wie wollen doch die Snbornirte falsche Ancleger die bey der Anclage eingefnrte sura

(als die da von solchen gesellen, welche Kirchen erbrechen, vnd ettwas darauß entragenn, rauben

vnd wegnemen, Item welche in Kirchen einfallen, die Priester oder andere Kirchendiener gröblich

schmehen, schlagen, vnd beleidigen», oder sonst in ander wege, den Gottesdienst irren, vndt hindern,

außtrucklich vnd in spsois redenn) hieher vnd ans diesen fall zihen, können sie auch, das D. Pla¬

thener dergleichen gethan, beweisen vnd war machen (In) Wißen sie dan nicht, was Gott der Herr

a) Zssutus in bos sonsibum Dauli Icti in D. 4. cks statu Iii».

1>) Dei ckspositas propristas apuck cksponsntsm maust, ssck st possessio, sagt der Text

in D. liest rsi ckspositas. Deposit!

0) ^.rAumsnto tsxtns in D. cpua rations item si epus cke aeguiie rsr. ckomiu. Dt

in §. interckuin. Institut, sock. Dt in D. Dlavibus cks oontr. srnt. Dt in D. 2 §. si chrsssrim cks

aoc^uir. possss. in guibus loois liabstur, cpuock per trackitionsm olavium translsrtur pro-

pristas et possessio. Ducks rstsutis olavibus sancksin retineri sonssgnsns est.

ck) Durtnrn n. est oontrestatio trauckulosa. D. 1. siroa Hu. cks tu i t. st sine ckolo st

aniino lurancki non oominittitur D. turtum. cks usnsap. kintum autenr kit. Dt in summa

institut. cks obli^. epias sx ckslist. uaso.

s) Dolo autem (pn ckisit abguiil kaotum ssse, illuck probars tsnstur. D. c^uotiss cks

probat. Li guicksm is abesse ssmpsr prassumitur, si ackssss non probetur. D. omnia K.

cum ita IsZatur vsrs. speoies cks lsAat. sso.

1) Durtum n. sx aö'estu lurancki eonsistit, et sine so non sommittitur, psr iura

supsrius allsZata. Dt ita cksmum kurti aetio oompstit, si ckolo malo guis rem amoverit K.

ita tamen. Inst, cks vi bon. rapt. oum similibus.

Z) am cpui iure suo utitur ckolo tasers non vickstur, psr vulA.

b) Dam n. SS rem (sagt der Text in D. ön. 0. cks probat.) in publisam notionsm
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in seinem Gesetz (der gemeinen beschriebenen weltlichen Rechte itzo zugeschweigenn) vf einen feilschen
Ancleger vnd Zeugenn vor eine scharffe schwehre Straffe selbst gesetzt vnd geordnet,

Vnd ist's nicht genugsam, das sie ihres unordentlichenbösen ergerlichen Lebens vnd wandeis
halber allbereidt bey Gott vndt Menschen sxosi vnd infames sein, Wollen sie nun auch vmb einer
Hoffgunstvnd gelben Suppen willen sich zu falschen anelegern bestellen vnd gebrauchen» laßenn,
vnd also auch dieses Lasters, vnd der dorauf geordneten Straffe thcilhafftigk machen», (hiervon
frage man zu Stolbergk die Kinder auf der gaßenn,' So wirdt man erfahren, was vor einen
wandelt diese sullarnirts ancleger führen, vnd dz auch von ihnen samt vnd besonderlich mit dem
heiligen Paulo wol gesaget werden mag:

(Pllll i^itur llooss nimm, tsipsnm antsm uon llooss eis.)
X.

Vndt werde derwegennD. Plathener zu restitntion der entwehrten Bücher billich ange-
haltenn, vnd noch darüber in ernste Strasse vermöge angezogener Rechtsgründe vorurtheilett,

Weil die sullornirts falsche Ancleger das allhier prassupponirts spolinm, vnd das
D. Plathener ihnen oder der Kirchen die Bücher reuberischer weise entwehrt, znerweisen nicht vor¬
wögen», So hatt auch ihr suchen nicht stat, Sondern sie werden der in Gottes Gesetz So wol alls
auch in den gemeinen beschriebenen keiserlichcn Rechten», vff falsche Ancleger vnd Zeugenn geord¬
neten Straff billich snllllirt vnd vndergebenn."

Es folgt nun in Abschrift: „Dxtraot des alten Dr. Platheners Testament" von den Worten:
„Andere lateinische Bücher" bis zu den Worten: „geben werden," und dazu ist bemerkt:

„Dieser Dr. Plathener ist des itzo psr onlumniam felschlich angeklagtenDr. Platheners
patrnns, das ist des Vatters Bruder gewesen.

Dari cmiignT mtcllligitur, cproll ita llatur, ut ejus önt. A. sio itacpm 8upit. lle Xotion."
Vorstehend gedachter kurtzer Auszug ist als Anlage beigefügt einem vom Dr. Salomon

Plathener entworfenen und vom Grafen Antonius Heinrich von Schwarzburg vollzogenen, demnächst
mitzutheilenden Schreiben an den Administrator der Chnr Sachsen vom 26. October 1596.

Die Bestricknng des Dr. Plathener bestand, wie sich aus Vorstehendem ergicbt, in der
Verpflichtung, seine Herberge nicht zu verlassen. Es wurde dadurch namentlich der Verkehr desselben
mit dem Grafen von Schwarzburg und Wurmb nicht beschränkt. Die Correspondeuzwird durch
Boten bewirkt, die zwischen Dresden, Sangerhansen, Eisleben, Sondershausen hin- und herlaufen.
So schreibt Dr. Plathener am 5. December, es sei ein Befehl aus Versehen und des Boten Un¬
achtsamkeit nicht nach Dresden, sondern gegen Sondershausen geliefert, „habe derwegen erinnert,
das man densclbigen nochmals bei tagk vndt Nacht am gehörigen ortt vorschassen sollte." Von dem
Eingang der Befehle an Wurmb erhält Dr. Plathener alsbald Nachricht, und Wurmb theilt ihm
auf Ersuchen Abschrift derselben mit, wie auch Dr. Plathener dem Wnrmb Abschrift seiner
Berichte :c.

ll. Der vom Grafen Johann von Stolberg eingeleitete peinliche Prozeß
gegen Dr. Plathener.

Ueber den Verlauf dieses Prozesses ergeben die Akten nnr, daß Dr. Plathener die Com-
petenz des Grafen Stolberg nicht anerkannte. Es enthalten dieselben folgende, jedenfalls denselben
Vorfall betreffende Notizen.

1. Ein einem Schreiben des Grafen Antonius Heinrich an den Administrator von Sachsen
beigefügter Bericht des Dr. Plathener an Elfteren lautet also:

llsksrrs clollere ssinnt ounoti noousatorss, puns immita sit illonsis testillus vel inllioiis all pro
llationern inllnllitntis st luee vlnriorillns expsllits.

12»
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„Den 30. Ootodris Anno p. 96 zwischen Ein vnd Zwey vhr ncich Mittage ist Joachim

Schwalber beneben Andreas Reidemeistern vndt Martin Bnrckhardt zu mir abermalß in die Herberge

kommen, vndt haben» angezeigtt, Sie wehren von» Ihres gnedigenn Herrn» Grast Johans zu Stol-

bergk p. Cantzlern abgeserttiget, mir eine aoonsationom oontnmaomo, beneben einer Lütntion zu

insinuiron, bethen ich wollte dieselbe vonn ihnen annehmen. Ich habe doranff geantworttet, Ihr

Herr wüste woll, was S. G. nicht allein auf dem Churfürstlichen Obernhoffgericht zu Leipzigk, sondern

auch von Meinem gnedigsten Herrn», dem Administratorn der Ehnr Sachssen meiner Personn vnndt

erledigung halber beuohlen, das nun solches nicht geachtet werden woltte, vndt Ich darüber noch

vor vndt vor tribuliret wurde, müste Ich dahin stellen, Ich hoffte aber mein gnedigster Herr wurde

mich, alß eine zur vnschnltt hochbedrengete Person in gnedigsten schütz nhemen, vnndt meiner er¬

ledigung halber wol fernner gebuerliche Verordnung«.' zuthnn wissen, Alß nun der Notarius ange¬

zeigtt, sie hetten beuhel oie ^.oonsationschrifft beneben der Lütation alhier zulassen, vnndt dieselbe

aufs den Tisch legen wollen», habe Ich daruor gebcthen vnndt ihnen vonn dem Tisch nach der

thnre gefurtt vnndt gesagtt, Ich woltte die Citation nicht Nnnhemen, daß möchten sie Ihrem Herrn»

oder dem, der sie hergeferttigt, vormelden vnd anzeigen, vnndt woltte Ich sie, wann sie wiedcr-

kehmen, gar nicht hören, darauff sie dauon gangen, die Schcppen haben gebethen, man woltte sie

nicht verdencken, sie wehrenn vnderthanen vnd musten verrichtten, was Ihnen beuohlen wurde zc."

2. In der mehrgedachten Anlage der Stolbergschen Prozeßschrift von 1599 heißt es:

„wie dann darinne bißher verfahren, darauff auch von vnnerdächtigen örttern vrtheil er¬

langt vndt zu dessen eröffnnng angeclagter gebnerlich citirt worden, Auß welchem dann zugleich an-

geclagtens nicht alleine beharrlicher ungehorsam, sondern auch große vnbescheidenheit, damit er Graf

Johann gröblich Jnjnrirt clarlich znespüehren, in deine er Key der Insinuation der einen Peremp-

tori Dilation Hotarisn vnd Zeugen mit disen schimpflichen wortten ahngelassen, waß hudelt mich

euer Herr viel. Item das er sie mit vngestime zur thner gestiert mit disen wortten, Sie solten

sich packhen vnd sollte Ihn Herr vnd Knecht hienfnrter zufrieden lassen, Er gedächte vndt wolle die

Eitation nicht annehmen."

Wahrscheinlich hat dieser Prozeß keinen Fortgang gehabt (vgl. unter o und 1.) und jeden¬

falls keinen dem Dr. Plathener ungünstigen Ausgang, weil, wenn dies der Fall gewesen wäre, die

Gegner des Dr. Plathener, es anzuführen, nicht würden unterlassen haben.

o. Die Prozesse vor dem Oberhof gericht zu Leipzig.

In Folge des gegen ihn vom Grafen Johann von Stolberg eingehaltenen Verfahrens

hat Dr. Plathener beim Oberhofgericht in Leipzig geklagt. Leider sind die im Hauptstaatsarchiv zu

Dresden aufbewahrten Akten 1837 an das Appellationsgcricht zu Naumburg abgegeben und dort

1838 cassirt worden. Die Rubra lauteten:

Dr. Salomon Vlatner Gräsl. Schwarzburg. Canzler zu Sondershausen o/a Johann

Grafen zu Stolberg, Königstein, Rutzschefordt und Wernigerode 1. Vol. eis 1596 wegen

Befreiung aus dem Gefängnisse.

Dr. Salomon DIatnor (ze.) o/n Johann Grafen zu Stolberg sw.) und dessen

Canzler D. Johann Nentwig, ingl. Heinrich Kütner, Hof- und Stadtprediger, und

Mathcus Gotus und Arnold Zeitfuchs, Diaconen zu Stolberg, äo 1597. 1. Vol. wegen

schmählicher Angriffe und Injurien auch gefänglicher Bestückung.

Der Inhalt des ersteren Prozesses ist im Wesentlichen aus den Akten im Dresdner Staats¬

archiv zu entnehmen, dagegen ist bezüglich des letzteren Prozesses etwas Weiteres als das vorstehende

Rubrum nicht ermittelt.

Die Akten im Dresdner Staatsarchiv ergeben Folgendes.

Unterm 27. September 1596 schreibt Graf Johann von Stolberg an das Oberhofgericht

zu Leip zig auf Dr. Platheners ausgebrachte Inlnbition, es stehe dem Oberhofgericht nicht zu, ihn
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durch angemaßte Inhibition oer Justiziell in Ausübung seiner Justiziell zu stören und ihm alle
seine Botmäßigkeit abzustricken; dann fährt er fort: „Darmit Jr aber zuespüren, das wir des
wieder v. Plattencrn gebrauchtenernsts mer dan zuwol, Jr aber vns daran zuhindern nicht befugt
gewesen, so thun wir euch hiemit die Peinliche Clage deß ^liuistsrü vud Kirchvetter alhier vber-
schicken, dorin ein solch factum erzehlet, welches als (an) einem öffentlichenortt, vud in kacis
Lcclssias geschehen, pro notorio billig zu haltten ist."

Graf Johann führt später vor dem Reichskammergerichtzu Speier an, „wie diesem
Plattner angestanden, solchen seinen Landesherru Graf Johann aci inccnnpstöns tribunal zu
ziehen", macht geltend, daß Stolberg nie unter chursächsischerHoheit gestanden, „derowegen Inen
durch das churfürstlich Sächsische Hoffgericht zu Leipzig kein Gebot aufzulegen," und erwähnt,
dasselbe habe „drei vnterschiedliche nichtige inunckata cke relaxaucko vermeintlich ausgehen lassen,
doch mit diesem anhang, wofern die Sache peinlich oder ißt bemelter Grafs sonst vermeinte, der
Verstrickung befugt zu sein, daß er sich solche inbibitiones nicht sollte irren lassen." Letzteres bezieht
sich jedenfalls darauf, daß in den Inhibitionen in gleicher Weise, wie in den später zu erwähnenden
Inhibitionen gegen den Grafen Schwarzburg die Stelle vorkam: „oder (were) die Sache peinlich
oder E. g. vermeinten sonsten hierzu genügsame erhebliche vnnd zu recht bestendige Ursachen zu
haben, So wollen E. g. sich diese iulridition nichts irren lassen, sondern dero ungeachtet, sich der¬
selben botmeßigkeithicrinnen geburlichen gebrauchen" u. s. w. On. Plathener schreibt unterm 21. No¬
vember 96 an Wlirmb: „Die Erfahrung bezeuget, daß der Graue ans dergleichen Poeuall Beuehl
wenig giebt (wie Ich dann, vber die am Obernhofgerichtnun zum drittenmal)! ausgewirckte Inlndi-
tion, noch allhier ausgehalten werde.)"

ck. Das Verfahren vor Herzog Friedrich Wilhelm, Vormund und der Chur
Sachsen Administrator.

In einem Schreiben vom 25. September 1596 bittet Graf Antonius Heinrich von Schwarz¬
burg den Herzog Friedrich Wilhelm unter Beifügung des vr. Plathenerschen Berichts vom
1V. September, da er und sein Bruder bevorstehenderwichtiger Sachen halber seines Cantzlers
D. Plathener höchlichst benöthigt sei, der Gras Johann aber die vom Oberhosgerichtzu Leipzig an
ihn ausgegangenenInlnbitioncs schimpflich hintan setze und denselben nicht zu parircn sich schuldig
erachte, daß dem Hauptmann und Schösser zu Sangerhauseu, Ludwig Wvrmb, aufgetragen
und befohlen werde, den Cantzler- von Stolberg abzufordern. Hierauf ergeht an Wurmb unterm
8. October 96 der schriftliche Befehl: Er solle kraft Dieses beklagtem Grafen zu Stolberg im Beisein
derjenigen, welche supplicirenderGraf Anthoni Heinrich zu Schwarzburg zu ihm abfertigen werde,
solches vorhalten, und wenn derselbe keine andere und erheblichereUrsache, Or. Platener anzuhalten, ge¬
habt, denn wie von dem Grafen zu Schwarzburg und dem Verstrickten angezogen werde, ihm auf¬
erlegen, daß er D. Plattenern bei Vermeidung ernster Strafe und Ungnade ohne Entgelt also-
bald der Bestrickung entledigen und loßzähleu solle, und ihm daneben vermelden, da er denselben
rechtlich an gehörendem Orte zu besprechen gemeint, ihm solches zu thun unbenommen.

Demzufolge citirt Wurmb unterm 14. October den Grafen Johann aus den 20. October
vor sich nach Sangerhauseu, um ihm in Gegenwart der Schwarzburgschen Abgeordnetenden Befehl
vom 8. October vorzuhalten, und setzt den Grafen Antonius von dem anberaumten Termin
in Kenntniß. Die Citatiou kommt jedoch von Stolberg unerbrochenzurück und der Graf erscheint
nicht im Termine. Wurmb entledigt sich deshalb schriftlich seines Auftrags wider Graf Johann,
derselbe leistet jedoch dem Churfürstlichen Befehle keinen Gehorsam, es wird vielmehr von
seiner Eanzelei nur der Empfang des Schreibens bekannt und binnen 3 Tagen Antwort
versprochen.

SchwarzburgscherSeits waren zum Termin abgesandt ,.visiere Näthe Christoph Zeuge vud
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I)i-. Bodinus. (Erstehen nennt Dr. Plathener „meinen Geuatter." Derselbe war Pathe von
Martha, Tochter des vi. Plathener.)

Graf Johann rechtfertigt im Schreiben an Wurmb vom 21, October sein Ausbleiben im
Termine damit, daß er und seine Diener vom Administrator nicht „mitt gnugsamer sicherheit vnd
geleitte (ohne Weichs wir vns inn die Churf. S, Gerichte wegen der kunthbaren vnd im wercke
gnugsam ercugte gefahr zu wagen, nicht vnbillig schew tragen) vorsehen" gewesen, antwortet in der
Sache, wie schon angeführt, und fährt dann fort: Sollte er aber dieserhalb, trotz der peinlichen An¬
klage der Geistlichen und klarer Verordnung der Rechte, die da wolle, daß in solchen Fällen auch
ohne vorgehende Klage ex ollloio solle proeedirt werden, beschwert oder am sxsroitio seiner -Iuris-
ciiotion ungebührlich gehindert werden, so wolle er sich an die Kaiserliche Majestät und den
Lehnsherrn der Stolbergschen Gerichte, den Erzbischof und Churfürsten von Mainz, Raths und
Schutzes halber wenden.

Diesem Schreiben sind beigelegt: das Klagschreibender Prädikanten vom 10. September,
der Bericht des Grafen Johann an das Oberhofgericht zu Leipzig vom 27. September, der Be¬
richt der Prädikanten und der Seite 32 mitgetheilte Extrakt des vr. Tilcman Plattnerschen
Testamentes,

Abschrift gedachten Schreibens und der Anlagen theilt Wurmb unterm 24. October dem
Dr. Plathener mit.

vr. Plathener entwirft nun die Lupxiliontiou des Grafen Antonius Heinrich von Schwarz¬
burg an Friedrich Wilhelm vom 26. October, übersendet Abschrift derselben nebst Anlage am 26, Oktober
an Wurmb, bemerkt, er zweifle nicht, „S. G, werden dieselbige also belieben, zum oriZiusl fertigen,
vndt furder vnnseumlich abgehen laßen," und bittet, Wurmb möge mit seiner relativ« nicht säumen,
damit seines Herrn Bote dieselbige, „wo der Herr (nämlich Wurmb) In deme kein besonder be-
dencken hatt, mitnehmen möge,"

Die Lupplioation lautet also:
„Durchlauchtigsterhochgeboruer Fürst, E- F. G- seindt meine vnterthenigste dienste Jder-

zeit trewes vleis zuuorn, Gnedigster Herr,
Anfcnglichennihn gcgenn E. f, g. Ich mich wegen des vf meine bev E. f, g. hienechst

der meinem Canzler D. Salomon Plathener, vnuorschuldtzugestandenenbeschwerunge vnd deßelben
erledigungehalber, vnterthenigst eingewante Lupplieation an dero. vorordenten Oberaufsehcrnn der
Grafschaft Mansfeldt, vnd heuptman zu Sangerhaussen p. gnedigst ertheilten Beuehls, vnterthenigst
bedancken, Vnd hette nun zwar wol gemeint vnd mich vorsehen, Weil mein Vetter Graff Johan zu
Stolberg p, zu der wieder meinen Canzler cls kaoto vorgenvmeneubestrickunge Kein ander vrsach,
als eben die, so in angeregter meiner supplioation, vnd deme derselben beigefügtenBericht berurt,
vnnd E. f. g, vnterthenigst vorgebracht,vnd das er uemblich aus seines Vettern, Weilandt T>, Pla-
theners bei die Kirche zu ,Stolberg durch seinen des Canzlcrs Vätern aus bewegendenVrsachen
cisxonirten vnd hinderseztenLiberep ezliche Bucher gelangt, vnd zu sich genomen, vorzuwendenhat,
So wurde er E. F. G. doruf erfolgtem rechtmeßigem Bescheide vnterthenigst, wie billich, avHuiss-
oirt, vnd deme darbei angeheften, vnd durch ermelten E. f, g, Obervfsehernn vnd heuptman, Iure
forder erofneten Beuehl zu gehorsamer schuldiger folge, Meinen Canzler one cntgeldt alsobaldt der
bestrickung entledigt vnd lohßgezelt habenn, Ich vormercke aber, das gedachter mein Vetter sonder
Zweifel aus vorlcitung seiner Näthe vnd diener nochmals vf dießem nichtigen behelff vnd Einwen¬
den, alß Ob er meinen Canzler vff Clag vnd anhalten« der Vorordenten des lAinisteiüi von Obrig¬
keit wegen« bestricken lassen, beruhet, vnd daher nicht schuldig sein will, E- F. G. Beuehl zu
xarirsn vnd demselben zu folge meinen Canzler der bestrickunge zuentledigen,

Nun stelle Ich dahin, vnd lasse meinen Vettern vnd den Canzler zusammen, vnd künftig
gegenn einander ausfüren, Ob mein Vetter vor sich, oder ack instantiain der Vorordenten des lAi-



nistsrü die Bestückungvorgenomen, vnd anbeuohlen, Ich kau aber gleichwol bei mir nit ermessen,
das mein Vetter satte hirdurch das Jenige, was er Jtzberurtermassen vndt sanften wider meinen
Canzler cks laoto vorgenomen, salvirsu vnd entschuldigenn, ader auch sich der anbeuohlenenLoß-
zehlung auffhalten tonnen, den hette mein Vetter in dießer Sachen» Richters stadt halten», vnd
wie einem Richter zusteht vnd gebnrt, vnparteisch Handelen vnd proaeckiren wollen», So hette er
pillich vor allen Dingen die Cleger vnd den Beclagtenn gegen einander Haren, vnd demnach Meinem
Canzler solcher Vvrhor abzuwarten», vnd vor deß nicht zuweichen, anmelden vnd vserlegenn,Nicht
aber dergestalt von der Lxeoutiou den Anfang machen, vnd one einige vorgehende Vorwarnnnge
vor meinem Canzler, gleichsam als ob er ein dieb vnnd Reuber, die StatThor vorschlichen, biß vf
halbenn Mittag zuhalten, von Jme abtrag vndt Strafe fordern«, vnd als er sich deßenn aus
dießer zu Recht bestendigen erheblichen Vrsache, das er nicht geHort, vielwenigereiniges freuels vber-
furt, wie billich, vorweigert, vnd sich ans mich, vnd meine frenndtliche Liebe Brndere als seine Or¬
dentliche Obrigkeit zu Recht erpoten, Ine von dem StatThor wiederumb zurück biß vor die her-
werge durch den Nichter beleitenn, vnd daselbst bestricken laßen sollen, Ja es hette mein Vetter zum
Wenigsten, vnd do er Je weder meines Canzlers Person, standt, vnd Ambt, vnd das derselbe gleich-
wol sich bisher gegen» Ine in viel Wege dienstwertig, vnd dermaßen bezeigt, das er mit Jme sals
vns anders nicht bewust) Jderzeit wol zufrieden» gewesen, Noch auch mich, vnd meine freundliche
Liebe Bruder (denen dan hirdurch weniger nicht, als meinem Canzler selbst schimpf vnd nachtheil
zugezogen») bedencken vnd in acht nemen wollen, dem Churf, Obernhofgerichtzu ehrenn, vnd be¬
zeigung schuldiges gehorsambs, Meinen Canzler vf gleich vnnd recht der Verstrickungerlassen Sol¬
len», sonderlich vnnd zumahl, Weil Jme nnuorborgen, was es mit den Buchern, dannen her der
streit rurer, vor eine gelegenheit,vnd das dießelben meinem Canzlern vormöge seines Vettern Testa¬
ments (deßen Copei dan mein Vetter, wie Ich ans meiner hirnegst gegen Stolberg zu Jme ge¬
schickter Näthe vnd diener Bericht vorneme, gesehen vnd gelesen») eigenthumblichzustehen«vnd ge¬
hören«, vnd demnach mein Canzler, auch vf denn fall, vnd wan er gleich in dem, das er one
meines Vettern vnd des Niuistsrii vorbewnst den BucherSchranck erofnen laßen», vnd ezliche
Bucher daraus gelangt, vnd zu sich genomen, oder sonsten den Sachen znniel gethan hette, derent-
halbenn doch nicht, als ob er ein saorilsAium begangen, vnd also vf die bei der vormeinten An-
clage eingefurte sura meines ermesscns, peinlich angeclagt, vielwenigeraber dergestalt, wie cks taoto
geschehen, vnd Jme widersaren, mit dem Leibe (sintemal er nicht allein zu Recht gesessen, vnd ge-
nugksam begütert, Sondern auch Standes vnd Ambts halber in Wirde ist) angehalten, vnd in Ver¬
strickung gelegt werdenn mochte, Vnd hat also mein Vetter viel zu geschwinde gefaren, vnd dicß
sein widerrechtlich beginnen vnd vornemen, mit der unter der Predicanten vnd Vorsteher der
Kirchen» zu Stolberg Namen (in Wahrheit scharff genngk) gestelten vnd E. si g. Oberaufseher
vndt heuptman, vnter andernn Beilagen mit zugeschicktenAnclage, gar nicht zu bementelen, noch
zuentschuldigenn,Angesehen, das, do auch schon die Ancleger in vnd bei Jrer Anclage austrugklich
vnd in spsoiö gesucht, vnd begert Helten, das mein Canzler mit dem Leib angehalten vnd bestrickt
werden mochte, (wie gleichwol darnon in der Anclage kein Wort zubefinden, Ja die Anclage auch
vielleicht zu der Zeit, als wieder meinen Canzler mit der Vorstrickung vorfaren wol noch in der
fedder gesteckt, vnd in rsrum natura, wie Ich sagen mochte, nicht gewesen«.) Mein Vetter demnach
sich billich hette eines andernn vnd beßern bedrucken«, vnd zuuorn, vnd ehe dan ehr zur sxseutiou
geschrittenu, vnd meinen Canzler vorstricken laßenn, der Sachen», vnd aller derselben Vmbstende
vnndt gelegenheiteigentlich vnd mit vleis erkundigen,vnd also oum ommas uvAuitions pwoesckiren
vnnd vorfaren sollen,

Doch will Ich denn Proeeß oder auch die heuptsache weiter nicht ckisputiren, Es wird mein
Canzler derwegensein Recht vnd Nottnrft (als Ich hoffe, vnd aus diesem hirbei gefugten seinem
vf die vormeinte Anclage gestelten,vnd mir zugeschicktengegen Berichte etzlichermasseu zuuormercken



ist,) wol zubedenckcn, vnd künftig ann geburenden Ortheu auszufuren wissen, Ich thu Jtzo und zu

dießem mahl bei E. f. g, nur allein nachmals unterthenigst suchen vndt bittenn, E. f. g. wollenn

in gnedigster erwegung, das mein Vetter Grass Johan zu Stolberg p. meinen Canzler nun in die

Siebende Wochen mir vnd meinen freundtlichen liebenn Brüdern zu mercklichem schimpff, ässpsot,

vnndt nachtheil vfzuhaltenn, durchaus kein fug, vnd die geringste Ursache nicht hat, ferner gnedigst

beuehlen vnd anordnung thun, darmitt mein Canzler einsmals der Bestrickung entledigt werdenn,

vnd wider zu den Seinen, vnd Vorrichtunge seiner AmbtsSachen komen möge, Soll er hiuorigen

meinem vnterthenigsten erbieten nach, Meinem Vettern, vnd Wer In sonsten der zu sich genomenen

Bucher halber redlos vndt Anspruchs nicht erlassen» will, an Orth vnd enden, dahin E. F. G. Ine

Weissen werdenn, zu recht antwortenn vnndt fuß halten», vndt E. F. G. vnterthenigste dienste

höchstem meinem vormogen nach zuleisten bin Ich zu Jderzeit willig bereit."

Wurmb berichtet unterm 28. October an Friedrich Wilhelm unter Beifügung der Autwort

des Grafen Johann von Stolberg vom 21. October nebst Beilagen.

Friedrich Wilhelm war also von der Sachlage vollständig unterrichtet.

Unterm 1. November ersucht Graf Antonius Heinrich unter Beifügung des Dr. Plathener-

sch en B erichts betreffend den 30. October den Wurmb, wenn serner ein Fürstlicher Befehl der Er¬

ledigung seines Kanzlers erfolgen sollte, denselben unsäumlich zu sxscpuirsn auch alle andern füg-

lichen und zur Sache dienstlichen Mittel zu versuchen.

Wurmb erhält von Friedrich Wilhelm unterm 3. November den Befehl, er solle trafst dieses

und vorigen Befehls dem Grafen Johann unter Vorbehalt der bereits verwirkten bei einer noch

höheren Strafe auferlegen, gedachten Dr. Plattener ohne Entgelt der Bestrickung sofort entledigen

und loszählen zu lassen, und unterm 11. November einen weiteren Befehl, worin es heißt:

„Wie nun seine ( des Grafen Johann) vorgebrachte Entschuldigung unerheblich, also sind

wir auch ihm seinen Ungehorsam und beharrliche Widersetzlichkeit nachzusehen nicht bedacht, der-

halben ist vor uns unser Begehren, wofern ermeldter Graf, auf unfern anderweiten Befehl, welcher

dir und deinem Mitcommissario (Michel Triller Schößer zu Sangerhausen) inmittelst zugekommen

sein wird D. Plattnern nicht auf freien Fuß stellen würde, du wollest ihm bei Verlust der von

unserm jungen Vettern habenden Lehne auferlegen mehrgedachten D. Plattnern unvorlängst der Haft

zu entledigen. Auf den Fall aber solches von ihm nicht beschehen würde, so wollest du beneben dem

Schösser zu Sangerhausen auf des Grafen Person bestallung machen und da er in dem Churf. Sächß.

Nsrritorio betreten würde, ihn Kraft Dieses bis auf unsre fernere Verordnung handfest machen."

Unterm 17. November schreibt Dr. Plathener an Wurmb, durch den Boten habe er Kenntniß

erhalten vom Eingang des Befehls, „vndt weil dann nun Ich solches numehr anderweit erfolgten

Befehls bißher wie der Herr wohl zuerachten mit besonderm großen Verlangen erwartet, vndt der-

wegen nun auch gerne wissen mochte, waß ich mich dcsselbigen zugetrösten, So Hab ich demnach den

Bochen alßbaldt wieder zurücklaufen laßen, vndt bitte nun mit besonderm sleiß freundtlich der Herr

wolle do es ohne verweiß, alß ich mich versehe, geschehen kan, mir auf gut verträumen ein ab¬

schlifft deß Befehls zukommen laßen oder doch zum wenigsten den Inhalt deßelbigen mit zwcy drey

Worten eröffnen."

Wurmb und Michael Triller geben mittelst Schreibens vom 20. November dem Grafen

Johann kraft erhaltenen Befehls (vom 3. November) bei Strafe von 500 Thalern und ihres gnädigen

Herrn schwerer Ungnade auf, Dr. Salomon Platenern ohne Entgelt und längeren Verzug der Be¬

strickung ledig und loszuzählen. Sie übersenden dem Dr. Plathener dies Schreiben und die er¬

betene Abschrift, um ersteres dem Grafen Johann zu insinuiren, Dr. Plathener insinuirt es, Seitens

der Stolbergschen Kanzlei wird binnen wenig Tagen Antwort versprochen. Dr. Plathener macht

den Wurmb auf ein Versehen bei Erlaß seines Befehls aufmerksam, und nun schreibt Wurmb

(ohne Dutum) an Graf Johann, daß er ihm Kraft habenden ernstlichen Befehls auferlade, Dr.
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Plattnern ohne längeren Verzug bei Verlust der Churf. Sächs. Lehne auch Vermeidung schwerer
Strafe und Ungnade auf freien Kuß zu stellen, und wenn er ihn um irgend etwas zu belangen ge¬
denke, dies vor seiner ordentlichen Obrigkeit zu thun.

Unterm 23. November berichtet Wurmb an Friedrich Wilhelm, daß er dem Grafen Johann
den Inhalt der beiden Befehle zu erkennen gegeben, und fährt dann fort:

„Nun zweifle ich gar sehr ob I. g. hierauf pnriren und den Canzler loszählen werden,
Vnd wiewohl e. f. g. auf solchen Fall die Nothdnrft albereit gnädigst angeordnet, Ich auch neben
dem Amtsschößer zu Saugerhausen auf I. g. Person gerne Bestallung machen und dieselbige da sie
im Churf. Sachs. Derritorio zu betreten bis auf ferneren Bescheid handfest machen wollen, So
haben doch e. f. g. aus wohlgemeldtesGrafen jüngsten unterm Dato d. 21t. Oetodris an mich
abgegangne» Schreiben gnädigst vernommen, daß I. g. ohne gnugsame Sicherheit und Geleite in
die Churf. Sachs. Gerichte zu kommen, Scheu tragen und gleichsam dadurch inierirsn wollen,
als wären I. g. zu Stollberg sicher und außerhalb des Churf. Sächs. Nerritorü angesessen,

Wann ich aber die Zeit meines Lebens anders nicht gehört, Ich auch solches also bei dem
Amte Sangerhausen befinde, daß Schloß und Stadt Stollberg, obs wohl Churf. Meinzisch Lehen,
jedoch nichts destowenigerallermaßen wie die Gräfl. SchwarzburgischenHäuser und Aemter Son¬
dershausen, Straußberg, Keula und andere dergleichen in unwidersprechlicher ChurfürstlicherSach¬
sischer LandesfürstlicherHoheit und Oberbvtmäßigkeit gelegen, deren sich auch bis Dato kein be¬
nachbarter Fürst oder Potentat dem hochlöblichen Churfürstl. Haus Sachsen zu Verfang angemaßt,
noch die ergangene wirkliche oxsoutiouss, so deren Oerter zu etlich Malen durch das Amt Sanger¬
hausen vollstrecktworden, widersprochen, sondern die Grafen zu Stollberg vor dieser Zeit das
Churf. Haus zu Sachsen und desselbenOberhofgerichtzu Leipzig xro oompstsute et orcliuurio er¬
kannt, auch solches klagender Herr Graf zu Schwarzburg durch I. g. eingewandte supxliczution
hilft bestätigen, Als habe ich nicht unterlassen können, E. f. g. hierunter unterthänigst zu erinnern
und um gnädigsten Bescheid zu bitten, im Fall oftgenannter Graf Johann, den bestrickten D. Pla¬
tenern abermals nicht erledigen sollte, obs nicht ein Weg, daß ich oder der Amtsschößer zu San-
gerhauseu sich neben etlichen Schützen in aller Stille gegen Stollberg begeben und alda von e. f. g.
wegen den verhafteten Canzler loszählen und mit uns hinweg führen möchten,"

Unterm 25. November schreibt Graf Johann an Wurmb, daß er entweder in Person oder in
anderem Wege wegen Dr. Plattners Bestricknng an Friedrich Wilhelm gründlichen Bericht erstatten
wolle, Wnrmb aber erhält unterm 3V. November einen neuen Befehl, in welchem es heißt:

„Diewcil er (Gr. Johann) unser Gebot und Verbot für nichts achtet, so wollen wir solche
Mittel gegen ihn vorzunehmenbedacht sein, die ihm zu wenig Frommen gereichen." Daher solle
Wnrmb mit dem Schößer zu Sangerhansen und etlichen Schützen in aller Stille gegen Stolberg
rücken und den verhafteten Doctor auf freien Fuß stellen und mit hinweg nehmen.

Unterm 4. Deeember schreibt Graf Johann an Wurmb, daß er an Friedrich Wilhelm aus¬
führlich berichtet habe und täglich der Resolution entgegensehe. Deshalb werde er auch I). Pla-
thenern der Bestrickung vorläufig nicht entlassen, sondern I. f. g. Erklärung abwarten.

Diese Antwort thcilt Wurmb dem I)v. Plathener in einem Schreiben vom 9. Deeember mit
und bittet zugleich, ihn durch deu Boten wissen zu lassen, wenn jetzt Abends und Morgens die ^tadt-
thore gesperretund wie sie verwahret auch in wessen Hause er anzutreffen.

Unterm 9. Deeember schreibt Dr. Plathener an Wnrmb:
„Meine willige diennste zunorn, Gestrenger, Edler, vnd Ehrnnester, besonder gunstiger

lieber Herr vndt freundt, Ich will nicht zweiffelnn, dem hernn sey mein letztes Schreiben!,, vom
dato dem 5 t. dieses znekommenn, Weill nun die darbe,) gebethene Abschrifft, bis noch nicht anhero
gelanget, Ich auch neben deine eine Nottnrfft zue sein erachtet, de», Herrn von» deme, was diese tage
allster vorgelauffennBericht zue thuen, So habe Ich derwegen, Zeigern,, dieses gegen,vcrtigen

13
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Bothen, zue dem hernn, mit diesem Schreiben ablauffen laßenn, vndt soll demnach dem hernn nicht

vorhaltten, das Mein vngnediger Herr, Graf Johann zue Stolbergk, am nechsten Montage, S. G.

Richter, beneben ibkotarisn vndt Zeugen, zue mir Inn die Herberge geschickt, vndt mir anmelden

laßen, Ich wußte welcher gestaltt, vnser aller genedigster Herr, der Keyser, dem hernn Grafen vonn

der Lippe, Inn VormundtschafftSachenn, Meine gnedige hernn, die Grafen zue Schwarzburgk p.

vndt dero gewesene hernn vormundere belangende, allergncdigste Kommission aufgetragen, Vndt

daS darauf vndt znuorrichtunge solcher Kommission der Herr Gommissnrins S. G. suIzckoleAirto

Räthe, gegen Sondershausen abgeordnet vndt geschickt hette, die auch Jtzo des orths zur stedte,

vnndt bey seinem gncdigen Hern In Schrisften gesucht, das Ich zue der beuorstehenden handelnnge

(vndt wie des Richters Vsrbn tormalia wahren zue dem aotu) der Bestricknnge erlaßen werden

mochte, daher dan vndt weill sein gnediger Herr, der Key: May: zue Ehren, vndt den Hern Gom-

missarisn zugefallen geschehen laßen könte, das Ich der Bestricknnge gesuchter maßen vndt zue

solchen aotu erledigt, vndt mir nach Sondershausen zue ziehen erleubt wurde, ehr abgefertigt, vnndt

beuehlicht wehre, mich, doch vf gewiße maße vndt dergestalt, das Ich vor allen dingenn zusagen

vndt Eauirsn solte, mich vf seines gnedigen Hern erfordern Jederzeit wieder anhcro zustellen, vndt

deß angefangenen Proceß außzuwarten, der Bestricknnge loßzuelaßen, Darauf Ich Ihme lurtzlich

den Bescheidt gegeben, Es wüste sein gnediger Herr guttermaßen woll, was meiner erledignnge

halber, beydeö aus dem Obernhoefgerichte zue Leipzkgk, vndt dan auch vom Churf. hoefe zue

Dreßden, nicht einß, sondern nun vielmahls benoten, das nun demselbigen nicht gehorsam

werden wolte, mueste Ich dahin stellen, vnvt weill der an wolermcltem Obernhoefgerichte, seinem

Herren vndt mir bestimbte Termin nuh mehr herbey ruckte, vndt vor der Thür wehre, So wolte

Ich gewarten, was S. G. wieder mich clagen wurde, vndt dargegen meiner Notturfft nicht

>->>- vorgehen, Vndt wehre mir gar nicht gelegen, das Ich mich der Bestricknnge dergestalt, vndt

gleichsam vf vorbitte loßzehlen laßen, vndt darueber noch Gantion bestellen sollte, Ich hette

nichts mißhandelt, bedurffte derwegen auch keiner gnade, oder Vorbitt, Sondern Ich wolte mit

Recht vndt Ehren loß sein, Vndt hette Mein guedigster Herr außtrucklich benoten, das sein Herr

ohne entgeldt mich der Bestricknnge erledigen vndt loßzehlen vndt do S. G- oder sonsten Jemandes

mich zubesprechen, solches an gehörenden ortten, vndt vor Meiner ordentlichen Obrigkeit ihnen solte,

deßen wolte Ich mich halten, vndt also nochmals zugeschehen gewertigk sein, Vndt als nun der

Richter, den bsotarinm vndt die Zeugen Hieruber rscpuirirt habe Ich solches zwar geschehen laßen

mueßen, aber so baldt dergegen protcstirt, Weill Ich vormerckte, daß die loßzelunge, nicht den auß-

gegangenen Inlridition vnndt beuehlichen, zue folge, sondern auf der snIacksIoZirtönn Schreiben,

dartzue nicht ahne entgeldt, sondern auf oantiou geschehen sollte, So wolte Ich derwegen meine

notturfft ann gebuerenden ortten ferner zuesuchen, bedingt vnndt vorbehaltten, vndt darueber den

Xotarion vndt Zengenn Jngleichen rocpuirirt haben, darauf der Nichter also abgeschieden, vndt bitte

Ich nun mit besonderm fleiß freundtlich, der Herr wolle hierauf mir Inn guthen vertrawen sein

Nathsames bedencken mittheilen, So dann die In nechstem meinem Schreiben gebethene Abschrifft

bey diesem Bothen zukommen laßen, vndt ob des hernn Bothe noch nicht wiederumb von dreßden

zuerucke gelanget, vndt was meiner erledignnge halber, Ich mich vom hoefe entlich zugetrösten, mit

wenig wortten eröfnen, vndt andeuten, das bin Ich In einem andern«, vndt mehrerm hinwieder

nach vormögen zuuordienen, Jederzeit willigt geflißen."

Dr. Platheners eigenhändige Antwort auf Wurmbs Schreiben vom 9. December (durch

Regen fast unleserlich gemacht) lautet:

„Meine willige dienste Zuuornn Gestrenger Edler vndt Ehrenuester besonder gunstiger her

vndt freundt. Dem Hern fuge ich auff sein itzo anhero gelangetes Schreiben hirmit In vertrawen

zue wißenn daß zwar der Graue alhier durch den Richter alle abeut zwischen fnnff vndt Sechß

vhreu die Schlüssel von den Thorwartten abfordernn vndt vngeferlich Zwen oder drey Burger
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wachen leßett. Eß ist aber die Stadt gar nicht vorwahrett also daß man fast an allen orttenn
herein kommen kan So ist auch sonsten der Grane gar sicher vndt befahret sich nichts mehr weill
auff den ersten benhell kein ander dinst erfolgett, Wie Zeiger dieses dem Hern hiernon ferner an¬
zeige thnn vndt alle gelegenheitt berichten wirbt Vndt dem Hern bin ich Vermögens zu dienen willig.
Datum den 19. December 96.

Eß hat der her D. Medern zu Sangerhausen bey der handt
der kan auch (oder „euch") guete nachrichttunzegeben vndt wird auch
darzu willig sein.

Deß Hern
williger

S. Plathener D. mpp.
Dieß Schreiben wirbt der her woll an

gehörigen ort bringen oder dem fewer zunor-
zehren beuhelen.

Meine Herberge ist am margkt In Hartmans Hause In der Ecke*) neben D. Frannzes
behansnnge."
Unter Bezngname auf vorstehende Schreiben schreibt Or. Plathener eigenhändigam 13. De¬

cember an Wnrmb: „Kan nicht wissen, ob solch mein Schreiben dem hernn geliefert vndt was vff
den fall die vrsach sein mag, daß der Bothe nicht wieder zuruckkombt",er möchte „In vortrawen
gerne berichtett sein, weß ich meiner erledigung halber mich endlich zugetrosten", er habe daher
gegenwärtigenVoten dem vorigen nachgeschicket und bitte „mit besonderm fleiß freundlich, der her
wolle", „weiß mir z» wissen noth, mit wenig berichten." Als Nachschriftsteht: „Weill ich auch
mein pferdt vndt wagen nach hauß gehen lassen vndt bedenckens dieselbige wiederumbanhero zu¬
fordern, alß bitte ich der her »volle vff den vorhofften fall p. eine ledige Kutzsche mitt anhero
gehen laßen, will ich die Kosten tragen."

s. Die Befreiung.
Wnrmbs Bericht an Friedrich Wilhelm über die am 20. December ins Werk gesetzte Be¬

freiung des Or. Plathener lautet also:
„DurchlauchtigsterhochgebornerFürst P. Nffe. f. g. am Dato Dreßden den letzten »er¬

schienenes Monhats l^ousmkris au mich ergangenen gnedigstennBeuhelich, belangende den durch
Grast Johann zue Stolbergk in bestrickung gelegten» Oootor Solomon Platteuernn, welchen» der
Herr Graue vutterschiedtlicher beuheliche,nicht wieder vf freyenn fueß stellenn wollenn, daher dann
e. f. g. mir gnedigst vfgetragen Im fall er den verhasttennOootar, nicht erledigt hette, daß Ich
mich benebeu dem Schößer zue Saugerhausen vndt etzlichenn schnetzenn, inn aller stylle, in
der demmeruug gegen Stolbergk (weyll Schloß vndt Stadt Stolberg ohne mittel!, in vnwieder-
sprechlichcr Churkurstl. SechsischerLandesfurstlicherhoheyt gclegenn) begeben», vndt alba Krafft
veßelbenn den vorhasttenn Oaotor Plateuernn seiner Verstrickungnicht alleinc loß zheleun, Sonn-
derun denselben mit mier hinwegk nhemenn vndt wiedervmb vf freyen fuß stellenn, e. s. g. auch,
wie solcher e. f. g. beuhelich verrichtet förderlich zuerkennen», geben» sollen», Hab ich wegen des
Landtgresischenn eingefallenen», Geleytzs, vndt vnstettenn Wetters etwaß an mich balttcn »nueßen,
Vndt in der hofnnng gestanden,,, daß sich der Herr Grast eines beßernn besinnen,,, vndt den
Vootor nicht lenger vfhalttenn wnerdenn, Weyll aber solches nicht erfolgen», noch die vo, deßenn
ergangene» vntterschiedtliche Beuheliche, vndt anßgewirckte OberhofgerichtsInllilntionos, von» dem
Herrn Grafen erwogen,, vndt in Acht genommen werden», wollenn, Hab ich die Verordnung gemacht,

') Mit der Bezeichnung „in der Ecke" kann nur die stelle genieint sein, wo jetzt die Gasthöfe, der Preu¬

ßische Hof und der Löwe, an einander grenze». 13'



daß der Schößer zu Sangerhausenn vcrschienenes Sontags den zwantzigsten briins zue nachts, sich
vnuerweiltt mit zweyhundcrt Sangerhausischen Schuetzenn, die zufolge e. f. g, mir gegebenem!
offenen» Patents, der Rath daselbsten vf mein ersuchen» folgenn laßen», auch etzliche zwantzig Ney-
sigenn, nach Stolbcrgk begebenn, Also daß sie folgendes Montags frue, zue fünf vhren, vor der
Stadt Stolberg angelangt, Inn Meinung die StadtThor geöfnett zue befindenn, vndt ohne sondere
bemhucung den behafftenn Dootor zuerledigenn vndt dardurch höchftermeltene. f. g, gnedigstenn
beuhelich ins werck zuerichten, Jnmaßenn Ihnen denn in, Thall oder gründe für Stolbcrgk einn
kernner vfgestoßenu,welcher ihnen den bericht gethann, daß er kurtz vor fünf vhrenn aus der Stadt
gefharenn, vndt die Thor geöfnet gelaßenu, Nachdem aber die vnsernn deßelbenngewiß seinn, vndt
den rechten» grundt erfharenn wollen», haben sie ehe der gantze Hausse hernacher gerucket, am Thore
vnuormarckt Kundtschaffteinnhemen laßenn, Ist befunden», daß die Thore wiederumb zue vndt ge-
schloßenn, darauff einn Neysigenn ans Thor geschickt, vf einen» vom Adelt durchzureytennwerbcnn,
nichts weniger aber die volgendenn in der Stille gemachsamb hernach rueckeun laßen», der zuener-
sicht es sollten die Tohre unweigerlich geöfnet, vndt keine fernere Hinderung gespueret worden» sein,
So ist aber doch dem abgeschicktem!Reysigenn die Antwordt worden», Sie durfftenn in Abwesenn
Ihres gnedigenn herrnn, vndt vf sonnderbharenn f. g^ Ihren ausdrücklichen»gethanenn Beuhelich,
vor tage niemandt frembdcs, ein noch durchlaßenn, Ist auch sonst dabey soviell abzuuhemenn ge¬
wesen, daß sie vielleicht vnser furhabenn lweyln kurtz zuevornn die Burgerschafftzue Sangerhausen,
wegen» des streytigenn Leibgeleytzs zue Franckenhausenn in bereihtschafft zuesizenn ermhanet wor-
denn) vorkundtschafft gehabt, darauf die vnsernn weyll der morgenn herbey genahet, vndt mann vf
keiner seytenn, wegen der hohen berge, die sich vf eine gantze halbe mheyle, den grundt hindurch,
biß an» die Stadtthor erstrecken», So woll der tieffen Suempff vndt graben», midt dem fueßuolck
vndt Reysigenn nicht anßbrechennoder fortkommen könnenn ingesambt biß aus Thor geruckt, aldo
sich ereuget, daß albereit damals der Regierende Buergemeyster selbst vorhandcnn, welchem e. si g.
gnedigster Beuhelichvndt Anordnung, durch die vnsernn etlichermaßenn, so viell sich leydenu wol¬
len», eröfnet, vndt darnebenn begheret, die Tohre unweigerlich zue offnen», vndt an solcher Ver¬
richtung keine Hinderungzuethun, Mit anzeige, daß solches gemeiner stadt vndt Buergerschafftohne
Vorweiß seinn, viel weniger zue einigem nachtheyllgereichen» sollte, Es hat aber ermeltter Buerger-
meyster solches zu thun bedencken gehabt, doch ein kleinenn Anstandt, biß er solches seinenn Midt-
hcrrenn, die albereit vfm Rhathause bey einander wehremi, vndt die Schlußell zum Thore in vor-
wharung hettenu, beghert, Alß aber die vnsernn vernommenn, daß solche ausflnechte allerhandt ge-
fhar bringen» vndt die Buerger dardurch nhur zum wiederstandt vfgemhannt wurden», Wie dann
die vnsernn alsbaldt des Glockenschlags inn der Stadt Jnnenn, vndt darneben» gewhar worden,
daß sie die Thor nicht alleine nicht erösuen, Sondern» die noch ferrer zue befestige»!! Schlege vndt
Ketten», furrnckenn, vndt dardurch der vnsernn furhabenn zueuerhindernn, inn Vorhabens wehren»,
haben» die vnsernn aus noht zum ernuft auch schreyttenn, vndt gewaldt ahnlegeun mueßenn, auch
alßbaldt die zwey eusersten Thore, auch zwo darbey vnterschiedtliche vorgeschloßene Kettemi durch
die bey sich gehabttenn zimmerleute öffenenn, vndt den gantzeuu hauffenn inn die stadt biß ans
dritte Thor, am Marckte, nahendt des behafften Oootors losament, rneckenn, daßelbe nebenn noch
einer doselbst furgeschloßenenn Eysernenn starckenn Ketten», gleichsals vsmachenvndt für des mehr-
benentten Oootors Losament ziehenn laßenn, do sich dann befundenn, daß der vnsernn Vorsorge
vndt befharung nach albereit aldo inn zweyhundcrt Stolbergischer Buerger, mit langen» Rhorenn,
Spiesenn vndt Wherenn, in der ordnung gestanden», vndt derselben!! noch förder mehr zuesammenn
gelauffcnn, Sie seindt aber entlich von den vnsernn dahin beguetet, daß sie sich zuefrieden stelle»!!
vndt an erledigung des vootors, Ihnen» selbst zunachtheyll keine Hinderung zu thun sich vntcr-
stehcn, vnndt dardurch andere vngelegenheytennerregenn wollenn, Nach welchem Allem in c. si z.
nhamenn, vndt vf derselben» Beuhelich der Schößer entlich den behafftenn Oootor, seiner bestrickung
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loßgetzheelet, Jhuenn alßbaldt neben» den seinen zue Wagen», vndt dehelbigenn vorMittags
biß gen Noßla, vndt folgendts nach Sundershausenn inn seine gewharsamb bringen» vndt
fhueren laßeun,

Es hatt sich aber folgents bey oder inn solcher Vorrichtung weder vonn des herrenn
Grauenn noch Rhats wegenn, Jemandts bey den vnsernn weyter vmb etwaß ahngenommenn,Sonn-
dern sie in guter rhue, wiederumb neben dem verhafften, zu ruecke vndt abziehen» laßen», Wie
dann auch der Herr Graff die zeyt selbst nicht beyhandenn Sondernn des Sontags zueuornn, nach
Qnedlinburgk vorreyset sein sollen»,

Welchesalles e. si g> ich vntterthenigst berichtende vormeldennwollen», Vndt bin e. si g.
vntterthenigstes gehorsamen» treuwenn vleyßes zuedienenn schueldigk vorpsiichtet auch jederzeit berheyt
vndt gantz willigk.

Datum den 2^t. Dscsmbris ^.nuo p. 1596,
E. F. G.

vntterthenigst gehorsamer
Diener,

Ludwig Wurmb mpp>,"
Es folgt nun noch ein kurzes Schreiben des Dr. Plathener als Antwort auf eine Anfrage

des Amtsschreibers zu Sangerhausen, wie es mit den bei seiner Befreiung aufgelaufenen
Unkosten gehalten werden solle, ob Dr. Plathener sie erstatten oder ob deshalb an die Churf.
Regierung Bericht erstattet werden solle. Es heißt in elfterem: „daß mir zumahl schwer vor¬
fallen» wollte, Wann Ich vber die vonn Graff Johann zue Stolbergk, mir gantz vnuorschuldter
fachen», zuegezogene vnkost vndt schaden, auch noch diese Dxxsns tragen» vndt abstatten sollte,
Wie dann auch nach gelegenheit deßfals Ich mich nicht vorsehen» will, das solches mir möge oder
werde zuegemuthctvnndt vonn mir begerett werdenn, vnndt bin euch freundtlich zue dienenn willigt,
Datum Sonndershausenn den 30 t. ^lartij Ao. p. 97.

f. Der Prozeh am Neichskammergericht zu Speier.
In Folge der vorgedachten Ereignisse klagte Graf Johann von Stolberg unterm 28. Juni

1597 beim Reichskammcrgericht gegen Chur-Sachsen und brachte aus ein manckatuin mim clausula,
6s rsstitusncko st uau iiupedieuclo prosmgui litsru. lieber den endlichen Ausgang dieses Prozesses,
der über 7 Jahre gewähret, geben die Akten keinen Aufschluß,da sie nur die Eingaben der Parteien
enthalten. Was darin von Interesse für die Familie vorkommt, ist vorstehend und nachfolgend
angegeben.

Z. Der Zusammenhang der Ereignisse.
Ob ein Zusammenhang vorhanden ist zwischenden Ereignissen in Stolberg und dem

Streit des Dr. Plathener mit den Geistlichen in Sondershausen, das ist aus den vorliegenden
Akten nicht zu ersehen. Ich beschränke mich darauf, folgende Thatsachenanzuführen.

Schon der Schwiegervater des Dr. Plathener, der „friedliebende" Geueralsuperiutendent
Georg Aemylius in Stolberg hatte heftige Streitigkeiten mit M. Sixtus Amandus, Hofprediger
daselbst („ein aufgeblasenerMann"), welcher elfterem „(wenigstens durch heimliche giftige Wege)
so vielen Widerwillen und Verdruß zugezogen, daß derselbe endlich darüber 1569 an der Schwind¬
sucht und Schlagsiuß gestorben." (ZeitfuchsS. 388. 397).

Eine Beteiligung deS Dr. Plathener an diesen Streitigkeiten ist mit Rücksicht auf das
damalige noch jugendliche Alter desselben nicht anzunehmen. Dagegen ist es nicht gerade unwahr¬
scheinlich,daß die Geistlichen in Stolberg schon vor den Ereignissen in Stolberg eine feindliche
Stellung zu Dr. Plathener einnahmen und gerade hierin die Ursache ihres Austretens gegen
I)r. Plathener lag.

Die Geistlichen in Stolberg waren ans die Concordienformelverpflichtet (ZeitfuchsS. 215)
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und man hatte in Stolberg wohl jedenfalls Kenntniß von dem Streit des Or. Plathener mit den

Geistlichen in Sondershausen und von feiner Verdächtigung als Calvinist. Dies ist mit ziemlicher

Sicherheit aus der Auslassung des Grafen Johann von Stolbcrg gegen die Schwarzburgschen Ab¬

gesandten am 17. September 1596 zu entnehmen, wenn dieselbe getreu berichtet ist, denn sie ent¬

hält den Vorwurf: „er sich viel mehr vmb dz corpus lluris Vartolum vnd dergleichen buecher

alß die Institutionos Ealvinj vnd (Hmilluiu in lloannom angenohmmen vnd bekümmert haben solte"

(letzteres waren wohl die Bücher, welche er an sich genommen hatte). Auch stimmt der scharfe

Angriff des O>. Plathener auf den Lebenswandel der Stolberger Geistlichen in dem kurzen Auszug

mit der Annamc eines bestandenen feindlichen Verhältnisses. Vielleicht fand auch verwandschaft-

liche Beziehung zwischen dem Pfarrer Goctz in Sondershausen und dem Diaconns l^lattlmsus

(7otlius (Goetze) in Stolberg statt. Beide stammten aus Franken (Zeitfuchs S. 381, Unschuldige

Nachrichten für 1719 S. 1170).

Sind die Angaben des vr. Plathener über die frühere ungestörte Benutzung der Bücher

und sein Verhalten bei Entname der drei Bücher richtig, so läßt sich das nnmotivirte Einschreiten

der Geistlichen in Stolberg kaum anders erklären als durch die Anname, sie seien durch die Strei¬

tigkeiten in Sondershausen dazu veranlaßt worden.

Mag aber der Znsammenhang der Ereignisse sein, welcher er wolle, in jedem Falle waren

die Vorfälle in Stolberg danach angethan, großes Aufsehen zu erregen und die Gegner des vr.

Plathener namentlich unter den Geistlichen auf das heftigste zu erbittern, und zwar um so mehr,

wenn — worüber aber, wie bemerkt, nichts ermittelt ist — der wider die Stolberger Geistlichen an¬

gestellte Prozeß zu deren Verurtheilung geführt haben sollte.

Diese Erbitterung tritt wenigstens zeitlich unmittelbar darauf offen an den Tag.

11. Die Cnturlanbnng und Austreibung.

Die Lnloinonis Illatlrnsri oto. beginnen mit dem Concept eines Schreibens des

Grafen Antonius Heinrich von Schwarzburg vom 6. Januar 1598 an die Schöppen zu Jena und

Wittenberg, und enthalten als Beilagen desselben außer der Bestallung (^..) und dem Lehnbrief (L.)

unter E. bis D. diejenigen Urkunden, durch welche die erfolgte Entlassung des Or. Plathener ge¬

rechtfertigt werden soll. Diese Urkunden sind ohne dessen Zuziehung zusammengebracht worden, es

erscheint daher das Aktenstück als ein parteiisches. Aber es wird deshalb um so sicherer erwiesen,

daß Graf Antonius Heinrich, andere Gründe zur Entlassung des Or. Plathener, als die in jenem

Schreiben angeführten und durch dessen Anlagen zu erweisenden Anschuldigungen, anzugeben, nicht

vermochte.

Es enthalten nun aber weder gedachtes Schreiben, noch dessen Anlagen, noch auch die

gesammten vorliegenden Akten den geringsten Anhalt dafür, daß vr. Plathener in irgend einer

Beziehung einer ihm bcstallungsmäßig obliegenden Verpflichtung zuwider gehandelt habe. Seine

Entlassung erfolgte vielmehr deshalb, weil er in finsterer Zeit sich nicht scheute, sich zu seinem

Glauben zu bekennen und gegen ben Fanatismus und die Intoleranz der Geistlichkeit sich zu er¬

klären. Ihn selbst verfolgte deshalb der Haß der Geistlichkeit noch bis über den Tod hinaus und

selbst in unserer Zeit blieb er nicht unangefochten.

Der wahre Sachverhalt, soweit er aä 9. noch nicht mitgetheilt worden ist, ist folgender,

u. Die Pest in Sondershausen und die gräfliche Ungnade.

Vom August 1597 bis Anfang 1598 und vom Juli 1598 bis zur Adventszeit starben in

Sondershausen an einer Seuche fast 800 Personen (?auli ckovü Eluonicon LollevaiVmm-siouin in

ckiploiuataria öb soriptoros bistorias dsrnmnioao lusckü asvi von Schöttgen vnd Krepsig. S. 709).

Das Sondershäuser Kirchenbuch bestätigt das Vorhandensein der Seuche. Von den Kindern des
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vi-. Plathener starben: Emilia am 17. September 1597, Salomon am 7. September 1598 und
Andreas am 14. September 1598.

Am 2. October 1597 schreibt Graf Antonius Heinrich an Dr. Plathener: „p.p. Cantzler, IT
Rath, lieber Getreuer vnd Gevatter"") :c. Er habe angeordnet, daß aus den infizirten Hänsern
niemand ausgehen solle, er habe für unnötig gehalten, ihm solches anzumelden, weil er dafür ge¬
halten habe, derselbe werde ohne dies sich und die Seinigen zu regieren wissen, es sei ihm aber
glaubhaft gemeldet worden, daß sein Hausgesinde, andern zum bösen Exempel, sich nicht allein des
Auslaufens nicht enthalte, „sondern noch wol au enden, wo das volck am dickesten stehett durch-
driugenn", er möge den Seiuigen das Ausgehen untersagen, die Nothdurft werde er zuge¬
schickt erhalten.

Das Antwortschreibendes Dr. Plathener lautet also: D.
Wohlgeborner Grase, Gnediger Herre, Ich hatte mich nichts wenigeres vorsehen, als
das E. G. durch denselben mir Itzo zugeschickten schriftlichen beuhcll mich in diesem
meinem betruebtenn stände, darein mein lieber Gott nach seinem gnedigen veterlicheu
Willen, mich gesetzet, noch ferner hetten betrueben sollen, mus es aber dahin stellen,
vnnd meinem lieben Gott in gedult beuholen seinn lassen», dorbei auch aber vnnder-
thenig erinnern, das dis nicht der wegk vnnd ein mittel) die plag vnd straffe der pesti-
lenntz von E. G. vnnderthanen abzuwenden, sondern wan E. G- sich inn der Dibsl
vmbsehenvnnd vnter anndernn innsonnderheitdas buch der Ellronion aufschlagenn, vnnd
im I. Buch das 21. vnd im 2, Buch das 7. Capittell lesenn werdenn, so werden E. G.
befinndenu, das es viell auf einen andern schlag mus angefangen werden, wie denn
auch E. G. bei dem Propheten» ckonn viel einen andernn Droosss die getrenete straff
abzuwendenbeschrieben finden».

So kann ich demnach auch bey mir nicht ermessen, das E. G. meinem gesinde
ein znrgebiethen noch zur zeit erhebliche vrsach, sintemahl aus Ihnen niemandes (vor
dem itsm sey lob vnnd danck vnnd der sey ferner mein vnd Ihr schirm vnnd schütz),
inlloirt vnnd mit der schedtlichenn ansteckenndenn seuch beHaft gewesen», ja auch in das
gemach, darinnen meine liebe vnnd nunmehr inn Gott ruhende Tochter gelegen vnnd
sehliglich enntschlaffenn, nicht kommen, zue dem das E. G. (als Ichs davor halte)
zu milde berichtet seinn, das mein Gesinde viel! auslauffen vnd sonderlich ann denn
Orten, do das volck am dickesten stehet, sich einmischenoder wie der beuhell lautet
durchtringenn solle, bitte vnderthenig E. G. wollenn die persohnennamhaftigk machenn
lassenn, will ich mich wohl darauf zuerzeigenn wissen», das Ich aber je bisweilen
meinenn diener ausgeschickt vnd die Notdurft vorrichten lassenn, das kann vorhoffentlich
niemandes ergernis oder zu ungehorsam anlas geben, Wie dann Ich hiermit gantz
vnnderthenig bittenn thue, E. G. wollen mir solches nicht abschneidenvnnd sich in
gnaden erinnern, wan es geschehen» solte, das es nicht allein bei mir, sondern viel¬
mehr bei anndernn vorstenndigennleuthenn freylich ein seltzam ansehen gewinnenn vnd
habenn wurde, Ich hoffe zu meinem lieben Gott vnnd bin» gewisser zuuorsicht, es
solle durch mein gesinde niemandes inüoiret vnnd angesteckett werden, vnnd thue E. G.
in den allmächtigenschütz des Allerhöchstenvnnd mich vnd die meinen denselben In
gnaden bevhelen.

E. G.
vndertheniger

Diener
S. Plathener D. wpx.

') Die Grafen Guenther und Antonius Heinrich waren die Pathen Guenther Heinrich Plathners (V. 7.).
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Eingelegter Zettel.
Es hat mein weil), welches ich itzo berichtet werde gestern Ihre megde Inn die Kirche
geschickt, kann nun solches nicht geduldet werden, so soll es hinfuhr» nachbleiben.

Es ist aus den Akten nicht zu ersehen, ob das Schreiben des Grafen Antonius Heinrich
bereits eine Folge eingetretener Ungnade war und ob und welche besonderen Beweggründe den
vi-. Plathener zur Abfassung seines Antwortschreibensin vorstehenderFassung bewogen haben, aber
das ist leicht erklärlich, einerseits daß vr. Plathener durch das erhaltene Schreiben in seinem „be¬
trübten Stande" schmerzlich berührt wurde und darin eine Machination seiner Gegner erkannte,
und andrerseits daß Graf Antonius Heinrich durch die Antwort des Or. Plathener verletzt wurde.
Letzteres, sowie daß nunmehr Graf Antonius Heinrich sich geneigt zeigte, auf die Intentionen der
Gegner des I)r. Plathener einzugehen, ergeben die Akten. Graf Antonius Heinrich schreibt am
4. October an den Oberaufseher vud Rath Christoph Zengen zu Westgreussen:daß wir „vns zwar
zu ihme einer solchen höllischen vnd verdrieslichenerklerung nicht verschen, sonderlich in deme, das
wir von Ihme in die Liblin gewiesen werden, da wir doch Gottlob, ohne rühm, in der Bibel soviel
gelesen, das wir seines berichts so viel die geschriefft belanget, nicht bedürftig!... darüber wir dann
nicht ein geringes mißfallen, seyndt auch nicht bedacht, Ihme sein unbesonnenes schreiben still-
schweigeus hiupassierenzue lassen, Sintemahlen wir ihme vusers erachtens nichts unbilliges zuege-
messen.... vnd muesteu fast daraus schließen, das er in seinem sinne anders nicht gedenkett vnd
sich vorgenohmen, Er vns vnd wir nicht Ihme zue beuehleu haben, welches sich aber dermaleinsten
geschwinde vnd ehe er vielleicht sich dessen vormuetet, vmbkehren vnndt eine verenderung geschehen
möchte, wollen auch zu erster gelegenhcitmit euch hieraus ferner die notdnrsst reden vnd vnscrs ge-
mueths dieserwegen vns ercleren, welches wier euch hirmit vermelden wollen."

In der späteren Zusammenstellung der Euturlaubungsursachen wird dem Or. Plathener
auch noch zur Last gelegt, daß er auf das Erbiethen, ibm alles zuzuschicken, „was wir in Kuchen,
Keller vndt sonstcn haben vnd ihr begehren mögett", sich nicht unterthänig bedankt und daß er
„ohne alle zuentpiettuuge seiner schuldigen Dienste" geantwortet habe.

^ Am 9. October schreibt Graf Antonius Heinrich au seinen Hauptmann Diederich Carll:
„darob er vns aber mit einer antwort begegnet, der wir vns nach gestalten fachen keineswegsvor¬
sehen vnd wollen dieselbe zu bequemer zeit mit bescheidenheit zu eiffern wissen." Es wird dann
erwähnt, nach glaublicher Mittheilung sei auch „das Weib," so darinnen zur Hand gegangen, ge¬
fährlich krank geworden, und gegen die erlassene Verordnung solle des Kauzlers Gesinde nicht allein
uugescheuet unter die Leute, sondern auch an dem Oberschloßthore aus dem Markt vorüber gehen,
„als haben wir darob ein besonder vnd ernstes mißfallen, Sintemal wir es anders nicht aufnemen
noch verstehen können, den das vns alles dasjenige zuuerdrues geschicht." Carll habe daher den
D. Plathener in Gebür dahin zu vermahnen und zu erinnern, „das er nochmals (weil nunmehr
vuvorneinlicheuvnd leider alzuviel war, das sein Haus inkleirst) sein Gesinde in seiner behausung
innenbehaltcn, vnd sich gemeltter vnser verordenung allenthalben gemes erzeigen vnd andern vnder-
thanen vnsern zuschuldigen gchorsamb ein Exempel geben wolle."

ibs. Carll berichtet am 9. October, er habe „itzigem zustande nach" den Auftrag nicht in
Person ausführen können, sondern dem Kanzler das Schreiben durch den Rathskämmerer Christoph
Wolff zustellen lassen und derselbe habe ihm die Antwort überbracht, der Kanzler ließe ihm sagen:
„er werde sich halten, das er verhoffte gegen Gott vndt die weldt zuuorantworten."

In der schon gedachten Zusammenstellung wird gesagt: Or. Plathener habe einen drei¬
maligen Befehl erhalten, „Jedoch ist er in seinem stoltzeu sinne vnd ungehorsamverharrett vndt
noch darzu andern eingebetheuenvnderthanen zu besondern vnsern schimpff vnd verachtuugeaußzu-
geheu für sich vnd seine vermeintte gewallt erlaubett vndt zugelassen." Beweise für diese Behaup¬
tung sind nicht angeführt. Es wird dieselbe auch sonst nicht wiederholt.



b. Die Enturlaubung und deren Gründe.
Mittelst Schreibens vom 21. November 159? werden „Pfarrherr vnd Oiucwni zu Son- (5.

dershausen" vorstellig beim Grafen Antonius Heinrich. Sie fordern mit Rücksicht darauf, daß in
der Nachbarschaft sich die calvinische Lehre rege, Schutz gegen Or. Plathener, schildern unter 5
Punkten die drohenden Gefahren, erinnern, „weil die hohe öbrigkeit von Gott den beuehl hat,
solchem vnd andern vbel bei zeiten zu steuren", den Grafen Antonius Heinrich, „von Gotteswegen"
sich „solcher fachen, die Gottes ehr vnd der Kirchen ewige wolfart belanget, gnedig anzunehmen,
vfft gedachten E. G. Cantzler dahin zu halten, damit er in der Kirchen vnd vnserm ambt vns uu-
xerturbiret leßt", unter der Drohung, „wo ihm dies lenger sollte zugesehen werden, müssen wir
ambts vnd gewissens halber vff offener Cantzel solches melden, Weichs weß leicht für vnrichtigkeit
daraus entspringen möchte, jeder verstendige Christ erachten kann." Das sehr lange Schreiben enthält
jedoch nur eiue bestimmte tatsächliche Anschuldigung,nämlich dahin gehend: Wenn Or. Plathener
in der Kirche gewesen und es sei die abscheuliche Rede, welche die Calvinisten in Schriften führen,
widerlegt worden, habe er in seinem Stuhl mit „verlachen, brummen vnd murren dermaßen dar-
wider sich gezeigt", daß nicht sie allein sondern auch andere es sehen und hören müssen. Sie
hätten zwar gemeint, das große schwere Kreutz, welches ihm Golt zugeschicket „(welches wir ihm
doch Gott weiß nicht gönnen)", werde ihn zur Besserung gebracht haben. Aber als er vor 8 Tagen
zum erstenmal wieder in die Kirche gekommen und abermals die Greuel, so beim Calvinismus ge¬
funden, angezeigt worden, habe er sich „nicht allein wie zuvor sondern fast erger mit murren vnd
brummen darwider gezeigt."

Inwieweit diese thatsächliche Anschuldigungin der Wahrheit begründet ist, werde ich später
speziell erörtern, hier bemerke ich. Ob vorgedachtes Schreiben einfach aus religiösem Eifer hervor¬
gegangen ist, ob vielleicht dabei der in einem auderweiten Schriftstück, der Zusammenstellungder
Ursachen u. s. w., hervorgehobeneUmstand, daß von den Unterthanen des Grafen Schwarzburg
„sich ettliche allbereit vernehmen lassen, es were noch ungewiß, ob die Prädikanten oder der Cantzler
recht lehreteu vnd gleubeten", mitbestimmend war, oder ob es mit bewußter Intention, durch
dasselbe den Entschluß des Grafen Antonius Heinrich wegen Entlassung und Austreibung des vr.
Plathener zur Reife zu bringen, abgefaßt und abgesandt worden ist, darüber geben die Akten
keinen Aufschluß,wohl aber ist aus denselben zu ersehen, daß um diese Zeit Gras Antonius Heinrich
jenen Entschluß gefaßt hat, und daß von seinen Rathen und dem Kauzler vr. Gerstenberger(oder
Gerstenbergk, seit 1588 Kanzler beim Administrator von Sachsen, Herzog Friedrich Wilhelm zu
Weimar; Outulosus. darinnen inbegriffen tausend unterschiedliche Kaiser, Könige zc. von Krüger
1627. S.189v.) zu Weimar darüber gerathschlagtworden ist, wie dieser Entschluß am zweckmäßig¬
sten in Ausführung gebracht werden könne. Es heißt im Schreiben des Grafen Antonius Heinrich
an Gerstenberger vom 3. December 97: „was wir bei Euch durch vnsern lieben getreuen vnndt
Rath Casparus von Rucxleben vnndt vr. Bodinum unseres gewesenenCantzlers vi. Solomon
Platheners halben vnlengst rathswcise suchen lassen, Ihr euch auch darauf ercleret."

Auch der Inhalt der damals getroffenen Vereinbarung läßt sich aus der Korrespondenz ent¬
nehmen. Er ging dahin: Graf Antonius Heinrich solle als Grund der Entlassung des vr. Pla¬
thener namentlich des vr. Plathener Calvinismus geltend machen, und um demselben das rechtliche
Gehör abzuschneiden, diesen Grund in paffender Form zur Kenntnis) des Administrators von
Sachsen bringen. Gerstenberger versprach, bei Ausführung dieses Planes behülslichzu sein. Die
Worte im Schreiben des Grasen Antonius an Gerstenberger, vr. Plathener sei „wegen der Euch
bewußten Gründe" entlassen worden, ergeben, daß die demnächst geltend gemachten Gründe bei der
Berathschlagung mit Gerstenberger festgestellt worden sind. Zn seinem Antwortschreiben vom
6. December aber sagt derselbe: „meine gedanken waren, daß E. g. allein ein Bericht an S. s. g.
Stellen konnten, damit Z. f. g. wüßten, aus was Ursachen E. g. den Kanzler dimittirt hetten, ob
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er vielleicht E. g. des vrths verklagen würde." „Vff diesen Fall" hatte er, wie es im Schreiben
des Grafen Antonius Heinrich heißt, „ein nebenschreyben vnndt bericht an S- f. g. oder sonsten
eine vertraute Person besserer vndt schleunigerer lüxpeckitlon halber zu thnn anerbothen."

O. Mittelst Schreibens vom 2. December 1597 eröffnet demnächstGraf Antonius Heinrich
für sich und im Namen seines Bruders Guenther durch Caspar von Rüxleben, Gräflich Schwartz-
burgschen Hofmeister, und Ditterich Speiser, verordneten Amtsschosser, „vnsere Benehlhaberr", dem
Dr. Plathener, daß sie ihm seinen Abschiedgegeben und Erlassung seiner Dienste angekündigt
haben, mit der Aufforderung, seine Bestallung, die ihm nur oonckitiormliterertheilte Begnadigung
(den Lehnbrief) und die Amtssachen zu übergeben. Als Gründe der Entlassung werden angegeben,

1) daß er „nicht allein mitt dem Mnistsric, vud Prädikanten allster einen ergerlichen
Streit vnnd Zank der RsIiZioir halben, vnndt daß er Calvinischer Meinung? zugethan,
angefangen, sondern denselben noch von tag zu tag seiner gethanen Zusage zuwider er¬
neuerte (gestalt denn sich die Prädikanten allhier dessen vnlengft abermalß in Ächrifften
hefftig beschweret) vnd demnachhiermit vnsere wolbestelteKirchen mercklichen pertur-
birsn vnd ergern thette."
2) „hette er sich vnlengsten vnd alß wir ihme wegen dero in seinem Hause ein¬
gerissenen Inteotion, sein Gesindlein, gleich andern, innezuhalten», zu unterschiedlichen
mahlenn gebothenn, gantz vngehorsam erzeigt, indeme er die seinigen nicht alleine auß-
gehen lassen, sondern vfs Haus herauff geschickt vnnd also vns alß seinen Herren, ver¬
ächtlichen gehalten vnnd Hindan gesetzt."

Besoldung solle er bis Ostern 1598 erhalten.
?. Am 3. December wird dieses Schreiben dem Dr. Plathener in Gegenwart des von Rüx¬

leben und Speiser durch den Notar Wilhelm Scharschuchvorgelesen. Do. Plathener erklärte ins¬
besondere, daß „er sich einer solchen Anzeige im geringsten nicht vorsehen", „die Grafen mochten
sich eines bessern bedencken;" wenn sie nicht bessere Ursachen hätten, als die ihm vorgelesenen, wollte
er es ihnen nicht rathen, ein solches gegen ihn vorzunehmen, „den er Ehren vnd gewissens halben,
Einen solchen schimpf auf sich nicht könnte ersitzen lassen, sondern were gemeinet solches an andern
gebürenden örttern zu suchen." Er habe treulich vnd fleißig gedient. „Und ob vielleicht S. G. in
den gedankenstünden, Er würde bei dem Hause Sachsen kein gehör haben, weil er ein Calvinist
were, so sollten doch S. G. wissen, daß Er einen andern unparteiischenNichter alß das Hans
Sachsen suchen vnd finden wolle.

Jedoch hielte er S. G. entschuldigt, vnd konte erachten, das sie nit genügsamen Rath
darüber gehalten,

Vnd zöge solches vor einen sonderlichen schimpf an, das es itzo auf einem Sonnabend vnd
marcktage vorgenohmen worden."

Die in Aussicht gestellte Anrufung des Reichskammergerichtsscheint die Näthe des Grafen
Antonius Heinrich über die Ausführbarkeit ihrer Pläne zweifelhaft gemacht zu haben. Noch an
demselben Tage sendet Graf Antonius Heinrich „weiln wir vormercken, das er die fache bey Key.
Cammergerichtzu Speyr anhcngigk zumachen furhabens", „einen Lackeien" ab mit einem Schreiben
an den Administrator von Sachsen und mit dem schon erwähnten Schreiben an Gerstenbergerund
ersucht Letzteren, nach Einsicht des ersteren Schreibens seiner Zusage mit einem Brieflein Genüge
zu thun. Bodinus fügt Seinerseits ein kurzes Schreiben an Gerstenberger bei. Den Schreiben
voran steht eine Zusammenstellung der Ursachen, „warumb wir Anthonius Heinrich ze. w. Cantzler
D. Salomen Plathener enturlaubt vndt entsetzet."

Diese Zusammenstellungstimmt insofern mit dem bisher Vorgetragenen überein, als darin
als „erste vnd furnembste Ursache" der Entlassung angegeben wird, daß Dr. Plathener „zwing-
lischer calviuischer Schwann vnd Lehre zugethan" sei und durch seinen Streit mit den Geistlichen
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die Kirche „psrturdii-st vud verunreiniget^" auch dahin trachte, „wie er in vnsern Kirchen seinen
Jrrthumb vnd gvtteslästerlichenWahn heimlicher verschlagenerweise einschieben vnd svrtpfianzen
möchte," was sein Bedenken ergebe. Es wird dabei außer dem schon gelegentlich Mitgetheilten her¬
vorgehoben: „daß wir beinahe in allen Predigten seines Jrrthnms halben vnd daß wir ihnen an
vnserm hoffe vndt diensten leiden, psrstrinAirt vnd gestrafft werden," „das man vns nicht alleine
bey vnsers Standesgenossen deßwegen ansticht, vnd honett: sondern auch vuterm gemeinen volck, alß
hetten wir an seiner vormeintten Religion einen wolgefallen,selschlichen verleumbdett vnd anffregt,"
und daß „biß anhero das nutzliche Visitntionwcrck durch ihnen allein ist gehindert vnd auffgehalten
worden" und „seithero dessen durch ihnen erregtten streits keine Donsistorinl vndt Ehesachen ihre
cntschafft vndt erörterung erlangen können." Speziell wird dann gesagt: „Vber das hett vnß zu
seiner enturlaubung billich vrsach geben sollen seine fursetzliche vnchristliche gewonheit, deren er sich
in den Kirchen vormerkten lesset, Inn deme er bey Nennunge des gebenedeytenNamens ckesn
nicht der ehren, daß er an seinem siltz vndt huett griffe oder einige anzeige gebuerlicherReverentz
von sich gebe, Ja dgrff woll zn zeitten, wenn etwas in Predigten gedacht, so seinem calvinischen
osredsll nicht dienlich, dasselbige mit hönischen gelechter calumniiren verspotten vnd wiedersprechen."

Es wird serner als Ursache der Entsetzung angegeben „sein aufgeblasener stoltz vnd vns
beweister vngehorsam," nämlich in Bezug auf sein Verhalten wärend der Pest.

Eigenthümlich aber ist dieser Zusammenstellung, daß darin auch Vorwürfe ausgesprochen
werden, welche sonst nirgend zur Sprache gebrachtwerden, namentlich bezüglich des amtlichen Ver¬
haltens des Dr. Plathener, wie unter Nro. 15 näher zu ersehen ist.

Wahrscheinlich wurde die Zusammenstellungdamals zu dem Zwecke gefertigt, um dem Ad¬
ministrator von Sachsen mitgetheilt zu werden.*)

Das Schreiben des Grafen Antonius Heinrich an den Administrator von Sachsen ist nicht
vorhanden, es läßt sich jedoch sein Inhalt aus der Correspondeuz entnehmen. Graf Antonius
Heinrich theilte dem Administrator von Sachsen die Ursachen der Entlassung des Dr. Plathener
mit und bat um unmittelbares Einschreitengegen denselben,und zwar zu dem Zwecke, um demsel¬
ben rechtliches Gehör abzuschneiden. Graf Antonius Heinrich und Dr. Bodiuus erwähnen nämlich
den Fall, „wann ein beuhel (an Dr. Plathener) vff unsere Supplikation erfolgen sollte." Gersten-
berger aber erwidert: „ich befinde, daß sich ein solch schreiben nicht leiden, auch E. G. die gottlob
in Ihren landen selbst gerächt vnd recht haben, nicht wenig vorgreislich sein, habe derwegen bedencken
gehabt, den Laggeien fortzuschicken,vnd halt dafür, E- g. thuen besser, das Sie das schreiben noch
zur Zeit gar einstellen. Wollten aber E. G- ein Copie der bcilagen vnd warumb der Cantzler
abgeschafft zuschicken, so will ich wohl gelegenheit suchen, das es I. s. g. uä insrrns xroprins zu¬
kommen Soll, welches meines erachtens füglicher prsr tsrtinm geschehen, als durch E. g. mit einem
solchen Schreiben."

Auf die Anfrage: „ob Dr. Plathener, wenn wir dieser gestellt die Sache bei v. g. Herrn
anhengig gemacht, in eumers. gehört werden möchte vnndt welcher Massen, wir Ihme sonsten be-

') In der Zusammenstellung kommt vor, daß des vr. Plathener „welch peste heftig krank gelegen vndt seine

zwo großen töchtter daran todliche» abgangen." Von dem Absterben zweier Töchter des llr. Plathener ergiebt aber
das Kirchenbuch nichts, auch sonst wird damals überall nur das Absterben einer Tochter erwähnt, so namentlich noch

am 9. Januar 1598 vom Nr. Plathener. Auch Zeitfuchs spricht nur von einer Tochter, welche an der Pest gestorben.

Man könnte daher geneigt sein, anzunehmen, es liege eine Verwechselung vor mit dem Absterben der zwei Söhne im

September 1598, woraus folgen würde, daß die Zusammenstellung erst nach jener Zeit verfaßt worden sei. Allein

dieser Anname steht entgegen, daß auch in dem später« Prozeß Seitens des Nr Plathener bezüglich seiner Ehefrau

von „dem tödlichen abgange Ihrer kurz znuorn verstorbenen beiden töchtern" und der Krankheit der Frau gehandelt

wird. Zwei Töchter scheinen also wirklich zu der in Rede stehenden Zeit gestorben zu sein. Wie die Sache aber eigent¬

lich zusammenhängt, ist nicht aufzuklären. Möglich wäre, daß nur Eine Tochter in Sondershausen gestorben, oder
daß eine Tochter eine Tochter der Ehefrau aus einer früheren Ehe war.

14»



108

gegnen konnten," erwidert Gerstenberger: „Vor dem Cammergericht haben sich E. g. so wenig als

vorm Hoffgericht zu fürchten, wenn E. g. sonderlich keine thetlikeit gegen Seine Person brauchen,

das ich dann auch gegen Or. Bodinum gedacht und erinnert habe, denn ich sehe nicht wie er nach

gestalt der Sachen den Handel des orths anhengig machen oder ckurisckivticmsm oamsrus tuiickiren

will und ob er psr talsa, nurrnta gleich ein Proces ausbrechte, So haben doch E. g. Solche Ur¬

sachen, die auch in ournsrn wohl angesehen Seint, denn an dem orth die Culvinistsn, als welche

im Religionsfrieden nicht begriffen, weniger wind haben als zn Leipzig/'

Wenn nach Vorstehendem das Anschreiben an den Administrator von Chnrsachsen nicht ab¬

gegeben wurde, so scheint doch Graf Antonius Heinrich noch im Jahre 1597 sich an denselben ge¬

wendet zu haben, denn in einer spätern Instruction kommt vor: „vndt obgleich auch in einem

Ao. 97 ahn vnsern gn. Herrn, den Herrn Administratorn der Chnr Sachsen gcthanen Bericht von

diesen fachen geschrieben."

-D. Nach Entlassung des Or. Plathener aus seinem Dienst hat noch ein mehrfacher Schriften¬

wechsel zwischen demselben und dem Grafen Antonius Heinrich stattgefunden, und zwar vermittelt

durch den Notarius Scharschuch, welcher die bezüglichen Schreiben insinuirt und die abgegebenen

Erklärungen aufnimmt.

In den Schreiben des Grafen Antonius Heinrich vom 12. und 29. December werden als

Gründe der Entlassung des Or. Plathener nur die beiden im Schreiben vom 2. December angeführ¬

ten Gründe wiederholt, und am 15. December erklärt Or. Plathener nochmals ausdrücklich und

ohne Widerspruch zu erfahren, daß er nicht allein bei sich und in seinem Gewissen, sondern auch bei

allen ehrlichen Leuten den Ruhm und das Zeugniß habe, der Herrschaft bisher treulich und wohl

gedient zu haben, und daß bei Verrichtung der ihm anbefohlenen Kantzlei und Justiziensachen und

insgemein er sich jederzeit so geführt habe, daß Niemand Fug und Ursache gehabt, sich über ihn zu

beschweren, „vnndt gehet derwegen vmb so uiel mehr billich ihme schmertzlich zue gemnte, das durch

anstiften seiner mißgünstigen, ehr der dinge, deren er für Gott vnndt der welt vnschuldigk ist, be¬

schuldiget, vnndt vnter diesem xruotoxt vndt schein, vnerfordert, vnndt vngehordt seiner antwort

vnndt ckstsnsioir seines dienst vnndt ampts entsetzt worden." Er sei weder geständig noch überführt,

„das ehr die Kirche allhier psrturkirt vnndt geergert, vnndt seinen Herrn vcrachttet;" die Begna¬

digung sei ihm unbedingt ertheilt worden. Darauf antwortet Graf Antonius Heinrich unterm

29. December, daß er nicht Willens, „mit ihme viel UbsIIirsns vnndt ckispntirorrs zu machen."

Dann werden bezüglich der Religionsstreitigkeiten die Anschuldigungen der Geistlichen wiederholt;

namentlich wird angeführt: „were es notorium vnd landrüchtig, das I)r. Plathener calvinischer

Ketzerei verwandt vnndt zugethan, auch solche in vnsern vnd der Wolgeborneu Vnserer lieben freund¬

lichen Brüdern land vnndt herschaften einzuführen, an vns, vnder seiner handt vndt nahmen einen

Calvinischen bericht gestellt vndt vbergeben" u. s. w., „vnd ober das alles in der Kirchen allhier

vnder den predigten vndt haltunge des heiligen Nachtmals nicht allein mit murren, lachen, schnar¬

chen vndt andern vnchristlichen geberdeu sich also vnd dermaßen erzeigt, daß" u. s. w. „So erschiene

zu dem auch aus seiner Jüngsten ercleruug wie verächtlichen Wir von Ihme gehalten würden, do

er vns nicht einiges titels Ja vnsers Taufnamens nicht würdig achten thcte" jOr. Plathener spricht

nämlich kurzweg von der „Herrschaft"; der gleiche Vorwurf findet sich in einem Schreiben

des Grafen Antonius Heinrich an den Grafen Wilhelm von Schwarzburg vom 17. December).

Gegen vorstehende Angaben führt Or. Plathener unterm 2. Januar 1598 namentlich an, daß er

„voruemblich vndt allermeist darumb verstoßen vndt abgesetzet wird, das er seinen pflichten nach das

seinige gethan, gerathen vndt erinnert, was ihm als einem getrewen diener zuethun, zue rathen vndt zuer¬

innern von Gottes vndt gewissens wegen gebueret vndt obgelegen, dann das ehr angegeben ist, als

solle er in der Kirchen allhier vnter der predigt vnd haltunge des heiligen Abendmals sich mit mur¬

ren, lachen, schnarken vnd andern vnchristlichen geberden, ergerlich erzeigt haben, dessen ist er so
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wenig wie der vorigen auflagen gestendig, vndt weil gleichwoll dieses eine solche Beschuldigungist,
die er nicht kan also stillschweigend hin gehen lassen, so bittet ehr, die leuthe, die ihnen dergestalt
verleumbdet vndt mit vnwahrheit vbel angegeben, ihm namhaftig zuemachen, vndt vorzustellen,
darmit er gegen dieselben sich rechtlicher verordnunge nach der gebuer zu erzeigen haben möge."

o. Die dem Or. Plathener verhehlten Angaben.
Am 2. Januar 1598 ging wieder eine Anklage von „ckolmunss dost? Pfarrer, duentlls- H.

rus Lsikrisci Omoouus und Liiucm llilraiusr sudäinoonus„Datum Sondershausen den nechsten
freitag nach dem geburtstage unsers Hern Jhesu Christi im 1598 Jhare," beim Grafen Antonius
Heinrich ein, entsprechend der früheren, und sind nur folgende Stellen hervorzuheben:Die Prediger
müßten „wehren fuhren gegen die Sunde der ersten Tafel vnd sonderlich, wan wolffe vorhanden die
umb den Schaffstal Christi schleichenvnd gelegenheit suchen einzubrechenmit falscher lehr vnd ver¬
fuhrung die armen Seelen vormeinen zubeschleichen."Sie hätten die falsche Lehre „mit Bescheiden¬
heit" gestraft und verworfen „auch dieselbe als itziger letzten vnd sehr gefherlichen zeiten zu flihen vnd
dafür sich vorzusehentreulich verwarnt." Es habe ihnen obgelegen „die falsche lehr vnd einschlei¬
chenden calvinismum zu entdecken vnd sie davor treulich zuuerwarnen."

„Er gedachter Dootor ?Iatnsr aber, der sich gleichwol in vnser Kirchen zu gehen nicht
enthalten wollen, solche zeit aber, wo er in vnsern predigen geHort, das der calvinischen lehr vnd
Jrtumb gedacht Er vor menniglichsich in seinem stul mit murren brummen vnd lesterung ganz
vngeberdig erzeigt." vr. Plathener möchte, „wo ers nicht hören konte unsre predigt, dessen wir wol
leiden mogten gemieden haben."

Als den vierten Soutag im Advent vom Bekenntnis;ckolmnuisLazztistus und gegen der Cal-
vinisten Lehre gepredigt worden, habe sich derselbe viel ungeberdiger als zuvor vernehmen lassen,
„das aus unseren mittel zum theil die solches gesehen vnd geHort aus christlichem gewissen solcher
vngeberde vnd murren nicht leuger zuhören wollen, sondern entwichen, wie den solches die Altarleud
als Nathskämmerer die neben Ihm stehen auch der Kirchendiener sowol als wir geHort vnd gesehen,
welches nicht allein Ihnen mit vns sondern auch andern zuhörern, die es von ferne sehen mit
feuffzen vber dieses maus vnchristliche gebcrde sich ergern vnd darüber verwundern muffen."

Sie könnten nicht dulden, „das wir sollen mit vnsern äugen in der Kirche stehen mit
vnsern ohreu hören, wie unsere christliche doutsssiou, dozu E. G. sowol als andre Chur vnd
surften grasten vnd stende des Reichs vnd wir sich bekennen vnd darinnen von Gott einsmahl
gedencken sehlig zu werden, von diesem halsstarrigen calvinisten, solle verlestert, derselben in christ-,
licher versamblung widersprochen vnd für falsch gescholten werden soll" u. s. w.

„Darum bitten E. G. wir nochmals vnd zum vberfluß ganz vnterthenig, Es wolle E. G.
vmb der ehren willen Jhesu Christi vusers Erlösers, welches Majestet seiner Menschheitdieser man
lestert, auch vmb der lieben Kirchen ewiger wolfart vnd vm E. G. selbst Christliche gewissen, Sehlen¬
seligkeit auch guten greflichen Namens willen doch ein ernstliches einsehen haben, damit diesem vn-
christlichen Wesen doch einsmals gesteuert vnd solch ergerniß abgeschafft werden möge, vnd do solches
nicht geschehen solte, E. G. solchs gewislich vor des Hern Christi gerichtsstulzu verantworten haben
wird. So können wir vnterdeß diesem Wiedersprecherzubegegnen vnd solche seine lesterung öffent¬
lich anzumelden vnd dawider zu ruffen nicht vnterlassen,welchs weil es bei dem einseitigen gemeinen
man wenig ? bauet? auch leichtlich in der Kirchen unversehens zu einem tnmult gedeien dorffte, wir
in vnterthenigkeitbitten solchs ergerlich Wesen aufheben wolle."

Ich will gleich hier erwähnen, daß in den unschuldigen Nachrichten von Alten und Neuen
IRsoloZischen Sachen u. s. w. Auf das Jahr 1719. die in Rede stehende Anschuldigung in fol¬
gender Weise veröffentlicht worden ist.

Es wird dort von dem Sondershausischcn Miüstsrio und namentlich dem Pfarrer Jo¬
hannes Goetze gehandelt. S. 1172 heißt es: „An Verfolgung und Widerwärtigkeit hat es ihm,
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wie allen rechtschaffenen Predigern, nicht-gefehlt, insbesondere findet man Nachricht, daß ihm der

Cantzler, Lalomo klatusr, vielen Verdruß gemacht, und ihn sehr gedruckt habe. Denn weil dieser

Cantzler dem (Ürz^to-Enlvinismo zugethan gewesen, und seine irrige Meinung wider die Imtlmrn-

uos Ortlrockoxos ohne Scheu defendirt hat, solchem aber der Osonuus widersprechen müssen, so hat

er darüber vieles Ungemach erduldet, wie denn der Cantzler dem Osoano einsmahls öffentlich in

der Predigt widersprochen hat, welches großes Aussehen und Aergerniß, dem Osoanc» aber, weil der

Cantzler in großem Ansehen gewesen, viele Widerwärtigkeit verursachet, wiewohl dieser Cantzler letz¬

tens, nc>. 1598, nachdem er 10 Jahre laug Cantzler gewesen, auch in Ungnade bey seiner Herrschaft

kommen und davon gezogen."

Die Quelle, aus welcher vorstehende Angabe geschöpft worden ist, hat sich setzt nicht ermit¬

teln lassen. Das Fürstliche Ministerium zu Sondershausen hat mir mitgetheilt, daß das Kirchen¬

archiv und die Pfarramtsakten keine Notiz bezüglich des vr. Plathener bewahren, und auch das

vom Sohne des Pfarrers Johannes Goetze, dem Conrector Paul Goetze zu Arnstadt, welcher sich

ckovius nannte (Unschuldige Nachrichten von 1719 S. 1174Z, verfaßte Qlrronioon Lolrrva.rt?dur-

Aiouin, aufbewahrt im Fürstlichen Archiv zu Sondershausen und abgedruckt in Schöttgens und

Kreissigs cliplomnt. et soript. 1753, enthält nichts Bezügliches.

Was nun die vorstehenden Anschuldigungen anbelangt, so ergiebt das bisher Mitgetheilte,

daß die Darstellung in den unschuldigen Nachrichten fast Wort für Wort eine wahrheitswidrige ist.

Nicht der Pfarrer Goetze war der Verfolgte, sondern Or. Plathener, und von Ungemach, welches

der Pfarrer Goetze durch den Or. Plathener erduldet, ist aus den Akten nichts zu ersehen, wohl

aber erweisen dieselben, daß vr. Plathener grobe Unbill in Folge der Anfeindung durch den Pfar¬

rer Goetze und dessen Gesinnungsgenossen erfahren hat.

Was aber die unschuldigen Nachrichten von dem öffentlichen Widersprechen in der Predigt

erzählen, ist erwiesener Maßen eine Verleumdung. Die Geistlichen haben damals eine derartige

Behauptung in keiner Weise aufgestellt. Sie nennen den Or. Plathener allerdings einen „Wider¬

sprecher," und schreiben, sie könnten nicht dulden, daß ihre christliche Confession „von diesem halß-

starrigen calvinisten solle verlestert, derselben in christlicher versamblung wiedersprochen vnd für falsch

gescholten werden soll." Aber in welchem Sinne sie dies verstehen, ist aus dem vorstehend Mitge¬

teilten zu ersehen.

Daß aber auch die Anschuldigungen der Geistlichen der Wahrheit nicht entsprechen, dafür

findet sich in den T^otn Lnlowoins lUntiinsri sto. ein völlig beweisendes Dokument, und nur das

kann in Frage gestellt werden, ob dieselben in jeder Beziehung oder nur theilweise Verleum¬

dungen sind.

«1. Es sind nämlich auf Befehl des Grafen Antonius Heinrich durch den gräflichen Rath und

Kanzleiverwalter Or. Bodinus im Beisein des Notars Scharschuch am 5. Januar 1598 drei Alta-

risten und ein Kirchen- und Schuldiener vernommen worden, und zwar über fünf vorher formu-

lirte Fragen.

Ich werde zunächst die Aussagen derselben vollständig mittheilen, um jedes Mitglied der

Familie in die Lage zu setzen, selbstständig zu urtheilen, demnächst aber mein Urtheil folgen lassen.

Jeder Zeuge ist vor seiner Vernehmung „von dem Herrn vootoro seiner Eyde vnd pflich¬

ten, damit Er obvolgemeltem v. g. Hern Graff ^ntlnmio Heinrichen der Vier Graffen des Reichs,

Graffen zu Schwarzburg vnd Honstein zc. vnd S. G. Herrn gebruederu zugethan vnd vorwandt ist,

mit ernst erinnert, vnd vermahnet worden, seine aussage dermassen zu thuen, das Er sie vf den

uothfal mit Einem leiblichen Eyde ohne Verletzung seines gewissens bestercken könne," und nach

beendeter Aussage ist jedem Zeugen „stilschweigen infunArrt worden."

Die Zeugen haben die ihnen vorgelegten Fragen dahin beantwortet:

1. Ob wahr, das sich O. Plathner den Vierden Sontag im ^.äusnt vnter der Predigt alß
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von dem bekendtuus ckollannis Laptistas geredet worden, mit murren vnd heimlicher lesterung vor-

mercken lassen?

a. Casparus Kirchner: Er habe keine andere vngeberde von ihme vernahmen, dan wan der

Ealvinisten oder ihrer lehre tandt vnd meinnng gedacht vnd gestrafft worden, das Er gegranset oder

gemurret, vnd das wcre gar offt geschehen, welches Er wol gehorrt hette, weil er nit weit von ihm

gestanden. Ob aber auch gemeltes Sontags geschehen, desgleichen von der lesterung wisse er nicht

zuberichten,

ll. Martin Sattler: Er habe etzlichemal gehortt, wan der Ealvinisten in der Predigt gedacht

worden, das er sich gerüspert gleich (saluo llonors) alß scharret es ihnen im halse oder were ihm

sonsten nit wol zu muthe, vnd habe vff den vierten Sontag des ^.äusnts nit achtung darauf ge¬

geben. So habe er auch kein wordt, das Er geredt, von ihme gehorrt.

o. Der Kirchen und Schnldiener Casparus Sangerhausen: Er sey gemeltes Sontags in der

Laoristey bepm schranke gestanden, vnd sey Herr Gunther bey ihme gewesen, vnd wie damals der

Ealvinisten in der Predigt gedacht, habe er Doctor Plathnern bescheidentlich brummen hören, was

Er aber gebrummet könne er nit wissen.

2. Ob wahr, das Herr Gunther darüber außem stuel aufgestanden, vnd in die Lacwists^

gangen?

a. Casparus Kirchner: das habe er nicht in acht genohmmen.

ll. Martin Sattler: Er habe darauf nicht achtung gegeben. Es Pflege aber Err Gunther

gemeiniglich wan die Predigt baldt auß ist, In die Laaristen zugehen vnd sich anzuziehen.

a. Casparus Sangerhausen: Wan bud warumb Herr Gunther aufgestanden könne Er nicht

wissen, Er hette sich aber darauf beschwerde gemacht wie er solch brummen in der Laarists^ gehörtt.

3. Ob wahr, das Doctor Plathner am heiligen Christtage abermals gemurret vnd sich vn-

geberdig erzeigett?

a. Casparus Kirchner: Da wisse er gleicher gestaldt nit von.

ll. Martin Sattler: Die Sontage oder festage, an welchen solches geschehen, habe Er nicht

eigentlich in acht genohmmen, Sonsten habe Er das, wie beim Ersten Artikel bericht, zu mehrmah¬

len gehörrt, wan der Ealvinisten gedacht worden.

o. Casparus Sangerhausen: Am heiligen Christtage sey er allein in der Laoristei gewesen.

Damals were gleichergestalt der Ealvinisten in der Predigt gedacht worden, hette er ihnen zweimal

Brummen vnd murren hören, achte auch dafür, es wurdens andere, so draussen gestanden, auch

gehorrt haben.

4. Ob Er nicht wisse warumb solches beschehen?

a. Casparus Kirchner: Das hette Er gethan, wan der Ealvinisten were gedacht worden.

ll. Martin Sattler: Er könne erachten, weil das rüspern gemeiniglich geschehen, wan der

Ealvinisten gedacht worden, das es ihme nicht müsse gefallen haben.

o. Casparus Sangerhausen: Das wurde Doctor Plathner am besten wissen, wan aber der

Eulvimsten gedacht worden, hette Er gehörtt, das Doctor DIatllnsr einen laut von sich gegebenen

bu, bu (hier scheint Zeuge eine allgemeine Aussage zu leisten, nicht beschränkt auf die letzten beiden

Fälle ad 1. und 3.).

Von dem vierten Zeugen Casparus Steinbrück ist registrirt, „vnd weil er dieses Jars nit

Kirchvater ist, auch etliche Wochen hero nicht im Ellar gestanden, Ist er nur auf den fnnfften Punct

befragt worden.

5. Ob nicht war, das Er numehr ein Par Jahr hero, so offt alß in den Predigten die

Ealvinische Lehr wiederlegt worden, vnd vnter der Haltung des heiligen nachtmals, gelacht, gemurret

vnd sich vngeberdig erzeiget?

a. CasparuS Kirchner: bericht Zeuge wie beim Ersten.
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b. Casparus Steinbrück: Das Er das vorgangene Jar von Michaelis Sechs vnd Neunzigk

(bis zum 20. December war vr. Plathener in Stolberg) biß sieben vnd Neunzigk bei Doctor

Plathnern im Elror gestanden, damals hette Er sich offt wan der Ealvinisten gedacht worden, mit

murren vnd gurren vornehmen lassen, von dem lachen vnd andern vngeberden aber, sonderlich vnder

der (üommunior, wisse er nicht, sondern hette gesehen, das Er seines lesens gewardtet.

o. Martin Sattler: Vnder den Predigten, was Er da von ihme vootor kMillirern ver-

nohmmen, habe Er allbereit bericht, von lachen vnd andern vngeberden wisse Er nicht, So habe

Er vnder der Oommunion auch nichts daruon vernohmmen.

ck. Casparus Sangerhausen: Vnder der Predigt hette Er solches wie oben bericht, in Ncu-

likeid t von ihme gehörrt, zuuor hette er nicht achtung darauf gehatt (hiernach kann Zeuge ack 4

eine allgemeine Aussage nicht leisten), vnder der (üommunion vnd andern Kirchen Esromonieir

wisse Er nichts grundliches zuberichten, dan Er in der Laoristenthur stunde, von welchem orth Er

Doctor kNatlrnerir nit ansehen konte.

ck. Mein Urtheil.

Durch die vorstehend mitgetheilten Aussagen wird erwiesen,

1) daß die Beschuldigung des Lachens, Lästerns und anderer Ungeberden wärend der

Predigt und Communion eine wahrheitswidrige ist. Denn derartige Aeußerungeu hätten den

Zeugen nicht entgehen können, dieselben bekunden aber ausdrücklich uud übereinstimmend, nichts

derartiges bemerkt zu haben, und Casparus Steinbrück sagt außerdem, er habe gesehen, daß vr.

Plathener seines Lesens gewartet habe. Man hat auch schon damals hierüber keinen Zweifel gehabt,

wie das Schreiben vom 6. Januar 1598 ergiebt. Denn man hat die ursprünglich darin gestandenen

Worte: „auch wohl zu Zeiten mit einem sardonischen Gelochter die wort der ?rns6ioanten ludirt

vnnd verspottet", ausgestrichen.

2) Die Angabe, der Diakonns Gnenthcr habe des Brummens wegen seinen Platz verlassen,

wird durch keinen der Zeugen bestätigt. Die Aussage des Kirchen- und Schuldieners ist sogar

schwer vereinbar mit jener Angabe, denn danach befand sich der Diakonus Gnenther wärend des

angeblichen Brummens schon in der Sakristei.

3) Anlangend das Brummen u. s. w., so ist es allerdings jetzt, nach Verlauf von 268

Jahren, nicht mehr möglich, den wahren Sachverhalt festzustellen, aber es liegen doch verschiedene

Umstände vor, welche ein Urtheil auch über die bezügliche Anschuldigung ermöglichen.

Es handelt sich nämlich

u) um Bekundung bestimmter Thatsachen aus neuester Zeit an zwei bestimmten Tagen.

Da erklären nun die dem Or. Plathener zunächst stehenden zwei Altaristen, daß sie an diesen

Tagen von Murren und Brummen nichts gehört haben, obwohl nach der Anschuldigung der Pre¬

diger dadurch sogar fern stehende Zuhörer sollen gestört worden sein, dies auch uach der Aussage

des Kirchen- und Schuldieners anzunehmen wäre. Wenn nun im Widerspruch mit diesen Aus¬

sagen der am meisten von den Geistlichen abhängige und nach der Weise seiner Auslassungen am

wenigsten glaubwürdig erscheinende, nach seiner eigenen Erklärung in der Sacristei Achtung gebende,

d. h. lauernde, Kirchen- und Schuldiener angiebt, er habe dort, also in der Ferne, ein bescheidenes

Brummen des vr. Plathener, (den er aber, wie er selbst sagt, wenn er in der Thür der Sakristei

stand, nicht sehen konnte, also voraussätzlich auch nicht, wenn er sich in der Sacristei befand) ge¬

hört, so leuchtet ein, daß seine Aussage jeden Anspruchs auf Glaubwürdigkeit entbehrt, ganz abge¬

sehen davon, daß er über den Grund des Brummens befragt, die ausweichende Antwort giebt, das

würde Or. Plathener am besten wissen.

Es reducirt sich also der ganze Beweis

lz) auf die Angaben der Altaristen:
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Or, Plathener habe oft, wann der Calvinisten gedacht worden, sich geräuspert, ge¬
brummt, gemurrt, gegurrt, gegranset.

Diese Angaben aber können gegen Or, Plathener nichts beweisen.
Daß die Altaristen wissentlich Unwahres ausgesagt haben, kann zwar nicht behauptet

werden, nur das ist auffällig, daß der Kirchen- und Schuldiener, obwohl er ausdrücklich erklärt, daß
er abgesehen von den beiden letzten Fällen darauf nicht Achtung gehabt habe, doch dasselbe bekundet,
wie die Altaristen, er wenigstens also scheint Vorgeredetes nachzusprechen.

Dagegen kann allerdings mit Grund bezweifelt werden, ob die Altaristen die zur Fest¬
stellung des Thatsächlichen erforderlicheUnbefangenheit besessen haben. Der fanatische Haß der
Geistlichen gegen den des Calvinismus verdächtigten Or. Plathener wurde voraussätzlich mehr oder
weniger von den Altaristen getheilt, und der Vorfall in Stolberg wurde sicherlich von den Gegnern
des Or. Plathener dahin ausgebeutet, denselben als Störer des Gottesdienstes darzustellen. Bei
einer daraus hervorgehendenVoreingenommenheitdes Geistes konnten die Altaristen leicht veranlaßt
werden, sich selbst einen Zusammenhang einzureden, wo in Wahrheit nur ein zufälliges Zusammen¬
treffen vorlag.

Vorzugsweisebeachtenswert!) aber ist, daß die Altaristen, ungeachtetihrer Abhängigkeitvon
den Geistlichen und möglicher Beeinflussungen, doch die Anschuldigungender Geistlichen grade nur
insoweit bestätigen, daß sie nicht als völlig unwahr erscheinen. Sie bestätigen nämlich nicht die in
die ihnen vorgelegte Frage aufgenommeneBehauptung, Do. Plathener habe „so oft als" der Cal¬
vinisten gedacht worden, gemurrt u. s. w., sondern sie sagen unbestimmt, dies sei geschehen,„oft
wann" der Calvinisten gedacht worden, und sie beanstandenauf die Frage, ob sie nicht wüßten,
warum solches geschehen,eine directe Beschuldigung auszusprechen. Kirchner beschränkt sich darauf,
seine thatsächlichen Angaben zu wiederholen, der Kirchendienergiebt die ausweichende Antwort, das
würde Or, Plathener am besten wissen, und nur Sattler sagt, er könne erachten, weil das Räuspern
gemeiniglich geschehen, wann der Calvinisten gedacht worden, daß es ihm nicht müsse ge¬
fallen haben.

Wenn hiernach schon damals die Zeugen selbst beanstandeten, die Anschuldigungen der
Geistlichen unbedingt zu bestätigen, so kann um so weniger jetzt deren Wahrheit anerkannt werden.

Was allein vorliegt, wenn Alles das richtig ist, was die Zeugen aussagen, ist die That¬
sache: Or. Plathener hat wäreud der Predigten der Geistlichen wider die Calvinisten — und wider
die Calvinisten wurde, wie noch zu erwähnen, immer gepredigt,wenn Or. Plathener in der Kirche
war — oft uuartikulirte Töne hören lassen. Daraus ist aber nicht zu entnehmen, inwieweit ein
ursachlicher Zusammenhang zwischen dem Inhalt der Predigten und diesen Tönen statt hatte.' Die
Töne konnten unwillkürlicheoder willkürliche sein und die verschiedenartigsten Veranlassungen haben.
Zur Rechtfertigung des Schlusses, Or. Plathener habe durch Ausstoßung derselben sein Mißfallen
über das Verlästern der Calvinisten, sei es der Gemeinde, sei es den neben ihm sitzenden Geist¬
lichen, kund geben wollen, würde mindestens gehören die Feststellung der Thatsache, daß Or. Pla¬
thener derartige Töne grade dann und nur dann habe hören lassen, wenn die Calvinisten verlästert
wurden. Diese Thatsache aber wird von den Altaristen nicht bekundet, Sattler scheint vielmehr an¬
zudeuten, daß er auch bei andern Gelegenheitenderartige Töne gehört hat.

Es liegen nun aber auch noch besondere Gründe vor, welche die Anschuldigungender Geist¬
lichen als unglaubwürdig erscheinen lassen,

Or. Plathener erklärt dieselben für Verleumdungen und kein einziges aller vorliegenden
Aktenstücke enthält auch nur die entfernteste Andeutung, welche berechtigte, des Or, Plathener Wahr¬
haftigkeit in Zweifel zu ziehen. Bezüglich der Geistlichenaber ist erwiesen, daß sie unwahre Be¬
hauptungen aufgestellt haben, und nur darüber kann Zweifel obwalten, ob auch die in Rede stehen¬
den Angaben unwahr sind,

IS
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In dieser Beziehung giebt folgender Umstand einen Anhalt.

Dr. Plathener charakterisirt „diese Leute" dahin, daß „doch so gar kein sanftmuth oder

einige andere anzeige eines guten geistes zuspuren, sondern lauter feindseligkeit, rachgier vnd Babstliche

Hoffart", und er scheint ihnen damit nicht unrecht zu thuu. „Dieser Leute" Ziel aber war, wie Dr.

Plathener alsbald erklärte und der Inhalt der Akten außer Zweifel stellt, „vnter dem in diesen

landen fast bei jedermann zum höchsten vorhast gemachten namen der Calvinisten" dem Dr. Pla¬

thener „nicht allein bei seiner Herrschaft alle uncUsnt? vnd gehör abzuschneiden, sondern auch die

Cognition vnd erkenntnis" des zwischen ihnen und Dr. Plathener „eingefalleneu streits abzuwen¬

den", denselben „vonn der gemeinschaft der heiligen auszuschließen", und es dahin zu bringen, daß

ihn die Grafen Schwarzbnrg „in Dinst vnd Herschaft lenger nicht dulden."

Die Geistlichen ihrerseits meinen zwar, sie hätten nichts weiter gethan, als kraft des ihnen

von Gott befohlenen Amtes ihre Gemeinde „mit Bescheidenheit" vor calvinischer Irrlehre verwarnt,

aber sie haben in Wahrheit in Folge fanatischer Beschränktheit ihres Geistes keinen Predigttag und

keinen Tag, an welchem Dr. Plathener dem Gottesdienst beiwohnte, vergehen lassen, ohne auf den¬

selben als auf den „vmb den Schaffstal Christi schleichenden wolf zu stochern", und sie haben ihn

„in öffentlicher vorsamblung der Christlichen gemeine vnd vieler anwesenden Personen" beschimpft

und als Ketzer bezeichnet.

Das Altes sind nicht etwa einseitige Behauptungen des Dr. Plathener, sondern durch die

eigenen Erklärungen der Geistlichen festgestellte Thatsachen. Sie haben es so arg getrieben, daß

nach ihrer eigenen Angabe Graf Antonius Heinrich sich veranlaßt fand, sie zu ermahnen: „sie

sollten xrivatis aöeotibrrs die fachen nicht hoch uiAirsn vnd treiben vnnd sich in ihrem ambt frid-

libent erzeigen." Welchen Erfolg diese Mahnung hatte, das bezeugt Graf Antonius Heinrich selbst.

Denn im Schreiben vom 6. Januar 1598 trägt er vor, er sei „von den prusäioantsn vnser Graf

vnd herschaften in oeffentlichen predigten seiner Dr. Platheners schwermerei halben (dessen wir sie

Jres tragenden ambts allerdings nicht verdenken können) ziemlichermaßen bisher taxirt vnd erinnert

worden." Jeder Zweifel über die wahre Bedeutung dieser einigermaßen verhüllenden Worte wird

beseitigt durch die anderweit, nämlich in der mehrgedachten Zusammenstellung, nnverhüllt ausge¬

sprochene Thatsache: „daß wir beinahe in allen Predigten seines Jrrthums halben vndt daß wir

ihnen an vnserm hoffe vndt diensten leiden, psr8trinAirt vnd gestrafft werden."

Sogar als den Dr. Plathener schweres Leid durch den Tod der von der Seuche hinge¬

rafften Tochter getroffen, ruhen seine Gegner nicht. Sie benutzen das Erscheinen seiner Mägde in

der Kirche zu einer Denunciation bei dem Grafen Antonius Heinrich, sein Gesinde dringe durch,

wo das Volk „am dicksten" stehe. Von wem diese Denunciation ausgegangen, ist zwar aus den

Akten nicht zu ersehen, aber abweisen läßt sich die Vermuthung nicht, daß die Geistlichen oder

andere Gegner des Dr. Plathener die Denunciation veranlaßt haben.

„Diese Leute", deren fanatischer Haß in den „gifftigen vorleumbdungsschrifften" vom 5. Fe¬

bruar 96, 21. November 97 und 2. Januar 98 so nackt hervortritt, sollten ein paar Jahre lang

die Enthaltsamkeit gehabt haben, von der durch Dr. Plathener verübten Störung des Gottesdienstes

zu schweigen? Und der Kirchen- und Schuldiener sollte ein paar Jahre lang davon nichts be¬

merkt haben?

Schon dies Eine Argument beeinträchtigt auf das Erheblichste die Glaubwürdigkeit der

bezüglichen Angaben. Dieselben erscheinen aber in ihrer völligen Nichtigkeit, wenn das eingehaltene

Verfahren ins Auge gefaßt wird.

Am 21. November 1597, nachdem vorher schon Graf Antonius Heinrich dem Dr. Pla¬

thener seine Ungnade zu erkennen gegeben hat, treten die Geistlichen zum erstenmal mit den An¬

schuldigungen hervor, ohne sich ans Zeugen zu berufen. Sie. erreichen ihr Eines Ziel, Dr. Pla-
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thener wird am 3. December seines Dienstes entlassen. Unterm 2. Januar 98 wiederholen sie
ihre Anschuldigungenin verstärktemMaße unter Berufung ans das Zeugniß ihrer Untergebenen.

Or. Plathener erfährt nichts von den bezüglichen Vorstellungen. Sobald er von den An¬
schuldigungen Kenutniß erhält, erklärt er, daß er solche Verleumdung nicht auf sich sitzen lassen
könne, und bittet um Namhaftmachung der Verleumder.

Graf Antonius Heinrich findet nicht angemessen, dieser Bitte zu entsprechen. Er hat den
Or. Plathener, wie dieser behauptet, aus unzureichenden Gründen des Dienstes entlassen,und weiß,
daß Or Plathener sein Recht gerichtlich verfolgen wird. Dies soll demselben unmöglich gemacht
werden, und zwar — wohin man sich ausdrücklichverständigt hat — dadurch, daß man ihn als
Calviuisten darstellt. Um dafür Beweis zu beschaffen, wird der gräfliche KanzleiverwalterOr. Bo-
dinus, die zu unparteiischer Beweiserhebung am wenigsten geeignete Persönlichkeit (vgl. unter
Nro. 15), beauftragt, heimlich und hinter dem Rücken des Or. Plathener die Altaristen und den
Kirchen- und Schuldiencr zu vernehmen. Dieselben werden ihrer Pflichten gegen ihre Herrschaft
ernstlich erinnert, über die Anschuldigungenihrer Vorgesetzten vernommen und es wird ihnen Still¬
schweigen über ihre Aussagen auferlegt.

Daß dies nicht die rechte Art war, ein unparteiisches, beweisendes Zeugniß zu erlangen
leuchtet ein. Darum erklären auch die Schöppen zu Wittenberg in ihrem bald zu erwähnenden
Gutachten, obwohl sie keine Keuntniß hatten von den Plänen und Ränken der Gegner des Or. Pla¬
thener: „Das ^.rtionlirts murren und brummen, so vuter der predigt geschehen sein soll, ist wie
Recht nicht erwiesen."

Das scheint selbst den Gegnern des Or. Plathener eingeleuchtet zu haben, denn ihm gegen¬
über, namentlich auch in den vom Or. Plathener angestelltenProzessen, wird nirgends auf die be-
regteu AnschuldigungenBezug genommen,nur hinter seinem Rücken werden dieselben und die An¬
gaben der Zeugen benutzt, insbesondere um ihn bei dem Administrator und Churfürsten von
Sachsen als Calviuisten anzuschwärzen (vgl. unter Nr. 13.).

Bei solcher Sachlage wird auch nach 268 Jahren und nachdem die Pläne und Ränke der
Gegner des Or. Plathener offen gelegt sind, kein unparteiischerRichter und kein unbefangenerBe-
urtheiler Anstand nehmen, auszusprechen:Die Beschuldigungender Geistlichenund des Or. Bodinus
und die in solcher Weise erwirkten Aussagen solcher Zeugen beweisengar nichts gegen Or. Plathener.

s. Anfrage an die Schöppenstühle zu Jena und Wittenberg.
Mehrerwähutes Schreiben vom 6. Januar 1596 legt dem Or. Plathener außer den bisher

gedachten Punkten auch noch Folgendes zur Last.
a. Er habe den Religions - Streit durch ein Schreiben an den Diakonus Guenther nach

der Predigt am Tage des Apostels Wlattlmsi im Jahre 1596 erneuert.
Es ist dies ein eigenhändiges Schreiben des Or. Plathener ohne Datum mit der Aufschrift O.

„dem Oinoona Ousntlrero Leitrisck zuzustellen", und beginnt mit den Worten:
„Lieber her ihr rühmet fest vnudt wollet euch trauen darvor gehalten sein daß ihr ein
reiner Lutherischer Prediger vnudt von Lntheri lehr vundt auslegung der Schrifft nicht eines
fingers breit (wie man saget) abweichet welches ich den dahin stelle vnndt euch zwar
gönne Ja gerne gönnen vundt wünschen mochte.

Wen ich aber euer vnndt Lntheri auslegung deß Spruches in dem heutigen Evan-
gelio: Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater gegen einander halte so
befindet sich daß sie wie finsternnß vnndt licht nnt einander stimmet den ihr zihet
diesen trostreichen Spruch vff die menscheit oder angenommene menschliche Natur deß
Hern Christi."

Nun folgt eine rein sachlich gehaltene auf Citate aus Luther und Athanasius sich stützende
Erörterung darüber, daß „ihr vnudt andere beydes Lutheri vnndt aller reinen Lehrer der alten recht-

1S'
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gleubigen Kirchen Meinung zuwieder die Spruch vnndt Zeugnisse der schrift welche von des Hern
Christi Person vnndt ambt reden vff die menschliche natur zihet vnndt also die Person mit der natur
cvnfundirct vnndt vnweislich vermenget."

Tafel S giebt die Schriftzüge getreu wieder nebst zwei Unterschriften des Or. Plathener.

Das m in Salomon ist mißlungen. Die lateinischen Worte lauten:

^.tlmnusius in sxpliouticms Uioti omnin inilii truclitu sunt u patre.

Diadits. sunt Uli ut irieäieo «guis anurst rnorsurn ssrpsntis et ut vi tue c^uas sxeituret rnortuurn

et ut luoi czuns illuminaret tsnelzins st ut rationi c^uns reUintkAraist rationern

xostc^uum lAitur teailitu Uli sunt oinnia. et laotus est lrcnno eorrsotn sunt omnin.

1>. Es wird dann serner angeführt:

„wie Jtztgedachter Oineonus vff erfordern zu seinem D. PlathenerS Weibe, so peste tödtlich krank

gelegen, gangen, sie ans Gottes wort zutrosten, hat er Plathner dermaßen Oisputntionss vnnd ge-

zencke der Religion halben, mir Ihme angefangen, das Ihn auch sein krankes weib selber davonn

abgemahnet vnnd stille zuschweigen gebethen."

Von den Anschuldigungen unter a und b ist dem Or. Plathener nie etwas mitgetheilt worden.

Das Schreiben vom 6. Januar 98 schließt mit den Worten:

„Als besinnen wir gnedig vnnß vormöge Keyserl. vnnd landvblichen Rechtennß vmb die

gebühr eigentlich clar vnndt enteAoi-ies In einem vorschlossenen vrtell belerungsweise vf

nachvolgennde Pnncten vnd Fragen zu berichten:

I. Ob die Oben erzelten vrsachen der importnuts! vnndt Wichtigkeit, das wir

O. Lnlomou Plathenern mit recht haben mögen entnrlaubcn vnndt seines diensts

entsetzen,

Darnach vnnd zum andern weill er also seine enturlaubnnge durch seine

Enlviuisebs HeliZiciu vnnd zuwieder seiner gethanen zusage auch vorsetzlicher erneuerung

dessen ihme verbothenen Streits sodann deme vnß als seinem Hern in billichen fachen

erzeigten ungehorsam genungsam geursachet, ob wir auch Ihme die vbrige neindt halb

Jahre seinem suchen vnnd begehren nach vollstendige bezahlung zuthun nicht anderß als

wenn er dieselbige für voll gedienet hette schnldigk seinn,

Zum dritten Ob wir nicht mit fliegen vnndt Recht die Ihme eum oonllitious,

daß er nemlich vormöge der bestallnnge 12 Jahr lang treulich dienen sollte, beschehene

begnadunge entziehen vnndt wiederumb zue vnnß nehmen mögen,

Entlichen Ob wir nicht vormöge der vom keliZicmsfriden J.o. 1555. Im

heiligen Rom. Reich gemachten eoustitutionidus vnnd deß dorinne einverleibten § doch

sollen andere sie. Rechtlichen befuegt Ihnen Or. Plathenern von hier vnndt aus

vnnsern Graf vnndt herschaften zue sxpsllirsu vnndt auszutreiben,

Hierauf werdet Ihr euerer Lehr vnndt geschicktichkeit nach euch willfehrig vnndt

beulißenn erzeigen, vnndt wir wollenß vber die gebühr (welche Ihr vom Bochen znent-

pfahen vnndt so dieselbe nicht genungsam von vnns noch bekommen sollet) In Gnaden

vnndt allen guethen erkennen vnndt erwiedern."

1. Die Aussprüche der Schöppenstühle zu Jena und Wittenberg.

Das Gutachten, unterzeichnet: „vorordnete Dechandt vnnd Anndere Doctores

des Scheppenstuels zue Jhena", (auch vorhanden nebst dem Schreiben vom 6. Januar 98 in

den Akten des Schöppenstuhls zu Jena) lautet:

„uä 1 u. 2. Weil O. Platner mit seiner calvinischen Religion vnnd zuwieder seiner ge¬

thanen zusage mit vorsetzlicher erneuerung dessen ihme verbothenen Religionsstreits, sodann deme

E. G. als seinem Herrn in billich sachenn erzeigten« vnngehorsamb vnnd wiedersetzigkeit gantz streflich

sich erzeigt, So haben E. G. ihnenn seines Cantzler Ampts vnnd Dinsts wohl endtuhrlauben
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können, vnnd seindt dieselbe die vbrige Neundthalb ihar, ungeachtet alles seines vorwendens, derge-
staldt, als wan er dieselbigen vor voll gedienet hette, volstendige bezalung zuthuen nicht schuldigk.

s-ck 3 u, 4. Weil diese begnadung vnnd Donation nicht allein od insrita prasterita,
sondern vielmehr Intura. geschehen, inmaßen er inn seinem vber sich gegebenen Revers vnnd bestal-
lung, neben treulicher vnnd vfrichtiger Vorrichtung seines Cantzler Ampts, ingemein E. G. getreu,
holdt vnndt gewertigk zu sein, deroselben schaden zuwehrenn, frommen vnnd bestes zuwerben, vnnd
alles das zuthuen, vnnv zuleisten, was ein treuer Diener seinem Herrn zuthuen pflichtigk ist, ert¬
lichen angelobet vnnd geschwohren,solchem aber, mit erzeltem seinem vnnzimblichenbeginnen, zu-
wiedergehandelt, vnnd dadurch seine endtuhrlaubung veruhriachet, So sein E. G. Ihme die aus
gnaden vnnd vf seine wohlverhaltunge gethane Donation zuhindterziehenwohl berechtiget. Wie
dann auch vors letzte E. G. zu vorhuetung allerley besorglicher gefahr vnd vnheils, vnd sonderlich
kraft des heiligen Reichs -^.a. 55 publicirter Constitution von Religionsfrieden, vnnd dessen ein-
vorleibten §. Doch sollen alle sto., vielgedachten D. Platnern in deroselben Graf vnnd Herrschaften
zuegedulden vnnd wieder dero willen zuleidenn nicht schuldigk."

Das Gutachten, unterzeichnet: „Dechant, Senior vnd Andere, Doctores der Ju-
ristenfakultet vnd Vniv orsituet Wittenberg!" lautet:

„ack 1. 2. hat E. G. D. Salomon Plathnern zum Cantzler vnd Rath auff zwolff Jahr,
den Sontag invoouvit anno 1594 gnedig bestalt, vnd es ist in gemeltes D. Salomonis Plathners
bestallung unter andern vorsehen, daß E. G. vnd derselben freundlichen lieben Bruder ehr als ein
Cantzler vnd Rahdt, vber die ckustioisn vnd parteyensachen,auch derer, so im keys. Cammergericht
zue Speiier und oberhoffgericht zue Leipzigs anhengige, in andern zue Zeiten vorfallenden fachen sich
mit Rathen, reden, schreiben,Reiten, vnd wie es die notturfft erfordern Wirt, gehorsamblichen vnd
gutwillig gebrauchenlassen soll, vnd er hat mit dem gelubde und eide, so E. G. ehr wircklichen
gethan, vnd zue Gott geschworen, derogestaltkegen dieselbe sich rsvorsirst, das alles das, was der
bestallungsbriff in sich helt vnd ausweiset, stet, fest, vnd vnvorbrnchlichvon ihme gehalten vnd
volnzogen werden solte. Do nun E. G. vber gedachte vom 3up>srintsncksntsn gestalte form der
Visitation, D. Plathners bedrucken gnedig begeret vnd erfordert, vnd ehr hette C. G. solches iu-
maßen bey den Acten sud lit. C. zu befinde», vntertenig mitgeteilet, daruff dan die Wechselschriften
sub lit. D. D. D. 2. D vnd Ick erfolget, so wehre auch E. G. D. Plathner aus dieser vnd anderen»
Ursachen,nemblich das ehr sein gesinde wieder E. G. ausschreiben ausgehen lassen, vnd aufs Haus
hinauf geschickt, (Sintemal ehr deswegen, in andere Wege gleich anderen woll hette können gestraffet
werden) seine bestallung aufzukündigennicht befugt gewesen, Derowegen ist E. G. D. Plathner die
vbrigen neundthalb jar volstendige bezalung, woserne er sich in ander dienstbestallungcninmittelst
nicht einlassen sollte, nickt anders als wan ehr dieselbe zeit vor voll gedienet hette, zuthun schuldig,
Es wehre denn, das E. G. ihme spsoialitsr neben sonderlichervnd geburlicherverwarnunge vnd
oomminntion anserleget vnd verbotten, von den streittigen HsÜKions ^rtiouln ferner kein zanck zu¬
erregen, Ehr hette anch daruff zugesagt sich still, vnd friedtlich zuhalten, aber darüber diesen streit
wieder erneuert, das schreiben snb> littru D dem Diaoono in seine behausunge geschickt, vnd folgents
als derselbe vf erfordern zue seinem D. Plathners weibe, so peste todtlich kranck gelegen, gangen,
sie aus Gottes wortt zu trösten, dermaßen ckispututionss vnd gezencke der Religion halber mit
ihme angefangen, das ihme auch sein krankes weib selber darvon abgemahnet, vff solchen fall, vnd
weil er selber vrsach gegeben, das E. G. ihn lenger zuvorhuttunge serner zerruttnnge, nicht dulden
mögen, möchte E. G. wegen neundehalbjähriger bezalung disfalls nicht angehalten werden, das
^.rtioulirts murren vnd brummen, so unter der predigt geschehen sein soll, ist wie Recht nicht er¬
erwiesen, vor eins.

uck 3. Auff die dritte Frage erachten wir Rechtens sein, Obgleich in proosmio der Be-
gnadunge suk lit. L Meldung der dienste, so D. Plathner nuhnhinforthan ferner laut ihme gege-
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benen bestallungsbriffs vnd seiner darauf) ausgeantworten Hsvsrs thun mag, vnd soll, beschehen:

Dannoch vndt dieweil auch zugleich angezogen, die getreuen fleißigen dienste, welche E. G. vnd der¬

selben freundtlichen lieben brndern I). Plathner bishero in vielwegen nutzlich gethan, so ist daraus

vnd sonsten, soviel zu befinden, das diese begnadung pro ocmckitioimli nicht, sondern vielmehr pro

puru zu achten, vnd will demnach E. G. dieser begnadung zuwiederkommeu nicht geburen."

aci 4. Die vierte Frage wird in einem besondern Schreiben llck. Wittenberg! den 19. sta-

iruur 1598 dahin beantwortet: „das wir uns erinnern, welchergestalt angedeuter Z (doch sollen alle

andern etc. im Abschiede des Reichs zue Augspurg ^nno 1555 aufgerichtet) vnd dessen vorstandt

eine gute zeithero in Zweifel gezogen, vnd weil die dahero entstandene ckisputaticmes auff keyserlich

Majestet vnd des heiligen Reichs entscheidungen vnd Vereinigungen beruhen, so will vns vberdem

was aus solcher lleoisioir ferner herfließen, ckspsnckirsu vnd gefolgert werden mag, zuurteilen vnd

daruff rechtlich zusprechen uit geburen."

Welches der beiden sich widersprechenden Gutachten der Sachlage entspricht, wird auch dem

Nicht-Juristen nicht zweifelhaft sein. Das der Jenaer Schoppen ist gradezu parteiisch, es nimmt

unerwiesene Behauptungen als erwiesene Thatsachen an.

Z. Weiteres Verhalten der streitenden Theile.

Die Besoldung beanspruchte Dr. Plathener bis zum Ablauf der vereinbarten Dienstzeit

und Graf Antonius Heinrich erklärte bezüglich dieses Streitpunktes am 12. December 97: „So

könnten wirs endlichen vf guter leuthe auch wohl rechtliches erkenntniß stellen", und am 29. De¬

cember 97: der Streit wegen der Besoldung möge „vf guter leuthe auch wohl rechtliches erkendnus

gesteldt" werden. In Folge dessen bittet Dr. Plathener am 2. Januar 98, „daß solchem erbieten

zufolge forderlichen gewisse Personen so unparteiisch benennt, niedergesetzt vnd durch dieselbigen

dieser Punkt entschieden werde."

Daß ungeachtet dieser dem Dr. Plathener gegenüber abgegebenen Erklärungen auch damals

der Plan festgehalten wurde, dem Dr. Plathener den Rechtsweg abzuschneiden, ergiebt die zwischen

den Grafen Antonius Heinrich und Wilhelm von Schwarzburg geführte Correspondenz. Unterm 17. De¬

cember theilt Graf Antonius Heiurich dem Grafen Wilhelm den Sachverhalt mit, erwähnt, „das

sich E. L. vff unser durch Dr. Bodinum bey deroselben vnlengst beschehen ansuchen gegen vns mit

eröfnunge ihres guett meinenden rathsamen bedenkens so wilfärig vnd gevlisfen erzeigt auch ferner

erbothen", Rath zu geben. Graf Wilheim erwidert darauf: „vornehm ich aus seiner stoltzen erklä-

rung" (vom 15. December) „soviel das er will nochmals recht vnd kein entnrlaubung haben", „es

will bedacht und ponderirt werden, dann der man allein darauf gehen thutt, die fachen zum standtt

der Rechtten zu bringen, E. L. vnten zuzihen spott vnd hon, zu martern vnd dahin zu arbeitten,

das er diener bleiben soll vnd will. Wie auch ihm solches sein fornemen vnd das Recht fort¬

kommen vnnd abgeschnitten mocht werden, solches ist in gutter Beratschlagung zunemen." Er halte

daher für gut, daß Graf Antonius Heinrich seine Räthe zu seinem Kanzler schicke, um dessen Rath

zu hören.

Ein weiterer Streitpunkt war seinem Gegenstande nach unerheblich, die dabei vorkommen¬

den Einzelheiten dienen aber zur Charakterisirung der handelnden Personen.

Der Sachverhalt war folgender.

Die neben der Kanzlei befindliche neue Verhör- und kleine Kanzleistube hatte Dr. Pla¬

thener unter Verschluß. Es befanden sich darin sowohl amtliche Dokumente als dem Dr. Plathener

gehörige Briefe, Bücher und Akten. Bei der Enturlaubung desselben wurden beide Stuben durch

„vorgehängte große Mahlschlosse" verschlossen. Am 2ten Januar 1598 sollte die Separation der

amtlichen und Privatsachen vorgenommen worden, dem Dr. Plathener aber war untersagt worden,

aus dem Schlosse zu erscheinen, lieber die Verhandlung vom 2. Januar hat der Notar Scharschuch

ein ausführliches Protokoll aufgenommen. Auf Ersuchen des Dr. Plathener war sein Vetter, der
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Notar Andreas Plathner aus Langensalza, erschienen, um der Separation beizuwohnen. Das von

demselben im Termin übergeben? Schreiben, worin er sein Erscheinen anstatt seines Vetters, des

vi-, Platheuer, anzeigt, unterschrieben „Andreas Plathner mx.x>.," befindet sich in den Akten, Graf

Antonius Heinrich wurde durch vi-, Bodinus, den Amtschösser Speiser und die Kanzleiverwandten

Balthasar Glaß und Johann Pomerel vertreten. Dieselben forderten Uebergabe der Schlüssel, da¬

mit sie demnächst die Stuben öffneten und die Separation vornehmen, Andreas Plathner aber hatte

nur den Auftrag, die Stuben zu öffnen, seines Vetters Privatsachen herauszunehmen und dann die

Schlüssel zu übergeben. Er rechtfertigte diese Art des Verfahrens damit, daß sein Vetter sich im

Besitz befinde, wogegen die Vertreter des Grafen Antonius Heinrich geltend machten, Letzterer sei

als der rechte Land- und Erbherr im Besitz. Andreas Plathner führte ferner an, es würde sich

nicht gebüren, die Privatschrciben zu lesen, zu registriren, zu inventireu oder zu instrumentireu, das

würde aussehen, als wenn man gegen seinen Vetter inquiriren wollte. Die Vertreter des Grafen

Antonius Heinrich beriefen sich auf den Inhalt des Gräflichen Befehls und erklärten, es könne

Andreas Plathner auch deshalb nicht zugelassen werden, weil sichs nicht reimen oder leiden wollte,

daß er als ein Fremder und Unvereideter in ihres Herrn geheimen Sachen sich umsehen und der-

selbigen innen werden sollte. Hiergegen replicirte Andreas Plathner, auch sein Vetter trüge Be¬

denken, andere Leute seine Privatsachen lesen zu lassen, wiewohl ihm im geringsten nichts Unehr¬

liches, Untreues oder Ungebürliches bewußt. Derselbe machte schließlich den Vorschlag, die an vr.

Plathener gerichteten Briefe ungelesen in ein besonder Behältniß zu legen und dasselbe von beiden

Theilen zu versiegeln. Nachdem die Vertreter des Grafen Antonius Heinrich hierüber berathen,

erklärte vi-, Bodinus, sie müßten erst beim Grafen Antonius Heinrich anfragen, und bestimmte

einen neuen Termin auf den 9. Januar.

In diesem Termin erschien Seitens des vr. Plathener Niemand.

Auf Befehl des vr. Bodinus begab sich der Notar Scharschuch nebst Zeugen in die Woh¬

nung des vr, Plathener „oben vor seiner Studicrstuben" und forderte denselben auf, Jemanden

statt seiner zu schicken oder die Schlüssel zu übergeben, vr. Plathener erklärte, es liege kein Grund

vor, ihm zu verweigern, daß er selbst hinaufgehe und sich seine Briefe herausnehme, „den man sol

mich daruor achten, das ich auch hierinnen als ein Ehrlicher Man handeln vnd meine Pflicht vnd

Ehre würde bedencken vnd mer nichts zu mir nehmen, alß mir gebüret vnd zustehet," Sekretarius

Glaß könne dabei sein und zusehen, was er herausnehme, da derselbe wisse, was solches für Briefe

seien und daß nichts heimliches oder, was ihn hehl haben könnte, vorhanden sei,

vr. Bodinus ließ ihm darauf sagen, seinem Antrage könne nicht entsprochen werden; da

er seines Vetters Andreas nicht allezeit mächtig wäre, möge der Termin auf den 19. Januar ver¬

legt werden.

Zur Charakterisirung der handelnden Personen sind folgende Punkte hervorzuheben.

Schon unterm 29. December hatte Graf Antonius Heinrich dem vr, Plathener eröffnen

lassen, zum Zwecke der am 2. Januar vorzunehmenden Separation möchte er Jemanden an seiner

Statt mit den Schlüsseln abordnen, „dan Jtzigem seinem zustande nach aufs Haus zu gehen, wurde

er nicht begehren, auch von vns nicht zugelassen werden," Im Termin am 2. Januar hatten die

Bevollmächtigten des Grafen Antonius Heinrich als Grund, weshalb vr, Plathener nicht persönlich

zugelassen werde, angegeben „das hauscreutz damit vuser lieber Gott ihnen kurtz vorrücter zeit da¬

heim gesucht hat." Im Laufe der am 9. Januar durch Scharschuch vermittelten gegenseitigen Er¬

klärungen läßt vr. Plathener dem vr, Bodinus anzeigen: „das neulich, wie bericht oder vrsach be-

gert worden, warumb man ihm nit vorgunnen wollte gegen hoffe zu gehen Er dies zur vrsach vor¬

gewandt, daß seine liebe tochter gottselige an der Pestilcntz gestorben vnd also das Haus ganz vnd

gar vorgift were, wundert ihn aber, warumb man andere leutte, denen Weib vnd kiudt gestorben

were, hinauf auf die Kanzlei vnd Schosserei ließe vnd denselben gehör gebe,"
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S, G. ferner Ursachen alß diese hette, konnte er nit wissen, dann er derentwegen, vnd ihm die Ur¬

sachen anzuzeigen nicht beueligt gewesen." Hierbei registrirt Scharschnch: „Allhier beileuffig zu be¬

merken, Wie Doctor Plathnern diese wordte angezeigt worden, hat er mit bewegtem gemnte gesagt:

das soll man mir sagen, denn ich bin kein schelm nicht."

vr. Plathener fühlte sich insbesondere dadurch verletzt, daß ihm „auch der schimff zugezogen

worden, das man die newe vorhörr vnd kleine Cantzlei Stuben mit vorgehängten großen Mahl-

schlossen (wie man auf der Bierbank daruon zu reden weiß) vorwahren lassen."

Er erklärt sich über die Art des Verfahrens gegen ihn schon am 15. December 1597 unb

demnächst am 2. und 9. Januar 98, sowohl mündlich als schriftlich, und zwar zuletzt vermittelst

eines durch seinen Famulus Heinrich Schmieden dem Notar Scharschnch Behufs Behändigung an

vi. Bodinus zugestellten Zettels: „Der Cantzler vr. Salomon Plathener mochte gern berichtet sein,

an welchem ort im Rechten vorsehen vnd gegrundett, das man Einem Ehrlichen Manne, der seinem

Herrn treulich vnd wol gedienet vnd wieder denen keine einige bose verdacht oder argwon vorhanden

sein gemach vorsperren vnd dergleichen Separation anmuthen solle. Es hat I)v. Plathener als ein

Cantzler die Schlüssel zu beiden Stuben noch in Händen vnd demnach auch die darin asservirte

Brieffe in seinen gewehren, dieselbe will er wan die vorgelegte Schloß abgeschafft bona kicks vnd

wie einem Ehrlichen Manne geburt doch oum protsskntions vberantworten vnd wie bisher also

auch in deme sich seiner Pflicht zu erinnern vnd derselben gemeß zu erzeigen wissen."

Nachdem vr. Plathener seine Erklärungen, wie bemerkt, abgegeben, registrirt Scharschnch:

„vnd wie ich gefragt, Ob er denn mit dem Proponirten tage zufrieden were, hatt er zur andtwortt

geben: Ich hette seinen bescheidt gehortt, den sollte ich referiren."

Vorstehendes Detail ergiebt, wie sehr sich vr. Plathener durch die ergriffenen Maßregeln

verletzt fühlte, und zwar deshalb, weil durch dieselben der Schein verbreitet wurde, als habe er sich

einer Verletzung seiner amtlichen Pflichten, namentlich einer Untreue schuldig gemacht.

Beim Erscheinen des Notars Scharschnch mit Zeugen in seiner Wohnung am 9. Januar

erklärte er auch noch: „das er abermals geschimpfiret vnd gehönet wurde, indem ihm Notarius vnd

zeugen zu Hause geschickt worden," wogegen vr. Bodinus sich dahin ausläßt, „daß keinem Ehr¬

lichen Manne schimpf geberen könne, wan man ihme Ehrliche vnd vntadelhafftige Lenthe zu

Hause schickete."

Der Streit wegen der Separation wurde, wie vr. Plathener in dem späteren Prozesse an¬

führt, in der Art thatsächlich erledigt: „vndt hetten endlich E. g. abwesen Negers von desselben

weibe (welche zwahr die zeitt vber dem tödtlichen abgange Ihrer kurz zuuorn verstorbenen beiden töch-

tern noch zum höchsten betrübt, ja auch noch selbst bei Ihrer ausgestandenen schwehren leibes

schwachheit nichtt allerdinge rsstituirst vnd sich erholet) die ofst berührte Schlüssel mit grossem

vngestumb abfordern, vnd darauf vnd als das betrübte weib dieselbigen hinweggegeben, die beiden

Stuben Negern im Rücken eröffnet vnd alle seine dorinnen befundene brief vnd acten durchsehen

vnd lesen lassen." Verklagter beruft sich seinerseits darauf, daß die Eröffnung der Stuben durch

notnrium pnbiionin, Balthasar Glasten, damals Canzlei Sekretär, verrichtet und vr.^Plathenern

die Papiere und Briefe versiegelt nach Hause gebracht worden, welcher sie aber nicht habe an¬

nehmen wollen.

Weitere Maßregeln betrafen die Räumung der laut Bestallung innehabenden Wohnung,

Entziehung des Lehns und Austreibung aus den Schwarzbnrgischen Landen.

Schon unterm 29. December 1597 fordert Gras Antonius Heinrich, daß vr. Plathener die

Wohnung verlasse, weil er ihrer für einen andern Diener bedürfe. Unterm 14. Februar 1598 läßt

er ihm durch den Schösser Ditterich Speyser „mitt beyzug eines offenbaren b7c>tnrii" befehlen:

„Vnndt nachdeme wir ihnen, alß einen der calvinischen vnndt im heiligen Römischen Reiche außge-
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setztten Religion zngethan, alhier vnndt In vnser vnndt der Wolgebornenunserer freundlichenlieben
Brüder der Grasten zu SchwartzburgkHonstein w. Graff vnndt Herrschaften ferner zu dulden nicht
gemeintt, so wäre unser ernster benhell, daß er sich Innerhalb Sechs Wochen von dannen vnndt an
andere örtte begeben vnndt wenden solle."

Unterm 15. März 98 erläßt Graf Antonius Heinrich an den Schösser zu Clingen Nicolaus
Wangemann schriftlichen Befehl, die Zinsen und alles andere Einkommen vom Lehn an Or. Plathener
nicht zu zalen, auch den Jordan zu Weissensehe ans dem Amt bestellen und bearbeitenzu lassen.

Nun stellt Or. Plathener die erste Besitzstörungsklage an (Aota. 1.).
In der demnächst erlassenen Inhibition wird der Sachverhalt nach der Klage des Or. Plathe¬

ner aktengemäß erzählt, namentlich heißt es:
„Darauff dann auch fürder seinem weinmeister vnndt den andern seinen gedingten arbeitern

der Jordan durch des ambts einigen dahin abgefertigtenweinmeister(unbeachtet, das.dis gut nicht
in SchwarzburgischerObrigkeit, sondern ohne alle mittel im churf. ambt weissensehe gelegen) vor-
botten vnnd die arbeit eingelegt worden.

Nnhn konnte vnd wollte ehr zwar die ihme durch die unuorschuldete enturlaubung vnd
andere Hieroben erzelte vnzimbliche anmasung, zugezogene vngelegenheittmit geduldt vortragen vnndt
die fache ganz vnd allein dem lieben Gott zu seiner zeit zu richten heimgeben vnnd beuolen, vnnd mit¬
tel dessen sich seiner kundbaren vnschuld vnd des vnfelbarenzengknußseines gutten gewissens trösten,

weil er aber befinde, das man seiner bißhero gehabten geduldt vnnd gebrauchten lindigkeit
gar zuviel mißbrauchte, vnnd nun auch seinen kindern dasjenige,was gott denselben vormittelst der
obbernrten begnadung beschertt vnnd gegeben, entziehen wolte, ehr auch neben dem von seinen
freundenn vnnd andern treuherzigenleuten erinnert wurde, da er vff E. G. außgebott so stracks die
Herschaft reumen vnnd sich an einen andern orth begeben solte, das solchs ihme vnnd seinen kindern,
zumal bey dem gemeinen vnberichtenvolck sehr vorkleinerlich vnnd ein ewiger vfrug vnd Vorwurfs
sein wurde, vnnd dann auch die rechte sagen, c^uoll ornllslis sit, c^ui lainam

So wolte demnach ihme geburen vnnd obliegen, in deine gleichwol sich vnnd seine kinder
in achtt zu nehmen, vnnd durch ordentliche vnnd zugelassene mittel! vnnd hülfe der rechten, sie bey
dem, was gott nechst erzeltermaßen,ihnen gegeben, zu schützen vnnd zu erhalten" u. s. w.

In Folge dieser Klage erläßt der Geheime Rath und Oberhofrichter Abraham Bock auf
Klipphansen und Sellhausen Namens des Administrators von Sachsen unterm 3. April 1598
Inhibition an den Grafen Antonius Heinrich: sich gegen Klägern hinführo aller Thätlichkeiten zu
enthalten, ihn und die Seinigen im Besitz und Genuß des Lehns nicht zu stören, und ihn mit dem
Gebot, die Herrschastzu räumen, zu verschonen„bei Poen Einhundert goldtgulden Reinisch." Es
folgt dann die schon früher erwähnte Clause!. Zur Verhandlung der Sache wird Termin auf den
14. Juni 1598 angesetzt.

Graf Antonius Heinrich ließ diese Inhibition unbeachtet.
Laut Protokolls des Notars Scharschuchvom 24. April — aufgenommen „in des Herrn

Schössers zu Clingen Nicolai Wangemann Behausung allhier," nämlich in Sondershausen — läßt
vr. Bodinns auf Befehl des Grafen Antonius Heinrich dem Or. Plathener eröffnen: daß „ihme
seiner cmlvinischen RsliZion vndt seines begangenen Ungehorsams halben, vor diesem auß der Stadt
vndt Herrschaft gebothen worden, das Er nun demselben zuwieder alhier bisher» halßstarrig ouimtiret
vndt vorharret, deren trüge obwolgedachter v. g. H. ein vngnediges misfallen. Wollten demnach
S. G. ihm hiermit noch Einmal ernstlich gebiethenvndt bevhölen, das er sich ohne fernere Verzöge¬
rung an andere vndt ausser der herrschafft gelegene örtter begeben oder in Verbleibung dessen anderes
ernsteres einsehens sich gewiß zuuorsehenhaben sollte."

vr. Plathener diktirt dem Notar Scharschuch seine Erklärung, verweist in derselben auf die
Inhibition und macht bemerklich, daß er der vorgewendetenEntlassungsursachen nicht geständig sei,
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„wüste auch, daß ich einiges irthumbs nicht konnte vberführet, oder sonsten wieder mich auß-
geführt werden, das man zn recht bestendige vndt gennngsame erheblicheUrsachen mir außzuge-
biethen hette."

vr. Plathener klagte demnächst wegen fernerer Gewaltthätigkeiten und Besitzstörungen
(^mta 1.). Es heißt in der am 29, April erlassenen Inhibition: „vndt hette E. G. vber das nicht
allein seines abwesens vnnd ehe ehr nehermalß von Leipzig wiederum nach Sondershansen gelanget,
sein weib vnnd gesinde, anß der ihme vorschriebenen vnnd eingcreimbttenbchansung außtreiben" (in
der späteren Klage heißt es: „sodann sein weib dahin gedrungen vnd genöttiget, das sie abwesens
Clegers als Ihres Herrn vnnd hauSwirths, die behausung bey Sonnenschein reimen vnnd mitt
Ihrem gesinde, vihe vnnd gantzem hausrathe sich in ein ander Haus, welches Cleger vor seine kinder
bestanden, mitt höchster vngelegenheit(des schimpfs zugeschweigen), begeben mußte"), „Sondern
auch fnr wenig tagen (nach der späteren Klage: am 24. April) vfn abend all ihme anzeigen vnnd
gebieten lassen, das ehr sofort vnnd ohn fernere Verzögerung sich von dannen an einen andern
auser der herschafftgelegenen orth begeben oder in vorbleibung dessen, anders ernsten einsehens
gewiß zunorsehen haben sollte." Es wird dann ferner angeführt, daß seinem Weinmeister der
Jordan verboten und ein Bürger aus Weißensehe, Valentin Sommering, zum Aufseher bestellt
(„der dann sich vieles gewaldt anmaße, vnd gegen seinen Weinmeister (welcher gleichwohl im Jordan
einen wegk wie den andern zntzusehen von ihme in beseht) allerhandt frenelß vnnd mnthwillens
gebraucht"), die Früchte und Geldzinsen vorenthalten und, den Acker Holz abmessenund folgen zn
lassen, verboten worden.

In Folge dieser Klage ergeht neue Inhibition „bey Strafe von 200 goldguldenRheinisch."
Termin wird ans den 14. Juni angesetzt.

Unterm 28. April schreibt Gerstenberger an Bodinns: „vnd befinde, das die Imbibition
annoxaim olausnlam Inbibitoriam hat, darnmb hat sich der Wolgeborne m. g. H. Grass Antoni
zu Schwarzburg daher nichts zu befahren.

Ich halte aber dafür, es wolle nicht schaden, daß I. g. erstlich dem Oberhofgerichtzu
Leipzig ein bericht theten, wie I. g. zum theil des LRIvbmsimi zum theil auch seines Ungehorsams
willen verenderung mit ihme vorgenommen,wie das kunfftig weiter sollte detnlirt werden, derwegen
zu gebeten, vff sein weiter ahnsuchen I. g. mit Imbibition zuuorschonen, desgleichen konnte auch an
v. g. H. geschrieben vnd sein D. Platner gefehrlichvorhaben vm verenderung der religion ausge-
sürt vnd gebeten werden, bey dem Oberhoffgericht die gebner zu verordnen. Wenn mir das
Schreiben zukompt, will ich dabei an I. f. g. schreiben vnd befordern, das die fache auf vorstehen¬
dem termin zu verhör vnd gütlicher Handlung gesetzet, auch vorhoffentlich mit v. g. H. Grafs An-
thoni Reputation vnd guter Satisfaction solle beigelegt werden, da auch gleich I. g. unterdessen
Ihme weiter vrgiren lassen, Sein Stab forder zuSetzen acl avertsnclnim soanckalrum, wird es
meines erachtens nach gestalt der Sachen wohl zuvorantworten Sein, Es wird auch kein recht I. g.
die hinderstelligebezalung der Besoldung zuerkennen,

Was aber die Begnadung ahnlanget, will sich gar nicht fugen, Ihme dieselbe numehr zu
ckisxutirsn, I. g. werden in rechten dessen kein beifall finden, vnd ist I. g. viel Loblicher vnd
ruhmlicher, das Sie derselbenvergessen, denn das sich I. g. in vergebliche nachrede darüber bringen
sollen. Es ist I. g. ein schlechter schade, vnd wie ich wohl weiß die gnade an dem orthe genom¬
men, do es I. g. nichts gekost."

Dem in vorstehendem Schreiben enthaltenen Rath entsprechen die ferneren Maßregeln.
Unterm 5. Mai 98 schreibt Christoph Zeuge an den Grafen Antonius Heinrich, er habe

wegen seiner Privatangelegenheiten eine Unterredung mit Or. Plathener gehabt, und fährt dann
fort: „Nach demselbigen hat er seiner fache etzlichermaßen gedacht vnd sich zum höchsten entschuldiget,
das er nicht vorschlich vf E. g. beuelich alda verharrte, den gott wüste, das er sich in den benach-
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harten steten beworben, auch behausunge erlangt, welche ihm aber darnmb, das sie mit E. g, be¬
nachbart und es E. g. zuentkegen sein mochte, wieder abgekündigt." „Ich habe aber an ihm ver¬
merket, das er nott wegen die iubibitionss ausbringen mußte, vnd wolle nichts lieber, das er konnte
in gute vnd gnaden von E. g. kommen. Ehr hette wohl zu Dr. GerstenbergerHoffnung, do ers
berichtt, er würde E. g. darhin gnedigk vermögen." Er, Zenge, habe GerstenbergerMittheilung
gemacht, derselbe habe ihm gerathen, es dem Grafen zu berichten, Gerstenberger „wolle sich der
handlnnge vnterwinden, es müßte aber zu Weimar geschehen und ko.nne seines Ermessens E. G.
I'öpnt-rtion in dieser fachen INUNgsam erhalten werden, allein do E. g. beliebunge zu derselbigeu
Handlunge hette, so wüsten E. g. weiter sein weib auszutreiben vnuormarckt an sich halten, Ehr
wollte aber vff solchem wohl es dahin richten, das D. Plathencr solte sich zu Sondershausen nicht
finden lassen."

Dieser Versuch, gütliche Ausgleichungzu erwirken, hatte keinen Erfolg, vielmehr wird am
6. Mai Dr. Moesel zu Leipzig bevollmächtigst im Termin am 14. Juni „S. G. nottdurfft" wahr¬
zunehmen , und am 10. Mai läßt Dr. Bodinus auf Grund eines, nicht vorhandenen, Schreibens
des Schössers Wangemann au den Grafen Antonius Heinrich und auf dessen Befehl durch den
Notar Scharschuch dem Dr. Plathener „Obrigkeitswegen" ernstlich befehlen, „daß Dr. Plathencr
clagenden Schösser sein hauß innerhalb zehen tagen vonn Dato ahnzurechnen renmen, vnnd lcdigk
machenn, oder aber inn vorbleibunge dessen anderer anordnnnge gewartten sollte."

Nun schreibt Dr. Plathener am 11. Mai an den Obersten (Obern Rathsmeister) Wilhelm
Fach und Syndikus Abraham Fabri zu Erfurt: „vndt wie endtlichen ich das ChurfürstlicheSech¬
sische Obernhoffgericht zue Leipzig vmb rechtlichen Schutz vnd hülfe antznelangen wieder meinen willen
nothdrencklich geursachet, daß ist auch Euch, weil! es numehr fast land kundig vnverborgen," und
hätten es aus den Anlagen zu entnehmen. „Nun hette es zwar einiger weitläufftigkeitnicht bedorfft
vnd wehre zu derselbenanlaß zu nehmen wohl nachblieben, wenn S. G. mich zu der mehr denn
einst gesuchten vorhör vndt meiner voranttworttung hetten kommen lassen, wie ich dann auch nicht
zweifeln wollte, da S. G. mich nochmals selbsten in der Person hören köndten," so könnte die
Sache erledigt werden; er wünsche, nicht als ob er seiner Sache mißtraue, sondern um beiden
Theilen allerhand Nngelegenheitzu ersparen, gütliche Beilegung, „doch muß Ich es endlicben vndt
wans Je nicht anders sein kann, dahin gestellet seinn, vndt Gott walten laßen, vnd vnterdeß vnd
weil ich von tag zu tag mehr vndt ferner beschweret werde (wie dann noch gestriges tages mir
vnder S. G. Nahmen angekündigt worden, das Ich die Behausung, welche ich itzo inHabe vndt be¬
wohne stracks vnd vngehortt mir dißfalls zuestehenderBerechtigung renmen sollte) mich der im
rechten allen beschwerdtenzue nutz vndt gntt heilsamlich vorordneten vndt zugelaßenenMittel ge¬
brauchen." Da sie „etzlichermaßen" dem Grafen Schwarzburg „mit diensten verwandt" (Abraham
Fabri kommt 1593 in den Kreisprobationsakten vor als SchwarzbnrgischerRath), „vnd auch mir
wegen alter kundschaft wohlgewogen", so möchten sie auf dienliche Mittel denken, die Sache
beizulegen.

Fach und Fabri schreiben am 18. Mai an Graf Antonius Heinrich: es möchte mißdeutet
werdeu, „daß E. G. dem Dr. Plathener vnndt Seinen Kindern, nicht alleine die von derselben Ihm
widerfahrene Begnadung, ohne vorgehendt geburlich Erkendtnus, auch in fremdem tsrritorio, einzutziehen,
Sondern darüber auch Sie allerseits, auß ietzo Anhabender Wohnung, vnangesehen doran befugter Ihrer
Berechtigung zu treiben sich vnderstandenhetten, Sintemahl solches sonder zweiffel, Key vielen das
ansehn gewinnen wollen wurde, alß ob E. G. weill Sie wider außgebrachte InbilMon Ihme
clirsoto mitt fug nicht beykommen köndten, dasselbe also psr inckirsotum, saltsm nck vinckiotam,
an die handt nehmen theten", was um so mehr „nachredens" gebahren werde, als sich Dr. Pla¬
thener „zu billiger Schiedlichkeitvndt allem dehme so nicht wider Ehr vndt gelimpff ihme zu-
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gemnthet werde", erboten habe. Es sei nicht zu widerrathen, daß Sie „vor allen dingen, die auch

aus jetziger Behausung vielleicht vorseinde ausweisung eingestellet vndt darneben das gantze werck

vff guttliche Vorhandlung vndt Hinlegung gerichtet sein ließen." Sie seien erbötig, zu vermitteln.

Fach und Fabri ersuchen außerdem am 19. Mai den Or. Bodinus, er möge zu sühnlicher

Beilegung mögliche Beförderung thun.

Derselbe versvricht unterm 20. Mai, die Sache dem Grafen Antonius Heinrich nach dessen

Rückkehr von dem in Hessen.angestellten fürstlichen Beilager vorzutragen, und äußert sich —- soweit

das schwer lesbare Schreiben zu entziffern ist — anscheinend mißbilligend darüber, „daß durch Or.

Plathener alß nostri orckinis msinbiuin der Grafschaft Schwarzburg novo st inuuckito ?exemplo?

ein solches prusjnckisiunr entstehen vnd zuwachsen sollte, daß sich heute oder morgen die hertzogen

zu Sachsen der Cognition ?ut? rsIiAionis nsAoeio vnterstehen vnd anmaßen durften."

Am 23. Mai schreiben die Schwarzburgschen Räthe zu Sondershausen „ans Befehl des

Grafen Antonius Heinrich" an „Dechant vnd andere vootorss der theologischen Facultet zu Jhena."

Sie erzählen den Religionsstreit in entsprechender Weise, wie im Schreiben vom 6. Januar 1598,

dabei erwähnend, wie das Ministerium zu Arnstadt befunden habe, daß Or. Plathener „mit dem

Galvinisino durchauß beschmitzet vnd eingenommen", und daß Graf Antonius Heinrich ihn deshalb

enturlaubt habe. „Alß haben seine Gnaden. .. auch kraft des h. Römischen Reichs Religions¬

friedens sein heußlich Wesen an andere örtte, außer der Herrschafft zuuerschaffen (dem Or. Pla¬

thener) injunAirsn vnnd beuhelen lassen. Nun Helten wohl S. G., es würde er I)r. Plathener

sich solchem Abschiede bequemet vnd dem benhel mit transtsrirunAs seines Haushalts der gebuer

gehorsamet haben, gentzlichen gemeinet, es ist aber nicht alleine deren nichts erfolget, sondern wieder

V. g. H. vonn ihme im Obernhoffgericht zu Leipzig, ihnen bis zu verhörr der fachen, bleiben zu¬

lassen, unterschiedliche Poenal lna.ncka.ta erpracticiret vnnd außbracht, dadurch denn S. G. in oausa

Osi Aloriana et snbckitoruin salutsin sonesrnsnts mercklichen gehindert vnnd beein-

trechtigt worden. Dieweil aber S. G. sich besorgen, es möchte O. Plathener in künftigem verhör

sich vff die calvinische Seite legen vnd das er dem salvinisina zugethan listiger verschlagener weise

leugnen", so möchten sie „des O. Plathener scripta mit vleiß durchlesen vnd mit anruffnnge des

h. Geistes erwegen" und die zwei Fragen beantworten:

„1) ob aus des O. Platheners Schriften soviel zubefinden, das ehr Or. Plathener Calvinischcr sacra-

mentirischcr Religion verwandt vnnd zugethan?

2) ob ein Christlicher Herr vnd Obrigkeit wissentliche Calvinisten vnnd Sacramentirer an seinem

Hofe vnnd Diensten mit gutem gewissen t'ouirsn, hegenn, schutzenn vnnd sich ihrer rathschläge

gebrauchen wöge?"

„Hierauff wollet ihr euch gutwilligk bezeugen, vnndt vns innerhalb acht tagenn (dann der termin

mit O. Plathener bald nach den ferien angesetzt) eure richtige vnd in Gottes wort gegründete ant-

wort zukommen lassen, auch bey zeygern dieses, was euch pro studio st labors gebueret vnnd

wenn vmb antwort angehaltenn werdenn soll in schrifftenn berichten.

Wirbt vielwohlgedachter vnser gnediger Herr sich hinwieder in gnadenn aller gebuer gegen

euch erwcisenn, vnnd wir wollens nach muglichkeit zuuordienen geulissen sein."

Ir. Gutachten der theologischen Facultät zu Jena.

Dechant und vootorss der theologischen Facultät zu Jena schreiben unterm 9. Juni 98:

„Was nu in dieser Sachen, vnd sönderlich vf die erhabene zwo fragen in warer furcht vnd ahn-

ruffung Gottes vnser Christlich vnd gegründetes, doch einseitiges, bedencken vnd antwort sey, das

werdet ihr hierbei zuempfangen haben."

Das Bedenken und Antwort lautet wörtlich also:
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Erste Frage.
Ob aus Doctor Blathners Schrifften soviel zu befinden, das er Calvi¬
nischer Sacrameutirischer Religion verwandt, vnd zugethau?
Der Theologischen Facultet zu Jhena Antwort.

Hierauff antworten wir vnd schliefen, aus Doctor Blathners bedencken, mit ,a, ferner aus
seiner vss deß Umistsrü beschnldignng antwort vnd cpmestiouss, mit s vermarckt,solcher gestalt.

Wer Sacramentirische, EalvinischeLehr, vnd Jrrthumb füret, billiget, lobet, vnd verthei-
diget, vnd thut solches mundlich und schrifftlich, wider seiner treuherziger Seelsorger Warnung, dazu
mit Vngestümm, vnd Halsstarrigkeitöffentlich: Entgegen aber, die reine, gesunde Lehr, dazu sich alle
Stende der AugspurgischenVngeenderteu Coufession, öffentlich vnd bestendiglich bekennen, ansticht,
anfeindet, verspottet vnd verlacht, auch derselben zugethane treue lehrer aus hochmuthverachtet, vnd
gerne stinckendt vnd verdächtig machen wolt: Ein solcher Man, er sey ein Geistlicher, oder Welt¬
licher, ist gewiß vnd waarhafftig, der Calvinischenvnd Sacramentirischen Lehr verwand vnd zuge¬
thau. Den da der Mnnd vnd Grnnd der Warheit, vnser Herr vnd Meister Jesus Christus
Mnttll. 7, v. 16 befählet, das, vnd wie mau falsche Propheten erkennen vnd meiden soll, befählet
vnd will er, daß wir sie an ihren fruchten erkennen sollen.

Nu zeigen seine O. Blathners eigene wort, die in den vberschickteuSchrifften klaar vnd
vuvorneiulichzu befinden, daß er sich zwar zu den Prophetischenvnd Apostolischen Schrifften (welche
die einige Regel vnd richtschnur vnser Christlichen Religion sein) bekennet, wie Jme dann als
Christen, anders nicht eigenen noch geburen will, vnd einiger Ketzer nicht bald ist gefunden worden,
der anderer gestalt sich hette verlautten lassen. Er setzt aber darzu, in wahren eigentlichen verstand,
do dann zweiffelhafftig ist, ob er seinen eigenen, oder den Calvinischenverstand meine, Ja vielmehr
augenscheinlich ist, daß er keinen andern, dan diesen meine, dieweil er die Christliche Lutherische
kirche, mit ihren christlichen, wolgegrunden vnd einhelligen verstand, gantz vnd gar hiudan setzet. So
ist auch von Jme in diesem fall nicht gleich zu, vnd Calvino sampt seiner schwermerischen rotte
weit nachgegangenworden, das er bey anziehnng der augspurgischen Coufessionnirgent keine lautere
Meldung thut, welche eclitiou derselben er wolle verstanden, vnd also pro s/wdolo souksssiouis
«uns wolle gehalten haben, welche Vertuschungdan abermals in zween wege sehr verdächtig vnd
fehrlich ist.

Dann ist offenbar vnd der gantzen Christenheit bekandt, daß zweyerley Coufessionseind,
welche mit diesem Namen beleget werden, daß man sie Augspurgische ConfessionenHeist, die eine
ist die Asrirmim nemlich die erste vnd vngecnderteso ^.o. 36 publioo nomine der höchsten Maiestet
aufforden, in Augspurg überreicht worden, diese hatt vnd behelt ihren namen mit recht vnd ehren,
vnd zu deren allein bekennen sich alle reine Lutherische Kirchen, vnd richtige Hertzen. Die ander
aber ist die 8purin privater, vnd a. privnto (nämlich von Melanchthon) an vielen orten ge¬
ruderte Coufession, welche den Sacramentirern zu behuff vnd gefallen verdrähet vnd verkehret wor¬
den, da doch die erste pustlioa Contsssio ssons cioosntss im 16 Articul, XrviuAliumnemlich Osoo-
lampackrum vnd andere ihres gleichen Sacramentierer ausdrücklich ckamuirt vnd verwirft. (In der
privater find die Worte: st improbant ssons ckoosntss weggelassen).Vor eins.

Vors andere, so ist der heimlichenvnd öffentlichen Calvinisten sonderlicher grief vnd kun-
stuck, daß sie sich in gemein, zu der Augspurgischen Coufessionwol in gemein bekennen, vnd also,
wan sonderlich >dcr wind nicht gutt ist, mit list vnd ihrem Vortheil die AugspurgischeCoufession
im mnnd vnd in der feder fuhren, wan es aber ans treffen, vnd zur waren lautern erklärnng
kömbt, so wird die erste richtige vnd publica, sonkössio gantz vnd gar dißfalls von inen Hindan
gesetzt, vnd allein die andere beliebet, darinn vnd darmit dan sich alle heimliche vnd öffentliche Sa-
cramentirer nach v. LutherS seligen tode, biß vf diese stund verstecket haben. Welcher betrug vnd 2.
salscheit bei I). Blathener aus seinen schrifften sonderlich daher erscheinet, daß er die vorfasserrdes
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Concordienbuchs,wiewol, Gottlob, vnerfindlichbeschuldiget, daß sie die Augspurgische Cou-
fession mehr verkehrt dan erkläret, da doch die wahre abschrifft des prowt^pi, krafft chur

3. vnd fürstlich knndschafsten irr praskations tibri Oonoorckias, dem Coneordienbuchrichtig einverleibt.
Zu diesem ende dann auch dieses ausgehet, das der VpoloZi, der SchmalkaldischenArticul, vnd
CatechismeuD. Lutheri, welche die vngeeuderte Augspurgische Confession, richtig mit, vnd nach
Gottes wort erklären, von I). Blathneru, als die ime zu seinem vorhaben vndienstlich,mit keinem

4. wort gedacht wird. Nichts weniger ist es auch ein rechter Calvinischergrief vnd meisterstuck, daß er
Dutllerum per latus der Verfasser deß Concordienbuchs, vnd ihres anhangs, ansticht, vnd diesen
heiligen Lehrer, in seinen Lehr vnd Streitschrifften, in ckoetrina, von des Herrn Christi Person vnd
abendmahl ihme selbstcn widerwertig, vnd also der Lehre der vngeendertenAugspurgischen Con¬
fession abfällig machet, welches doch in ewigkeit mit bestand nicht darzuthun. Entgegen aber rühmet
vnd entschuldiget er vnsers gegentheils der Calvinisten Schrifften vnd buchcr, vnd vnterstehet sich
diß seiner Herrschaft beyzubringen, daß es vmb die Lehr vnd Confession oder glaubens bekän dnnß
der Calvinisten viel anders bewand, als sie von den vuserigen beschuldigt werden. Item, daß die
vorfasser des Concordienbuchs, vnd ihr anhang, den genanden Calvinisten ihre wort vnd Meinung
schändlich verkehret, vnd wan es zum bewciß kommen sollte, aus derselben schrifft vnd buchern nicht
zuerweisen vermöchten, daß ihre Lehr falsch vnd wider Gottes wort sey. Dadurch man also nicht
hinder den grund kommen, noch des betrugs innen werden könne. Do doch die Calvinisten mit
ihrem anhange nun vber die 6t) vnd mehr Jahr, in schrifften vnd gesprächen überflüssig gehört, vnd
ihre grobe schreckliche Jrrthumb der gantzen Christenheit ack cxzulum kündbar gemacht worden.

5. Wer sollte sich auch darob nicht verwundern, daß O, Blathner daß Christlichevnd löbliche
Coneordienbuch,alleine wenigen Verfassern, parteyischen Theologen, vnd ketzern zumissest welches doch
alles viel anders sich im gründe verhelt, vnd schonet dißfals, so vieler hoher ChristlicherPotentaten
deutscher Nation in deme nicht, daß sie sich von vnzeitigeu Eifferern mit ihrer bösen fach, vnd
falscher irriger Lehr haben einnehmen lassen, vnd durch ungleichen falschen bericht schendlich hinder¬
gehen vnd bekriegen, auch durch ihren gewalt vnd arm die Jenigen, welche sich zu subsuristirsu ge¬
weigert, Plagen, verjagen, dempfen, unterdrücken vnd biß aufs Blut verfolgen helffen, vnd nicht
viel besser gehandelt, als Keiser Valens vnd NIrsnclosius seeunckus. Wie könte doch der ergste vnd
gifftigste Calvinist, in diesen vnd andern folgenden wortten, die wir, geliebter kurtz halben über¬
gehen, verächtlicher vnd beschwerlicher von den Maiesteten reden oder schreiben?

6. Die Materien vnd lies deß Concordienbuchsvernichtetvnd verwirfst I). Blathnerus, also,
daß dieses buch falsche Irrige Lehr, so aus der Vernunft genommen, bestetiget, dagegen reine vnd
rechtschaffeneLehr verdamme, vnd mit vielen Calumnien vnd auflagen beschwere, daher er dan daß
buch der Concordien vor ein gemein s^mstolum neben der vngeendertenAugSpnrgischen Confession
weder rathen noch dulden noch leiden will.

7. Vnd was darfs viel wort? Es zeugen seine zwo fragen vnd darauff gestellte antworten
von der Person Christi vnd von seinem abentmal, daß er der Calvinischen opiuicm von diesen
höchsten Articuln der ChristlichenReligion vnvcrholen beypflicht. Dan er gestehet nicht, das auß
der persönlichen Vereinigung folgen soll, das die Menschliche Natur in Christo Göttliche Maiestet
vnd Herrlichkeit bekommen Hab, vnd statuirt dagegen in seiner missiv daß Christo alle ding sind
übergeben nicht nach der Menschheit,sondern nach der Gottheist wie er den alle spruch vnd zeugnuß der
Schrifft, so der angenommenen Menschlichen Natur göttliche Maiestet attristuirir von der Person
ssouuclrrrrrpiiirruirr ASNUS eommuirioaticmis verstanden haben will, welches gutt Arrianisch vnd
Nestorisch, oder nach neuerem namen, gntt Ertzcalvinisch ist. Vnd ob er wol in seiner antwort
verschlagener weiß vorgibst es habe keinen streitt, vnd sey von allen theilen bekennet, daß der Jung¬
frauen Marien Sohn, der Mensch Jesus Christus nicht titulotsnus, daß ist, mit dem bloßen Nah¬
men, sondern warhafftig vnd mit der that almechtig,alwissent, allenthalben gegenwertig,Ja wahrer
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ewiger Gott, vnd mit dem Vatter vnd heiligen Geist urm nckorntionszu ehren vnd anzurnffen sey,
so ist doch dieser der Sacramentierer betrng vnd spott darhinder: Iromo Ellristns est omnipotsus,
Oeitns Humnnitnti strnetn est omnipotens, Item, Notns Ebristns est omnipotens, et nckornnclns,
seck non totnm. Daher er den auch in seinem bedencken insonderheit klaget, daß im Concordien-
buch die ubicpnitst smit welchem verhasten Namen die Calviniften, die lehr von der Maiestct, des
zur rechten Gottes erhabenen vnd nun in aller rvelt nicht abwesent, sondern gegenwertig regierenden
Menschen Sohnes, zubelegen pflegen) verstecket sey. Im Articnl vom heiligen Abenthmal,führet er diese
frag gegen seinen Seelsorgern, ob darinnen mit dem brod aus des dieners Hand, der Ware Leib
Christi empfangen, vnd mit dem leiblichen mund gehen, vnd sein wares blnt mit dem wein ge-
truncken werde. Welches als bey ime O. Blathnern vngewiß vnd vnverneinliche lehr seine Seel¬
sorger aus Gottes wort erweisen sollen, wie man seine wort hiervon ferner nachschlagen mag. Ver¬
stehet sich also daß damit gewißlich nichts anders von Im gegläubet werde, den was Lsiig. sich diß-
fals erklärt in voll. ivinmpsl: iblos ckioimns, corpus Obristi msnti praesens esse, absens in
terra, üoe est, D. Blathner nugirt ausdrücklich daß der Leib vnd Blnt Christi im H. Abenthmal
von wirdigen vnd vnwirdigen, mit dem leiblichen mnnd genoßen werde. Vnd hilfst in nichts, daß
er anderswo bekennet, kein streit sey hiervon, ob der wäre Leib Christi in eosna äominioa bey
rechtem gebrauch desselben genoßen werde. Dan das mit dem wort rechten gebrauch nicht die
eelebratio coenas socuncluin institutionell!: seck usus tick ei calvinischerweiße vnd Meinung nach
von Ime verstanden werde, geben alle seine reden vnnd schrifften offenbarlich zuvernemen.

Nichts wenigers ist dis auch ein recht calvinisch Haupt- und knnststncklein,welches 8.
D. Blalhner ans Lnlheri (ab/r bößlich angezogen) Regel, Christliche Lehr verdächtig zu machen,
auch viel unschuldige hertzen zu verwirren vnd zuversnhren,gebraucht, Indem er sagt, er sey weder
auf Luthcrum, noch einigen Menschen getanfft, sey weder Lutherisch noch Calvinisch, sondern
Christisch. Diß heißt Luthcrum anziehen, wie der böse seind die Schläfst anzeugt. Den ein solch
bekändnuß spricht Luther ferner, hilfst einen gar nicht, vnd ist ebensoviel als Christum verleugnen,
War ists, daß du Ja bey leib nicht solst sagen, ich bin Lutherisch oder Bäbstisch, den derselben
keiner ist für dich gestorben, noch dein Meister, sondern allein Christus, vnd solt dich Christen be¬
kennen, aber wenn du es dafür hettest, daß des Luthers Lehr Evangelisch vnd das gegentheilvn-
evangelisch sey, so mustn den Luther nicht sogar hinwerffen, du wirfst sonst seine Lehr auch mit hin,
die du doch für Christus Lehr erkennest. Den man will nicht den Luther umbringen, sondern die
lehr wollen sie vertilgen; Hier mustn warlich nicht mit rohen Worten reden, sondern frey Christum
bekennen. Viele cpnns sscpnmtnr 2.tomc> ckensnsi Zei-m. Fol. 81. ?IV. toi. 109.?

Entiich so ist dis auch nicht ein geringe anzeig, vnd zeugnnß eines Calvinischenhoffertigen 9.
geistes, daS I). Blathner nicht allein alle reine vnd getreue Lehrer der AngspurgischenKonfession
so Zemmerlich durch zeugt, sondern auch seine getreue Seelsorger in der kirchen in predigen öffentlich
so gering vnd verächtlich gehalten, wider sie gemnrret vnd gekurret, auch da sie ex oKieio mit Ihme
zu reden gehabt, sich so trötziglich zu reden verwegert haben soll.

Wann dann nn dieses alles anß mehrgedachten 1). Blathners schreiben, welches wir ohn
alle aS'ect (doch mit betrübten vnd erschrockenemhertzen) erwogen genugsam darzuthnn, vnd also
vnverneinlichist, so können wir mit guttem gewissen, ohn ansehen einiger Person, anders nichts
schließen, den das vielgedachter v. Blathner vermöge solcher seiner schrifften nicht allein Calvinischer
Sacramentirischer Ickcckinlon, verwand vnd zngethan, vnd der vngeenderlen Angspurgischen Consession
zum hefftigstenzuwider vnd zugegen sey, sondern auch wan er nicht durch wäre bekehrungvon
solcher Sacramentirischen schwermerey,mit warer schleunigerbüß abtrette, vor einen arglistigen
lesterlichen vnd schedlichen Calviniften erkand vnd gehalten werden müsse.

Andere Frage.
Ob ein christlicher Herr vnd Oberkeit wissentliche Calviniften vnd Sa-
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cramentirer an seinem Hoff vnd Dienst fooirn, hegen, schuhen, vnd sich

ihrer Nathschläge gebrauchen möge?

Vsf diese gemeine frag müssen wir clistinots antworten. Dan der Calvinisten vnd Sacra-

mentirer sind zweperlep. Die einen sind aufrichtig vnd äooilss, welche sich zwar zum Calvinismo,

darein sie irgent ans einsalt vnd vnwissenheit gerathen, richtig vnd teutsch bekennen, aber das öffent¬

liche lVIinisterium nicht verachten, noch öffentliche feind vnd Verfolger der warheit sein, auch ihre

Meinung mit list oder gemalt nicht vorzusetzen, gemeint oder befließen. So lange nun die in dem

statu verbleiben, vnd aus ihrem beruff nicht schreiten, vnd ihren pflichten sich gemeß erzeigen, haben

Christliche der Augspnrgischen Confession Obrigkeiten, aus rath gottseliger DlmoloZsn sich mit

ihnen, znförderst da sie alberept in Dienstbestallung gewesen, geduldet, vnd aus christlicher Liebe der

beßerung stetig gehofft.

Etliche aber sind aufgeblasen, verirrer vnd verwirrer frommer hertzen, feinde vnd Verfolger

der warheit, wnnderbarliche prnotivnnten, vnd die in ein fremd ampt greifen, sonderlich das heilige

Ministerium veracht vnd verHast machen, vnd ihre Herrschaft auch zu verfuhren sich bearbeiten, von

diesen halten wir gentzlich, daß sie an Höffen vnd dicnsten mit guten gewissen nicht fovirt, gehegt,

geschützt, oder ihrer rathschläge sich gebraucht werden möge. Den Sprach am 13. Wer Bech an¬

greift, der besudelt sich damit, vnd wer sich gesellet zu den hoffertigen, der lernet Hoffart. tit, 3.

Einen ketzerischen menschen meide, wenn er einmal vnd abermal vermanet ist, vnd wiße, das ein

solcher verkehrt ist, vnd sundiget, als der sich selber vernrtheilet hatt. vnd 2. Lp. 3olr, Wer in

gruset, der macht sich theilhafftig seiner bösen wercke. Was auch Jethro seinem aidman Mosi von

solchen räthen berichtet habe, ist Lxolli 18 in litsrn zuersehen. Vnd was solche gesellen bißhero

für vngluck vnd vnrath in Höffen vnd in kirchen, in Deutschen vnd andern Landen gestifftet vnd an¬

gerichtet, ist leider am tage vnd aufs höchste zubeklageu.

Der Almechtige gantze getreue Gott, wolle vns allerseits, bey der unwandelbaren warheit

(sein wort ist die warheit Joh. 17) allergnedigst erhalten, alle irrende vnd verführte vor halstarrig-

keit vnd lesterung behntten, auch der löblichen vnd Christlichen Grafschaft Schwartzburgk, Höffe,

kirchen vnd schulen in friede ruh vnd gewuntschtem zustand vetterlich in Christo bewahrein Amen.

Amen. Am 9. fun^ ^.o. 98.

i. Vereitelter Schiedsspruch.

Ob und welcher Gebranch von vorstehendem Gutachten gemacht worden ist, ergeben die

Akten nicht, ebenso nicht, was im Termin am 11. Juni verhandelt worden ist. Anscheinend hat

man sich in diesem oder einem späteren Termin, welcher gelegentlich erwähnt wird, dahin verglichen,

daß Or, Plathener die Lehnseinkünfte ferner fortbeziehen solle, denn seine Wittwe schreibt am

25. Januar 1609 an den Grafen Guenther: „weil diese vorenthaltunge dem zwischen E. G. Ahn-

walden vnd meinem lieben Hern sehligen, eben hierumb mit dem Churf. Oberhofgericht zu Leipzig

^.nno 98 vfgerichteu vertrage zuwieder vnd zugegen." Dieser Anname entspricht auch der weitere

Sachverhalt bezüglich des Lehns.

Möglicher Weise ist auch eine Beilegung der weitereu Differenzen, namentlich wegen der

Besoldung, angestrebt worden.

Am 1. August sendet Graf Antonius Heinrich die seither verhandelten Akten an Fach und

Fabri, erwähnt, daß sie, von Or. Bodinus aufgefordert, in dem zur Delibcration angestandenen

Termin nicht erschienen, macht ihnen bemerklich, daß er die von ihnen angedeuteten gütlichen Mittel

nicht wünschen möge, und fordert sie auf, innerhalb 11 Tagen nochmals Vorschläge zu machen,

auch zu beachten, „daß wir abermalß solche Mittel au die Hand nehmen werden, damit wier eines

solchen Mannes abkommen vnd loßwerden möchten."

Fach und Fabri schreiben am 5. September au Graf Antonius Heinrich: Or. Plathener

sei „füngstem unserem Erbiethen nach" gestrigen Tages allhier angekommen, weil er schleunige Er-
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örteruug wünsche, „Derowegen wollte er es nochmaligen im Nahmen Gottes dahin gestellt haben,
daß sonder ferner vortzögerung E, G, gewisse unparteiische Personen durch welche ahngedeute Irrung,
ohne wcitterung, zu grundt entschieden würde benennen vndt niedersetzen möchtten, mit Erbiethung,
an derselben Erkendtnüß sich diesfals begnügen zu lassen, wie er denn zu E. G. der vnderthenigsten
Zuversicht stünde, Sie solchen weg, (weil zuforderst auch von denselben dergleichen mittell vorge¬
schlagen worden wehren) Ihr auch ietziger zeit nicht mißfallen vndt demnach denselbigen förder¬
lichsten zu werck richten zu lassen, nicht bedencken tragen sollten,"

Auf dieseu Vorschlag muß man — in welcher Absicht, bleibt dahingestellt— eingegangen
sein. Denn am 12. December schreibt Or. Plathener (und zwar von Furra) an Christoph Zenge,
außer wegen vorenthaltener18 Malter Buchenscheite, auch noch: „vnd bemerke ich auch, daß die drei
benente vnderhändlerbis jetzt noch nicht ersucht vnd beschrieben, bitte freundlich,ihr wollet es möglich
dahin richten, daß an den Herrn Cantzler Or. Gerstenberger" (andre Leute deshalb zu bemühen,
halte er für unnötig, wie denn auch der von Kerschlingerodefast immer krank und deshalb zur
Tagfarth und Unterhandlung schwer zu bringen sein werde) „beschrieben vnd ersucht werden möge",
damit er nicht ferner „durch VortröstungguetlicherHandlung" aufgehalten werde.

Am 29, April 1599 schreibt Caspar OffenelO) aus Großen-Furra an den Kanzler zu Son¬
dershausen Or, Bodinus: „mein Vetter der I)r, Plathener gerne wissen wollte, ob derselbe endlich
rs8olution vom p, p, Antoni Heinrich erlangett," Er, Offeney, habe mit dem Kanzler zu Frauken¬
haufen Unterredung gepflogen und demselben des Or, Plathener Forderung, („welche wohl hoch"),
mitgetheilt, derselbe habe ihm gesagt, daß Or, Bodinus und die übrigen Räthe helfen würden,
einen gütlichen Vergleich zu befördern, auch Or, Plathener werde sich aller Billigkeit bescheidenund
weisen lassen.

Von einem Erfolge dieses Schreibens ergeben die Akten nichts. Dagegen enthält das Con-
volut II. 6, idlro. 2. d, im Mühlhäuser Rathsarchiv nachstehendes Schreiben des Grafen Antonius
Heinrich an Bürgermeister und Rathmänner der Stadt Mühlhausen vom 6, Juli 99: „p. p.
Wir haben vnsern Schössern alhier vnd lieben getrewen Ditterich Speisern, Zeigern dieses, abge¬
fertigt, vnd Jme in Beuel gethan, visieret wegenn bei euch fachen vorzubringen vnd zuvorrichten.
Suchen demnach bei euch gutlich, Jr wollet Jneu gutwillig hören, seinem vorbringen gleich vns
selbsten glauben, vndt euch darauff, vnserm vertrawen nach, mit wilferiger antwort vnd erclerung
Vornemen lassen,"

Daß dies Schreiben den Or. Plathener betrifft, ergiebt die Registratur auf der Rückseite:
„Belangende den L^iräioum, In (hier folgt eine unlesbare Abkürzung) fachen zu ge¬
brauchenaä tsmpus folgen zu laßen,"

und dessen Aufbewahrung in dem Convolnt II. 6. Uro. 2. I>. Wahrscheinlich wollte man irgend
eine Unterstützungzu den Maßregeln gegen O, Plathener erlangen.

Am 11, Juli ergeht eine neue Inhibition wegen hinderständiger10 Malter Buchenscheite
und der Kindelbrückschen Frucht- und Geldzinse„bei Poen von 100 goldtgulden reinisch." Dieselbe
wird im Termin am 21. September dadnrch erledigt, daß dem Kläger versprochenwird, er solle
das Holz erhalten, sofern sich herausstelle, daß er es noch nicht erhalten habe, und auch die Zinsen
auf vorgehendesgebürlichesAnhalten (^ota 2.).

Es finden sich demnächstwiederholte Gesuche des Or. Plathener um Verabfvlgung der
rückständigen 18 Malter Buchenscheite,bezüglich deren auch ein am 20. December anstehender
Termin erwähnt wird, und um Herbeiführung des Schiedsspruches. So schreibt er am 19. Sep-

1 Eine Familie Offenen, Offney lebte um jene Zeit in Nordhausen, namentlich „Herr Wilhelm Offeney", ge¬

boren 1SS4, und Iii. Andreas Offney, geboren 1631, Pastor zu 8t. vwsn, und dessen Testenden;. Moria temxli Lwsi-mi

von ». Joh. Kindervater 1724. S. IS, 19. 20. 48. 57. 119. 162.
17



130

tember an den Grafen Antonius Heinrich, „weill auch E. G. hiebevorn, das dieselbige es meiner

vorschriebenen vnd nachstendigen besoldung halben vff guther leut erkentnns stellen, sich gnedigk

erbotten, vnd ich mit denen von E. G. vorgeschlagenen dreyen Personen, alß Hans Wilhelm

von Kerstlingerode!, Herrn Do. Gerstenberger vnd Herrn Dr. Pistorio Meines theils wohl zufrie¬

den," bete er, „daß derwegen erster gelegenheit tag vnd mahlstadt benambt vnd außgeschrieben

werden möchte."

Am 3. November erinnert er die Schwarzburgschen Räthe mit dem Bemerken, daß wenn

seinem Antrage bald entsprochen werde, „die am Oberhoffgericht der schuldigen Schadloshaltung all¬

bereit erhobene Clage vnd der zur Einbringung derselben anbestimte Termin zu diesem mal (weil

sonderlichen nunmehr das Gut allhier (nämlich in Fnrra) mir wieder eingereumt ist) wohl ab vnd

eingestellt werden kann." Welche Bewandniß es mit Entziehung des Guts in Furra hatte, ergeben

die Akten nicht, vielleicht war es wegen der Forderung des Zenge in Beschlag genommen.*) Am

17. December erinnert er nochmals die Schwarzburgschen Räthe, mit der Aufforderung, ihm auf

sein letztes Schreiben zuverlässige Erklärung zukommen zu lassen, da er sonst klagen müsse. Auf

einem demnächst folgenden undatirten Zettel endlich steht: „weil auch ich vormercke, daß vf die Er-

clerung, welche bey dem letzten Punkt ewres am 12. Octobris Jungst an mich ausgegangenen

Schreibens geschehen, im Werk nichts erfolgen will", müsse er klagen, „vorhoffendc mich dessen

niemands in betracht meiner lang gehabten gedult verdenken werde."

In einem Schreiben der Sondershäuser Räthe an Pistorins vom 19. Januar 1600

kommt demnächst noch vor: Do. Plathener habe erklärt, „das ehr auch eurer Person alß eines guett-

lichen vnterhändlers wohl zufrieden", Graf Antonius Heinrich habe nichts dawider, daß beide wegen

gütlicher Verhandlung zusammenkämen.

Warum es zu dem vereinbarten Schiedsspruch nicht gekommen ist, darüber geben die Akten

keinen Aufschluß.

12. Neue Anfechtung.

Ebenso ist aus den Akten nicht zu ersehen, ob die nun zu erwähnende Anfechtung des Do.

Plathener durch den Herzog Johann Ernst zu Sachsen Eisenach von den bisher genannten Gegnern

des Dr. Plathener veranlaßt worden ist.

Den Sachverhalt ergeben die nachstehenden Schriftstücke, aufbewahrt im Hauptstaatsarchiv

zu Dresden unter dem Rubrum: Die von Salomon Platner, der Dorfschaften Schweina,

Gumpelstedt, Steinbach und Waldfisch Advokaten wider Herzog Johann Ernst zu

Sachsen-Eisenach und dessen Räthe zc. bei dem Kammergericht angebrachte

Schmähschrift betreffend.

Das eine Schriftstück ist ein Schreiben des Herzogs Johann Ernst zu Sachsen-Eisenach,

Datum Eißennach am 30. ^.uAusti 99, an Herzog Friedrich Wilhelm, Administrator von Chur-

sachsen. Es wird darin angeführt, daß die rebellischen Unterthanen der vier Dorfschaften im Ge¬

richt Altenstein sich wider die dem Hause Sachsen zustehenden DoivileZiu an das Kammergericht ge-

*) Daß um jene Zeit Geld-Forderungen gegen vr. Plathener erhoben worden, ergiebt das Copialbuch des

Mühlhäuscr Raths. Es findet sich dort eine keeozniNo 6. cl. 1. April 1699, woraus zu ersehen, daß Nicolaus

Wangeman „im Namen des Raths der Stadt Arnstadt, vndt der Rath in Schriften an denen von Caspar

von Rüxleben zc. bei Einem zc. Rath alhier hinterlegten vnd Herrn Salomon Platnern zc. zustandigen Geldern
wegen 700 fl. einen Arrest gesuchet vnd erlanget", eine andere NecvKiMw über ein Schreiben von den Gräflich

Schwarzburgischen in Ehesachen geordneten llommissarien zu Sondershausen vom 22. Maerz 1690 und beiverwahrter
Citation, und eine dritte über ein Schreiben Andreae Platners zu Salza vom 6. April 1699.



131

wendet und ehrverletzende Schmähesätzegegen ihn, seinen Bruder Johann Casimir und ihre Räthe
eingereicht. Speziell heißt es dann:

„Nun laßen wir die haubtsach in ihrem standte vnd künftiger außführung beruhen, sinte¬
mal! wir derselben keine schew tragen, vnd wollen der pflichtvorgeßenen gesellen wiedersetzlichkeittwoll
zubegegnenwissen."

Obwohl der bezügliche Schriftsatz, präsentirt am 12. Juni 1599, unterschrieben ist: „Mar-
silius Bergner mpzz.," wird doch also fortgefahren:

„Wan aber sie, durch ihren ?roouintorn vndt ^.clvoOntsn, Oootor Salomon Plattnern,
so anitzo im Churfürstenthnmb Sachßen zu Großen Fnrra geseßen vnd wonhafftig sein soll, bißhero
in solchem ihrem vnrechtmeßigenvornehmmen, zu seinem genieß vnd gewinst, nicht allein vorleitet
vnd gesterckett, sondern auch dermaßen EhrenvorletzlicheSchmehesetze zc. eingefertigtt, zc., dahero
dergleichen rskellsn, gleichsam den weg ihrer Catinilischen (sie!) wiederspenstigkeitt zuerösfnen, ihne
gelüstet, Als will vns, zu erhaltnng vnser F. rsputation vnd berurten privilsAsi, änderst nicht ob¬
liegen, dann diese hochstrefliche Verkleinerungvnd schwach ahn erwehnten Plattner der gebner zu
anthen, Setzen auch außer Zweifell E. L. werden ebenmäßig gemeint sein."

Es werde daher gebeten, durch Vernehmungdes Dr. Plathener festzustellen, ob er der „Schmehe-
schrieftdichter" sei, und denselben „nach erfindtung mit wolverdienter straff ansehen", auch davon
Mittheilung zu machen, damit auch Herzog Johann Casimir „iegen den 1nrno8sschrieftdichter vnd
vberfahrer ferner xrooeckiren mögen»."

Das zweite Schriftstück ist ein Bericht des Raths zu Saltza, Georg Vitzthum!)von Eck¬
stedt, vom 3. November ^.o. 99 an Herzog Friedrich Wilhelm. Danach hat jener „Herrn O. Sa¬
lomon Platnern zc. denn 1. llnsus vor vnns anhero erfordert" und derselbe sich dahin erklärt:

„Ob ehr wohl tzuuorn Ao. p. 75 vnd hernacheram Hofgericht zw Jhena vnd sonsten, den
vier Dorffschaftengedienet, Weil sie sich aber vor diesem, vonn einem tzw Eysenach aufgerichten
Hoesss, ann das Cammergerichtt tzu nppelliren, anmasfen, Auch darnon, vber seine ihnen damals
gethane Vorwarnung, gar nicht abstehen wollen, So hette er sich weiter nicht gebrauchen, Sondern
sie am Cammergerichteigene ?i'c>cmi'atc>rn vnd ^.ckvoontenbestellen, vnd durch dieselben die ?ro-
ckuot, 8uppli«ations8, vnd andere Ihre nottnrfft vorfaßen lassen», Vielweniger aber ehr diesen
ihm tznr rsooAnitian vonn vns vorgelegtenSatz cioimipirst, vnterschrieben oder eingeben, Wurde
auch dessen» wie Rechtt nicht können überwiesenwerden».

Bete derentwegenvnterthenigst, vnnd vnterthenigk,E. F. G. G. beiderseits woltenn ihn» in
gnaden endtschnldigett halten», vnnd nachmals seine gnedigste vnd gnedige Fürsten vnd Hern sein
vnd bleiben."

13. Der Prozeß und die Rechtsverweigerung.
Unterm 31. Juli 1600 erging die Vorladung zur Beantwortung der vom Or. Plathener

angestellten Klage, 4.).
Die Klage erwähnt folgende Rechtsverletzungen: die schimpfliche widerrechtliche Enturlau-

bung, die Vorlegung der Schlösser vor die beiden Stuben, die hinter dem Rücken des vr. Pla¬
thener vorgenommeneAbholung der Schlüssel und Separation der Briefe zc., die Besitzstörungbe¬
züglich des öehns, die Ausweisung aus der contractlich zustehenden Wohnung, die auch nach er¬
folgten Inhibitionen durch ins Haus geschickte Notar und Zeugen ergangenen Befehle, die Wohnung
im WangemannschenHause und die Herrschaftzu räumen, und fährt dann fort: „vnnd das noch
das allerbeschwcrlichste wehre vnd Ihme billich zum höchsten schmerzlich zu gemuthe ginge, So
Helten E. G. vber das alles, nicht allein vor Ihre Person in dem schreiben, welches E. G. vor
dessen an Herrn Heinrichenn Graffeun zu Stolberg gethan, Clegern der Dinge (deren er sich Gottlob

17'
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vnd danck vnschuldigk wußte vndt also demnach in alleewigkeit nicht überführet werden mochtte)
beschnldigett, Sondern auch durch solch schreiben anlaß vnnd vrsach gegeben, daß die Herrn Grasten
zu Stolberg in den am 19. iVlartii K.o. 99 in Sachen oontrn Sachssen et Eonsortss am keyser-
lichen Cammergerichtzn Speyer gerichtlich eingebrachten vermeinten replisis, vnd also in suprsrno
saori Imxsrii vieasteric), Clegern dergestalt ditknmirt vnnd schmehlichen angezogen, als ob er
seinen Herrn, dessen Cantzler er gewesen, gefehrlich hintergangen vnnd derowegenauch seines diensts
schrecklich (?stracklich?)entsetzett vnnd enturlaubett worden, welche beschwerliche vslage vnnd beschul-
digung dann, als vngerechtfertigettans Ihme bleiben vnnd ersitzen zu lassen, Clegern znmahl nicht
geburen wollte, angesehen, das er sonderlichenhiemit an seinem wolhergebrachtenunbescholtenen
Ehrlichen namen vnnd gntten geruchtt merklich beschwehrett vnnd zum höchsten beleidigett."

Diesem Klagepunkt liegt folgender Sachverhalt zu Grunde.
Unterm 6. Juni 1598 schreibt Gras Antonius Heinrich an den Grafen Johann Heinrich

von Stolberg:
„E> L. Schreiben haben wir empfangen vnd darauß, welchermaßenin der Kayserlichen

Cammer zue Speyer, alß Helten wir bey vnserm genedigsten Herrn, dem Herrn Administrators der
Chur Sachsenn vmb D. Plattners erledigung angehaltten prätendirt vnd gerichtlichen einbracht
worden, vndt demnach E. L. ob vnß darumb etwas bewnst znerfahrcn begehren vnd bitten thuet
mit Mehrerin vernohmen.

Darauff mögen wir deroselben nicht verhaltten, daß wir zwar wol glauben ein oder mehr
dergleichen vndcr unserem nahmen vnd vndcr vnserm Secret abgeschickhter schreiben vorhanden sein
vnd producirt werden möchten. Es ist aber an deine, daß wir D- Plattnern, alß damahls vnserm
vereydtemdiener, welcher die schreiben concipirt vndt begriffen, dißfalls getrawet vnd nicht gemeinet,
das er vnß alß einem Jungen Herrn Jchtwas rahten vnd vorschreibensolte, das uns vnd vnsern
lieben Vettern den Granen zu Stolbergk präjudicirlich vndt verfengkhlich sein köndte, Demnach wirs
aber in disen vnd andern fachen viel anders befunden, haben wir Ihnen seiner Dienste, wie E. L.
wissen, strackhlich entsetzet vnd endtvrlaubet, Wolten wir E. L. in Antwort nicht pergen."

Aus der in den Sondershäuser Akten befindlichen Abschrift des Concepts dieses Schreibens
ist von derselben Hand, welche die Abschrift geschrieben hat, vermerkt: „Dieses Conceptt halt I). Bo-
dinus mit eigener handt gestellet."

Die bezügliche Stelle in den Reichskammergerichtlichen Akten lautet.
„Es ist auch ein vngrundt, wie in sxsspticmidus ann vnderschiedlichen ortten vorgeben,

daß Grast Anthonius Heinrich zue Schwarzburgk, als dessen Diener vnd Canzler I). Plattner ge-
weßen, bey dem Herrn ^.dmimstratori der Chur Sachsen vmb Inlnbition vnd die Plattners erledi-
gunge angesuchet oder sich bey S. F. G. non tüotas paritionis beelagett haben sollte, wie solches
aus hierbey gefügter Eopisn WolgedachtesHerrn Grasten zu Schwarzburgk schreiben snb> lit. L.
eigentlich zn ersehen ist, ans welchem auch ferner kann entnommen werden, daß dieser Plattner nicht
ein solcher Vnschnldiger Mann sey als er sx parts Sachsenn gemacht wirbt, vnd wie er nicht
allein, wie obgernrtt, alles das vergessen, was ans vnd von der Herrschaft Stolberg gutes wider¬
fahren, Sondern auch seinem Herrn, dessen Cantzler er gewesen, vnd der ihme getrawett, gefehrlich
hindergangen vnd derowegen auch seines Diensts straglich endsetzett vnd enturlaubett worden."

Auf Grund vorstehenderüberall aktengemäß von ihm vorgetragenen Thatsachen bittet Or.
Plathener resp. sein Anwalt:

„in Recht zu erkennen , vnd auszusprechen, das dem beclagten Herrn Grasten nicht ge-
buerett noch geziehmet habe, Ahnwaldens Principalen vor Ablanffung vnnd endung der
im bestallungsbriest benendten 12 Jahren seines diensts vnd ambts oblibellirtermaßen
zu entsetzen, vnd derowegen ihme die verschriebeneganze besoldung von ^c>. 97 bis vff
Ostern des künftigen 1699 Jhares vormöge vnd nach ausweysung beygelegter Liqui-
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dation snst ^ iho so balde volstendigk vnd vf einmal zu endrichttenvnnd heraußzue-
reichen, auch neben deme die in den beiden libellirtenStueben hinderlassene bücher, brieff
vnnd vormittelst eines bestendigen Invsnturii anßznantmortten vnd dann wegen
der durch versperrnng der beiden stueben vnd des auch nach lusinnirtsr Inhibition er-
wiederte außgebott vnd anderer Hieroben libellirte thettlichkeitt, Sonderlichen aber auch
durch die im obberuhrtten schreiben befindliche beschnldigungvorursachtten gcfherlichen
vordacht nachrede vnnd am keyserlichen Cammergerichtervolgten clillannrtion gebhnrliche
erclerung zu thun schuldig?."

Ich will gleich hier bemerken, daß in der im Jahre 1607 erfolgten und einer von Pistorius
am 21. August 1600 entworfenen Anleitung entsprechenden Klagebeantwortnng Seitens des Ver¬
klagten man sich darauf beschränkt, zu bestreiten, daß Jedermann mit Dr. Platheners amtlichem
Verhalten zufrieden gewesen, ohne irgend etwas thatsächliches anzuführen, die erfolgte Besißstörnug
bezüglich des Lehns in Abrede stellt, im übrigen aber die vorgetragenenThatsachen im Wesent¬
lichen zugiebt und nur, durch Aufstellung von der Auffassung des Klägers abweichender Gesichts¬
punkte zu rechtfertigenoder zu entschuldigen,bemüht ist; so wird der Befehl zur Räumung der
contractlichen Wohnung unter anderem auch dadurch motivirt, daß das Hans „am dach vnd Fach
böse gewesen," und bezüglich der versuchten Ausweisung heißt es: „Weill sich auch die Bürger zue
Sondershausen an D. Platthnern (das er alß ein Calvinist geduldet würde, da man doch sonsten
keine Vnterthanen einer andern Religion zu sein verstattet,) fast geergert, vnnd sich daher eines
tumults höchlichenbefharen müssen, also hett Ahnwaldens gnediger Herr Principall, Ihnen I). Plath-
nern ferner zue seinem besten» vnnd gefhar zu vermeidenanzeigen lassen, sich an andere örtt zue
begeben."

Es wird auch damals, soweit ersichtlich ist, zum erstenmal auf das Gutachten der theolo¬
gischen Facnltät zu Jena Bezug genommen, „welches man bishero zu glimpff der Erben nicht pro-
duciren wollen."

Der Verlans des in Rede stehenden Prozesses giebt ein belehrendesBeispiel der damaligen
rechtlichen Zustände.

Seitens des Verklagten bestrebte man sich, einerseits die Einlassung auf die Klage zu ver¬
zögern, andrerseits den Prozeß ganz zu beseitigen.

In ersterer Beziehung hatte Pistorius unterm 21. August 1600 den Rath gegeben, „daß
man diese fache, weil sie die Deli^ion betreffen thete, ahn den Administrator von Chnr Sachsen
verweißenvnnd erstlichen erkennen lassen wollte, ob nicht Dr. Platner ein Calvinist, werde sich als-
dan das ander alles wol geben, wie denn auch vff keinen punet richtig? geurtheilt werden konte,
es were denn diese sxosptio prussnUimalm erstlichen erörtert.

Käme die Sache zu recht, so will noch Nöthen sein, daß der erste termin sxosxtiouibns
Uilatoriis, also satisclationis, Armrsustus vnnd dergleichen zuebracht werdle."

Im Termin am 27. September wird zunächst Seitens des Klägers die Klage wiederholt
und demnächst Seitens des Verklagten eingewendet, in eine Klage dürften nach der Hofgerichtsord¬
nung nicht mehr als drei Punkte aufgenommen werden, auch sei Einzelnes in der Klage geändert.
Es wurde erkannt: „das beclagter seines vorwendens ungeachtet auf diese erhobene Clage zne antt-
wortten vnd den krieg? zu befestigen schuldigst" Verklagter legte das Rechtsmittel der Läuterung
ein und es wurde am 13. December erkannt, „daß eß eingewanter Leutening ungeachtet bei unserem

Jungst gesprochenen Vrthell billich bleibett." Verklagter appellirte. Unterm 20. März 1602 ergeht
Vorladung zur Rechtfertigung der Appellation am 11. Juni.

In der zweiten Richtung war inzwischen Folgendes geschehen.
Unterm 9. August 1600 fragen die SchwarzburgschenRäthe bei Pistorius an: „oder ob

es nicht ein weg?, das bey zeitt vnd also ante tsrmiuum ann den Herrn Administratorn der Chur
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Sachsenn w. vnsern gnedigen Herrn, ein außfuerlicher gegenbericht gestellt vnnd I. F. G. zugeschicket

vnndt darinnen schließlich gesucht vnndt gebethen wurde, weil in dieser Sache der Neligionsstreitt

von Orr Plathener ohne Zweiffell gebracht vnnd also weittleufftigkeit vnnd gefehrlichkeit gesucht

werden möchte, daß I. F. G. Elegern s. linrine zuclicüi abtreybenn vndt von angestellter clage

weisen wollte, oder wie sonsten der fachen ohne weittleufsigkeit abzuhelfen."

Pistorius antwortet darauf unterm 21. August: „Nuhn wehre es wohl ein ding, das der

^.äministrutor der Chur Sachsenn dieser fachen berichtet wurde, Ob aber S. f. g. ihnen oder die

fachen abfordern möchten, weiß ich nicht, weil man nicht leichtlich dem Hofgericht seinen lauf sperret,

Zumaßen mein gn. Herr Graf Wilhelm seeliger vor diesem in der Hopfgartischen fachen, da gebeten

worden, I. f. g. wollen solche fache zu sich nehmen, eben diese autwort empfangen, S. f. g. Helten

der landschafft zuesagen müssen, dem Hoffgericht seinen lauf zuelassen, daß wehrenn S. f. g. zu

halten gemeinet, darumb wolgemelter mein gu. Herr die fache am Hofgericht treiben möchte

guxtu urtie. der Hoffgcrichtsorduung, daß dem oberhofgericht der Persohnen halber sein stracker lauff

soll gelassen werden.

Ob nuhn wohl in dieser fache die reli^ion mitunter leufft, so erscheint es doch anß der

Cla ge vnd (Ration anfengklich nicht, sondern es ergiebt sich allererst in den Dxoextionidus, doch

mag es versucht werden, wan es füglichen geschehen kann, vndt gute promotorss vorhanden sindt,

will es gehen, wohl gut, wo nicht, ist es zeitt genug, das man alsdann im Hofgericht erscheinen vnd

sus clsckueirsn muß."

Unterm 12. September schreibt Graf Antonius Heinrich an den Administrator von Chur-

sachsen, erzählt den Sachverhalt wie im Schreiben vom 6. Januar 98 unter Beifügung der An¬

lagen desselben und des Gutachtens der Schöpften zu Jena, citirt namentlich mehrere Stellen aus

des Or. Plathener Bedenken, welche „sowohl E. F. G. als andere der korrnrilu eonoorclias wnter-

schriebeue Potentaten beschuldigten, gleich als bekümmerten sie sich wenig vmb die Religion." Zum

Schluß heißt es: „Wenn ich vnndt mein bruder dann dessen (der Enturlaubung) zu Recht wol be-

fugett gewesen, gestaldt vuß E. F. G. Juristenfakultet zu Jhena vff begehren, berichtet: solches auch

res rrmli exsrnpli were, wenn solchen leulten, die Obrigkeitten solcher gestaldt mit Prozessen vmb-

zntreyben sollte nachgelassen werden: alß will zu E. F. G. alß einem christlichen vndt rechttcr Rsli-

Zion von hertzen zugethanem Fürsten Ich mich getrösten auch vnderthenigst dorumb gebethen haben,

E. F. G. werde vnndt wolle klagenden Plathener von seiner eingestallten Clage abe vndt dahin

weyfenn, daß er mich fortthin mitt liebe lassen möge, Daß gereichtt Gott selber zu ehren vnndt

E. F. G. bin Ichs zu tagk vndt nacht vnderthenigst zuuordienen so willigk als schuldigt. E. F. G.

gnedigste Antwort bittende."

Dies Schreiben ist bezeichnet mit: „Cito, Citissime, zu Ihrer F. G. eigenhanden vnndt

sonsten niemandes zu erbrechen."

Gleichzeitig schreibt Graf Antonius Heinrich an Gerstenberger, erinnert ihn an seine Zu¬

sage und bittet, entweder das Schreiben selbst zu praesentiren oder dem Boten gewisse Nach¬

richt zu geben, wo der Administrator zu finden, und seinerseits nach seiner Zusage das Weitere

zu thun.

Von einem Erfolge dieses Schreibens ergeben die Akten nichts.

Inzwischen hatte Christian II. die Regierung in Chur-Sachsen übernommen und der Kanzler

Krell war am 9. Oktober 1691 hingerichtet worden.

Unterm 17. März 1692 richtet Graf Antonius Heinrich ein dem früheren gleiches Schreiben an

den Churfürsten zu Sachsen, mit dem Schluß: „vnd dann solches res mali sxempli sein wollte, wenn den

Calviuisten nachgelassen werden sollte, sich durch proeesse in dienstbestallungen einzutringen: alß

will zu E. D. G. als einem christlichen vnd rechter KeliZion u. s. w. (wie im früheren Schreiben,

und mit dem Zusatz) als wol auch dem Oberhoffgericht zu Leiptzig gnedigst bevhelen, das sie Ihme
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dissalß ferner eitatioir nicht erkennen vnd mittheilen mochten. Das gereicht Gott selber zu
ehren" u. s. w,

Graf Antonius Heinrich schreibt ferner unterm 17, März „Ahn I), Dol^oarpum Leysern
Churfl, Sechsischem Hoffprediger:"

„Vnsern gnedigen grüß zunoran. Ehrwürdiger hochgelarter besonders lieber, wier mochten
euch nicht vorhaltten, was wier vngcfher fuer fünf Jharen vnsern Cantzler v. Salornon Plathener
entvrlaubet auß vrsachen, das ehr CalviniscRsr Religion zugethan auch mittel! vnd wege gesucht,
wie ehr vnsere wolbestaltte kirchen zu zerrütten vnd seinen schwärm verschlagener weise einfhüren
möchte, gestalt Ihr auß vnß zugesteltten bedrucken mit mehreren zu vornehmen.

Wann er dann vnß derwegen zu Leiplsig im Oberhoffgericht mit recht vorgenommen,indem
solchs in Wahrheit ein sehr böses exempel wehre, wann den Calvinmten soviel nachgesehen werde,
vnd ein Herr dieselbigen wider seinen willen in Diensten zu behaltten gezwungenwerden soltte, alß
haben ahn vnsern gnedigsten Herrn den Churf. zu Sachsen vnd Burgkgrauen zu Magdeburg? wier
vnterthenigst geschrieben vnd gesucht, dem Oberhoffgericht dieserhalb zu inlüdirsn vnd gemelthen
Plathenern mit seiner vnbesugten Clage abzuweisen.

? Begehren? demnach gnedig Ihr wollet helffen befordern, damit vnserm suchen statt- vnd
dadurch dem Herrn Christo seine gebühr vnd ehre (so Or. Plathener Ihme abzustreitten vormeinet)
gegeben werden mochte. Das sind wier gegen euch in gnaden damit wier euch besonderswolgewogen
zuvorschulden erboetigk vnd willigst"

Außerdem ersucht Gras Antonius Heinrich unterm 17. März die Churfürstlich Sächsischen
Geheimen Räthe Schenck vnd Esaias von Brandenstein: „E. L. wolle beneben dem von Branden¬
stein (mut. mnt. dem Schenk) solch schreiben S. Churf. G. vnterthenigst vortragen vnd befordern
helfen, damit wier mit gnthem Bescheid vorsehen werden mögen."

Es ergeht nun folgendes Rescript an das Oberhofgerichtzu Leipzig:
„Christian p.
Beste vnd hochgelarte, Rethe vnd lieben getreue, Wir werden berichtet, das D. Salomon
Blatnern, so sich iko in vnnser Stadt Salza aufhalten soll, wider die Wolgebornen
Nnnsere lieben getreue die Grauen zu Schwartzbnrg Sondershausischer linien, vnder
anderm, seiner entnrlaubnng halben, Proceß verstattet vnd albereit darinnen rechtlich
verfahren worden, Ob nun wohl wir nicht gemeint, Jemanden das Recht zu versagen,
So werden wir doch glaubwürdig darneben verstendigt, das ermelter D. Blatner
zu seiner vorhabendenNation kein fueg, auch vber das der CalvinischenSekt zugethan,
vnd seine entnrlaubnng furnemlichendaher eruolgt sein solle, darnmben tragen Wir be¬
drucken dergleichen sachen itziger Zeit in Gerichtenusntilirn zu lassen, Sondern sind ge¬
meint denselbenin ander weg Iren außschlagzu geben, Begeren demnach vor Bus vnd
p., Jr wollet in angeregten sachen serner keine Citation außgehen laßen, Sondern
den gantzen Berlauff der sachen vnd wobcy es anitzo beruhet Vns in schrifften zu erkennen
geben, Auch die zugleich mit anher übersenden. Daran vollbringt Jr p. Vnd
wir sind p. Datum Dreßden am 26. Martii ^.o. 1603."

Dies Rescript citirt Richard, Pastor der evangelischreformirten Kirche in Dresden, in
seinem 1859 erschienenen Werk: Der KurfürstlichSächsische Kanzler Dr. Nicolaus Krell, Bd. II.
S. 248, mit den Worten: „Schließlichsei noch bemerkt, daß es jener streng orthodoxenPartei ge¬
lungen war, den Chnrfürstcn Christian II. zu bestimmen, der Confession wegen diesem oder
jenem seiner Unterthanen das Recht in streitigen Punkten zu versagen." Das Con-
cept des Rescripts befindet sich im Hauptstaatsarchiv zu Dresden in den Akten: Justiz-Sachen ^.o.
1602, Erster Theil, und Abschrift in den Sondershäuser Akten.
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Das Antwortschreibeil von Polycarpus Leyser an Graf Antonius Heinrich vom 29. März

1602 lautet:

„Gottes Gnad, meine vnderthenige willige Dienste, vnd getreues Gebeth Jederzeit zuuor,

Wolgeborner, Edler Herr, Gnediger Herr Grase

E. G, gnediges zuschreiben, habe ich vnderthenig, neben der beylage empfangen, befinde

auß denselben, daß D. Salomon Platner ein ErtzCalvinist vnd Lesterer, nicht allein vnserer Gon-

lessiou, sondern auch der hochlöblichen seligen Chur vnd surften (zu Sachsen ist ausgestrichen) ist.

Wie dann solches vuserm gnedigsten Churfürsten vnd Herrn inn einem kurtzen bedenken vnderthenigst

ist fürgetragen worden. Darauff dann S. Churf. G- alsbald befehl, vmb abschaffung deß hofge¬

richtlichen xroossses hatt ergehen lassen. Daß ich also der vnderthenigen Hoffnung bin, E. G. werden

mit Verrichtung dieser fachen, gnedig zufrieden seyn. Die ich hiermitt Gottlicher gnaden trewlich em¬

pfehlen thue, vnd binn Ihr vnderthenige angenehme dienst jederzeit nach vermögen zuleisten gantz willigk."

Zur Charakterisirung von Polycarpus Leyser, von welchem Tholuck in seinem Werke: Der

Geist der Theologen Wittenbergs im Verlaufe des 17. Jahrhunderts, handelt, wird es genügen, die

eine Notiz S. 115 mitzutheilen: „Von dem älteren Leyser besitzen wir sogar eine von Höe 1620

aufs neue herausgegebene berüchtigte Abhandlung: Ob, wie und warum man lieber mit den Pa¬

pisten Gemeinschaft haben und gleichsam mehr Vertrauen zu ihnen tragen soll, denn mit und zu

den Calvinisten."

Esaias von Brandenstein schreibt am 28. März dem Grasen Antonius Heinrich, daß er

die Kuxplioaticm dem Churfürsten vorgetragen. „Undt weilt Sein Churf. Gn. sich aller gebühr

daräuff gnedigst bezeigett, Jnmaßen Euer G. auß beygefügter Oopia. des beuehlichs gnedig zu er¬

sehen, als chab Euer Gn. ich solche zc. übersenden wollen."

Es findet sich dann ferner eine Antwort vom 29. März, worin Graf Antonius Heinrich

als „lieber Ohäim vnndt Bruder" titulirt wird und es heißt: „E. L. (Euer Liebden) schreiben be¬

neben :c. Lupplioationschrift haben wier empfangen, vnd solche sowol dem von Brandenstein

E. L. freundtlichen suchen nach, Ihrer Churf. gnaden mit gebureuter rsversnts, auch vleisiger be-

fürderung der Sache vnderthenigst vorgetragen vnd praesentirt w. darauf u. s. w." Unterschrieben

ist die Antwort: „D. L. dienstwilliger Bruder Ullrich p." uud danu tiefer unten: „Burckartt Schenck,

Freyherr zu Tautenbergk mpp."

Endlich befindet sich im Dreßdner Archiv in den schon gedachten Akten nachfolgende Ab¬

schrift ohne Adresse, wahrscheinlich an die Schwarzburgschen Räthe zu Gondershausen gerichtet:

„Auß den Schrifften, welche der Wolgeborne, Edle Herr, Herr Anthonius Heinrich, Gräfe

zu Schwartzburgk vnd Honstein p., Vnser gnediger Herr, anhero geschickt, ist Sonnenklahr zusehen,

daß O. Laloinon Platner, gewesener Schwartzburgischer Cantzler, ein außbund, eines gifftigen ver¬

schlagenen Calvinisten sey, der nicht allein für sein Person, mit gedachter Irriger Lehr beschmutzt,

sondern auch vleiß angewendet, vnd sich vnterstanden habe, gleichen Jrrthumb inn die gantze löbliche

Graffschaft einzuführen, das Christliche Oonoorckiondnolr auff das eusserste zuvernichten, die hochlöbliche

Chur vnd Fürsten, so dasselbe gnedigst befürdert vnd appmolzirt, in» Ihrer seligen ruhe zuverklei¬

nern, vnd sonderlich das Ministerium in der Graffschafft, Ihrer richtigen Bekentnis vnd reiner Lehr

halb, auff das eusserste zu triduliren vnd zuverhöhnen.

Darumb wir anders nicht vrtheilen vnd schliessen können, dann daß S. G. recht, Christlich

vnd wol daran gethan, daß Sie Ihren Kirchen vnd Schulen, vnd sonderlich dem verhöneten Mi-

nisterio ruhe zu schaffen, auch Ihre Land und Leuthe vor größerm vnraht zu verwahren, diesen

gottlosen, schädlichen Mann abgeschafft, vnd seines dienstes erlassen haben.

Wann mann nun hieranff es billichen, vnd dem D. Plattenern guet heissen wollte, daß

Er S. G. mit Oberhofgericht zu Leipzigs, seiner entvrlaubung halb, fürgenommen hatt, so möchte

solches, vnsers einfältigen erachtens, künfftig in eine gefährliche Oonss^usirtium gezogen werden.
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Wird demnach der Churfürst zu Sachssen, vnd Burggraff zu Magdeburg! p. vnser Gne-

digstcr Herr, hierinueu vnzweifelich solche anorduung guedigst thueu, daß dieser vnd seines gleichen

verstockte Schivermer, inn Ihrem vnbefugtem fürnehmen nicht gesterkt werden."

LiAuatuiu Dreßden am 29. Älurtfi, ^.uuo p. 1692.

Churf. Sachss. zu Kirchen vnd

Schuelsachen verordnete daselbsten."

Nachdem das Rescript vom 26. März ergangen, renuncirte Graf Antonius Heinrich der

Appellation, dies wird durch Rescript vom 15. Mai 1602 dem Oberhofgericht eröffnet und dabei

hinzugefügt: „Waun wir Euch dann am Sechs vndt zwanzigsten Marlis nechstvorschienen solcher

fachen wegen beuehlich gethann, So werdet ihr berurten beuehlich inn gebührliche acht zu nehmen

vndt demselben nachtzuleben wissen."

Was demnächst bis zur Wiedereröffnung des Rechtsweges geschehen ist, darüber geben die

Akten keine Auskunft, auch im Dresdner Archiv war dieserhalb nichts zu ermitteln.

14. Die Fortsetzimg, Verzögerungund Beendigung des Prozesses.

Durch Rescript vom 12. December 1693 ist die Rechtsverweigerung wieder aufgehoben

worden. Dasselbe liegt nicht vor, es wird jedoch unter Bezuguame auf dasselbe, „so in den Akten zu

befinden", dessen Inhalt von dem klägerischen Anwalt dahin angegeben:

es sei „den verordneten Hern Oberhoffrichteru vnd Assessoren rssoribeucko, guedigst zu

erkennen geben, das I. Churfi. Gn. sich zue erinnern wüßten, was sie Ihnen wegen An¬

stellung des Prozesses in fachen ooutra. 4>r. Lulomou Plattnern, Clegetn in einem vnd

die Graffeu zue Schwarzburg beclagte am andern theill betreffende vor dessenn befholen hetten.

Wann Ihre Churf. Gn. aber nunmehr endtschlossen gedachtem I). Plattnern zuuolfhu-

rung seiner wieder ermeltten Graffeu erhobenen Clags den wegk rechtenus nicht zuuor-

sperreu, Sondern dem Prozeß seinen stracken lauff darinnen zue lassen, wehre vor sich

vnd in Vormundschaft Ihrer Churfüzstl. Gn. begehren, Sie sollten vff ansuchen II. Platt-

nerß Ihme ferner Citation mittheilen vnd termin ansetzen, augedeuten Prozeß gebhur-

lichen befordern auch solches v. Plattuern schriftlich zu erkennen geben.

lieber die Veranlassung zum Erlaß dieses Rescripts ergeben die Akten nichts, vom kläge-

rischeu Anwalt wird entgegen dem Einwand, es sei per sub et okrsptiouem erwirkt, angeführt:

(„auf weß ansuchen" dasselbe erlassen, „ist daraus nicht zuuornehmeu, daß es ans eigenem beweguuß

geschehen sein muß").

Nachdem in Folge gedachten Rescripts der Prozeh wieder Fortgang gewonnen, ergeht Vor¬

ladung zur Beantwortung der Klage auf den 22. Mai 1691.

Am 11. Mai schreiben die Schwarzburgschen Räthe an den Pfarrer Goetz, Diakonus Gün¬

ther Seifried und Subdiakonus Kramer.

„p. p. Antonius Heinrich ist wahres zeugnuß vund knndschafft zu haben benötigtt dessen,

das Seine gnaden vnd derselben p. Bruder p. gewesener Cantzler allhiero p. Or. Laloruou

Platner P. nicht alleine der calvinischen Sect vnd Religion vor sich zngcthan gewesen, Sondern

auch in I. gggg. Grafs vnd herrschafften, solchen Oslvinisruurn zu bringen vnd fortzupflanzen sich

hoch vnd mechtigk bemühett, also das woserne er nicht seines diensts entnrlaubt vnd abgeschafft grosse

Vnheil daher entstanden.

Begehren demnach S. gn. von Euch gnedigk, Ihr wollet S. gn. iu lormu produutö in

einem offenen Patent vnter Eurer Hand vnd Sigel der warheit zur stenr epistel tags beglaubteu

schein vnd Vhrkunve zukommen lassen, dessen S. gn. dcroselben Notturft nach an gehörigen orthen

ecurtrs. O. Platnern fruchtbarlich gebrauchen möge."
18
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vr. Bodinus schreibt am 15. Mai von Arnstadt aus (dahin scheint sein Wohnort verlegt

worden zu sein, denn in GIsurii Historia ^.rirstacksnsis S. 144. 147. wird er als Kanzler in

Arnstadt erwähnt) an den Schwarzburgschen Rath Contins in Sondershausen, welcher schon seit

längerer Zeit die Sache zu bearbeiten scheint: „Es konte auch nicht schaden, das wohlgedachter mein

gnediger Herr Graf Antoni Heinrich p. in einem bei vnd nebenschriebenen dem Oberhofrichter Esaiae

von Brandenstein der Sache Beschaffenheit berichtet vnd bei ihme vmb einstellunge des prooossss

angesuchet, jedoch will S. G. vnd auch ich hiermit nichts vorgegriffen haben."

Die weitere Correspondenz ergiebt, daß am 23. Mai Besprechung wegen der Sache zwischen

Graf Antonius Heinrich, Bodinus und Contius stattgehabt und Graf Antonius Heinrich sich mit

Contius verständigt hat, wie? ist nicht ersichtlich.

Wohl aber ergeben die Akten, daß Seitens des Verklagten dahin gewirkt wurde, die Ein¬

lassung auf die Klage möglichst zu verzögern.

Zunächst wird eingewendet, es müsse der eingelegten Appellation stattgegeben werden, weil

nur mit Rücksicht auf die Rescripte vom 26. März und 15. Mai 1662 der Appellation renuucirt

worden sei, wogegen Kläger geltend macht, es sei unbedingt renuncirt worden.

Am 7. Juni 1604 wird erkannt, „das beclagtter nachmals vf anderweit ergehende Citation

bei straff des vngehorsambß vnserm am 27. September des 1600. Jhares gesprochenem Vrthel ge-

bhurlich volge zu leisten schuldigt." „Die Appellation anzunehmen haben S. Churf. Gn.", laut

Bescheides der Churfürstlich Sächsischen Cantzley vom 26. Juli 1604, „bedencken gehabt." Der An¬

walt der Verklagten, Froberger, schreibt am 8. August, „die ^ppsllatimr ist bey hoffe genzlich

abgeschlagen."

Inzwischen ist Or. Plathener gestorben.

Seine Erben reassumiren tsrmino luvooavit ^4.o. 1605 den Prozeß. Verklagter aber bean¬

tragt, wegen geschwebter Vergleichsverhandlungen die Appellation zuzulassen. Des Or. Plathener Erben,

vertreten durch Andreas Plathner als Vormund der Kinder und litis ourator, erklären, von Ver¬

gleichsverhandlungen sei nichts bekannt, und es wird am 9. März 1605 erkannt, „daß die einge¬

wandte Appellation desert vnd erloschen, Es könnte denn Appellantt die in aotis angezogene göttliche

Handlung gebhurlichen bescheine», damit wirdet er billich gehorett vnd ergehett darauf ferner was

rechtt ist." Auf Einbringen der Kläger Oruois ^.mro 1605, die „göttliche Handlung" sei nicht be¬

scheinigt und deshalb Appellation desert zu erklären, wird am 21. September 1605 erkannt, „nun¬

mehr auß den Acten soviel! zu befinden, daß die Appellation desert vnd erloschen." Auf eingelegte

Läuterung wird am 7. December 1605 erkannt, „das es eingewandter leuterung ungeachtet bey vn¬

serm jungst gesprochenen vrthell billich bleibet."

Daß es wirklich in der Absicht des Verklagten lag, die Einlassung auf die Klage möglichst zu

verzögern, wird nicht nur durch das eingehaltene Verfahren, sondern auch durch ausdrückliche Aeuße-

rungen dargethan. So schreibt der Anwalt des Verklagten, Froberger, am 10. Juli 1605, daß er die

erbetene Verlegung eines Termins bewilligt habe, „dieweil ich dan befunden, daß man durch solchen

vfzugk wenig zuuorlieren," und der andre Anwalt desselben, Goelnitz, am 1. August 1605, daß er

„auf middel bedacht gewesen were welcher gestaldt die beuorstehende litis oontestatiou vorzubauen

fein mochte." In einem ferneren Schreiben Goelnitzes vom 8. October 1605, dessen Bezug zu dem

Prozeß nicht verständlich ist, weil darin von der Citation zur Justifizirung der Appellation gespro¬

chen wird, heißt es: „bin neben I)r. Humslio der Meinung, daß noch zur zeit uck litis ooirtostatioiwin

nicht geschritten werden dorffe, derohalben geschlossen, das wir vnsers Theils ounotiren vnd bis vom

Kegeuer LÜtation außbracht werdt, still sitzen wollen, alsdann könnte der zu Dresden auf die

iirtsrponirts axpollation erlangte beuehlich überantwortet vnd das die fache noch in tsrruinis

appellatiouis beruhete, vorgewendet werden."

Nun aber hatten Kläger es endlich dahin gebracht, daß Goelnitz am 11. December 1605
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schreibt, daß „kein mittell zu finden sein will, dardurch man sich vnsers theils lenger aufhalten

vnd der andwortt erwehren möchte, sondern eutlich die Axt dem bäum an die wurtzell gelegt

werden muß."

Dsrmino oruois x4c>. 1607 erfolgt die Einlassung auf die Klage, und es wird am 10. Sep¬

tember 1607 erkannt, „dieweil beclagter vf die erhobene Clage geantwortet vnnd derselben nicht

allerdingß gestendigk, So ist Cleger dasjenige, so Ihme darann verneinet in Sechsischer Frist, wie

recht zu erweisen schuldigt, darwieder beclagtem seine bedingte kegenbeweisung, vnd andere rechtliche

Nottdurft vorbehaltten wird, serner daruf zu beschehenn, was rechtt ist."

Kläger legen tm-mino Duciae ao. 1607 Läuterung ein und erbitten doppelte sächsische

Frist, weil sie wegen der herrschenden Seuche und, da ihnen als Erben die Sache wenig bekannt,

der Auflage binnen gestellter Frist nicht genügen könnten. Am 9. December 1607 wird erkannt,

„das es eingewandter leuterung vngeachtet bey vnserm Jungst gesprochenen urthell billich bleibet."

Es werden demnächst die Beweisartikel übergeben, und ist daraus zu bemerken, daß Verklagter auch

folgende Fragen an die zu vernehmenden Zeugen formulirt: „ob er der reinen vnverfelschten Augs-

purgischen Dcmtbssicm vnd der lormulue ooimorckiae zugethan? ob er nicht Dr. Plathener in

seinem oalviuiscRsn vorhaben kavorisirt vnd das solches einen fordtgang gewinnen möchte gewünschet?"

Der Amtschösser zu Langensalza, Stephan Kirsch, eröffnet nun am 23. Mai 1608, daß

er von Esaias von Brandenstein beauftragt sei, den Beweis vor sich ergehen und die Zeugen vor

sich erscheinen zu lassen. Er bittet, die Vorladungen den unter Schwarzburgscher Botmäßigkeit

befindlichen Zeugen zu insinuiren.

Hieraus entnimmt Verklagter einen neuen Einwand. Er weigert sich, gedachte Zeugen

vorzuladen. Am 19. September 1608 wird darüber vor dem Commissarius verhandelt. Verklagter

behauptet, es sei „claren rechtens, daß niemand seine diener vnd vnterthanen gegen sich zeugen zu

lassen verbunden sei." Gegnerischer Seits erschienen im Termin „Andreas Plattner vnd Dr. Platt¬

ners Söhne einer", wahrscheinlich wohl Gottfried.

Am 11. März 1609 erkennt das Oberhofgericht, „daß beclagter Herr Grafs seines vorwen-

dens vngeachtet, die von Clegern angegebene vnd in der Graffschaft Schwarzburg wonhafftige Zeugen

bey straff 100 goltgulden Reinisch dem verordneten Oommissavio aufs anderweit ergehende gebühr¬

liche Ladung folgen zu lassen schuldigk." Nach dem Läuterungsurtel vom 16. Juni 1609 verbleibt

es bei dieser Entscheidung. Obwohl der Anwalt des Verklagten, Dr. Froberger, unterm 30. August

ausführlich auseinandersetzt, daß und warum es gewiß sei, daß in x4xpellntoric> kein ander Urtheil

fallen werde, wird doch appellirt. Unterm 22. Januar 1610 wird erkannt, „das in erster Jnstantz

wohl gesprochen vnd vbell appellirt." Unterm 14. Februar ergeht dann noch eine Vorladung des

Amtschössers Christoph Fungk zu Leipzig zum Erscheinen auf churfürstlicher Rentnern daselbst, um

im Termin am 2. April Läuterung in Appellationssachen Graf Antonius Heinrich wider Platheners

Erben zu pvoss<guirsu.

Hiermit enden die Akten. Der Prozeß ist wahrscheinlich vor erfolgter Beweisaufnahme

durch Vergleich beendet worden.

Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß Seitens des Verklagten die Besorgniß

obwaltete, den Prozeß zu verlieren Von dieser Ansicht geleitet, hatte Dr. Froberger schon am

8. August 1604 bei erhaltener Nachricht vom erfolgten Tode des Dr. Plathener und mit Rücksicht

auf die voraussätzliche und vielleicht auch kund gegebene Geneigtheit der Wittwe desselben, sich zu

vergleichen, geschrieben: „dürfte ich proptsr ckubium litis oveutum in meiner einfaldt ein leidtlichen

abtrag nicht ckissunäirsir." Inzwischen war die Einlassung auf die Klage erzwungen worden und

die Vernehmung der Zeugen voraussichtlich nicht abzuwenden. Die Entscheidung des Pro¬

zesses durch richterlichen Spruch wäre demnächst erfolgt. Einen solchen zu verhindern, aber hatte

mau Seitens des Verklagten durch Aufbietung aller Mittel sich- bestrebt, vornehmlich wohl deshalb,
18»
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weil uicm eine Gefährdung des obrigkeitlichen Ansehens befürchtete. Nun gab es nur noch ein

Mittel, dieser Gefahr zu entgehen, nämlich Beseitigung des Prozesses durch Vergleich. Es ist daher

erklärlich, daß man Seitens des Verklagten zu diesem letzten Mittel seine Zuflucht nahm. Ver¬

schiedene Schriftstücke lassen in der That erkennen, daß, nachdem die Einlassung ans die Klage un¬

vermeidlich geworden war, grade Seitens des Verklagten auf Herbeiführung eines Vergleich hinge¬

wirkt wurde. Wahrscheinlich in diesem Sinne und in der Meinung, dadurch die Plathenerschen

Erben zur Nachgiebigkeit bestimmen zu können, hatten die mit Regulirung der Sache beauftragten

Räthe des Verklagten beschlossen, denselben die Lehnseiukünfte vorzuenthalten.

Unterm 4. Januar 1607 beklagt sich die Wittwe Plathener „nochmals" bei den Fräulein

Clara und Anna von Schwarzburg, daß die Räthe in Sondershausen die Zinsen und Erbgefälle

in Ober-Spira „in vorboth vnd Zuschlag gelegtt" und sie dieselben seit fast einem Jahre nicht er¬

halte. „Ob aber nun wohl bey den Räthen zue Sonderßhausen, wie dan auch insonderheitt gegen

den llAaZistro Eontio ich mich aller billigkeit erbotheu, So habe doch vber zuuorsicht bey demselben ich

nichts erhalten können." Sie könne aber nicht glauben, daß solches Alles auf Anordnung und

Befehl von der Fräulein Brüdern geschehe. Dieselben möchten daher beim Grafen Guenther „vor

mich vnd meine armen Kinder eine gnedige Intsrosssicm vnd vorbitt einwenden, damit daß ange¬

legte vorboth isluxiost vnd mir die zinßen wiederumb eingereimet werden mögen. Bin ich deß

vnderthenigen crbiethenß, mich soviel! müglich vndt mir zuthnn seyn will, aller Billigkeit weysen

zulassen."

Unterm 11. Februar erläßt Graf'Günther Befehl, die Zinsen der Wittwe Plathener zu

verabfolgen und sie dann ohne ihren, der Grafen, ferneren Befehl hinführo unverhiudert zu lassen.

Auf Befehl ihrer Fräulein eröffnet dies Auguste von Selmvitz (oder Sclmnitz) der Wittwe Pla¬

thener mit dem Zusatz: Weil aber S. gn. berichtet sei, daß Di-. Platheuers Erben „die angefangne

rechtfertigunge noch forthtreiben, so können S. g. domit nicht zufrieden sein. Wofern Ihr nun

künftig nicht ferner gescheidt werden wollet: so müsset Ihr euch in die fache schicken vnd euch ?an-

derß? erzeigen."

Unterm 25. Januar 1609 bittet die Wittwe Plathener die Fräulein Clara von Schwarz¬

burg um Befürwortung wegen Verabfolgung der seit 4 Jahren rückständigen 18 Malter Buchen¬

scheite jährlich, und wiederholt am 4. März, jetzt bei Anwesenheit des Bruders derselben, Guenther,

diese Bitte, wendet sich auch an denselben (den Anfang des voranssätzlich eigenhändigen Schreibens

der Wittwe Plathener an Fräulein Anna von Schwarzburg und die Unterschrift giebt Tafel 6. ge¬

treu wieder*).) Fräulein Clara antwortet ihr am 6. März, ihre Brüder seien jetzt nicht beisammen,

und schreibt dann: „Wier hielten aber darfuro. wau ihr Euer unnötige Rechtfertigungen einstellen

vndt durch Ehrliche Leuths bey I. Lbbb. gühtliche Handelunge suchen thetet, Es möchte Euch in

diesen vnd andern fachen viel vortreglicher vnndt nützlicher sein, wie wir dan auf solchen fall ahn

vnserm fleiß nichts erwinden lassen wollen." Wenn sie aber so fortfahre, wollten ihr die Grafen

Schwarzburg zwar das rückständige Holz verabreichen, dagegen „wegen aller guther, so Euer Herr

bekommen, im Oberhofgerichte eine sonderliche Rechtfertigunge anstellen lassen."

Diese Drohung scheint ohne Wirkung geblieben zu sein.

Es ergeht nun unterm 19. August 1609 ein Schreiben der Räthe zu Sondershausen an

den Schösser zn Clingen Nicolaus Wangemann, welches nur soweit zu entziffern ist, daß darin von

Vergleichsvorschlägen gehandelt und ihm aufgegeben wird, den vor diesem der Wittwe Plathener

durch ihn gethanen Vorschlag derselben nochmals vorzuhalten. Am 5. September 1609 berichtet

Wangemann: er habe „vnvormerckt habendes befehlichs mit ihr (der Wittwe Plathener) von der

*) Die e hatte der Lithograph unrichtig aufgefaßt, sie ließen sich durch Correctur nicht ganz richtig her¬

stellen. Das c in „inniges" zeigt den Schriftzug am richtigsten.
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Sache, dcro wegen sie die wolgeborneMgg. Herrschaft im Hoffgericht vorgenommen,geredet." Die¬
selbe habe sich geneigt erklärt, sich zu vergleichen, mit dem Bemerken, sie könne ohne „vorbewußt
vnd einwilligung ihres Kriegischen Vormundes vnd ihrer nechsten freunde nichts vornehmen", sie
wolle in wenig Tagen sich mit denselben unterreden und schriftlich berichten. Am 21. September
zeigt Wangemann deren Erklärung dahin an: sie wolle sich vergleichen, bliebe aber bei ihren libel-
lirten Ansprüchen,Graf Antonius möge Seinerseits Vorschläge macheu.

Weitere Auskunft geben die Akten nicht. Es findet sich aber am Ende des einen Akten¬
stückes (2. o.) ein Quartblatt eingeheftet, auf welchem — anscheinend als auszugsweise Abschrift —
geschrieben steht:

?<Z8tsoriptu.
Der Platnerschen Sachen soll Verglichenermaßen ihr recht geschehen,ckntum ut

in litsris.

15. I»r. Elias Wilhelm Bodinus.
Dafür, daß Graf Antonius Heinrich von Schwarzburg bei den gegen Q>. Plathener in

Ausführung gebrachten Maßregeln aus selbständigemAntriebe gehandelt habe, findet sich in den
Akten kein Anhalt, es ist vielmehr anzunehmen,daß er sich durch die Eingebungen seiner Rathgeber
leiten ließ. Daß auch Or. Plathener dieser Ansicht war, ergiebt sich aus den mitgctheiltenAus¬
lassungen desselben bezüglich des ihm verweigertenZutritts zum Grafen Antonius Heinrich und aus
der noch in den Klagen wiederholtenAngabe: Graf Antonius Heinrich habe sich durch seine (des
Or. Plathener) „müßgünstige" verleiten lassen. Auch die Gegner des Dr. Plathener scheinen besorgt
gewesen zu sein, ein Persönliches Einwirken desselben auf den Grafen Antonius Heinrich könne ihren
Plänen gefährlich werden. Wahrscheinlichdeshalb wird ihm der Zutritt zum Grafen Antonius
Heinrich untersagt.

Von den hinter seinem Rücken verübten Machinationen seiner Gegner scheint I)r. Pla¬
thener keine Kenntniß gehabt zu haben, er erwähnt derselben nirgends, macht keinem seiner Gegner
persönlich einen Vorwurf, erklärt sich vielmehr damit einverstanden,daß Gerstenberger und Pistorius
als Schiedsrichterfuugiren. Wie er über die Motive seiner Gegner dachte, das ergiebt die vor¬
stehende Darstellung. Er hebt hervor die religiöse Intoleranz der Geistlichen und spricht von „An¬
stiften seiner Mißgünstigen." Daß er sich in ersterer Beziehung nicht geirrt hat, kann nach dem be¬
reits Mitgethcilten nicht zweifelhaft sein. Es ist vielmehr der von vr. Plathener nur den Geist¬
lichen gemachte Vorwurf auch auf die übrigen Gegner desselben auszudehnen. Unter Bezugname
darauf, daß Or. Plathener ein Calvinist sei, werden die gegen ihn vorgenommenenMaßregeln ge¬
rechtfertigt als Maßregeln zu Ehren Gottes, zu Ehren Christi, in luaforeiu cksi Alorium. Sogar
zwei Geheime Räthe und Oberhofrichter beanstanden nicht, von diesem Gesichtspunktaus zu befür¬
worten, daß dem Or. Plathener der Rechtswegabgeschnitten werde!

Das sind unzweideutige„Zeichender Zeit" (vgl. Nro. 16.).
Zur Charakterisirung der Gegner des Dr. Plathener will ich aber doch auch noch eine in

den Akten wiederholtvorkommende Redensart hervorheben. Im Schreiben der Geistlichen zu Son¬
dershausen vom 21. November 1597 heißt es, wie schon bemerkt: „welches (große schwere Kreuz)
wir ihm doch Gott weiß nicht gönnen", im Schreiben des Or. Gerstenbergervom 6. December 1597:
„ob ich wohl Ihme sein vnglück nicht gönne", und im Schreiben des vr. Bodinns vom 20. Mai
1598: „dan ich wie Gott weiß gedachtem Herrn Oootori die ?zugestandene? vngelegenheitnicht
gönne." Wie die genannten Personen zu den Zeiten, wo sie diese Redensart gebrauchten, gegen
I)r. Plathener machinirten, ergiebt der mitgetheilte Sachverhalt.

vr. Plathener spricht ferner von „Anstiften seiner Mißgünstigen." Er hat sich zwar hier-
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über nicht näher ausgelassen, es enthalten aber die Akten einige Anhaltspunkte zum Verständniß

dieser Andeutung.

Er erfreute sich jedenfalls der besonderen Gunst seiner Herrschaft, und stand nicht nur (wie

die unschuldigen Nachrichten angeben) in großem Ansehn, sondern bezog auch einen reichlichen Ge¬

halt, war außerdem mit einem Lehn begnadigt und hatte überhaupt, wie er in seiner Entgegnung

auf die Anklage der Geistlichen vom 5. Februar 1596 anerkennt, glücklichen Fortgang in pulzlieis

et privatis neZotüs vielfältig empfunden und erfahren. Es ist daher an sich erklärlich, daß er

Neider hatte, welche seinen Sturz wünschten und deshalb seine Stellung zu untergraben trachteten.

Eine demnächst noch zu erwähnende Aeußerung seines Sohnes Guenther Heinrich (vgl. V. 7 ad 2.)

läßt erkennen, daß wenigstens die Familie der Ansicht war, er sei durch die Jntrignen seiner Gegner

gestürzt worden und dieselben hätten den Umstand benutzt, daß er nicht die Gabe besessen, zu schmei¬

cheln und sich zu verstellen, wie dies an Höfen üblich sei.

Dieser Ansicht steht jedenfalls der Inhalt der Akten nicht entgegen.

Es tritt aber auch in den Akten eine Persönlichkeit in solcher Weise hervor, daß von

ihr angenommen werden kann, die Triebfeder ihrer Handlungen sei nicht religiöse Intoleranz allein

gewesen.

Es ist dies der Rath Or. Elias Wilhelm Bodinus.

Am 27. December 1597 benachrichtigt Graf Antonius Heinrich den Grafen Guenther von

Schwarzburg, daß Johann Guenther Wigand „benebst Or. Bodino vnsere Sachen verrichten soll."

vr. Bodinus erscheint auch überall als der unmittelbare Rathgeber des Grafen Antonius Heinrich,

führt dessen Correspondenz und ist unausgesetzt thätig, wo es darauf ankommt, dem vr. Plathener

zu schaden. All die krummen und heimlichen Wege, welche einzuschlagen, für zweckmäßig erachtet

wird, werden mit seinem Wissen und Willen betreten. Er vornämlich hat das unmittelbarste In¬

teresse, die Entlassung und Entfernung des Or. Plathener durchzusetzen. Am 5. Januar 1598 er¬

scheint er als Rath und Kanzleiverwalter, am 15. December 1598 wird er noch Rath titulirt, da¬

gegen am 20. April 1599 Kanzler zu Sondershausen und später Geheimer Rath und Kanzler zu

Arnstadt und Sondershausen. Er allein auch ist es, welcher die amtliche Thätigkeit des Or. Pla¬

thener verdächtigt, nämlich — abgesehen von den Maßregeln bei der Dienstentlassung — erwie¬

senermaßen -durch das Schreiben an den Grafen Johann von Stolberg vom 6. Juni 1598 und

voraussätzlich auch in der allem Vermuthen nach von ihm gefertigten Zusammenstellung der Ur¬

sachen, warum Or. Plathener enturlaubt und entsetzet. Die darin enthaltenen Anschuldigungen be¬

züglich der amtlichen Thätigkeit des Dr. Plathener werden im ganzen Verlaufe der Zeit niemals

dem Or. Plathener gegenüber geltend gemacht, deren Vorbringen durch Or. Bodinus läßt aber

darauf schließen, daß demselben seine Unterordnung unter Dr. Plathener zuwider war, und dessen

Amtsentsetzung und Austreibung also wohl seinen Wünschen entsprach.

Die Anschuldigungen gehen dahin: „daß er alß ein stoltzer hochmuthiger Mann keinen

seiner College« neben ihme leiden vndt sich mit ihnen vertragen wölkte, begertte alleiue taototum

zu sein vnd genennet zu werden", und „daß er Inn vnsern schweren vndt angelegenen fachen nie¬

mandes zu rathe gezogen, ist nur seines eigenen Sinns vnd kopffs gewesen, hatt auch wohl end¬

lichen ettliche fachen zu mergklichen vnserm schaden gar verloren" (!).

Als vierte Entlassungsursache endlich wird angegeben: „sein großer vnuleiß vndt nach-

lessigkeit in deme ihme beuholenen ambt vndt dienste, dann nicht allein Cantzlei vnndt andere fachen

liegendt vndt vngeörtertt blieben, sondern hat auch dasJhenige, was vonn vns ihme in 8psois vndt

Insonderheit beuholen worden, entweder gar nicht oder doch langsam vndt nicht ohne vnsern vndt

unserer p. Brüder kosten, schaden vndt nachtheil exxsckirt vnd verrichtet."

Für die Wahrheit vorgedachter Anschuldigungen findet sich in den gesammten Akten nirgend
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gegenüber als einen Beweis des Hochmuths ansehen.

Dagegen werden, wie ich der Vollständigkeit wegen noch anführen will, in den Sonders¬

häuser Akten zwei Fälle erwähnt, in denen Or. Plathener in Anspruch genommen wurde, weil er

amtlich pflichtgemäß gehandelt hatte.

Der Oldenburgsche in Schwarzburgscher Vormundschaft verordnete Rentmeister Christoph

Kirchberg hatte den vr. Plathener beim Oberhofgericht zu Leipzig verklagt, „das der Herr Cantzler

ihnen der Curatur halber mit hülst belegtt," wogegen Or. Plathener geltend machte, daß er dies

„nicht vor sich" sondern „auff vorgehenden Rath, Beuelich vnnd also ex olUvio verordnen müssen."

Unterm 6. November 91 wurde durch den Pfarrer Goetze und den Oberanfseher Christoph Zenge

ein Vergleich vermittelt, in demselben erkennt Kirchberg an, daß ihm Verpflichtungen und Vertre¬

tungen obliegen und verspricht deren Erledigung.

Bezüglich der Klage eines gewissen Thierbach gegen Or. Plathener giebt I)r. Plathener

den Sachverhalt dahin an: dessen Sohn sei durch den Hauptmann zu Sondershausen gefänglich ein¬

gezogen vnnd demnächst aus der Haft ausgebrochen und „entworden." Dessen Vater habe geklagt,

er aber habe vor dem Appellationsgericht zu Dresden die ans Befehl des Grafen Antonius Heinrich

ergangene Captur und gefängliche Einziehung so weit gerechtfertigt, daß die von Thierbach Vater

erwirkte Inhibition gänzlich cassirt und daneben erkannt worden sei, daß der wider Thierbach vor¬

habende Prozeß fortgehen solle, weshalb ihn Graf Antonius Heinrich zu vertreten habe. Bezüglich

des auf diese Vertretung von Or. Plathener gegen Graf Antonius Heinrich angestellten Prozesses

schreibt der Anwalt desselben, Gölnitz, am 24. September 1599, die begehrte Assistenz sei aufge¬

nommen worden, (^.ota 3.)

16. Langensalza.

I)r. Plathener wohnte zuletzt in Langensalza und ist daselbst 1604 Ende Juni gestorben.

Es ergiebt dies der nachstehende Vermerk im Todtenregister des Kirchenbuchs der Bergkirche (8t.

8tszolrani) daselbst:

Den 2. July.

Doctor Salomon Plattnern, welcher Innerhalb 5 Jaren, weill er alhier zu Saltza ge¬

wohnet, nicht zum Tisch des Herren gangen, begraben, und ist kein pfarher mit der leich

gangen, Sondern allein die schueldiener mit den schüelern, und ihm auch geleut worden.

Ungeachtet sorgfältiger Nachforschung Seitens des Kreisrichters Bertram in Langensalza ist es nicht

gelungen, etwas Näheres über das Verhältniß des Or. Plathener zur Geistlichkeit in Langensalza zu

ermitteln, namentlich nicht in den Archiven der Bergkirche und der Marktkirche. Ich beschränke mich

deshalb auf folgende Bemerkungen.

Der Vermerk stellt fest, daß Or. Plathener in Langensalza nicht zum Tisch des Herrn ge¬

gangen, und daß die Geistlichen für ihre Person nicht mit der Leiche gegangen sind, im übrigen

aber das Begräbniß in üblicher Weise erfolgt ist. Dagegen giebt der Vermerk darüber keine Aus¬

kunft, ob das Nichtgehen des 1)r. Plathener zum Tisch des Herrn in Langensalza ein freiwilliges

oder unfreiwilliges war. Daß letzteres der Fall war, ist in keiner Weise unwahrscheinlich.

Superintendent und oberster Pfarrherr in Langensalza war damals Markus Bretschnei-

der, derselbe hat das Concordienbuch mit unterschrieben und die unschuldigen Nachrichten von 1712

bezeichnen ihn S. 265 als einen (Mann, der bey denen verwirrtesten Zeiten ants oonsoriptanr

torrnularn oonoorllias, wie auch bey der an. 1591 wegen Abschaffung des Lxormsmi entstandenen

Unruhe u. s. f. grossen Eyster und Oexteritast erwiesen." Diakonus an der Bergkirche war Jere¬

mias Calenberg. Gocschel - Hentschelsche Chronik Bd. 3 S. 198. 184 (vgl. V. 7 aä 6.). Deren
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Verhalten gegen Di. Plathener war voraussätzlich kein anderes als das der Geistlichen in Sonders¬

hausen. Diese aber hatten sich geweigert, namentlich im Schreiben vom 5. Febrnar 1596, ihn bei

der heiligen Taufe stehen und zum Abendmahl des Herrn kommen zu lassen, bis er erkläre, welcher

Religion lutherischer oder calvinischer er anhänge, und da er eine derartige Erklärung abzugeben ab¬

lehnte, so hatten sie nicht nur den Wunsch ausgesprochen, Or, Plathener möge ihre Predigten mei¬

den, sondern sie hatten auch seine Dienstentlassung erwirkt und seine Austreibung erstrebt. Das

bezüglich des Superintendenten Bretschneider Mitgetheilte sowie die Berücksichtigung der damals

herrschenden Intoleranz läßt es in keiner Weise unwahrscheinlich erscheinen, daß v>. Plathener in

Langensalza in ähnlicher Weise angefochten wurde.

Der Verfasser der Goeschel-Hentschelschen Chronik hat die Sache in anderer Weise aufge¬

faßt. Derselbe hat den gedachten Vermerk im Kirchenbuch gefunden*) — denn eine andere Quelle

hat er voraussätzlich nicht gehabt — und ihn in nachstehende Darstellung also verflochten:

„Im Jahre 1635 geschah ein Zeichen, daß auch in jener wilden Zeit noch auf Gottesfurcht

geachtet wurde. Die Chroniken erzählen, daß ein hiesiger Einwohner, Namens Volkmar Hueter,

welcher etliche Jahre lang das heilige Nachtmahl nicht genossen hatte, nach seinem Tode als von der

christlichen Gemeinschaft ganz ausgeschieden, sine Ines sine erues begraben worden, das heißt ohne Sang

und ohne Glockenklang, zur Abendzeit, aber ohne daß ein Licht die Leiche begleitete, ohne daß des hei¬

ligen Kreuzes Zeichen den Glauben des Verstorbenen bekundete. Das ist ein Zeichen der Gottes¬

furcht aus einer Zeit, von deren Roheit wir so viele Zeichen gesehen haben; aber alle Roheit hatte

die heilige Scheu in Religionssachen nicht verdrängen können. In gleicher Art war schon früher

ein Doctor Namens Salomo Platner nur unter dem Gefolge der Schüler, aber ohne Geistliche zu

seiner Ruhestätte begleitet worden, weil er fünf Jahre lang von dem Genuß des heiligen Abend¬

mahls sich ausgeschlossen hatte. Vor solchen Zeichen erschrecken die gegenwärtigen Genossen eines

hochaufgeklärten Zeitalters, dem eine Lauigkcit und Gleichgültigkeit in den heiligsten Religivnsange-

legenheiten anklebt, welche selbst die besten Gemüther ergreift."

Ich lasse dahin gestellt, ob es überhaupt angemessen war, den Vermerk aus dem Kirchenbuch

zu veröffentlichen, und inwieweit sein Inhalt berechtigt, der damaligen Zeit ein Zeugniß der Gottes¬

furcht auszustellen, aber ich kann nicht umhin, ausdrücklich hervorzuheben, daß die Darstellung, so¬

weit sie den Or. Plathener betrifft, eine wahrheitsgetreue nicht ist, sondern eine den wahren Sach¬

verhalt in tendenziösem Sinne entstellende.

Sie ist nicht wahrheitsgetreu, denn sie sagt, wovon im Kirchenbuch nichts steht, Or. Pla¬

thener habe „sich" vom Genüsse des heiligen Abendmahls ausgeschlossen, und sie verschweigt Um¬

stände, welche das Kirchenbuch ausdrücklich erwähnt, nämlich, daß auch die Schuldiener die Leiche

begleitet haben, und insbesondere den Vermerk: „und ist ihm auch geleut worden." Sie ist aber

auch eine den wahren Sachverhalt in tendenziösem Sinne entstellende. Denn nachdem sie in so

nachdrücklicher Weise hervorgehoben, wie durch die Art des Begräbnisses, „ohne Sang und ohne

Glockenklang," veranschaulicht worden, daß Volkmar Hueter als von der christlichen Gemeinschaft

ganz ausgeschieden erachtet worden sei, verleitet sie durch die Worte „in gleicher Art" und durch

die unrichtige und unvollständige Wiedergabe des Vermerkes im Kirchenbuch den Leser zu dem

Glauben, auch I)r. Plathener sei als von der christlichen Gemeinschaft ganz ausgeschieden erachtet

und dies sei durch die Art des Begräbnisses veranschaulicht worden, wärend eine wahr¬

heitsgetreue Wiedergabe des Vermerkes im Kirchenbuch jedem Leser gezeigt hätte, daß weder die

*) Gegenwärtig steht neben dem Vermerk ein dM. ebenso auf der vorangehenden Seite betreffend die Beer¬
digung des ermordeten David Volckener. Beide IW. sind, wie ich mich überzeugt habe, von anderer Hand und mit

anderer Dinte geschrieben als die ursprünglichen Vermerke. Auch die Ermordung des Volckener wird in der Goeschel-

Hentschelschen Chronik, Bd. II. S. 277, erwähnt. Es scheinen daher beide »Ik. vom Verfasser der Chronik unbefugter

Weise in das Kirchenbuch eingeschrieben zu sein.



145

Kirchengemeinde noch die Schule den Or. Plathener als von der christlichen Gemeinschaft ausge¬

schieden erachtet hat, in dieser Beziehung also von einer Gleichartigkeit der Begräbnisse keine

Rede sein kann, sondern daß eben nur die Geistlichen für ihre Person nicht für angemessen erachtet

haben, die Leiche zu begleiten.

Wenn aber der Verfasser der Chronik ohne jede Kenntniß der obwaltenden Verhältnisse

lediglich auf Grund des entstellten Vermerkes im Kirchenbuch und, geleitet von seiner Ansicht über

das damalige religiöse Leben, nicht beanstandet, über des Or. Plathener Christlichkeit zu urtheilen,

so bemerke ich dagegen:

Was bei einer unbefangenen Auffassung durch die bisher mitgetheilten, aktengemäß darge¬

stellten Thatsachen allein bestätigt wird, ist das längst feststehende Urtheil der Geschichte:

Es war eine finstere, unduldsame Zeit, in welcher I)r. Plathener lebte. Er theilte das

Schicksal Vieler, welche sich ohne Scheu zu ihrem Glauben bekannten und Widerspruch

erhoben gegen die Intoleranz der herrschenden Partei. Statt vieler Beispiele nur Eines:

Keppler wurde als ein ungesundes Schaf von der Heerde des Herrn ausgewiesen, weil

er — in gleicher Art, wie Or. Plathener — sich weigerte, die Verdammung der Cal-

vinisten zu unterschreiben, und die Allgegenwart des Leibes Christi bezweifelte. Seine

Mutter aber starb, als Hexe angeklagt, im Kerker. Haase Kirchengeschichte S. 398.

An Or. Plathener aber erfüllte sich der Spruch, den er seinem Bedenken voran¬

gestellt hatte:

Ich glaube, darumb rede Ich,

Ich werde aber hart geplaget.

Den Leuten aber, welche ihn seines Glaubens wegen geplagt, verjagt, verleumdet und als dem

göttlichen Gericht verfallen bezeichnet haben, sowie den Leuten, welche nach seinem Tode in gleicher

Art über ihn geurtheilt haben, hat Or. Plathener bereits treffend die mahnenden Worte entgegen¬

gehalten: „sie mögen wol zusehen, das sie nicht einmal Gottes gericht vnd vrthel treffet, den Ich

halte davor vnd bin gewiß, Ich sei auch einer aus denen, von welchen S. Paulus sagt: <pni vos

psrturlzat, juckioium suurn portulzit, czuis^uis sit."

Als Or. Plathener diese Worte schrieb, hat er an ein Urtheil von Menschen nicht gedacht,

aber eine eigenthümliche Verkettung von Umständen hat es gefügt, daß das heimlich Verübte und

Jahrhunderte lang Verborgene doch endlich auch den Augen der Menschen offenbar worden ist, und

also auch von Menschen ein Urtheil gefällt werden kann über Or. Plathener und seine Gegner.

Seine Nachkommen haben keinen Grund, dieses Urtheil zu scheuen. Mögen sie alle Zeit ihres Ahn¬

herrn eingedenk bleiben und fortwirken in seinem Geiste, das wird das beste Ehrendenkmal des

Or. Salomon Plathener werden.

17. Die Familie des vr. Salomon Plathener.

Des Or. Salomon Plathener Ehefrau war, wie durch deren Unterschrift unter mehreren

Briefen, das Dsstimoniuin Nativitatis von Salomon (VI. 5.), die Leichenreden Guenther Heinrichs

und seiner Tochter Catharina Elisabeth und die Angaben von Zeitfuchs und Christoph Friedrich

festgestellt wird, Gertrud, Tochter des Stolbergschen Generalsuperintendenten Georg Aemylius.

Guenther Heinrich erwähnt denselben als: uvurn insuni inaternnin OeorZium

Sie ist nach dem 31. September 1609 und vor dem 34. Januar 1613 gestorben, anscheinend

nicht in Langensalza, denn in den dortigen Kirchenbüchern wird ihres Todes nicht gedacht. Am

4. März 1609 befand sie sich »och in Langensalza.

Aus der Ehe mit ihr hat sich Salomon nach Zeitfuchs ? Kinder erfreuet, 5 Söhne und
19
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2 Töchter; Christoph Friedrich aber sagt: Unter seinen 6 Söhnen aus dieser Ehe sind besonders

Gottfried und Guenther Heinrich zu merken.

Zeitfuchs nennt die Kinder in folgender Reihenfolge, wie die anderweiten Ermittelungen

ergeben, nach ihrem Alter und mit folgenden Beisätzen:

V. 1. Heoig, Studiosus zu Jena begraben,

V. 2. 8atomc>n, Studiosus zu Strasburg gestorben. Die Angabe, daß Salomon in

Strasburg gestorben sei, ist nicht richtig. Das Sondershäuser Kirchenbuch nennt ihn am 3. Januar

und 29. März 1S91 als Pathen und enthält am 7. September 1598 den Vermerk: „Solomon,

Oootor Solomon Plattners großer söhn gestorben."

V. 3. Z ('Ml) tili starb an der Pest. Im Sondershäuser Kirchenbuch wird sie mehrfach

als Pathin erwähnt in den Jahren 1592 bis 1597 und am 17. September 1597 ist eingetragen:

„Emillia Doctor Lolomo Platners Tochter gestorben."

V. 4. 8 estaskiau Allst reas starb zu Erfurt. Im Sondershäuser Kirchenbuch steht

am 14. September 1598: t4ndrsos, Dootor Solomon Platners 3ter (oder 4ter; beide Zahlen

sind in einander corrigirt und es läßt sich nicht erkennen, welche Zahl gelten soll). Möglicher Weise

war dieser Andreas der Sebastian Andreas, möglicher Weise aber auch ein anderer Sohn Solo¬

mons. Letzteren Falls wären die 6 Söhne Solomons nachgewiesen. Jedenfalls ist Sebastian An¬

dreas früher als seine Bruder Gottfried und Guenther Heinrich gestorben, denn Guenther Heinrich

schreibt am ?19? Xol. dun. 1652: es sei ihm vor 8 Tagen der Tod seines einzigen Bruders

„(dodotrsdus lNotlmerus lüonsul" von Mühlhausen gemeldet worden.

V. 5. Hattfriest, Rath,

V. 6. Martha, an Herrn Neumarken verheurathet,

V. 7. Zueuther Heinrich, berühmter IGtus und Hofrath zu Sachsen-Weimar.

Von Gottfried, Martha und Guenther Heinrich wird nachstehend gehandelt.



Gottfried, Martha, Guenther Heinrich
und

der dreißigjährige Krieg.







i^V>> c



Wurch Gottfried (V. 5.) ist die Familie bis in die neueste Zeit in Mühlhausen heimisch

geworden.

V. 5. Hollssiikil, Sohn von Salomon (IV. 6,), Oousul Mulllnsinus, lzup>ti?utus

18. .lununrü 1588, elsotus in senuturn 7. -lannaiii 1633, sleotus ocmsul 7. .Innrnriü 1639, dsnatus

14. Vlusi 1652; Seine erste Ehefrau war Susanna Magdalena Schmied, copulirt am 8.

und 9. Februar 1613, uxor sseunclu Vluvtüu (üüristinu Uslmdolcl, eopnlata 1632, llsnutu

27. Ososurbris 1658.

Außerdem ist ermittelt:

1. Nach den unter Artikel V. 6. Martha folgenden Notizen hat er in Wittenberg studirt,

anscheinend zugleich mit seinem Bruder Guenther Heinrich.

2. Bezüglich seiner ersten Verheurathung ist folgendes Original-Schreiben desselben vor¬

handen (ans dem Mühlhäuser Rathsarchiv au den Sekretär Theodor Platner und durch dessen Wittwe

an mich gelangt. Tafel 7 giebt eine Stelle desselben und die Unterschrift getreu wieder.). Es ist

adressirt an Bürgermeister und Rath in Mühlhausen und lautet:

EluouulMe ZochiMutte siclMlsiire nild Hmlimmile:

EE. vud H. Achtb. W. seindt mein gantz willige vnndt gefließene dienst, neben wunt-

schuug eines freuden- vndt gnadenreichen Neuen Jhares auch glucksehliger Regierung zuuorn, Groß-

gunstige Herren vud Forderer.

EE. vnd H. Achtb. W. erinnern sich gunstigk, Das derselben weylandt mein lieber Vather

Ocxztor Salomon Plathner sehliger, für abgelauffenen Jharcn, in bestallnng, vhor einen L^uäitZuiu

eine geraume zeit Jhare, vndt meines vnderthenigeu vorhoffens, treulich bediehnet gewesen. Dahcro

vnd das EE. vnd H. Acktb. W. sich gegen ermcltem meinem lieben Vather, bey seinem Leben, so¬

wohl nach seinem sehligen Ableiben gegen meiner lieben numehr auch in Gott ruhenden Mutter,

sehliger, aller beforderung erwiesen, So füge der Ich hiermit dienstlich zu wißen, DaS sonder

Zweifel durch gnedige Vorsehung des Allmechtigen auf Rath vndt einwilligen beyderseihs rs8p>sotivs

Elttern vnd Angewanthen, mit des Ehrenuhesten vnd Hochgelarthen Hern Carll Schmiedens der

Rechtten Oiosutiatsu Alhier zu Salza, eheleyblichen Tochtter, der Erbaren vnd Ehrenthugentsahmen

Jungfrauen Susannen Magdalenen Schmiedin in ein Christliches Ehegelöbnus eingelaßeu, vndt biß

vf des Priesters handt ehelich vorsprechen, Vndt numehr beyderseitzs bedacht seindt, daßelbe Christ¬

licher ordnung vud gebrauch nach, durch den Kirchgangk vnd Emulation zu volleutziehen, vud vf

Montagk nach Sexagesimae ist der Achtte Februarij khommendt visiere Hochzeitliche ehrentage zu

ooledrirsn vnd anzustellen.

Ob nun wohl ich mich erinnere, Das sich mein vormugen so hoch nicht erstregket, EE. H.

Achtb. W. nach wirden zu traotirsu, vnd derowegen billich bedenken haben soltte, Dieselben zu vhor-

berurtten meinen Hochzeittlichen ehren, einzuladen, So habe doch wegen der guthen ullsotion, EE.
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vnd H. Aw, Darmitt dieselbe Je- vnd allewege mir gunstigk zugethan vnd geneigt gewesen, Ich

keinen vmbgangk haben khönnen, dieselbe EE. vnd H. hierunder zuersuchen:

Gelanget demnach ahn EE. vnd A. W. mein dienstlich vleißiges bitten, Sie wollen sich

auf obbestimbten achten Febrnarij schiersten zu mittag anhero bey meines lieben Schweher Vathers

behausung (da dan dieselbe mit einem bequemen Losament vorsehen werden sollen) begeben vmb

Vesperzeit volgenden Dienstagk frühe, mit dero ansehnlichen stadtlichen prusssuts vnd gegenwarth,

vnsern kirchgangk helssen zieren, vnd großmachen, den lieben Gott vmb seinen gnaden Segen, also

das seine Allmacht vnsern angehenden Ehestandt zu lob seiner heyl: ordnung, segnen vndt wohl ge-

rathen laßen wolle, bey der Ehren Eopularion bitten vnd anrusfen, Nach vorrichtunge deßelben mit

deme was der liebe Gott ahn Druotutiou nach gelegenheit der zeitt vorleyhen wirdt, gnedigklich vor

guth vnd willen nehmen, vnd sich darbey in sröligkeit erweisen, Das erkenne ich alß eine sonderbahre

Ehre vnd förderung, vnd vmb E. E. vnd A. W. bin ich es bestes vleißes dienstlich zuuorschulden

gantz willigk. Dat. Salza den 24. Januarij Ao. 1613.

E. E. vnd H. Achtb. W.

gantz dienstw.

gefl-

Gottfriedt Plathner

Oootor Salomon Plathners

sehligen Sohn (daselbst).

Vorstehendes Schreiben erwähnt einen doppelten Kirchgang am 8ten nnd 9ten Februar.

Damit übereinstimmend lautet der Vermerk im Copulations-Register für Li. Louikuoius in Langen¬

salza von 1613 wörtlich also:

Der ehrbare und wohlgelarte dottkrieä ?Ia.teusr ein Junggesell vnd die ehr und tugend¬

same Kusuunu kAuZäuIsuu Kollmieclin, eine Jungfrau, sind zu Lt. Lomtuoü dreimal

aufgeboten worden.

zu Lt. Ltsxlluui den 8. nnd 9. Monats?slzruarii durch den Herrn Ilisrsiuiuiu *) copu-

lirt worden.

Ueber den Stand Gottfrieds in Langensalza ist nichts ermittelt. Die Kirchenbücher ergeben

hierüber nichts, sie bezeichnen ihn bei der Taufe seines Sohnes Georg Andreas als „Gottfried Pla¬

tener auf dem Ziegelhofe" und bei jenes Tode und der Taufe des Sohnes Georgias Friedrich als

„Gottfried Platener in der Klostergasse."

3. Als Bürgermeister in Mühlhausen erwähnt ihn Guenther Heinrich 1645 und 1652.

Al tenburg giebt S. 311 an: Namen der Bürgermeister des zweiten Raths von 1525 bis 1597,

unterscheidet litsruti und rueollanioi und nennt unter ersteren Anno 1639 Gottfried Plattner.

4. In: Historische Nachricht der w. Stadt Nordhausen, Frankfurt und Leipzig, ^.nuo 1740,

wird S. 411 die Gesandtschaft Gottfried Plattners und Jobst von Dransfelds nach Prag an Kaiser

Ferdinand III. erwähnt, der auch die Stadt Nordhausen ihre Angelegenheiten übertragen hatte.

Vollständige Auskunft über diese Gesandtschaft geben 3 Aktenstücke im Mühlhäuser Rathsarchiv, be¬

zeichnet: I). 5u. d. Uro. 5 und l^ro. 6, letzteres mit der Aufschrift: per Ospututos dottkrisck

Dlatlmsr und ckolzst vor» Orauskslck zu ?ruA betreffend.. 1637. 1638.

Schon unterm 1. December 163? war vom Magistrat „H. Vgr. Christoph Barloo vnd

H. Gottfriedt Plathnern" Vollmacht „vmb Ooullrmutiou ^rivileZiorum beym Keys. Reichshofsraht

anzusuchen ertheilet" worden. „Die reise aber an den keyst hoff ist hernach zu Dreßden von den

Chursächs. geheimbten Röthen ckissuuckirst vnd zurückgangen."

Laut Schreiben vom 28. Juli 1638 au den Kaiser und den Churfürsten von Sachsen

") Gemeint ist, wie andere Stellen ergeben, Jeremias Kalenberger.
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sendet demnächst der Magistrat von Mühlhausen zum Zwecke der Huldigung und Bestätigung der

Privilegien an den Kaiser: „gegenwärtigen vnsern Gerichts Schultheißen vndt rssp. Mitrathsfreundt

Gottfried Plathner vndt Jobsten von Dranßfeldt mit Vollmacht vndt mündlicher allerunterthänig-

ster Werbung." Dieselben hatten zu gleichem Zweck auch Vollmacht von Nordhausen. Unterm

21. August erhalten sie „Intsrosssion" vom Churfürsten Johann Georg von Sachsen, während ihrer

Anwesenheit in Prag haben sie Audieutz beim Kaiser am 31. August.

Das eine Volumen enthält die Rechnungen und Beläge und zwar in ganz detaillirter

Weise, bis herab auf die den Armen gegebenen Geschenke, so daß sich daraus ein genaues Bild der

damaligen Verhältnisse darstellt. Ich will nur einzelnes hervorheben. Die Reise dauerte vom

9. August bis 16. oder 17. October. Alles in Allem wurden für Mühlhausen ausgegeben 1835

Thaler, darunter befinden sich auch Ausgaben für Kleider von 20, 8, 141 und 12 Gulden, „am

Kayserlichen Hofe zu Prag, Brandeiß vnd Dresden ausgehändigte Verehrungen" 321 Thaler (viel¬

leicht auch noch mehr) und Taxen für Mühlhausen und Nordhausen zusammen 512 Floren.

Vor Beginn der Reise versehen sich die Gesandten mit „allerhandt prasparalorisu zu der

Re ise" (für 8 Thaler 9 Groschen 9 Denar), und mit Medikamenten (für 5 Thlr. 6 Gr. und 10 Thlr.

15 Gr. 6 D). Es heißt in dem einen Belag:

Herr ckolrarmss Erunoirrs inociious mein gg. Beförderer hadt bei mir folgende Drae-

ssrvutivs. den Herrn auf Keiß. reiß verfertigen lassen also:

Präservirenden Balsam in 2 ?—? 3 Thl.

Amuleten mit Balsam Nro. 2 20 Gr.

Präservirende ?Triesant? in 2 schachtelt 3 „ 18 ,,

Präservirende Küchlein 1 „ 15 „

9 5 „

Am 9. August reisen sie ab mit 2 Dienern, Michels und Tuckels, über Gondershausen,

Artern, Merseburg nach Leipzig, sind daselbst vom 10. bis 13., reisen über Oschatz und Meißen

nach Dresden, sind daselbst vom 14. bis 19., reisen über Gießhübel, Außig, Labaschütz und

Wölfern und kommen am 22. nach Prag. Von da fahren sie ein paar mal nach Brandeis. Um

den 27. September reisen sie von Prag ab, sind vom 29. September bis 4. October in Dresden,

vom 6. October in Leipzig, am 14. October in Weißenfels, am 15. in Eckartsberge, am 16. in Denustedt.

Von Artern haben sie „oonto/' mitgenommen und zalen in Leipzig „Lieutenant Wagnern

zurück Zehrung auf den Weg" 11 Thlr. 8 Gr. Für die Fuhre von Leipzig nach Dresden zalen

sie 15 Thlr., von Dresden nach Prag 18 Thlr., und von Prag nach Dresden 22 Thlr.

In Prag geben sie den Armen am 22. und 23. August „wen wir nach Hofe gangen"

7 Gr., und am 31. August „den armen vnterwegens, Item dem gärtner in H. Schwefels vnd

Ebenauers Garten, alß wir audieutz gehabt" 4 Gr. Für Wäsche verausgaben sie in Leipzig 18 Gr.

7 D., in Prag am 4. September 18 Gr. 6 D., am 24. September 10 Gr.; am 4. September:

„dem balbirer so vnser vier verputzt" 28 Gr. Im Ballhause in Prag (um 23. August) veraus¬

gaben sie 18 Thlr. und 1 Thlr. 30(?) Gr., so das Pferd verzehrt, wahrscheinlich bei einer Festi¬

vität. In Leipzig verehren sie in Schenkels Garten 1 Thlr., in Prag in der kaiserlichen Kunst¬

kammer 2Vs Thlr., in Dresden im Zeughause 2 Thlr., im Keller 2 Thlr., im neuen Gebäude

2 Thlr. 10 Gr.; im Schloß zalen sie am 1. und 2. October Trinkgelder an verschiedene Leute z. B.: „der

Jungfer, die vns die churfürstlichen Zimmer aufgeschlossen," also wohl bei dessen Besichtigung. In

Prag wird für Michels und Tuckels für Aderlaß und Artzeney verschiedenerlei verausgabt und

schließlich: „Tuckels aus dem Hause zu führen" 3 Gr. 6 D. Derselbe scheint nicht mit zurückge¬

reist zu sein.

Die Gasthofsrechnungen ergeben als gewöhnlichen Preis einer Mahlzeit pro Person 12 Gr.

und lauten beispielsweise also:
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1. in Merseburg über Nacht:

3 Thlr, vor 6 Personen zur Malzcit

„ vor 6 Kannen Wein

21 Gr. vor 3 Diener zur Malzeit

Thlr. 16 Gr. vor Bier, vor vnd. nach der Malzeit getrunken

„ 19 „ vor fünff viertel Haber

vndt 8 „ vor rauchfutter

8 Thlr. 16 Gr.

2. in Leipzig:

20 Malzeiten vor die Herrn jede 12 Gr. thut

12 Malzeiten vor die Diener jede 8 Gr. thut

15 Malzeiten vor die Soldaten jede 6 Gr. thut

vor Bier

17 Kannen Wein jede 10 Gr

Aus der Stuben vnd Betten

Vor Haber vnd Hew 9

2 Artschocken —

10 Thl.

18 Gr.

2

12 „

39 Thl. 16 Gr.

3. in Dresden:

29. 7 bris 2 Mahlzeit zu Mittag ü 12 gr.

für Wein 6 Kannen ü 7 gr 1 18 gr-

dito vff den Abendt einen Gast vndt 10

Kau weyns 5 10

30. dito zu Mittag 6 Kan Wein a 7 gr. . . 3 18

„ dito abendt für die Malzeit 2

1. Octobris 29 Kan wein vndt 3 gaste . . . 13 23 l/

2. dito 17 Kan wein ü 7 gr 8 23

3. dito 12 Kan wein vndt 2 geste .... 8 12

4. dito zu Mittag 11 Kan n 7 gr. vndt 2 geste 6 5 k/

auf den Abendt 5 K. wein ä 7 gr. . . . 3 11 ,,

vor spanisch vndt wermuth wein .... 1 6

vor Holz vnd Liecht 2

vor den Diener 1 Malzeit n 6 gr. ... 3

vor Bier vor vndt nach Tische ..... 1

vor vnderschiedlich mahl früstück
—

12 „

2 Thlr.

6 d.

18 gr.

4 gr.

6 d.Summa 64 Thlr.

mehr 4 Kau wein in Flaschfutter gestellt . . 1 Thlr.

Die Gesandten haben sich, wie man sieht, nichts abgehen lassen.

Schließlich will ich noch anführen:

Auf der Dranßfeldschen Rechnung für Nordhausen ergiebt sich als Resultat: „Restierte

Lsimtrü Z7orckllusaiic) 106 Thlr. 4-Vs Gr." Darunter ist vermerkt: „Ob nun dieselbige Ssnutus

?noster? von ihnen zur zehruug fordern vndt iubehalten wirdt, stehet dahin, oder ob Sie dieselbe

vns ersetzen vnd zu unserer rsoompsns vns vergönnen werden."

5. In: Georg Neumarks von Mühlhausen und Thüringen Fortgepflanzter Musikalisch-Poetischer

Lustwald, Jena 1656, wird Gottfrieds zweimal gedacht, nämlich:

a. in dem unter V. 7. Guenther Heinrich folgenden Gedicht in den Versen:
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Nun dies ist mein Begehren,

Das Höchste well' es mir doch gnädiglich gewehren,

Daß, weil der Kriegessturm sich endlichen gelegt,

Und das Germannen reich den ädlen Frieden hegt,

Durch Gottes Vatergnnst, ich meinen Anverwandten,

Dem lieben Vaterland', und andern Blutsbekannten

Nur möchte dienstlich sein: Dem, der vor allen geht,

Und mir in dieser Welt, riechst Gott, am nechsten steht;

Euch meinem Theodos; dem alten ädlen Vetter,

Dem weisen Gottfried dort, der in so manchem Wetter,

Und harten Kriegesstnrm' in jener sreyen Stadt,

Von Mühlen her benahmt, sich so erzeiget hat,

Daß man mit allem Recht' ihn Trasibulen gleichet,

Dem er an Bürgertreu und Gunst mit nichten weichet;

Es muß ihm Zeuge sein der andre Ferdinand,

Bey dem Er, als Legat, sein liebes Vaterland

Mit Reden hat geschützt,

b. Außerdem Bd, II, S, 79:

Als ich vernahm, daß Herr Gottfried Platner, der Keyserl: Frey: Reichsstadt Mühl¬

hausen ältester Bürgermeister, mein geehrter Herr Vetter, Todes verblichen,

Ist mein Vetter todt? der ältste meiner Freunde?

Die Senle meines Glükks? Der Abschrekk meiner Feinde?

Wie? ist ihm denn auch so? Ach leider allzuwar!

Hier liegt der wehrte Mann auf seiner Todtenbahr.

Ach Jammer, Hertzeleid! Ach fließt ihr Thränen fliestet,

Und Euch, soviel ihr könnt, wie Blntesströhm' ergiesset!

Als ich dort von Ihm zog, war dieß sein letztes Wort:

Zieht lieber Vetter hin, und kom mt an diesen Ohrt

Bald wieder zu uns her. Ach hochgeliebter Vetter,

Wie gerne käm' ich doch aus diesem Drangsalswetter

Zu Euch, wenn GOTT nur wolt'! Indessen hoff' ich doch,

Gott wird zu rechter Zeit das schwere Lebensjoch,

Das mir ist aufgebürdt, auch endlich abenehmen,

Und, mich zur steten Ruh zu nehmen, sich bequehmen.

Nehmt, theurer Freund, von mir den letzten Dienst nnr hin,

Den ich Euch übersend' anS hochbestürzten Sinn'.

Habt tausend gute Nacht! Der Leib der ruh' in Frieden,

Gott, der Euch wehrten Mann von uns hat abgeschieden,

Der nehm' uns endlich auch, sobald es Ihm gefällt,

In seine Himmelsfrend' aus dieser Unglükkswelt.

7. Chr. Fr. sagt: Gottfried, ein Sohn Solomons, war Bürgermeister in Mühlhausen und zeugete

in doppelter Ehe verschiedene Söhne, die meistentheils zu Ehrenämtern gelangten. Einer

derselben hieß Andreas (VI. 3>). Der Huebuersche Stammbaum nennt noch einen Sohn

Solomon (VI, 5,). Die Kirchenbücher in Langensalza ergeben die Namen von 2 Söhnen

Georg Andreas (VI, I.) und Georgiers Friedrich (VI, 2.).

6. MlN'Istu, Tochter von Solomon (IV, 6,), geboren oder getauft am 13. Fe¬

bruar 1590, getraut am 9. Mai 1614 mit „Michael Newmarck, juvenis." Deren Sohn ist Georg
20
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Neumark (nutew 16 Mnitü 1621, äsnntu8 8 ckulii 1681), Sachsen Weimarscher Archivar zu Weimar,

oomss xnlntlnus, Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft unter dem Namen des Sprossenden,

Verfasser des Liedes: Wer nur den lieben Gott läßt walten,

Ueber die Entstehung dieses Liedes giebt derselbe Auskunft in den erklärenden Anmerkungen

zu dem Gedicht: „Thränendes Haus-Kreutz, oder gestallten Sachen nach Klag- Lob- und Dank-

Opfer, welches zuvörderst dem lieben barmherzigen Gott zu Ehren und" den Herzögen Johann

Ernst, Johann Georg und Johann Wilhelm zu Sachsen „abgeleget dero allerseits Durchläuchtig-

keiten betrübter alter getreuer Diener Georg Neumark, Fürstl, Sächß, gesamter geheimer Lsoreturius,

der Sprossende," (Weimar 30, Juni 1681.). Dasselbe ist vorhanden in der großherzoglichen Bi¬

bliothek zu Weimar und wird erwähnt in: Weimarsches Jahrbuch für deutsche Sprache, Litteratur

und Kunst, herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben und Oscar Schade, III, Band, Han¬

nover 1855, S, 176 und in der Zeitschrift für thüringische Geschichte und Alterthumskunde, Bd, II

S, 1 ff,, in dem Aufsatz: Weimar und Jena vor zweihundert Jahren, Ein in Weimar gehaltener

Vortrag von L. Preller.

Neumark erzählt:

„Allhier kann ich zum Lobe Gottes und allen frommen christlichen jungen Fürsten und Stu¬

denten, welche in der Fremde reisen und etwas rechtschaffenes sehen und lernen wollen, aber nicht

allezeit vollen Beutel und Geld in der Hand haben, zum Trost ein sonderlich Exempel, zwar harter

Heimsuchung, doch bald wieder darauf erfolgter Hülfe und Gnade Gottes, zu erzählen nicht unter¬

lassen, welchergestalt, als ich zu Gotha in dem Fürstl. Sächs. löbl, Gpmnasio daselbst unter dem

damaligen Direktor Gymnasii Herrn Johann Weitzen und nachgehends unter Reklorcu Herrn Mag.

Andreas Reytern durch Gottes Segen die Fundamenta meines Studierens dergestalt gelegt, daß ich

von meinen oft gesagten Herrn Präceptoreu vor tüchtig gehalten wurde, die Universität nützlich zu

besuchen (Zwei Schreiben von Weitz, vom 17. September und 2. Oktober 1641, an Guenther Heinrich

erwähnen den Abgang Neumarks von Gotha), habe ich mich in Gottes Namen auf Gutachten

meiner Eltern und Verwandten Anno 1640 im 21. Jahre meines Alters, in der großen trübseligen

Kriegszeit mit etlichen Kaufleuten, so auf die Michaelis-Messe nach Leipzig reisten, mich im Namen

Gottes aus meinem Vaterlande erhoben. Da ich nach vollendeter Messen neben viel anderen Leuten,

welche bei und mit der starken Kaufmannsfuhr reiseten, auf der Gardeleber Heiden in der welter¬

schollenen großen Plünderung alle des Meinigen an wenigen Reisegeldern, Kleidern und Büchern,

welches in einem Kästlein zusammen gepacket war, beraubet worden und nichts mehr als mein

Gebet- und Stammbuch auch ein weniges an Gelde, so ich zu Leipzig zu mir gestecket, um davon

auf dem Wege zu zehren, mit Gott davon gebracht, und also in das erste Reiseunglück geratheu:

was sollte ich nun thuu? Wiederum zurück- und umkehren war wegen großer Unsicherheit gar nicht

rathsam, entschloß mich dervhalben, unter dem Schirm Gottes mit ein paar guten Freunden fortzu¬

wandern in Hoffnung, der liebe Gott würde mir ja unterwegens anhelfen. Da ich denn zum ersten

nach Magdeburg gelangte, wo ich den berühmten Theologum Hrn. Doctor Reinhard Baaken, Pfarr¬

herrn und zur Zeit Thumprediger daselbst, zusprach, mein Unglück klagte und um Beförderung bat,

auch mein Stammbuch überreichte, worinnen er mir zum Glück meiner sel: lieben Mutter zweier

Brüder, nämlich Hru, Guenther Heinrich Plattners, gewesenen sächs. Hof- und Konsistorial-

raths allhier zu Weimar und Hrn. Gottfried Plattners, gewesenen Bürgermeisters in der kais.

freien Reichsstadt Mühlhausen eingeschriebene Namen antraf, mit welchen beiden besagter H, Or.

Vaake in jüngern Jahren auf der Universität Wittenberg, seinem Bericht nach, gute vertraute

Freundschaft gepflogen, dahero er groß Mitleiden wegen meines zugestoßeneu großen Unglücks mit

mir hatte, mich unterzubringen sich sehr bemühete und emsig Nachfrage hielte, und mich inzwischen

oft zu Tische fordern ließ, welches in die dritte Woche währete. Aber alles angewandten Fleißes

ungeachtet wollte sich vor mich nichts finden. Gab mir derowegen ein ansehnliches Viatikum und
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Rekommandationsschreibennach Lüneburg an H. Dr. Wich. iVuliroviuiu, Bürgermeister und Syn-
diknm des Orts, womit ich in Gottes Namen mit einem Boten, welcher eben damals dahin abge¬
fertigt wurde, alleine, weil meine vorige gute zwei Gefährten schon vor 8 Tagen sich weiter be¬
geben, nach Lüneburg fortgereiset,da ich denn alsobald als ich hinkommen,bei wohlbesagtemBür¬
germeisterHerrn Or. JVulirovio mich angemeldet, der mich nach durchlesenem Hrn. Or. Baakens
Schreiben, weil er mit denen vorhero benannten meinen Vettern Plathnern in guter Freund¬
schaft gestanden, gutthätig aufgenommen." Hierauf folgt der weitere Lebenslauf. Neumark geht
nach Winsen, dann nach Hamburg und Kiel, wo er ohne Aussicht auf Unterkommensich in trüber
Lage befindet, bis er unerwartet eine Stelle als Pädagogus beim Amtmann Stephan Hennings
erhält, was ihn znr Dichtung des Liedes: Wer nur den lieben Gott läßt walten, veranlaßt.

V. 7. Hlleillt)ci' Hollnich, Sohn von Salomon (IV. 6.).
Bezüglich Guenther Heinrichs und seiner Familie befinden sich in der herzoglichen Bibliothek

zu Gotha folgende Quellen:
u. Die Leichenreden von Guenther Heinrich Plathner (O. II. Mo. 12. 11.), Martha Plathner

geborne Hertzog (Eouoioues tuusiarss prussinris tosruiuis Irabitus, MrsoloA. 4, 957.),
beide verfaßt vom Fürstlich Sächsischen Hofprediger Or. Nicolaus Zapf in Jena, welcher
dieselben gewidmet „seinen Schwägern und Gevattern und Schwägerinnen und Gevatte¬
rinnen, den Hinterbliebenen," nnd von Catharina Elisabeth Gerhard geb. Plathner (O. ?.
V. 14. Mo. 26. 23., auch iu der KöniglichenBibliothek zu Berlin vorhanden in Vurioruiu
oousionss tunsb>rs8Vol. III.), verfaßt vom Superintendenten, ?. ?. Or. Sebastian Nie¬
mann zu Jena.

d. Briefe und mehrere Gedichte von und an Guenther Heinrich aus den Jahren 1637 und
1646 bis 1657, nämlich in:

Eod. Oburt. V. M-o. 131. M-o. 1 bis 147.
Cod. Eimrt. I.. Mo. 132. Mo. 1 bis 151.
Cod. Eimrt. I.. Mo. 134. toi. 13 bis 16, 76 bis 81, 98. 100.
Cod. Oimrt. V. Mo. 141. toi. 148 bis 155.
Eod. Elrart. V. Mo. 409. bot. 57 bis 62.
Ood. Lürart. V. illro. 599. toi. 189.

und zwar in Cod. Ellart. V. Mo. 141 wirkliche Briefe Guenther Heinrichs, sonst die Coucepte
zn den Briefen, an sich und wegen vieler Correcturen schwer lesbar. Guenther Heinrich
schreibt nur in lateinischer Sprache, ebenso die Uebrigen,einzelne Ausnahmen abgerechnet.
Die Personen, mit welchen Guenther Heinrich am meisten correspondirt, find (nach der

Anzahl der vorhandenen Briefe aufgestellt): Professor Johann Michael Dilherr in Jena demnächst
in Nürnberg, Superintendent Christian Chemnitins und Professor Johann Ernst Gerhard in Jena,
Johann Heinrich Peutz von Pentzenau in Frankfurt a. M., Professor August Buchner in Witten¬
berg, üd. Johann Frischmnth, Vi. Johann Musaeus und üd. Paul Slevogt iu Jena, Gpmnasial-
direktor Johann Weitz in Gotha, die Professoren Johann Tobias Major in Jena, I). Andreas
Rivinus in Leipzig, ?d. Balthasar Cellarius in Wittenberg demnächst in Helmstaedt, O. Johann
Major in Jena, Professor Johann Freinsheim in Straßburg.

s. Außerdem enthält Eod. Ellart. V. I7o. 134 mehrere Dokumente, die damaligen Neligions-
streitigkeitenbetreffend, namentlich Eoutroversiaru Eaiixtiuaur attiusus, und Vota Ilor-
uejaua, sowie uotas auto8olledia8uratisae iu Vlossu, iu Iillro8 llistoriecw, iu ?suiiuc>8,
in Vrovsrllia, iu ibieelewastsu, iu Eantioa und iu ?rop>llsta8 von Guenther Heinrich,

cl. Endlich haben zum Inhalt:
Eod. Ellart. V. I7ro. 143. 144. 145. 146: ?latllueri loei oonrinuuss furidisi,
Eod. Ellart. V. M'o. 89: ?Iatllueri iillsr de fürs retoriuaudi, darin auch iillsr xu^taxevv,

20'
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Eock. Eüart X. Xro. 96: Edssrvaticmss in UvunZelia cknminisalia,

Eock. Ebart. X? Xro. 613: Xckvsrsaria 6s rebus »6 anti<guitatsm,

Eock. Ebart. L. Xro. 72: ?latlrnsri Isotionum ckuvsnalium libri V, ?saImoArapbig.

(in lateinischen Versen), blxplioatio IXanAsIii Älattbasi, Xclckitianes ack cku-

vsnalsm, kormula Avassu und Lepuleralis. von Guenther Heinrich.

Erwähnt werden die Manuscripte im EataloZus Eoäisum manusorixtorum bibliotbsoae

Eotbanas von Ernst Cyprianus, 1714, und abgedruckt ist der Briefwechsel zwischen Guenther

Heinrich und Hornejus in: Elarorum virorum epüstolue EXVII s bibliotbsiZae Eotlmnas nrcko-

Zrupbis, 1712, von demselben unter EXII bis EXV.

Absehend von jeder Darstellung der damaligen Zeitverhältnisse und alles weglassend, was

nur bei deren specieller Kenntniß richtig verstanden werden kann, werde ich, unter Zugrundlegung

des Inhalts der Leichenreden, nur das mittheilen, was Guenther Heinrich und seine Familie un¬

mittelbar angeht.

Die Leichenreden erwähnen rühmend die christliche Erziehung, Leben und Wandel aller Be¬

theiligten und bezüglich der Frauen steißiges Lesen der heiligen Schrift und anderer geistreicher

Bücher. So läßt im Schreiben Guenther Heinrichs an Johann Ernst Gerhard vom 8. Februar

1653 des Erstercn Ehefrau sich für ein von Letzterem ihr zugesandtes Exemplar des von demselben

herausgegebenen Werkes: „sobola pistatis" oder „Hebung der Gottseligkeit," bedanken.

Was Guenther Heinrich selbst anbelangt, so ergiebt die Leichenrede:

1. Er wurde geboren am 22. Februar, getauft am 2. März 1592. Nachdem ihm sein

Vater durch einen allzufrühzeitigen doch seligen Tod, und als er kaum das zwölfte Jahr seines

Alters erreichet, entzogen, ist er von seiner Mutter und Anverwandten, namentlich seinem Vetter

Andreas (V. a,.), wohl in Acht genommen und von denselben auf die Schule Pforta und die Uni¬

versitäten Leipzig und Wittenberg geschickt worden. Er selbst schreibt im Jahre 1649 bezüglich

seiner Studien: Eerts nunguam ms illius tsmporis posnitebit, guock juvsnis pllriloloAms st

omnis Aensris ssriptoribus IsAsnckis iupsncki. (In Xl. cko. Easpmri Asumsri vitas ?rc>fsssorum

eis. in uoacksmia cksnsnssi cksnae 1711, EI. I. S. 191 wird er als Oootor bezeichnet, der Brief¬

wechsel ergiebt jedoch, daß dies ein Jrrthum ist.)

Ist auch gänzlich der Meinung gewesen, hierauf fremde Länder zu besehen, wie ihn denn

hierzu sonderlich das Exempel seines Vaters angereizet, welcher in Frankreich unter dem berühmten

ckurisoonsrckto ckaoob Enjasio in Dootorsm ^romovirst. Sein Vetter Andreas hat ihm jedoch

solches widerrathen und er hat im Jahre 1618 zu advociren begonnen; da er sich dann durch seine

stattlichen ihm von Gott verliehenen Gaben also bekannt gemacht, daß männiglich ein sonderlich

Vertrauen zu ihm gehabt und sich seines Naths in wichtigen Sachen glücklich gebrauchet.

Am 15. Mai 1629 heurathet er Martha Hertzog, geboren am 13. December 1596,

Tochter des I)r. Johann Hertzog, ckurissonsulti und Freisassen zu Thomasbrück, Sohnes von Ba¬

silius Hertzog, Bürgers und Rathsverwandten zu Langensalza, und der Margaretha Bachofin von Echt,

Tochter von Reinhard Bachofen von Echt. Chnrfürstlich Pfälzischen Kammermeisters zu Heidelberg.

Im Enck. Ell. X Xro. 131. Xrc». 194 findet sich aus der Rückseite eines später benutzten

Blattes ein von Guenther Heinrichs Hand geschriebener Entwurf eines Schreibens, welches über

seine Verhältnisse einige Auskunft giebt. Dasselbe lautet: „Wohledelgeborner vnd Manhaffter (oder:

?Werhaffter?) großgünstiger Herr schwager hochgeehrter Patron vnd vielwerder Freundt. Demselben

sind meine ganz willige Dienste jederzeit mit vleiß zuvor. Vnd demnach mich mein bestellter Ad¬

vokat H. G. Pl. bürger allhier bittlich angelanget, das der Herr Schwager ihme mit einer Intsr-

osssmn, ob er eine Churf. salva Auarckia. auf sein hauß allhier erlangen kenne, behilflich zu sein,

vnd ich aber befinde, das ihme darmit nicht allein wegen seiner Person, weil er ein eheliger (oder

?ehrliger?) gelerther vnd dem Adel dahier bedienetter man, sondern weil er auch nichts von guter
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hier als das bloße Haus, vnd sich ohne einige bürgerlichenahrunge des Iraners oder anderer Han¬
delunge alleine seiner schreibefeder bey geringem auskommen ernehret, fuglich vnd mit billigkeit be-
förderung geschehen kenne, habe ich seinem suchhen vmb so viel mehr stad finden lassen, vnd ge¬
langet demnach an meinen hochgeehrten H, Schwager mein dienstfertig suchhen, es wolle ihme be¬
lieben, wegen Chnrf, durchl. Vilsers gnedigsten H., obgedachtsmeines bedienetten Haus zu salva-
Auarcliren auch mich dessen einen crefftigenschein vnbeschweret zukommen zu lassen. Daß bin ich
zu verschulden erbötig vnd bleibe ohne daß

Meines hochgeehrten Herrn Schwagers vnd Patroni."
Vielleichtwurde die salva Auarckia mit Rücksicht auf die damaligen Kriegszuständenach¬

gesucht. Wahrscheinlichbezieht sich auch auf die Zeit des Aufenthalts Guenther Heinrichs in Lan¬
gensalza die Bemerkung in der Leichenrede seiner Tochter Catharina Elisabeth, daß durch das leidige
Kriegswesen und öftere Plünderungen ihm und den Seinen oftmals sehr wehe gethan worden (vgl.
S. 45 und S. 154). Guenther Heinrich selbst schreibt am 26. Mai 1637 an Easpar UunAermarm,
nunc V. I. V.: lieseribs, czuam spem <1s liberations patriae tsnsas. Uro omnia prasckis,
rapinis, llomieicküs, raptilms, ineenclüs vasta. iVlaAnns ills paZus, «pirem nostri eins Asntxs
lanck (? Gänseland?) vooarrt, obsickions einAenclus est, sscl omnia Isnte proeecknnt et Irostss irr
?eastramentis? vitam? ssonrs aAsrs permittunü Vrivatim valso onm uxors et lilzeris.

2. Durch Bestallung vom 5. Januar 1641 (befindlich im Geheimen Staats- und Haupt¬
archiv zu Weimar) ist er vom Herzog Wilhelm zu Sachsen Weimar zum Hofrath berufen auch
zum Kirchenrath bestellet worden („zu vuseru Hoff Rath vnd Diener biß vf wiederrufeu bestellet
vnd angenommen"). Laut dieser Bestallung erhielt er au Besoldung jährlich 466 Gulden, 26
Klaftern Scheitholz, 3 WeimarischeMalter Korn, ebensoviel Gerste und 6 Eimer Landwein.

Er selbst schreibt gelegentlich dieser Ernennung zum Hofrath: (lasternm, HuoU aureus
praxsos libertatsm onm splsnclicla missria anlas psrmntavsrim. volsnte eleu taotuiu est. /Vir-
llorrui a vitae Iure Asnsrs )am iucls a prima ackolssesntia exsmplo Pareiitis ms! eckoetus, aula
nillii clolosins, uiliil inZratins viris praeoipne Ulis, czui alz omni ackulatiouis krroo rsmoti ns-
soiunt alisnuin Semper vultum sumere, et ex nutn aliorum vel tÜAsrs vsl aestuare. Verum-
tamsn cpria illustrissimus ms iuseinm llorum omni um nitro evooavit, veuieutsu» nisi mau-
eipatum sibi climittere uoluit, voeem vooautis voosm l) bl I existimaus uomsu ureum eousi-
liariorum alba iuseri passus sum.

Im Mai 1641 zog er mit seiner Familie nach Weimar.
Daselbst hat er nach Inhalt eines Gesuchs seiner Erben ck. 6. Jena 15. Januar 1664 um

Erlaß von Lehngeld (befindlich im gedachten Archiv unter Abtheilnng herrschaftliche Abgaben) ein
Haus um 956 Floren von Herrn Stephan Schapern erkauft und darein 256 Floren nötige Bau¬
kosten gestecket, welches Hans die Erben „auf großes Begehren" des Herzogs dem Hofrath Heiden
für 966 Floren auf sechs Jahre Tageszeiten wieder verkauft. In dem Gesuche berufen sich die
Erben aus die Verdienste des Verstorbenen, „der dem Herzog Wilhelm über 15 Jahr treulich und
redlich, sonderlich in dem leidigen Kriegswesenals ein Hoff- und Consistorial-Rath gediennt."

3. Durch seine Stellung als Consistorialrath trat er in amtliches Verhältniß zur Univer¬
sität Jena.*) Der Briefwechsel mit den dortigen Professoren und anderen Gelehrten (er wird
MaAuiLosutia Vestra titulirt) betrifft zum großen Theil die erscheinenden Werke, Dissertationen
und dergleichen und die Vorkommnisse an gedachter Universität, namentlich die Streitigkeiten
zwischen den verschiedenen Facultäten, und die damaligen Neligiousstreitigkeiten. Es wird darin
mehrfachseine Befürwortung beim Herzog Wilhelm erbeten unter Bezugname auf sein Ausehn und

6 lieber die damalige» Verhältnisse der Universität Jena und die dortigen Professoren giebt Auskunft:
Vorgeschichte des Rationalismus von Dr. A. Tholuck II. 2. S. 32, 61, 182. und I. 1. S. 137.
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seinen Einfluß bei demselben. In der Leichenrede heißt es: Er hat viel hohe fürstliche Wohlthaten
genossen und sich in seinen Amtsverrichtungen also gezeiget, daß Ihre sürstliche Gn. darob ein
gnädiges Gefallen gehabt, sonderlich auch ihn in seiner letzten Krankheit besuchet.

Bezüglich seiner amtlichen Wirksamkeit finden sich einzelne Nachrichten in „des chur und
fürstlichen Hauses Sachsen ^.nnalss" von Johann Sebastian Müller und in Eod. Ebart. b7ro.
131 und 134.

Die banales erwähnen mehrere Akte, bei welchen er mitbetheiligt war, nämlich:
1643 am 30. Mai und folgende Tage als Mitbevollmächtigter bei der von Herzog Wil¬

helm nach getroffenerLandestheilung im Fürstenthum Weimar eingenommenenErb- und Landcs-
huldigung, S. 367.

1644 vom 28. Juli bis 16. August als Mitbevollmächtigter bei der von den Herzögen
Wilhelm, Albrecht und Ernst für sich und in Vollmacht des Herzogs Friedrich Wilhelm von Alten-
bnrg angeordneten Visitation der Universität zu Jena, wie auch des Schöppenstuhles,S. 369.

1645 am 24. April als Unterschriftszeuge bei dem vom Herzog Wilhelm errichteten später
cassirten Testament, S. 371.

1648 am 24. April erhielt er vom Herzog Wilhelm gelegentlicheines Besuchs bei den
Seinigeu den Auftrag, die Professoren Dotbotrsdum Euudisium und Musasum vor sich in Jena
zu erfordern und von ihnen nicht allein, was bei der Conferenz mit den altenburgischenTheologen
zu Eisenberg vorgegangen, zu vernehmen, sondern auch mit Dr. dobann ü/lazor von dieser Sache
nothdürftig zu reden. Unterm 3. August berichtet er über Ausführung dieses Auftrages, Eod. Eb.

134. toi. 91 bis 97.

1648 am 13. August wohnte er als Abgeordneterfür Weimar einer Conferenz zu Eisen¬
berg Behufs Beilegung der Neligionsstreitigkeitenbei, veranlaßt durch die HelmstädtischeEoutro-
vsrsia. I. o. tc>1. 104 bis 108.

1648 am 9. December war er anwesend bei der von Graf Ludwig Friedrich von Moers¬
berg in Herzog Wilhelms Gemach in Person abgelegtenHuldigung, durales S. 374.

1650 am 12. März schreibt er: czuod sssHuimsussm st cprod sxourrit, <zunr alüs czui-
busdam sousiiiarüs Laxoniois IsZatus prineipis msi olemsntissimi Drtordias baeserim, donse
tandsm ssnatus a plsbs statu suo des Lotus, in integrum iustitutus. Cod. EU. 131 biro. 63.
In (Civitatis Drllurtsusis Ilistoria von Joh. Heinr. von Falkenstein werden damalige Streitigkeiten
zwischen Magistrat und Bürgerschaft erwähnt, zu deren Beilegung eine kaiserliche Kommission sich
in Erfurt befand. Von Sächsischen Gesandten kommt aber nichts vor.

1650 am 20. December war er Mitbevollmächtigter bei Auf- und Annahme einer von
Anna Sophia gebornen Fürstin von Anhalt verwittweten Gräfin zu Schwarzbnrg Rudolstadt auf
ihrem Witthumssitz zu Ober-KranichfeldaufgerichtetenDonatio iutsr vivos. ^unaiss S. 387.

In Folge eines Schreibens des Churfürsten Johann Georg von Sachsen an die Gebrüder
Wilhelm und Ernst zu Sachsen vom 29. Juni 1652 betreffend eine auf den 22. August vorge¬
schlagene Zusammenkunft der Leipziger, Wittenberger und Jenaer Theologen zu Leipzig fanden Be-
rathschlagungen im Consistorium zu Weimar am 26. 27 und 30. Juli statt, worüber Guenther
Heinrich das Protokoll aufgenommen. Auf diese Angelegenheitbezieht sich eine Menge von Guen¬
ther Heinrich gemachter„Auszüge," „Zusammenstellungenund lleberlegungen," Eontrovsrsiam Ea-
iixtinaiu attinsns, enthalten im Eod. Ell. 134 toi. 1 bis 74. Dol. 29 hat er bemerkt, daß
er die Dxesrpta sx Tränt. D. DIassii fiissu Illustrissimi Drinoipis ae Domini D. Drnesti
Dueis Laxonias omni partium studio ssposita super santrovsrsiis, epme iutsr Ealixtum st
TbeoloZos Disvtoraiss, satis aesrbe et prob dolor! oum summo eeoissias soandalo baetenus
psraotas tusrint, gefertigt habe.

4. Die Leichenrede sagt: Er hat es manchem Thevlogo, wo nicht bevor, doch gleich thun
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können, wie er denn seine sonderlichen Belicbnngen an Ms6itutionilzu8 tlrsoloZiois gehabt und

unterschiedlich feine Sachen, sonderlich die zu Papier gebracht.

Bezüglich seiner Werke ergiebt der Briefwechsel folgendes.

u. Oestionum kkuvsnulium lilzri V. Guenther Heinrich erwähnt: Er habe als Jüngling

fuäolesoeus) dieselben verfaßt, nicht in der Absicht, dieselben zu veröffentlichen, sei aber durch Barth,

Buchner, Weitz und Andere aufgefordert worden, es zu thun. Er habe daher, mlentilnw intsr

urmu legibus, toroczus eluuso, die Arbeit wieder aufgenommen, u6minieuli8 u Ol. Burtlrio nee

non Ilermunno I.iiuluno kZilzliotbsouiio acutus. Barth äußert im Schreiben vom 1. Juni

1637: Leuto8 no8 boe 8upsr8tits tunti poetue 808pitutore, sius epro 6u6um 6s ipsirw 8uluts

6ulni srumus, so unimo in6iAnuntiovs, i^uo muzore vsl inAenio vel psr8uu8ione 8ummum

vutem 8emper ouri8simum IrubuimuL ferwähnt im OutuloAU8 Oo6ieum sto. S. 121.). Nach

seiner Ernennung zum Consistorialrath schreibt Guenther Heinrich: daß er das Werk ulieno 8ud uomius

ob» ouu8U8, csuas tueils 8uk>o6oruri potss, herausgeben wolle, si S88öt, ipui 8umptu8 in>psn6srst.

Er correspondirt wegen desselben vornämlich mit Buchner, Dilherr, Weitz, Peutz von Pentzenau

und Freinsheim, namentlich wegen.Herbeischaffuug zu benutzender Notizen. Ein besonderes Interesse

zeigt Peutz, leider aber sind seine zum Theil sehr langen Briefe sehr schwer zu lesen und will ich

nur bemerken: Derselbe schreibt die Adresse seiner Briefe immer französisch, titnlirt Guenther Heinrich

in der Regel „mein Herr Bruder", einmal auch „Nonmsur st trers tren lronors," und faßt die

Briefe stellenweise deutsch, stellenweise lateinisch ab. Er schreibt auch wegen eines Verlegers, derselbe

müsse aber zunächst die Bedingungen kennen. Durch Peutz wird auch die Bekanntschaft Guenther

Heinrichs mit Freinsheim vermittelt. Letzterer schreibt an Guenther Heinrich, durch Peutz habe er von ihm

gehört, und aus Barths Brief ersehen, daß er, den Juvenal herauszugeben, vorhabe, er wünsche, in

amieorum Duorum numsrum rseipi, und demnächst: negprs iu Ol. Ilurtlui Lpmtolu, cpwmczuum

utksotu8 uoir latent, suilieium et vsritutsm abkiiis8s srs6i6srim, 8isut tu per modsstium vidsri

volui8ti... Oueterum rs8 literuriu 6sl>sk>it OlariLsimis viris Arutiu8, Quorum Irortutu monitu^us

vstsrs8 olimigue 6ssita8 in 6nvenulem euiu8 re8ump8i8ti. X ins purum prusmelii.... Zpsru-

verum uli^uid impstrure a Xio. HiAaltio, »vorauf Guenther Heinrich später anfrägt: Zeel cprunclo

uuxiliurs8 tui et ejuain u maAno RiAultio promisiZti munus ud dsbsllundu st dspellandu inon-

8tru duvenulem ok>8idsntiu uderunt? Einmal sendet Freinsheim durch Peutz aus einem Briefe

eines Freundes in Frankreich Exeerpte, czuas ml .luvemrlem psrtinsunt. Auch darüber wird ver^

handelt, wie von Elronoviu8 Notizen zu erhalten seien. In einem ?o8t Keriptum eines Briefes

svricht Freinsheim in Bezug auf die damals üblichen Titulaturen die Bitte aus: ns ms dsinesp8

nimiis et invidio8i8 iIÜ8 titulis onerurs vsli8. Xkuxims milri in Iure rs probutur in8vriptionum

OuIIiea 8implieitu8, cpiu etiam er^u Gentium no8trum uti ts vidso, cpuem utinain eontuAio

no8tri non sxusrent, vitiorum 8uorum tum pertinuesL.

Im Verlaufe der Zeit tritt dies Werk in den Hintergrund, doch scheint Guenther Heinrich

nach einem Schreiben von Peutz noch 1656 die Absicht gehabt zu haben, es zu veröffentlichen, und

unterm 13. Februar 1656 offerirt M. Severus Christovh Olpius in Jena, das Werk in ordinem

rsdiZers et pulzlieo oommitters.

Vom Standpunkt der Gegenwart urtheilt Ruperti in duvenulw Zut^ras, 1819, Vol I.

puA. ODXXII über das Werk dahin: iVlultu 8unt eloetu st e^uusdum utiliter monitu, ssd pls-

ru»jue vsl tül8u vel nimis uvAuta, et ulienu, mors i8tiu8 uevi et uel moelnm i?iti8oi oonAS8ta,

czuus mu^i8 ad untic^uitute8 R,omunu8 OIul8tiuna8<gus exponsndu8 pertinent, iguum ud intsr-

pretutionsm postus, <^ui vunus tuntum sruditioni8 08tsntandue et expromendue ooeumonsm

praslzuit.

1>. OeorZii lüriei ?lruletrani lüxereitatio Iii8torioo - plriloloKiea 6s

8esptri duduiei ablutione; <guu non tuntum ovueulum D. daeobi, 8e6 stium vuriu 3.
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8oripturas eliota, urultac^us ex patrikus, st pratauis soriptoribus, sxplisautur, illustrautuo,
erusuckautur. Viuaiias. 1645. 8°. Guenther Heinrich theilt mehrfach mit, daß er dies Werk sub
Loto st uoiuius veröffentlicht habe. Namentlich Buchner, Dilherr und
Glassius, General-Superintendent in Gotha, sprechen sich überaus lobend darüber aus.

o. Dilloi xv^tttxcvv. In der Vorrede der Lxeroitatio wird erwähnt, daß die lilzri xo^tttxtüv
zum Inhalt haben praesipuas partes bisteriae Ooiuiuisus, und dieselben wurden herausgegeben
werden, wenn die Lxersitatio Beifall finde. Dasselbe erklärt Guenther Heinrich im Briefwechsel,
welcher zum großen Theil dies Werk betrifft. Er schreibt, daß drei Bücher ^vpraxcö-p vorhanden
seien, und 1643, daß prima pars, cpra Ollristi inoariratio, sirouiusisio, luauiksstatio, 6a.ptisa.tio
oautiustur, schon ins Reine abgeschrieben werde. Er versendet das Werk mehrfach zur Einsicht,
erhält Mahnungen, es zu veröffentlichen, und correspondirt vielfach, um sich die benötigten Quellen
zu verschaffen und über einzelne Punkte Aufklärung zu erhalten, so über Bedeutung griechischer und
hebräischer Worte und Stellen in Schriftstellern und allerlei gelehrtes Material z. B.: cguiä sit,

rwr vex^mr fi«7rr^k<7t>«r, über eine Stelle in Josephus betreffend die Höhe des Thurmes zu
Jerusalem, über den Oalsulus ?Isui1unioruiu tZoliptisorum all eVuuuiu LRristi priruum surren-
tern (ante rnortsin Ileroclis intautioiäas) u. s. W.

Chr. Fr. bezeichnet Guenther Heinrich als einen großen Philologus und Kritikus und theilt
mit, daß er bei der Bibliothek zu Gotha auch dessen lüstoriaiu iusaruatiouis st uativitatis LRristi
angetroffen und 173? zum Drnck befördert, davon er des mehreren in der Vorrede Mel¬
dung gethan.

6. Das Werk äs suis rslorrnanäi wird 1646 gelegentlich erwähnt (uou integrum
spüclsru, secl tautum vatiouss äullitaucki et clsoiclsucli).

5. Am 9. Novemhcr 1653 stirbt seine Ehefrau. Es wird von ihr in der Leichenrede ge¬

sagt, daß sie sich mit männiglich fried- und schiedlich begangen, ihres Standes sich keineswegs über¬
hoben noch Hoffarth verspüren lassen, den Dürftigen mit Hülfe gerne, wie ingleichen jederman mit
Rath und That willig beigesprungen und der Kinderzucht und Haushaltung treulich vorgestanden.

Guenther Heinrich selbst schreibt am 30. December 1653 an Buchner: äiviua ?loviäsutia,
süsu! äuloissiruaiu lueaiu uxorsiu ex 6as vita aä soslsstia svooavit rsAua. ?aota sst ckiviua
voluutas, sui epri rspuAuat ss ipsum lasclsrs, plaus uou lAuooo. btso scguiclsiu sousuAis ässi-
ckeratissiruas ckstlso a6ssutiaur seil rusaru uüseriaui. 8u6vsrsa euiin ooluruua osoououaias,

traotus est daoulus ssusotutis, aliüt iu cloiusstiois oousilium, in tristibus solatiuiu, iu oinuibus

vitae partibus ässiäsoiuiu. 8uuaurum oousolatiouis luorusntum, <puoä ssrts ssiam, illam uuus
tu ooslis triumplrars muuckuiu, luuuckicprs 6ass ?ti'ivo1a?, (guocl propsckisiu ?ut? taxit arlütsr
vitas siiuilsru spero triruupllum. Später, am 9. Juli 1655, schreibt er in einer spistola oon-
solatoria, abgedruckt bei der Leichenrede der Ehefrau von Frischmuth sin der Gothaer Bibliothek):
Also exsruplo ts ckooso. Qoloriüseutissimuiu ollitus cissicksratissiiuas uxoris luilli iullixit
vuliius. 3upsravi tauäsiu, st oouvalui ckiviuas provicksutiae oousicksi'atious, ssckulacgus stu-
äioiuiu ooutiuuatious.

Gelegentlich einer gefährlichen Krankheit im Jahre 1656 antwortet er am 1. Mai 1656
auf ein Trostschreiben von Chemnitins (Letzteres wird mitgetheilt von Tholuck, I. 2. S. 65.): ?o-
ouluru midi cliviua ruisouit ?vovickeutia aserluuu st perisulosuiu, si tauaeu psrioulosuiu ckisi

ckedet, puoä uullum aösrt psriouluru, sscl aä lusliorsua statu ru vsraoacgus vitam apsrit surri-
sulum. Ilausi illuck suuuua cum patisutia ckesu ursi vestiZiis iuliaereus, atgue iu utrruucgus
paratus, seu inpsoatorsur insuiu vosautsru iu altsruiu orlasiu seegui, ssu socksru sudsuts iu laus
urortalitatis statioue subsisters.

6. Am 2. Mai 1657 stirbt Guenther Heinrich. Zum Text seiner Leichenrede hat er sich
selbst erwählt ?6ilipp. 3. v. 14.
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Die Leichenrede rühmt seine Liebe zu Gott und gegen die Nächste» und erwähnt mimentlich,

daß er von seinem zeitlichen Segen auch dem Dürftigen auf allerlei Weise Gutes gethau, also daß

er auch in den ausgerichteten priesterlichcn Fiskum jedweden Termin einen Reichsthaler verehrt hat,

und noch über die 160 Thaler, die er schon vor vielen Jahren etlichen armen Schülern zum Besten

der Stadtschule zu Salza legirt, sowohl der Kirchen hiesigen Orts 200 Gulden vermachet. Erstge¬

dachtes Legat wird in der Goeschel-Hentschelschen Chronik Bd. 3. S. 136 (jedoch unrichtig als im

Jahre 1600 ausgesetzt) erwähnt als jährlich 6 Thaler zur Austheilnng in Büchern an die Schüler

der drei obersten Klassen und steht noch gegenwärtig auf dem Stadthaushalt.

In einem Gratulationsschreiben, verfaßt am Tage Guenther (28. November) 1643, macht

Chemnitius erbauliche Betrachtungen, und bemerkt, daß auch Guenther Heinrich an diesem Tage

jedenfalls gleiches gethau habe, daran könne nur derjenige zweifeln, cpri parum pistatem et inte-

Kritatem 1' OK11 IXOllOVll!linket psrspsetnm; er schließt mit dem Wunsche — der allezeit

in Erfüllung gehen möge —: Kit super totam istmiliam OImVRIIXOIlIKX^iVl (Irntin Oei st
omns malum avsrrunestur.

Schließlich will ich noch einige Acußerungen Guenther Heinrichs über die damaligen Reli¬

gionsstreitigkeiten mittheilen.

Seine Grundanschauung erhellt aus einem Motto, welches er im Ood. Oll. X. Xro. 134.

kol. 75 den Xeta Oornssana vorangestellt hat: dustinian O. 14. O. eis IsZitimis Hersel. Oe^e

XII tnllll. lleus prospeetum t'uit Zsneri llumnno, ssd postsritas, dum nimm utitur sulltilitate,

uou pinm iuduxit dillllrentiam. Itn et llodis. Oer lillros S)unllnlieo8 et lormulas eoneordias

lleus prospsotum irut eoolesias: ssd posteritss dum nimia sulltilitnts utitur, uou pias iuduxit
eouteutionum dilksrsntias.

Dem entsprechend erklärt er im Briefwechsel mit Jeremias Calenberger, Oiaoonus senior

ad Lt. Loniknoius zu Salza (Derselbe nennt Guenther Heinrich: amiee st atkini«), im Jahre 1642

gegen dessen und des Munstern zu Mühlhausen Ansicht nicht für verdammlich, die Tanfformel zu

gebrauchen: O^o ts llapti^o iu nomine Oei Oatris, in nomine Oei Oilii, et in nomine Oei

Lpiritus snneti, und zwar namentlich deshalb: guin diota tormulu in «ullstantialillus nillil diüert

a korinula illa, c^uam Ollristus ^.postolis trndidit, sed tautum, cjuod illa L/l^ktTrer, llaeo

rtxcvp sxplieat.

Am 16. Januar 1644 schreibt er an Cellarius iu Helmstädt: lllsnsa ineomparallilis illius

Oalixti czuod uteri« ^°), solldo ms perludil Aaudio. Ox animi ssntentia tilli aktirmo, maAni illius
viri Oevlssiam Ollristi a tot P,/lovk(x<ov eoneertationillus lillerandi aninrum immortali laude

diAnissimum milli vidsri, et o utinam atlllstu tllrtissimu« ille Ollristi in saera. llae nrsna,

plurss llalleat parastata«, gui non tantum puAnando ssd st ? cedendo? statum tsnsri, llo-

stemc^ue vinoi posss intelliAsrent. Lsd proll dolor! Hoo llaetsnu« vivitur mors, ut nemo se

/rsiornr Oulllsranum putst, nisi omnss de Oalvini et pontitleum sollola. Vatiuiano prose-

cpnrtur adio. Hino tot plaustra, oonvieiorum polemiea, st ex illis tandsm llaso immania sin-

delissimorum llellorum inoendia srupsrunt, ut verear siguod ?tn? Usus averruneassst), ns

Xsiatiearum seelssiarum lata, de quillus X^eepllor: lill. 7. e. 2. justo Oei sudieio, st alllpmndo

in nos vindiesnt. Votis itac^us Oalixtiann, eoepta prossc^uor, Dominus ipsius eouatillu«

llenedient ex alto, llunecgue ?strenuum? «guanr diutissims sospitem eoelssins suae ollservet.

Im Briefwechsel mit Horuejus im Jahre 1648 schreibt er: omnino medioos imitandos

eenseo, Quorum est, multos ma^nos morllos ourari iguiete et allstinsntia, und ferner:

') lieber die damals üblichen Tischgenoffenschaften bei Professoren giebt Auskunft: Tholuck I. 224, und über
Jena als vermittelnde Schule der calixtinischcn Theologie, namentlich über Musaeus und Johann Ernst Gerhard („ein

offener und pietätsvoller Verehrer Calipts)", II. 2. S. 32. 21
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Vsrüt llliki ali^uancls in meutern, an ex rs fossil esse soolsmas, si oommuui oinninin statuum

LvanAsIioorum eonssusu st sumtu Uootissimoi um viicnnin ooustitusrstur eollegiuin, <guc>6 in

talismolli oontroversiis intsstinis juclioarst, 6s 6ul>iis rsspoullsrst, c^uas a6 oouservauUam

paesm 8psotant, maturs prospiserst, surasc^us suas st soKitationss so «zcmvsrtsret ssllulo, ns

<gui6 Ustrimsnti oapsrst ssolssia.

7. In Georg Neumarks Lustwald Bd. II. S. 203 steht:

Lobschallendes Nahmensgedächtniß, des ädleu, Besten und Hochgelahrten Herrn Günther-

Heinrich Plathners, Fürstl. Sachs. Hof- und Consistorialrahts, :c. Meines hochgeehrten

Herrn Vetters.

Darin heißt es:

ich wil nur dahin denken,

Wie ich aus rechter Treu' an diesem schönen Tag'

Ein Opfer meiner Lieb' aus Freundschaft schenken mag;

Wie meine Poesie durch ihre schlechten Schriften

Dort jenem wehrten Mann' ein Denkmahl möge stiften,

Ein Denkmahl, welches nie nicht wird vergessen sein.

Es soll geschrieben stehn in hartem Stahl' und Stein;

Es müssen endlich zwar die Pyramiden fallen;

Es sinken endlich auch die hocherhabne Walleu;

Die Mauer Babilons auch die muß untergehn;

Ein ädles Tugendlob bleibt aber ewig stehn.

Dort jener theure Mann, das adle Phöbushertze

Soll stehen, wo die Sonn, die große Himmelskertze

Bey tausend Sternen steht. Den andern Scipio,

Und was den Mund belangt, den andern Cicero,

Den wil ich, wie ich kan, biß ans Gestirn erheben,

Wo andre Geister mehr in großen Ehren schweben;

Ein schöner Lorberkrantz, der nie verdorren kan,

Der soll durch meine Hand den hochbeliebten Mann

Bekräntzen.

und ferner:

Es bleibet unverletzt,

Was meine Poesie beständig aufgesetzt

Dem hochbeliebten Manu' am schnellen Jlmenstrande,

An jenem fetten Ohrt' im Thyringoter-Lande,

Der schon bey dreyzehn Jahr in seinen Ehren blüht,

Auf den der große Fürst, der tapfre Wilhelm, sieht,

Wie auf sein Sinnenschloß. Wie, wenn die Winde bellen,

Wenn See und Wetter tobt, der Schiffer mang den Wellen

Nach Pharus Fakkel blikkt; Auch so sieht oftmals an

Der adle Sachsenhcld, mein großer Afrikan,

Und künftiger August, in zweifelhaften Thaten,

Desselben Mannes Witz und wohlbedachtes Nahten.

Weil Er ein solcher Naht, der nie was vorgebracht,

So nicht entsprungen wer' aus reiffen Vorbedacht',

Indem Er selber weiß, daß allzukühnc Nähte

Zwar oftmals vor sich gehn, dann aber viel zu späte,
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Wenn man Sie ändern wil, wenn nichts zu ändern steht;
Und gehets nachmals so, wies manchmal leider geht!

Was man wil einmal thnn, das soll man lang erwogen,
Und solches mit Vernunft und Recht wohl überlegen,

Dann geht der Anschlag an, und schaft den Sachen Ruh.
Ich hett'-es-nicht-gemeint, steht keinem Weisen zu.

Mein, hör! Ist dem nicht so, du schönes Licht der deinen;
Durch dessen hellen Glantz und angenehmes Scheinen

Die Freundschaft wird geziehrt? O Du mein Anton in,
Mein wehrter Mezenat, und gültiger Sertin!

Wer ist es aber doch, dem ich zu Diensten stehe?
Weswegen ich den Tag so feyerlich begehe?

Ihr, Ihr, Herr Plathner, seids, ihr meiner Freunde Ziehr,
Ihr mein hochwehrterOhm, ihr andrer Vater ihr,

Auf dem mein Glükke ruht, und meine Wohlfahrt blühet,
Nach dem mein Lebensschiff, wie nach dem Hafen, stehet,

Und suchet seine Ruh; Ihr seid es, mein Patron,
Dem ich zum Ehrenlob', als eurer Schwester Sohn,

Dieß Nahmensfest begeh.
Auch ein kleines Gedicht Guenther Heinrichs an Georg Neumark will ich mittheilen. In

der GroßherzoglichenBibliothek zu Weimar befinden sich nämlich, bezeichnet: 31. blro. 545, die zu
Jena bei Georg Sengenwald 1655 gedruckten Gedichte zur Hochzeit Georg Neumarks mit Anna
Margaretha Werner, darunter solche von Werner Rolfinck, Johann Ernst Gerhard, Nicolaus
Zapf (welcher Neumark als alkmi« bezeichnet) und von Guenther Heinrich. LetzteresGedicht
lautet also:

?er mare, per terra« onrrit Mereator, ab Iirdis,
Ilt üdarAsritam «plsndidam sibi gnaerat.

.4t tibi, biltll41.41vlvl, ielix Vinaria Arati«
I)at lVIai Anritam, splendidam atgue prasolaram.

Haue tibi, tegue Uli «ervet per tempora lonAa,
ltlortalium, gui lata dlriplt, ,1 (1 V.1.

II. ?IatImerus, ILtus st Lonsil.
Lax. amori« tsstancli oausa «uo ex

«orore nepoti, LUGI^LG.
Die im (loci, (sübart. I>lro. 131. und 132. vorkommenden Gedichte von und an Guenther

Heinrich sind in gleicher Weise außer in Briefen angebrachten Versen vornämlich Gelegenheits¬
gedichte bei traurigen oder freudigen Ereignissen, Todesfällen, Beförderungen und dergleichen. Ge¬
legentlich seiner Ernennung zum Rath schreibt Guenther Heinrich an Buchner: <pmd «i Zratulario
oarmme ine di^nare volueri«, rnibi erit Aiatissimum, und in gleicher Weise an Weitz: ?ropsm-
ptioo Aratulario «i meum diseessum ornare volueri«, rem leeeris nostra amioitia cbignane mibi-
gue Zratissimam, und beim Tode seiner Ehefrau an Buchner: «i earmius luZubri bouestars de-
iimetam msam vells«, rem laoere« ad mitigaudum dolorem nostrum ?prospieuam? et amioitiae
nostras oouvsuieutöm. Den bezüglichen Leichenreden ist auch immer eine große Anzahl derartiger
Gedichte beigefügt.

Schließlich will ich noch erwähnen, daß in dem Briefwechsel die Bezugname auf die gegen-
eitige Freundschaft eine große Rolle spielt und Lod. Lb. blro. 132. Nro. 81. sich folgendes
Schriftstückfindet:

21»
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Hnock ielix tANstunr<gus sit,
Dilclie XalsnckAS 54artii

Xnno dlrvistiano
54, v, e, xxi,

8nnsto 8il.nsc> Oso<gne
Xickio

Xanees DabsUAm

!I<1

54slnorins Xrnni
in Xinioitins

3s,osIIc,

3nspsnckit
DlAtbusrus

Xrilsnlinuptins
8NMM0

Xinioornnr
Dilbsrio.

,1oVA cknvn tili!AS AnilNAS IlAS srssssrs in UNANI,

I, 54. 1)iUrsri'N8. llljZjz. (4. XlAtlinsv, urpp. XvÄnoisons XuIsnilAnbt,
Diese Unterschrift,sowie verschiedene gelegentlich mitgetheilte Notizen ergeben, daß Guenther

der eigentliche Vorname Guenther Heinrichs war.
Sein in Kupfer gestochenes Bildniß mit der Umschrift: dnntlrsr. Xsnrious Dlntbnsr,

165 donsiliar. 8axonimi8 in an In vi nur. st sonsist, ssolssinst, Assessor, Xstat. XXV. pis cls-
tunotus 2. 54nji Xo. 1657, darunter befindlichem Wappen und der Unterschrift:

(),ni varias Alin CAslas Alinigne tr^urn,
8cnlptar, virtntss, buns tnsavs Virnin.

8plsnckst in Iroo vnltn virtntnni tota soronn;
Xso tninen lranck uncznnm sonstitit ills siln,

54sntsin oliin Xnssbias, Dlrsinicki, Xlusisc^ns predatArn,
Drinsipibns os-rnin, nun« lovst ipse 15X118,

?atronc> clesiclsrstiss.
Uob. Xnckr. Xosins

16. dliristi nn Xisü tsr pinxit. ckolr, Onrr soulp, 57,
ist mir vom Rechtsanwalt Gustav Platner geschenkt worden,

Guenther Heinrich hat mit Margaretha Herlzog 3 Kinder gezeugt, welche sämmtlich nebst
9 von 41 Kindeskindern bei seinem Tode noch am Leben gewesen, nämlich:

Vl.itg,. IvfiuilN 8tls0MtlIl, getauft am 18. Januar 1622. Der Briefwechselmit Dil-
herr und Chemnitins ergiebt: Derselbe wurde zunächst 511rivatlehrern übergeben, war dann zwei
Jahre auf dem Gymnasium zu Gotha und anderthalb Jahre beim Rektor in Arnstadt, Zum Theil
in Folge Kränklichkeitund geringer Neigung zum Studiren, zum Theil in Folge unzweckmäßigen
Unterrichtswar seine Ausbildung eine mangelhafte, er wurde deshalb im Februar 1642 nach Jena
geschickt, um einem tüchtigen Magister übergeben zu werden, ut si nc>n in clootos saltsnr in sos, «gni
non inäosti gnUisantur, sndsistat, Guenther Heinrich schreibt am 5. März 1642, daß derselbe bis Ostern
bei Rolfink speisen, postsa vsro oornmönsulis srit XlnZistri sni, und Chemnitins, damals 8stlnlAs
8snAtovias Hsstor in Jena, erwähnt am 7. Januar 1643: tsusrnm nlksetuna, <guo ooinplsotov uniounr
et ollAvissiinnin Dune 54AAniöoöntius st Xxssllsntins tiliurn sornmönsalsm insnnr snAvissiinnnlfi)

") Ueber des Chemnitz Tischgenossenist zu vergleichen Tholuck I. t, 227,
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und am 17. Februar 161-3: 3i stiaur oscusio cknlütur. unioo st olrurissimo 6Ii» Aratilisancki, non
soluin icl lusiam, «guia ipsemst probitnts sua ick msvstur, ssck so libsirtius 06 summnin <zuaru
cksldso Vsstras VlaAuitrssntiae olzssrvnntinm.

Die Leichenreden seiner Eltern bezeichnen ihn als Freisassen zu Thomasbrückund erwähnen
seine Ehefrau Anna Justina Plathnerin.

Er ist vielleicht kinderlos gestorben. Guenther Heinrich hatte zwar 11 Kindeskinder, von -
denen bei seinem Tode noch 9 am Leben waren, Sophie Margaretha aber hatte 7 Töchter (Werner
Rolsinks Leichenrede) und Katharina Elisabeth nach ihrer Leichenrede 5 Kinder, so daß also unter
den 11 Kindeskindern vielleicht Kinder derselben gemeint sind. Für ein Aussterben der männlichen
Nachkommenschaft spricht insbesondereder Umstand, daß ein Siegelring Guenther Heinrichs sich im
Besitz der Mühlhäuser von Gottfried abstammenden Linie befindet. Schon unter einer Vollmacht
Gottlieb Friedrichs (VIII. ä.) vom 1. März 1749 findet sich ein Abdruck desselben.

VI.I)li. s?az>l)l>1 Rl lll t)ckl'e1li«t, getauft am 26. Februar 1624, verheurathet am 9. Fe¬
bruar 1642 mit Werner Rolfink, lAsclioirmsDostor und Professor in Jena, geboren am 15. No¬
vember 1599, gestorben am 6. Mai 1673. Sie lebt noch am 8. Juni 1675 beim Tode ihrer
Tochter Anna Catharina, Ehefrau des GeheimenRaths und Kanzlers zu Weimar Johann Christoph
Wex, IEii auf Culm und Unter-Ledla (laut deren Leichenrede — mit Bildniß — in der Gothaer
Bibliothek VüsoloA. 4. 957.).

Ueber Rolfink giebt Auskunft seine Leichenrede (in der Gothaer Bibliothek D. II Uro. 28.
14.), Aeumsri vitas ?ro1sssoruur sto. El. III. S. 36 ff. und die Zeitschrift des Vereins für thü¬
ringische Geschichte und Alterthumskunde Bd. 2. S. 29 ff. Eocl. Ell. V. Uro. 131. enthält unter
Uro. 119. eine Mittheilung Guenther Heinrichs über ihn und unter Uro. 59. ein Schreiben von
ihm an Guenther Heinrich mit der Adresse: VI Niolto Illustre st Dxoollsutissiiuo siZuor Dun-
tlrero Dsnrioo Vlatlrnsro sousiAlisiro cki sua, Lsrenita. Dem Briefe selbst, halb lateinisch halb
deutsch lautend, ist die Nachschrift beigefügt: Die Frawe Mutter vnd die Schwegerin, die ich newlich
vergessen dnissr les malus vnd mir ? äußern? grues Im letzten, gruesse ich dienstlich.

VI.ee. Clltlilll'ilUl Ellsüstetli ist geboren am 27., getauft am 28. Februar 1626 zu
Langeusalza. „In ihrer Jugend war sie mit einem dehmüthigen Geist und sonderbarer Leutseligkeit be¬
gäbet, welche sie in Weimar nicht allein unter ihres Gleichensehr beliebt gemacht, sondern auch in
Fürstlicher Personen hohe Gunst gesetzet, also daß sonderlich die Fürstin Frau Eleonora Dorothea
vermählte Herzogin zu Sachsen Weimar sammt Dero Durchl. Fränlinnen sie ihrer Gnade gewür¬
digt und zu unterthäniger Aufwartung zum öfftern erfordern lassen."

Aul deren Einreichen benrathet sie am 39. Mai 1648 Elrristoplroi-us Schellhammer,
MsckisinaeDootor und ?rof. Rubi, zu Jena, geboren 1629, gestorbenam 29. Juni 1651.

Am 12. Juli 1653 verheurathet sie sich mit Johann Ernst Gerhard, der heil. Schrift
Doctor, dazumal lüstoriarum nachmals aber HisoloFms Professor, geboren am 15. December 1621,
gestorben am 24. Februar 1668. Die Feier der Hochzeit fand an dem Tage statt, an welchem der¬
selbe zum Doctor der Theologie ernannt wurde, (loci. Elrart. V. ld7ro. 599. enthält mehrere Gra¬
tulationsschreibenan Johann Ernst Gerhard und t»I. 189 eines an Guenther Heinrich, welches also
adressirt ist:

Dem Edlen Wohl Ehren vnd Großachtbar, vnd Hochgelahrten He. Herrn Gunther Heinrich
Plathnern Hochvornehmen furstl. Hoffrat meinen hochgeehrten Herrn Schwager vnd ge-,
vatter dieses einzuhändigen

in
Weimar

und also lautet:
„Mit Wundschung von Gott gesundheit vud langen leben neben allem glücklichen wolergehen.



Edler Wohlehrcn Bester Großachtbahrer hoch vnd Wohlgelahrter vnd hochgeehrter werther

Herr Schwager freundlicher lieber Herr Gevatter vnd sehr werther Freund, sein an mich gethan

schreiben habe ich den 4. Julius zu eigener Hand empfangen ihren gesunden Wohlstand hertzlich

gerne vernommen, auch wie sich seine hertzvielgeliebte Tochter die viel ehren Dugendsame Fraw

Dootoriu Schellhammerin sich durch des allmächtigen Gottes wunderbahre Schickung wieder in ein

Christlich Ehegelöbnuß eingelassen dazu ich ihr von Hertzen Gottes reichen Segen vnd gnade zu

allem wolergeheu wundsche, bedanke mich auch gegen meinen hochgeehrten Herrn Schwager vnd ge-

vatter daß er mich zu solchen hohen vnd Christlichen Ehren Werck hat laßen lade», wcre auch

schuldig bep ihnen zu erscheinen. Weil es aber mein betrübter Zustand an ietzo nicht leiden wil

bitte ich meinen Hochgeehrten Herrn Schwager vnd Gevatter wolle mich großgunstig entschuldigt

halten, ob ich wol in Person bey diesem Ehrenwerck nicht gegenwertig bin, wil ich mit meinem

andechtigen gebet den lieben Gott ersuchen vnd anruffen, daß er den newen lieben Eheleuten wolle

seinen reichen Segen geben, damit sie eine fruchtbahrliche, friedliche vnd lang gewuudschete Ehe von

Gotte erreichen möge, zu mehrer Dauckbarkeit vbersende Ich bey diesem Einen Ducaten mit Höhesten

bitten mit dieser kleinen geringen Verehrung vor gut zu nehmen. Der reiche Gott im Himmel

wolle daß kleine geringe Wittwen Scharffgen segnen vnd mehren daß es zu viel Tausent werden

möge. Wundsche nochmals den newen angehenden Eheleuten viel daussent mal Glück Segen vnd

Wohlfart vnd befehle sie alle samptlich in dem lieben Gotte seinen Schutz vnd verbleibe ihre in

Ehren dienstwillige.

Datum Mühlhausen den 9. Julius ^.nuo (das Jahr ist nicht angegeben)

Martha Christum Platnehrin

H. Burg. Gottfrid Platnern Sell.

nachgebliebene Witwe.

Vorstehender Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Die Leichenrede sagt: „In dieser andern

Verheyrathung hat sie alles gefunden, was den Ehestand glückseelig macheu kann. Beyder Eheleute

Neigungen waren auf einen Zweck gerichtet, ihre Liebe in stetem Aufnehmen, und ihre Herzen stets

in gleichförmiger Einstimmung, also daß Ihr Ehestand nichts anders war, als eine Werkstadt des

Friedens und Beispiel seltener Einigkeit. Ihre Ehe war sowohl mit zeitlichen Gütern als Kindern

gesegnet. Ihrem Haußwesen hat sie, weil ihr Gott einen guten Verstand und thätigen Geist ge¬

gönnet, rühmlich vorgestanden, Ihre Kinder zur Gottesfurcht, Gebeth und allen Christlichen Tugenden

mit allem Fleiß angehalten, und sich in diesem, als einer getreuen Mutter gebühret, erwiesen. Den

Dürfftigen hat sie ihr Vermögen nicht versaget und gegen ihren Nechsten sich bey jeder Gelegenheit

gutthätig und willfährig erwiesen, auch soviel immer müglich, mit jedermann Freundschaft und Ver¬

trauen gepflogen."

Sie ist gestorben am 11. März 1671.

Ueber Johann Ernst Gerhard giebt Auskunft seine Leichenrede (mit Bildniß), verfaßt von

Sebastian Niemann in Jena (vorhanden in der Königlichen Bibliothek zu Berlin in Variorum

oonoioues tuusllrss Vol. III.), Dauli Drellsri Dllsatrum virorum eruckitions oiarorum, 1688,

S. 675, Asumeri vitas Drotessorum EI. I. S. 188 ff. und Vita. Elsrllarcki, c^uam sxpxzsuit

Drckm. D. Disollsr. 1723. Die Gothaer Bibliothek enthält seinen Briefwechsel, namentlich Dock.

Ell. 599. toi. 144 ff. mehrere Briefe Georg Neumarks an ihn, worin gelegentlich Guenther

Heinrich erwähnt wird.







^ I. 1. Zval'fl Andren.?, ^ohn von Gottfried (V. 5.), getauft am 5. November 1613,
begraben am 25. December 1614.

VI. 2. Heorgius FrieiU'ich, Sohn von Gottfried (V. 5.), getauft am 5. Ok¬
tober 1615.

Mehr Kinder Gottfrieds ergeben die Kirchenbücherin Langensalza bis 1633 nicht. Die
übrigen Kinder desselben müssen also an anderen Orten geboren sein. Nur von nachstehenden
Söhnen ist etwas weiteres bekannt.

^ I. 3. 11 Ilfl l'C>18, Sohn von Gottsried (V. 5.), Oonsul ückullrusinus,irntus 21. ckn-
nrurrii 1627, slsotus Xotunrius .luclioü 9. stg.nua.rii1655, Ksnator 7. stanuarü 1663, Oonsul
19. stanuarü 1686, stonatus 26. stulii 1695; uxor: Xirna Hooü olnss, nata 11. üstagi 1643,
stouata 29. Ästartü 1729.

Altenburg nennt S. 311 Andreas 1687 als Bürgermeister im zweiten Rath unter den
literati.

Ch. Fr. sagt: Andreas war ein Sohn Gottfrieds. Nachdem er zu Mühlhausen und Halle
in Sachsen die schönen Wissenschaften gefasset, begab er sich 1649 nach Jena, und da er die Rechts-
gelahrtheit absolvirt, bediente er sich des damahligenHof- und Consistorial-Raths zu Weimar seiner
Anleitung aä praxin, sieng hierauf selbige zu Mühlhausen an, und da er alle fürnehmste Ehren-
Aemter nach und nach bekleidet,ward er endlich zum Bürgermeister daselbst erwehlet. Im Jahre
1666 den 14. May verheyratheteer sich mit Blasii Rockefuß, eines vornehmen Kauffmanns allda,
Tochter, mit welcher er 13 Kinder gezeuget, von denen aber nur noch vier nach seinem Absterben
am Leben gewesen, nehmlich Georg Andreas (VII. 1.), ChristophFriedrich (VII. 5), von denen be¬
sondere Artickel handeln, Guenther Ludwig (VII. 8.) und eine Tochter, Maria Catharina (VII. 11.).

lieber Andreas giebt Auskunft eine Leichenrede aus ibn vom Superintendenten Joh. Adolph
Frohnius und auf seine Tochter Martha Sophia, beide vorhanden in der gräflichen Bibliothek zu
Stolberg. Es ist daraus zu ersehen, daß bei einer großen Fenersbrunst auch Andreas mit abge¬
brannt war und am 1. März 1696 der Wiederaufbau noch bevorstand. Die Leichenpredigt nimmt
zum Text Ouoas <?. XII. v. 42. Es wird ausgeführt, Andreas sei ein guter Haushalter gewesen
in seinem Christenstand, in seinem Regentenstand und in seinem Hausstand. In ersterer Beziehung
wird ein von ihm selbst geschriebenes Hand-Buch erwähnt, „darein er aus Gottes seligmachendem
Wort, wie auch aus den geistreichen Schriften des eifrigen Fortpflanzers des wahren Christenthums,
des hochseligen O. Joh. Arnds und aus anderer gottseligenMänner Christlichen Büchern zusam¬
mengetragen,was er zu seiner Seelen Lehr, Unterricht und Trost am dienlichsten erachtet hat."

„Aus vielen kostbaren Perlen" werden „theils seine Lebens-Regeln,theils seine wider Sünde,
Noth und Tod gerichteten Trost-Gründe" mitgetheilt.

Erstere lauten also:
22
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„1. Ist dir deine Gottesfurcht ein Ernst, so laß dir alle deine von Gott vergönnet« Glied¬
massen zu dero Beförderung dienen, Zwey Augen hastu, das eine richte gen Himmel, daß du
GOtt furchtest, das andere zur Höllen, daß du davor erschreckest: zwey Ohren hastu, das eine kehre
dem Kläger, das andere dem Beklagten zu, wenn du etwas richten oder urtheilen solst: Zweene Füsse
hastu, mit dem einen diene dir selbst, mit dem andern dem, der dein bedarf: Nur einen Mund und
Zungen hastu, daß du nicht kalt und warm, aus einem Munde blasen, nur ein Herz hastu, daß du
dasselbe nicht theilest, und halb GOtt, halb dem Teuffel geben solt,

2. Thue du was GOtt will, so thut er wiederum, was du wilt, denn GOtt ist, wie du
ihn haben wilt: Bleibst» in der Gottesfurcht, und dienest ihm, so ist er mit dir in allem deinem
Thun, haltest du ihn vor deinen Vater, so hält er dich vor seyn Kind, und läst dich nicht: Ehrestu
ihn, er ehret dich wieder, liebst» ihn, er liebet dich wieder, gedenckestu seyn oft, er gedencket dein
wieder oft: Hingegen aber verlässest du ihn, er verläst dich wieder, minderst du seine Ehre, er min¬
dert deine wieder. Dein eigen Herz, und bißheriges verhalten, sagt dirs auch bald, wie GOtt gegen
dich gesinnet sey, und was du dich zu ihme zu versehen habest.

3. Bistu ein Christ, ein Kind GOttes worden, so bleibe es auch, sonst wird dichs nichts
helffeu, gleich wie den, der nach erlangter Gesundheit die vorgeschriebeneOiast nicht hält: besser nie
geworden, als nicht geblieben. Vber einen Heiden wird ein erträglicher Gericht ergehen, alS über
einen abgefallenen Christen, Ach! sey doch vorsichtig, scheue das Feuer, daran du dich einst verbrand:
meide die Grube, daraus du zwar einmahl doch kümmerlich gezogen bist: wie kan dir wieder süsse
werden, was dir einmahl bitter worden, wofcrne deine vorige Busse nicht Heucheley gewesen,

4. Wache und bete ohn Vnterlaß, und höre nicht auf, wieder den Teuffel und deine süud-
liche Lüste zu streiten, ie mehr du wirst streiten, ie mehr wird dich GOTT wohl bereiten, stärcken, kräff-
tigen, gründen.

5. Denck nicht, wenn du den Satan mit seinen Reitz- und Versuchungenein- und ander¬
mahl bestritten, und überwunden hast, es sey nun gnug: O nein, sondern er ist gar ein ohn-
verschämter Gast, er kömt immer wieder, und lauret, ob er dich etwa einmahl sicher antreffen möge,
daß du entweder nicht betest, oder sonst nur ein wenig aus der Gottesfurcht, aus dem Amt oder
Berus schreitest: Da meldet er sich denn bald an, und reist bey dir auf einmahl so viel gutes
nieder, als du in langer Zeit nicht wieder erbauen kanst, darum Heist es stets: Wache und bete,

6. Erwege oft bei dir diese zwo Fragen (1) bin ich auch GOttes Kind? (2) bin ich auch
auf GOttes wegen? kanstu hierauf mit ja antworten, so hat es keine Noth mit dir, wenn du nur in
solchem Zustande bleibest, und nicht etwan sicher, oder in wachen und beten läßiger wirst.

7. Trachte alle Tage zuzunehmenin dem Christenthum: Halt deßwegen nicht aus Gewohn¬
heit, sondern aus Eiffer deine ordentliche Betstündlein, höre gern gute Predigten, liß öfters in der
heiligen Bibel, und andern Geistreichen Büchern. Verlästu diese Mittel, und wirst sicher, so komt
dir der Satan uuvermercktbey, dein Fleisch gewinnet dir ein Vortheil nach dem andern ab, es wird
immer muthiger und mächtiger in seinen Sünden-Lüsten: dargegen nimmt dein Glaube und Gott-
seeligkcit immer ab, wie ein Füncklein das bald verleschet, so man nicht Holz oder Kohlen zulegt,
und es anbblöset. Wohl sagt D. Henrich Müller aus Bernhardo: der ist keines Weges from, der
nicht begehret noch frömmer zu werden, und wo du anfängst und wilst nicht frömmer werden, so
hörest» gar auf fromm zu seyn.

8. Habe genaue Aufsicht auf alles Thun, und Lassen deiner Seelen: hat sie was gutes
vor, bitte den, der das Wollen gegeben hat, daß er auch das Vollbringen hinzuthue: ist sie im
bösen begriffen, rede ihr ein, und sprich, was hastu vor liebe Seele? vielleicht ist dieser Blick der
letzte, was Hilsts dich, wenn du die ganze Welt gewinnest, und dich selbst verlierest, laß ab von
Bösen und lerne Gutes thun.

9. Geschieht es, daß du in einer Sach entweder GOtt oder den Menschen dir zum Feinde
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machen must, mein, sey doch nicht so unsinnig, und fürchte dich mehr für Menschendenn für GOtt.
Sage mir, wer kann dir mehr schaden, GOtt, oder der Mensch, der Schöpfer oder die Creatur, der
Mächtige oder der Ohnmächtige? Menschen können zwar (wenn es hoch kömt) den Leib tödten,
aber ohne den Willen deines GOttes durchaus nicht, nicht ein Härlein darf dir der Teuffel, viel
weniger ein Mensch krümmen, wenn er nicht zuvor von GOtt Erlaubnis; hat, wen» du es nur
glauben möchtest. Was kan aber GOtt thun, der kau zugleich dein Leib und Seel verderben in
die Hölle, wenn du ihn verachtest und zornig machest. So dencke auch nicht in solchem Fall, dein
Herz zu theilen, und theils GOtt, theils Menschen (soferne sie etwas wieder GOtt wollen) zuge¬
fallen, Denn haltest» nicht selber den vor ein Heuchler oder heimlichen Feind, der dir sowohl als
deinem Feinde in einer wiedrigen Sach gefallen will? Vnd GOtt svlte dich für seinen Freund
halten, der du es mit Ihme und seinen Feinden halten woltest? Du Heuchler was versuchst»
GOTT, er wird dich am jüngsten Tage, aus seinem Munde ausspeye». Offenb. Joh. 3.

10, Halt dein Gewissen wie dein Auge, kan dein Auge kein Stäubleiu leiden, es sänget
an zu thränen, so siehe zugleich daß nicht dein zartes Gewissens-Augedurch den geringsten Sünden-
Staub verwahrloset werde, Joseph erwehlte lieber alles Vngemach, als den Ehebruch, Ludewig
der Fromme König in Franckreich, wolle lieber aussätzig seyn, denn in eine Sünde willigen. Das
Hermlein Thier läst sich ehr fangen, als daß es sein schönes Fällchen beflecken svlte, also lieber
Todt, als besudelt.

11. Wiederstehc der Sünden ja alsobald im Anfange, und reume ihr auch nicht einen
süssen Gedancken ein, denn es ist mit der Sünde, wie mit der Speise, wer sich nicht vorm ersten
Anbiß hütet, dem wird das sündigen immer süsser: Denn ein Bissen ziehet den andern nach sich.

12. Wiltu dich für Sünden hüten, so meide die Gelegenheit zu sündigen, laß dein Auge
nicht so weit schiessen, dein Ohr nicht auf alles mercken, dein Hand und Fuß nicht allewege hin¬
kommen; denn wer sich gerne in Gefahr gibt, der verdirbt drinnen, und wer nicht will verbrennet
werden, der muß dem Feuer nicht so nahe kommen,

13, Will dein Fleisch alzulüstern werden, lieber entzeuch demselbigenein wenig sein gut
Futter, warte des Leibes (sein mäßig) also, daß er nicht geil werde: muste es doch also machen der
hocherläuchte Paulus, welcher spricht, ich betrübe und zähme meinen Leib, daß ich nicht andern
predige, und selbst verwerflich werde,"

Dann heißt es weiter: Nach diesen Regeln habe Andreas praxi» pistatis geführt. „Ich wil
zwar den seligen Mann zu keinem heiligen Engel machen, welches er auch nicht verlangen würde, wenn
er es selbst anhören solte, denn er auch mit sündlichen Gebrechen und menschlichen Schwachheiten
behaftet gewesen," „Er pflegte mit dem Oomioo (Llsant, 1. Lo. 1.) oft zu sagen: Homo
sum, lrumsni »il»! a mo alienum puto, Gleichwohlaber so hat er durch Gottes Hülss und Bey-
stand, und durch Antrieb des guten Geistes mit einem frommen und exemplarischen Leben andern
vorgeleuchtet. Gott recht zn dienen und gewiß selig zu werden, war ihm das allerangelegenste
Werck," Es wird sein fleißiger Kirchenbesnchund Wohlwollen gegen die Diener des göttlichen
Wortes gerühmt, „In der beständigenGednlt hat er auch bey anhaltendem langwührigem Creutz,
nehmlich bey den heftigen Beinschmerzen,eine schöne und rühmliche Probe abgeleget." „Je schmerz¬
licher ihn Gott züchtigte, je kündlicher er GOttes heiliges Gericht und väterlichen Willen billigte und
preisete," „Er fürchtete sich nicht vor dem Tode, weil er versichertwar, daß seine Seele wohl¬
fahren würde. Als ich ihn auf seinem Kranken- und Todteu-Bette besuchte, fand ich den Wunsch
Pauli in seinem Herz und Munde, den er mit sonderbahrer Freudigkeit von sich hören ließ: Oupio
ciissolvi et esse eum Oirrwto," In seinem Herzen seien die Gründe wider alle Sünden- und
Todes-Noth fest gewesen. Diese Gründe, nemlich 1) wider Gottes Zorn, 2) wider die Sünde, 3)
wider des Gesetzes Fluch, 4) wider die Furcht vor dem jüngsten Gericht, 5) wider den Tod, werden
aus seinem selbsteigen geschriebenen Handbuch mitgetheilt. Dieselben sind aus den bezüglichen

SS"
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Stellen der Bibel, welche sehr zahlreich angegeben sind, hergeleitet. Es wird dabei erwähnt, der.

Verstorbene habe sich von der Frage: Ob ein Gläubiger am Ende seines Lebens der ewigen Se¬

ligkeit könne gewiß scyn? aus Gottes Wort gründlich informirt, und die Frage bejahet, „Wir sind

schon in diesem Leben etlicher Massen selig und himmlisch."

In Bezug aus seinen Regentenstand wird gesagt, daß „er jedermann gerne zu seinem

Recht verhe lfen. Er war ns^uitutis stucklomssiinns, ein Gerechtigkeit liebender Regent," so daß

die Bürgerschaft ihm nachgerühmt, „daß er einen jeden gerne gehöret, bescheideutlich geantwortet,

und der lieben ckrwti?, soviel ihm nützlich (? möglich?) gewesen, nachgegangen sey."

Anlangend seinen Hausstand wird auf die allen bekannte Erziehung seiner Kinder hinge¬

wiesen. „Die wohlgerathenen Herren Söhne können davon ein lebendiges Zengniß geben." Außer¬

dem wird hervorgehoben die vernünftige, kluge und sorgfältige Verwaltung seiner Güter, die „sich

in viel tausend vermehrt haben,"

Demnächst wird ferner gesagt: „Wir haben an ihm verlohren einen klugen, vorsorgenden,

aufrichtigen und freundlichen Regenten," „Er ist gewesen ein Muster der alten Redligkeit,"

„öxsinplar usvi pilaris," „ein Muster der Deutschen Redligkeit, Wie er es meynte, so redete er,

und wie er redete, so meynte ers." „Er hat sein ganzes Leben in vieler Vnruhe müssen zubringen.

Er hat müssen streiten und kämpften mit der Streit- und zancksüchtigen Welt und mit bösen Leu¬

ten in der Welt, Es hat ihm sein Fleisch und Blut durch die sündliche Zuneigung und durch des

Satans Anreitzung seine Seelen-Ruhe auch oft zerstöret." „Es wechselte bey ihm Gesundheit und

Kranckheit, Ruhe und Vnruhe, Glück und Vnglück, Freundschaft und Feindschaft, Lachen und Weinen,

Trauren und Fröhlichseyn," Endlich wird auch noch erwähnt: „Seiner von Gott wohlgestalteten

und geziereten Person war die Krone der grauen Haare aufgesetzet," Zum Schluß sagt der Ver¬

fasser, daß er „auf des sel. Herren Bürger-Meisters Grab - Mahl diese Worte schreibe:

?rncksns Dlutünsrns ?uruckisi Dluntu ?srsnnut."

Sein Bildniß ist zweimal vorhanden, nämlich:

1. im Besitz der Frau Sekretär Platner, auf der vorder» Seite mit der Inschrift: Xutus

^.nno 1627 ckis 21 ckunnurii ustuts snn 39, und mit dem Wappen,

2, im Besitz des Rechtsanwalts Gustav Platner, auf der vorderen Seite mit der Inschrift:

^.Itissimus Vrotsstar mens,

auf der Rückseite mit der Aufschrift: A, Plathner, nut. 21. ckunuursi 1627. piot. 1688.

Seine Handschrift ist, da er ^otunrius ckuclisü und später Eousnl war, jedenfalls durch

Nachforschung im Mühlhäuser Rathsarchiv zu ermitteln. Das Wort Villi auf der Rückseite des

Vita asucksmiss. dsoroii Vnckrsus Plathners rührt wohl von ihm her (vgl. VII. 1,).

Der Rechtsanwalt Platner in Mühlhausen besitzt ferner ein Bild (Kniestück), auf der vor¬

deren Seite mit der Aufschrift: Anna Plathner in, und mit darunter stehender Jahreszahl 1686.

Daß dies Bild die Ehefrau von Andreas darstellt, ist mit Sicherheit anzunehmen. Das Bild ist,

wie die darauf befindliche Jahreszahl ergiebt, 1686 gemalt worden, also in dem Jahre, in welchem

Andreas Bürgermeister wurde. Damals lebte aber in dem Alter der dargestellten Dame, soweit

die vorhandenen Nachrichten Auskunft geben, außer der Ehefrau von Andreas kein Mitglied der

Familie Namens Anna, Auch läßt, wie mir Sachkenner mitgetheilt haben, die Tracht, eine Haube

mit Kirchen-Spitzen, einer besonders kostbaren Art von Spitzen, und einem langen werthvollen

Schleier, darüber keinen Zweifel, daß ein Bildniß einer verheuratheten Dame vorliegt,*)

Nach dem Huebnerschen Stammbaum waren Kinder von Andreas aus seiner Ehe mit

') Der PhotographTellgmann in Mühlhausenfertigt sehr gute Photographiender Bildnisse von Andreas
und Anna,
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Anna Nockefuß: Georg Andreas (VII. I.), Benjamin Gottfried (VII. 2), Martha Sophia (VII. 3.),

Johann Gottfried (VII. 4.), Christoph Friedrich (VII. 5.), Maria Hedwig (VII. 6.), Clara Re¬

gina (VII. 7.), Ludwig Guenther (VII. 8.), Anna Christina (VII. 9.), Anna Catharina (VII. 19.).

Chr. Fr. nennt, wie schon erwähnt, eine Tochter Maria Catharina (VII. II.).

VI. 4. Ein Sohn von Gottfried (V. 5.). Der Briefwechsel zwischen Guenther Heinrich

und Buchner in Wittenberg aus dem Jahre 1645 ergiebt, daß im Mai 1645 dort ein Sohn von

des Erstereu Bruder, dotlrolrsclus Vlatlmsrus oousul impsrialis lälullmsas, studirte, welcher durch

Buchner die von Guenther Heinrich übersandten Wechsel (sambii, c^uas vosaut, litsras) ausgehän¬

digt erhielt und bezüglich dessen Buchner versprach: kaoturus tun oausa omuia, czuno stucliis esus

potsruut prockssss. Derselbe schreibt: Eollooutus «um so aoospi, ckuri ospisss clars opsram,

st oslslzrars sas solrolas. rVt^rü si studio uouckum matura viclslzatur ackolssosutis aetas: st

uesoio, utrum suopts oousilio, au aliorum icl iustitusrit. 8ecl potest iuckolss pmasvsuirs astatsu»

et ao<puisitas ckootriuas ratio jurs suo a<I altiora moliri Zrackum.

Die Hervorhebung des noch sehr jugendlichen Alters des Betreffenden führt zu der Ver-

muthung, daß derselbe ein jüngerer Bruder von Andreas (VI. 3.) war. Daß Andreas selbst ge¬

meint sei, dagegen spricht, daß Chr. Fr. von demselben nur sagt, er habe zu Jena studirt.

VI. 5. ßlliltlNÜII, Sohn von Gottfried (V. 5.), geboren am II., bapti^atus 13.

ckunii 1635.

Eocl. <Düart. V. Blro. 131. enthält zwei lateinische Briefe desselben an Guenther Heinrich,

seinen Datruus (Vaters Bruder). Im ersten, datirt: VlöUImsas 16. ^.prilis 1656, wahrscheinlich

beim Abgang Salomons zur Universität geschrieben, trägt er in sehr umständlicher und respektvoller

Weise die Bitte vor: Ilt iaitur VV(IblIVIVliWIV Vll3"III,4. ms iu slisntum suorum alkum

iusoribsrs vslit, stiam atczus stiam lrumilitsr, sulzmisss roAo. Einleitend schreibt er, er sei un¬

schlüssig gewesen, czuali sx ar^umsuto sxorcliuiu sumsrsm. Anderes habe iA^dlllVIELVDI^L

VDLDIIVDl OiAuitas st Vmplituclo gerathen, anderes tsuuitas msa vorgeschrieben. Vlsoum c^ii-

clsm iVWIXIIUEVBi Wä 17 Vras pzrasolaras virtutss metris clssautars ooustitusram. Aber

sich erinnernd, sjusmocki mstra taoils, st prasssrtim Hsroikus, uaussam srsars st tasticlium,

soruuupue oompositarss aclulatiouis suspioioui ssss obuoxios, st c^uam saspissims llsroum

sos iuourrsrs ockium, «um ss ipsorum auoupiari Aratiam autumaut, habe er dies Vorhaben auf¬

gegeben. Zur Zögerung habe ihn veranlaßt s^lsuckor iAVdbUVIELH'I'I^.D VD8DHVIZ sto.

VIeoum VIVdl'lll'ICL^IDIVL VKiLDUVKi sr^a litsras lavorsm sx^euclsus, et c^ua oomzzlsoti

solst stucliosos Lsnsvolsutiani, (cpuam tratsr msus ubsrs sxpsrtus lraotsuus sst, sZo<pus iu

VIV(IIIIICIL!chId7DI^I1 VlWVIIVIl! zzrasssutia soustitutus ssusi, st postsa ex litsris acl Iva-

trsm missis aviäs ooAuovi), habe er sich jedoch entschlossen, nicht länger zu schweigen. Nun folgt

eine Schilderung der einflußreichen Stellung Guenther Heinrichs als Rathes des Herzogs Wilhelm

mit Beifügung eines Citates, in welchem die Räthe Freunde der Fürsten genannt werden, und des

Sahes! Dals euim amioorum praesiclium soszotrum?riuoipilms laoit tutissimum, uti o^rus apuU

Xsuopzlmntsm locpuitur. Unter Bezugname ans das verwandtschaftliche Verhältniß und unter Hervor¬

hebung, wie lamilia uostra majorum prastsrsa virtutibus slara von Guenther Heinrich spleu-

cloris sm smiueutiam ters omusur entlehne, wird wiederholt die Bitte vorgetragen, WWil l-

EDUllDIV VDlLDIi^. Vlasosuas uüüi autoritats et sousilio sxistsrs vslit, indem dies namentlich

für die nothwendig sei, <pui le^ilzus iirviZilaut. Dabei wird, oum Us Vleä(IVII'IEDWIV

VDLDIiV icl clsmsvsri uou valsaut olLoiola msa tsuuissima sto., wiederholentlich versprochen,

cpuock alaori obssrvautia, psrprstuacpus Aratitmlins UsmerHii ssckulo suitar, und schließlich Gott

gebeten, ut ^1w Bi I VIVWIIV VliLI'IIV^I. illustrissimi äVIDIIÜI^iVII Clitum, lamiliae-

c>us uostrae 8jrlsu<lorem cliu iuoolumsm ssrvars vslit.
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Im zweite» Briefe, 47ro. 54., datirt: cksrm. Die 23 Martii. VlOLlDVII, berichtet
Salomen über geliehene juristische Bücher und die vcm ihm besuchten Collegia.

Die Briefe sind unterschrieben: 8a1omou Plathner, der zweite mit dem Zusah: sx
liatro nspos.

Laut Notulbuch im Mühlhäuser Rathsarchiv bittet Andreas Plathner, Semner, unterm
3V. Decem.ber 1678, „seinem Herrn Bruder Salomen Plathner, vor jetzo Gerichtsverwalter bey
denen von Westerhagen einig Testimonium 47ativitatis zu ertheilen, stellet deswegen zu Zeugen"
mehrere Personen, darunter:

„Hr. Eons. Gottfried Plathner"
„Fr. Martha Christina geborne Helmboldt."

„tsstss unanimitsr tsstantur impstrantsm s IsAitimo tüoro ssss proAnatum.'
Nach dem Attest des Magistrats d. d. 3. Januar 1679 bezeugen sämmtlichePersonen, daß

Salomen am 11. Juni 1635 geboren, daß seine Eltern Gottfried und Martha sind und seine
Großeltern Salomen und Gertrud, txsorAÜ Lmilü 8. 8. TirsoloAias Or. und General-Superin¬
tendenten Tochter, Eltervater Andreas Bürgermeister zu Stolberg und Eltermutter Frau Walpurgis,
Hr. Henrich Ehrichs Rathsverwandten in WernigerodeTochter, gewesen.

VII. 1- «sie 01 st >sinstlYU8, Sohn von Andreas (VI. 3.), 8zmelious Vlulstusinus,
6apti?atus 13. ^.riAusti 1663, elsotus ^.otumnus .kuckici! anno 1688, 8enator 3. Telzruarü 1695,
8zmckious 19. Deosmstris 1717, rlsnatus 24. Vprilis 1732; nxor Maria Llatllarina Lacü-
msister, oopnlata 25. ckunii 1691, clonata 1717.

Die jeden Falls von ihm selbst geschriebene, auf der Rückseite mit der Aufschrist: Eursus
8tuäiornm Villi (7. ^4. Plathners, und darunter mit dem Vermerk: „VeAsnti donsuli ^.o. 1689
exllillii stversehene, durch Frau Sekretär Platner in meinen Besitz gelangte: „Vita aeackemica
(7sorAii ^nckrsas Plathners" giebt genaue Auskunft über die Studien desselben. Namentlich ist
daraus zu ersehen:

Im Herbst 1681 ging er nach Weißenfels, im April 1683 nach Jena, um das Recht zu
studiren. Beim Beginn des Winters 1684 kam er nach Mühlhausen zurück und begab sich 1685
zur Zeit der Frankfurter Messe nach Giessen. Im Sommer 1686 ging er nach Mühlhausen, um
die Praxis zu beginnen, änderte aber seinen Entschluß und kehrte nach Jena zurück. Dort vollen¬
dete er die Dissertation: eis llonis sonstants matrimonio c^unesitis (vorhanden in der Kgl. Bi¬
bliothek zu Berlin und der Breslauer Universitätsbibliothek,ans dem Titel mit dem Vermerk: Vi-as-
sicks Vetro MusIIsro, lEto Vroü Orckin. all Z.... Vlovsmllr. 1686 ckisxmtallit autor dsarZ ^4n-
Ureas Plathner Müllmsa TllurinAus) und im Sommer 1687 nach Mühlhausen zurückkehrend,
„Vraxin stuicksm non ackso nnxis inlliavit, äata kamen oosasions minims ckstrootavit." Chr. Fr.
fügt hinzu: trat ferner in der Stadt Diensten und ward nach der letzten geschehenen Kayserlichen
Huldigung Stadt-Svndicns.

Ein Aktenstück im Rathsarchiv bezeichnet: ^4ota sommissionis des Herrn Stadt 8)mckio.
G. A. Plathners 8alarisn und ? —? Vorschuß-Sache betreffend, H. 6 und 14. 15, worin seine
Handschrift befindlich, ergiebt, daß er schon seit 1695 Prozesse für die Stadt führte und am 19.
December 1717 zum Syndikus erwählt wurde. Er war auch, wie aus dem nachfolgendenCau-
tionsschein und der Leichenpredigt seiner Tochter Anna Sidonia zu ersehen, Kanzleidirector.

Chr. Fr. sagt: Man hat von ihm: AktenmäßigeRelation über G. von Uslar und seiner
Frauen wider C.F. Plathnern ausgestoßenen Schmäh- und Lästerungen, so zu Mühlhausen 1714 in
4 herausgekommen.
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Aus dem Besitz der Frau Sekretär Platner ist folgendes Cautionsinstrnment in meinen Be¬
sitz gelangt:

Wir BürgerMeistere Rath und Räthe der Käyserlichen Freien Reichs - Stadt Mühlhausen
vor Uns und Unsere Nachkommen am Regiment bekennen hiermit:

Demnach Unser ^nno 1717 aus die Bestallung des Seel, Herrn Ooot. Heinrich Wilhelm
Graßhofs erwehlter und bestellterStadt-L^nUions Herr tleovA Andren« ?Iatlnrsr in deßfalls
eingereichten llllonaoriali geziemend vorstellig gemacht, welcher gestellt, da bey denen von Zeit zu
Zeit Ihme zu Ohren kommenden bcdeneklichen Umbstanden zu schließen sey, daß einige Persohnen
sich befahren müssen, baß Sie des Bürger Prozesses halber feindlich überfallen, um Haab und
Guth, ja Leib und Leben gebrachtwerden dürfften, welche Furcht denn sonderlich bey denen, welche
die Feder führen müssen, solcher gestellt beschaffen sey, daß anch der Beständigste Mann empfindlich
davon gerühret werde, solchen nach, da Er tragenden Ambts halber die erforderlichenBerichte, und
andere Schreiben an Kays. May. und Dero Höchstpreyßwürdigsten Reichs - Hoff - Rath auch wo es
sonst nöthig, verfertigen und thun müste, nicht zu verdrucken sein würde, wann er auf den Fall,
da er von Amts wegen einen Verlust leyden müste, um Schadloshaltnng und deshalb zu sein und
der Seinigen Versicherungein Oocnrmentrrm in tormn probnnts auszustellenansuchte; Und dann
Wir bey der am 2. Ososrrrlxzr 1731 dieserhalbvorgewesenen Konsultation rssolvirst:

Daß vorwohlgedachtenHerrn Stadt-8)mllioo der verlangte Oaution-Schein zu er-
theilen sey.

Alß versprechen Wir vor Uns und Unsere Nachfolger am Regiment, daß Wir auf den
Fall, da Unser Stadt-8)-nlli<zns seiner Amts Verrichtungen wegen einen Verlust an seiner Haabe
und Güthern, welches Gott gnädiglichverhüten wolle, ertulden müste, Ihn und seine Erben aus
gemeinerStadt-Mitteln dcßhalb allerdings schadlos zu halten, wie Wir dann allen darwieder etwa
zn machenden Lxoeptionou und Einwenden wißentlich rsuunoiiren.

Uhrknndlich deßen n. s. w.
8>An. Mühlhansen den 4. Nartü 1732.

O, 8'. elllolplr (ilattkrioc!Dilssius
p>. t. oons: reAsns.

Die Ausstellung des vorstehenden Cautionsscheins erklärt sich aus den damals in Folge der
Streitigkeiten zwischen den Bürgern und dem Magistrat vorgekommenen Excessen. Auskunft dar¬
über giebt: Laro a ^Vorüber in 8s1sotarunr olaservationum torsusium Dourus III. llsiras 1749,
und zwar in 8slsotae aotoruru rslationss S. 207 ff., namentlich S. 216, woselbst die nach Ab¬
haltung von 36 und etlichen Sessionen des Reichshofraths aus 86 Voluruimkus und einigen in-
soioulis gefertigte 8xo«ies taoti mitgethcilt wird; ferner: das bedrängte Mühlhansen in einem aus¬
führlichen Gespräch vorgestellet u. s. w. Freyburg 1733, und: 8sliirtss und Verillious raisoniren
unparteiisch über die gegenwärtigen Umstände der Stadt Mühlhausen in einem angenehmenGe¬
spräch u. f. w. Frankfurt und Leipzig 1733.

Ein gewisser Sander hatte 1729 einen großen Haufen Bürger verleitet, all imitatioirsnr
8siratu8, welcher aus 48 Personen bestand, 48 Personen als einen Ausschuß der Bürgerschaft zn
erwählen. Dieselben hatten sich fast aller öffentlichen Einkünfte bemächtigt,den Rathspersonen ihre
Holzdeputate gewaltsam weggenommen,als der Rath zu fischen gedachte, die Depntirten vertrieben,
und selbst gefischt. Nach Entweichung des Sander hatten sich einige der Anfrührer unter dem Na¬
men: Rumorer oder Rumor - Knechte, aufgeworfen, die hier und da Lärm machten auch allerhand
tüonoussioiiös und Gelderpressungenausübten. Ferner hatten die Anfrührer die Stadtsoldaten von
den Thoren vertrieben, die Wachen unter einen in Sold genommenenStadtcapitän Werneburg ge¬
stellt und vielen Unfug verübt. KaiserlichePoenalinhibitionen und Commissionen blieben unbe¬
achtet. 1732 wurden die Rathspersonen so lange im Rathhaus eingesperrt gehalten, bis sie ein
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Attest ausstellten, daß in Mühlhausen alles ruhig sei. Einer Exekutions - Commission van 16t)
Mann wurden am 26. März 1733 die Thore versperrt. Bei dem dadurch veranlaßtcn Tumult
wurden 7 Personen getödtet und 21 verwundet, mehrere Häuser gestürmt und einige Bürger von
den Aufrührern in die Gefängnisse geworfen. Erst einer verstärkten Exekutionskommission von
2266 Mann wurden am 16, Mai 1733 die Thore geöffnet. Am 36. December 1734 wurden drei
Anfrührer enthauptet und demnächst anderweite Strafen, Staupenschlag, Verbannung n, s. w.
verhängt.

Nach dem HuebnerschenStammbaum sind Kinder von Georg Andreas und Catharina
Backm eister : Gottfried Andreas (VIII. m), Anna Sophia (VIII, b.), Johanna Sidonia (VIII o.)
und Gottlieb Friedrich (VIII. ct.).

Ehr, Fr, sagt: Von seinen Söhnen ist der Netteste, Gottfried (Villa.), noch vor ihm ge¬
storben, ein anderer aber (VIII, ck.) ist noch am Leben, hat die Rechte stndiret und stehet jetzt
in Vi'axi,

VII. 2. ZZeitjamiN Zottsried, Sohn von Andreas (VI,3.), natu« 18, Novsm-

bris 1665.

VII. 3. ssttorttjo 8ojl(iio, Tochter von Andreas (VI. 3.), irata 16. ttssslllbris 1666,
clenata 28, Uslar. 1696, Eine Leichenpredigt über sie befindet sich, verbunden mit der ihres Va¬
ters, in der gräflichen Bibliothek zu Stolberg. Es wird ihre feine Gestalt erwähnt und gesagt:
Sie war „gezieret nicht nur mit äußerlicherLeibes- sondern auch mit innerlicher Seelen-Schönheit,
Ans ihrem Angesicht blickte eine sonderbahre und liebreiche Holdseligkeit hervor," „Sie war eine wohl-
gerathene Tochter, eine gehorsamste Tochter, welche ihren Eltern mit aller kindlichen Reverenz, Liebe,
Ehre und Gehorsam begegnete." „Sie war Fromm, Freundlich, Fleissig und Fein. Sie war die ge-
scheftige Martha und führete den Namen mit der That," Es wird demnächst nochmals hervorge¬
hoben ihr Verstand im Hanswesen und unverdrosseneEmsigkeit. Ihrem Bräutigam war sie „schon
auf gewisse Eonckitionss versprochen,"

Die Beerdigung erfolgte am 1, März 1696,
VII. 4. Iostlllllt Zottsliest, Sohn von Andreas (VI, 3.), natu« 3, Zspllsm-

bris 1669.

VII. 5. Christoph ./ riedrich, Sohn vvn Andreas (VI, 3,), geboren am 16. Fe¬
bruar 1671. Von ihm wird später gehandelt,

VII. 6. Maria Zi'stwig, Tochter von Andreas (VI, 3.) natu 14, ttetodris 1673.
VII. 7. Anna sllogilla, Tochter von Andreas (VI, 3,), natu 26, Ootobris 1675.
VII. 8. Zueitther Ludwig, Sohn von Andreas (VI, 3.), lmtus 7. cknirii 1679,

nach Chr. Fr, ein Rechtsgelehrter; nxor: ttorotlrsa, ^rsncks aus Nordhausen, oopnlata 12.
Vlaji 1769.

Nach Mittheilnng des Professors E. G, Foerstemann wurde „ Herr" Ludwig Guenther
Platner zu Nordhansen (zu 3t. Vlasii) am 14, Mai 1769 copulirt mit Jungfrau Maria Dorothea,
der jüngsten Tochter des 1764 am 19. Februar verstorbenen Bürgermeisters Johann Caspar Arens
zu Nordhansen. Am 15, August 1716 wurde deren todtgeborenes Töchterlein begraben und am 26,
August 1716 sie selbst, alt 18 Jahr 6 Monat 2 Wochen (zu 8t, Llnsii.).

Nach dem Huebnerschen Stammbaum soll er, zufolge Aussage des Rechtsanwalts Platner,
einen Sohn gehabt haben, mit welchem er der Sage nach aus Thüringen nach Wien sich gewendet
hat, Pastor Huebner hat außerdem mitgetheilt: Derselbe hatte ein Gut Struth auf dem Eichs-
selde, kam deshalb in Prozeß, ging aus Verdruß von Mühlhausen weg nach Wien, dort soll er
einen Sohn hinterlassen haben. Er soll sich hin und wieder von Platner geschrieben haben.

Von seiner Nachkommenschaft ist nichts ermittelt.
Zu bemerken ist noch, daß in der Leichenrede von Andreas die Anrede vorkommt: Ihr
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schmerzensvollesKinder-Paar, womit anscheinend Georg Andreas und Christoph Friedrich ge¬
meint ist.

VII. 9. Knill! (Lhl'lstillll, Tochter von Andreas (VI. 3.), uata 10. ssptsm-
tzris 1683.

VII. 19. Knill! (Llllstlli'lllll) Tochter von Andreas (VI. 3.), natu 6. Xprilis 1686.
VII. 11. Mllt'lll Clltlllll'iNN, Tochter von Andreas (VI. 3.), nach Chr. Fr. bei

ihres Vaters Tode 1695 noch am Leben.

VIII.n. Hotlslllti) Kltdlens, Sohn von Georg Andreas (VII. 1.), Pfarrer zu
Felchta bei Mnhlhansen, uatus 24. ckuuii 1693, orckiuatu82. Xovsml>ri81717 c^ua ?astor bliAsu-
ricksu8i8 (Eigenrieden), cksiu 7. Xpeilis 1718 ?s1eiitEU8i8, cksuatu8 21. Loplembri.8 1721 8IUS
prols; uxorss:

a. Eva Snsanna Reis, oopulata 30. Gstodris 1717,
K. Maria Regina Graßhof, sopulata 19. dotobri8 1720, (auf ihrem Leichenstein

steht: vi tarn auspieata l^usckl. XI. Marl. X. XIOdXdVI st po8t partum lilii sui8 brsvi pust
reckckiti tatis lunota IVIclltas XII. Zspt. X. XIOddXXI.).

Notermund (Fortsetzung der Ergänzungen zu JoechersGelehrtenlcxikon)bemerkt: er schrieb
„die schuldige Ehr- und Gedächtnihmünze. Eine Abdankungsredeauf den Pastor Joh. Will). Vol-
land, Mühlh. anno 1718 toi. 20. S." steht an Lungerhausens Leichenpredigt.

Chr. Fr. sagt: Gottfried, ein Sohn von Georg Andreas, studirte zu Jena, allwo er unter
Anleitung des Professor Danzens im Hebräischen, Chaldäischen, Syrischen, Rabbinischen und dem
Talmud es allen andern in kurtzer Zeit zuvor that, begab sich hierauf nach Wittenberg, da er
1712 cks LauckaliAsrulmbllmasorum disputirte, und die Magister-Würde erlangte (die Disser¬
tation befindet sich in der Gothaer Bibliothek, der Titel lautet: Xu8pisÜ8 Hsstorio Vrick. Xu-
AU8ti ?riuoipi8 KsAÜ cki88srtatiousm IÜ8torioo - pluIolvAisam eis 8aucka1lAkruIi8 Ulbrasorum
ack illu8trauckum nonuulla Loripturas 8. Issa 8ub> pras8ickio dlui8tiaui duck. Vollaucli 8uk>-
jisiet austor XI. dc>ckotrscku8Xnckrsa8 Ickatlmerus Xlulbu8iuu8 a. ck. IV. Irl. I)so. X. X. d.
X. 1712. VitsmberKas Laxciuum tormi8 Lamuolm dreus!<-ii. 4°.).

In Felchta bei Mühlhansen stehen auf dem Kirchhofe, an die Kirche angelehnt, die Grab¬
steine von Gottfried Andreas und seiner zweiten Ehefrau, jeder mit dem bezüglichen Wappen
obenan, der von Gottfried Andreas außerdem noch in jeder der oberen Ecken durch ein Weinblatt
mit daran hängender Weintraube verziert. Die innerhalb eines länglichen Kranzes stehenden In¬
schriften bestätigen die vorstehendenAngaben der Lebensverhältnisse. In Bezug auf Gottfried An¬
dreas steht außerdem: srrjus vita parva kuit, Iau8 waZua, virtu8 atcgue eruckitio sximia, und in
Bezug auf die Ehefrau: matroua bau. iuckc>Ü8 resticpis sxsmpli as rnaritum amore oa8to kicks-
licp otlioio pro8s<zuuta.

VIII. d. K ll ll ll 8 ll st lj I >l. Tochter von Georg Andreas (VII. 1.), uata 25. ckauuaili
1695, oopulata 20. ckuuck 1713, cksuata 29. ckuuii 1724; maritus XI. dlrri8tiau VV illrslm
Vollauck, 8uperiutsucksu8 Xlulüu8iuu8, uatu8 ao 1682, cksuatu8 1757.

VIII.cz. Iostllllllll 8ldlNllll, Tochter von Georg Andreas (VII. 1.), uata 16. ds-
tobrm 1710, cksuata soslsl>8 15. Xovemdri8 1725. Ihre Leichenrede,verfaßt vom Superinten¬
denten Or. Joh. Jac. Lnngershausen, befindlich in der gräflichen Bibliothek zu Stolberg, bestätigt
diese Angaben, sowie die Namen ihrer Eltern und Großeltern, und erwähnt, daß sie „genügsame
Proben von sich spähen lassen, daß in ihrem schönen Leibe auch eine schöne Seele gewöhnet. Denn
ihre annehmliche Gestalt wurde durch den unvergleichlichen Glantz verschiedener Tugenden noch mehr
erhöhet, und man muß ihr zum Ruhme nachsagen,daß sie an Demuth und Bescheidenheit, Freund-
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lichkeit und Anmuths - vollen Sitten vor vielen andern ihres Geschlechts herrlich Herfür geleuchtet,
daß jedermann ihren Umgang gesuchet und geliebet." Es wird dann insbesondere hervorgehoben
ihre „Christliche Gelassenheit und verwundrenswürdige Geduld" bei ihrer „schweren langwü-
rigcn Krankheit. Denn bei deren größestenHefftigkeit, als die Frau Scheinern Sie besuchte, und
rühmte, daß Sie so gedultig wäre, gab Sie zur Antwort die Worte des ihr wohl bekannt gemach¬
ten Liedes: Was hilft dich Mensch dein Ungedult zc. Und in Abwesenheit Ihres Hrn. Vaters hat
Sie weiter gesprochen, Sie wundere sich selbst über die große Geduld, welche ihr der liebe Gott,
bei ihrem Creutze, gegeben. Als Sie sich auch, am verwichenen Sonntage, aus einer Postille das
Evangelium, und dessen Auslegung, vorlesen lassen, hat Sie sonderlichen Trost daraus genommen.
Denn etliche Tage hernach, als man Ihr einige Hoffnung zur Genesung machen wollte, sagte Sie:
Im verwichenen Sonntags - Evangelio spricht der Herr Christus: Sey getrost, meine Tochter, dein
Glaube hat dir geholfen. Gott ist bei mir, Er wirds wohl machen. Wenn auch ein schwerer Zufall
sich ereignet, hat Sie verboten, Ihrem Sie gar ungemein liebenden Herrn Vater nichts davon zu sagen,
damit Er sich nicht darüber betrüben möchte. Nicht weniger ist rsinsrc)us.böl, daß, als Ihr kurtz
vorher, ehe sie stürbe, einige Artzney prnsgsntirt wurde, Sie sich weigerte, solche anzunehmen, und
diese wenigen Worte zu letzte noch von sich hören ließ: Es ist alle gut, es ist gut; wobep Sie dann
die Artzney mit der Hand von sich geschoben."

VIII. Z. Ho 11 ließ 'Iliesikikli, Sohn von Georg Andreas (VII. 1.), Lonstor Mul-
businus, nstus 6 Xovsinbris 1713, slsotns Lsnstor 24 Gotobris 1758, cksnstns 1. Mus! 1781;
nxor: Marie Eleonore, Herrn Johann Georg Stüters Tochter, oopulsts 28. cknnü 1746,
dermis 8. XuAusti 1788.

Es besitzt:
s. der Rechtsanwalt Platner sein Bildniß, ganze Figur, auf der Rückseite mit der Auf¬

schrift: dottlisb Vriedriob ?Isttnrer nst. ck. 7. Xoveinbr. Xo. 1714, dspiet. ck. 18. ckunii s.o.
1726, seist. 12. s-nnor. 7. mens. 11. dies.

Der Knabe schlägt mit der rechten Hand ein Schnippchen, daneben steht als Wahlspruch:
„Nicht daß." Zur linken Seite ist das Wappen gemalt.^)

b. Frau Sekretär Platner besitzt folgende Schriftstücke:
1. ein Attest der Canzlci zu Mühlhauscn vom 31. Januar 1739, wonach „der Ltudiosus

zuris Herr Gottlieb Friedrich Platner um Verstattung der prsxsos juridioss angesuchet" uud nach¬
dem er am 2. Januar das erforderliche tsNtsinen bestanden und sich rsiione iriennn gehörig legi-
timiret, und am 31. Januar den Advokaten-Eidgeschworen, in nuinsrnin sdvoosiorurn ausgenom¬
men worden,

2. ein Msndsinin prooursiorinin Asnsrsle auf „Herrn Georg Andreas Engelhardt" ckck.
Mühlhausen den 1. Martin 1749, unterschrieben:„doiilislz Vrisdrioir Vlsilnrer rnpp." und unter¬
siegelt mit dem Guenther Heinrichschen Siegelring,

3. einen Paß der Canzley zu Mühlhausen 6. ck. 23. Juni 1778, wonach „unser Cäm-
mcrey Oirsetor Herr Gottlieb Friedrich Plathner seines Alters etl. 60 Jahr, kleiner Ltstur, grauer
Kleidung, von hier als einem gesunden Ort, nebst bey sich habenden Esriols und Bedienten und
Neit-Pferd nach Irsip^iZ Dresden und rsiour zu reisen willens ist."

Nach einem von ihm selbst geschriebenen Hausbuch, im Besitz des Rechtsanwalts Gustav
Platner waren seine Söhne: August Gottlieb (IX.s.), Gottfried Andreas (IX. b.), Gregorius Gott¬
lieb (IX. o.), Heinrich Wilhelm (IX. ck.), Christ. Gottfried (IX. s.). Eine Tochter war Christiane
Rudolphine (IX. 1).

') Außer den bisher gedachten Bildern besitzt der Rechtsanwalt Platner noch zwei ererbte Bilder ohne

weitere Kennzeichen, vorstellend ein kleines Kind (ganze Figur) und einen Pastor (anscheinend kein Sohn der Familie).
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IX. u. Kttstllst Hvltttyst, Sohn von Gottlieb Friedrich (VIII.4.), geboren am 25.

März 1747, gestorben am dritten Tage.

IX.9. Hoiift'N'st llllstt'x'lis, Sohn von Gottlieb Friedrich (VIII.4.), Stadlrichter

zu Müh lhausen, uatus 22. 4uuii 1748, tit Lenutor 1789, doiiatus 25. Vslzruurii 1819; uxor: Jo¬

hann e Christia n e verw. Stüter geborne Reinhold, oopuluta. 29. Nartii 1798.

XI. L. Hl eistiltUS Hvltkioll, Sohn von Gottlieb Friedrich (VIII.4.), uutus 15. ^.prilis

1759, hat in Jena und vielleicht auch noch an einem andern Ort studirt, war Mit-Administrator der

Stiftungen Lt. Xutouü, Lt. iVluvAuistbus und Lt. dnoobi in Mühlhausen bis zum 29. August 1817,

und ist am 17. October 1828 gestorben. Er war verhcurathet mit Friederike Zellmann aus

Eisenach (gestorben am 9. Mai 1859). Kinder ans dieser Ehe sind: Gustav (X. u.), Theodor

(X.d.), Emil (X. o.), Ottocar (X.4.).

IX. <1. Heinrich Uli che sin, Sohn von Gottlieb Friedrich VIII.4.), Kaufmann zu

Mühlhausen, natu« 3. Vobruurii 1753, denutus ooslsks 15. Leptsinbris 1839.

XI.6. Christ. Hlililriest , Sohn von Gottlieb Friedrich, geboren am 6. August 1755,

jung gestorben.

XI.I. Christinne linstechstine, Tochter von Gottlieb Friedrich (VIII.4.), getauft

am 13. Februar 1761, verehelicht mit dem Kaufmann und Handelsherrn Johann Christoph

Bernigau am 19. September 1793, gestorben am 19. Mai 1798.

X. u. Christtlstl) IHitheslN Hullen, Sohn von Gregorius Gottlieb (IX.L.), geboren

am 14. December 1799, besuchte bis Ostern 1829 das Gymnasium in Mühlhausen, studirte die

Rechte in Göttingen (immatriknlirt am 24. April 1829) und in Berlin (immatrikulirt am 23.

Oktober 1822), bestand am Kammergericht am 6. Mai 1823 das Auskultator - Examen, arbeitete

als Auskultator am Land- und Stadtgericht zu Mühlhausen und seit 1826 am Jnquisitoriat und

Oberlandesgericht in Halberstadt, wurde am 19. Januar 182? zum Referendarius ernannt, arbeitete

als solcher vom Februar 1827 bis 31. März 1829 am Land- und Stadtgericht zu Mühlhausen,

dann am Oberlandesgericht in Halberstadt und wurde nach bestandenem Examen am 5. April 1839

zum Juftizcommissar am Land- und Stadtgericht zu Mühlhauscu und am 1. Juni 1832 zum

Notar im Departement des Oberlandesgerichts zu Halberstadt ernannt, in welchen Eigenschaften er

noch fungirt.

X. 9. stlU'stt'ttll Illtllst'Im T l> e v st tl p, Sohn von Gregorius Gottlieb (IX. o.), ge¬

boren am 29. October 1891, besuchte das Gymnasium zu Mühlhausen, studirte die Rechte seit

Winterhalbjahr 1822 in Berlin, demnächst in Halle, arbeitete als Auskultator am Land- und Stadt¬

gericht in Mühlhausen, bestand das Referendariats-Examen in Halberstadt, arbeitete als Referendar

am Land- und Stadtgericht in Mühlhausen und wurde au demselben als Sekretär angestellt. Am

11. Mai 1847 heurathete er Mathilde En gel hart (geboren am 8. August 1822), Tochter des

Justizcommissarius und Notarius Gottlieb Engelhart zu Mühlhausen. Er ist gestorben am 3. April

1859 ohne Nachkommenschaft.

X. e. HMflstest Cmit, Sohn von Gregorius Gottlieb (IX. o.), geboren am 18. Juli

1893, gestorben am 12. Februar 1812.

X. cl. Hollfnost Dltactll, Sohn von Gregorius Gottlieb (IX.o.), geboren am 3. Juni

1895, besuchte das Gymnasium in Mühlhausen, studirte die Rechte in Halle, arbeitete als Auskul¬

tator und Referendarius am Land- und Stadtgericht in Mühlhausen und am Oberlandesgericht in

Halberstadt und starb am 19. Mai 1849 in Mühlhausen.
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Die im vorstehenden Abschnitt enthaltenen genealogischen Angaben sind, wie Seite 5 be¬

merkt ist, größten Theils einem vom Superintendenten Hübner entworfenen Stammbaum entnom¬

men. Erst wärend des Druckes, also, nm Nachforschungen anzustellen, zu spät, sind mir folgende

Widerspruche aufgefallen.

1) Gottlieb Friedrich (Vlll.ck.) ist nach dem Hubnerschen Stammbaum am 6. November

1713 geboren, nach dem Vermerk auf seinem Bilde aber am 7. November 1714. Letzterer

Vermerk scheint unrichtig zu sein. Denn wenn Gottlieb Friedrich, wie es im Vermerk ferner

heißt, am 18. Juni 1726 im Alter von 12 Jahren 7 Monaten und 11 Tagen stand, so

mußte er am 7. November 1713 geboren sein. Der Widerspruch bezüglich des Geburtstages

findet vielleicht darin seine Aufklärung, daß der 6. November der Geburtstag, der 7. Novem¬

ber aber der Tauftag ist.

2) Anlangend seine Ehefrau, so habe ich nach einer, wie ich glaube, richtigen Abschrift des

Hubnerschen Stammbaums 1788 als Todesjahr angegeben, bemerke jedoch, daß ich in einer an¬

deren Abschrift 1785 geschrieben habe.



Christoph Friedrich, mims





VII. 5. Christoph Friedrich, Sohn von Andreas (VI.3.), ist der Stammvater einer

zahlreichen Nachkommenschaft geworden. Vorzugsweise ihm hat dieselbe zu verdanken, daß ihr das

Bewußtsein der Angehörigkeit an eine seit vier Jahrhunderten für Staat und Kirche wirkende Fa¬

milie nicht verloren gegangen ist.

Er selbst hat nachstehende Lebensbeschreibung von sich hinterlassen und damit Auskunft

über seine Vorfahren und andere Mitglieder der Familie verbunden (in Zedlers Lexikon unter den

Artikeln Plathner und daraus entnommen in Gottens gelehrtem Europa Theil 2. S. 587).

Er ist den 10. Februar 1671 in der Kayserl. freyen Reichs-Stadt Mühlhausen, in Thü¬

ringen, geboren, dessen ansehnliche Familie von seinen Voreltern her etliche Jahrhunderte durchge-

dauret. Einige davon haben sich in alten Zeiten ohne h geschrieben, und ein etwas verändertes

Siegel, so in einem Pelikan und Weinstocke oben und im Felde gebrauchet, davon man die rechte

Ursache nicht wissen kann. Sobald er im dasigcn Gymnasio sowohl die schönen Wissenschafften als

auch einen ziemlichen Vorschmack in der Rechtsgelahrtheit und Philosophie durch Privat-Jnformation

gefasset, hat derselbe sich uach der Universität Jena begeben, woselbst er das erste Jahr neben der

Philosophie und Theologie, so er beym M. Treuner und D. Bechmann gehöret, Juristische Collegia

gehalten (Nach dem Comitiv war er 1688 in Jena). Das andere und dritte Jahr aber hat er

sich fürnehmlich des ältesten Professors Adam Struvs, und des geheimden Raths und Professors Nicolai

von Lynckec ihrer Information über das Fus Lüvils, privatum, IRrblioum und b'suäals bedienet,

auch nebst denen Sprachen, als Frantzösischen, Welschen, Spanischen und Englischen, die Mathe-

matick und die Reichs-Historie gehört. Als derselbe das dritte und vierte Jahr nicht nur unter dem

Vorsitz Adrian Weiers, Professors der Rechte, und Peter Müllers, mit zwey andern Studenten die

visputationss Lollodelii aä Fus Eiv. st ?sriäals in dem öffentlichen Auditorio durch disputiret,

fondern auch etlichen angehenden der Rechtsgelahrtheit Befliessenen die Institution«« gelesen, entschloß

er sich auf Akademien zu bleiben. Nachdem aber sein Vater ihn zurück beruffen, und Praxin er-

grciffen lassen, hat er anderthalb Jahr damit fortgefahren, da er denn nach seines Vaters Absterben

eine ihme angetragene ansehnliche Conditio», als Hofmeister eines Schlesischen Edelmannes, Nahmens

Knobelsdorf, in Dreßden unter der Bedingung ergriffen, daß er noch ein Jahr daselbst subsistiren,

und hernach seinen Untergebenen nach Italien, Franckreich, Engelland und Holland, auf dessen

Kosten, führen solte. Als aber in das andere Jahr dazu noch kein Anschein gewesen, gleichwie denn

auch hernach derselbe ein Soldat geworden, hat er solcher Station sich begeben, und unter Anlei¬

tung des alten berühmten Advokaten D. Gast daselbst Praxin angefangen. Weil nun die Chur-

fürstliche Verordnung: daß alleine denen Graduirten, oder die sich zu Wittenberg oder Leipzig exa-

miniren lassen, die freye Praxis erlaubet, ihn im Wege stund, hat er sich resolviret, in Jena zu

Promoviren. Als aber der Zustand bey selbiger Universität sich in vielen Stücken verändert befun¬

den und der geheimde Rath von Lyncker als Reichs-Hofrath nach Wien zu gehen im Begriff war,



hat er sich bey der Fakultät nicht gemeldet, sondern ist nach Halle gegangen, daselbst hat er pro

Diosntia disputiret, auch darauf fast zwey Jahr Collegia gehalten (die Dissertation besitze ich,

auch befindet sie sich in der Kammergerichtsbibliothek und der Gothaer Biblothek: Der Titel lautet

im Wesentlichen dahin: Disputatio iuauAnralis llnrillisa XXX. tlrssss ex jnrs vario, c^nns. . .

in illustri Xoallslnia Drillsrioinna, Rsotors ÄlnAniUesntissiino, Lsrsnissiino Drinoips ao Do-

nrino, Doinino Urillsrioo P^illlslino, ktlleot. Lranll. Unsrslls sto. ete. prassills Dn.

D. DIrristia.no Plrornasio . . . lasnlt. jurill. Ir. t. Dsoano, pro liosntia . . . pnblioas Dis-

ipnisitioni sn Ist seit Xntor st Dstensor Dlrristoplrorus Drillsr. DI atlrnsrus, ex Inrps-

riali IVIüUrnsa, all D. 3. XnZusti Xnno M. DD. XDVIII. Halas. Im Comitiv steht, er sei

1696 mit der Würde eines Nechtsgelehrten versehen worden.).

Bey solcher Zeit schlug der Doctor Lungershausen, ausserordentlicher Professor der

Theologie in Jena, mit dem er in seinen academischen Jahren viel Bekanntschafft gehabt, ihm eine

Heyrath mit der zweiten Tochter des Churfürstl. Raths und Syndici beym hohen Stiffte zu Hal¬

berstadt, D. Poeppiugs, vor, in der besondern Absicht, daß weil letztgedachter beym damahligen

Premier-Minister Eberhard von Danckelmann in Berlin, in grossen Gnaden stunde, derselbe da¬

durch seine vergnügliche Beförderung erhalten möchte. Als nun die Verlöbniß, und darauf die

Rückreise nach Halle geschehen, fiel bemeldter Minister in Ungnade, dennoch aber ward solche Ehe

1698 vollzogen (nach Huebner: nxor: Ulsonors Koplris DosppinA, sop. 31. Mast 1698),

nachgehends ward er in die Zahl derer Advokaten bey der Regierung zu Halberstadt aufgenommen,

und er trat die Praxin an.

Im Jahr 1766 ereignete sichs, daß durch den Tod des Lic. Schertzlings die Consulenten-

schafft bei Josias von Rheden, Hauptmnther des Hartzgerödischen und Geruerödischen Bergwercks, er¬

lediget wurde, welche Bedienung ihm dann zu Theil ward, dabey er seines Principalen Stimme

und Platz im Berg-Amte hatte, und seine vielen Prozesse im Anhaltischen, Braunschweigischen,

Brandenburg, und bey den höchsten Reichsgerichten führen muste (im Comitiv steht, daß er in das

zweite Jahr beständig zu Hartzgerode in dem Bergamt sich gebrauchen lassen). Weil aber dabey

die Prozesse sowohl gegen die Durchl. Fürsten von Anhalt, als gegen die starcken Gewercken ge¬

führet werden musten, und wegen des damahligen bekannten langen Stillstandes des Reichs-Cam¬

mer-Gerichts vor seinen Prinzipal keine Hülffe zu erlangen war, so begab er sich um so lieber nach

Goßlar, als er von dem dasigen Magistrat 1766 einmüthig zum Syndico erwehlet worden, und

nahm auf dessen Verlangen, da zuvor diese Station jederzeit von Doctoren der Rechte bekleidet

worden, zu Halle die Doctoren-Würde an. Dieses Syndicat hat er über 36 Jahr geführet, bis er

1727 freywillig abgedancket. Weil er die ihm vorgefallenen anderweitigen Beförderungen seinen

Umständen nicht gemäß befunden, hat er in Goßlar seine Prozesse desto besser abwarten können,

dabey er auch verschiedene, theils in Erlernung der Rechte, theils in Ausübung derselben vor Ge¬

richte, unterwiesen. Als er sich 1715 einiger wichtiger Prozesse halber in Wetzlar befand, wurde

ihm das Kayserliche Comitiv verliehen. Jhro Königliche Majestät in Preussen, höchstsel. Andenckcns,

aber haben ihm den Titel dero Hofraths gegeben.

Seine Schrifften (die mit D bezeichneten befinden sich in der Königl. Bibliothek zu Ber¬
lin), sind:

1. LoisZrapIria X Dironlorunr 8. It. (1. iinpsrii st oivitatnin üb. iinper. per P-llrll.

llislrotoin. Leipzig in toi. 1711. 7. B. wird gelobt in Fabricius Likliotlr. Pom. II.

pnA. 566.

2. Xvertisssrnsnt aus des entwichenen und endlich in oontnrnaoiain rsrnovirteu Predigers

A. Frölings Schmäh-Schrifft, genannt, Rath der Gottlosen 1712. 1 Bd. in 4. Ist

eine Ehren-Rettung vor dem Rath zu Goßlar.

3. (Pmestionnin Inrilliso-Dolitisarunr nso non soso ssriaruin oenturias III. Goßlar.
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5.
6.
7.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

30.

21.

in 4. 1711. 1713. 1718. 2 Alph. 15 B, siehe ^ota blrn4. 1711. p. 520. 24. 1713.
p. 554. (L.)
Oeoonomia ckurw (üonsistoiiniis, Goßlar in 4. 1715. 18 B. (Die Schriften a4 3. 4.
befinden sich in der Bibliothek des Obertribunals und Kammergerichtszu Berlin und
in der Gothaer Bibliothek. Sie haben auf dem Titelblatt unter dem Namen eine
Krone umgeben von Dornen und darüber die Worte: IIP
Drolzleirm 4s primaria prssilzrw st osssions prsowtarum. 1724 in 4. (L.) .
?rol>Isirm äs jure 244vosatias 3. Oassar. ^Injestatis in denen Reichs - Städten.
IN-olzIsma,wie weit der sogenannte Gruben-Eyd einen Grund Rechtens habe.
?rol4eirm, wieweit Herrschafftliche Bediente in einer Reichs-Stadt dem Magistrat 8ul>-
fest sein müssen. (L.)
Problems., wieweit ein Römisch-Cathol. Kloster befugt und zugelassen, in einer Kayser-
lichen freyen Reichs-Stadt Immobilis oder ein Brauhanß anzukauffen.1724 in 4. (L.)
Problems, ob eine Appellations- Sache bei den höchsten Reichs - Gerichten durch ein
bloßes Schreiben vor anhängig und so kräfstig anzusehen,daß beym Unter-Richter darinn
nichts weiter vorzunehmen sey. Goßlar in 4. 1725. 1 B. sL. und in Wernigerode).
Lobe4is8. s4 lb. vst. O. cts inoolis eis.
ActenmäßigesRechts-Gutachtenin Sachen weyl. Alex. Ludw. Schmidts, Creditoren, sontrs
Herrn Apoth. und Stadt-Hauptmann Georg Albrecht Herbst, in prmsto veml. se4ium
8upsr I. 24. G. cis Pviet. oontrs sentsnt. Paoult. Hostosü.
l4ls4itstions8 8ssrss ibsoloAioo-juriUloo-polltisss, oder geistliche Betrachtungen auf die
Sonn-, Fest- und Feyertags - Evangelia, nach der H. Schrifft, der Orthodoxen Lehre,
Jurisprudentz, Historia politica w. ausgeführet, nebst einer Deduction vom Reforma-
tious - Rechte. Diese Schrifft hat das Kritische Reben - Messer ceusiret. Dagegen der
Herr Verfasser 1739 eine Schutz-Schrifft in Druck gegeben.
lii^rioloAis vel bmtorls insarnst. st nativit. Pilii Osi, s4 dsn. XDIX, 10. (vgl.
V. 7 s4 4. o.)
Der verkappteund ertappte Pharisäische Büß - Prediger (in der Breslauer Universitäts¬
bibliothek und im Titel weiter fortfahrend) Herr Andreas Fröling, Verlauffen und
Rechtlichentsetzter Pastor der Gemeine zu St. Stephan in der Kapserlichen Freyen und
des Heiligen Reichs Stadt Goßlar, ans der von ihm frech und schändlicher Weise divnl-
girten sogenannten schuldigen Amts-Pflicht an das ruchlose Goßlar . . . Goslar 1711.
14sa ckrwtimsnss 4s Oinei« ckrwtimsirewa4m. jrmtltiss pro tusruls Oivit. bb. Imp.
do8lsrlss jusiitis.
Schrifftmäßige Abbildung von der Verhärtung im Wercke der Seligkeit.
?en8ss, wie weit ein Stand des Reichs sich wohl vorsehe, in eines mächtigen Standes
Schutz und Schirm zu begeben, mit vielen nützlichen aus der Praxi theils bekannt ge¬
wordenen Observationen.
Unter dem Nahmen Philalethes, oder Liebhaber der Wahrheit, verfastes Wohl ge¬
gründetes Rechts-Bedcncken, über die Lieder-Streitigkeiten bey der Kayserl. freyen Reichs-
Stadt Nordhausen. Angleichendesselben Vertheidigung gegen die falsche Auflage des
Diaconi Staugen.
Der gcistl. Psrs4oxe Lbsrlstsn oder gottesgelehrteMarcktschreyer.
ProblematischePrüfung über 2 Fragen:

1) ob der Mensch nach dem Tode am jüngsten Tage mit eben dem Leibe, da er ge¬
storben, wiederum auferstehen,und mit seiner Seele vereiniget werde?

24
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2) Mit was vor einem Leibe die Erwehlten in die ewige Seligkeit versetzt werden
sollen. 1746.

Zum Druck hat er noch fertig liegen:
1. ZAsckitatiouss susras, oder geistliche Betrachtungen über die jährlichen Sonn- und Fest-

Tags - Episteln.
2. Dr. cks Xckvosatis. siv. st ssolss. elsiu. Iiupsrutoris, in Iiup. 11. 11. aliis^us uotu-

lzililz. zzuasroAntivisOass. lVlaj.
3. Dr. cke proelainntions publisa uso-unptoruiu, vom öffentlichen Aufgeboth der Verlobten.
4. Älsckitatiouesjurickisas cks kicks ckuckiois.
5. lustruotoriuru proesssuals, vuiu suooiuotu lustlrocko, Kstn IsAsucki st rstersncki.
6. Knrtze Anmerckungen über den Titum Cap. I. 7., von der Eigensinnigkeit, wie dieselbe

sowohl bei einem Theologo, als Nechtsgelehrtenund Medico schädlich sey.
7. Rsspublisa, der Patient, wie, als bey denen Menschen, beym Oorpors Rsip. die

Kranckheitensich verhalten, und zu curiren.
8. Eenturins I, II, III bis IV, Enusarurn tsuipors na. L^uck. Hosl. in surin psrnst.
9. Dr. cks fürs rstsrencki.

16. Kurtzer Wegweiser,die heimlichen Oououssiouss beym Justiz-Wesen wahrzunehmen, und
wie solche zu remediren.

11. XpoloZiu des schon edirten Num. 12 gemeldeten Rechts-Bedencken, gegen den füreiligen
Beweiß der löbl. Rostockischen Fakultät.

12. Der Piecen X, das Stück 2, 3, 4, 5 Bogen starck von geistl. jnrist. und politischen
Materien.

13. Dr. in Tabellen, cks mocksrutions Dlutrisulas Iiupsrü ao Duckisü Eurnsrulis.
14. Dulzulus ckislrotoiuisas suosinstus, totaiu inatsriam snsssssinnis alz intsstato, surn

onAnatis, sornprslrsncksntss.
15. Os proiuotions psr sasu8 Xoin. dsnit. Dat. Xvs. Vos. und Xblat. deutsch.
16. Hsxaiustria von der Peinlichen Hals-Gerichts-Ordnung.
17. Von der Gerechtigkeit Gottes, Christi Iiuputativa und der weltlichen Gerechtigkeit.
18. Geist- und weltliche Anmerckungen nach allen Ständen : 1) von der schädlichenHeuchelei,

2) von der christlichen Freyheit, und 3) über das Dictum Matth. 16. v. 16. Seyd
klug wie die Schlangen zc.

Im alten Katalog der gräflichenBibliothek zu Wernigerode sind noch angeführt als von
Christoph Friedrich herrührend:

a) Erleuterung der Philal. Bedencken. Mühlhausen 1737. 4. (vergl. 19).
lz) Ollarlatau au ckoaoll. Dluuck. Goslar 1738 svgl. 26).
Im Katalog der HoyerschenStiftung zu Mühlhausen endlich ist ein Buch verzeichnet:

„Plathner rechter Gebrauch der Affekten. 8." Druckort und Jahreszahl sind nicht angegeben. Das
Buch selbst ist nicht mehr vorhanden. Ueber den Verfasser lieh sich nichts ermitteln. Vielleicht
ist im Katalog irrthümlich Plathner statt Platner angegeben und der Verfasser des Buches der
sächsischen Familie Platner angehörig.

Wie die vorstehendenSchriften ergeben, hat Christoph Friedrich nicht nur juristische, na¬
mentlich kirchen- und staatsrechtliche, sondern auch rein theologische Fragen der Erörterung unter¬
worfen. Insbesondere aber hat er sich über das Verhältniß der Obrigkeit zu den Rechten des
geistlichen Amtes ausgelassen. In Bezug auf einen praktischenFall geschieht dies in dem Buch:
„Der verkappteund ertappte Pharisäische Bußprediger zc." Der darin „aktenmäßig" dargestellte
Sachverhalt ist folgender:

Andreas Fröling, seit 1696 Diakonus, demnächst Pastor an der Kirche Lt. Lteplraui in
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Goslar, erlaubte sich mehrfache Abweichungenvon den geltenden Kirchenordnungen,verweigerte na¬
mentlich die Proklamation der Verlobten, wurde deshalb in Folge beharrlichenUngehorsams am
18. März 1707 in 100 Thaler Strafe verurtheilt, weigerte dem mit Consistorialrechtversehenen
Magistrat noch anderweit den Gehorsam, verkündete von der Kanzel seinen Abschied, fuhr aber,
sich auf „einen neuen Beruf von seiner Gemeinde" stutzend, fort, zu predigen und von der Kanzel
den Magistrat zu schmähen und einzelne Magistratsmitglieder durch Anzüglichkeiten zu beleidigen.
(Christoph Friedrich erwähnt, daß dies in Bezug auf ihn „zu der Zeit, da die vornehmsten und
nächsten meiner Freunde und Anverwandten aus Halberstadt in der Kirche gewesen," geschehen.)
Er wurde darauf „der ihm bepgemessenen sxoesss und Begünstigungen wegen" durch Urtheil vom
1. Februar 1708 auf ein Quartal von seinem Amte suspendirt, und verurtheilt, „solche Anzüglich¬
keiten und bittere exzzreSsiuusszu dspu-eoiren." Er begab sich demnächst nach Quedlinburg und
Braunschweig und wurde endlich in ooutumuoium durch Urtheil vom 19. September 1709 seines
Amtes entsetzt.

Derselbe veröffentlichte verschiedene Schmähschriften,worin er gegen die Stadt GoSlar, den
Magistrat und den Syndikus (Christoph Friedrich) sich in gröblichster Weise ausließ, und es ist
erwähntes Buch eine Entgegnung darauf. Es werden darin namentlich die Rechte des geistlichen
Strafamtes erörtert und die vorgebrachtenAnschuldigungenwiderlegt. Gelegentlichwird Auskunft
gegeben über einige althergebrachteGebräuche und Feste, so über das sogenannteHerrenbier, die
Gilden-Brüder-Feste und das Freischießen.

Von Goslar aus scheint Christoph Friedrich sich zunächst nach Herford begeben zu haben.*)
In seinen letzten Tagen war er nach Gronau gezogen. Daselbst ist er am 14. Januar 1755 gestorben.

Er soll ein großer Verehrer Friedrich des Großen gewesen sein.
In der evangelischen Kirche zu Gronau befindet sich links vor dem Altar der Grabstein

Christoph Friedrichs. Derselbe zeigt oben das Wappen und darunter folgende Aufschrift:
In dieser douit

^Vnrtsn auf die ^.ulerstelrunA der
dsvsobtou die entseelten dsbeins

Oes ^VoldAsizornen und
dottes und ReelrtsAsIelrrten

drusndlieli ^elelrrten Herrn Herrn
dbvistopb Krisdrieb lUutbnsr.
dir war beider Ueobte doetor

deines Idlntinns eassarsus
8>-ndieus bei der freien Reiebsstadt

doslar, XosniAÜeb ?reu8sisobsr
doCrntb.

Lr wurde Asborsn ?u
ÜAüblbnussn .4«. 1671 d. 10

Kebr. und starb den 14
danuar 1755. ldluobmittuKS um —

') Es ist mir mitgctheilt worden, daß in den Repertorien über die Reichskammergerichts - Akten zwei Pro-
zesse erwähnt werden, die Christoph Friedrich Plathner zu Herford im Jahre 17S3 wider die Stadt Goslar angestellt

hat, der eine auf eingezogene Brauzinse, der andere auf den Nachlaß von 200 Thlr. von einer verkauften Oelmühle,
und daß diese Akien unterm 27. Februar 1843 an das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu Hannover

abgegeben worden sind. Am 28. Juli 18S3 sind ferner die Akten über einen Prozeß der Wittwe Marie Hedwig König

zu Goslar, Verklagte und Appellantin, gegen Hofrath Platners Erben und deren Mandatar Forke daselbst, Kläger
und Appellaten, pet. Streites über die Gültigkeit eines Vertrages, mittelst dessen die Wittwe König von der Stadt

Goslar >/< Kux des Bergwerks „Lautenthalsglück" gekauft hatte, 1772, an das gedachte Ministerium abgegeben worden.
24'



Li- bat also dem Ltaat und der Xirebs

Mit Ilubnt niitxlieb Asdisnet

83 dabr 11 Monates.

Labial sankt verdisutor Mann,

In cleiner drabssböbls,

Oiö diob niobt o^viA dsolrot

Xoolr stets vei-lzsi-Asn kann.

Oer Dsib vereinigt sink

Osrsinstsn mit der Lssls.

Indessen alz er rub und soblatl

verdienter Mann.

In seinem Testamente d. d. 18. Dezember 1749, dessen Original mir vom Vetter Carl

(XI. o. 2.) mitgetheilt worden ist und dessen Schluß nebst Unterschrift Tafel 8. getreu wiedergiebt,

erklärt er zunächst: „Demnach der grundgütige Gott aus Gnaden mir mein Leben biß in das hohe

Alter gefristet, dafür demselben demüthigsten Danck sage, so befehle ich zuförderst, wie stets, meine

Seele :c.", demnächst bestimmt er: „so überlasse die Beerdigung meines leblosen Leibes mit allen

sonst gebräuchlichen Lloremonisn meiner Kinder ihrer freyen dispasitioir und verordne dabey nur

soviel, daß selbige standes - mäßig, doch ohne allen Pomp und mit Erspahrnng aller unnöthigen

Kosten verrichtet werde, daß dann auch jedes von meinen Kindern die gewohnliche Trauer vor sich

und nach eigner oonvsnisn? sich anzuschaffen." Es folgt dann die Erbeinsetzung :c.

Dabei wird erwähnt, daß die Mobilien „theils injuria tsmporum, theils durch allerhaud

Diebstähle, theils durch vielerley Betriegereyen, alles angewendeten Fleißes ohngeachtet, um ein gar

erkleckliches vermindert worden". Dann heißt es: „Damit aber wegen des geringen Überbleibsel

von meiner bibliotbeo, nachdem ich (mir), wie der verfaste oataloZus es zeiget, ein gar erklecklicher

Vorrath von schönen kostbaren Büchern gestohlen, und mobilion auch kein Streit weiter entstehe, so

sollen selbige nebst den vielen Manusoriptis und Lxvsrptis meinem aeltesten Sohne um einen billi¬

gen Preiß zugeschlagen werden, welcher nach Gelegenheit soviel er kan, dem Befinden nach, selbige

praevia rsvisioue zum Drucke zu befodern." Daß letzteres geschehen, davon findet sich keine

Spur. Von der gesammten Bibliothek ist nichts mehr vorhanden. Sie soll zuletzt in einem alten

Gartenhause sich befunden und von den Kindern der Familie vernichtet worden sein, wahrscheinlich

auch die jetzt vermißte Genealogie.

Endlich findet sich noch folgende Anordnung: „Nächst dem aber erkenne ich mich noch¬

mahlen demüthigst mit Dancksagung des Höchsten Segen an zeitlichen Gütern und bin dabei annvch

der Armen eingedenck, ocmstituire ordne und setze demnach davon hundert Thaler also und derge¬

stalt aus vor dieselben, daß jedesmahl und beständig der aelteste von meiner t'amilis, er wohne wo

er wolle, selbige IVO thl. über seine Erbportion an sich nehme und behalte mit der Bedingniße,

daß alljährlich auf den Tag meines Ablebens der Zinß alß fünff Thaler unter die Armen an dem

Orthe, wo er wohnet, vor itzo aber wo ich mein Leben geendet, da der Anfang zu machen, ver¬

theilet werde. Und zwar nach der Ordnung, daß selbige sich versammlen und also vor der distri-

bution nicht nur der tundator davon ihnen kürtzlich bekannt gemachet, sondern von denenselben

auch annoch vorher zwey Lieder von Gottlicher Regierung und dem Tode abgesungen werden. Alß

wie ich denn hoffe zc."

Gedachte 5 Thlr. vertheilt gegenwärtig August Plathncr (XI. 1>. 2.).

Es ist der Wunsch ausgesprochen worden, daß bei der großen Zerstreutheit der Familie
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das Legat für alle Zeit den Armen in Gronau zugewendet werden möge, womit die Familie wohl
einverstanden sein dürfte.

Als Erinnerungan Christoph Friedrich verwahrt die Familie, jetzt mein Bruder Carl:
1. das Comitiv, von Kaiser Carl VI. am 21. Januar 1715 ausgestellt und unterschrie¬

ben, auf Pergament geschrieben, in rothen Sammt gebunden und mit anhängendem Kaiserlichem
Siegel,

2. eine Kupferplatte mit dem Bildniß von Christoph Friedrich Plathner, wovon Abdrücke
an die Mitglieder der Familie vertheilt worden sind.

3. Ein großes Siegel ist in Gronau verloren gegangen. Ich habe jedoch vorher einen Ab¬
druck davon genommen. Danach ist die ZeichnungTafel 4. Nr. VIII. gefertigt.

Christoph Friedrich hatte nach August Plathners Notizen vier Söhne und mehrere Töchter.
In seinem Testament nennt er als seine Kinder:

VIII. 1. Friedrich Zottfried (der ältere Sohn), von welchem S. 193 gehandelt wird.
VIII. 2. Iohaait flllst Andreas (der jüngere Sohn), nach August Plathners No¬

tizen: Johann August, Domainenpächter von dem Gut St. Leonhard bei Braunschweig, ohne Kin¬
der gestorben.

Ein in Bücherverzeichnissen also ausgeführtes Werk: „Plathner, I. A., Regeln, die ein
junger Mensch, der sich der Landhaushaltnng widmet, zu beobachten hat. 8. Hannover. Hahn.
1781", hat anscheinend denselben zum Verfasser.

VIII. 3. Altita Zertrade Henriette (die ältere Tochter), verheurathet an Jo¬
hann Henning Klemm.

VIII. 4. Johanne Ernestine 8ojchie, Wittwe Thilöen, in Hildesheim.
Die übrigen Kinder sind also frühep gestorben, namentlich:
VIII. 5. ein Sohn, welcher Oberförster gewesen, aber im besten Mannesalter gestorben.
VIII. 6. ein Sohn, welcher im Bergfache auf dem Harz angestellt gewesen, von da

für eine englische Compagnie nach Ostindien engagirt worden und dort jung gestorben ist.





Gronau, Hannover und Amerika.





eit der Uebersiedelung Christoph Friedrichs (VII. 5.) nach Gronau bleibt Gronau längere Zeit
der Hauptsitz seiner Nachkommen, welche sich zum Theil noch jetzt daselbst befinden.

VIII. 1. striedrich Zottsried, Sohn von Christoph Friedrich (VII. 5.), wurde ge¬
boren am 9. September 1710, war Bürgermeister und Sekretär der Stadt Gronau, auch Gerichts¬
halter zu Rheden, Wülfingen und Deensen, wohnte die letzten Lebensjahre bei seinem jüngsten
Sohn, dem Pastor Anton Friedrich Plathner (IX. 6.), in Harriehausen, und starb daselbst am
14. Mai 1786. Es bestätigt dies der im Verzeichnis; der daselbst im Jahre 1786 Gestorbenen vom
Pastor Anton Friedrich Platbner eingetragene Vermerk. Es kommen darin die Worte vor: „mein
Vater, Herr Gottfried Friedrich Plathner," und „nachdem er auf Erden gelebt 75 Jahr 8 Monat
5 Tage." „Die Leichenrede ist ihm von dem Herrn Pastor Fabricius zu Ellenrode gehalten."

Eine von ihm verfaßte und eigenhändig geschriebene Vertheidigungsschrift ct. ct. Gronau
23. April 1745 befindet sich im Welfen-Museum in Hannover, nämlich in einem vom Stadtgericht
zu Elze dahin eingesandten mäßigen Folioband mit der Aufschrift: De uc> 1745 Inquisition« Xotu
über clsn Xlorcltnsnnsr Foaolürn Hölselrsr etc.

Er verehelichte sich:
a. am 13. October 1744 mit Dorothea Elisabeth Forcke, Schwester des Medizi¬

nalraths Forcke in Gronau;
b. am 31. October 1756 mit Marie Sophie Niebur aus Lüneburg.
Kinder von ihm aus erster Ehe sind:

IX. 1. Christo pH Friedrich, getauft am 4. August 1745, von welchem später ge¬
handelt wird;

IX. 2. Dietrich Itthard Christian, getauft am 16. Juni 1748;

IX. 3. Hohn NN Itupust, getauft am 22. Juli 1750, von welchem später gehan¬

delt wird;

IX. 4. Johann Christoph Ittithetm, getauft am 15. October 1752;

(IX. 2. und IX. 4. scheinen jung gestorben zu sein.)

aus zweiter Ehe:

IX. 5. Margaretha Maria Dorothea, getauft am 3. August 1757;

IX. 6. Itnton Friedrich, geboren am 19. März 1759, von welchem später gehan¬
delt wird.

Zü
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1. Christoph Friedrich der Zimpere und seine Nachkommen,

IX.1. Christoph Friedrich, Sohn von Gottfried Friedrich (VIII, I,), getauft NM

4. August 1745, Advokat in Gronau und Gerichtshalter in Rheden und Banteln, verehelicht

mit Caroline Friederike Luise Oelkers (gestorben 26. November 1831), ist gestorben am

3. Juli 1804.

In seinem dem Justizamt zu Gronau übergebenen Testament vom 10. Februar 1804

spricht er den Wunsch aus, daß bei der Beerdigung „aller unnöthige Auswand vermieden werde.

Ein simples anständiges Sarg ohne alle Ausstaffirung mit dem gewöhnlichen Todten - Gewandte,

als welche nur ein thorhafter Uebermuth ersonnen hat, ein bloßes Hemd, Mütze und Strümpfe

wird völlig hinreichen, meine entseelte Hülle zn decken, und auf eben die Weise will ich auch ohne

allen Pomp stille und ruhig blos in Begleitung zweyer mir nachbleibender Freunde zur Erde be¬

stätiget werden, insbesondre verbiete ich jede Betraurung mit schwarzem Zeuge, indem ich mich

hierzu schon bey meinem Leben mit einer gewissen Anzahl Personen verbunden habe." Letztere Sitte

besteht, wie mir mitgetheilt worden ist, in der Nachkommenschaft von Herrmann August (X.u. 8,).

Die Kinder genannter Eltern sind:

X. 1. Dorothea Luise Frieilerike, geboren am 21. August 1771, verehelicht am

16, April 1801 mit dem Advokaten, Gerichtshalter und Kanzlei-Sekretär in Coppenbrügge Johann

August Ludwig von Hartz, als Wittwe gestorben am 14. September 1845;

X. 2. Johann Friedrich Wilhelm, geboren am 15. Februar 1774;

X. 3. Caroline Charlotte, geboren am 11. Juni 1775;

X. 4. Johann Friedrich stoltfried, geboren am 10. September 1777 ;

X. 5. Union llntins, geboren am 5. September 1779;

Vorstehende 4 Kinder starben vor ihrem Vater.

X. 6. Hearp Lndnnst llnstllst, geboren am 4. August 1781, von welchem im Ab¬

schnitt VII gehandelt wird;

X. 7. Mario Caroline Itlhardine, geboren am 27. Juli 1783, verehelicht am

1. Mai 1805 mit dem Oekonomen,später Hauptmann im Infanterieregiment zu Hameln, Moritz

Georg Philipp Tiling, Wittwe seit 14. März 1829, gestorben am 4. April 1864;

X. 8. Catharina Luise Philistpine, geboren am 20. Februar 1785, verehelicht am

29. Mai 1809 mit dem Kaufmann Conrad Schmidt in Elze, später Steuereinnehmer in Ver¬

den, gestorben am 8. Augnst 1825;

X. 9. Johanne Llinalie, geboren am 8. Mai 1788, verehelicht am 29. Januar 1807

mit dem Justiz-Secretär in Alfeld, seit 1809 Friedensrichter in Dassel Arnold Franz Busch (ge¬

boren 1780, gestorben 1811).

X. 19. Itntvn Lndmist Uli st u st, geboren am 23. März 1790, von welchem später

gehandelt wird;

X 11. Juliane 8ophie Helene, geboren am 22. Februar 1792, verehelicht am 14.

October 1813 mit dem Maire zu Hardegsen' später Steuerdirector in Göttingen August Otto

von Bodemeyer (geboren am 28. October 1790, gestorben am 7. October 1859), gestorben am

7. October 1864.

X. 19. Ilnkon Ludnnst LktlstUsi, Sohn von Christoph Friedrich (IX. 1.), geboren

am 23. März 1790, besuchte das Andreanum in Hildesheim, kam noch nicht ganz 18 Jahr alt nach

Göttingen, studirte zuerst Theologie, predigte auch schon in einer der dortigen Kirchen, studirte dann

Philosophie, wurde Doctor und war unter Westphälischer Herrschaft eine Zeitlang französischer Verl-

kicmtöui-, pachtete darauf das Gut Ellerburg bei Preußisch Minden auf 24 Jahre, gab jedoch nach
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Anname einer ziemlich bedeutenden Abfindungssumme die Pacht auf, und kaufte rem einem fran-

zösischen General (vor oder nach der Pachts die Güter Brunstein und Relliehausen. Demnächst

kaufte er zwei kleinere Güter Kreuzfurth und Germensel bei Kranenburg zwei Stunden von Cleve,

die er 1840 wieder verkaufte. Hierauf war er etwa 5 Jahr laug Domainendirector in Tilburg in

Holland, einer dem König von Holland gehörigen Besitzung, gab diese Stellung wegen Krankheit

im Juli 1845 auf und zog nach Göttingen, woselbst er wärend seiner beiden letzten Lebensjahre

als Bürgervorsteher thätig war. Er starb am 4. Mai 1850.

Er war verehelicht:

u) mit Therese Welten aus Wachteudonk bei Geldern, und nach deren Tode

b) mit Elise Tiling, gestorben am 4. November 1834.

Nur in zweiter Ehe wurden Kinder geboren, nämlich:

XI. g,. 1. Ilustllske, geboren am 4. November 1827, verehelicht am 19. October 1846

mit dem Hannöverschen Premierlieutenant gegenwärtig Hauptmann a.D. Friedrich von Dachen¬

hausen in Göttingen;

XI. lt. 2. iktulh liste, geboren am 16. September 1829, verehelicht am 20. August

1857 mit dem Preußischen Lieutenant jetzt Hauptmann der Artillerie Georg von Windheim

in Breslau;

X.a. 3. Estuul'st, geboren am 15. März 1833, von welchem später gehandelt wird;

X.g,. 4. ein Sohn, geboren 1834 und nach einigen Stunden gestorben.

XI. g,. 3. Estuill'st, Sohn von August (X. 10.), geboren am 15. März 1833, besuchte

bis zu seinem 17. Jahre das Göttinger Gymnasium bis Secunda, ging zwei Jahr als Eleve auf

die Hessische Domaine Nückerode und von da 1 Jahr zu seinem Vetter Busch nach Töpliwoda in

Schlesien. Im Jahre 1853 begab er sich nach Göttingen und studirte dort lst/s Jahr Llameruliu,

war demnächst 1 Jahr Verwalter aus dem Rittergut Eilte bei Ahlden in Hannover, darauf 10z

Jahr Verwalter aus der Zuckerfabrik Vahrendorf bei Magdeburg, ferner 1 Jahr Jnspector in Weg¬

witz bei Merseburg, ging 1858 nach Ungarn und pachtete daselbst zwei Güter Zubna und Gugla

bei Homona (auch Homonau) im Zempliner Comitat in Ungarn.

Er verehelichte sich am 18. August 1863 mit Marie Matth aei, Tochter des Oberamt¬

manns Julius Matthaei auf dem Rittergut Kriegsdorf bei Merseburg.

Kinder aus dieser Ehe sind:

XII.(I. 1. Helene, geboren am 17. Juni 1864;

XII. cl. 2. ÜktU)> geboren am 24. Mai 1865.

It Johann Aulfiist nnd seine Nachkommen.

IX. 3. Zolin NU Illlstusl, Sohn von Friedrich Gottfried (VIII. 1.), getauft am 22.

Juli 1750, war Kaufmann und Bürgermeister, Canton - Maire, in Gronau, bis die kriegerischen

Ereignisse der ersten Jahre des 19. Jahrhunderts, sowie die nachher daraus folgende Umwälzung

der Staaten ihn veranlasste, seine Entlassung zu suchen. Er starb am 3. September 1841. Seine

Ehefrau war Antoinette Armbrecht, Tochter des Pastors Armbrccht in Hemmendorf.

Seine Kinder sind:

x.a. 1. Luise, geboren am 10. September 1781, verehelicht zum erstenmal mit dem

Kaufmann Lakemann in Hameln, zum andernmal mit dem Kaufmann Kahler daselbst, gestorben

in Gronau am 5. Juli 1836;

Xn,. 2. cfl'iostrich Iklithotm, geboren am 1-7. Juli 1783, von welchem später ge¬

handelt wird: 25»
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x.a. 3. Christoph ^Ihisistss, geboren am 1. Juni 1785, im 8. Jahre gestorben;
x.a. 4. Melusine, geboren am 20, December 1786, verehelicht mit dem Assessor

Gericke in Vienenburg, seit 1838 Wittwe, gestorben am 18, Mai 1864;
x.a. 5. Carotine, geboren am 18. April 1788, verehelicht gewesen mit dem Pastor

Friedrich Röbbelen in Höhen-Hameln;
X. a. 6. Alhardine Amalie, geboren am 16, December 1789, gestorben am 21.

März 1791;
x.a. 7. Auguste Antoinetle, geboren am 22. Juli 1791, gestorben am 25.

Februar 1795;
x .a. 8. Herrin a NN August, geboren am 1. April 1793, von welchem später

gehandelt wird;
x .a. 9. Anlan Hottsried, geboren am 19. Februar 1795, war Oekonom, wurde,

in Folge einer unglücklichen Liebe trübsinnig und fand seinen Tod in der Leine unweit Foerste bei
Alfeld, woselbst er sich zum Besuch bei seinem Schwager, dem Pastor Friedrich Röbbelen, aufhielt,
am 10. Mai 1819;

x.a. 10. Carl Friedrich, geboren am 30. December 1797, war Advokat in Gronau,
nicht verheurathet, wohnte beim Vater, und starb am 12. April 1838. Er war von biederem Cha-
racter und höchst rechtlich in seiner Geschäftsführung, Nathgeber und helfender Freund der Familie.
Sein früher Tod wurde von Allen, welche mit ihm in Verbindung gestanden, tief beklagt.

n. Friedrich Wilhelm und seine Nachkommen.

Xu,. 2. Friedrich Milhetm, Sohn von Johann August (IX. 3.), geboren am
17. Juli 1783 , Kaufmann und Senator in Gronau, verehelicht am 20. November 1804 mit Jo¬

sephine Wedekind aus Hildesheim (gestorben am 11. December 1841), ist gestorben am 28.
Februar 1847. Seine Ehefrau war katholisch und seine Kinder folgten der Religion ihrer Mutter.

Die Kinder sind:

XI.d. 1. Elilalieth Friederike Allloinette, geboren am 2. Januar 1806, trat in
den geistlichen Orden der llrsulinerinnen und lebt jetzt als Lehrerin in Schwerin;

XI.I>. 2. August Mathias, geboren am 2. Juni 1804, von welchem später gehan¬
delt wird;

XI.h>. 3. Emilie Caroline Hufe, geboren am 3. Januar 1809, wohnt in Gronau;
XI. k. 4. Mathilde ljuliaue Maria Anna, geboren am 10. October 1810, ver¬

ehelicht:

a. am 11. Februar 1834 mit dem Apotheker Wenkebach in Duderstadt, gestorben
am 11. März 1840,

b. am 24. August 1843 mit dem Apotheker Barth in Bremerhaven;
XI.d. 5. Maria Dorothea Caroline, geboren am 8. Juni 1813, gestorben am 2.

Januar 1821;

Xl.d. 6. Johann Herrmann Ferdinand Cduard, geboren am 5. October 1814,
gestorben am 23. November 1820;

XI.d. 7. Clemenline Therese Dorothea, geboren am 29. März 1816, verehelicht
am 22. November 1836 mit dem Gastwirts» Heinrich Jahns in Gronau, seit 1856 in Mil-
waukie, Vereinigte Staaten von America;

XI.d. 8. Caroline PhiliMNe Adelheid, geboren am 27. October 1817, verehe¬
licht am 19. October 1857 mit dem Sanitätsrath Wiedel in Bockenem;

XI.d. 9. Rannis Maria Foseilhine, geboren am 2. Februar 1819, verehelicht am
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8. Januar 1839 mit dem Pastor Friedrich Wilhelm Bodemann, seht in Finkenwerder bei Ham¬

burg, Dieselbe trat zur lutherischen Kirche über,

XI.!). 10. Tart Itildreas, geboren am 21. Juli 1829, gestorben am 19. Septem¬

ber 1820;

XI.!). 11. Mittle 8oj>hie Tarotiae, geboren am 21. December 1821, verehelicht

am 12. October 1817 mit dem Kaufmann Heinrich Helm holz in Gronau, seit 1858 in

Milwaukie;

XI.!». 12. Hermilte gefeite, geboren am 11. Februar 1821, verehelicht am 25.

Juni 1818 mit dem Kaufmann Franz Ver he in in Schwerin, seit 1851 in Milwaukie, gestorben

am 11. November 1858;

XI.I». 13. Theodor Mithetm, geboren am 19. September 1825, Kaufmann, seit

1852 in Milwaukie.

XI.!). 2. 1t agilst Mathias, Sohn von Friedrich Wilhelm (X. u. 2), geboren am

2. Juni 1807, Kaufmann in Gronau, verehelicht:

u. am 39. April 1833 mit Therese Wieners, gestorben am 39. Juli 1817;

b. am 29. August 1818 mit Adolphine Krumhoff.

Kinder erster Ehe:

XII. 6. 1. Johann August, geboren am 2. September 1833, gestorben am 1. No¬
vember 1837;

XII. 6. 2. Thai ehe Iotesthiue, geboren am 21. December 1836;
XII. 6. 3. Friedrich Mithatin, geboren am 1. December 1838, Kaufmann, seit

1863 in Milwaukie;

XII. e. 4. Atogse Marianne Auguste, geboren am 21. Mai 1812;
XII. 6. 5. Maria 8osthie, geboren am 21.September 1811, gestorben am 5. Mai1855;
XII. 6. 6. 1tNif»he Ttementine, geboren am 20. Juli 1816, gestorben am 20.

März 1817.

Kinder zweiter Ehe:
XII. 6. 7. 8osthie Tnntia, geboren am 21. August 1819, gestorben am 21. April 1858;
XII. s. 8. Theodore Marie, geboren am 9. März 1851;
XII. 6. 9. Herrniann Franz, geboren am 5. Mai 1852;
XII. 6. 10. Heorg Friedrich, geboren am 23. December 1853;

XII. e. II. Tart Franz, geboren am 27. März 1856.

I». Herrmann August und seine Nachkommen.
X. a. 8. Herrinann August, Sohn von Johann August (IX. 3.), geboren am

1. April 1793, lernte die Kaufmannschaft, trat dann als Freiwilliger unter die Cumberlandschen

Husaren, machte den Feldzug von 1815 mit, nahm nach dem Frieden seinen Abschied, kam nach

Gronau, verehelichte sich am 12. September 1829 mit der Wittwe des Kaufmanns Earl Plock in

Gronau, Sophie, geborne Schmidt aus Bodenwerder (gestorben ani 26. December 1862), lebte

als Kaufmann in Gronau und starb am 13. August 1853.

Die Kinder aus seiner Ehe sind:
XI. o. 1. Kuise 8osthie, geboren am 11. August 1821, gestorben am 8. Mai 1822;
XI. o. 2. Heorg Friedrich Tart, geboren am 10. November 1822, von welchem

später gehandelt wird;
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XI, o. 3. Friedrich Kustusl, geboren am 26. März 1824, lernte in Hannover die
Pharmacie, conditionirte an verschiedenen Orten, stndirte daraus in Gottingen, kaufte eine Apo¬
theke in Calvörde bei Helmstedt und starb bald, nachdem er sie übernommen hatte, am 3, No¬
vember 1854;

XI. o. 4. Friedrich Illilhelm, geboren am 25, Mai 1825, von welchem später ge¬
handelt wird;

XI. e. 5. Carl Heori) Theodor Louis, geboren am 22. Juli 1826, lernte in Han¬
nover die Kaufmannschaftund lebt als Kaufmann in Berlin;

XI. o. 6. Melusine Pliuline Emilie, geboren am 14, Oetober 1827, verehelicht
mit dem Apotheker Gustav Braunholtz in Goslar (gestorben am 15, Juni 1865);

XI. <z. 7. Luise Caroline Emilie, geboren am 31, Oetober 1828, lebt in Gronau
bei ihrem Bruder Carl;

XI, <z. 8. Herrinann Kugusl, geboren am 23, August 1831, von welchem später
gehandelt wird;

XI. o. 9. Franz Friedrich Kdolsih, geboren am 16, September 1833, besuchte vom
Jahre 1847 bis 1853 das Lyceum zu Hannover, stndirte darauf in Göttingen und Berlin Theo¬
logie, trat nach Absolvirung der Examina als Hospss in das Kloster Loccum, und lebt seit 1865
als Pastor-Collaborator in Düshorn bei Walsrode;

XI. o. 19. Caroline Fosthie, geboren am 17, Oetober 1834, gestorben am 31. Juli 1836.

XI, o. 2. Ijeori) striedrich Carl, Sohn von Herrmann August (X. a, 8.), geboren
am 19. November 1822, lernte die Kaufmannschaft in Hannover, übernahm im Jahre 1851 das
väterliche Geschäft und lebt als Kaufmann in Gronau. Am 15, Juni 1852 heurathete er Marie
Bruns aus Goslar,

Die Kinder aus dieser Ehe sind :
XII. f. 1. sicrrmann Ktt,,ust Eonrad, geboren am l, September 1853;
XII. k. 2. Northa Henriette, 6osthie Pantine Emilie, geboren am 24. April

1855, gestorben am 11. September 1855;
XII, k, 3. Marie Caroline Nerlha Milhelmine, geboren am 16, Juni 1857;
XII. k, 4. Johann Kustusl Eonrad Theodor, geboren am 3. Juni 1858;
XII. 1. 5. Eduard II IM st Louis Friedrich, geboren am 28. November 1859;
XII, i. 6. Paul Kugusl Huliau Kdolsth, geboren am 29. November 1861;
XII. 1. 7, Kit na Luise Lina, geboren am 11, März 1864,

XI. <z. 4. Iriedrich Milhelm, Sohn von Herrmann August (X, u. 8. ), geboren
am 25, Mai 1825, lernte die Oekonomie in Pattensen bei Hannover, stndirte in Göttingen die
Landwirthschaft und lebt als Pächter in Ebinghausen bei Gronau, Am 19, Februar 1856 heu¬
rathete er die Wittwe des Thierarztes Wieners, Wilhelmine, geborne Freymann aus Gronau.

Die Kinder aus dieser Ehe sind :
XII, A. 1, Martin Iriedrich Carl, geboren am 19, November 1856;
XII. A. 2. Heinrich IlUstUsl Louis, geboren am 7, Januar 1858;
XII. A. 3. Carl Louis Friedrich Ulla, geboren am 27. Februar 1859;
XII. A. 4, Fohanne Luise Marie Pauline, geboren am 18, Mai 1869;
XII, Z. 5. Charlotte Caroline Emitie Hermine, geboren am 25. September 1861,

gestorben am 23. Oetober 1861;



199

XII. A. 6. Henriette lUithetmine Anna Alurie, geboren am 11. Februar 1863;
XII. A. 7. Hemnunn Heinrich Louis Friedlich, geboren am 26. November 1864.

XI. u. 8. Herrinunn August, Sohn von Herrmann August (X. u, 8.), geboren
am 23. August 1831, lernte die Oekouomie in Sorsum bei Hildesheim, widmete sich darauf der
Malerei und lebt als Genremaler in Düsseldorf. Am 20. November 185? heurathete er Gertrud
Wey rather.

Die Kinder aus dieser Ehe sind:
XII. si. 1. Luise Murie, geboren am 24. December 1858;
XII. Ii. 2. Iii!stusie Sojihie Aiurgarethe, geboren am 14. Juli 1861;
XII. Ii. 3. Curt Issichelm lindert ) geboren am 4. Februar 1863;
XII. Ii. 4. Hilst NN Louis Adolsih, geboren am 1. September 1864.

L. Anton Friedrich und seine Nachkommen.
IX. 6. Antun Friedrich, Sohn von Friedrich Gottfried fVIII. 1.), geboren in Gro¬

nau am 19. März 1759; zuerst, im Alter von 24 Jahren, Pastor in Harriehausen, dann in Uslar
am Solling, zuletzt in Hattorf bei Osterode, und daselbst gestorben am 28. April 1811.

Er verehelichte sich:
m 1788 mit Sophie Luise Amalie Bornemann, Pastortochter ans Kirchdorfim Braun¬

schweigscheu, gebore» am 1. April 1767, gestorbenam 26. Mai 1807 in Hattorf;
b. am 22. November 1807 mit Henriette Friederike Luise Schröder, Tochter des Phy-

sikus und Doktors Schröder in Osterode, geboren am 17. Juni 1785, gestorben am
21. April 1841 als Pastorin Helmkampfin Lerbach.
Kinder aus erster Ehe:

X. I». 1. Cura tili e, geboren 1792, als Kind gestorben;
X. 1). 2. Henriette, geboren 1794, als Kind gestorben in Harriehausen;
X. 0. 3. Ein Knabe, geboren 1795, nach einigen Stunden gestorben;
X. I>. 4. Cnnrndino Friederike Henriette Antninette, geboren am 31. Decem¬

be r 1796, verehelichtam 13. März 1817 mit Georg Heinrich Christian Sprengel, Pastor in
Molzen bei Uelzen, auch 1815 Fcldprediger, geboren am 31. März 1786, gestorben am 13. August
1844 in Molzen;

X. I). 5. Luise Dnrothea, geboren 1798, gestorben am 1. Januar 1802 in Uslar;
X. d. 6. Friedrich August, geboren am 2. Juni 1801, von welchem später ge¬

handelt wird;
X. d. 7. Curatine 8usunne, geboren am 8. Mai 1803, gestorben am 30. Juni

1831, verehelicht am 2. August 1821 mit Georg Wilhelm Theodor Sprengel, Pastor in Wol¬
tershausen bei Harzburg, dem Bruder ihres Schwagers.

Kinder aus zweiter Ehe:
X. si. 8. Heinrich August -lutius, geboren am 18. September 1809, von welchem

später gehandelt wird;
X. b. 9. Zu sinne Mthetlnine, geboren am 9. März 1811, gestorben am 2. Ja¬

nuar 1855 in Sonderslebeu bei Dessau.

26.
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X. d. 6. Friedrich MliM, Sohn von Anton Friedrich (IX. öst, geboren zn Uslar
am 2. Juni 1801, nach des Vaters Tode ein halbes Jahr bei dem Stiefgroßvater l )r. Schröder
in Osterode das Progymnasium besuchend, nachher bis zur Consirmation bei dem Vormund Pastor
Thilo in Woltershausen, von 181S bis 1820 auf der lateinischen Hauptschuledes Waisenhauses zu
Halle a. S., 1 Jahr auf der Universität daselbst, 2 Jahre in Güttingen, 2'/s Jahre Hauslehrer
auf der Domaine Heidbrück, Polle gegenüber an der Weser, 1826 und 1827 auf dem Prediger-
Seminar in Hannover, seit Mai 1827 Pastor in Trögen, Inspektion Hardegsen,seit 9, März 1828
Pastor in Wagenfeldt, Inspektion Diepholz in Hannover, und daselbst gestorben am 10, Sep¬
tember 1864.

Er verehelichte sich :
a. am 18, April 1827 mit Luise Amalie Krome, geboren am 21, Mai 1803, gestorben

am 2. März 1836, Tochter des Pastors, nachherigen Superintendenten, Krome zu Frey¬
burg an der Elbe;

d, am 28. April 1837 mit deren Schwester Johanne Elise Juliane Krome, geboren am
8, April 1812, gestorben am 26. April 1838;

v. am 13. September 1839 mit Johanne Christine Wilhelmine Holthusen, Pastor¬
tochter aus Oberndorf, geboren am 16. October 1806.
Kinder ans erster Ehe:

XI. st. 1. Mlhelnune Chat sötte Friederike Cltnerline, geboren am 21. Mai
1828, gestorben am 4. Februar 1838;

XI. st. 2. Conradine stohanne Caroline, geboren am 19. Oktober 1830, gestorben
am 2. Juli 1848;

XI. st. 3. Heorg Friedrich Theodor, geboren am 5. November 1833, gestorben
am 21. April 1834;

aus zweiter Ehe:
XI. st. 4. Luise Christiane stohanne ÄUstllste, geboren am 17. März 1838, ver¬

ehelicht am 7. Mai 1857 mit Heinrich Andreas Friedrich Degener,
Pastor in Balje an der Elbe;

aus dritter Ehe:
XI. st. 5. Friedrich Unlust, geboren am 12. November 1840, 5 Jahre auf dem

Domgymnasiumzu Verden, 3Vs Jahre auf den UniversitätenGöttingen und
Erlangen, seit Herbst 1863 Hauslehrer;

XI. st. 6. Charlotte Friederike Henriette, geboren am 6. Deeember 1841;
XI. st. 7. Heinrich Ferdinand Ludmiis, geboren am 27. October 1843, Verwal¬

ter aus dem Gut Reden bei Hannover;
XI. F. 8. Lttlo Henris Milhelin, geboren am 31. Juli 1845, lernt die Handlung

in Hamburg;
XI. F. 9. Marie Juliane Ittilhelinine, geboren am 12. Juli 1846, gestorben am

30. Juni 1847;
XI. st. Ist. Marie Caroline Henriette, geboren am t. Juli l847, gestorben am

27 August 1848;
XI. st. 11. ttlkerl Herrinann stohanne8, geboren am 31. Deeember 1848. gestor¬

ben am 2. Februar 1850;
XI. st. 12. st Uli »8 AicotaU8 Theodor, geboren am 21 November 1849.
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X, d. 8. Millich August Justus, Sohn von Anton Friedrich (IX. 6,), geboren am

18. September 1809, war von Michaelis 1824 bis Michaelis 1829 zu Herzberg in der dortigen

Apotheke in der Lehre, conditionirte bis Ostern 1835 in sechs verschiedenen Apotheken, und hatte

dreimal ein Examen als Apvthekergehülfe zu machen. Ostern 1835 bezog er die chirurgische Schule

in Braunschweig und Ostern 1836 die chirurgische Schule in Hannover, war bis Ostern 1839 in

Göttingen, machte am 10. Juni 1839 das Staatsexamen und bekam bald in Lerbach, wo sein

Stiefvater Pastor war, Concession. Am 4. Februar 1841 wurde er nach Altenau beordert, um

den Dienst des Bergchirurgen interimistisch zu versehen, und am 1. Juli 1841 definitiv angestellt.

Im Jahre 1862 pensionirt, beabsichtigt er jetzt (1864) nach Nord-Amerika überzusiedeln.

Er verehelichte sich:

a. am 7. October 1841 mit Johanne Wilhelmine Ernestine Gottfriede Deppe, Toch¬

ter des Wundarztes G. H. Deppe in Lerbach, gestorben am 23. Juni 1849;

d. am 9. August 1850 mit Theodore Helene Caroline Marie Tetzner, Tochter des in

Dorste verstorbenen Pastors Or. W. Tetzncr.

Kinder aus erster Ehe:

XI. s. 1. Henriette Friederike Mithostnine Marie, geboren am 19. December

1842;

XI. s. 2. Hertha Mithostnine Friederike Charlotte, geboren am 17. Juni 1844;

XI. 6. 3. Johann Herrinann Justus, geboren am 29. April 1846, Kausmanns-

lehrling in Goslar;

XI. 6. 4. Johanne Conradine Antonie, geboren am 5. November 1848;

XI. 6. 5. Luise Mithestnine Auguste, geboren am 11. Juni 1851.

27









^üurch Georg (X. 6.) ist die Familie in Preußen heimisch geworden.

X. 6. H e o 1 st llugust LukUMst, Sohn von Christoph Friedrich (IX. 1.), wird er¬

wähnt in Pierers Encyclopädie „als einsichtsvoller Landwirth." Er selbst hat eine bis zum Jahre

1848 reichende Lebensbeschreibung gefertigt. Dieselbe lautet mit den ihr zugefügten Ergänzun¬

gen also:

Georg August Ludwig Plathner, geboren am 4. August 1781 in Gronau, wo sein Vater

Advokat und Gerichtshalter war, erhielt den ersten Unterricht im elterlichen Hause bis in's 14.

Jahr durch einen Hauslehrer, frequeutirte dann einige Jahre in Prima das Andreanische Gymna¬

sium in Hildesheim, lernte darauf zwei Jahre laug von Ostern 179? bis Ostern 1799 die praktische

Laudwirthschaft auf der, in der ehemals dem Statthalter von Holland gehörigen Grafschaft Spiegel¬

berg belegenen, Domaine, dem Schloßhaushalte Coppenbrügge, unter Anleitung des Schloßhaushalts¬

verwalters Blume und des Dirigenten Raths Schopp, vervollkommnete sich dann noch andere zwei

Jahre von Ostern 1799 bis dahin 1891 bei einem Freunde seines Vaters, dem Oberverwalter

Böse, welcher die Güter Brunkensen und Brüuiehausen im Braunschweigischeu gepachtet hatte, und

administirte darauf als Verwalter zwei Jahre laug von Ostern 1891 bis dahin 1893 das dem Han¬

noverschen General und Kriegsminister von Hake gehörige Gut Hasperde, ohnweit Hameln.

Nach dieser praktischen Laufbahn und Vorbereitung und nachdem er bis Michaelis 1893

dem Studio zu Hause obgelegen, besuchte er die Universität Güttingen, wo er am 29. October 1893

immatrikulirt wurde, Oekonomie, Technologie und Kamcralwissenschaft studirte und sich namentlich

mit Botanik, Mineralogie, Physik, Mathematik und Baukunst beschäftigte, bis Ostern 1895. Den

Sommer 1895 brachte er zu Hause und auf benachbarten Oekonomieen zu.

Sein eigentlicher Lebensplan war dahin gerichtet, eine Pachtung anzunehmen, er ward aber

durch einen Ruf, den er als Landwirth nach Fulda erhielt, bestimmt, statt dessen die Beamteukar-

riere einzuschlagen, ging Ende des Jahres 1895 dahin ab, wurde beim dasigen Finanzcollegio

angestellt und zum Mitgliede einer aus dessen Mitte zusammengesetzten Kommission ernannt, welche

Stellung ihm eine erwünschte Gelegenheit darbot, sich in seinem bisherigen Wissen zu vervoll¬

kommnen, namentlich deshalb, weil seine Geschäfte sich nicht bloß aufs Fuldaische beschränkten, viel¬

mehr sich auf die übrigen dem Landesherru in Fulda gehörigen Besitzungen ausdehnten, so z. B.

Corvei, Johannisberg, Dortmund und Weingarten.

Leider litten diese Verhältnisse eine Störung durch die bekannten Ereignisse, die der

Schlacht am 14. October 1896 folgten. Sein Aufenthalt in Fulda währte, namentlich in Rück¬

sicht seiner Anhänglichkeit an die ihm gewordene Anstellung und die vielen Freunde, welche er sich

daselbst erworben, wie nicht weniger in Aussicht einer Wiederherstellung der früheren Verhältnisse

bis zum Anfang des Jahres 1898.

Um diese Zeit folgte er, besonders aus Anhänglichkeit zum Oranischen Fürstenhause, dem
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Rufe seines früheren Landesherrn, des damaligen Prinzen von Oranien, Fürsten zn Nassau,

Fulda :c., welcher ihm die Generaladministratorstelle seiner im damaligen Großherzogthnm Warschau

(jetzt im Großherzogthum Posen) belegenen Herrschaften Widzim, Napot, Steczewo und Czeczewo

mit dem Charakter als Fürstlich-Oranisch-Nassanischer Kammerrath übertrug, lebte hier (in Widzim

bei Wollstein) gegen vier Jahre, verließ dann diese Güter, als sein hoher Machtgeber die schle-

sischen Herrschaften Camenz, Heinrichau mit Schön-Johnsdorf, und Seitsch für seine Gemahlin er¬

worben, und übersiedelte sich im Jahre 1812 nach Camenz, wo er die Generaldirektion für letztere

Güter einrichtete, mußte indeß noch eine längere Reihe von Jahren auch auf den elfteren Gütern

eine landwirthschaftliche General-Zusicht ausüben, wovon er erst im Jahre 1834 entbunden wurde,

zu gleicher Zeit zum Königlich Niederländischen Domainendirektor ernannt. Er erfreute sich stets des

vollsten Vertrauens seines hohen Machtgebers, welcher im Jahre 1814 wieder zu seinem verlorenen

Lande gelangte.

Es wurden ihm mehrere Aufträge Seitens seines Machtgebers in verschiedenen Pro¬

v inz en des vereinigten Königreichs der Niederlande zu Theil, zu deren Erledigung er sich 1829

mehrere Monate in Holland und Belgien aufhielt. Er empfing dort den Königlich Niederländischen

Löweuorden.

In Camenz verlebte er gemüthlich, dabei glaubend, es nicht mehr verlassen zu müssen,

volle 25 Jahre. Was er da für Landwirthschaft gewirkt, zeigen die nachfolgend namhaft gemachten

periodischen Schriften, liegt noch mehr in der Erinnerung vieler seiner Zeitgenossen.

Nach Ablauf abgedachter Zeit im Jahre 1837, und zwar nach dem Ableben der allerhöchsten

Besitzerin gedachter Güter, geriethen diese durch Erbtheilung an drei verschiedene Besitzer. Es ward

dadurch die bisherige Einheit allerdings gestört, viele Einrichtungen locker gemacht, wovon nach

einigen Jahren die Folge wurde, daß zunächst die Camenzer, dann die Heinrichauer Gencralver-

waltung gegen Pensionsverleihung von ihm aufgegeben wurde und seit 1842 ihm nur noch die

Generalverwaltnng der Güter Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich der Niederlande in

Schlesien verblieb, und wegen der mittlerweile erworbenen Standesherrschaft Muskan eine neue Ar¬

beit geworden ist. Ebenso hat er das Generalmandat für die Herrschaft Neuland u. s. w.

Seit seinem Abgange von Camenz 1840 lebte er in Hertwigswalde und seit 1843 auf

einer angekauften Scholtisei zu Baumgarten bei Frankenstein, in deren Nähe sein Rittergut Kühn¬

heide liegt.

Allerdings hat er zu beklagen und zu bedauern, daß das Geschick es ihm bereitet, denje¬

nigen Aufenthalt verlassen zu müssen, an welchen er glaubte, sein ganzes Leben gebunden zu sein,

in welchem Glauben er früher kein Opfer gescheut hatte, für das Verbleiben daselbst zu bringen,

wenn es sich um ein Verlassen seiner damaligen Stellung gehandelt, wohin namentlich das Aus¬

schlagen des ihm von Sr. K. Hoheit dem Großherzog von Sachsen Weimar im Jahre 1817 ge¬

schehenen Anerbietens, die Dvmainen - Direktorstelle für Weimar Eisenach übernehmen zn mögen,

ein Zeugniß giebt.

Er hat mehrere Aufsätze in den Niedersächsischen Annalen, den Fuldaischen Jntelligenz-

blättern, den Schlestschen Provinzialblättern, dem Korrespondenzblatt für vaterländische Kultur und

den Verhandlungen und Schriften der ökonomischen Section in den Jahren 1811, 1814 und 1836,

wie nicht weniger für die Schlesischen Zeitungen geliefert.

Er hat herausgegeben:

1. Annalen für die Landwirthschaft und das Landwirthschaftsrecht mit H. Stenger und

mehreren Gelehrten Deutschlands. Posen 1811.

2. Jahrbuch der Landwirthschaft mit Sturm und Weber. Breslau 1819—1822.

3. Neues Jahrbuch der Landwirthschaft mit Weber. Breslau und Leipzig 1822—1827.
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4. Schleiche landwirtschaftliche Monatsschrift mit Block, Weber und Zimmermann.

Breslau 1829 — 1831.

5. lieber die Kultur der Brücher durch Urbarmachung, nebst Beschreibung der dazu zu

gebrauchenden nutzbarsten Wiesenpflanzen. Posen 1811 und 1813.

6. Neber Umschaffnng veralteter Teiche und schlechter Teichwiesen in nutzbare Wiesen, nebst

einer Anleitung zur leichtesten und zweckmäßigsten Bewässerung derselben, sowie einer

Beschreibung derjenigen Gräser und übrigen Wiesenpflanzen, welche dazu am vorteil¬

haftesten zu gebrauchen. Breslau 1824.

7. Die Kartoffelkrankheit in Schlesien in den Jahren 1845 und 1846. Göttingen 1848.

Es ernannten ihn unterm 28. Juni 1809 die Wetterauische Gesellschaft für Naturkunde

zu ihrem correspondirenden Mitglicde, unterm 9. Juni 1814 die Schlesische Gesellschaft für vater¬

ländische Kultur zu ihrem wirklichen Mitgliede, unterm 1. Juni 1817 die Jenaer Societät für die

gesammte Mineralogie zu ihrem auswärtigen Ehrenmitglieds, unterm 8. November 1824 die Kö¬

niglich Preußische Märkische Gesellschaft zu Potsdam zum Ehrenmitgliede, uuterm 29. September

1825 der Kurfürstlich Hessische Landwirthschaflsvereiu zum auswärtigen Ehrenmitgliede, unterm 11.

Juli 1829 die Königlich Großbrittannische Hannoversche Landwirthschaftsgcsellschaft zu Celle zum

ordentlichen und correspondirenden Mitgliede, unterm 11. Juni 1830 die ökonomische patriotische

Gesellschaft der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer zum Ehrenmitglieds. Am 23. August 1853

erhielt er auf Grund des Gutachtens der Commission der Preisrichter- für Samen- und Futter¬

gräser auf der Schlesischen Industrieausstellung im Austrage des Ministers für Handel, Gewerbe

und öffentliche Arbeiten v. d. Heydt ein belobigendes Anerkenntnis

Er war verhenrathet mit Leopoldine Henriette Rosalie Ho ff man n - S ch oltz, zweiten

Tochter des Kriegs- und Domainenraths Carl August Hoffmaun-Scholtz, geboren am 21. November

1791. Die Ehe wurde am 3. August 1809 bürgerlich und kirchlich geschlossen. Die Kinder aus

dieser Ehe sind: Carl (XI. 1.), Otto (XI. 2.), Adolph (XI. 3.), Henriette (XI. 4.), Herrmann

(XI. 5.), August (XI. 6), Wilhelm (XI. 7.), Ida (XI. 8.). Marie (XI. 9.).

Er starb zu Baumgarten am 21. März 1859.

Als Andenken verwahrt die Familie:

1. das Oelbild des Erblassers,

2. den dem Erblasser von dem Prinzen Friedrich der Niederlande geschenkten Pokal von ver¬

goldetem Silber,

3. den dem Erblasser von den Heinrichauer Beamten geschenkten Pokal von Silber,

4. das dem Erblasser von den Seitscher Beamten geschenkte silberne Serviettenband,

5. das eiserne Pettschaft mit dem Wappen des Erblassers,

worüber der § 5. des Erbrecesses vom 11. September 1860 das Nähere ergiebt.

XI. 1. Zlars Heon; IlMlss, Sohn von Georg (X. 6.), geboren am 12. Juni 1810

in Widzim, kam 1812 mit seinen Eltern nach Camenz, woselbst er den ersten Unterricht erhielt, 1822

auf das Friedrichsgymnasium in Breslau, von welchem er Michaelis 1828 als Abiturient zur Universität

abging, studirte die Rechte in Breslau bis Ostern 1830 und in Berlin bis Michaelis 1831, bestand

den 15. September 1831 das Examen als Auskultator bei dem Oberlandesgericht zu Breslau, ar¬

beitete den Winter 1831/32 bei dem Patrimonialgericht in Camenz, dann bei dem Stadtgericht in

Breslau, bestand am 30. October 1833 das Examen als Oberlandesgcrichts - Referendar bei dem

Oberlandesgericht zu Breslau, ward als solcher bestätigt durch das Ministcrialrescript vom 20. März

1834, arbeitete bei dem Jnquisitoriat in Liegnitz und dem Oberlandesgericht zu Breslau, bestand
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das Examen als Oberlandesgerichts-Assessor am 13. Juni 1837 vor der Examinations-Commission

in Berlin, ward dnrch Ministerialrescript vom 29. Juli 1837 zum Assessor ernannt und als solcher

bei dem Oberlandesgericht zu Breslau beschäftigt. Er verwaltete commissarisch vom 29. December

1837 bis in den August 1838 das Stadtrichteramt in Münsterberg und vom 25. October bis

31. December 1838 eine Nichtcrstelle bei dem Land- und Stadtgericht in Frankenstein.

Durch Ministerialrescript vom 14. Januar 1839 wurde er zum Justizcommissar im Landes-

huter Kreise mit Anweisung seines Wohnortes in Landeshut und zugleich zum Notarius im Bezirk

des Oberlandesgerichts zu Breslau ernannt, ihm durch Ministerialrescript vom 9. Februar 1839

auch die Praxis im Waldenburger Kreise widerruflich gestattet. In Folge mit dem Justizcommissa-

rius Stuckart in Rawicz getroffenen Tausches wurde er dnrch Ministerialrescript vom 3. Mai 1839

als Justizcommissar für die Land- und Stadtgerichte zu Rawicz und Gostyn und als Notar im

Oberlandesgericht zu Poseu nach Rawicz versetzt. Durch Rescript des Jnstizministers vom 9. April

1846 wurde er als Justizcommissar bei dem Stadtgericht zu Breslau und als Notar im Bezirk

des Oberlandesgerichts zu Breslau nach Breslau versetzt.

Durch Kabinetsordre vom 9. Januar 1856 wurde ihm der Charakter als Jnstizrath verliehen.

An schriftstellerischen Arbeiten hat er einzelne Aufsätze in Zeitschriften veröffentlicht, von

denen angeführt werden:

1. Berichtigung des mit „( ü aus Preußen" bezeichneten Artikels, in Nr. 200. der Leipziger

allgemeinen Zeitung vom 3. August 1841;

2. Der Stand der Anwalte als freies Gewerbe, in der Reform, Monatsschrift für Recht

und Gesetzgebung, herausgegeben von Eberty. Berlin. Band I. Heft 6. 1845;

3. Bemerkungen über die im Entwurf einer Wechselordnung für die Preußischen Staaten

vorgeschlagene allgemeine Wechselfähigkeit, in der juristischen Wochenschrift für die Preu¬

ßischen Staaten, Nr. 47. Berlin, 1847;

4. Ueber Restitutionen gegen Verletzungen durch den Prozeß, in derselben Zeitschrift Nr. 30.

Berlin. 1848;

5. Bemerkungen zur Freigabe der Advokatur, in der Deutschen Gerichts-Zeitung Nr. 24.

Berlin, 1863.

Am 12. November 1839 verehelichte er sich mit Elisabeth Auguste Sophie von Wind-

heim, des Königlichen Oberstlieutenants und Brigadiers der sechsten Geusd'armerie - Brigade,

späteren Generals außer Dienst, Georg Christian von Windheim zu Breslau und der Therese

Henriette geborenen von Münchhausen am 18. Februar 1819 in Königsberg in der Neumark ge¬

borenen Tochter.

Aus dieser Ehe sind entsprossen:

XII. 1. stillt's Ht'M'st stlltslillsltl, geboren am 31. August 1840 zu Rawicz, kam 1846

nach Breslau, besuchte daselbst von 1847 die Wankelsche Elementarschule, von Ostern 1851 das

Friedrichsgymuasium, von Weihnachten 1858 au das Gymnasium zu St. Elisabeth, und bestand

im Herbst 1859 auf demselben die Maturitätsprüfung. Für das Studium der Baukunst sich be¬

stimmend, absolvirte er sein Elevenjahr in Trier bei dem Baumeister Wilhelm Plathner (XI. 7.)

beim Bau der Saarbrücken-Trierer Bahn und besuchte vom Herbst 1860 bis Herbst 1862 die Bau¬

akademie in Berlin. Im Sommer 1862 befleißigte er sich der Feldmeßkunst und hielt sich zehn

Wochen in Landeshut in Schlesien auf als Volontair bei den Vorarbeiten zum Bau der Schlesischen

Gebirgsbahn. Im Herbst 1862 bestand er die Prüfung als Bauführer, wurde als solcher im De¬

cember ernannt und war im Jahre 1863 vom Februar bis Mitte Juni beim Bau des Schlosses in

Camenz in Schlesien und demnächst bis Ende September bei den Vorarbeiten zur Schlesischen Ge¬

birgsbahn in Neurode, Grafschaft Glatz, beschäftigt. Vom 1. October 1863 an stand er als ein¬

jähriger Freiwilliger in der 11. Compagnie des Garde-Füsilier-Regiments in Berlin und setzte seine
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Studien auf der Bauakademie fort, Ende Mai 1864 machte er die plötzlich erfolgende Expedition

von Gardetruppen mit, welche die Deckung der von der Dänischen Flotte und beigesellten Landungs¬

truppen bedrohten Insel Rügen zum Zweck hatte, und hielt sich ungefähr sieben Wochen auf der

Halbinsel Jasmund auf, erhielt demnächst die Qualifikation zum Landwehr-Offizier und wurde am

30. September 1864 als Unteroffizier zur Landwehr entlassen. Im November 1864 nahm er ein

Engagement beim Magistrat zu Breslau an, welcher ihm die Ausarbeitung des Projektes und später

den Bau des dritten städtischen Gymnasiums nebst Mittelschule, des Johannis--Gymnasiums, über¬

trug, womit er noch jetzt beschäftigt ist.

XII. 2. Helene Rinne Elisnlielh, geboren zu Rawicz am 3. Juni 1843, verehe¬

licht am 2, October 1864 mit dem Oberlehrer vr, Ernst Höpsner in Nen-Ruppin (geboren am

3. Juni 1836). Sie ist daselbst am 8. October 1865 gestorben, nachdem sie am 2. October von

einer Tochter entbunden worden.

Ihr frühzeitiger, unerwarteter Tod mitten in Glück und Hoffnung hat alle, die ihr nahe

gestanden, tief erschüttert, und auch ihr hat es scharf in die Seele geschnitten, von allen denen, die

sie „so herzlich lieb gehabt" hat, scheiden zu müssen, aber von der Schwelle des ewigen Lebens

rückblickend auf ein Erdenleben ungetrübten Glückes, hat sie denselben zum Abschiede nur Worte der

Liebe, des Dankes und des Vertrauens zugerufen.

Schon am 5. October erfaßte sie der Gedanke des Todes. Sie verlangte die Vorlesung

geistlicher Lieder, namentlich zuletzt des Liedes von Paul Gerhard: Gieb dich zufrieden und sei stille

in dem Gotte deines Lebens. In der Nacht vom 6. zum 7. aber benahm eine erschreckende Krank¬

heitserscheinung ihr die Hoffnung des Lebens, was sie durch den Ausruf im schmerzlichsten Tone

kund gab: Ach, heute dachte ich, zu leben, und nun muß doch gestorben sein. Beruhigende Erklä¬

rungen des Arztes fanden ferner bei ihr keinen Glanben. Nachdem sie demnächst etwa eine halbe

Stunde still gelegen, erklärte sie, daß sie Verfügungen treffen wolle, schickte ihren Worten ein:

„schreibt mir mal", voran und sprach dann mit lauter, tönender Stimme:

Ihr Lieben Alle, die Ihr mich so herzlich lieb gehabt habt und die auch ich so herzlich

lieb gehabt habe, lebt wohl! Ich bin in meinem ganzen Leben so glücklich gewesen,

erst zu Hause mit meinen lieben Eltern und Geschwistern, und dann auch hier bei

meinem lieben Manne. Es thut mir sehr leid, daß ich mein liebes kleines Helenchen

nicht mehr kennen lernen soll, aber ich denke, mein Mann wird schon gut für sie sorgen,

wenn die Mama ihm hilft. Grüßt mir doch auch die vielen guten Leute, die immer

so gut zu mir gewesen sind, auch die guten Leute im Hause.

Sie bestellte nun noch Grüße an mehrere Verwandte, sprach auch noch mancherlei, aber

der feste Zusammenhang der Gedanken hörte ans, und so bleiben jene Abschiedsworte die letzte klare

Kundgebung ihres begabten Geistes, und mögen als eine schmerzlich liebe Erinnerung an sie und

als ein schönes Zeugniß über ihre Stellung in der Familie der Familie bewahrt bleiben bis in die

fernsten Zeiten.

XII. 3. EiisnheIH Rtnrie Thcrese, geboren zu Rawicz am 9. Juli 1845;

XII. 4. Tun Therese Heilrietlo, geboren zu Breslau am 27. Juni 1847;

XII. 5. Therese Rnnn Mulme, geboren zu Breslau am 20. Juli 1850.

XI. 2. Heinrich Hilo LeoMd, Sohn von Georg (X. 6.), geboren am 31. Decem-

ber 1811 in Widzim, seit 1812 in Camenz, besuchte von Michaelis 1822 bis Michaelis 1828 das

Friedrichsgymnasium in Breslau, wurde am 29. October 1828 auf der Breslauer und am 24. April

1830 auf der Berliner Universität als Student der Rechte eingeschrieben, bestand am 15. September

1831 das Auskultator-Examen, wurde am 21. October 1831 vereidet, arbeitete am Patrimonialgericht
28
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in Camenz nnd seit dem Frühjahr 1832 am Stadtgericht in Breslau (bis dahin immer in Gemein¬

schaft mit seinem Bruder Carl). Am 27. November 1833 bestand er das Referendariats-Examen,

arbeitete vom 1. April bis Ende Juni 1834 am Jnguisitoriat in Schweidnitz, demnächst am

Oberlandesgcricht in Breslau und 1838 und 1839 am Land- und Stadtgericht in Liegnitz, wurde

durch Ministerialrescript vom 15. Juni 1839 mit der Anciennetät vom 15. Februar 1839 zum Ober-

landesgerichts-Assessor ernannt, arbeitete als solcher am Oberlandesgericht in Breslau, seit Februar

1840 an dem Land- und Stadtgericht in Zobten und den Patrimonialgerichten von Wirrwitz, Seschwitz,

Grünau, Stein und Bischkowitz, seit October wieder am Oberlandesgericht in Breslau, seit Februar

1841 am Jnquisitoriat in Jauer, seit Januar 1842 am Oberlandesgericht in Ratibor, wurde vom

1. September 1843 ab am Land- und Stadtgericht in Görlitz als Assessor angestellt und arbeitete

vom August bis November 1844 am Oberlandesgericht in Glogau. In Görlitz gerieth auch er, wie

sämmtliche jüngere Mitglieder des Gerichts, mit dem Dirigenten desselben in Conflict, nnd zwar

zunächst über die Art des Abstimmens. Im Verlaufe der Zeit erreichte das Zerwürfuiß am Gericht

einen so hohen Grad, daß er unter Darlegung des Sachverhalts dem Oberlandesgcricht in Glogau

vortrug: „Die zwischen dem Herrn Director und den jüngeren Mitgliedern des Gerichts beste¬

hende Dissonanz ist eine so schreiende, daß Pallintivmittel nichts mehr fruchten können, sondern

die durchgreifendsten Maßregeln entweder gegen sämmtliche jüngere Mitglieder oder gegen den Herrn

Director anzuwenden sind," und den Antrag stellte, „die hiesigen Verhältnisse und zwar die

Stellung des Dirigenten zu den Mitgliedern der schärfsten Untersuchung zu unterwerfen." Diesem

Antrage wurde jedoch nicht stattgegeben, sondern ohne jedes Disciplinarverfahren und ohne ihre

Einwilligung wurden durch den Justizminister drei Mitglieder des Gerichts versetzt, und zwar er

durch Rescript vom 5. August 1845 an das Land- und Stadtgericht in Sprottau. lieber den Ein¬

druck, welchen dies Verfahren damals machte, giebt Auskunft Nr. 207 der Breslauer Zeitung von

1845. Vom 1. März 1847 an wurde er als Assessor au dem Oberlandesgericht in Halberstadt be¬

schäftigt. Am 10. Mai 1848 wurde er von den Wahlkreisen Görlitz-Rothenburg und Halberstadt-

Wernigerode zum Abgeordneten der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt a. M. gewählt,

nahm die Wahl der letztgedachten Kreise an und war Mitglied der Versammlung bis zum 20. Mai

1849. Vom 1. Juli 1848 an wurde er am Land- und Stadtgericht zu Salze angestellt und seit

April 1849 am Stadtgericht zu Breslau. Am 31. Januar 1850 wurde er von den Wahlkreisen

Frankenstein-Habelschwert und Görlitz-Lauban zum Abgeordneten für das Volkshaus des Deutschen

Parlaments in Erfurt gewählt, nahm die Wahl der letztgedachten Kreise an und wohnte demselben

bei vom 3. April bis zum Schluß. Durch Kabiuetsordre vom 7. August 1850 wurde er zum

Stadtgerichtsrath, durch Kabiuetsordre vom 15. April 1856 zum Rath bei dem Appellationsgericht

in Ratibor mit dem Dienstalter vom 11. März 1856 ernannt und durch Kabiuetsordre vom

26. Juli 1858 als Kammergerichtsrath an das Kammergericht zu Berlin versetzt.

Er hat Folgeudes veröffentlicht :

1. Beurtheilung des Entwurfes des Strafgesetzbuches für die Preußischen Staaten durch

Vergleichung mit dem allgemeinen Landrecht, dem Cocko pönal und dem Oesterreichi¬

schen Strafgesetzbuch. Berlin 1844.

2. Der neue Strafgesetzbuchs-Entwurf, nach seinem Geiste verglichen mit dem Allgemeinen

Landrecht und Cocks pönal. Halberstadt 1848.

3. Die Revision des Strafgesetzbuches, in der Preußischen Gerichtszeitung, 1860 Nr. 16,

17, 18, 21.

4. Bemerkungen zur Darstellung der in den Preußischen Gesetzen über die Ehescheidung

unternommenen Reform, in der Reform, Monatsschrift für Recht und Gesetzgebung von

Gustav Eberty. 1845. Heft 1.

5. Der Bruch mit den Prinzipien des Landrechts und das Endziel der von dem Gehei-
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men Justiz- und Ober-Consistorialrath Professor vr, Stahl verkündeten sittlichen und
religiösen Reaktion in der Ehescheidungsfrage.Zur Ehrenrettung des Landrechts, darge¬
legt aus den Verhandlungen der ersten Kammer. Breslau 18S5.

6. Civilehe und Recht der Ehescheidungin Preußen. Wichtige Zeitfrage unter Berück¬
sichtigung der Vorarbeiten des Staatsraths und der Verhandlungen in den Kammern.
Berlin 1859.

7. In Bezug auf denselben Gegenstand in der National-Zeitung, 1859 Nr. 93, 160, in
der Spenerschen Zeitung, 1859 Nr. 49, in der Vossischen Zeitung, 1860 Nr. 28, 45,
68 und 1861 Nr. 16.

8. Die Wissenschaftund Religion, der Staat und die Kirche, durch obercensurgerichtliches
Urtheil vom 19. August 1845 zum Druck verstattet, in Eberty's Reform, 1845. Heft 2.

9. Bemerkungen über Gesetzgebung, veranlaßt durch den Entwurf des privatrechtlichen
Gesetzbuchs für Zürich, a. a. O. Heft 6.

10. Vorstand und Mitglied eines Richtercollegii in Collision bezüglich des Abstimmens,
a. a. O. Heft 5.

11. Was ist Freiheit? Halberstadt 1848.
12. Die Unabhängigkeit der Preußischen Richter, in der Constitutionellen Zeitung, 1850

Nr. 351, 361, 387.
13. Der Geist des Preußischen Privatrechts in Vergleichung mit dem Römischen,Oester¬

reichischen und Französischen Recht. 2 Bände. Berlin 1854.
14. Die Grundzüge der Preußischen Hypothekarverfassungund deren Umsturz durch die

neuere Rechtswissenschaft.Berlin 1856.
15. Mehrere Abhandlungen in der Juristischen Wochenschrift für die PreußischenStaaten,

1847 Nr. 15, 28-30, 38 — 40, 45, 49 und 1848 Nr. 6, 12, 20, 33, 35, 41; in
Gruchots Beiträgen, Bd. I. S. 192; in der Juristischen Monatsschrift für Preußisches
Recht und dessen Praxis. Arnsberg 1855. Heft 8, 10—12; in der Preußischen,dann
Deutschen Gerichts-Zeitung, 1860 Nr. 36, 43, 45, 50, 1861 Nr. 26 — 28, 1863
Nr. 12, 13, 15, 16 und 1866 Nr. 7, 11; namentlich über Grundeigenthum, dingliche
Rechtsverhältnisseund die Wirksamkeitdes moralischen Prinzips im (Zivilrechts.

16. Die Lösung des Consiictes. Eine Mahnung zur Eintracht. Berlin 1863.
17. Für den Deutschen Juristentag hat er das erforderte Gutachten über drei auf das Ver¬

fahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeitenbezügliche Gesetzgebungsfragen abgegeben,abge¬
druckt in den Verhandlungen des zweiten DeutschenJuristentages, Bd. I. S. 109 ff.

Seine Handschrift ist aufbewahrt in der von Radowitzschen Handschriftensammlung,befind¬
lich in der Königlichen Bibliothek zu Berliu.

XI. 3. Ksttisstl) Msht'lM TtMllcir, Sohn von Georg (X. 6.), geboren zu Camenz
am 16. December1813, erhielt daselbst den ersten Unterricht,kam Neujahr 1825 auf das Friedrichs¬
gymnasium in Breslau, verließ dasselbe, nachdem er anderthalb Jahre in Secunda gewesen, Ostern
1830, um sich der Landwirthschaftzu widmen. Nachdem er in Camenz seine Lehrzeit Ostern 1832
vollendet und bis Michaelis 1832 Wirthschaftsschreiber gewesen, vertrat er auf dem der Königin der
Niederlande gehörigen Gut Tarpen, Kreis Guhrau, den dortigen Gutsverwalter bis Weihnachten 1832,
hielt sich von Neujahr bis Michaelis 1833 auf dem dem König Wilhelm I. der Niederlande gehöri¬
gen Gut Widzim, Kreis Wolstein, auf, um den Brennercibetrieb zu erlernen, und kehrte dann wieder
in seine Stellung als Wirthschaftsschreiber in Camcnz zurück. Am 1. October 1835 trat er als
einjähriger Freiwilliger bei der dritten Compagnie der zweiten Schützenabtheilungin Breslau ein,
wurde nach bestandenemLandwehroffizier-ExamenMichaelis 1836 zum Vice-Unteroffizier ernannt,
blieb dann in Camenz als Wirthschaftsschreiberbis Ostern 1837, besuchte demnächst die Akademie
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in Eldena bei Greifswald, machte von da eine Reise durch Mecklenburg, Holstein und Hannover

und kehrte im Mai 1838 nach Camenz zurück.

Die Herrschaft Camenz war nach dem Tode der Königin der Niederlande Eigenthum der

Prinzessin Albrecht von Preußen geworden. Letztere wollte ihn in ihre Dienste nehmen und da

dieselbe die Herrschaft Neuland in der Grafschaft Glatz gekauft hatte, so sandte ihn sein Vater

commisfarisch dahin; da sich ihm aber besondere Hindernisse in den Weg stellten, so verzichtete er

auf eine Anstellung und kehrte im Herbst 1838 in das elterliche Haus zurück.

Im Frühjahr 1839 sandte ihn sein Vater nach dem dem König Wilhelm II. der Nieder¬

lande gehörigen Gut Schön-Johnsdorf, Kreis Münsterberg, zur interimistischen Verwaltung dieses

Gutes und nach kurzer Zeit wurde er zum Jnspeetor ernannt, bekleidete daselbst auch das Amt

eines Königlichen Polizeidistrikts-Commissarius.

Zu Johannis 1842 wurde er auf der vom König Wilhelm I. der Niederlande nach dessen

Thronentsagung erkauften Herrschaft Neuland, Kreis Löwenberg, als Administrator mit dem Titel

Oberamtmann angestellt, wohnte zunächst in Wenig-Rackwitz und seit Herbst 1843 in Neuland.

Im December 1843 starb König Wilhelm I. der Niederlande; seine Gemahlin, Gräsin

von Nassau, geborne Gräfin d'Oultremont, überkam die Herrschaft Neuland als lebenslängliches

Eigenthum. Da seine Stellung daselbst bald eine nicht haltbare wurde, so verließ er dieselbe 1846

nach eigener Kündigung, erhielt von der Gräsin von Nassau eine kleine Pension und von dem

Prinzen Friedrich der Niederlande, als Eigenthümer von Neuland, Wartegeld und zog im Herbst

1846 nach Schmiedeberg in Schlesien.

Im Sommer 1847 wurde er durch die Gräfin von Nassau wieder als Administrator nach

Neuland berufen und blieb daselbst bis Johannis 1859, bekleidete auch von 1850 bis 1859 das

Amt eines Königlichen Polizeidistrikts-Commissars. Von da ab hat er das zur Herrschaft Neu¬

land gehörige Dominium Seisersdorf, Kreis Bunzlau, gepachtet. Vom Jahre 1843 bis 1846 war

er und seit 1863 bis jetzt ist er Vorsteher des landwirthschaftlichen Vereins der Kreise Löwenberg

und Bunzlau.

Beim Militär wurde er 1843 zum Vice-Feldwebel ernannt, da er als Offizier sich wählen

zu lassen nicht wünschte.

Am 24. October 1843 heurathete er Clara Hedwig Neygenfind, geboren am 14. Sep¬

tember 1825, jüngste Tochter des Doktors der Medizin, Hofraths Friedrich Wilhelm Neygenfind

in Schmiedeberg, und der Charlotte Caroline, gebornen Friedrich, verwittwet gewesenen John.

Die Kinder aus dieser Ehe sind:

XII. 3. 1.
Clara Marie Charlotte Elisaheth, geboren am 24. April 1847 in

Schmiedeberg;

XII. 3. 2.
Heorg Milhelin Adolph Max» geboren am 18. August 1848 in Neuland,

auf dem Gymnasium zu Lauban;

XII. 3. 3.
eine Tochter, geboren und gestorben am 15. August 1850 in Neuland;

XII. 3. 4.
ein Sohn, geboren am 17. und gestorben am 20. April 1852 in Neuland;

XII. 3. 5.
Carl Adolph Zeorg, geboren am 31. Juli 1853 in Neuland;

XII. 3. 6.
Mario Clisaheth, geboren am 19. September und gestorben am 15. Oc¬

tober 1855 in Neuland;

XII. a,. 7.
Paul Friedrich Alrich, geboren und gestorben am 8. December 1858

in Neuland;

XII. 3. 8.
Friedrich Adolph, geboren am 7. December 1859 in Seifersdorf;

XII. 3. 9.
Hedwig Marie, geboren und gestorben am 14. Juli 1862 in Seifersdorf;

XII. 3. 10.
Martha Elisalieth, geboren und gestorben am 18. Februar 1864 in

Seifersdorf.
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XI. 4. Henriette Caroline Elisabeth, Tochter von Georg (X. 6.), geboren am

23. October 1816, verehelicht:

a. am 23. October 1838 mit dem Oberlandesgerichts-Referendar, Gutsbesitzer und Guts-

pächter Otto Heinrich Ferdinand Mens, geboren am 6. Februar 1805, gestorben am 7. August 1839;

d. am 30. September 1844 mit dem Lieutenant im zweiten Ulanenregiment Alexander

Heinrich Thomas von Brixen, geboren am 21. December 1805, jetzt Domainendircctor auf der

dem Prinzen Friedrich der Niederlande gehörigen Herrschaft Seitsch bei Guhrau.

VI. 5 Hkl'l 'INNNN Heol'g Cstnstian, Sohn von Georg (X. 6.), geboren zu Camenz

am 24. December 1818, erhielt daselbst den ersten Unterricht, kam dann mit seinem Bruder August

in Pension zu dem Pastor Schuster in Neichenstein, Ostern 1832 auf das Friedrichsgymnasium zu

Breslau und nach zwei Jahren auf das Gymnasium zu Glatz. Mit der Reife zur Prima verließ

er dasselbe 1836 und arbeitete als Feldmesser ein Jahr beim Feldmesser Friedrich in Reichenbach.

Im Herbst 1838 bestand er das Examen als Königlicher Feldmesser und wurde als solcher am

23. Februar 1839 vereidet. Nachdem er in der Zwischenzeit beim Schloßbau in Camenz unter Lei¬

tung des Hofbaumeisters Martius thätig gewesen, bezog er Ostern 1839 die Königliche Bauaka¬

demie in Berlin und bestand nach zweijährigem Studium die Vorprüfung als Baumeister und nach

dreijährigem Studium die Vorprüfung als Bauinspector. Vom Frühjahr 1842 an beaufsichtigte

er von Coblenz aus Stromregulirungsarbeiten an der Mosel und am Rhein, leitete im Jahre 1843

von Kirchen aus den Neubau der Chaussee von Eichelhard über Wissen und Kirchen bis Nieder-

Schelden an der Sieg, fertigte die Vorarbeiten zu einer Chaussee im Hellerthale von Betzdorf bis

an die Westphälische Grenze und bewirkte im Jahre 1844 in Coblenz den Umbau des bisherigen

Oberpräsidialgebäudes in ein Gerichtsgebäude. Im Frühjahr des Jahres 1845 bestand er das Exa¬

men als Land- und Wasserbau-Jnspector. Hierauf war er zunächst in Berlin und dann in Dir-

schau mit den Vorarbeiten zu einer bei Dirschau zu erbauenden Kettenbrücke beschäftigt, ging aber

am Schlüsse des Jahres 1845 zum Bau der Stargard-Posener Eisenbahn über, zunächst nach

Stettin, vom Frühjahr 1846 bis zum Frühjahr 1849 aber leitete er von Posen aus als Abthei¬

lungsbaumeister den Bau der Strecke Posen bis Samter. Für den Bau der Königlichen Ostbahn

engagirt, ging er nach Bromberg, übernahm aber nach einigen Wochen im Regierungsbezirk Cöln,

in Waldbroel wohnend, den Bau einer Chaussee von Waldbroel nach Hamm an der Sieg. Vom

1. September 1849 an beaufsichtigte er den Bau des Bahnhofes in Soest bis Anfang des Jahres

1851, wo er in Cöln die Leitung des Hafenbaues an der Rheinau übernahm. Am 1. Mai 1852

wurde er unter Ernennung zum Königlichen Eisenbahnbaumeister als Hülfsarbeiter in das Han¬

delsministerium berufen und blieb in dieser Stellung bis zum 1. Juli 1863, nachdem er am

23. Mai 1854 zum Königlichen Eisenbahnbau-Jnspector ernannt worden. Wärend dieser Zeit

führte er folgende länger dauernde Commissorien aus. Im Sommer und Herbst 1854 leitete er die

generellen Vorarbeiten zu einer Eisenbahn von Heiligenstadt nach Kassel, von Ansang 1855 bis

Anfang 1857 vertrat er die Stelle des technischen Mitgliedes des Königlichen Eisenbahn - Com-

missars in Berlin, im Sommer und Herbst 1858 leitete er die generellen Vorarbeiten einer Eisen¬

bahn von Frankenstein nach Glatz und vom 1. Juli 1861 bis 1. Juli 1863 die generellen und

speziellen Vorarbeiten der Schleichen Gebirgsbahn von Görlitz resp. Kohlfurth bis Waldenburg.

Seit letztgedachter Zeit ist er, in Görlitz wohnend, beim Bau dieser Bahn beschäftigt und es ist

ihm gleichzeitig die Leitung der generellen Vorarbeiten der Fortsetzung der Schleichen Gebirgs¬

bahn von Waldenburg über Glatz bis an die Landesgrenze bei Mittelwalde übertragen.

In der Zeit von 1852 bis 1862 sind von ihm in der Zeitschrift für Bauwesen verschiedene

Artikel und im Eisenbahnverein und im Architektenverein gehaltene Vorträge veröffentlicht worden.

Am 8. Juli 1849 verehelichte er sich mit Nepomucena Helena Sadowska aus Grätz
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im Großherzogthum Posen, geboren am 13. Mai 1823, Tochter des Thomas Sadowsky und der
Antonina Sadowska,gebornen Karaczkewicz.

Die Kinder aus dieser Ehe sind:
XII. d. 1. Otto Heinrich Christian, geboren am 6. August 18S0 in Soest, auf

dem Gymnasium zu Görlitz;

XII d. 2. Unna Maria Henriette, geboren am 27. December 1851 in Cöln;

XII d. 3. Ctara Marie Hotene, geboren am 22. Juli 1854 in Berlin;

XII d. 4. Heorg Friedrich Cart, geboren am 4. Januar 1856 in Berlin;

XII d. 5. Heinrich August Ludwig, geboren am 13. Januar 1857 in Berlin;

XII d. 6. Cart Ludwig Ädotsth, geboren am 30. Juli 1860 in Berlin, gestorben

am 2. Juli 1863 in Görlitz;

XII . d. 7. Friedrich Crnst Tito, geboren am 24. Januar 1865 in Görlitz, ge¬

storben am 9. Februar 1865 daselbst.

XI . 6. August Friedrich Cduard, Sohn von Georg (X. 6.), geboren zu Camenz
am 6. Mai 1820, kam mit seinem Bruder Herrmann in Pension zu dem Pastor Schuster in
Reichenstein, Ostern 1832 auf das Friedrichsgymnasiumin Breslau und nach zwei Jahren auf das
Gymnasium in Glatz. 1836 verließ er dasselbe, bereitete sich durch Privatunterricht zum Eintritt
in das Miltär vor, trat im October 1837 als Freiwilliger bei der 6. Pionierabtheilung in Neisse
ein, avancirte zum Porte-spse-Fähnrich und bezog im Herbst 1838 die allgemeine Artillerie- und
Pionierschule in Berlin. Krankheit uöthigte ihn jedoch, schon im nächsten Winter seinen Abschied
zu nehmen. Er lernte zunächst Oekonomie auf dem seinem Vater gehörigen Gute in Baumgarteu
und begab sich dann behufs weiterer Ausbildung nach Oberschlesieu, wo er auch Gelegenheit fand
und benutzte, sich bergmännische Kenntnisse zu erwerben. 1843 ging er zunächst nach Trieft und
dann nach Konstantinopel.Dort erwarb er sich die Kenntniß der türkischen, neugriechischen,ser¬
bischen, italienischen, französischen und englischen Sprache, fand Gelegenheit in Begleitung öster¬
reichischer, von der türkischen Regierung nach Kleinasien gesandter, Bergleute eine Reise bis an die
Quellen des Euphrat zu machen, und war theils in Konstantinopel,theils auf dem Lande als
Civilingenieur und bei ökonomischen und bergmännischen Unternehmungen thätig. Später betrieb
er seine Geschäfte bei Gömürttsinain Macedonien. Gegenwärtig ist unbestimmt,wo er ferner
feinen Ausenthalt nehmen wird.

XI. 7. Mithelm Hcocg Ckuwl'st, Sohn von Georg sX. 6.), geboren am 4. Decem¬
ber 1821, kam mit zehn Jahren nach Reichenstcinin Pension zu dem Pastor Schuster und be¬
suchte daselbst die evangelische Stadtschule. Von 1834 bis 1840 war er Schüler des katholischen
Gymnasiumsin Glatz bis in die Prima. Behufs Erlernung der Landwirthschaftbrachte er dem¬
nächst zwei Jahre bei seinem Bruder Adolph, damaligem Wirthschaftsinspectorin Schön-Johnsdorf,
zu und kurze Zeit davon auf der Herrschaft Neuland. Um seiner Militärpflicht zu genügen, trat er
am 1. October 1842 als einjähriger Freiwilliger bei dem KöniglichenGarde-Schützen-Bataillon in
Berlin ein und besuchte gleichzeitig verschiedene Vorlesungen auf der dasigen Universität und Thier¬
arzneischule. Anfang 1844 erhielt er eine Anstellung als Wirthschaftsverwalter auf der Prinzlich
Albrechtschen Herrschaft Seitenberg in der Grafschaft Glatz. Da aber die Landwirthschaft seinen
Neigungen in erwarteter Art nicht entsprach, auch ihm ein seinen Wünschen entsprechendes Fort¬
kommen nicht in Aussicht stellte, so gab er 1847 seine Stellung auf und brachte das Jahr 1847
als Feldmesser-Eleve bei dem Bau der Stargard-PosenerBahn und zwar in Posen zu, woselbst er
auch noch in demselben Jahre das Feldmesser-Examen ablegte. Nachdem er hierauf bei dem Bau
der Chaussee von Frankensteinnach Silberberg,mit Vermessungen auf der Standesherrschaft Mnskau
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und bei dem Bau des Jnquisitoriats- und Stadtgerichtsgebäudes in Breslau beschäftigtgewesen,
trat er im Herbst 1849 in die Königliche Bauakademie zu Berlin ein. Nach 19/s jährigem Besuch
derselben und Vs jährigem Aufenthalt in Cöln bei seinem Bruder, dem damaligen Baumeister Herr¬
mann Plathner, wärend welcher Zeit er gleichzeitig bei der im Jahre 1850 stattgefundenenMobil¬
machung zum Militärdienst einberufen worden war, legte er Anfang 1851 das Bauführer-Examen
ab. Hierauf war er bis Ende September 1853 zunächst bei dem Bau der Aachen-Düsseldorfer
Eisenbahn und sodann mit den ersten Vorarbeiten für ein Bahnprojekt von Düren nach Roer¬
monde beschäftigt, und besuchte wärend der Jahre 1853 bis 1855 wieder die Bauakademie zu
Berlin, zwischenzeitlich an den unter Leitung seines Bruders Herrmann ausgeführten Vorarbeiten
für die Heiligenstadt-Kasseler Eisenbahn theilnehmend. Nachdem er Ende 1855 die Baumeister-
Prüfung abgelegt hatte, wurden ihm von der Königlichen Eisenbahndirection die Vorarbeiten für
die EisenbahnprojekteTrier-Coblenz und Trier-Cöln rssp. Aachen und gleichzeitigder Bau der
Bauabtheilung Trier-LuxemburgerGrenze der Saarbrücken-Trier-LuxemburgerEisenbahn übertragen,
wärend welcher Beschäftigung er in Trier wohnte. Nachdem erstere Arbeiten beendet und die ge¬
nannte Bahnstrecke dem Betrieb übergeben worden, nahm er im Herbst 1861 ein Engagement bei
der RheinischenEisenbahngesellschaft an und leitete, zuerst in Cöln, sodann in Euskirchenwohnend,
den Bau der Bahnstrecke Herbesthal-Eupen und sodann der Bauabtheilnng Düren-Euskirchen-Call,
wovon unter seiner Leitung die Strecken Düren-Euskirchen und Euskirchen-Mechernich zur Ausfüh¬
rung kamen. Da indeß ein andauerndes Verbleiben in dienstlicher Stellung seinen Absichtennicht
entsprach, so trat er Anfang 1865 aus dem Dienst der RheinischenEisenbahn aus und übernahm
die Bearbeitung des EisenbahnprojektesTrier-Türkesmühl vesx. Birkenfeld, mit welcher Arbeit er
gegenwärtig beschäftigt ist.

Er heurathete am 22. Juli 1856 Agnes Marie Pauline Sesselberg, geboren am 26. De-
cember 1836, Tochter von Wilhelm Georg Sesselberg und Caroline Sesselberg, gebornen Haupt.

Die Kinder aus dieser Ehe sind:
XII. e. 1. Henriette 8o)lhiv Itstnes, geboren in Trier am 29. April 1857, ge¬

storben in Trier am 21. Mai 1859;
XII. L. 2. Ctitaheth Mithetinine Therese, geboren in Trier am 29. April 1857;
XII. e. 3. Clara Marie Carotine, geboren in Trier am 4. Juni 1858;
XII. o. 4. Helene ilsta Marie, geboren in Trier am 23. Januar 1860;
XII. o. 5. Hearst Mithetm Otto, geboren in Cöln am 2. März 1862;
XII. <z. 6. Ilsear Mitljetin Hustau, geboren in Euskirchen am 30. Januar 1865,

gestorben daselbst am 21. Juli 1865.

XI. 8. (Ida Itustutte Carotine, Tochter von Georg (X. 6.), geboren am 7. Sep¬
tember 1823, verehelicht am 18. April 1842 mit dem Königlich-Prinzlich Preußischen Hofbau¬
meister, jetzt Hofbaudircctor, Ferdinand Wilhelm Rvderich Martins (geboren am 7. Juli 1811)
in Camenz.

XI. 9. Marie Charlotte Carotine, Tochter von Georg (X. 6.), geboren am 2. Fe¬
bruar 1830, verehelicht am 17. August 1852 mit dem Gutspächterund Landwehr-LieutenantFriedrich
Wilhelm Robert Erbe (geboren am 22. Juli 1823) in Kursdorf, Kreis Fraustadt; daselbst ist
sie am 23. April 1862 gestorben.





Name, Wappen





Der Name.

Der Name Platner wird zu derjenigen Klasse von Familiennamen gerechnet, welche von

der Beschäftigung, dem Handwerk hergeleitet werden.

Blate oder Plate (Platte) war im Mittelalter eine Schutzwaffe, die vor der Brust

über d em Halsberge getragen wurde. Die Schmiede, welche dieselbe verfertigten, hießen: blate-

naere, blatner, platner, plattner, platener, plettener, plethener, platenmeker

u. s. w. (Olosssrinm OntinoAermanicurn rnsilias et intimns nstntis von Onurentins Oistsulzneli

1857). Die Schreibart mit b oder p und mit a oder e begründet keinen Sinnesunterschied. Dies

Handwerk war im Mittelalter ein sehr ausgebreitetes und namentlich in Nürnberg und Augsburg

berühmt. Der Name Platner kommt daher im Mittelalter häufig vor.

Daß auch der Name unserer Familie von dem Handwerk der Platner herzuleiten ist, dafür

spricht die Bezeichnung „der pletener" in dem Verzeichniß von 143 ^/t und in der Rechnung

von 1438 *).

Anlangend die Schreibart des Namens, so ergiebt die vorstehende Zusammenstellung, daß

ursprünglich Pletener, Pletenner, Plettener, Plettenner, Pletuer, Plettner geschrieben

wurde, demnächst aber Platener, Plattener, Platner, Plattner, Platheuer, Plathner.

In den von mir in Stolberg eingesehenen Rechnungen findet sich bis 1514 nur Plete¬

ner, Pletenner, Plettener, 1517 und 1518 steht: Die Platenern und 1519 Margaretha

Platencrn, demnächst wieder Pletener, 1529 Platener, 1532 Pletener, seit 1533 nur noch

Plattener, Platener (1559 Blatener), 1564 Heinrich Plattner und Plattener Haus,

demnächst abwechselnd Platner, Platener, Plathner. Der Bürgermeister Andreas in Stol¬

berg (IV. 5.n.) schreibt 1575 Plathner, ebenso der Advokat Andreas (V.n) 1598.

Wie Or. Tileman geschrieben hat, ist nicht ermittelt, doch scheint er den Laut e noch

1539 beibehalten gehabt zu haben, weil überall, wo seiner bezüglich der Reformation in Quedlin¬

burg gedacht wird, nur der Name Pletener, Plettner, Pletner vorkommt. Der Pastor

Olearius hat mitgetheilt, er erinnere sich, irgendwo den unstreitig von der Hand des Or. Tileman

geschriebenen Namen gesehen zu haben und zwar geschrieben: Plettener. In einer Urkunde von

1529 will er dagegen den Or. Tileman als Piattner bezeichnet gefunden haben.

Or. Salomon schreibt Platheuer, seine gesammte Nachkommenschaft Plathner, erst in

*) In ähnlicher Weise steht, nach brieflicher Mittheilung des Professors E. G. Foerstemann, im Jahre 1503

unter den Bürgern zu Nordhausen, welche als Büchsenschntzen zur Bürgerwehr gehörten: Der Platener, um 1511

aber: Hans Platener, und im Jahre 1510 bei „Bestellung" der Festungsthürme zu Nordhausen (zur Wache und

Bedienung der Geschütze bestimmt) neben 5 andern Bürgern, für den Thurm auf dem Judenkirchhof bestimmt:
Hans Platner.
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neuerer Zeit haben die Nachkommen Gottlieb Friedrichs (Vlll.ä.) theilweise Plattner und Plat-

ner geschriebein Der Rechtsanwalt Gustav Platner in Mühlhausen schreibt Platner.

Die Schreibart Plathner scheint der Familie eigenthümlich zu sein, so daß, wo sich diese

Schreibart findet, eine Abstammung von der Familie angezeigt ist, dagegen ist eine andere Schreibart

kein Beweis gegen gemeinsame Abstammung.

Der Vollständigkeit wegen will ich noch anfuhren:

1. Blate, Plate ( Platte) bedeutet serner eine leere Fläche, insbesondere eine von Holz

entblößte Bergkuppe und eine haarlose Stelle des Kopfes, Glatze. In letzterem Sinne wird das

Wort in verschiedenen Ableitungen auf Mönche und Pfaffen angewendet, jedoch, wie Professor Pott

mir mitgetheilt, wohl mehr als Spitzname, so bildlich Platten für Mönche und in den Formen

Blatenaere, Pladeken, Plettener, Plettling (Johann Leonhard Frisch: Deutsch-Lateinisches

Wörterbuch 1741.). Daß namentlich in der Gegend' des Harzes die Form Plettener gebräuchlich

war, ergiebt das in ckialsoto Laxonms intsrioris geschriebene, 1489 endende, 1492 gedruckte Ellro-

nioon Lruusvioensiurn pioturatuin, verfaßt von Conrad Botho, einem Eivis Lrnnsvioensis und

pmtrnus illorum oiviuin noinins eis Lotllsn in VVerniAercxlo inorantinin (Loriptorrnn Ilrnnsvi-

osnsia illustiantium Doinus tsrtius von Leibnitz ao. 1711 paA. 10 und 338).

2. Das Wort Plattnen wird dahin erklärt: Die Vögel mittelst eines Feldbaumes, Platt¬

baumes fangen, d. h. eines einzelneu Baumes, an dessen abgestützten Aesten Leimruthen befestigt

werden w. oder in Zedlers Universallexikon: Die Vögel mit Leimspindeln fangen :c. mit dem Bei¬

satze: In den nahe bei Weinbergen gelegenen Wäldern gehet das Plattnen am besten von Statten.

Es wird dann weiter gesagt: Er heißt Plattbaum, weil er seiner Aeste bis auf den Gipfel herauf

beraubt wird, oder weil er auf einer Platte, einem freien von Bäumen entblößten Felde, stehen

muß, weshalb er auch Feldbaum heißt.

Ob diese Ableitungen richtig sind, lasse ich dahin gestellt, und bemerke nur, daß ich nicht

ermitteln konnte, seit wann das Wort Plattnen üblich ist, daß aber kein Anhalt dafür vorhanden

ist, der Name der Familie möge von dem Wort Plattnen hergeleitet sein. Der Umstand, daß

Zedier der Weinberge erwähnt und das Wappen der Familie einen Weinstock enthält, kann dafür

nicht erachtet werden.

3. Auch mit dem Wort Blatt (altdeutsch blat oder plat, im Plural bletir und

pletir) kann der Name in Beziehung gebracht werden. Es ist dies voraussätzlich geschehen im

Wappen des Ll. ^VoltAunAus DIatsnsr nnd im Wappen der Familie Platner in Nürnberg. Eine

dem Namen Platner entsprechende Ableitung von dem Wort Blatt habe ich übrigens nicht er¬

mitteln können. Das Verbum blaten wird erklärt: auf einem Blatte pfeifen, auf einem Blatte

den Ton nachahmen, mit dem das Wild seine Jungen lockt.

Wappen.

Seit welcher Zeit die Familie ein bestimmtes Wappen führt, ist nicht ermittelt. Die

Worte in der von Tile Pletener mit unterschriebenen Urkunde anno Oni 1461 xost omnium

sanotoruin: „Vnd haben des zcu bekentnisse vnse Jngesegel an dessen offen brif lassen hengen

des wir alle hierane mit gebruchen," beziehen sich wohl auf das daran gehängte Rathssiegel.

Das älteste ermittelte Wappen ist das des vr. Tileman. Auf Tafel 2. ist es nicht wie¬

dergegeben, weil ich von dem bezüglichen Siegel erst wärend des Druckes dieses Bogens durch den

Sanitätsrath Or. Friederich in Wernigerode Keuntniß erhalten habe. Ich habe es anch anderweit

nicht besonders wiedergeben lassen, weil die Zeichnung genau so werde» müßte, wie die des Siegels
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von Or. Solomon Plathener. Denn beide Siegel stimmen in Bezug ans Größe, Form des

Schildes und Darstellung des Weinstockes unbedingt überein; der einzige Unterschied besteht darin,

daß auf dem Siegel des Or. Tilemann über dem Wappen die Buchstaben D O O stehen.

Das Siegel, auf Papier mit untergelegtem Lack abgedrückt, befindet sich nebst 40 anderen

Siegeln (darunter auch das des „Franz Schüßler voot. 1552") aus der Zeit von 1527 bis 1601

in einer Siegclsammlung, bezüglich deren mir der Sanitätsrath Or. Friederich schreibt: „Die Samm¬

lung wird in nächster Zeit in meinen Besitz übergehen und steht Ihnen dann das Siegel selbst zu

Dienst. Die Sammlung stammt aus dem Besitz des verstorbenen Negierungsdirectors Delius, der

ein unermüdeter Forscher für Wernigerödiiche Geschichte war. Von ihm selbst ist aber die Samm¬

lung weder groß bereichert »och geordnet, und muß ich, aus der Handschrift zu schließen, annehmen,

daß sie von einem seiner Vorfahren, Jacob Delius, Pastor zu Uns. L. Frauen in Wernigerode

(st 1755), herrührt, der eine Chronik von Wernigerode im Manuscript hinterlassen hat, die auch

im Besitz des Negierungsdirectors Delius gewesen ist. (Von Tileman Platner und seinen Be¬

mühungen um die Reformation in Wernigerode enthält sie nichts.)"

Ueber dem Siegel ist vermerkt: „Dknslomun Olabnsr Ooot. Oastor zu Stolberg. 1535."

Dieser Vermerk macht wahrscheinlich, daß das Siegel sich an einer Urkunde aus dem Jahre 1535

befunden hat, dagegen beweist er nicht, daß die Urkunde von Tileman selbst unterschrieben war

und daß die Unterschrift „Dlrisltzm-rn Olatmsr" gelautet hat. Es ist mir vielmehr wahrscheinlich,

daß der Sammler den Namen in damals üblicher Schreibart wiedergegeben hat.

Daß Andreas, der Bruder des Or. Tileman, dasselbe Wappen geführt hat, ist anzunehmen.

Or. Salomon bedient sich nämlich bei der Unterschrift des Reverses vom Jahre 1581 (S. 51) der

Worte: „ mit meinem angebornen Pettschaft bedrucket." Das bezügliche Siegel ist zwar nicht mehr

erkennbar, es ist aber wohl anzunehmen, daß es dasselbe war, welches demnächst seit 1587 bis zum

Tode des Or. Salomon und auch nachher noch bis 1609 allein und vielfach vorkommt.

Hiernach bestand das älteste bekannte Wappen der Familie in einem Schild mit darauf

befindlichem Weinstock.

Die Wappen der Söhne des Or. Salomon, nämlich Gottfrieds und Guenther Heinrichs,

zeigen die Aeuderung, daß aus dem Helm über dem Schilde sich ein Schwan befindet. Dies

Wappen ist in ununterbrochener Folge von der Nachkommenschaft Gottfrieds geführt worden, wie

die vielen noch vorhandenen Wappen und Siegel ergeben. Tafel 2. zeigt eine Auswahl derselben.

Die Wappen sind nach den Originalen und ldlro. II. V. VI. und VII. nach Copien der Originale

von meinem Bruder Herrmann gezeichnet, 5Iro. VIII. in natürlicher Größe.

ldlro. I. Wappen des Or. Salomon. Dasselbe findet sich abgedrückt im Rathsarchiv

zu Mühlhausen auf dem Schreiben vom Jahre 1587 im Convolut 14. 6. 47ro. 2.b. und mehrfach

in den Akten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden und des fürstlichen Archivs zu Sondershausen vom

Jahre 1596 bis 1609. Von dem Hauptstaatsarchiv in Dresden ist mir ein Abdruck geschenkt

worden. Der Abdruck ist überall auf Papier mit untergelegtem Lack bewirkt. Daher läßt sich

die Weintraube nur so erkennen, wie die Zeichnung wiedergiebt.

47ro. II. Wappen Gottfrieds. Der Originalabdruck desselben befindet sich im Mühl¬

häuser Rathsarchiv in der Siegelsammlung bezeichnet:

cZ. I. lklro. 1. b. GoltSchmiede.

Des Goldarbeiters ^mKustinus Volckeuandt Buch iAmlirusini vf die Canzley gegeben

post intsrnseionsm ipsius anno 1643.

Uro. III. Wappen Guenther Heinrichs. Der bezügliche Siegelring Guenther Hein¬

richs befindet sich im Besitz der Frau Sekretär Platner. Abdrücke desselben enthält Oocl. Olmrt.

5lro. 141. der Gothaer Bibliothek I. 148 bis 155 auf mehreren Briefen Guenther Heinrichs

aus den Jahren 1651, 52 und 53.
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Xro. IV. Das schon erwähnte Familien-Wappen an dem Geschenk Luthers.

Uro. V. Wappen im Wappen buch zu Mühlhausen. Dies Wappen habe ich genau

copirt nach einer Darstellung S. 215 in einem mir in Mühlhausen vorgelegten Wappenbuch, be¬

zeichnet: II. I. 3, mit dem Titel: „Wappen der Städte, Länder und adelichen auch andern vor¬

nehmen in Mühlhausen und andern benachbarten Städten bereits abgelebten und »och florirenden

Geschlechtern." Auf der ersten Seite ist bemerkt: „Von diesen Wappen sind die allerwenigsten in

Druck befördert und in Heraldischen Büchern zu finden." Es ist mir mitgetheilt, daß nach einem

Vermerk des Rathsarchivars Stephan das Wappenbuch aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

stamme und wahrscheinlich der Hoyerschen Stiftung angehört habe. Gegenwärtig besitzt es der Bür¬

germeister Engelhart in Mühlhausen.

lieber dem Wappen steht geschrieben:

?Iatlluer

Or. Lalomon L^irckious

II. dottkrieck oivis Ltacktsollreilzsr.

Aus dieser Ueberschrift schließe ich, daß das Original, welches der Darstellung zu Grunde

gelegen hat, aus der Zeit vor 1639 herrührt, weil Gottfried 1639 Bürgermeister ward. Mit dieser

Anname stimmt, daß der Weinstock in der ältesten Form, nämlich die Rebe ans einem liegenden

Stamm emporwachsend, erscheint und der Schwan, wie auf dem Siegel Gottfrieds, einen Kranz

um den Hals hat. Vielleicht war das Original mit der Plattnerischen Genealogie verbunden.

Uro. VI. Wappen von Andreas. Das Original befindet sich aus dem Bilde von

Andreas im Besitz der Frau Sekretär Platner.

Xro. VII. Wappen von Georg Andreas. Das Original befindet sich über der Thür

des ehemals Plathnerschen Hauses auf dem Untermarkt in Mühlhausen. Die Buchstaben d. X. D.

bedeuten nicht Gottfried Andreas Plathner (den Stadrichter); dessen Haus befand sich, wie ich in

Mühlhausen erfahren, in dem oberen Theile der Stadt.

Uro. VIII. Wappen von Christoph Friedrich, dem Lomes pmlatinus. Das Ori¬

ginal ist der Siegelabdruck, den ich von dem inzwischen verloren gegangenen Pettschaft genom¬

men habe.

Uro. IX. Wappen von Christoph Friedrich, dem Lomes palutirms. Das Original

befindet sich auf seinem Bildniß.

Xro. X. Wappen von Friedrich Gottfried. Das bezügliche Pettschaft befindet sich

im Besitz des Pastors Friedrich August (X.d. 6.), jetzt seiner Erben. Diesem Pettschaft entsprechen

die Pettschafte von Goitlieb Friedrich (VIII. 6.) und dessen Nachkommen und von den Nachkommen

Friedrich Gottfrieds (IUI. 1.), namentlich von Georg (X. 6.). In neuerer Zeit sind jedoch, ins¬

besondere von den Nachkommen Georgs, mehrere Siegel nach dem Pettschaft Xro. VIII. ge¬

stochen worden.

Wie die Zeichnungen der vorgedachten Wappen ergeben, sind dieselben seit der Anfname

des Schwanes im Wesentlichen gleichartig, und nur in unwesentlichen Punkten treten Verschieden¬

heiten hervor, nämlich in der Zeichnung des Weinstockes, indem zuerst der Weinstock aus einem lie¬

genden Stamm emporwächst, demnächst frei dasteht, später ein kleiner Querstab sich unten am Stock

befindet, in neuerer Zeit aber der Weinstock an einem stehenden Stab und im großen Siegel Chri¬

stoph Friedrichs, des oomss palntiims, an einer Säule herauf wächst, ferner darin, daß auf dem

Wappen von Gottfried der Schwan einen Kranz um den Hals hat, und endlich darin, daß in

einzelnen Wappen auf dem Helm eine Krone steht.

Dasselbe gilt von den übrigen aus älterer Zeit noch vorhandenen, auf Tafel 2. nicht wieder -

gegebenen, Wappen. Diese Wappen befinden sich:
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a. auf den Briefen van Salomon (VI. 5.) vvn 1656 und 1657 im Eoä. Estart. X.

Xro. 131. toi. 54 und 55, entsprechend dem Wappen seines Vaters Gottfried;

st. auf einem alten silbernen Pettschaft im Besitz des Rechtsanwalts Platner, entsprechend

dem Wappen Gottfrieds, jedoch der Schwan ohne Kranz und am Weinstock zwei Trauben;

0. auf dem Bildniß Guenther Heinrichs von 1657, entsprechend dem Wappen von Andreas;

ä. auf dem Grabstein von Gottfried Andreas in Felchta, soviel ich mich erinnere , ganz

entsprechend dem Wappen Xro. IV.;

s. auf dem Bilde von Gottlieb Friedrich von 1726, entsprechend dem Wappen auf dem

silbernen Pettschaft, auf dem Helm ein Federbusch;

1. auf dem Testament von Christoph Friedrich von 1749 und auf dessen Grabstein 1755,

entsprechend dem Wappen Xro. IX.;

K. auf einem Pettschaft von Gottlieb Friedrich, im Besitz der Frau Sekretär Platner, ent¬

sprechend dem Wappen Xro. X.;

st. ans einem Kamin in einem Gartenhaus in einem der Frau Sekretär Platner gehörigen

Garten im Oelgraben in Mühlhausen, nach mir gemachten Mittheilungen wahrscheinlich

herrührend aus dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts, entsprechend dem

Wappen Xro. IV., aber mit zwei Trauben;

i. auf der Thür des jetzt Ledeburschen, früher Bernigauschen Gartens bei der Feldmühle in

Mühlhausen, nur bestehend in einem Schwan und darunter eine Weintraube.

Gemalt sind die Wappen in dem Wappenbuch, auf den Bildern von Andreas und Gottlieb

Friedrich und auf dem Kamin. Der Schwan ist weiß, der Helm blau (auf dem Bilde von Gott¬

lieb Friedrich das Visier und die Helmeinfassung gelb, der Helm inwendig roth), die Krone gelb.

Der Schild ist weiß, der Weinstock in natürlicher Farbe braun oder grün, die Blätter grün, die

Traube blau. Die Helmdecke im Wappenbnch ist weiß und gelb, auf dem Bild von Andreas weiß

und roth, auf dem Bild von Gottlieb Friedrich blau, auf dem Kamin blau und roth. Die Federn

des Helmbusches auf dem Bild von Gottlieb Friedrich sind weiß und blau.

Bemerken will ich hier noch:

Aus einer Anhöhe in der Nähe von Mühlhausen, dem Spielberge, von wo aus man

die schönste Ansicht der Stadt hat, stand früher in einem Garten ein Thürmchen, Plat Huers

Thurm chen und seit Erwerbung des Gartens durch einen gewissen Kuntze Kuntzes Thürmchen

genannt. Darauf befand sich ein Schwan als Wetterfahne. Kuntze ließ das Thürmchen nieder¬

reißen, baute ein ordentliches Gartenhaus und behielt den Schwan als Wetterfahne bei. Im

Sommer 1865 ist das Gartenhaus abgebrannt und dabei die Wetterfahne vernichtet worden.

Welcher Umstand die Familie bestimmt hat, den Wein stock als Wappen anzunehmen,

darüber auch nur eine Vermnthnng aufzustellen, fehlt jeder Anhalt. Möglich ist, daß die Anname

des Wappens zur Zeit der Reformation erfolgte, vielleicht veranlaßt durch die Erlangung der

Doctor - Würde Seitens des Or. Tileman und seine Verhenrathnng mit Emerentiana von der

Sachsen, und daß dabei die biblische Bedeutung des Weinstockes bestimmend war. Auf diesen Ge¬

danken hat mich die umständliche Erörterung der biblischen Bedeutung des Weinstockes in Zedlers

Lexikon gebracht. Auf mehr, als das Aufstellen einer Möglichkeit hat natürlich dieser Gedanke

keinen Anspruch. Dagegen wird nichts entgegenstehen, wenn die Familie in Zukunft in dem Wein¬

stock eine Erinnerung an die reformatorische Thätigkeit des Or. Tileman festhält.

Den Schwan anlangend, so besteht in der Nachkommenschaft von Christoph Friedrich,

Lomes Palatinos, die Tradition, der Schwan sei wegen Verwandtschaft der Familie mit Luther in

das Wappen aufgenommen worden.

Daß diese Tradition eine thatsächliche Grundlage hat, ist wohl anzunehmen, weil erwiesener¬

maßen der Schwan dem ursprünglichen Wappen der Familie erst nachträglich hinzugefügt ist. Die
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Versuche, den eigentlichen Sachverhalt zu ermitteln, haben jedoch vorzugsweise nur negative Resul¬

tate geliefert, d, h, sie haben herausgestellt, welcher Sachverhalt nicht anzunehmen ist.

Anlaugend die Verwandtschaft der Familie mit Luther ist Folgendes ermittelt worden.

Eine verwandtschaftliche Beziehung der Familie zu Luther ist nicht nachweisbar, nur eine

uneigentliche Verschwägerung ist anzunehmen. Des Or. Salomou Plathener Frau, Gertrud, war die

Tochter des General-Superintendenten Georg Aemylius und — voraussätzlich ebenso wie ihr Bruder

Leonhard — der Agnes Wagner (Historische Nachrichten von Nordhausen; Frankfurt und Leipzig

bei Christoph ErHardt 1740 S. 348). Georg Aemylius war ein Sohn von Nicolaus Oemler und

von letzterem steht fest, daß Luther ihn seinen Schwager genannt hat. Es steht aber ebenso fest,

daß Luther den Ausdruck Schwager nicht auf wirkliche Verschwägerung beschränkt hat. Um den

wahren Sachverhalt zu ermitteln, hat mein Bruder Herrmauu sich mit Autoritäten in dieser Frage

in Correspondeuz gesetzt, nämlich den Pastoren Krumhaar in Kelbra bei Eisleben und Seidemann

in Eschdorf bei Dresden. Das Resultat ist: Nicolaus Oemler war kein wirklicher Schwager von

Luther, und es lassen sich nur Hypothesen darüber aufstelle», welches uneigentliche Schwägerschafts-

verhältniß obgewaltet hat.

Gedachte Herren hatten folgende Hypothese aufgestellt: Martin Luthers Bruder Jakob,

Nicolaus Oemler und der Rath Or. Nühel in Eisleben hatten 3 Schwestern zu Frauen. Gegen

die Richtigkeit dieser Hypothese aber spricht folgender Umstand. Des Nicolaus Oemler Frau war

eine geborne Reinecke, Tochter des Bergvogts Peter Reiuecke in Mausfeld und Schwester des Hütten¬

meisters Johannes Reiuecke, eines der ältesten Freunde Luthers. Dies ergiebt sich daraus, daß

Georg Aemylius diesen Johannes Neinecke uvuucmlus d. h. Mutters Bruder nennt (Corpus Iis-

tormutoruiu III. 208 und das in der Marienbibliothek zu Halle unter H. 3. 98. befindliche üpi-

tupiriuin Ursulas cousuZis ck. Usiuiolcs. Vitelz. ap. ck. I4IuAs (1536.). Es hat nun mein Bruder

Herrmann den genannten Herren bemerklich gemacht, daß Johannes Reinecke als Bruder der Frau

des Jacob Luther in einem näheren Verhältnis; zu Martin Luther gestanden hätte, als Nühel und

Nicolaus Oemler, Schwäger der Frau des Jakob Luther, und es deshalb auffallen müsse, daß

Martin Luther zwar diese, nicht aber de» Johannes Reinecke Schwager nenne; es sei daher die

Hypothese wahrscheinlicher: Jacob Luther und Rühel hatten jeder eine Schwester des Nicolaus

Oemler zur Frau. Beide genannte Herren haben jene Bemerkung für eine treffende und ihre Zu¬

stimmung zu dieser Hypothese erklärt.

Ich meinerseits bemerke jedoch, daß der Ausdruck Schwager ein so weiter ist, daß darauf

eine sichere Vermuthung nicht gegründet werden kann, so nennt z. B. Georg Neumark den Ehe¬

mann seiner Cousine Cathariua Elisabeth Plathner, Johann Ernst Gerhard, seinen Schwager.

Mag nun aber das schwägerschaftliche Verhältnis) zwischen Luther und Nicolaus Oemler

gewesen sein, welches es wolle, es kann daraus allein die Aufname des Schwanes in das Wappen

der Familie Plathner nicht wohl erklärt werden.

Es ist vorweg zu bemerken, daß es sich gar nicht um Aufname des Lutherschen Wappens

handelt, denn dasselbe bestand nicht in einem Schwan, sondern in einer Rose*). Ebenso aber kann

") Auf dem Wappeu Tafel 2. Xro. IV. ist oben eine Rose angebracht, jedenfalls als Hinweisung auf das

Luthersche Wappen. Sollte der Stern oben auf dem Wappen Tafel 2. dir». VIII. eine Rose vorstellen, so läge darin
ein gewichtiges Moment zu der Anname, auch das erstgedachte Wappen rühre von Christoph Friedrich, dem comes

xalatinus, her. Nach dem allerdings nicht ganz deutlichen Abdruck des letzteren Siegels scheint es aber, daß darauf

nicht eine Rose, sondern wirklich ein Stern angebracht ist. Es kann also aus diesem Umstände nicht geschlossen werden,

daß auch das Wappen dlro. IV. von Christoph Friedrich herrühre. Wohl aber ist dies aus anderen Gründen wahr¬

scheinlich. Eine Krone auf dem Helm zeigt zwar schon das Wappen von Guenther Heinrich auf dessen Bildnis; und

das von Andreas. Am meisten aber stimmt das Wappen diro. IV. mit dem Wappen diro. IX. überei». Beiden gemein

ist der in der Krone sitzende Schwan. Dazu kommt, daß das Geschenk mit dem Wappen Xro. IV. sich im Besitz der
Nachkommen von Christoph Friedrich befunden hat.
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die Tradition füglich nicht auf eine Anfname des Oemlerschen Wappens dezogen werdein Einerseits

fehlt jeder Anhalt dafür, daß die Familie Oemler einen Schwan als Wappen geführt habe (nach

einer mir durch den Salinendirektor Oemler in Hatte gewordenen Mittheilung ist ein Familienwappen

nicht vorhanden), andrerseits ist die Anfname des Schwanes in das Wappen unserer Familie nicht

durch Salomon Plathener, sondern erst nach seinem Tode erfolgt. Seine Wittwe siegelt noch 1609

mit seinem Siegel ohne Schwan.

Diesen negativen Resultaten gegenüber finde ich einen gewissen positiven Anhalt in fol¬

gendem Umstände.

Es wird erzählt: Huß habe auf dem Scheiterhaufen, anspielend auf seinen Namen (die

Gans heißt auf bömisch Huß), geäußert, ihn, die Gans, könnten sie tödten, aber aus seiner Asche

werde nach hundert Jahren ein Schwan erstehen, der ihnen besser singen und den sie nicht tödten

würden. Diese Bezeichnung Luthers als eines Schwanes war namentlich gelegentlich der Refor¬

mationsfeier im Jahre 1617 eine übliche, es wurden mehrfach Denkmünzen geschlagen, auf welchen

Luther als Schwan dargestellt ist. (Vita De. Martini Outllsri st snsoessuum blvanAslioae Rs-

korrnationis, ttubilasorurnHus ttlvanAsIisorurn llistoria. sts. studio VI. Oliristiaui .lunelreri

^.o. 1699).

Grade um diese Zeit aber scheint der Schwan in das Wappen der Familie aufgenommen

worden zu sein. Ich bin daher geneigt anzunehmen, daß die Reformationsfeier dazu Anlaß ge¬

geben hat und die Faniilie durch Verbindung des Schwanes, als eines auf Luther hinweisenden

Symbols, mit ihrem ererbten Wappen die Beziehung der Familie zu Luther erkennbar machen

und der Familie die Erinnerung daran erhalten wollte. Der Kranz um den Hals des Schwanes

in dem Wappen Gottfrieds sollte wohl das hohe Verdienst Luthers andeuten. War die Familie

damals der Ansicht, sie sei mit Luther verwandt, so ist die Ausname des Schwanes in das Wappen

sehr erklärlich und die Tradition eine ganz richtige. Es ist aber auch möglich, daß damals andere

Gründe bestimmend waren, z. B. eine jetzt nicht mehr bekannte, aber durch das Geschenk von Luther

angedeutete besondere persönliche Beziehung Luthers zur Familie oder die Erinnerung ihrer Betheili-

gnng an der reformatorischen Wirksamkeit Luthers.

Erfolgte die Aufname des Schwanes aus einem der letztgedachteu Gründe, so ist sehr wohl

erklärlich, daß im Verlaufe der Zeit die Kenntniß dieses Grundes verloren ging und der Familie

nur die Erinnerung blieb, der Schwan sei wegen einer Beziehung der Familie zu Luther in das

Wappen aufgenommen worden, und daß die Nachkommenschaft von Christoph Friedrich, oomes pa-

latinus, welcher die Erinnerung durch das Geschenk Luthers und das daran befindliche Familien¬

wappen mit der Umschrift: Olesollsnslr von Or. Martin Ontllsr erhalten wurde,*) die durch Auf¬

name des Schwanes in das Wappen ausgedrückte Beziehung zu der Person oder dem Werk des Re¬

formators in eine verwandtschaftliche Beziehung zu demselben umwandelte und aus solcher die Auf¬

name des Schwanes in das Wappen herleitete, wobei vielleicht die vorausgesetzte Verschwägerung mit

Luther durch die Familie Oemler nicht ohne Einfluß war.

Bemerken will ich dabei noch, daß die Umschrift um das Wappen: Liessllsnczle von I)r.

Martin Ontllsr, allerdings auch zu der Vermnthung führen kann, es habe durch dieselbe ausgedrückt

weiden sollen, das Wappen selbst sei ein Geschenk Luthers gewesen, allein dieser Anname wider¬

spricht der Umstand, daß die bezügliche Kapsel mit dem Abdruck des Wappens sich an einem Ge¬

schenk Luthers befunden haben soll, und auch jetzt noch der Augenschein zeigt, daß die Kapsel in

der That mit einer anderen Sache verbunden war. Auch würde mit solcher Anuame die Tradition

in der Familie nicht übereinstimmen, denn die Tradition gedenkt nur des Schwanes, der Schwan

') In der Mühlhäuser Linie hat sich nach Mittheilung des Rechtsanwalts Gustav Platner eine derartige
Erinnerung nicht erhalten.
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aber ist, wie bemerkt, erst nach dem Jahre 1669 in das Wappen aufgenommen worden. Dafür

aber, daß bei Anname des Weinstockes als Wappen Luther mitthätig gewesen sei, fehlt jeder Anhalt.

Schließlich will ich noch anführen, was mir der Kreisphysikus Sanitätsrath Or. Friederich

in Wernigerode mitgetheilt hat. Derselbe besitzt eine runde Glasscheibe mit einem Wappen und

der Unterschrift:

II. ^ORRKXXOVS

RRXIDRXRR RRI0R

sc??. RXVRRR.

Das übrige, was auf der Scheibe steht, ist allerlei überflüssiger Zierrath, ein Engels¬

köpfchen oben, an den Seiten zwei Engel. Or. Fricderich hat mir eine mittelst Durchzeichnung

gefertigte Copie des Wappens zugestellt. Tafel 2. Xro. XII. giebt sie ohne Farben wieder. Die

Einfassung des Schildes ist gelb, der Harnisch blau oder violett, das Blatt jetzt farblos, vr. Frie¬

derich aber glaubt, daß dasselbe grün gewesen und die Farbe losgesprungen sei.

Diese Scheibe befand sich in der Mitte einer andern Glasscheibe, das Bild des St. Xico-

laus darstellend mit der Jahreszahl 1613, in einem unansehnlichen Hause auf den Ritterhöfen in

Wernigerode, und es war letztere Scheibe wahrscheinlich, weil ein Stück herausgeworfen war, aus

irgend einer Kirche in Wernigerode oder der Umgegend entfernt und von dem Besitzer des Hauses,

welches jünger als 1613 ist, als Zierrath eingesetzt worden.

Nach der Ansicht des Or. Friederich, welcher seit längerer Zeit alte Glasscheiben sammelt,

ist die Scheibe mit dem Wappen nicht älter als die Scheibe, in welcher sie sich befand, sie kann

auch noch jünger sein. Glasscheiben sind als Rretia allsctimüs häufig Freunden und Bekannten

verehrt worden, und pflanzt sich diese Sitte bis 1713 — 1720 noch fort.

Nach dem Heraldischen ABE-Buch von Or. Carl Ritter von Mayer, 1857, S. 99 ist

die Form des Schildes, welche das Wappen zeigt, erst mit den ersten Dezennien des 16. Jahrhun¬

derts (in Folge der neu auftauchenden Renaissance) entstanden, so daß also die Zeichnung des

Wappens jedenfalls nicht älter sein kann.

Durch den Divisions-Pfarrer August Koch hier ist mir ferner mitgetheilt worden.

Die Klöster der tratres prasckicatorum, vom h. Dominicus gestiftet, in Sachsen, West-

phalen, Thüringen, Brandenburg u. s. w., bildeten eine besondere Provinz des Ordens der lratrum

Iwasclicatorum, Predigerbrüder. Diese Provinz stand unter dem h. Paulus als besouderem Schutz¬

patron, daher die Klöster sich Paulusklöster nannten oder auch nach der damaligen Schreibweise

Pawler, Pauler, Paulererklöster. Nachweisbar nannten sich die Klöster Hildesheim, Minden, Jena,

Göttingen, Leipzig, Halle nicht anders. Das Kloster in Göttingen heißt in Urkunden immer: Pa-

welerhof. Der Ausdruck: Rrior Raulen, kann nur den Vorsteher eines Predigerklosters bezeichnen.

Die dem Divisionspfarrer Koch bekannten, Wernigerode nächstbenachbarten Predigerklöster waren:

Halberstadt, Braunschweig und Nordhausen. In Wernigerode selbst gab es keine Klöster, aber die

benachbarten hatten daselbst ihre Höfe, und die Franziskaner und Dominikaner aus Halberstadt ihre

Terminiehäuser, die sie als ferner unnütz 1542 dem Magistrat verkauften jWernigeröder Jntelli-

genzblätter von 1817. S. 163).

Nach Vorstehendem ist kein Anhalt dafür vorhanden, daß das in Rede stehende Wappen

der Familie angehört. Es könnte dies nur der Fall sein, wenn dasselbe von einem Mitglieds der

Familie herrührte, welches nach den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts lebte und katholisch war.

Wäre in gedachtem Wappen das Wappen der Familie in seiner ältesten Weise erhalten, so

wäre anzunehmen, daß die Familie in späterer Zeit den Harnisch fortgelassen und die drei Blätter

in einen Weinstock mit drei Blättern umgewandelt hätte.
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Verwandte Familien.

Christoph Friedrich sagt in Bezug auf seine Vorfahren: Einige davon haben sich in alten
Zeiten ohne h geschrieben und ein etwas verändertes Siegel, so in einem Pelikan und Weinstock
oben und im Felde, gebrauchet. Von einer Familie, welche ein solches Wappen geführt hat, ist
nichts bekannt.

Auch anderweit ist eine verwandtschaftliche Beziehung der Familie zu andern Familien
gleichen Namens nicht nachweisbar. Wahrscheinlich gehörten jedoch zur Familie verschiedene vor und
nach dem Jahr 1600 in und um Nordhausen vorkommende Personen desselbenNamens, Ich schließe
dies aus folgendem Umstände,

Im Rathsarchiv von Stolberg befindet sich ein Schreiben von „Melchior von Anhö¬
rungen vf Oberßdorff vnd Caspar Tryller Schosser zu Saugerhausen" cl. 6, 23. Juli 1579 an
Heinrich E^tlrnsrus Pfarrherrn und Bürgermeister und Rath zu Stolberg. Es werden darin in
Sachen der Letzteren „wider Ahnwalden Herrn Crafften von weißcnbegk, Dechanten des Stifts
Hirsfeldt," Zeugen auf den 25. nach Sondershausen und auf den 26, August nach Kelbra vorgeladen,
namentlich „zu ksnoAuosoirunge D, Platteners Sehligen, Registers, vnd handtschrifften." Zu
letzterem Zweck waren als Zeugen angegeben: Andreß Platener zu Stolberg und Wedekindt
Platener zu Nordhausen, voraussätzlichalso als Anverwandte des vi-, Tileman (beide vielleicht
Söhne seines Bruders Andreas vgl. S, 41 u, 42).

Um jene Zeit werden in und um Nordhausen erwähnt:
а, lVl, Johann Plattuer aus Nordhausen, in Ellrich 1583 Diakonus, 1588 Ober¬

prediger, gestorben 1598 an der Pest. Die Adresse eines an ihn gerichteten Schreibens 6, 6, 4. Ja¬
nuar 1595 lautet: An l^l, ckolmimsm ??lata<zium.?

k, Andreas Platner aus Ellrich, 1699 auf der Schule zu Walkenried unter denen,
welche keine Freistelle hatten, sondern von ihren Eltern erhalten wurden,

0. Andreas Plattner, Rektor, dann Diakonus und zuletzt Pastor in Ellrich, stirbt
um 1633.

б. Wedekind Platner (auch Blatner, Flatner, Platener, meist Plattner) in
Nordhausen, wahrscheinlich Kaufmann oder Jurist, am 6. Januar 1691 zum Rathsherrn (Lsnator)
erwählt, am 6. Januar 1613 zum Vierherrn (Huatuorvir), 1615 einer der drei Bauherrn (aroin-
tooturao ?rastsoti), 1616 Singler, am 6. Januar 1625 zum Nathsmeister (Bürgermeister) gewählt,
gestorbenam 28, August 1626.

s. Anna, eine Tochter desselben, starb am 2D Februar 1617, alt 16 Jahr, und wurde
zu Lt. lklasii begraben,

1, Catharina, „Herrn" Heinrich Plathners Tochter, am 17. November 1567 ver-
heurathet mit Andreas Paulon, später Bürgermeister in Nordhausen (vgl, S, 49).

(Historische Nachrichtenvon Nordhausen, Frankfurt und Leipzig 1749, S. 25, 328,. 339;
Historische Nachricht der alten Kirchen Lt. ckaoodi in Nordhausen von Lesser. S. 67; Eüronioon
'Walüonrsckönss von Eckstorm im Anhange; ein Werk in der Königlichen Bibliothek hier, nach No¬
tizen meines Bruders Herrmaun bezeichnet: Volumen msoriptum Rott!slzsrocls, DanAensal^a, INI-
rieb, llZalborstaät 1752, S. 17,19, 25, und briefliche Mitteilungen des Professors E. G, Foerstemann.)

Einen gemeinsamen Stammvater mit unserer Familie scheinen ferner zwei noch bestehende
Familien zu haben:

1, Eine Familie, abstammend von Georg Platner in Chemnitz im Erzge¬
birge, gestorben am 7, April 1562.

Der Stammbaum dieser Familie, entworfen vom Baron von Lindenthal in Leipzig, ist mir
1848 oder 1849 durch Or. Victor Platner in Marburg mitgetheilt worden. Dieser Familie gehört
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an der Philosoph Ernst Platner, Professor der Medizin in Leipzig, Großvater des Dr. Victor

Platner, und Sohn von Zacharias Platner, Professor der Medizin in Leipzig, letzterer geboren am

16. August 1694, gestorben am 19. December 1747. Des Letzteren Bildniß, in Kupfer gestochen, ist

mehrfach vorhanden, namentlich anch mit darauf befindlichem Wappen, wiedergegeben auf Tafel 2.

Nro. XI.; anch jetzt noch führt die Familie den Weiustock als Wappen. Da der Weinstock für ein

sprechendes Wappen nicht erachtet werden kann, so deutet die Gleichartigkeit des Wappens mit dem

ursprünglichen Wappen unserer Familie bei gleichem Namen auf eine gemeinsame Abstammung

beider Familien.

Vielleicht war der Stammvater jener Familie, Georg, einer der älteren Söhne von den acht

Söhnen des Bürgermeisters Andreas (III. 2.) in Stolberg. Georg, der Sohn des gedachten Stamm¬

vaters, wurde 1551 geboren, er selbst also vielleicht um 1525. Grade um jene Zeit kommt auch

in unserer Familie der Name Georg vor. Einer der Söhne des Dr. Salomon Plathener hieß

Georg, vielleicht nach seinem Oheim, auch zwei Söhne Gottfrieds führten den Namen Georg.

Mit der in Rede stehenden Familie ist wahrscheinlich verwandt:

2. Die Familie Platner in Nürnberg.

Es sprechen dafür folgende Gründe.

Der Stammbaum der aä 1. gedachten Familie zeigt fortlausend bis ans Ende des acht¬

zehnten Jahrhunderts die Namen Georg und Zacharias, diese selben Namen werden noch in neuerer

Zeit von der Nürnberger Familie geführt. Der Stammbaum erwähnt ferner, daß Tobias, geboren

am 4. März 1612, und Georg, geboren am 25. September 1623, in Nürnberg den Tuchhandel

lernten. Von einem Zacharias giebt der Stammbaum nichts an, als die Zeit der Geburt, 14. März

1626. Sein weiterer Verbleib war also bei Anfertigung des Stammbaumes unbekannt.

Es sind mir nun aber 1844 oder 1845 durch die Nürnberger Familie Platner und 1864

durch den belgischen Consul Platner in Nürnberg folgende Mittheilungen gemacht worden, welche

die Abstammung der Nürnberger Familie aus Chemnitz außer Zweifel stellen, und es wahrscheinlich

machen, daß genannter Zacharias der Stammvater der Familie in Nürnberg ist. Dieselbe besitzt

nämlich einen Answanderungsschein vom Jahre 1680, wonach ein G. Z. (wohl Georg Zacharias)

Platner aus Chemnitz nach Nürnberg übersiedelte. Außerdem ist mir mitgetheilt: Seit etwa 200

Jahren, als der erste Platner von Chemnitz nach Nürnberg zog, besteht das Großhaudlungshaus

Georg Platner unter dieser Firma in Nürnberg. In Chemnitz bestehen noch Kirchenstiftungen,

welche wäreud dieser Zeit von Nürnberger Platnern gemacht worden sind, und noch vor ungefähr

70 Jahren befand sich in Chemnitz eine Gruft, welche der Nürnberger Familie Platner gehörte.

Der Vater des gegenwärtigen belgischen Cousuls Platner in Nürnberg besaß einen bis 1688 zurück¬

reichenden Stammbaum, gegenwärtig hat sich derselbe nicht auffinden lassen. Die Familie besitzt

sehr alte Familiensiegel, welche stets die Taube mit dem Zweige zeigen, nämlich sowohl im Felde

als oben.

Wie die Abweichung vom Wappen der ack 1. gedachten Familie entstanden ist, ist nicht er¬

mittelt. Wahrscheinlich liegt ein sprechendes Wappen vor, abgeleitet von Blatt, indem der Zweig

im Schnabel der Taube wohl das sündfluthliche Oelblatt bedeutet.
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Aemylius (Oemler), Georg, 1550.

101. 145. 224
Aemylius, Gertrud, 1579.

103. 104. 107. 116. 120. 128.
138. 139. 140. 141. 145

Aemylius, Leonhard, 1579. 41.
224

Albrecht, Bonaventura, 1598.
76. 77

Alciatus, 1546. 40
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bis 19
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Arends (Arens), Johann Caspar,

1670. 176
Arend s (Arens), Maria Do¬

rothea. 1692. 176
Armbrecht, 1750. 195
Armbrecht, Antoinette, 1780.

195
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Vaake, Reinhard, 1640. 154
Bachofen von Echt, Reinhard,

1560. 156
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1691. 174
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Barth, 1843. 196
Bochmann, 1688. 183
Beier, Adrian, 1690. 183
Bergner, Marsilius, 1599. 131
Bern ig au, Johann Christoph,

1793. 179
Beyer. 1521. 18. 19
Bletner, Arnold, 1484. 13
Block, 1829. 207
Blume, 1797. 205
Bock, siehe Klipphausen.
Bodema n n, Friedrich Wilhelm,

1839. 197
Bodemeyer, August Otto von,

1790. 194

Bodinus, Elias Wilhelm, 1596.
94. 105—143

Böse, 1799. 205
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Bosius, Johann Andreas, 1657.

164
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1513. 24. 38
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135. 136. 139

Brannfels, Ludwig, 1596. 49
Braunholz, Gustav,1830. 198
Breitsprache, Conrad, 1540. 38.39
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143. 144
Brixen, Alexander von, 1805.

213
Bruck, Gregorius, 1521. 16. 17
Bruns, Marie, 1852. 198
Büchner, August, 1640. 155.

159. 160. 163. 173
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Busch, Arnold Franz, 1780. 194
Busch, Arnold, 1810. 195
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143. 144. 150. 161
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161
Chemnitius, Christian, 1643.

155. 160. 161. 164
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Deppe, Gottfriede, 1841. 201

Dilherr, Johann Michael, 1641.
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Dürr, Johann, 1657. 164
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1599. 131
Ehrich. Heinrich, 1500. 37. 174
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38. 87. 174
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Engelhardt, Georg Andreas, 1749.

178
Engelhart, Gottlieb, 1800. 179
Engelhart, Mathilde, 1822.

179
Erbe, Robert, 1823. 215
Eulenhaupt, Franz, 1641. 164
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land, 1638. 150. 151. 153
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Freinsheim, Johann, 1640. 155.

159
Freymann, Wilhelmine, 1856.

198
Friedrich. 1836. 213
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160
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Fungk, Christoph, 1610. 139
Gabriel, 1521. 16. 17
Gast, 1690. 183
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Gerhard, Johann Ernst, 1621.
1S5. 156. 163. 165. 166

Gericke, 1800. 196
Germern, Bastian von, 1588. 53
Gerstenberger, Markus, 1597.

105-108. 122. 123. 129.
130. 134. 141

Glassius, 1645. 158. 160
Glaß, Balthasar. 1598. 119.120
Gölnitz, 1605. 138. 139
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Harlebs, Martin, 1590. 84.
Hartz, Johann August Ludwig
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Helmbold, Ludwig, 1586. 52
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Hertzog,Martha,1596.156.160
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Holthusen, Johanne, 1806.200
Hornejns, 1648. 155. 156. 161
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Humelius, 1605. 138
Hundemann, Arnold, 1596. 80
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Hunnius, Martin, 1538. 21
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Huter (Pilearius), Johann,
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Keppler, 1604. 145
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129. 130
Kirchberg, Christoph, 1591. 143
Kirchner, Caspar, 1598. III

bis 115
Kirsch, Stephan, 1608. 139
Kleinschmidt, Caspar, 1551. 83
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Knecht, Wolfs, 1575. 41
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Krome, Luise, 1803. 200
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Lampe, Georg, 1540. 39
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Lindanus, Herrmann, 1637. 159
Lindenau, Hans von, 1579. 51
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Luther, Jakob, 1520. 224
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Lyncker, Nikolaus von, 1690. 183
Major, Johann, 1643. 155. 158
Major, Johann Tobias, 1645.155
Majus, Heinrich, 1579. 41
Mansfeld, Albrecht Graf von,

1547. 31
Martins, Ferdinand, 1811. 215
Matthäi, Julius, 1863. 195
Matthäi, Marie, 1863. 195
Meder, 1596. 99
Melanchthon, Philipp, 1521. 16

bis 21. 28. 31. 34
Meler, 1587. 53
Mcncelius, Hieronymus, 1553.31
Mens, Otto, 1805. 213
Merkbach, 1588. 54
Meyger, Albert, 1540. 38. 39
Mhorungen, Melchior von, 1579.

227
Michels, 1638. 151
Mörsberg, Ludwig Friedrich

Graf von, 1648. 158
Mösel, 1598. 123
Mucke, Paul, 1590. 57.
Mühlhausen,Egidius,1596.38.82
Müller, Peter/1686. 174. 183
Müntzer, Thomas, 1525. 22
Muller, Hans, 1503. 13
Mnsaeus, Johann, 1643.155.158
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fin d'Oultremont, 1843. 212
Neander, Michael, 1550. 31.
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Neumark, Georg, 1621. 152
bis 155. 162. 163. 166
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ner, 1655. ' 163

Neumark, Michael, 1614. 153
Neygenfind, Charlotte Caroline,

geb. Friedrich, 1786. 212.
Neygenfind, Clara, 1825. 212
Neygenfind, Friedrich Wilhelm,

1775. 212
Niebur, Marie Sophie, 1756.
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Niederlande, siehe Wilhelm. 1
Niederlande, Prinz Friedrich der,

1838. 212. 213
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der, 1838. 212. 214. 215
Niemann, Sebastian, 1671. 155
Nuffmann, Bertram, 1433. 10
Oelbers, Caroline Friederike
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Oemler, Nikolaus, 1520. 224
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Offeney, Caspar, 1599. 129
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Offney, Andreas, 1631. 129
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Pansch, Rudolph, 1534. 25
Peiteln? 1551. 32. 39
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Pistorius, Johann, 1597. 118.

129. 130. 133. 134.
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nachfolgenden Verzeichnis;.

Platner, Andreas, 1609. 227
Platner, Ernst, 1744. 228
Platner, Georg, 1520. 227. 228
Platner, Georg, 1551. 228
Platner, Georg, 1623. 228
Platner, Georg Zacharias, 1626.

228

Platner, Tobias, 1612. 228
Platner, Victor, 1848. 228
Platner, Zacharias, 1694. 228
Platner, 1864. 228
Plattener, H. Wolfgang, 1613.

226

Plattner, Andreas, 1633. 227
Plattner, Johann, 1583. 227
Plock, Carl, 1810. 197
Pöpping, 1660. 184
Popp ing, Eleonore Sophie,

1698. 184
Pomerel, Johann, 1598. 119
Poppe, Ludwig, 1626. 45
Poppe, Marie, 1631. 45
Prätorins, Johann, 1551. 32
Rabyl, Wölfs von, 1533. 21

bis 24. 37
Ramme, Martin, 1495. 12
Raub, Michael? 1564. 43
Neidemeister, Andreas, 1596. 92
Reiffenstein, Wilhelm, 1525.22.23
Neinecke, Johann, 1520. 224
Reinecke, Peter, 1490. 224
Nein hold, Johanna Christiane

1798. 179
Reinstein,Magdalena, Gräfin von,

geb. Gräfin von Stolberg,
1539. 26. 31

Reinstein, Udalricus Graf von,
1539. 26

Reis, EvaSufanna, 1717. 177

Rentwig, Johann, 1596. 83. 85.
86. 92

Reyter, Andreas, 1640. 154
Rhot, Friedrich, 1598. 59. 76-78
Richter, Christian, 1657. 164
Rigaltius, Nikolaus, 1640. 159
Rispach, Ulrich, 1488. 34. 35
Rivinns, Andreas, 1649. 155
Nockefuß, Anna, 1643.169.172
Rockefuß, Blasius, 1620. 169
Röbbelen, Friedrich, 1800. 196
Rolfink, Werner, 1599. 163

bis 165
Nüxleben, Caspar von, 1597.

105. 106. 130
Rühel, 1520. 224
Sachsen, Churfürst von:

Christian I., 1588. 44
Christian II., 1601.44.134-137
Friedrich d. Weise, 1521.16—19
Johann Friedrich, 1547. 31
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151. 158
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tor von Chur-Sachsen, 1596.
91. 93 — 101. 107. 108.
130. 134

Sachsen, Herzog von:
Georg, 1522. 20. 23. 24. 26.

29. 30
Heinrich, 1539. 26. 30
Moritz, 1543. 30

Sachsen-Altenburg, Friedrich Wil¬
helm Herzog von, 1644. 158

Sachsen-Eisenach, Johann Ernst
Herzog zn, 1599. 130. 131

Sachsen-Weimar, Herzog zu:
Albrecht. 1644. 158
Ernst, 1644. 158
Wilhelm, 1641. 157. 158. 162

Sachsen-Weimar, Eleonore Do¬
rothea, Herzogin zu, 1648. 165

Sachsen-Weimar, Großherzog von,
1817. 206

Sachsen, Emerentiana von der,
1534. 25. 32. 34

Sadowska, Antonina, geb. Ka-
raczkewicz, 1810. 214

Sadowska, Nepomucena, 1823.
213

Sadowsky, Thomas, 1800. 214
Sander, 1729. 175
Sander, Hans, 1495. 12
Sangerhausen, Caspar, 1598.

111 — 115

Sattler, Martin, 1598.111—115
Scartmann, verehelichte,1850. 37
Schaper, Stephan, 1664. 157
Scharschuch, Wilhelm, 1597. 106.

108. 110—113. 118—123
Scheiner, Frau, 1724. 178
Schellhammer, Christoph,

1620. 165
Schenck von Tantenberg, Bnrckart,

1602. 135. 136
Schenkel, 1638. 151
Schcrtzling, 1700. 184
Schlick, Christoph Graf von,

1520. 14 '
Schmalkald, Baltasar, 1637. 45
Schmidcchen, Tile, 1495. 12
Schmidt, Conrad, 1809. 194
Schmidt, Sophie. 1820. 197
Schmied, Carl, 1580. 149
Schmied, Heinrich, 1598. 120
Schmied, Susanna Magdalena,

1613. 149. 150
Schneidewein, Johann, 1553.

40. 41
Schopp, 1797. 205
Schreiber, 1524. 24
Schröder. 1760. 199. 200
Schröder, Louise, 1785. 199
Schüßler, Franz? 1538. 22

bis 24. 30. 32. 33. 40. 99
Schütz, Thomas? 1551. 32.39
Schulte, Marx, 1539. 28. 30
Schulz, Nikolaus, 1540. 41
Schulz, Ursula, 1579. 41
Schurff, Hieronymus, 1521. 17

bis 19
Schuster, 1830. 213. 214
Schwalber, Joachim, 1596. 92
Schwarzburg - Rudolstadt, Anna

Sophie Gräfin zu, geb. Für¬
stin von Anhalt, 1650. 158

Schwarzburg - Sondershausen,
Graf von:
Antonius Heinrich, 1588. 54 bis
80. 84—91.93—96.102—141
Günther, 1541. 31
Günther. 1588. 54—58. 106.

128. 140
Johann Günther, 1586. 59
Wilhelm, 1597. 108. 118. 134

Schwarzburg-Sondershausen,
Gräfin von:
Anna, 1607. 140
Clara, 1607. 140

Schwefel, 1638. 151
31



Seifried, Günther, 1596. 65
bis 73. 77. 78. 105. 109 bis
116. 137. 141

Sellnecker, 1579. 51
Selmnitz (Selmvitz), Auguste

von, 1607. 140
Sesselberg, Agnes, 1836. 215
Sesselberg, Caroline, geb. Haupt,

1836. 215
Sesselberg,Wilhelm Georg, 1836.

215
Seyfarth, Martin, 1551. 83
Silvitz, Johann, 1539. 30
Singel, 1540. 30
Slevogt, Paul, 1645. 155
Sommering, Valentin. 1598. 122'Hchilo, 1800.

Dorothea, geb. Gräfin von Rein¬
stein, 1541. 30

Stolle, 1500. 13
Struv, Adam, 1690. 183
Stuckart, 1839. 208
Stüler, Johann Georg, 1710.

178
Stüler, Marie, Eleonore, 1746.

178
Sturm, 1819. 206
Süße sSuße), Lorenz, 1538. 22
Symon, 1551. 32
Tetzner, Theodore, 1850. 201
Tetzner, W., 1830. 201
Thierbach, 1599. 143

Spalatin, Georg, 1521. 19.
20. 34

Spangenberg, Johann, 1521. 21
bis 23. 31. 34

Speiser, Dittrich, 1597. 106.
119. 120. 129

Sprengel, Georg, 1786. 199
Sprengel, Wilhelm, 1821. 199
Stange, 1720. 185
Stange, Thomas, 1546. 31
Starcke, Sebastian, 1581. 52
Steinbrück, Caspar, 1598. 112

bis 115
Stifel, Esaias, 1604. 43
Stifel, Johann, 1580. 43
Stifel, Justina Eva, 1614. 43
Stolberg, Graf von:

Albrecht Georg, 1544. 21
Botho, 1521.' 15. 20—26
Christoph, 1544. 21
Christoph. 1597. 78
Johann Heinrich, 1596. 50.

78—102. 131. 132
Ludwig, 1520. 14. 15. 21
Ludwig Georg, 1597. 78
Wolff Ernst, 1597. 78
Wolfgang, 1520. 14. 15. 20.

21. 23. 24. 30
Stolberg, Gräfin von:

Anna, 1532. 23. 26—30
Anna, geb. von Königstein,

1538. 23. 25

200
Thilöen, 1749. 189
Thomasius, Christian, 1698. 184
Tilesius, Adolph Gottfried, 1732.

175
Tiling, Elise, 1820. 195
Tiling, Moritz Georg Philipp,

1805. 194
Tondorf, 1551. 32
Treuner, 1688. 184
Triller, Michel, 1596. 78. 96. 99
Tryller, Caspar, 1579. 227
Tuckels, 1638. 151
Uden, Heinrich, 1460. 13
Udens, Heinrich, Tochter, 1503.

13
Uslar. G. von, 1714. 174
Veckenstedt, Panl, 1579. 41
VerHein, Franz, 1848. 197
Volckener, David, 1604. 144
Volland, Christian Wilhelm,

1682. 177

Vornkalius, Johann, 1579. 41
Wagner, 1638. 151
Wagner, Magaretha Juliane,

1659. 45
Wangemann, Nikolaus, 1598. 57

121. 123. 140. 141.
Weber, Benedict, 1819. 206
Wcdekind, Josephine, 1804.196
Wedige, Kerstan, 1503. 13
Wcdmann, Modestinus, 1620. 43
Weißenbeck,Crafft von, 1579. 227

Weitz, Johann, 1640. 154. 155.
159. 163

Welten, Therese, 1820. 195
Wenckebach, 1834. 196
Wentzel, Tile, 1551. 32
Wernebnrg, 1630. 175
Wex, Anna Catharina, geb. Nol-

fink, 1675. 165
Wex, Johann Christoph, 1675.165
Wey rather, Gertrud, 1857.199
Wiedel, 1857. 196
Wieners, Therese, 1833. 19?
Wigand, Johann Günther, 1597.

142
Wigands,Lucas, Wittwe, 1596. 87
Wilhelm I., König der Nieder¬

lande, 1805. 205. 206. 211
Wilhelm II., König der Nieder¬

lande, 1838. 212
Wilhelmine, Königin der Nieder¬

lande, 1812. 206. 212
Windheim, Elisabeth von,

1819. 208

Wind heim, Georg von, 1857.
195

Windheim, Georg Christian von,
1800. 208

Windheim, Therese Henriette von,
geb. von Münchhausen, 1800.
208

Winnigstädt, Johann, 1540. 27.
28. 30

Wolff, Christoph, 1597. 104
Wüllner, Heinrich, 1596. 81. 82
Wulkowius, 1640. 154. 155
Wurmb von Wolframshausen,

Ludwig, 1596. 78. 83. 91.
93—101

Zapf, Nikolaus, 1653. 155. 163
Zeitfuchs, Arnold, 1596. 25. 80.

81. 83—92. 102
Zellmann, Friederike, 1790.

179
Zeuge, Christoph, 1591. 57. 84.

85. 93.104.122.129.130. 143
Zimmermann, 1829. 207
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Kinder der Familie.
Soweit der Rufname bekannt ist, ist nur dieser angegeben. Bei verheuratheten Töchtern sind die Namen

der Ehemänner beigefügt. Wo ein? steht, ist die Verwandtschaft nicht erweisbar.

Adam? 1546. 35
Adolph, 1813. 211
Adolph, 1833. 198
Adolph, 1861. 198
Albert, 1848. 200
Albertine 1828. 200.
Alhardine Amalie, 1789. 196
Aloyse, 1842. 197
Amalie Busch, 1788. 194
Andreas, 1495. 37.
Andreas, 1557. 43. 119. 138.

139. 156
Andreas, 1569. 41
Andreas, 1598. 146
Andreas, 1627. 169
Andreas Lndwig, 1629. 45
Andreas Martin, 1602. 45
Anna Stolle, 1500. 13
Anna, 1601? 227
Anna, 1605. 44
Anna, 1851. 214
Anna, 1864. 198
Anna Catharina, 1604. 44
Anna Catharina, 1686. 177
Anna Christina, 1683. 177
Anna Florentina, 1621. 44
Anna Gertrud Henriette Klemm,

1749. 189
Anna Regina, 1675. 176
Anna Sophia Volland, 1695.177
Anton, 1759. 199
Anton Gottfried, 1795. 196
Anton Julius, 1779. 194
Arnold? 1484. 13
August, 1790. 194
August, 1807. 197
August, 1809. 201
August, 1820. 214
August, 1824. 198
August, 1833. 197
August, 1858. 198
August Gottlieb, 1747. 179
Auguste von Dachenhausen, 1827.

195

Auguste, 1846. 197
Auguste, 1861. 199
Auguste Antoinette, 1791. 196
Barbara, 1610. 44
Benjamin Gottfried, 1665. 176
Bertha, 1844. 201

Bertha, 1855. 198
Carl, 1797. 196
Carl, 1810. 207
Carl, 1820. 197
Carl, 1822. 198
Carl, 1840. 208
Carl, 1856. 197
Carl, 1856. 198
Carl, 1860. 214
Carl, 1863. 199
Caroline Tiling, 1783. 194.
Caroline Röbbelen, 1788. 196
Caroline, 1792. 199
Caroline Sprengel, 1803. 199
Caroline Wiedel, 1817. 196
Caroline Charlotte, 1775. 194
Caspar, 1551. 41
CatharinaPaulon? 1567.40.227
Catharina Elisabeth Schellham-

hammer, Gerhard, 1626. 165
Charlotte, 1841. 200
Christian Heinrich, 1631. 45
Christian Thilo, 1636. 45
Christ. Gottfried, 1755. 179
Christian Magdalena, 1613. 44
Christoph Friedrich, 1671. 183
Christoph Friedrich, 1745. 194
Christoph Philipp, 1785. 196
Clara, 1847. 212
Clara, 1854. 214
Clara, 1858. 215
Clementine Jahns, 1816. 196
Conradine Sprengel, 1796. 199
Dietrich Alhard Christian, 1748.

193
Eduard, 1833. l95
Eduard, 1859. 198
Elisabeth, 1619. 44
Elisabeth, 1806. 196
Elisabeth, 1845. 209
Elisabeth, 1857. 215
Emil, 1803. 179
Emilie, 1592. 146
Emilie, 1809. 196
Emilie, 1828. 198
Eva, 1847. 209
Ferdinand, 1843. 200
Friederike von Hartz, 1771. 194
Friedrich, 1801. 200
Friedrich, 1833. 200

Friedrich, 1838. 197
Friedrich, 1840. 200
Friedrich, 1859. 212
Friedrich, 1864. 199
Friedrich, 1865. 214
Friedrich Gottfried, 1710. 193
Friedrich Wilhelm. 1783. 196
Georg, 1590. 146
Georg, 1781. 205
Georg, 1853. 212
Georg, 1853. 197
Georg, 1856. 214
Georg, 1862. 215
Georg Andreas, 1613. 169
Georg Andreas, 1663. 174
Georg Friedrich, 1615. 169
Gottfried, 1588. 149
Gottfried, 1693. 177
Gottfried Andreas, 1748. 179
Gottlicb Friedrich, 1713. 178
Gregorius Gottlieb, 1750. 179
Günther (Heinrich), 1592. 155
Günther Andreas. 49
Günther Ludwig, 1679. 176
Gustav, 1799. 179
Gustav, 1864. 199
Hedwig, 1862. 212.
Heinrich, 1550. 40
Heinrich, 1600. 44
Heinrich, 1857. 214
Heinrich Wilhelm, 1753. 179
Heise? 1440. 10
Helene Höpfner, 1843. 209
Helene, 1860. 215
Helene, 1864. 195
Henning? 1454. 10
Henriette, 1794. 199
Henriette Mens, von Brixeu, 1816.

213
Henriette, 1857. 215
Hermine VerHein, 1824. 197
Hermine, 1861. 198
Herrmann, i486. 13
Herrmann? 1582. 42
Herrmann, 1793. 197
Herrmann, 1814. 196
Herrmann, 1818. 213
Herrmann, 1831. 199
Herrmann, 1846. 201
Herrmann, 1852. 197
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Herrmann, 1853. 198

Ida Martins, 1823. 215

Johann? 1432. 9

Johann? 1434. 10

Johann, 1479. 13

Johann, 1550. 39

Johann August, 1750. 195

Johann Christoph Wilhelm, 1752.
193

Johann Friedrich Gottfried, 1777.
194

Johann Friedrich Wilhelm, 1774.
194

Johann Georg, 1638. 45

Johann Gottfried, 1669, 176

Johann Günther, 1634. 45

Johann Heinrich, 1616. 44

Johann Just Andreas, 1749. 189

Johann Nikolaus, 1608. 44

Johann Salomou, 1622. 164

Johanna, 1830. 200

Johanna, 1848. 201

Johanna Ernestine Sophia Thi-

löen, 1749. 189

Johanna Sidonia, 1710. 177

Juliane Raub? 1564. 43

Juliane von Bodemeyer, 1792.194

Juliane, 1811. 193

Julius, 1849. 200

Justina, 1614. 44

Louis, 1826. 198

Louis, 1858. 198

Luise Lakemann, Kahler, 1781. 195

Luise, 1798. 199

Luise, 1821. 197

Luise Degener, 1838. 200

Luise, 1851. 201

Luise, 1858. 199

Margaretha, 1551. 32. 40

Margaretha Maria Dorothea,
1757. 193

Maria, 1813. 196

Maria Helmholz, 1821. 197

Maria Erbe, 1830. 215

Maria, 1842. 201.

Maria, 1844. 197

Maria, 1846. 200

Maria, 1847. 200

Maria, 1855. 212

Maria, 1857. 198

Maria, 1863. 199

Maria Catharina, 1695. 177

Maria Hedwig, 1673. 176

Maria Magdalena, 1625. 44

Martha Neumark, 1590. 153

Martha, 1609. 44

Martha, 1864. 212

Martha Sophia, 1666. 176

Martin, 1505. 38

Martin, 1551. 40

Mathilde Wenkebach, Barth, 1810.
196

Mathilde von Windheim, 1829.
195

Max, 1848. 212

Max, 1865. 195

Melusine Gericke, 1786. 196

Nanny Bodemann, 1819. 196

Oscar, 1865. 215

Otto, 1811. 209

Otto, 1845. 200

Otto, 1850. 214

Otto, 1859. 198

Ottocar. 1805. 179

Pauline Braunholtz, 1827. 198

Pauline, 1860. 198

Philippine Schmidt, 1785. 194

Rudolphine Bernigau, 1761. 179

Salomon, 1500. 39

Salomon, 1546. 49

Salomon, 1591. 146

Salomon, 1635. 173

Sebastian Andreas, 1598. 146

Sophia, 1834. 198

Sophia, 1849. 197

Sophia MagarethaRolfink, 1624.
165

Stephan, 1610. 44

Theodor, 1801. 179

Theodor, 1825. 197

Theodore, 1851. 197

Therese, 1836. 197

Therese, 1850. 209

Tile, 1461. 12

Tileman, 1470. 13

Tileman, 1490. 13

Tileman, 1546. 40

Ulrich, 1858. 212

Walpurgis, 1580. 40

Wedekindt? 1579. 42. 227

Wilhelm, 1821. 214

Wilhelm, 1825. 198

Zu ändern ist:
Seite 12 Zeile 15 von unten: Platener in Platenern

- 16 - 23 von oben: 15 in 13
19 - 14 von unten: 1821 in 1521
29 - 12 von oben : sno in sua
4g - 8 von oben: Franzens in Frannzes

- 40-21 von unten: 1560 in 1566

- 41 - 7 und 14 von oben: Xennl in Xsrnz-I
41 - 12 von unten: VI in IV

41 - 11 und 10 von unten muß lauten wie Seite 32
50 - 21 von unten: Sliponäorius in Stipendinrius
58 - 23 von oben: Schwarburg in Schwarzburg

- 116 - 7 von oben: guis snoret in gui sonorst
- 164 - 19 von oben muß hinter kinlonboubt stehen mpp.
- 189 - 10 von oben: 4 in 2
- 195 - 18 und 19 von oben: X. in XI.
- 196 - 18 von unten: 1304 in 1807
- 200 - 1 von oben: 5 in 6
- 213 - 8 von oben? VI. in XI.

Seite 43 Zeile 12 von oben muß hinter 1557 stehen: zu Stollberg.
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